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Vorwort
Eine Darstellung der mecklenburgischen Kirchengeschichtedarf als

ein seit langem bestehendes Bedürfnis bezeichnet werden, zumal in

einer Zeit wie der unserigen, in der ganz anders wie in der ver-

gangenen Epoche überall auf „Blut und Boden", das heißt auf das

Verwurzeltsein der Gegenwart in dem Untergrunde des natürlichen

und geschichtlichenWerdens zurückgegangen wird. Wenn ich, wieder-

holten Anregungen des verewigten Landesbischofs D. Dr. Behm

folgend, versuche, diesem Bedürfnis zu genügen, indem ich den ersten

Band einer auf drei Bände berechneten Kirchengeschichte Mecklen-

burgs vorlege, fo darf ich darauf hinweifen, daß es, abgesehen von

dem kleinen Kompendium derselben, das Iul. Wiggers 1840 ver-

öffentlicht hat, gewissermaßen ein erster Versuch eines solchen ist.

So eifrig die mecklenburgische Allgemeingeschichte gepflegt worden

ist, so sehr ist die Kirchengeschichtezurückgetreten. Zwar gibt es eine

ganze Reihe von wertvollen Einzeluntersuchungen und Darstellungen

auf diesem Gebiet; sie sind größtenteils in Schirrmachers Beiträgen

und in den Jahrbüchern des Vereins für mecklenburgische Geschichte

und Altertumskunde erschienen. Aber an einer zusammenhängenden

Darstellung des Ganzen fehlt es, abgesehen von jenem Wiggerschen

Kompendium, völlig.

Auch die älteren Werke sind schnell aufgezählt. Um 1070 schrieb

Adam von Bremen seine berühmte Geschichte der hamburgischen

Kirche, hundert Jahre später Helmold von Bosau seine Slavenchronik,

welche beide wohl als Kirchengeschichtedes Lebensraumes, zu dem

Mecklenburg gehört, bezeichnet werden dürfen. Die folgenden Werke

der lübischen Chronisten Arnold, Detmar, Korner und Kockbieten schon

nur gelegentlich kirchlicheNotizen. Erst um 1500 ist es der Rostocker

Professor und hamburgische Domherr Albert Krantz, der in seiner

Metropolis wieder eine Gesamtdarstellung der niedersächsischen
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Kirchengeschichte gibt. Dann folgt (1739) Nettelbladts „Kurzer Ent-

wurf einer Meckl. Kirchenhistorie". Sodann hat der treffliche Wismar-

sche Pastor Dietrich Schröder in seinen zwei Bänden „Papistisches

Mecklenburg" (1741) und den drei Bänden „Evangelisches Mecklen-

bürg" (1788), die bis 1381 reichen, eine Masse urkundlichen Materials

zusammengetragen, das sein Werk zu einer noch heute wertvollen

Fundgrube macht. Aber damit ist unsere Aufzählung auch bereits

erschöpft. Schon die Geschichte des Bistums Ratzeburg von G. M. C.

Masch (1835) ist nur eine Spezialarbeit über einen sehr begrenzten

Ausschnitt.

Unter diesen Umständen blieb nichts anderes übrig, als den Ver-

such zu machen, den Stoff von Grund aus und aus eigener Sicht

neu zu gestalten. Wie weit das gelungen ist, mag der Leser ent-

scheiden.

Der zweite Band, welcher die Zeit der Reformation und Gegen-

reformation bis zum Schluß des Dreißigjährigen Krieges umfassen

soll, wird voraussichtlich binnen Jahresfrist folgen.

Schwerin i. Meckl.

Pastor D. Dr. Karl Schmalh
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Teil I: Vorgeschichte

Kapitel 1

Land und Leute
Spät erst, als letztes seiner Länder ist das mecklenburgischein den

Kreis der mittelalterlichen christlichen Kultur Deutschlands einge-
treten. Die zweite Hälfte des 12. Jahrhunderts und die erste
des folgenden sind die Zeit der entscheidenden Wendung. Alles, was
vorher liegt, ist gewissermaßen nur Vorgeschichte; kaum kann man
von Anfängen reden, da diese wiederholten Anfänge keinen Fortgang
gehabt haben. Erst die genannte Zeit bringt mit der endgültigen
Eingliederung des Landes in das Deutsche Reich auch die Aufnahme
und allseitige Entfaltung des mittelalterlich katholischen Kirchentums.
Seine Geschichte gliedert sich naturgemäß in vier Abschnitte, nämlich
die bis zur Mitte des 12. Jahrhunderts reichende Vorgeschichte, die
grundlegende Zeit der zweiten Hälfte des 12. und des 13. Jahr-
Hunderts, die darauffolgende der vollen Entfaltung des Mittelalter-
lichen Kirchentums und die des letzten Jahrhunderts vor der Re-
formation, in der es fein Ende findet.

Auf zwei Dinge hat man vor allem anderen das Auge zu richten,
wenn man eine geschichtlicheEntwicklung verstehen will, auf den
Naturboden, auf dem sie sich abgespielt hat, und auf Art und Eha-
rakter seiner Bewohner, welche als die handelnden Personen dieser
Geschichte auftreten.

Werfen wir zunächst einen Blick auf das Land in seiner allge-
meinen Lage, seiner Höhen- und Flächengliederung.

Am Rande des großen deutschen Volks- und Kulturgebietes hat
es in der Urzeit der Stein- und Bronzekultur mehr zum dänischen
als zum deutschen Kulturkreise gehört, wurde es doch durch die Elb-
und Haoelniederung mit ibrem ungeregelten Stromlauf und ihrem
weiten und unwegsamen Uberschwemmungs- und Sumpfgebiet von
diesem fast stärker geschieden als von Dänemark durch die See, zu-
mal es nach Westen, nach Holstein und damit zur Jütischen Halb-
insel offenstand. So hängt es bis zur Eindeichung des Elbstromes,
die mit dem 12. Jahrhundert beginnt, nur lofe mit Deutschland zu-
sammen und bildet auch später nur einen bescheidenen und abseits
gelegenen Teil des großen Vaterlandes, den die Wellen der von
seiner Mitte ausgehenden Kulturbewegungen erst spät und bisweilen,
wenn sie dort schon im Abflauen waren, erreichten.

Günstiger aber auch verhängnisvoller ist die Lage des Landes
nach Norden zu. An der Ostsee gelegen und mit seinen natürlichen
Hafenbuchten von Rostock und Wismar weist sie auf die Seefahrt nach
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Norden und Osten, auf den Handelsverkehr mit den skandinavischen
Ländern und den baltischen Landschaften bis nach Rußland und Finn-
land hin. In dieser Richtung liegt denn auch die größte Entfaltung
der Kraft des Landes, freilich auch die größte Gefahr fremder Ein-
brüche, an denen es bis in das 18. Jahrhundert hinein nicht
gefehlt hat.

Wie das Land nach Süden von Altdeutschland durch die unweg-
same Elbniederung geschieden war, so trennte es im Osten das
Sumpfgebiet der Recknitz, Trebel, Peene und Tollense mit seinen
wenigen Übergängen bei Ribnitz, Marlow, Demmin und Neubranden-
bürg von Pommern, und im Südosten bildete das weite und wilde
Heide- und Seengebiet von Feldberg bis zur Wittstocker Heide eine
breite Schutz- und Grenzzone, so daß man fast von einer infelartigen
Abgeschlossenheit reden kann, und die Tatsache, daß Mecklenburg,
abgesehen von Pommern, das letzte norddeutsche Land ist, welches
der deutschen Kultur erschlossen wurde, sich schon aus dieser seiner
Lage erklärt.

Wenden wir uns zur Höhen- und Flächengliederung, so bildet
Mecklenburg einen Teil der großen norddeut chen Tiefebene. Seine
Menschen sind daher Menschen der Ebene, schwerblütiger und we-
niger beweglich als die Menschen des mittel- und süddeutschen Berg-
und Stromlandes. Den ganzen Norden des Landes nimmt die
Hügellandschaft des nordisch-baltischen Landrückens mit ihrem meist
schweren und fruchtbaren Lehmboden ein, reich an Seen, Wiesen
und Wäldern. Den ganzen Süden des Landes nimmt die der End-
moränenlandschaft des Höhenrückens vorgelagerte breite Zone der
Sandr ein, flacher und dürftiger als der Norden, in die benachbarte
Prignitz ohne natürliche Grenzen verlaufend, auf weite Strecken
armes Heideland, so in der Iabelheide, der Nossentiner, Wittstocker
und Strelitzer Heide.

Träger der eigentlichen Geschichtedes Landes ist daher weit mehr
die glücklichere Nordhälfte als die ärmere südliche geworden. Dort
entstanden die mächtig aufstrebenden Seestädte Rostock und Wismar
und die blühenden Landstädte Güstrow, Teterow, Malchin, Neu-
brandenburg, Friedland, während sich in der Südhälfte nur Parchim
und Waren über das Niveau kleinster Ackerbaustädtchen erhoben.
Dort besetzte der deutsche Ritter und Bauer das Land, hier hielten
sich Reste der wendischen Urbevölkerung und Sprache namentlich in
den Heidegegenden bis in das 16. Jahrhundert.

Uberschauen wir das Gesagte, so ist es kein Wunder, daß dieses
Land sein Dasein mehr als andere deutsche Länder für sich geführt
hat, und daß es nur episodisch in den großen Strom der Geschichte
des Mutterlandes mit hineingerissen worden ist.

Wenden wir uns vom Lande zu seinen Bewohnern, so tritt uns
auch hier zu der Zeit, da unsere Kirchengeschichte beginnt, eine tiefe
und immer unüberwindlicher werdende Kluft zwischen ihnen und der
Bevölkerung der deutschen Lande entgegen. Zwar in Urzeiten und
bis zur Völkerwanderung hatten auch in Mecklenburg germanische
Stämme gesessen, aber die große Unruhe, die über die Völker ge¬
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kommen war, hatte auch sie aus ihren Sitzen aufgestört und in weite
Ferne geführt. Slavische Stämme waren in das verlassene Land
eingerückt und hatten das ganze ostelbische Deutschland besetzt, ja
waren an manchen Stellen darüber hinaus bis tief nach Franken,
Thüringen und Sachsen (Altmark) hinein vorgedrungen. Die meck-
lenburgischen Wendenstämme bildeten den nördlichen, vorge-
schobenen Flügel ihrer großen, vom oberen Maintal bis zur Kieler
Bucht reichenden Front. Sie zerfielen in die beiden Hauptstämme
der Abotriten und Wilzen (Liutizen). Wie alle Wendenstämme
teilten sich diese wieder in eine Reihe von Unterstämmen, und diese
pslegten sich in „terrae", Länder, zu gliedern, welche meist wiederum
aus mehreren „Burgwarden" bestanden, d. h. aus einer Gruppe von
Dörfern, die ihren Mittelpunkt in einem der unzähligen wendischen
Burgwälle hatten, Fluchtburgen, zu deren Erhaltung sie verpflichtet
waren.

Erstere, die Abotriten, im westlichen Mecklenburg gesessen,zählten
57 Burgwarde; sie reichten im Westen bis an den limes Saxonicus
Karls des Großen, d. h. den ungeheuren vom Sachsenwalde an der
Elbe bis zur Kieler Bucht sich erstreckenden Grenzwald. Im Osten bil-
dete ihre Grenze eine Linie, die von der Mündung des Fulgenbaches
in die Ostsee südwärts laufend die Warnow bei Eickhof erreichte und
dann an ihr und der Mildenitz aufwärts bis zum Plauer See ging.
Sie zerfielen in den am weitesten — im nordöstlichen Holstein
zwischen Lübeck und Kiel — vorgeschobenen Stamm der Wagrier,
— er hat diesen Landstrich wahrscheinlich erst besetzt, als Karl der
Große aus Holstein 10 000 Familien exportierte und das Land den
Wenden überließt —, sodann den im westlichen Mecklenburg wohnen-
den Stamm der Polaben, dessen nördliche und östliche Grenze die
Stepenitz und Sude bildeten, und der die Länder Ratzeburg, Boitin
(Schönberg), Gadebusch, Wittenburg und Boizenburg umfaßte. An
ihn schlössensichdie Abotriten im engeren Sinne an, welche bis an die
genannte Ostgrenze reichten und die Länder Dassow, Klütz, Breesen
^Grevesmühlen), Poel, Jlow (Bukow), Mecklenburg, Brüel, Schwe-
rin, Silesen und Crivitz umfaßten und im Süden in dem Lewitzbruch
und der Heide von Kraak ihre Grenze fanden. Der letzte abotritische
Stamm waren die Warnaben mit den Ländern Sternberg, Parchim,
Cuszin (Plau), Türe (Lübz), Brenz (Grabow). Ihnen gliederten
sich die kleinen Stämme der Smeldinger und Linonen an, erstere in
der Iabelheide, im Lande Wehningen (Conow) und Derzing
(Hannov. Amt Neuhaus), letztere südlich der Elbe bis in die Prignitz
hinein sich erstreckend.

Die das östliche Mecklenburg einnehmenden Wilzen zählten
93 Burgwarde; sie gliederten sichin die bis an die Recknitzreichenden
Kessiner mit den Ländern Rostock, Werle, Marlow, Schwaan und
Bützow, sodann die Eircivaner zwischen der Recknitz, der Trebel und
östlichen Peene mit den Ländern Tribede (Güstrow), Krakow, Tete-
row, Gnoien, Malchin; weiter südöstlich von ihnen die Tollenser mit

l) Einhard, Vita Caroli Kap. 7.
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den Ländern Tüzen (Stavenhagen), Gaedebehn und Wustrow; end-

lich die Redarier im heutigen Mecklenburg-Strelitz mit den Ländern

Stargard und Beseritz (Friedland). Im Süden grenzten sie an die

Heveller, welche bereits in die Mark hineinreichten. Alle diese Stäm-

me waren doch, obgleich sie sich den Deutschen gegenüber als Einheit

fühlten, untereinander nur mehr oder weniger lose verbunden, auch

ihre Gruppierung in ständiger Wandelung. Lediglich die Abotriten

scheinen unter ihren Fürsten bereits einen festeren Zusammenschluß
gehabt zu haben, doch war auch hier noch alles wandelbar.

Ihre Kultur befand sich der deutschen gegenüber auf durchaus
niederer Stufe. Über dem unfreien, gemeinen Volke, das noch ohne
Eigenbesitz, in zahlreichen kleinen Dörfern wohnhaft, ein paar dürf-
tige Äcker mit dem hölzernen Hakenpflug in Kommunion beackerte
und feine Abgaben nach der Zahl der im Dorfe befindlichen Pflüge
leistete, stand eine stolze und gewalttätige Herrenschicht, die mit Ver-
achtung auf das Volk als die Stinkenden (Smurdi) herabsah. Stein-
bau war noch unbekannt, auch die Burgen des Landes nur Erdwälle
mit Palisaden, über ihnen erhob sich die Herrschaft der Stammes-
fürsten.

Dem Deutschen galten die Wenden als feige, heimtückisch,treulos,
faul und grausam; sie waren für ihn Barbaren.^) „Wendischer
Hund" scheint schon in jenen Anfangszeiten ein stehendes Schimpf-
wort im Munde des Deutschen gewesen zu sein.°) Dem Wenden
gegenüber schien ihm alles erlaubt. Kein Wunder, daß der Wende
diese Verachtung mit dem Haß des Minderwertigen quittierte. Das
stehende Verhältnis zwischen ihm und dem Deutschen war, daß jeder
das Land des anderen als sein naturgegebenes Raub- und Beute-
gebiet ansah, und daß ein leidlicher Friedenszustand zwischen beiden
nur so lange Dauer hatte, als eine starke Hand ihn erzwang.

Von ihrer Religion wußte man, daß sie Götzendiener waren. In
jedem ihrer Burgwarde gebe es einen Tempel und ein Götzenbild/)
oft feien sie zwei-, drei- und mehrköpsig/) Die Hauptheiligtümer der
Wagrier standen in Ploen und Oldenburg, dort ein Tempel mit dem
Idol des Podaga, hier der heilige Eichenhain des Prove ohne Gottes-

bild.°) In der Stadt des Selibur von Wagrien wurde 966 ein
„ehernes Bild des Saturn" von den Sachsen vernichtet.^) Willielm
von Malmesbury^) erzählt, daß in einer bekannten Stadt der Wen-
den ein Idol der Fortuna verehrt werde, das ein Horn voll Met
in der Hand trage. Wahrscheinlich handelt es sich um ein Bild der
Siva, der Göttin der Fruchtbarkeit, die von den Polaben,") aber auch
von den Kessinern in Schwaan verehrt wurde. Der Hauptgott der
Abotriten war Radegast/") Die Kessiner hatten ein Heiligtum des
Goderak in Kessin.") Helmold weiß auch von einem Himmels-

2) Widukindpassim.
3) Helmold, Chroii. Slavorum I, 16. 4) Thietmar VI, 16ff.
°) HelmoldI, 83. «) HelmoldI, 83. 7) WidukindIE, 69.
s) HelmoldII, 189. s) HelmoldI, 52. 10) HelmoldI, 52.

") Helmold I, 52. Arnold v, LübeckIV, 24. Berno errichtetean seiner Stelle
eine Kirche, und noch manche der ältesten Kirchen im Lande, wie z. B. die von
Wustrow auf Fischlandoder die von Klinkenmag auf einer alten Tempelstättestehen.
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gotte zu erzählen, der über den vielen Gottheiten stehe, sich aber nur
um die „himmlischen Dinge" kümmere, ebenso von einem guten und
einem bösen Gotte, Zernebock mit Namen. Das berühmteste aller
wendischen Heiligtümer aber war das des Radegast in Rethra im
Gebiete der Redarier"). Zu ihm wallfahrteten alle wendischen
Stämme. Es lag auf einer Insel, von einem heiligen Walde um-
geben, und bestand in einem mit barbarischer Pracht ausgestatteten
hölzernen Tempel. In ihm stand neben anderen Götterbildern das
goldene des Radegast. Es besaß eine eigene Priesterschaft und ein
berühmtes Losorakel.") Nachdem Rethra zu Anfang des 12. Jahr-
hundert zerstört worden war, nahm der Tempel des Swantewit
auf Arkona mit seinem riesigen hölzernen Gottesbild die erste Stelle
unter den wendischen Heiligtümern ein. Von ihm erzählte man sich
im 12. Jahrhundert, einst, zur Zeit Ludwigs des Deutschen, seien
heilige Mönche aus Corvey nach Rügen gekommen, hätten die ganze
Insel bekehrt und eine Kirche des heiligen Vitus, des Patrons von
Corvey, dort errichtet, später aber sei die Insel wieder zum Heiden-
tum zurückgekehrt und habe aus dem Sanctus Vitus den Götzen
Swantewit gemacht.") Aber nicht nur in den Tempeln befanden sich
Götterbilder, alle Ortschaften waren voll von Idolen und Penaten.")
An allen wendischen Heiligtümern war ein einflußreicher Priester-
stand tätig, der an den großen Tempeln wie dem von Arkona an
Rang den Fürsten kaum nachstand.") In ihm besaß das wendische
Heidentum eine festere Stütze als das deutsche, welches einen solchen
Priesterstand nicht kannte. Er sagte nach dem Ergebnis der Lose die
großen Opferfeste an, zu denen das Volk mit Weib und Kind zu-
sammenströmte. Er brachte den Göttern das Opferblut der Rinder
und Schafe oder der geopferten christlichen Gefangenen dar. Er
erteilte die erbetenen Orakel. Mit fröhlichem Festmahl, bei dem ein
Weihebecher herumging, mit Spiel und Tanz endete die Feier. Denn
trotz allen Druckes, der auf ihm lag, trotz aller Verbitterung, trotz
aller Grausamkeiten war der Wende doch im Grunde leichtlebiger
und fröhlicher Natur,") wie er denn auch in hohem Grade gast-
frei war.

Kapitel 2

Die Karolingerzeit

Der Augenblick, in dem die wendischen Stämme Mecklenburgs in
das Licht der Geschichte und in die Blickweite der christlichen Kirche
treten, ist der Zeitpunkt, an dem Karl der Große mit der Unter-

12)So umstritten die Lage von Rethra ist, wird man sie mit den mecklenb.
Forscherndoch an der Tollensesuchenmüssen,an der noch heute darauf hinweisende
Sagen heimischsind.

1^)Wir besitzenzwei Schilderungen dieses Heiligtums, die eine von Thietmar
(VI, 17), die andere von Adam v. Bremen (II, 18), die jedochstarkvoneinanderab-
weichen.

14)HelmoldI, 6. ") Ebenda I, 83. 16) Ebenda I, 6. ") Ebenda I, 52.
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werfung der Sachsen die Grenzen seines Reiches bis an die Elbe und
nach Nordalbingien vorschob. Freilich, die Christianisierung dieser
Stämme lag noch außerhalb der Pläne dieses großen Herrschers;
nur so weit die Grenzen seines eigenen Gebietes gingen, reichte für
ihn auch die Aufgabe der Einführung in die christliche Kirche. Daher
hören wir zwar bereits 780 von zahlreichen Wendentaufen, die an
der Mündung der Ohre in die Elbe stattgefunden haben sollen/)
aber es handelt sichbei ihnen nur um die linkselbischen, innerhalb der
Reichsgrenzen mehr oder weniger zerstreut wohnenden Wenden Ost-
falens. In bezug auf die außerhalb der Reichsgrenzen geschlossen
sitzenden Wendenstämme hören wir nichts von Bekehrungsversuchen
oder auch nur Plänen. Hier war es dem Kaiser genug, daß sie Tri-
but zahlten und Frieden hielten, oder wie die Abotriten zu ihm in
einem losen Bundesverhältnis gegen die aufrührerischen Sachsen
standen. Ja, es scheint, als ob er im Zusammenhange mit den
nordalbingischen Massendeportationen ihnen das ostholsteinischs
Wagrien überlassen hat. Dennoch sicherte er sich auch gegen sie durch
die Errichtung der vom Sachsenwald und der Elbe sich bis zur Kieler
Bucht hinaufziehenden Wendenmark, des sog. Limes Saxonicus.
Aber indem nun auch Nordalbingien in den Bereich des Christen-
tums und der Kirche hineingezogen ward, wurden die mecklenbur-
gischen Wenden unmittelbare Nachbarn und muhten sich die ersten
Beziehungen einstellen.

Die Art, in der Karl bei der Christianisierung der unterworfenen
Gebiete vorging, war die, daß er sie zunächst in Missionsbezirke
teilte und diese je einem Bischöfe des Reiches oder einem tüchtigen
Geistlichen in Anlehnung an ein Kloster, das ihm Gehilfen seiner
Arbeit und Mittel bieten sollte, zur Missionierung überwies. Erst
nach geraumer Zeit, wenn die Verhältnisse sich so weit entwickelt hat-
ten, wurden diese Missionsbezirke als Bistümer organisiert und ihre
Missionare zu Bischöfen geweiht. So hatte Abt Patto von Amor-
dach im Odenwald das Gebiet des späteren Bistums Verden und der
Angelsachse Willehad das Bremens zur Missionierung erhalten. Im
Jahre 787 war letzteres als Bistum konstituiert und Willehad ge-
weiht worden. Um dieselbe Zeit muß es auch in Verden geschehen
sein. Die letzte große, zehnjährige Erhebung der Sachsen, vor-
nehmlich der Nordalbinger, gegen die fränkische Herrschaft und die
ihnen aufgezwungene kirchliche Organisation hatte zwar das Werk
wieder unterbrochen, aber nachdem es Karl endlich gelungen war, die
Widerstandskraft durch umfassende Deportationen zu brechen, konnte
auch in Nordalbingien die Christianisierung in Angriff genommen
werden. Das Land nördlich der Elbe wurde dem Erzbischof Amalar
von Trier als Missionsgebiet überwiesen. Er errichtete hier als erster
die Kirche von Hamburg (809/12). Zwar versuchte der weiter aus-
schauende Bischof Lüdeger von Münster den Kaiser zu einer über
die Reichsgrenzen hinausgehenden nordischen Mission zu bewegen,
— er erkannte deutlich, daß eine dauernde Christianisierung des

i) Ann. Lauriss., Lauresh.; Chron. Moiss.; Ann. Pitavian.; Einh,
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Landes nördlich der Elbe nur gewährleistet sein werde, wenn es ge-
lang, auch die nordischen Nachbarvölker der Kirche zuzuführen —,
aber Kar! war für solche Pläne nicht zu haben.

Erst unter seinem Nachfolger, Ludwig dem Frommen, kam es zu
weiteren Schritten. Wieder war es ein Sachse, der große Erzbischof
Ebo von Reims, des Kaisers Jugendfreund und Ratgeber, welcher
die Dinge vorwärts trieb. Die dänischen Verwickelungen, der Kampf
der Göttrik- und Haraldssöhne um die Herrschaft, die Hilfe und Ver-
Mittelung, die in diesen Kämpfen vom Kaiser gesucht wurde, lenkten
seine Blicke dorthin. Von Kaiser und Reichsversammlung beaus-
tragt und vom Papste mit der Vollmacht zur Heidenpredigt ver-
sehen, ging er 826 zusammen mit Willerich von Bremen zum ersten-
mal nach Dänemark, und als der vertriebene Dänenkönig Harald 826
in Mainz die Taufe empfangen hatte und mit Ludwigs Hilfe nach
Dänemark zurückkehrte, wurde ihm der Leiter der Corveyer Kloster-
schule, Anskar, mitgegeben. Damit betrat der zukünftige Apostel des
Nordens zum erstenmal sein Missionsgebiet. Die erneute Vertrei-
bung Haralds entzog ihm zwar schon im nächsten Jahre wieder den
Boden; Anskar mußte nach einem Versuch, in Schweden zu missio-
nieren, in die Heimat zurückkehren. Aber nun war es wiederum
Ebo, welcher die Dinge nicht ruhen ließ.

Ludwig der Fromme hatte bald nach seines Vaters Tode Nord-
albingien geteilt, die Gaue Holstein und Stormarn mit der Kirche
von Hamburg dem Bischof von Verden, Ditmarschen aber mit der
Kirche in Meldorf dem von Bremen unterstellt. Jetzt beschloß er,
Nordalbingien wieder von beiden zu lösen und für das vereinigte
mit der Aufgabe der nordischen Mission in Hamburg ein eigenes
Erzbistum zu errichten. Es wurde dem Anskar übertragen (831).
Gregor IV. bestätigte (834) die Wahl und das neue Erzbistum, ver-
lieh dem Anskar das Pallium und ernannte ihn neben Ebo zum
Legaten für den Norden und Ostend) In engem Einverständnis be-
trieben nun Ebo und Anskar ihre Aufgabe. Der Erfolg war freilich
gering: die Verhältnisse in Dänemark wurden immer schwieriger,
schließlich wurde der übertritt zum Christentum ganz verboten. Auch
im sächsischen Nordalbingien ging es nur langsam vorwärts; noch
847 bestanden dort neben einigen Oratorien nur vier Taufkirchen,
nämlich in Hamburg, Meldorf, Heiligenstedten und Schenefeld, für
die Anskar als kostbarsten und heilbringenden Besitz die Leiber der
Heiligen Maternian, Sixtus und Sinnicius neben anderen Reli-
quien beschaffte. Ja, die ganze Arbeit sollte noch einmal völlig
wieder in Frage gestellt werden. Kaum war 843 die große Reichs-
teilung vollzogen, da entzog Karl der Kahle dem Anskar die in seinem
Teilreiche gelegene Zelle Turholt, die ihm von Ludwig dem From-
men als Rückhalt verliehen war, und in der er junge Leute für die
Mission ausbilden ließ. Karl verlieh sie einem gewissen Reginar,

2) Die kaiserlicheUrkunde (MllB. 3) ist eine Fälschung: auch die päpstlicheBulle
(MllB. 4) ist interpoliert. Dieser Interpolation gehören die vielen Völkernamenan,
für welcheAnskar delegiert wird; ursprünglichwerden wie im Cod. Udalrici Babenb.
und bei Adam I, 18 nur Dänen, Schweden und Slaven genannt gewesensein.
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der die Schule auflöste und Anskars Zöglinge unter seine Leib-
eigenen steckte/) Alle Versuche, die Sache wieder rückgängig zu
machen, waren erfolglos. Ja, es sollte noch schlimmer kommen;
845 überfiel und zerstörte ein normannischer Wikingerhaufe Hamburg
selbst. Anskar konnte mit genauer Not nur feine geliebten Reliquien
retten, alles andere ging in Flammen auf: auch die dort von ihm
errichtete Missionsschule fand so ihr Ende; die Corveyer Mönche, die
an ihr unterrichtet hatten, verließen ihn und zogen sich in ihr Mutter--
kloster zurück. Anskar hatte nicht mehr, wo er sein Haupt hinlegen
sollte. Auch seine schwedische Mission ging in diesem Augenblick zu-
gründe, indem der dorthin entsandte Priester Gauzbert von der auch
dort einsetzenden heidnischen Reaktion verjagt wurde.

Aber Anskar verzagte auch in diesem Zusammenbruche seiner
Arbeit nicht: standhaft weigerte er sich, auf den Plan des Königs,
das Erzbistum Hamburg aufzulösen, sein Gebiet wieder auf Bremen
und Verden zu verteilen und ihm das eben erledigte Bremen zu über-
tragen, einzugehen. Wieder war es Ebo, der ihm zur Seite stand,
und mit dessen Hilfe er eine günstigere Lösung erreichte. Hamburg
blieb als Erzbistum erhalten, aber Bremen wurde in Personal-
union mit ihm verbunden, so daß Anskar nun auch dieses und in ihm
eine neue Basis für feine Arbeit erhielt. Auch diese Neuordnung
wurde auf seinen Wunsch durch eine päpstliche Bulle bestätigt (864)"),
und nun gelang es ihm auch, sowohl in Dänemark wie in Schweden
das Zerrissene wieder anzuknüpfen.

Zum erstenmal waren in jener päpstlichen Bulle von 834 auch
die Wenden als Missionsgebiet des Hamburger Stuhles genannt
worden, und Rimbert erzählt uns in seiner Vita des Anskar, daß
dieser neben dänischen auch gekaufte flavifche Knaben in den Kloster-
schulen von Turholt und Hamburg für die Mission in ihrem Volke
ausgebildet habe. Es muß also seine Absicht gewesen sein, auch die
Wendenmission aufzunehmen. Aber es verlautet nichts von ihrer
Ausführung. Daß im Jahre 821 der von Ludwig abgesetzte und
verbannte Abotritenfürst Slaomir sich hatte taufen lassen und nun
in sein Land zurückgesandt worden war, um es dem aufrührerischen
Ceadrag zu entreißen, war ohne jede Bedeutung geblieben, da Slao-
mir auf dem Wege dorthin gestorben war. Vielmehr war die Span-
nung zwischen dem Reiche und den Abotriten immer mehr gewachsen:
bei dem fortschreitenden Verfall des Reiches machten auch sie sich
von ihm los, der Kleinkrieg an der Grenze hörte nicht auf, und nach-
dem 880 in der mörderischen Normannenschlacht an der Unterelbe
der Sachsenherzog Brun, die Bischöfe von Minden und Hildesheim
und nicht weniger als 11 Grafen und 886 wiederum ein Bischof von
Minden im Kampf gegen die Wenden gefallen war, konnte an eine
Aufnahme der Wendenmission überhaupt nicht mehr gedacht werden.
Rimbert, Anskars Nachfolger (863—88), hat zwar noch wiederholt
Dänemark und Schweden besucht, aber nach seinem Tode hört auch
das auf. Das Ende ist Schweigen.

3) Vita Ansk. Kap. 21. 36. *) MUB. 8. Vita Ansk. Kap. 23.
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Kapitel 3

Die Ottonenzeit

Eine neue Periode für unser Wendenland bricht erst mit dem
Aufsteigen des sächsischen Stammes unter dem Herzogtum der
Ludolfinger an. Freilich, die innere Lage war um vieles ungünstiger
geworden. Der nationale und religiöse Gegensatz zwischen den
Deutschen und Wenden war in der Zwischenzeit tiefer und tiefer ge-
worden; er verstärkte sich noch fortwährend. In den nicht abreißen-
den Grenzkriegen kannten Sachsen und Wenden gegenseitig keine
Schonung mehr, schien ihnen jede Treulosigkeit, jede Blut- und Untat
nicht nur erlaubt sondern gefordert. Und es waren nicht nur die
erbitterten Teilnehmer jener Grenzkämpfe, auch die Könige, auch
Heinrich und Otto dachten nicht anders. Es ist erschütternd, was
Hauck darüber zusammenstellt.^)

Schon Karl der Große war durch die Notwendigkeit, seine Gren-
zen zu sichern, genötigt worden, über sie hinauszugreifen und die
wendischen Stämme in einer gewissen Abhängigkeit zu halten. Hein-
rich und Otto waren entschlossen, sie endgültig zu unterwerfen und
dem Bestände ihres Reiches einzugliedern, eine andere Möglichkeit
eines Friedenszustandes zwischen Wenden und Deutschen gab es
nicht mehr. Nachdem Heinrich zunächst die Sorben im Meißnischen
unterworfen hatte, traf (928) die brandenburgischen Wilzen das
gleiche Schicksal. Die mecklenburgischen Abotriten scheinen sich schon
früher gefügt zu haben. Ein allgemeiner Aufstand wurde 929 in
der blutigen Schlacht von Lenzen niedergeworfen. Die Wut der
Sachsen kannte keine Grenzen, 120 000 Menschen sollen von den
Siegern niedergemetzelt worden sein. Im Jahre 974 wandte Hein-
rich endlich seine siegreiche Waffen auch gegen Dänemark, wo Gorm
der Alte, der grimmige Christenhasser, die sich befehdenden Klein-
könige besiegt, das Land geeinigt, aber auch die letzten Reste des
Christentums ausgerottet hatte.

So war nach allen Seiten die Übermacht der deutschen Herrschaft
wiederhergestellt, aber an Missionierung der Unterworfenen dachte
weder der König noch seine Bischöfe. Allein in Hamburg wirkte die
große Tradition Anskars noch fort und war man sich der Aufgabe
bewußt, welche der Kirche durch diese neue Lage gestellt war. Erz-
bischof Unni (918—36) nahm sofort (933) die dänische Mission wieder
auf. Er ging selbst an den Hof Gorms, und es gelang ihm wenigstens
so weit Eingang zu finden, daß die christliche Predigt wieder gestattet
wurde. Von dort begab er sich nach Schweden, um die dortige alte
Missionsstation in Birka wiederaufzurichten. Hier ist er 936 ge-
storben. An eine Inangriffnahme der Wendenmission hat auch er
nicht gedacht. Er ging lediglich in den Bahnen Anskars. Nur
von dem Heiligen und Wundertäter Adalward von Verden

*) Kirchengesch.Deutschlds, III, 87 ff.

2 Schmaltz, Kirchengeschichte Mecklenburgs. I. Bd.



(916—33) wußte die spätere Sage") zu berichten, daß er auch den

Wenden gepredigt habe. Ob und was davon richtig ist, läßt sich

nicht mehr feststellen. Immerhin notieren die Reichenauer Annalen

zum Jahre 931 die Taufe eines Abotritensürsten.

Mit der Regierung Ottos des Großen trat nun aber hier eine

wesentliche Wandlung ein. War sein Vater Heinrich nur der Kriegs-

mann gewesen, der das mit dem Schwerte Eroberte auch mit dem
Schwerte festhielt, so war Otto der Staatsmann, der die gewonnenen

Gebiete nicht nur festzuhalten sondern planmäßig in den Bereich
seiner Herrschaft und ihrer geistigen Kultur einzugliedern bestrebt

war. So bricht denn mit seiner Regierung eine neue Periode der
Wendenmissionierung an. Freilich, bei den deutschen Bischöfen fand

sich auch jetzt wenig Verständnis für diese Aufgabe. Wieder war

es nur der Inhaber der nordischen Metropole, der junge Adaldag

von Hamburg-Bremen, der sie mit ganzer Seele erfaßte. Adaldag,

aus vornehmer Familie stammend, hatte als junger Priester an der
Palastkapelle König Heinrichs amtiert. Durch einen glücklichen Zu-

fall hatte er die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Während König
Heinrich im Sterben lag, kniete die Königin betend vor dem Altar
der Kapelle. Da wird ihr der Tod des Gemahls gemeldet. Sie er-
hebt sich und fragt, ob ein Priester da sei, der sofort die Totenmesse
für den Verstorbenen lesen könne. Adaldag tritt vor und erfüllt den
Wunsch der Königin. Otto machte ihn sofort zum Vorsteher seiner
Kanzlei und erhob ihn im nächsten Jahre (937) auf den Erzstuhl von
Hamburg. Er hatte keinen Fehlgriff getan, sondern den rechten
Mann an die rechte Stelle gestellt. Zeitlebens ist Adaldag sein Ver-
trauter und oberster Ratgeber gewesen, jahrelang hat er ihn kaum
von seiner Seite gelassen.

In Adaldag lebte die Hamburger Missionstradition, aber wie
anders gestaltete sie sich in ihm als in seinen Vorgängern. Anskar
und seine Nachfolger waren in erster Linie Geistliche und Missionare
gewesen. Noch Unni war, selbst predigend, zu den Heiden gegangen.
Adaldag ist der erste große Kirchen fürst auf dem Hamburger
Stuhl; er ist nicht mehr felbst Missionar, sondern er treibt als Fürst
Missionspolitik und sendet Missionare aus, er gründet Kirchen und
organisiert Bistümer. Begreiflich, denn die ganze Stellung der
Bischöfe war gerade jetzt in einer großen Wandlung begriffen. In-
dem Otto durch große Schenkungen die weltliche Macht der Bischöfe
begründete und das Reich gegenüber der Unzuverlässigkeit der welt-
lichen Fürsten auf sie stützte, machte er sie zu Fürsten des Reiches.
Eben er hat durch Schenkung von Grundbesitz, Immunitäten und
Grasenrechten auch das Hamburg-Bremer Erzstift als weltliche
Macht, als Fürstentum des Reiches begründet, und Adaldag ist der
erste Repräsentant dieser neuen Art von Bischöfen.

Folgen wir nun dem Gang der Ereignisse. Als die ersten Stätten
des Christentums in den eroberten wendischen Gebieten treten uns
die Burgen mit ihren deutschen Besatzungen entgegen; sie konnten

2) Adam n, 1.
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nicht ohne Kapelle und Priester bleiben. So sind Zeitz, Kirchberg,
Rochlitz, Meißen, Kolditz die ersten Kirchorte im Sorbenlande ge-
worden. So werden Havelberg und Brandenburg im märkischen
Wilzenlande die Sitze der ersten christlichen Priester, nachdem Otto
939 einen Aufstand der dortigen Wilzen niedergeschlagen und Bran-
denburg selbst erobert hatte. Neun Jahre später (948) erfolgt dann
die Gründung der beiden wilzischen Bistümer an den genannten
Orten. Der Sprengel des ersteren umfaßte das untere Havelland
und die Gebiete der Tollenser und Redarier. Seine westliche und
nördliche Grenze bildeten die Peene und der Eldelauf bis zur Elbe.
Der Sprengel des letzteren reichte von der Elbe durch das mittlere
Havelland bis in die Uckermark. Damit griff die kirchliche Organi-
sation bereits von Süden her in das östliche Mecklenburg hinein.
Freilich, daß wirkliche kirchliche Arbeit bis in diese Gegenden vor-
gedrungen ist, dürfte ausgeschlossen sein.

Kurz zuvor — wohl als nach Gorms Tode fein Sohn Harald
Blatand auf den dänischen Thron gekommen war und die Taufe
genommen hatte — waren unter Adaldags Leitung für Dänemark
die Bistümer Schleswig, Ripen und Aarhus gegründet und besetzt
worden: die neuen Bischöfe erhielten den Missionsauftrag auch für
die dänischen Inseln. Für Schweden weihte Adaldag den Dänen
Odinkar. Auch auf das dem Hamburger Sprengel gebliebene meck-
lenburgifche Wendengebiet richteten sich feine Gedanken. Der für
Schleswig ernannte Bischof Marko scheint für'dieses den Missions-
auftrag erhalten zu habend)

Zur Gründung eines selbständigen Wendenbistums in Oldenburg
kam es jedoch wohl erst um 968, wie denn Adam es erst im Zu-
sammenhange mit der Errichtung des Magdeburger Erzstiftes bringt
und Helmold wissen will, daß Otto es zuerst diesem habe unterstellen
wollen, aber den Ansprüchen Adaldags nachgegeben habe/) Die
fünfziger Jahre verboten in der Tat ein solches Unternehmen. Sie
waren wiederum mit erbitterten Kämpfen angefüllt. Die Wenden-
fürsten Nako und Stoinev lagen in Fehde mit dem neuernannten
Sachsenherzog Hermann Billung. In dieser hatten sie treuloser-
weise die sämtlichen Bewohner einer Stadt, die sich ihnen unter der
Zusicherung freien Abzuges ergeben hatte, niedergemetzelt. Die
Sachsen nahmen für die Freveltat furchtbare Rache. Nach dem
Ungarnsiege auf dem Lechfeld (953) führte Otto selbst sie gegen die
vereinigten Abotriten, Circipaner und Tollenser. An der Recknitz
kam es zur Schlacht. Stoinev wurde auf der Flucht erschlagen, sein
Haupt auf dem Schlachtfelde aufgerichtet und 7000 Gefangene vor
seinem Angesichte hingeschlachtet. Einem seiner Ratgeber, den man

3) Helmold (I, 12) erzählt von ihm als dem ersten Bischof des wagrischenOlden-
bürg, bestenSprengel auch Schleswig umfaßt habe, Adam nennt zwar (II, 4) Hared
als den ersten Bischof von Schleswig, sagt aber (II, 23), daß er den Sitz der ersten
dänischenBischöfe nicht habe feststellenkönnen, und führt unter ihnen auch einen
Merka auf. Die Unstimmigkeiterklärt und löst sich am einfachstenmit v. Schubert
(Kirchengesch.Schleswig-Holsteins, S. 63, Anm. 3) auf die oben gegebene Weife.
Vgl. auch Wigger i. MSbb. 42 Ouartalber. 3, S. 26—34.

4) Adam II, 14; Helmold I, 11.
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gefangen hatte, stach man die Augen aus, schnitt ihm die Zunge ab

und warf ihn so unter die Leichen. Die folgenden Jahre brachten

neue Kriegszüge. Erst in den sechziger Jahren trat allmählich wieder

Ruhe ein.
Um 966/7 lagen der Fürst der Wagrier Selibur und der Abotriten-

fürst Mistav in Streit miteinander. Als Herzog Hermann endlich

den Streit entschied, indem er Selibur mit einer Geldstrafe belegte,

empörte sich dieser. Aber er war den sächsischen Waffen nicht ge-

wachsen: Hermann belagerte ihn in seiner Stadt — offenbar Olden¬

burg — und zwang ihn zur Übergabe. Dabei wurde das Heiligtum

der Stadt ausgeplündert und das in ihm befindliche eherne Gottes-

bild des Saturn, wie ihn Widukind nennt/) dem Spott der Sieger
preisgegeben. Oldenburg war also noch die Stätte eines heidnischen
Tempels. Selibur wurde abgesetzt, und sein Sohn, der als Geisel

bei Hermann gelebt hatte und dementsprechend sicher getauft war,

an seiner Statt als Fürst eingesetzt. Jetzt war der Augenblick ge-
kommen, wo auch hier ein Bistum gegründet und an der Stelle des
heidnischen Tempels eine christliche Kirche errichtet werden konntet)
Sie wurde Johannes dem Täufer geweiht/) ein Zeichen dafür, daß
mit ihrer Errichtung Massentaufen verbunden waren. Adaldag
weihte den Egward zum ersten Bischof von Oldenburg. Der neue
Sprengel umfaßte das ganze Abotriten-, Kessiner- und Circipaner-
land bis an die Grenze des Havelberger Stiftes.

Um dieselbe Zeit'vollendete Otto die kirchliche Organisation der
unterworfenen Wendenländer durch die Errichtung des schon von
lange her geplanten Erzbistums Magdeburg (968), dem die beiden
bereits bestehenden Wilzenbistümer Havelberg und Brandenburg
sowie die jetzt neugegründeten sorbischen Bistümer Merseburg, Zeitz
und Meißen unterstellt wurden.

Ob die Wendenpredigt im Bereiche des neugegründeten Olden-
burger Bistums schon unter Marko von Schleswig, dem sie über-
tragen gewesen zu sein scheint, begonnen hat, ist wohl mehr als frag-
lich. Adams Angaben scheinen sich nur auf die Zeit von 968 ab zu
beziehen. Jetzt aber begann auch hier die Aussendung von Priestern
und die Errichtung von Kirchen. Adaldag betrieb sie mit allem
Eifer. Zwar die beiden ersten Bischöfe von Oldenburg, Egward und
Wago, starben schon nach kurzer Wirksamkeit; Adaldag hat noch den
dritten, Eziko, geweiht, aber er selbst blieb. Wie er den Dänen
Odinkar zum dänischen und schwedischen Missionsbischof machte, weil
er des Volkstums und der Sprache kundig war/) so wird er auch
für die Arbeit im Wendenlande für taugliche Kräfte Sorge getragen
haben. Jedenfalls waren die Erfolge äußerlich bedeutend. Wie
der alte Dänenkönig Swein Eftridson, der in diesen Dingen Adams
Gewährsmann war, ihm berichtete, sind damals nicht weniger als
15 von den 18 abotritifchen Gauen zum Christentum bekehrt und
überall Kirchen gebaut worden, ja, er wollte sogar von Mönchs- und

°) Widuk. III. 68. 69. °) Vgl. Haucka. a. O. III, 107f. <) Helmold I, 13.
8) Adam n, 23.
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Nonnenklöstern wissen, die dort entstanden seien. Als Fürsten dieser
Zeit, die das Christentum angenommen hatten, nannte er den
Missizla, Nakon und Sederich.") Helmold will von einer Kirche des
heiligen Petrus in Mecklenburg wissen und erzählt, daß Missizlas
Vater Billug die Schwester des Oldenburger Bischoss Wago zur Frau
gehabt habe, beider Tochter Hodika sei schon als Kind zur Äbtissin
des in Mecklenburg errichteten Nonnenklosters ernannt.") Wieviel
davon der Wirklichkeit entspricht, muß dahingestellt bleiben. Jeden-
falls aber schien es, als ob das mecklenburgische Wendenland end-
gültig für das Christentum gewonnen sei. Und doch war alles nur
Schein und dauerte nur so lange, als die Macht des Reiches in jenen
Gegenden unerschüttert war.

Der Augenblick, an dem das nicht mehr der Fall war, kam. Als
Otto II. nach seiner Niederlage in Italien gestorben und ein Kind,
Otto HL, auf den Thron gekommen war (983), brach der Aufruhr
im Norden wie im Osten aus. In Dänemark wurde der christlich
gesinnte König Harald von seinem eigenen Sohne, Swein Gabel-
bart, entthront. Swein war, obgleich getauft — er hatte in der
Taufe den Namen seines königlichen Paten, Otto, als Beinamen
erhalten — ein Feind des Christentums. Es wurde in den Grenzen
seines Reiches fast ganz vernichtet (983). Adaldag mußte sein Le-
benswerk zusammenbrechen sehen. Im märkischen Wendenlande er-
hoben sich die Wilzen von neuem; die beiden BischofssitzeHavelberg
und Brandenburg fielen ihnen zum Opfer. Die Elbe wurde wieder
Grenze zwischen Deutschen und Wenden, Christen und Heiden.

Auch die Abotriten erhoben sich; Billug-Mistiwoi, ihr Fürst, trug,
wie Helmold aus dem Volksmunde erzählt,") heiße Rachegedanken
gegen Herzog Bernhard. Er hatte des Herzogs Nichte zur Ehe begehrt.
Sie war ihm auf des hochfahrenden Markgrafen Dietrich Wort, ein
Mädchen aus herzoglichem Geblüt gehöre nicht für einen Hund, ver-
weigert worden. Als den Herzog später seine Absage reute, ver-
schmähte der Gekränkte die Braut, indem er das beschimpfende Wort
wiederholte und hinzufügte: „Wenn der Hund stark wird, wird er
starke Bisse tun." Jetzt war für ihn der Augenblick gekommen. Er
brach los; brennend und mordend rückte er auf Hamburg. Die Stadt
fiel in feine Hände, die Domkirche ging in Flammen auf. Aber
Mistiwoi war Christ, er führte sogar auf dieser Kriegsfahrt seinen
Kaplan Avico mit sich,und Thietmar, der es aus dem eigenen Munde
dieses Augenzeugen haben will, berichtet, daß zum Entsetzen Mistiwois
und seiner wilden Krieger allen sichtbar eine himmlische Hand in
die Flammen des brennenden Gotteshauses hineingegriffen und die
kostbaren Reliquien der Heiligen aus dem Brande in den Himmel
gerettet habe. Es mag die Frevler am Heiligtum bei ihrer Untat
doch ein Grauen angekommen fein. Ja, Thietmar will sogar wissen,
daß Mistiwoi später in Wahnsinn gefallen sei und geschrien habe:
„der heilige Laurentius verbrennt mich," so sei er gestorben.") In-

°) Adam II, 24. «) Helmold I, 13. ") Helmold I, 16. 12) Thietmar III, 10.
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des Mistiwoi blieb Christ und für das Abotritenland zunächst noch
ein wenn auch unsicherer Schutz der Kirche. Auch sein Sohn und
Nachfolger Missislav war dem Namen nach Christ, doch löste er das
Nonnenkloster in Mecklenburg auf und gab seine Schwester Hodika
und die übrigen Nonnen wendischen Edlen oder seinen Kriegern
zur Ehe.")

In diesen Wirren starb Adaldag (988). Sein Nachfolger, der
Italiener Libentius oder Liawizzo, kam ihm an Bedeutung nicht
gleich: er war mehr Asket und Mönch als Kirchenfürst. Er konnte
noch mehrmals sein überelbifches Gebiet bereisen, aber in Dänemark
wieder Fuß zu fassen, gelang ihm nicht. Zwar wurde dort (988)
Swein Gabelbart von dem Schwedenkönig Eirik besiegt und ver-
jagt — er wurde nun Wiking —, aber Eirik war Heide und nicht
weniger christenfeindlich. Ja sogar in Bremen selbst wurde die Lage
infolge der normannischen und dänischen Wikingerfahrten so un-
sicher, daß Liawizzo seine Stadt gegen sie befestigen mußte und ihre
reichen Kirchenschätze stromaufwärts in Sicherheit brachte.

Und nun brach auch im Wendenland abermals das Verderben
los. Die Wagrier, die Abotriten erhoben sich. Mit vernichtender
Wut ging es über die dort errichteten Kirchen und ihre Priester her.
Oldenburg wurde zerstört. Zwar entkam der Bischof Folkward, aber
nach Swein Eftridsons Bericht an Adam wurden dort nach Ermor-
dung sämtlicher Christen 60 Priester, unter ihnen der Propst Oddar,
Sweins Verwandter, zu Tode gemartert, indem man ihnen die Kopf-
haut kreuzweise aufschnitt und sie unter Mißhandlungen von Ort zu
Ort schleifte, bis sie verendeten. Und so ging es durch das ganze
Wendenland. Als Adam mehr davon aus dem Munde des alten
Königs wissen wollte, winkte er ab: „Sei still, mein Sohn, wir haben
in Dänemark und Wendenland so viele Märtyrer, daß ein Buch sie
kaum fassen könnte."") Zwar waren die Waffen der Sachsen den
Wenden überlegen. Liawizzo weihte an Stelle des inzwischen nach
Schweden gesandten Folkward den Abt Reginbert von Walbek zum
Bischof für Oldenburg (992), aber dieser nannte sich statt nach dem
zerstörten Oldenburg Bischof von Mecklenburg, und es ist zweifelhaft,
ob er jemals in seiner Diözese gewesen ist. Ein neuer Gesamtaufstand
aller Wenden von der Kieler Föhrde bis an die Sorbengrenze er-
folgte 994; neue Kriegszüge waren die Folge; 996 kam es zu einem
Friedensschluß. Die Wenden versprachen Ruhe, aber unterworfen
waren sie nicht. Ihre Christianisierung von neuem aufzunehmen
war man nicht imstande, ja unter Heinrich II. schonte man auf das
sorgfältigste ihre heidnischen Gefühle. Jenseits der Elbe war das
Heidentum gleichsam als öffentliche Religion auch deutscherseits an-
erkannt. So endete der zweite Abschnitt der Wendenmission.

") Helmold I, 15. ») Adam II, 41.
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Kapitel 4

Die Zeit der salischen Kaiser

Mit einem fast völligen Zusammenbruch der Mission, nicht nur
auf dem wendischen Gebiete, hatte die Zeit der großen sächsischen
Kaiser geendet. Und doch war auch in ihr und trotz aller Mißerfolge
die Saat der Ernte entgegengereift. Die Iahrtausendwende brachte
den Umschwung. In Polen siegte das Christentum unter Mesko I.
und seinem Sohne Boleslav Ehrobry. Im Jahre 1000 wurde hier
das Erzbistum Gnesen mit den Suffraganbistümern Krakau, Bres-
lau und Kolberg errichtet. Zur selben Zeit entschied Stephan I. in
Ungarn den Sieg des Christentums und gründete das Erzbistum
Gran mit seinen vier Suffraganbistümern. Im Norden kehrte
Swein Gabelbart aus England nach Dänemark als Christ zurück
und legte den Grund zur Christianisierung seines Landes, und sein
Sohn, Knut der Große, vollendete das Werk. Zur selben Zeit ge-
wann Olav Tryggvason, der kühnste der nordischen Seekönige, das
Land seiner Väter, Norwegen. Auch er war in England Christ ge-
worden und führte nun die neue Religion in feiner Heimat ein; im
Jahre seines Todes (1000) nahm auch das ferne Island den Christus-
glauben an und taufte Olav Tryggvafons Hofbischof Siegfried den
Schwedenkönig Olav Schoßkönig.

Damit war die ganze Lage der Wendenländer eine andere ge¬
worden. Sie allein verharrten bei ihrem Heidentum: selbst in den
endgültig unterworfenen sorbischen Gauen machte das Christentum
nur sehr geringe Fortschritte, während alle Völker im Umkreise das
Christentum angenommen hatten. Aber so aussichtslos ihr Wider-
stand auf die Dauer sein mußte, zunächst wirkten die politischen Ver-
Hältnisse im Reiche zu ihren Gunsten. Heinrich II. war durch seinen
Gegensatz zu dem aufstrebenden polnischen Reiche genötigt, sich die
Wenden warm zu halten und ihre Religion zu dulden; selbst die
Menschenopfer blieben bei Bestand, ja, Heinrich hat Freveltaten,
die seine wendi chen Hilfstruppen an christlichen Heiligtümern be-
gingen, nicht zu strafen gewagt, sondern aus eigener Tasche gesühnt/)
Es ist klar, daß unter diesen Umständen die Aufforderung Bruns
von Querfurt an den Kaiser, den Kampf gegen die Wenden aufzu-
nehmen und sie zur Annahme des christlichenGlaubens zu zwingen/)
taube Ohren fand, und daß auch der Missionsversuch, den der Ein-
siedler Günther, der Begründer der Zelle Rinchnach im Böhmer
Walde, unter den Wilzen machte (1017), völlig scheiterte/) Wahr-
scheinlich haben damals zwei seiner Gehilfen aus Rinchnach in
Rethra als Märtyrer den Opfertod erlitten/) Die Bistümer Havel-
berg und Brandenburg wurden zwar weiter besetzt, aber ihre In-

i) Thietmar VI, 35. 2) Bruns Brief: Giesebrecht, Kaiserzeit II, 608.
°) Thietmar VII, 37.
4) Adam, Schol, 71. Das Ereignis wird von Hauck (K.G. Deutscht. III 631,

Anm, 4) wohl mit Recht in diesen Zusammenhang gestellt.

23



Haber waren nicht in der Lage, sie zu betreten. In Havelberg
herrschte noch im ersten Drittel des folgenden Jahrhunderts der
Götzendienst völlig ungestört.^)

Nicht viel anders sah es bei den Abotriten aus, die zum Bremer
Missionsgebiet gehörten. Hier war (1013—29) mit Erzbischof
Unwan wieder ein wahrer und weitblickender Kirchenfürst — er
stammte aus Wittekinds Geschlecht — auf den Thron gelangt. Er
hatte noch im selben Jahre für den verstorbenen Reginbert den
Magdeburger Geistlichen Benno zum Bischof geweiht und nach
Oldenburg gesandt, und dieser konnte in der Tat dorthin gehen; wie
Adam berichtet, hat er wirklich unter dem Volke der Wenden ge-
predigt"), und vielleicht nicht ohne Erfolg; der Abotritenfürst Mistivoi
oder Mistislav war Christ. Aber Bennos Wirksamkeit nahm bald
ein jähes Ende. Die Wilzen erhoben sich gegen die Abotriten, die
ihnen die Heerfolge verweigert hatten, sie belagerten den Mistivoi,
der in Voraussicht des Kommenden seine Frau und Schwiegertochter
zu den Sachsen geflüchtet hatte, in Schwerin (1018). Sein eigenes
heidnisch gesinntes Volk erhob sich gegen ihn, den Christen. Mit
genauer Not gelang es ihm zu entkommen. Er fand ebenfalls eine
Zuflucht bei den Sachsen; in Bardowiek ist er in hohem Alter ge-

storben.7) In seinem Lande aber triumphierte von neuem das
Heidentum, wurden die Kruzifixe geschändet und die wenigen noch
oder wieder bestehenden Kirchen zerstört. Bischof Benno, der ent-
kommen war, erschien klagend vor dem Kaiser; aber dieser hatte
nur einen Seufzer als Antwort auf feine Bitten und ein vielsagendes
„Später". Benno aber scheint nicht wieder in sein Bistum zurück-
gekehrt zu fein; er starb 1023 in Hildesheim/) wo ihm Bischof Bern-
ward eine Zuflucht gewährt hatte.

Damit endet auch dieser neue Versuch schon im Anfang wieder.
Zwar gelang es dem Sachsenherzog Bernhard im Verein mit Knut
von Dänemark die aufständischen Wenden wieder zu unterwerfen
(1019), und der festen Hand des großen Königs war es zu danken,
daß sie auf längere Zeit hinaus Ruhe halten muhten, aber von
Christianisierung war dabei nicht die Rede. Immerhin konnte
Unwan in dem wieder befriedeten Nordalbingien das zerstörte Ham-
bürg wiederaufbauen, das Domstift wiederherstellen und mit zwölf,
den älteren bremischen Stiftern Bremen, Bücken, Ramesloh und
Harsefeld entnommenen Kanonikern besetzen. Es gelang auch seinem
politischen Geschick,die neuentstehende dänische Kirche mit ihren Bis-
tümern und ebenso die norwegische und schwedische bei seinem Erz-
stuhle zu erhalten. Ebenso machte er den Versuch, die wendische
Mission wiederaufzunehmen. Nach Bennos Tode weihte er den
Reinhold (1022—1032) für Oldenburg, aber ob dieser seinen Sprengel
betreten konnte, ist fraglich. In Wagrien herrschte wie im Abotriten-

°) Ebbo IH. 3. «) Adam II. 47.
7) Thietmar VIH, 4. Adam Schol, 28.
8) Ann. Quedl., Hild., Necrol. Luneb. — Was Helmold über ihn erzählt (I, 18),

ist größtenteils Fabel, vgl. Dehio, Gesch. des Erzbist. Hambg.-Bremen I, Krit. Aus-
führg. XVII.
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lande der Götzendienst. Der Sinn seiner Bewohner war „verhärtet
wie der des Pharao", und die Härte, mit der der Sachsenherzog
von ihnen seinen Tribut eintrieb, verschärfte die Feindschaft. Im-
merhin war Friede, und die wendischen Fürsten verkehrten am Hose
Unwans in Hamburgs)

Im Abotritenlande herrschten drei Fürsten, Gneus, Anatrog und
Uto, die ersteren beiden Heiden, der letztere, ein Sohn Mistivois, wie
sein Vater ein Christ, aber wie Adam hinzufügt „male christianus".10)
Sein Sohn wurde im Lüneburger Kloster, einem herzoglichen Stifte,
dem der aus Schweden vertriebene Bischof Gottschalk vorstand, er-
zogen; er hatte von ihm den Namen angenommen. Uto wurde
„wegen seiner Grausamkeit" von einem sächsischen Überläufer er-
mordet. Auf diese Kunde litt es den Sohn nicht mehr im Kloster;
brennend von dem Verlangen, den Tod des Vaters zu rächen, brach
er aus dem Kloster aus, erschien in der Heimat, rief sein Volk zum
Rachezuge auf, und ehe die Sachsen an Abwehr denken konnten,
brach er in Stormarn und Holstein ein, alles verheerend; unzählige
Sachsen fielen seinem Schwerte zum Opfer. Bis nach Dithmarschen
trug er seine Waffen; nur die Burgen Itzehoe und Böckelnburg
leisteten ihm Widerstand. Schließlich erlag er doch der stärkeren
Macht des sächsischenAufgebotes.") Die Volksüberlieferung hat das
Ereignis anschaulich ausgestaltet.^) Sie weiß zu erzählen, wie der
junge Gottschalk auf diesem Rachezuge eines Tages im Anblick der
zerstörten Kirchen und der menschenleer gewordenen Gegend über
sein eigenes Werk erschrickt,sich von seinen Genossen trennt und von
Reue erfaßt überlegt, wie er dem frevelhaften Treiben ein Ende
machen könne. Da trifft er einen holsteinischen Bauern; er hält den
furchtsamen fest, entdeckt sich ihm und beauftragt ihn, eine heimliche
Zusammenkunft mit zuverlässigen Sachsen zu vermitteln. Aber man
traut ihm nicht, die Zusammenkunft kommt nicht zustande, und Gott-
schal! gerät bald darauf in die Hände Herzog Bernhards. Dieser
aber ehrte die Tapferkeit und die Rachegefühle des jungen Helden,
der ihm von Lüneburg her persönlich bekannt sein mochte; er nahm
ihm einen Treueid ab und ließ ihn frei. Gottschalk ging zu König
Knut von Dänemark und mit diesem, als er 1029 nach England ging,
dorthin. Hier scheint er in die Leibwache des großen Königs, die
Huskarle, eingetreten zu sein. Helmold weiß zu berichten, daß er
an seinen Kriegsfahrten in England und Norwegen ruhmvollen An-
teil genommen habe. Wir werden ihn uns danach als Königskämpen
bei der Eroberung von Schottland, in den Kämpfen mit den fchotti-
schen Königen Duncan, Malcolm, Macbeth und Iehmarc vorzustellen
haben. Auch könnte er an den Kämpfen Sweins von Norwegen
mit Tryggve und Magnus teilgenommen haben. Genug, Gottschalk
verschwindet auf Jahre vom Schauplatz unserer Geschichte; er tauchte
unter im Nebel der nordischen Meere, aus dem das Schwerterklirren
ihrer Heer- und Seekönige herübertönte, doch nicht für immer.

->)Adam II, 58. ">) Adam II, 64.
") Adam H, 64. I-) Helmold I, 19.
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Während dieser Ereignisse in Nordalbingien war an der Wilzen-
grenze der Kleinkrieg ununterbrochen fortgegangen. Im Jahre 1035
kam es zu einer großen Erhebung: die sächsischeGrenzfeste Werben
wurde von den Wilzen erobert, die Besatzung teils niedergemetzelt,
teils in die Sklaverei abgeführt. In einem energisch geführten Feld-
zug warf Konrad II. zwar den Aufstand nieder und zwang die Unter-
worfenen zu erhöhten Tributzahlungen, aber von Mission war keine
Rede. Der Haß gegen alles, was deutsch und christlich war, wurde
vielmehr noch vertieft durch die furchtbare Rache, welche der Kaiser
für einen Frevel der Wenden nahm. Sie hatten ein Bild des Ge-
kreuzigten geschändet, indem sie es verhöhnt, mißhandelt, ihm die
Augen ausgestochen, Hände und Füße abgeschlagen hatten. Nun
wurde unter denselben grausigen Mißhandlungen eine große Zahl
der gefangenen Wenden hingerichtet.^) Der Friede war so zwar
erzwungen, und er hielt bis 1045, wo ein neuer Wilzenaufstand von
Heinrich III. niedergeworfen wurde, um nun wieder längere Dauer
zu haben, aber das Christentum hatte keinen Vorteil davon. In-
zwischen war in Bremen Erzbischos Unwan gestorben (1029). Seine
nächsten Nachfolger, Liäwizo II. (—1032), Hertmann (—1035) und
Alebrand Bezelin (—1043145), überragten nicht das Mittelmaß. In
Nordalbingien herrschte, solange der große Dänenkönig Knut am
Leben war, Ruhe. Die wendischen Fürsten Gneus, Anatrog und
Rattbor sahen in dem Sachsenherzog und dem Erzbischos ihre Herren;
sie erschienen von Zeit zu Zeit an dem Hofe des letzteren in Ham-
bürg") Liäwizo H. konnte für Oldenburg den Meinher (1032)
weihen,^) Bezelin den Abhelin-Stephan.") Ratibor war Christ,")
er war dem ermordeten Uto in der Herrschaft über die Abotriten ge-
folgt. Dennoch machte das Christentum dort keine Fortschritte.
Adam macht dafür die Habsucht der Fürsten verantwortlich, denen
es allein um Tributzahlungen zu tun war/°)

Kaum aber war die starke Hand des großen Knut im Tode er-
schläfst (1035), da geriet auch hier alles wieder in Bewegung. Das
Dreiländerreich des Königs zerfiel in wenigen Jahren. In Nor-
wegen bemächtigte sich Magnus, ein Sohn Olavs des Heiligen, der
Herrschaft. Er griff sofort nach Dänemark über und bemächtigte
sich auch dieses Landes, während Hardaknut, der letzte von Knuts
Söhnen, England zu halten versuchte, aber dort schon 1042 starb.
Er hatte noch seinen Vetter, Swein Estridson, mit der Flotte gegen
Magnus abgesandt, aber Swein wurde geschlagen, endlich jedoch,
wahrscheinlich auf Erzbischos Bezelins Fürsprache, von Magnus mit
der Statthalterschaft über Dänemark betraut.

Natürlich gerieten während dieser Wirren auch die Abotriten in
Bewegung, sie erhoben sich und dehnten ihre Raub- und Rachezüge
bis nach Zütland aus. Auf einem dieser Züge fiel ihr Fürst Ratibor.
Nun hatten seine acht Söhne den Tod des Vaters zu rächen: mit
einem mächtigen Heere drangen sie sengend und mordend bis Ripen

«) Wipo 33. ") Adam II, 69. ") a. o. O. II, 62. ") Ebenda II, 70.
") Ebenda II, 75. 18) Ebenda II, 69.
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vor. Aber Magnus verlegte ihnen den Rückweg: er landete bei
Heitabu (Schleswig) und vernichtete in einer mörderischen Schlacht
auf der dortigen Heide das Heer der Gegner vollständig: 15 000
Wenden sollen erschlagen sein, alle acht Söhne Ratibors fielen
(1043). Die Herrschaft über die Abotriten war wieder frei, ihre
Macht im Augenblick gebrochen. Und nun erschiender in die Fremde
und Verbannung untergetauchte Fürstensohn Gottschalkwieder auf
dem Schauplatz, sein väterliches Erbe in Anspruch zu nehmen; jetzt
war seine Stunde gekommen. Als Jüngling war er einst gegangen,
als kämpf- und sturmerprobter Mann kehrte er zurück, und er war
in England mehr geworden als das; er war aus innerer Überzeugung
dort Christ geworden, nicht anders wie einst der norwegische See-
könig Olav Tryggvason. Man weiß, wie König Knut, an dessenHof
er gelebt hatte, dieser große Herrscher, in dem das Blut des wilden
Swein Gabelbart pulste und dessenHände voll Blut waren, in Eng-
land vom Christentum erfaßt worden war, wie der gewalttätige
Reckebarfuß zu den Stätten der Heiligen gepilgert ist, ihre Hilfe für
den großen und schrecklichenTag des jüngsten Gerichtes zu erflehen,
wie er, alle Heiligtümer auf dem Wege besuchend,nach Rom zu den
Gräbern der Apostel gewallfahrt ist und dort das feierliche Gelübde
abgelegt hat, fromm und gerecht zu regieren, wie er in engstem Ein-
vernehmen mit den Bischöfen der englischen Kirche diese gefördert
und die dänische mit gleichem Eifer neu begründet hat. In dieser
Atmosphäre lebend, ist auch Gottschalkvon der christlichenFrömmig-
keit in ihrer mittelalterlichen Form erfüllt worden. Das väterliche
Erbe zu erringen und das errungene christlichzu machen, war für
den aus dem Fremde Zurückkehrenden untrennbar miteinander ver-
bunden.

Er kam mit dänischer und sächsischerHilfe. Er war der Schwieger-
söhn des dänischen Statthalters Swein Estridson, der nach König
Magnus' Tode (1047) selbst König von Dänemark wurde; Swein
hatte ihm seine Tochter Siegrid zur Frau gegeben.") Des Königs
Magnus Schwester aber war mit Ordulf, dem Sohne des Sachsen-
Herzogs Bernhard, verheiratet, eben jenem, der den jungen Rächer
des Vatermordes einst so wohlwollend behandelt hatte. Mit beider
Hilfe gelang es Gottschalk in kurzer Zeit, das Land seines Vaters zu
erobern: Wagrien, Polabien, die Länder der Abotriten, Linonen
und Warnaben unterwarfen sichseiner Herrschaft.

Neben diese beiden Helfer aber trat nun ein dritter, Erzbischof
Adalbert von Hamburg-Bremen (1043/5—1072). Es ist eine eigene
und merkwürdige Fügung, daß in diesem Augenblicke der größte
deutsche Kirchensürst des Jahrhunderts an die Seite des Wenden-
ürsten gestellt wird, der entschlossenwar, alles daran zu setzen,um
ein Volk dem Christentums zuzuführen. Adalbert, von vornehm-
ter Herkunft, — er rühmte sich,daß in seinen Adern das griechische

io) fjaucf, Kirchengesch. Deutschlds. III, 655, Anm. 3, nimmt zwar an, daß Siegrid
eine Tochler des Königs Magnus gewesen sei, aber nach dem Zusammenhange (Adam
III, 18. 50) und nach Lage der Verhältnisse kann es nur Sweins Tochter gewesen
sein. So auch v. Schubert, Kirchengesch. Schlesw.-Holst. 84, Anm, 2.
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Blut der Kaiserin Theophano fliehe —, ein Mann, der an Geist und
Phantasie, an Bildung und Vielseitigkeit der Interessen, an Tatkraft
und Ehrgeiz für seine Kirche, nicht weniger aber an sittlicherReinheit
seine Zeitgenossen überragte, brannte vor Eifer, die alte große Mis-
sionsausgabe des Hamburger Stuhles aufzunehmen. Von Heinrich
III. auf diesen erhoben, ging er mit diesem in seinen Bestrebungen
der Kirchenreform Hand in Hand; er war sein intimster Ratgeber;
1046 hat ihm der Kaiser sogar die Papstkrone angeboten. Er lehnte
sie ab, um seines Erzstuhles und seiner Aufgaben willen. Sein Blick,
seine Pläne, seine Kirchenpolitik umfaßten den ganzen Norden von
Grönland bis Narwa. Die Isländer, die Bewohner der Orkneys
empfingen von ihm ihre ersten Bischöfe. Er war im Begriff, das
Hamburger Erzbistum zu einem Patriarchat des gesamten Nordens
zu machen.

Es ist hier nicht der Ort, auf diese großen Pläne und ihre Ver-
wirklichung einzugehen; es genügt, sie anzudeuten und zu sagen, daß
naturgemäß zu ihnen auch die Missionierung der Wenden des Ham-
burger Sprengels und der Ausbau der Kirche in diesen Gegenden
als wichtiger Bestandteil gehörte; es war die Aufgabe, die unmittel-
bar vor der Tür seines Hamburger Sitzes lag, und für sie fand er
nun in dem heimgekehrten Wendenfürsten Gottschalk den Mann, der
imstande war, sie mit Erfolg in Angriff zu nehmen.

In engster Verbindung mit dem großen Erzbischos,der ihm Prie-
ster und Missionare stellte, begann er sein Volk zu christianisieren.
Wie ein Menschenalter zuvor der ruhmvolle Norwegerkönig Olav
Tryggvason die Bekehrung seines Volkes zu seiner eigenen ganz per-
sönlichen Angelegenheit gemacht hatte, wie er auf den Thingver¬
sammlungen der norwegischen Gaue selbst das Wort ergriffen hatte
und „über den Glauben vor den Leuten lange und lebhafte Reden"
gehalten hatte, oder zur Weihnachtszeit in der Kirche dem Volke
klargemacht, „daß heute nacht der Häuptling geboren ist, an den
wir nun glauben sollen, wenn wir tun, wie der König uns gebie-
tet",20)so war auch Gottschalk von der Aufgabe, sein Volk der Kirche
zuzuführen, ganz persönlich erfaßt; er ergriff sie mit Leidenschaft; er
setzte sich persönlich für sie ein. Er selbst zog mit den christlichen
Priestern und ergriff in den Kirchen das Wort, das Volk zum Über-
tritt zu ermahnen und ihm „das, was von den Bischöfen und Prie-
stern mystice" gesagt war, in wendischer Sprache verständlich zu
machend) Es ist selbstverständlich, daß wie bei Olav auch hier das
siegreiche Schwert des Herrschers, mit dem er sein Land gewonnen
und jeden Widerstand niedergeschlagen hatte, nachdruckgebendhinter
seinen Worten stand. Dem entsprach der Erfolg: das Volk ließ sich
in Massen taufen, Kirche auf Kirche wurde errichtet. Man mußte in
alle Lande nach Priestern schicken.Adalbert, den Gottschalkhäufig zu

2°) Thüle, altnord. Dichtg. u. Prosa, Bnd. 6, 131; 14, 261. 263 ff. 272 ff.
21) Adam III, 19. Hauck III, 656 versteht das „mystice" als „allegorische Weis¬

heit"; richtiger denkt wohl v. Schubert (a. a. O. S. 85), indem er den Gegensatz
„Sclavicanis verbis" betont, an „die lateinischen Formeln der sakramentalen
Mysterien".
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Beratungen über die gemeinsame Sache aufsuchte, war erfüllt von
dem Hochgefühl des Erfolges. Er beglückwünschteden Fürsten zu
seinem Werk; er tat alles, um es zu fördern. Jetzt schiender Zeit>
punkt gekommen, wo das eine, alte und allzuweit ausgedehnte wen-
discheMissionsbistum Oldenburg nicht mehr genügte; es wurde auf
Wagrien beschränkt, nach Abhelins Tode der Mönch Ezzo (f 1082)
als Bischof dorthin gesandt. Für Polabien wurde ein neues Bistum
in Ratzeburg errichtet, für das Abotritenland und die östlichenLand-
schasten ein drittes in Mecklenburg, und der Jnternationalität des
werdenden Patriarchenstuhles entsprach es, daß für das letztere der
Schottenbischof Johannes, — Adam nennt ihn einen einfältigen und
gottesfürchtigen Mann, der schon länger in Adalberts Begleitung
gewesen war^) — für das erstere sogar ein aus dem Orient, — aus
Jerusalem —, stammender Kleriker Namens Aristo geweiht wurde.
Das scheintnach 1062 gewesen zu sein, da bei der in diesem Jahre ge-
schehenen Verleihung der Burg Ratzeburg an Herzog Otto von
Sachsen das Bistum offenbar noch nicht bestanden hat")

Man mag bezweifeln, ob die Wahl dieser land- und sprach-
fremden Persönlichkeiten geschicktwar. Immerhin, wendischeNamen
kamen noch nicht in Betracht, und der Schotte Johannes mochte auch
dem Fürsten, der ein Jahrzehnt in England zugebracht hatte und
wahrscheinlich auch in Schottland gewesen war, nicht ungeeignet er-
scheinen, bildeten doch die nordischen Länder, England-Schottland
eingeschlossen,damals in gewissem Sinne eine Einheit, zu der auch
die wendischen Ostseelandschaftengehörten; man denke an die Rolle,
die damals die wendische Wikingerfeste Iomsburg gespielt hatte,
oder daran, daß der Norweger Olav Tryggvason sich jahrelang im
mecklenburg-pommerschen Wendenland aufgehalten und eine wen-
dische Fürstentochter geheiratet hatte; man denke auch an die Be-
deutung, die englischeBischöfe und Kleriker für die Christianisierung
Dänemarks, Norwegens und Schwedens gehabt haben. Jedenfalls,
„die junge Anpflanzung der Kirchen" gedieh. Ja, in Lübeck,Olden-
bürg, Lenzen und Ratzeburg entstanden bereits Kanonikerstiste,
Mönchs- und Nonnenklöster, in Mecklenburg sogar drei solcher Ber-
eine; unablässig trieb der Erzbischof vorwärts.

Und nun sollte sich Gottschalks Machtbereich noch erweitern.
Redarier und Tollenser, die Hüter des großen Heiligtums in Rethra,
waren mit den Eircipaniern und Kessinern in Kampf um die Ob-
macht geraten. Dreimal geschlagen,warfen sie sich ihren alten Fein-
den in die Arme und riefen nicht nur den stammverwandten Gott-
schalt, sondern auch die Sachsen und Dänen gegen ihre Gegner auf.
Ihrer oereinten Macht konnten die Kessiner und Eircipaner natür-
lich nicht widerstehen: sie mußten den Frieden mit schweren Tribut-
Zahlungen erkaufen. Bon der Annahme des Christentums, klagt
Adam/*) war keine Rede, da die sächsischeHabsucht nur auf Be-
reicherung bedacht war (ca. 1038).

22) Adam HI, Anhang u. Schol. 81. 23) MAB. 27.

") Adam III, 21. 22.
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Aber Gottschalks Herrschaft wurde nun durch diese Kriegsfahrt
auch über die östlichen Stämme bis an die Peene ausgedehnt und
damit auch seine Christianisierungsmaßnahmen. Adam berichtet,
daß auch die Kessiner und Circipaner den Christenglauben mit De-
votion gepflegt hätten. Aber eben diese Maßnahmen scheinen in
Wirklichkeit den Umschwung vorbereitet zu haben. Im östlichen
Mecklenburg, das ganz anders wie das westliche unter dem Ein-
flusse des Heiligtums von Rethra stand, war das Heidentum noch
völlig ungebrochen. Mit Ingrimm stand die mächtige Priesterschaft
den Maßnahmen des christlichenHerrschers gegenüber. Die Tribute
an die Sachsen, die neuen kirchlichenAbgaben erbitterten das Volk.
Im Geheimen wuchs die Gegenbewegung, und die Priester schürten
das Feuer. Sie mußte in offene Empörung ausbrechen, sobald der
günstige Augenblick da war. Und er kam.

Nach Heinrichs III. Tode (1056), während der Regentschaft der
schwachenKaiserin Agnes für den minderjährigen Heinrich IV., hatte
das unbotmäßige Fürstentum, geführt von dem Kölner Erzbischof
Anno, die Oberhand gewonnen. Dem durch und durch kaiserlich ge¬
sinnten Adalbert war es zwar gelungen, neben Anno die Regentschaft
in die Hand zu bekommen und diesen schließlichzu verdrängen, aber
er hatte sich dadurch die Todfeindschaft der gesamten nach Unab-
hängigkeit strebenden Fürsten zugezogen. Auf dem Tage zu Tribur
(1066) zwangen sie den jungen König, Adalbert preiszugeben. Ab-
gesetzt, entwürdigt, von allen verlassen, kehrte er in sein Erzstist
zurück. Aber auch hier war seines Bleibens nicht. Für die jungen
Sachsenherzöge Magnus und Ordulf war jetzt der Augenblick ge-
kommen, wo sie ihrer schon lange bestehenden Rivalität gegen die
wachsende Macht des Erzbischofs die Zügel schießen lassen konnten;
sie fielen mit Heeresmacht wüstend und raubend in sein Stift ein.
Adalbert mußte fliehen: er hat sich wohl ein halbes Jahr lang auf
einem Gute bei Goslar verborgen halten müssen.

Jetzt war nun auch für die heidnische Revolution im Wenden-
lande der Tag gekommen, an dem sie losbrechen konnte. Der eigene
Schwager Gottschalks, Blusso, stellte sichan die Spitze des Aufstandes.
Am 7. Juni 1066 fiel Gottschalk, „unser Makkabäus", wie ihn Adam
nennt, in Lenzen an der Elbe mit seinem ganzen Gefolge von Geist-
lichen und Laien den Aufständischen zum Opfer. Den Priester Uppo
schlachtetendie Rasenden wie ein Opfertier auf dem Altar. Und nun
ging der Sturm durch das ganze Land. In Ratzeburg wurde der
Vorsteher der dortigen Mönchsgenoffenschaft, Ansverus, mit seinen
18 Genossen zu Tode gesteinigt (19. Juli); heldenmütig harrte er bis
zuletzt aus, indem er sie zur Glaubenstreue ermahnte. Während
Aristo von Ratzeburg entkam, wurde der greise Bischof Johannes
von Mecklenburg mit seiner Begleitung gefangen genommen, unter
Schlägen mißhandelt, im Triumph durch die wendischen Ortschaften
geschleppt, endlich ihm Hände und Füße abgehackt und der abge-
schnittene Kopf auf einem Spieße herumgetragen und als Sieges-
zeichen im Tempel des Radegast in Rethra aufgepflanzt (10. Nov.).
Die Fürstin Siegrid, Gottschalks Gemahlin, wurde mit ihren Frauen
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ausgepeitscht und nackt aus dem Lande gejagt. Sie rettete sichnach
Dänemark zu ihrem Vater Swein, mit ihr ihr und GottschalksSohn
Heinrich. Einem anderen Sohne Gottschalks, den er mit einer an-
deren Frau gehabt hatte, dem Butue, gelang es zu den Sachsen zu
entkommen. Die wilde Flut der erregten Wenden aber durchbrach
auch diesmal die Grenzen; ganz Stormarn wurde mit Blut und
Brand erfüllt, alle Zeichen des Christentums vernichtet, Hamburg
von neuem zerstört, selbstSchleswig fiel den Wenden zum Opfer, und
dem Sachsenherzog Ordulf gelang es nicht, Ruhe und Frieden wieder-
herzustellen; sein Schwert war dem der Aufständischen nicht ge-
wachsen.^)

Adalbert gelang es zwar unter großen Opfern, mit den Herzögen
Frieden zu schließen. Er kehrte nach Bremen zurück; eine fieberhafte
Unruhe, ein schon fast krankhafter Drang, das Verlorene wiederzu-
gewinnen, peinigte ihn Tag und Nacht; er war feiner Sinne, wie
Adam, der um diese Zeit an seinen Hos kam, sagte/") nicht mehr
mächtig, aber sein leidenschaftlicher Lebenswille hielt die schon ver-
siegende Kraft noch eine Weile aufrecht. In kurzem gelang es ihm,
feine Stellung am Königshofe zurückzuerobern: wieder stand die
Summe der Dinge bei ihm. Da brach er zusammen; am 16. März
1072 ist er in Goslar gestorben. Nur der junge König hatte in den
letzten Tagen noch Zutritt zu ihm gehabt.

Das ganze so hoffnungsvolle Werk Gottschalks und Adalberts
war und blieb vernichtet. Für mehr als ein Menschenalter war die
Missionierung der mecklenburgischen und ebenso der märkischen
Wenden zur Unmöglichkeit geworden. Von der Kieler Bucht bis
zur Peene wie im Spree- und Havelland herrschte von neuem das
ungebrochene Heidentum. Zwar stieß BischofBurchard von Halber-
stadt (1068) siegreich durch das Gebiet der Wilzen bis Rethra vor
und kehrte von dort triumphierend auf dem weißen Rosse des Rade-
gast heim.") Aber der Heereszug blieb ohne Folgen. Auch ein sieg-
reicher Zug, den König Heinrich (1068/9) in das Havelland unter-
nahm, änderte daran nichts. Stormarn verödete; Hamburg wurde
im Todesjahre Adalberts zweimal ausgebrannt.

Sein Nachfolger, der Bayer Liemar (1072—1111), ein Mann
von untadeligem Charakter, hielt in dem nun ausbrechenden großen
Kampfe Heinrichs IV. mit dem Papsttum und dem aufrührerischen
Fürstentum in unwandelbarer Treue wie sein Vorgänger zum
Kaiser. Auch er ist zeitweise sein erster Ratgeber gewesen. In den
wendischen Angelegenheiten konnte er nichts unternehmen. Seine

'

Nachfolger, Humbert (—1104) und Friedrich (—1127), waren ohne
Bedeutung. Unter ihnen lösten sich die nordischen Reiche vollends
von der hamburg-bremischen Kirche: 1103 erhielten sie in Lund ein
eigenes Erzbistum für den Norden. Hamburg verlor alle seine
Suffragane; es war zur kinderlosen Witwe geworden.

Es ist hier nicht der Ort, auf alle Einzelheiten der politischenEnt-
wicklung in Nordalbingien und den wendischen Ländern einzugehen.

-°) Adam III, 49. 50. 2e) III, 61. 27) Annal. Aug. 3. 1068.
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Es genügt, sie mit wenigen Strichen zu skizzieren. Vluffo, der Führer
des Aufstandes gegen Gottschalk, fiel selbst bald genug durch Mord.
An seiner Stelle wählten die wendischen Stämme Kruto, den Sohn
Grins, einen entschlossenen Heiden, zum Fürsten. Butue, der nach
Sachsen geflüchtete Sohn Gottschalks, kam bei einem mit unzureichen-
den Kräften unternommenen Versuch, das väterliche Reich wieder-
Zugewinnen, in Plön um (1074). Ganz Nordalbingien wurde dem
Kruto tributpflichtig. Fast 20 Jahre behauptete er seine Herrschaft.

Inzwischen aber war Gottschalks zweiter, nach Dänemark ge-
flüchteter Sohn Heinrich zum Mann herangereift und erhob seine
Ansprüche auf das väterliche Erbe. Mit dänischen und wendischen
Schiffen verheerte er als Wiking die Küste Wagriens und erzwang
die Aufnahme durch den alternden Kruto. Nachdem dann dieser
bei einem Gelage von einem Dänen aus Heinrichs Gefolge erschlagen
worden war, gewann er in der Tat mit der Hand der Witwe die
Herrschaft zunächst über Wagrien, die er dann mit Hilfe des Sachsen-
Herzogs Magnus, dem er den Treueid geleistet hatte, über die Po-
laben und Abotriten (1093) und weiter über die Circipaner (1114)
und Kessiner (1121), schließlichauch die Rügener (1124/5) ausdehnte.

Heinrich war Christ — er trug seinen Namen wahrscheinlich von
Kaiser Heinrich III. —, aber einen Versuch, sein Volk zu christiani-
sieren, hat er nicht gemacht; das Schicksalseines Vaters, der fanatische
Haß des Volkes gegen die fremde Religion mochten ihn schrecken.
Die Kirche in Lübeck, seinem Herrschersitz,war Zeit seines Lebens
die einzige christlicheKirche im ganzen Bereich seiner Herrschaft.^)
Nach seinem Tode (1127) gerieten seine beiden Söhne in Bruder-
kämpf um das Erbe. In diesen Kämpfen fiel der jüngere, Knut;
und auch der ältere, Swentepolch, wurde bald darauf ermordet
(ca. 1127). Nun gewann auf kurze Zeit der dänischeStatthalter von
Schleswig, Knut Laward, ein Enkel Swein Estridsons, als Lehns¬
mann des Sachfenherzogs Lothar die Herrschaft, aber auch er fiel
bereits 1131 durch Meuchelmord.

Von Christentum war in alledem kaum die Rede, und doch war
bereits eine neue Zeit im Anbruch, die zum dauernden Siege des
christlichenGlaubens wie des Deutschtums führen sollte, denn aber-
mals war die ganze Lage auf dem uns beschäftigenden Gebiet in
einer tiefgehenden Wandelung begriffen.

28) Helmold I, 34.
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Teil II: Begründung und Ausbau der mecklen¬
burgischen Airche

Kapitel 1

Die neueOffensive
Wie das wendische Geschlecht Gottschalks mit seinen beiden Enkeln,

so erlosch mit Herzog Magnus von Sachsen (1106) das alte Geschlecht
der Billunger, das so lange hier im Norden die Grenzwacht gegen
Dänen und Wenden gehalten hatte. Neue und frischere Kräfte treten
jetzt auf den Schauplatz. Das Herzogtum Sachsen kam an den Grafen
Lothar von Süpplingenburg, und als dieser nach dem Tode des letzten
Saliers, Heinrichs V., zum König gewählt worden war (1125), trat
mit ihm wieder ein Sachse an die Spitze des Reiches und verschob
sich das Schwergewicht der Reichspolitik naturgemäß wiederum mehr
nach Norden. Nachdem über ein Menschenalter die deutsche Politik
gegenüber den Wenden fast ausschließlich defensiv gewesen war,
nimmt sie jetzt wieder einen aggressiven Charakter an. Lothar ist es
gewesen, welcher die neuen Männer und Geschlechter an die ent-
scheidenden Stellen gestellt hat, die bestimmt waren, endgültig das
heidnische Wendenland dem deutschen und christlichen Volkstum zu
erobern. Er ist es gewesen, der, als Gottfried von Holstein bei dem
wendischen Überfall Hamburgs von 1110 gefallen war, den Grafen
Adolf von Schaumburg an der Weser mit der Grafschaft über Hol-
stein und Stormarn betraute, dem dann sein bedeutender Sohn
Adolf II. (1128—64) in der Grafschaft folgte. Ursprünglich zum
Kleriker bestimmt, hatte dieser eine bessere Ausbildung genossen.
Helmold nennt ihn einen in göttlichen und menschlichen Dingen außer-
ordentlich erfahrenen Mann; er beherrschte das Lateinische und war,
was hier sehr wertvoll war, auch der wendischen Sprache kundig.^)

Lothar ist es weiter gewesen, der dem Grafen Albrecht von Ballen-
ftedt, dem Bären, einem Tochtersohn des letzten Billungers, 1134 die
erledigte Markgrafschaft über die Nordmark, d. h. die heutige Altmark
übertrug und damit den Begründer der deutschen Mark Branden-
bürg an seinen Platz stellte. Er hat endlich das oberdeutsche bayerische
Geschlecht der Welsen in das Sachsenland gebracht, indem er sterbend
seinem Schwiegersohn, dem Herzog Heinrich dem Stolzen von
Bayern, — auch dieser war ein Tochtersohn des letzten Billungers —,
auch das Herzogtum Sachsen übertrug. Sein Sohn war die ge-
waltigste Gestalt des Nordens in diesen ganzen Zeitläuften, Heinrich
der Löwe,

i) Helmold I, 49.

g Schmaltz, Kirchengefchichte Mecklenburgs. I. Bd. ZZ



Und jetzt hatte die aggressive Bewegung, die von diesen Männern

geführt wurde, einen ganz anderen Hinterhalt, eine ganz andere

Wucht als in den vergangenen Zeiten. Hatte es sich in ihnen den

Wenden gegenüber immer nur um Unterwerfung mit Waffengewalt

gehandelt, die jedoch das Volkstum unangetastet ließ und lassen

mußte, weil sie nur von dem erobernden Krieger getragen wurde,

so stand jetzt hinter diesem der deutsche Bauer, der in breiter Front

in das eroberte Land einrückte, es unter den Pflug nahm und deut-

schem Volkstum, damit aber auch deutschem Christentum gewann,

indem er die wendische Bevölkerung teils vertrieb, teils aufsog.

Schon lange hatte sich der Bestand des deutschen Volkes gemehrt

und zu einer immer weiter ausgedehnten Jnnensiedlung geführt.
Taufende von deutschen Dörfern waren im Wild- oder Wald- oder
Berglande neu gegründet worden. Am weitesten vorgeschritten war
diese Jnnensiedlung in Flandern und Holland, das sein wachsendes

Volk schon kaum mehr zu fassen vermochte. Von hier kamen die

ersten Siedler des Wild- und Bruchlandes der niedersächsischen Tief-

ebene. Vielleicht hat hier bereits der große Adalbert von Bremen

zuerst derartige neue und große Pläne gefaßt, indem er sich weite
Sumpfgebiete um seine Stadt schenken ließ. Adam berichtet von
seinem Kampf „gegen die Natur des Landes", „Gärten und Wein-
berge auf unfruchtbarem Boden" zu schaffend) Zu einer ersten um-
fangreicheren Ausführung kamen diese Gedanken, als Erzbischos
Friedrich 1106 den aus Utrecht kommenden Auswanderern das sog.
„Hollerland" bei Bremen zur Urbarmachung und Besiedelung über-

ließ.") Weitere, immerhin noch vereinzelte ähnliche Unternehmungen
kamen in den dreißiger Iahren hinzu bei Pforta, Erfurt, in der
goldenen Aue. Ende der dreißiger Jahre beginnt die Besetzung der
Elbmarschen. Im folgenden Jahrzehnt kommt die große Bewegung
auf der ganzen Linie von Kiel bis an die Mark Meißen in Fluß und
überschreitet die alte Grenze zwischen deutschem und wendischem
Boden. Der deutsche Bauer ist in Bewegung geraten; er bringt zu-
stände, was das Schwert des Kriegers und die Arbeit der Kirche
wohl hatten vorbereiten, aber nicht vollenden können.

Dazu aber kam noch ein weiteres; trotz allem Fanatismus der
heidnischen Reaktionen war doch das wendifche Heidentum auch
innerlich nicht mehr so widerstandsfähig wie einst. Es ist kein Zwei-
fel, daß der Sieg des Christentums bei allen Völkern seines Um-
kreises, mit denen es dauernd in freundlicher oder feindlicher Be-
rührung stand, von und zu denen Handelswege oder Wikinger-
fahrten führten, Bündnisse oder Abhängigkeitsverhältnisse bestanden,
allmählich auf die innere Festigkeit der ererbten Religion zermür-
bend wirken muhte. Der siegreiche Gott ist schließlich doch der
mächtigere, dem zu huldigen sich empfiehlt. Schon seit geraumer
Zeit hatte sich das Volk daran gewöhnen müssen, daß seine Fürsten,
die mit den deutschen Herren verkehrten, getauft waren, sich zum
christlichen Glauben bekannten, in ihrem Gefolge einen christlichen

2) Adam HI, 36. 3) Brem, ilrfb. I, Nr. 27. Hamb, llrkb. Nr. 129.
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Priester, ja, wohl an ihrem Wohnsitz eine christliche Kapelle hatten.
Heinrich, der Sohn Gottschalks, war Christ gewesen, er hatte in
Lübeck eine Kapelle gehabt. Seine beiden Söhne waren es Zweifels-
ohne auch, geschweige denn Knut Lawart, der Däne. Und selbst die
beiden Wendenfürsten, die als seine Nachfolger auftreten und von
Helmold als „wilde Bestien und den Christen sehr feindselig" be-
zeichnet werden/) Pribislav in Wagrien und Niklot im Obotriten-
lande, scheinen in Wirklichkeit Christen gewesen zu sein, wenn auch
wahrscheinlich „male christiani". Ersterer hat wenigstens die Kirche
in Lübeck ungestört bestehen lassen und benimmt sich 1156, als Vize-
lin ihn in Oldenburg aufsucht, durchaus als Christ.") Letzterer trägt
den christlichen Namen Nikolaus/) von dem Niklot doch nur eine
wendische Umformung sein dürfte. Nirgends erscheint er als Chri-
ftenverfolger, immer nur als Kämpfer für feine und seines Volkes
Freiheit. Von seinen drei Söhnen sind sicher zwei, nämlich Wartis-
lav und Prislav um 1160 Christen und auch der dritte, Pribislav,
wird es schon gewesen sein. Wäre er erst im Laufe der Ereignisse
von 1147—67 Christ geworden, so bestände darüber sicher eine über-
lieferung. Da es völlig an einer solchen fehlt, ist die Annahme ge-
geben, daß er bereits einer christlichen Familie angehörte und in sei-
ner Jugend getauft ist.") Ähnlich stand es im Wilzenlande; der
Wendenfürst Wittekind von Havelberg, den Otto von Bamberg dort
auf seiner zweiten Missionsreise trifft, ist Christ/) ebenso ein wenig
später der Fürst von Brandenburg, Pribislav-Heinrich und feine
Gemahlin Petruffa.") Ebenso ist der Pommernfürst Wartislav, zu
dem Otto auf seiner ersten Reise kommt, bereits Christ/") desgleichen
seine Gemahlin.") Natürlich gab es in der Umgebung dieser Für-
sten auch wenigstens einzelne, die sich zu der Religion ihrer Herren
bekannten. In Wollin trifft Otto bereits einen der reichsten Bürger
als Christen.^) Es wird auch noch andere dort gegeben haben, und
ihre heidnischen Volksgenossen ließen sie gewähren; der alte Fanatis-
mus, die alte Sicherheit waren dahin. Nur so erklären sich auch die
großen Erfolge Ottos von Bamberg.")

Aber auch in der deutschen Kirche regten sich neue Kräfte. War
seit dem Unglücksjahre 1066 der Miffionsgeist in ihr ganz ein-
geschlafen, so erwachte er jetzt von neuem. Dazu kam die neue Be-
wegung der Frömmigkeit, welche durch die beiden Namen Bernhard
von Elairvaux und Norbert bezeichnet wird und von Frankreich her
lebendig auch in Deutschland um sich griff; die von diesen beiden
Heroen der Frömmigkeit getragenen Orden von Citeaux und Prs-
montrs sollten für die Christianisierung der Wendenlande von
wesentlicher Bedeutung werden.

Indes gingen die ersten Unternehmungen in dieser Richtung nicht
von ihnen aus. Um 1120 gelang es dem Polenherzog Boleslaw III.

*) Helmold I, 52. 5) Ebenda I, 82. 6) Annal. Palid. ad 1164.
7) Vgl. Hauck, Kirchengesch. Deutschlds. IV, 619 und Schmaltz, Mgbb. 72, 153 ff.
8) Ebbo, Vita Ottonis, Buch III, Kap. 3. 9) Riedel, Die Mark Brdbg. I, 239 f.
50) Monach. Prif., Vita Ottonis II, 3. M) Herbord, Vita 0. II, 19.
12) Ebbo H, 8. 13) Vgl. Hauck a. a. O. IV, 588 ff.
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mit Hilfe der Dänen, welche durch die verheerenden Wikingerfahrten

der Wenden schwer zu leiden hatten, die Pommern zu unterwerfen.

Der Friedensschluß machte die Annahme des Christentums zur Be-

dingung. Da die polnische Kirche versagte, scheint sich Boleslaw um

Hilfe an die Kurie gewandt zu haben. Wohl in ihrem Auftrage ging

der aus Spanien stammende Eremit Bernhard, der, in Italien

Bischof geworden, sich gegen einen Konkurrenten nicht hatte halten

können, als Missionar mit einem Kaplan und Dolmetsch nach
Pommern. Das Unternehmen war ein völliger Fehlschlag. Bern-

hard war zwar voll glühenden Eifers, aber als Eremit, barfuß und

in apostolischer Armseligkeit, war er das Gegenteil von dem, was

man erwartet hatte. Einen solchen Gesandten des höchsten Gottes
erkannte man nicht an; als er sich zu einem Gottesurteil erbot, lehnte
man es ab; als er sich an einem Gottesbild vergriff, schlug man ihn
halb tot, setzte ihn kurzerhand in ein Boot und brachte ihn an die
Grenze. Nun wandte sich der Herzog an die deutsche Kirche, jedoch

nicht nach Magdeburg, zu dessen Missionssprengel Pommern ge-
hörte, sondern an den ehrwürdigen greisen Bischof Otto von Bam-
berg, der einst am polnischen Hofe als Kaplan gewesen war. Er
war der rechte Mann für die ihm zugedachte Aufgabe, kein welt-
fremder Eremit, sondern bei tiefer persönlicher Frömmigkeit ein
weltgewandter umsichtiger Kirchenfürst. Die Sache kam zustande,
freilich nicht, wie der Herzog wohl geplant hatte, als polnisches, son-
dern als deutsches Unternehmen mit Zustimmung der Kurie und des
Reiches. Mit etwa 20 Geistlichen und großem Trosse, wohlversehen
mit Altargeräten, Büchern und allem, was zur Gründung von Kir-
chen nötig war, machte er sich im Mai 1124 auf den Weg. In
Gnefen stellte ihm der Herzog einen seiner Großen als Schutz und
Begleiter. So erschien er mit aller bischöflichen Pracht und Würde
in Pommern. Der Erfolg war überraschend. Wohin er kam, in
Pyritz, Wollin, Stettin, Klötikow, Kolberg und Belgard fanden
Massentaufen statt; überall wurden Kirchen begründet und den Neu-
getauften die kirchlichen und christlichen Pflichten eingeschärft. Nach
dem in seinem Auftrage verfaßten Bericht") wurde ihnen auferlegt,
den Freitag als Fasttag zu halten, am Sonntag die Sonntagsruhe
zu wahren, die Messe und an den Heiligenfeften auch die Vigilien der
Vorabende zu besuchen, ihre Kinder am Oster- oder Psingstfonn-
abend zur Taufe und danach acht Tage lang im weißen Taufkleide
täglich zur Kirche zu bringen. Streng verboten wurde das Töten von
neugebornen Kindern weiblichen Geschlechts, die Verheiratung von
Eompaten und Verwandten bis zum siebenten Grade, die Einehe gesor-
dert, ebenso die Beerdigung auf den geweihten Friedhöfen, dagegen
die Aufstellung von Pfosten an den Gräbern untersagt. Zauberei
und Wahrsagerei wird verboten, ebenso der Genuß von unreinem
Fleisch (Apg. 15, 29) und die Tischgemeinschaft mit Heiden; Beichte
und Versehung der Kranken, Kirchgang und Einsegnung der
Wöchnerinnen, sowie die kirchenrechtliche Buße für Meineid, Ehebruch

") Ebbo II, 12.
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und Totschlag werden angeordnet. Wir geben diese Bestimmungen,
weil sie zeigen, was man bei der Christianisierung der Wenden sor-
derte und später auch in Mecklenburg gefordert haben wird. Die
kirchlichen Pflichten haben durchaus das Übergewicht gegenüber den
sittlich-religiösen, die Einfügung der Neugetauften in die kirchliche
Sitte ist das erste und wichtigste Anliegen.

Im Februar 1124 begab sich Otto aus den Heimweg. Aber da es
nicht gelang, der neuen Kirche ein Haupt zu geben, blieb die Sorge
für sie auch weiter auf ihm liegen. Die allmählich einsetzende Heid-
nische Reaktion machte bald seine Anwesenheit von neuem notwendig.
Am Gründonnerstag 1128 machte er sich von neuem auf den Weg,
diesmal nicht über Polen, sondern über Magdeburg, wo er sich mit
Norbert als dem zuständigen Erzbischof verständigte. Die Reise ging
von Halle bis Havelberg zu Schiff, auch diesmal mit großem Troß
und reicher Ausrüstung: von dort wurde diese auf 30 Wagen zu
Lande weitergeschafft. In Havelberg traf er zwar den Fürsten
Wittekind als Christen an, aber das heidnische Volk bei dem Feste
ihres Frühlingsgottes Gerovit. Seiner Energie und Beredsamkeit
gelang es, zu erreichen, daß das Fest abgebrochen und das Versprechen
der Taufe gegeben wurde. Er selbst vermied es, im Bereiche der
nominell bestehenden Bistümer Havelberg und Brandenburg zu
taufen, um nicht auf fremdem Grunde zu bauen. Die Weiterreise
war beschwerlich und gefährlich: fünf Tagereisen ging es durch wilden
Wald, bis man in das Gebiet der mecklenburgischen Müntzer und
an einen langen See — wohl die Seenkette zwischen Müritz und
Plauer See — gelangte. Auch hier fand er bei den spärlichen Be-
wohnern Bereitschaft zur Taufe, zog jedoch weiter. Der Weg führte
durch eine neuerdings durch einen Kriegszug Lothars verwüstete
Gegend, durch den auch der Tempel des Stammes — vielleicht der
von Rethra — in Flammen aufgegangen war. So gelangte er mit
seinem Troß endlich nach Demmin, wo alles infolge kriegerischer
Verwicklung mit den benachbarten Wilzen in Unruhe war. Dort
traf er den Fürsten Wartislaw, der ihn nach Usedom geleitete, wohin
er eine Versammlung der Großen seines Reiches berief. In dieser
stellte der Fürst den Erschienenen vor, sie hätten zwar erst vor
kurzem einen christlichen Missionar ermordet, aber Otto etwas an-
zutun sollten sie sich hüten, da er ein Gesandter des Papstes und
vertrauter Freund des Königs Lothar und selbst ein Fürst des Reiches
sei; jede ihm zugefügte Unbill werde der König mit der Waffe rächen.
Er wolle sie nicht zwingen, rate ihnen aber, ihr Heil zu bedenken.
Nach langer Beratung erklärte man sich zur Taufe bereit, die nun
von Otto an allen Großen vollzogen wurde. Darauf sandte er feine
Priester zu zwei und zweien vor sich her in die „Städte" des Landes
und folgte selbst mit dem Fürsten predigend, taufend, Tempel zer-
störend und Kirchen bauend, so in Gützkow, in Stettin, wo es
mancherlei Gefahr und Widerstand zu überwinden gab, und in Julin.
Die Absicht, auch den Rügenern zu predigen, wurde schließlich auf-
gegeben, nicht zuletzt, weil der Bischof von Roeskilde auf die Insel
Anspruch erhob. Zwischendurch vermittelte Otto Frieden zwischen
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Pommern und Polen. Im Herbst des Jahres kehrte er dann über
Gnesen zurück.^) Die Einsetzung eines pommerschen Bischofs wurde
jedoch durch die konkurrierenden Ansprüche von Magdeburg und
Gnesen einstweilen noch vereitelt. Erst nach Ottos Tode (1139) wurde
sein von ihm dazu bestimmter Genosse und Dolmetsch Adalbert in
Rom von Innozenz II. geweiht und das neue pommersche Bistum
unter päpstlichen Schutz gestellt, und zwar, ohne es einem der beiden
Erzbistümer zuzuweisen; es ist auch später exempt geblieben. Sein
Sitz sollte Wollin sein. Als dieses durch die Dänen zerstört wurde,
ward es nach Kammin verlegt. Die völlige Christianisierung des Lan-
des und der Ausbau seiner kirchlichen Organisation ging freilich nur
sehr langsam voran, da der Anschluß an einen altchristlichen Kirchen-
körper fehlte. Immerhin aber war der entscheidende Schritt getan;
Pommern galt von da ab als ein christliches Land; das mecklen-
burgische Heidentum war auch nach Osten hin isoliert.

Auch im Westen und Süden erfolgte nunmehr die Isolierung.
Im Westen war es Erzbischos Adalbero von Bremen (1123—48),

welcher die Offensive des Christentums wieder aufnahm.
Holstein war durch die unaufhörlichen Kriege weithin verödet.

Schließlich hatte sogar eine Massenauswanderung in den Harz statt-
gefunden. Selbst das Christentum war zurückgegangen und we-
nigstens in den Grenzbezirken gegen das Wendenland altheidnischer
Baum- und Quellenkult wieder emporgekommen.^) Mit dem neuen
Herzog, Lothar von Süpplingenburg (seit 1106), und dem neuen von
ihm ins Land gerufenen Grafen Adolf von Schauenburg beginnt
jedoch auch hier die deutsche Herrschaft wieder zu erstarken. Der
Wendenfürst Heinrich, der Däne Knut Laward treten wieder zu ihr
in das Lehnsverhältnis. Nun beginnt auch der bremische Erzstuhl
sich seiner alten Missionstradition wieder zu erinnern. Erzbischos
Adalbero nimmt den Kampf um den nordischen Primat noch einmal
wieder auf, zunächst mit Erfolg. Auf dem Laterankonzil des Jahres
1123 erreicht er, daß dem Hamburger Erzbistum die sämtlichen nor-
dischen Bistümer von neuem unterstellt werden. Freilich war dieser
Erfolg nur vorübergehend. Die dänischen Bischöfe unter der Füh¬
rung Asgers von Lund fügten sich nicht, und fein Nachfolger Eskil
erreichte 1137 bei der Kurie die völlige Loslösung von der alten
Metropole. So blieb dem Hamburger Stuhle nur sein altes, immer
noch unbezwungenes wendisches Missionsgebiet. Auch hier hat
Adalbero die alte Aufgabe von neuem angefaßt, sobald sich ihm in
dem Bremer Kanonikus Vizelin eine geeignete Kraft bot.

Vizelin,") von einfachen Eltern in Hameln abstammend und früh
verwaist, war nach gedankenlos verbrachter Jugend auf die Burg

«) Ebbo III, 3—24.
16) Helmold I, 47.
17) Die Quellen für sein Leben sind: Helmold I, 42—48. 53. 55. 57 f. 66. 69 f.

73—78, eine Reihe von Urkunden, die Vsrsus 6s Vicelino und die Ep. Sidonis
(Quellensammlg. der Gesellsch. f. Schlesw.-Holst.-Lbg. Geschichte IV). An der Zu-
verlässigkeit Helmolds hat Schirren (Beiträge zur Kritik älterer holsteinischer Geschichts-
quellen 1876) eine überaus scharssinnige, aber über das Ziel weit hinausschießende
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Everstein gekommen, wo er, unter dem Einfluß der Schloßfrau und
von dem Spotte des Burgkaplans über feine Unwiffenheit getroffen,
einen inneren Umfchwung erlebte. Mit glühendem Eifer lernte er
nun in der Domschule zu Paderborn und rückte schließlich zum
Koadjutor seines Lehrers Hartmann auf. Wohl durch Vermittlung
eines Verwandten nach Bremen als Leiter der dortigen Domschule
berufen, hatte er durch seine Strenge die untüchtigen Elemente bald
vertrieben und die verwahrloste zu einer Musterschule umgestaltet.
Da hatte ihn wie manchen anderen seiner Zeitgenossen das Verlangen
nach den in Frankreich aufblühenden scholastischen Studien erfaßt;
er war mit seinem getreuen Schüler Thetmar nach Laon gezogen,
um dort zu den Füßen Radolss zu sitzen,^) aber mehr als die schola-
stischen verstandesmäßigen Untersuchungen erfaßte ihn hier der
glühende Eifer asketischer Frömmigkeit. Auch mit der von eben
dieser Frömmigkeit getragenen prämonstratensischen Bewegung,
welche in nächster Nähe ihren Mittelpunkt hatte, muß er hier in Be-
rührung gekommen sein. Jedenfalls ging er, als er 1126 nach drei-
jährigem Aufenthalt nach Deutschland zurückkehrte, nicht nach
Bremen, sondern nach Magdeburg zu dem soeben auf den dortigen
Stuhl erhobenen Norbert, dem Haupte der prämonstratensischen Be-
wegung. Von ihm empfing er die Priesterweihe. Aber er trat nicht
in den Orden ein, fondern löste sich bald wieder von Norbert; wir
wissen nicht aus welchem Grunde. Er kehrte nach Bremen zurück
voll brennenden Eifers zur Arbeit für die Kirche, aber noch ohne
bestimmtes Ziel. Hier in Bremen, wo die Blicke auf die nordische
und wendische Aufgabe des Erzbistums gerichtet waren, hörte er
von dem guten Willen des Wendenfürsten Heinrich, das Christentum
zu fördern. Er bot sich dem Erzbischof als Missionar an, und Adal-
bero ging bereitwilligst auf seine Wünsche ein; er betraute ihn mit
der Legation, das Wort Gottes den Wenden zu predigen, und sandte
ihn mit zwei Genossen, den Kanonikern Rudolf von Hildesheim und
Ludolf von Verden, an den Hof Heinrichs nach Lübeck. Dieser nahm
die Sendboten freundlich auf und überwies ihnen die einzige im Be-
reiche seiner Herrschaft bestehende Kirche, die zu Lübeck, als Stütz-

Kritik geübt. Vgl. dazu Wigger, MIbb. 42 (1877),H, v. Breska, Überdie Nachrichten
Helmolds (Gött. Diss. 1880), P. Regel, Helmold u. seineQuellen (Jen. Diss. 1883),
P. Bahr, Studien zur nordalbing.Gesch.(Leipz.Diss.1885),A, Böhmer, Vizelin(Rost.
Diss. 1887)? Haupt, Vizelinskirchen,1884; Wattenbach,Deutschlds.GeschichtsquellenII,
6, 338ff., 1894; Hauck,KG, Deutschlds.IV, 623; Schmaltz,MIbb. 72, 88ff.; W. Ohne¬
sorge, Helmoldstudien(Ztschr.d. Ver. f. Lübeck.Gesch.XII); H, v, Schubert, Kirchen-
gesch. Schlesw.-Holst. 130—169. Das Ergebnis ist, daß Helmold im allgemeinen
als zuverlässigzu gelten hat. Auchdie neustemit großem Scharfsinn und umfassender
Kenntnis aufgenommene Kritik von Iegorow (Die Kolonisation Mecklenburgs im
13. Ihdt., S. 16—168, 1930) ändert, so vernichtendsie zu sein scheint,daran nichtall-
zuviel,wenn sie auchzur Borsichtbei HelmoldsBenutzungmahnt. Für die von Schirren
angefochtenenUrkunden(Hamb. Urkbuch.153. 159. 163. 166b. 169. 179. 230, Schir¬
ren Nr. 3) hat v. Buchwald, Bischofs- u. Fürstenurkunden(1882), die Echtheitmit
durchschlagendenGründen erwiesen. Trübe Quellen sind die Versus äs Vic. und die
Ep. Sidonis.

ls) Helmold (I, 45) irrt darin, daß er neben Radolf nochfeinenbereits 1117 ver-
storbenenBruder Anselm nennt.
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und Ausgangspunkt für ihre Arbeit. Aber es kam nicht zu ihrer
Aufnahme. Schon als sie nach diesem glücklichen Ergebnis nach
Bremen zurückgekehrt waren, um dort die nötigen Vorbereitungen
für ihre Ubersiedlung zu treffen, starb Heinrich (1127), auch er wahr-
scheinlich eines gewaltsamen Todes/") und die nach seinem Tode aus-
brechenden Wirren machten sie unmöglich. Aber weder Vizelin noch
sein Erzbischos gaben die Sache auf. Als letzterer noch in demselben
Jahre Nordalbingien visitierte, kam zu ihm eine Abordnung der
Bauern aus dem an der wagrifchen Grenze gelegenen Faldera oder
Wippendorf mit der Bitte um einen Priester für ihre verwaiste
Kirche. Adalbero erkannte sofort die sich hier bietende Möglichkeit;
er gab ihnen den in seiner Begleitung befindlichen Vizelin und wies
ihm diese Kirche als Aus- und Eingangsstation für seine wendische
Mission an.

Vizelin fand hier die unerfreulichsten Zustände vor; die Be-
völkerung war fast ganz in das Heidentum zurückgesunken. Seine
erste Aufgabe war, hier Wandel zu schaffen. Sie gelang; seine Pre-
digten hatten einen ungeheuren Zulauf und durchschlagende Wir-
kung; bald erstreckte sich sein Einfluß auf die Nachbarkirchspiele. Der
Ruf seiner Heiligkeit sammelte eine Schar begeisterter Jünger um
ihn, die sich mit ihm in dem Gelübde zusammenschlössen, „ehelos zu
leben, in Gebet und Fasten zu verharren, die Werke der Frömmig-
keit zu üben, die Kranken zu besuchen, die Bedürftigen zu speisen, für
das eigene und der Nächsten Seelenheil zu sorgen und um eine offene
Tür für die Wendenmission zu beten".'") Es sind die ersten Anfänge
des Klosters „Neumünster", in dem bezeichnenderweise die bremi-
sche Augustinerregel und nicht die neue Regel des heiligen Norbert
galt. Erzbischos Adalbero bewidmete und förderte es nach Kräften
im Hinblick auf die ihm gegebene Aufgabe. Indes konnte für diese
einstweilen wenig getan werden. Sobald indes im Wendenlande
einigermaßen wieder Ruhe eingekehrt war, Heinrichs Sohn Swente-
polch mit des Grafen Adolf Hilfe die aufständischen Abotriten und
Kessiner wieder überwunden hatte, begann Vizelin die Verhand-
lungen von neuem und sandte die beiden Priester Ludolf und Volk-
ward nach Lübeck, wo sie von der dort angesiedelten Kolonie sächsischer
Kaufleute freudig bedrüht und aufgenommen wurden. Indes auch
dieser Vorstoß fand ein schnelles Ende, indem wendische Wikinger
Lübeck überfielen und zerstörten. Die beiden Priester entkamen mit
genauer Not nach Neumünster. Kurz darauf fiel auch Swentepolch
einem Morde zum Opfer. Freilich schaffte nun der Däne Knut
Laward, der als König Lothars Lehnsmann jetzt die Herrschaft im
Wendenlande gewann, wieder Ordnung. Vizelin konnte in Lübeck
eine neue Kirche weihen und den Priester Ludolf dort stationieren.
Aber auch diesmal war der Erfolg nur von kurzer Dauer; schon 1131
fiel auch Knut Laward durch einen Mordanschlag seiner eigenen
Verwandten, und nun kamen im Wendenlande jene beiden „wilden

19) Chron. monast. s. Michaelis (cf. MUB, ad 29).
-°) HelmoldI, 47.
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Bestien", wie Helmold sie nennt, Pribislav in Wagrien und Niklot
im Abotritenlande, zur Herrschaft. Der Mission Vizelins erwuchsen
neue Hindernisse. Aber er verzagte nicht. Als Kaiser Lothar sich
im Jahre 1134 in Bardowiek aufhielt, wußte er ihn sür die Wenden-
Mission zu interessieren. Auf seinen Rat ließ er den bereits ins
wagrische Gebiet vorgeschobenen Älberg als Stützpunkt der deutschen
Herrschaft befestigen. Die neue Burg erhielt den Namen Sigeberg;
an ihrem Fuße ward, ebenfalls auf kaiserliche Anordnung, ein Stift
gegründet, dessen Leitung dem Vizelin übertragen wurde. Wieder
war ein verheißungsvoller Anfang gemacht, und wieder wurde er
vereitelt. Der Tod des Kaisers (1137) und der nun ausbrechende
Kampf Albrechts des Bären und Heinrichs des Stolzen um das
Herzogtum in Sachsen stürzte Nordalbingien von neuem in blutige
Wirren. Die Wenden machten sich die Lage zunutze; Pribislav zer-
störte die verhaßte Zwingburg Segeberg. Dabei ging auch das neue
Stift dort in Flammen auf; der Priester Volker wurde erschlagen;
die übrigen Insassen entkamen nach Neumünster. Nur in Lübeck
hielt sich der Priester Ludolf unter Pribislavs Schutz, aber auch er
nur noch für eine Weile. Der Krutone Race überfiel mit einer wen-
dischen Wikingerflotte die Stadt, eroberte und verbrannte sie von
neuem. Mit genauer Not retteten sich die Priester nach Neumünster.
Vizelin war wieder völlig auf seinen Ausgangspunkt zurückgeworfen,
dessen Umgegend schutzlos den Raubzügen der Wenden preisgegeben
war und „fast zur Einöde" wurde. Ein Umschwung trat erst ein,
als Heinrich von Badewide als Parteigänger Älbrechts des Bären
die Herrschaft über Holstein und Stormarn erlangt hatte und nun in
einem energischen Winterfeldzuge ganz Wagrien bis auf die festen
Plätze verheerte (1138/39). Und während er selbst aus dem Lande
weichen mußte, da die welfifche Partei die Überhand gewann, Hein-
rich der Stolze seinen Nebenbuhler vertrieb und den Grafen Adolf
zurückführte, vollendeten die holsteinischen und stormarnschen Bauern
im Sommer 1139 das Zerstörungswerk; es gelang ihnen, die feste
Burg Ploen zu erobern. Sie machten in ihrer Wut den größten
Teil Wagriens zur Einöde. Damit war die Kraft dieser Wenden-
stämme sür immer gebrochen. Allmählich traten auch wieder ruhigere
Verhältnisse ein. Nach Heinrichs des Stolzen Tode (1139) und nach
langen Verhandlungen gab sein Sohn, der junge Heinrich der Löwe,
dem Grafen Adolf zu Holstein und Stormarn noch Wagrien hinzu,
während Heinrich von Badewide mit der neuerrichteten und das Po-
labenland umfassenden Grafschaft Ratzeburg entschädigt wurde
(1143). Und nun wurde die entscheidende Maßregel getroffen, welche
das Land auf die Dauer christianisieren sollte und, indem sie weithin
als Vorbild wirkte, der gesamten Christianisierung der wendischen
Gebiete östlich der Elbe einen ganz anderen Charakter als den der
bisherigen Mission geben sollte, die Besiedelung des Landes mit
deutschen Kolonisten, welche die wendisch-heidnische Bevölkerung teils
vertrieb, teils in sich aufsog.

Wir sprachen bereits von den Vorläufern dieser großen deutschen
Bewegung. Ende der dreißiger Jahre war die Besiedelung der Elb¬
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morschen abwärts von Hamburg in Angriff genommen worden;

nun beschloß Graf Adolf die Befiedelung des erworbenen Wenden-

gebietes in großem Maßstäbe. „Er sandte Boten aus in alle Lande,

nach Flandern und Holland, nach Utrecht, Westfalen und Friesland

und ließ alle, die um Land verlegen wären, auffordern, mit ihren

Familien zu kommen; sie würden sehr gutes, geräumiges, frucht-

bares, Fisch und Fleisch im Überfluß darbietendes Land und vorteil-
hafte Weiden erhalten." „Diesem Aufrufe folgend, erhob sich eine
unzählige Menge aus verschiedenen Völkern, und sie kamen mit ihren
Familien und mit ihrer Habe ins Land der Wagrier, um das Land

in Besitz zu nehmen."") Die Holsten siedelten von Segeberg bis zum
Plöner See, die Westfalen im Darguner Land, die Holländer um
Eutin, die Friesen um Süsel. Nur die entlegensten Strecken um
Oldenburg und an der See blieben der wendischen Bevölkerung.
Segeberg wurde wieder aufgebaut, Lübeck erstand von neuem, und
jetzt an seinem heutigen Orte. Das Segeberger Stift wurde in dem
benachbarten Högerstorf wieder errichtet. Vizelins alter Schüler
und Weggenosse, Thetmar, trat an die Spitze des dortigen Konvents.
Vizelin sah sich einer ganz neuen Lage gegenüber; er hatte alle Hände
voll zu tun, den neuen Gemeinden Kirchen zu bauen und auszu-
statten, Pfarrer zu besorgen.

So war hier im Westen der entscheidende Schritt getan, und nun
sollte er sich auch im Süden Mecklenburgs in den märkischen Gegen-
den vollziehen.

Im Jahre 1126 war Norbert von Lothar zum Erzbischof von
Magdeburg erhoben worden. Unter schweren Kämpfen mit dem
widerstrebenden Klerus und Bürgertum hatte der Heilige schließlich
doch sich und seine neue Frömmigkeit durchgesetzt. Das alte Kloster
unserer lieben Frauen in Magdeburg war in ein Prämonstratenser-
stist umgestaltet worden, die Genossen Norberts hatten in ihm ihren
Einzug gehalten. Es wurde das Mutterkloster der gesamten säch-
fischen Kongregation des Ordens. In ihm fand der Heilige (f 1134)
selbst sein Grab, und von ihm ist nach seinem Tode der kirchliche
Aufbau in der Mark östlich der Elbe ausgegangen. Die Seele dieser
Arbeit waren seine alten Genossen, Evermod, schon 1120 in Eambray
von Norbert gewonnen und von da ab sein unzertrennlicher Be-
gleiter, ein Mann glühenden, asketischen Eifers, noch von Norbert
selbst zum Propst von Gottesgnaden berufen, sodann Wigger, ein
Westsale aus dem Kloster Kappenberg, Propst des Magdeburger
Mutterklosters, später (1138—60) Bischof von Brandenburg, daneben
der Lothringer Anselm, seit 1129 Bischof von Havelberg, ein feiner
diplomatischer Kopf und Gelehrter, der Berater und Begleiter dreier
Kaiser, der schließlich als Erzbischof von Ravenna im kaiserlichen
Lager vor Mailand starb (1158), endlich der wiederum aus Kappen-
berg gekommene Jsfried, ein leuchtendes Vorbild mönchischer Heilia-
keit, seit 1154 Propst von Ierichow.^)

21) HelmoldI, 57.
22) Frz. Winter, Die Prämonstratenserdes 12. Ihdts. usw.,S. 56—76.
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Schon Bischof Hartbert von Brandenburg hatte, noch als Bischof
In partibus infidelium, bald nach 1100 jenseits der Elbe in Leitzkau
eine Kirche gegründet und unter großen Schwierigkeiten behauptet.
Angeblich schon 1128, jedenfalls aber vor 1137 wurde sie durch eine
Stiftung Albrechts des Bären in ein Prämonstratenserstift umge-
wandelt, Bischof Wigger nahm hier seinen Sitz, solange Branden-
bürg noch nicht als Sitz in Frage kam; er verlieh dem Stift den Archi-
diakonat über feine Diözese. In Brandenburg herrschte der Wenden-
fürst Pribislav-Heinrich; er und feine Gemahlin waren überzeugte
Christen, sie hatten in ihrer Hauptstadt eine Kirche. Mit ihrer Hilfe
konnte Wigger 1149 in Brandenburg ein Domkapitel errichten und
einen Konvent aus Leitzkau dorthin führen.^) Als im Jahre darauf
Pribislav starb, verheimlichte Petrussa den Tod des Gatten so lange,
bis der von ihm zum Erben eingesetzte Albrecht der Bär^) die Stadt
besetzen konnte. Zwar geriet sie vorübergehend noch einmal in die
Hände des wendischen Fürsten Iaczko von Köpenick, aber auch
Jaczko war Christ, und seit 1157 war Brandenburg wieder fest in
der Hand des Markgrafen, der es jetzt der deutschen Einwanderung
öffnete.

Schon vorher, wahrscheinlich 1136, hatte er Havelberg zurück-
gewonnen, und nun begann auch hier der kirchliche Ausbau: auch
hier ging er unter ständiger Förderung durch den Markgrafen von
den Prämonstratenfern aus. Im Jahre 1144 war der letzte Graf,
von Stade von den aufsässigen Dithmarschen erschlagen worden;
seine Mutter und sein geistlicher Bruder, Hartwig, Domherr in
Magdeburg und Dompropst von Bremen, vermachten den erben-
losen Besitz ihrer Geschlechter zu frommen Stiftungen. Sie grün-
deten in der Altmark östlich der Elbe das Prämonstratenserstift
Jerichow. Es erhielt seinen Konvent aus dem Mutterkloster in
Magdeburg; Bischof Anselm verlieh ihm das Archidiakonatsrecht im
Lande zwischen Elbe und Havel. Mit der Gründung begann auch
hier die Ansiedlung von deutschen Bauern und die Errichtung von
Pfarrkirchen. In demselben Jahre (1144) konnte Anselm in Havel-
berg selbst ein Domkapitel errichten. Auch hier kam der Konvent
aus dem Magdeburger Mutterkloster.^) Wenige Jahre darauf
(1130) begann Anselm auf Grund eines kaiserlichen Privilegs die
Kolonisation des menschenarmen Stiftes durch deutsche Bauern. Ein
wenig später (1159) sehen wir auch Erzbischof Wichmann von Mag-
deburg auf seinen rechtselbifchen Besitzungen flämische Kolonisten an-
setzen. Damit begann auch hier die Errichtung von Pfarren und
Kirchen.^)

So war auch von Süden her Deutschtum und Christentum in
unaufhaltsamem Vordringen. Das mecklenburgische Heidentum war
zu einer letzten flutumspülten Insel geworden. Und nun sollte auch
seine Stunde schlagen.

2-) Ebenda S. 121ff.
24) O. v. Heinemann, Albrechtder Bär, S. 215f.
25) Winter, a. a. O. S. 148ff. 154ff.
2°) Urkundenvon 1159 bei t>.Heinemann,Albr. d. Bär, S. 469ff.
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Kapitel 2

Die Anfänge der Bistümer Lübeckund Ratzeburg

Im Jahre 1143 war auf dem Gebiet des abotritischen Polaben-

stammes die neue deutsche Grenzgrafschaft Ratzeburg errichtet wor-

den. Heinrich von Badewide hatte sie als Ersatz für das von ihm
abgetretene Wagrien erhalten. Damit war zum erstenmal eine

deutsche und christliche Herrschaft auf einem Teil des mecklenburgischen

Wendenlandes stabilisiert, und zwar, wie es scheint, ohne erhebliche

Kämpfe. Der Abotritensürst Niklot scheint sich in Erkenntnis der
Aussichtslosigkeit eines Widerstandes gefügt zu haben. Er suchte

Frieden mit den übermächtigen deutschen Nachbarn, ja, zwischen

ihm und dem Grafen Adolf von Holstein entwickelte sich ein freund-
nachbarliches Verhältnis/) In Wagrien machte die deutsche Sied-

lung die erfreulichsten Fortschritte. Nur die verheerenden Wikinger-

fahrten der Wenden nach den dänischen Küsten dauerten fort, freilich

mit dem Unterschiede, daß die frühere Überlegenheit der Dänen in-

folge der inneren Kämpfe um den Königsthron verschwunden war,

und die dänischen Inseln jetzt schwer unter den wendischen Raub-
fahrten litten. Im übrigen herrschte an der Wendengrenze Ruhe,

und die sich anbahnende Verständigung mußte auch für die Wenden-
Mission allmählich günstigere Aussichten eröffnen.

In diesem Augenblick wurde alles wieder durch das törichtste
Unternehmen der Zeit, den Wendenkreuzzug von 1147, verdorben.

Im fernen Morgenlande war Edeffa in die Hände der Türken
gefallen (1143), die christlichen Gründungen dort, die Heilige Stadt
schienen bedroht. Eugen III. rief die Christenheit zum Kreuzzuge
auf. Bernhard von Elairvaux, der Mann, der durch seinen Geist
und seine hinreißende Beredsamkeit die Kirche seiner Zeit beherrschte,
machte sich zum Prediger des Unternehmens. Unter seinem Einfluß
hatten schon zu Weihnachten 1146 König Konrad und viele Fürsten
das Kreuz genommen. Auf dem Reichstage zu Frankfurt im März
1147 rief er abermals mit glühenden Worten zu dem großen
Glaubenswerke auf. Zum erstenmal erfaßte die Kreuzzugs-
begeifterung auch das deutsche Volk, das bis dahin wenig Verständnis
gezeigt und dem Rausche dieser mächtigen Bewegung nüchtern gegen-
übergestanden hatte. Auch jetzt waren die norddeutschen Fürsten und
Grafen wenig geneigt, sich von der schwärmerischen Beredsamkeit des
südfranzösischen Mönches fortreißen zu lassen. Sie entschuldigten
sich damit, daß sie es nicht nötig hätten, ins ferne Morgenland zu
ziehen, um Heiden zu bekämpfen; sie hätten mit den wendischen
Heiden an ihren eigenen Grenzen genug zu kämpfen. Sofort griff
Bernhard den sich ihm hier bietenden Gedanken auf. In seiner
Phantasie erweiterte sich der Kampf gegen die mohammedanische Be-
drohung der christlichen Herrschaften im Morgenlande zu dem all-

*) HelmvldI, 57. 62.
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gemeinen Kampf des Christentums mit dem Heidentum. In seiner
Vorstellung handelte es sich darum, die göttliche „Vergeltung an den
heidnischen Nationen" überhaupt zu vollziehen und sie „auszutilgen
von der Erde christlichen Namens". Zogen die einen ins Morgen-
fand, so war es die Aufgabe der anderen, dieses göttliche Strafgericht
an den Heiden ihrer Nachbarschaft zu vollziehen, sie „völlig auszu-
tilgen oder wenigstens zu zwingen, das heilbringende Zeichen des
Kreuzes anzunehmen". Seine eigenen Worte und Leidenschaft rissen
ihn fort; niemand fühlte das Frevelhafte, das in dieser Losung: Ver¬
nichtung oder wenigstens Bekehrung, lag. Den verhaßten wendischen
Heiden gegenüber schien alles nicht nur erlaubt, sondern von Gott
geboten. Niemand fragte, ob dieser Weg des Blutes der Weg sei,
das wendische Volk für das Christentum zu gewinnen. Sie wähnten
die aufgerufenen Vollstrecker des göttlichen Gerichts zu sein. Der
Kreuzzug ins Wendenland war beschlossene Sache, die Mehrzahl der
anwesenden Fürsten und Herren gelobten sich ihm. Die wenigen
nüchtern gebliebenen, wie Graf Adolf von Holstein/) kamen nicht zu
Worte. Zahlreiche Mönche betrieben predigend die Sache weiter,
Bernhard selbst erließ ein Rundschreiben an alle Bischöfe und
Fürsten, in dem er noch einmal zu dem heiligen Werke aufforderte,
jedes Bündnis oder Paktieren mit den Heiden untersagte und als
Tag und Ort der Sammlung den Peter-Paulstag (29. Juni) und
Magdeburg verkündigte/) Papst Eugen III. verhieß in einem wei-
teren Rundschreiben den Teilnehmern denselben Ablaß, der den
Kreuzfahrern nach dem Morgenland gewährt war, und beauftragte
den Bischof Anselm von Havelberg, den Heereszug zu begleiten,

geistlichzu versorgen und seine Eintracht zu hüten.")
So sammelte sich ein gewaltiges Heer, und zwar in zwei Haufen,

der eine an der Unterelbe gegen die Abotriten unter dem Erzbifchof

Adalbero von Bremen, dem jungen Heinrich dem Löwen und fei-

nem Schwiegervater, dem Herzog Konrad von Zähringen. Auch

Bischof Thietmar von Verden, der für sein Bistum Ansprüche auf

Ratzeburg hatte, sowie der Bremer Dompropst Hartwig von Stade

waren bei dem Zuge. Man schätzte seine Stärke auf 40 000 Mann.

Zu ihm stieß eine dänische Flotte, die ihr Land bei dieser Gelegenheit

von der wendischen Wikingerplage zu befreien hoffte. Der andere

Heerhaufen sammelte sich bei Magdeburg gegen die Wilzen. Hier

befand sich Anselm von Havelberg als päpstlicher Legat, die Erz-

bischöse Friedrich von Magdeburg und Heinrich von Olmütz, die

Bischöfe von Brandenburg, Halberstadt, Merseburg und Meißen und

der berühmte Abt Wibald von Stablo und Corvey, der ebenfalls auf

persönliche Aufforderung des Papstes an dem Zuge teilnahm und

für sein Kloster die Insel Rügen zu gewinnen hoffte, welche nach

alter Corveyer Legende einst Kaiser Lothar, Ludwigs des Frommen

Sohn, dem Kloster geschenkt hatte. An weltlichen Fürsten nahmen

teil die beiden Markgrafen Albrecht der Bär und Konrad von

Meißen, sowie der Pfalzgraf Hermann bei Rhein. Dieser Heerhaufe

2) Helmold I, 59. 62. 3) MUB. 43. ") MUB. 44.
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soll nicht weniger als 60 000 Mann stark gewesen sein. Zu ihm
stießen die Polen mit weiteren 20 000 Mann. Es war das größte
Heer, das jemals gegen die Wenden aufgeboten war.

Indes, ehe es sich in Bewegung setzen konnte, brachen die be-
drohten Wenden los. Auf die Kunde von den gewaltigen Rüstun-
gen gegen sie befestigte Niklot die Burg Dobin am nördlichen Ende
des Schweriner Sees und suchte Verhandlungen mit Adolf von Hol-
stein anzuknüpfen, um für sich und sein Land den Frieden zu sichern,
indem er sich daraus berief, daß er des Grafen „Auge und Ohr im
Wendenlande" gewesen sei und bisher die Hand der Wenden zurück-
gehalten habe. Indes Graf Adolf konnte nicht verhandeln, so sehr
er das Unternehmen mißbilligte, an dem er auch nicht teilgenommen
zu haben scheint. Er mußte sich damit begnügen, dem Niklot zu
raten, daß er Frieden halte. Er scheint gehofft zu haben, daß auf
diese Weise das Unglück hier im Norden noch abgewendet werden
könne. Niklot jedoch, als er sah, daß es unabwendbar sei, suchte
seinen Feinden zuvorzukommen. Plötzlich brach er los und lief mit
einer Flotte in die Travemündung ein. Lübeck wurde bis auf die
Burg, die sich hielt, zerstört, über 300 Männer erschlagen. Seine
Reiterscharen durchschweiften sengend und mordend ganz Wagrien.
Die neuen Siedelungen der Westfalen und Holländer fielen ihnen
zum Opfer; die Männer wurden erschlagen, Frauen und Kinder fort-
geschleppt, auch das Suburbium von Segeberg wurde zerstört. Nur
in Süsel hielten sich die Siedler unter der Führung ihres tapferen
Priesters Gerlav gegen den feindlichen Ansturm, und das durch
feine Lage geschützte feste Eutin blieb ebenfalls unbezwungen. In-
des dieser Akt der Verzweiflung konnte das Schicksal nicht wenden.
Als Graf Adolf das Aufgebot der Holsten zusammenzog, mußte der
Rückzug angetreten werden, und als das Kreuzheer selbst anrückte,
blieb den Wenden nichts anderes übrig, als hinter den Ringwällen
ihrer Burgen Schutz zu suchen. So kam es zu einer langwierigen
Belagerung von Dobin durch das sächsisch-dänischeKreuzheer. Wäh¬
renddessen hatte sich zu Anfang August auch der östliche Heerhaufe
in Bewegung gesetzt, unter Brennen und Wüsten drang er von
Havelberg aus in die Malchower Gegend vor; hier wurden Burg
und Tempel zerstört. Weiterhin teilte sich das Heer; die geistlichen
Fürsten zogen ostwärts gegen Stettin; aber diefes war ja bereits
feit Ottos von Bamberg Missionsfahrten wenigstens dem Namen
nach christlich. Der Pommernbischof Adalbert ließ auf den Wällen
von Stettin Kreuze errichten und verhandelte auf dieser Grundlage
mit seinen Amtsgenossen, die denn auch die Zwecklosigkeit ihrer gan-
zen Unternehmung einsahen. So löste sich dieser Teil des Kreuz-
Heeres auf. Wibald von Corvey war bereits am 8. September wie-
der daheim: er tröstete sich damit, daß man, wenn auch der Heeres-
zug um der Sünden willen ohne Erfolg geblieben fei, doch wenig-
stens im Gehorsam gehandelt habe/') Ebenso resultatlos endete.die
Belagerung von Demmin durch die weltlichen Fürsten. Die Ve-

°) MUB. 46.

46



geisterung verflog, sehr nüchterne Gedanken kamen zur Herrschaft,
man sah ein, daß man gegen das eigene Interesse handle, wenn man
das Gebiet eines zinspflichtigen Volkes verheere und dadurch die
eigenen Einkünfte schmälere. Schließlich scheint das Belagerungs-
Heer sich in Zwietracht aufgelöst zu habend) Nicht viel besser erging
es dem westlichen, Dobin belagernden Heere. Die Dänen erlitten
erhebliche Verluste durch die Ausfälle der Belagerten; ihre in der
Wismarschen Bucht liegende Flotte wurde von einer Rügener Flotte
angegriffen und bedrängt. Auf die Kunde hiervon gaben die Dänen
die Belagerung auf, eilten zur Rettung ihrer Schiffe und kehrten mit
ihnen nach Dänemark zurück. Auch bei den Deutschen, die nun die
Belagerung allein fortsetzten, gewannen allmählich dieselben Er-
wägungen die Oberhand

'wie
in dem Heerhaufen vor Demmin, und

als die Belagerten sich bereit erklärten, die Taufe anzunehmen und
die dänischen Gefangenen frei zu lassen, war man zufrieden, noch
halbwegs glimpflich davonzukommen. Die Besatzung wurde getauft
— noch heute trägt der angrenzende See davon den Namen Döpe —;
von den Gefangenen wurden freilich nur die Alten und Schwachen,
wie Helmold klagt, ausgeliefert. Das Kreuzheer zog ab, und es war
alles bald wieder „schlimmer als zuvor, da die Wenden weder die
Taufe achteten, noch sich der Beraubung der Dänen enthielten".

Das große Unternehmen war kläglich im Sande verlaufen, das
Verhängnis noch einmal an den Wenden vorübergegangen. Daß
ihre Bereitschaft, das Christentum anzunehmen, durch diese Er-
fahrungen nicht größer geworden war, liegt auf der Hand, aber ob
das Urteil, daß es „seit dem Jahre 1147 feststand, daß die Wenden-
lande nicht christlich werden würden, wenn sie wendisch blieben",
und daß nunmehr nur durch deutsche Einwanderung das Christen-
tum gepflanzt werden konnte"/) zu Recht besteht, ist doch mehr als
fraglich, wie der Fortgang der Dinge zeigen wird/)

Der verfehlte Kreuzzug war Adalberos letzte und des jungen
Löwen erste Tat gewesen; am 25. August 1148 starb Adalbero und
an seine Stelle trat der bisherige Dompropst Hartwig von Stade,
der letzte Sproß des alten Grafenhauses, kaum 30 Jahre alt, hoch-
strebend, leidenschaftlich, nicht ohne wissenschaftliche Bildung, aber
mehr Fürst als Priester, von vornherein in unversöhnlichem Gegen-
atz zu Heinrich dem Löwen.°) Als letzter Erbe seines Stammes
>atte er der bremischen Kirche sowohl den allodialen Grundbesitz
eines Hauses, als auch dessen von Bremen zu Lehen gehende Graf-
chaften, soweit sie innerhalb des Bremer Sprengels lagen, zuge-
iracht, — auch Dithmarschen gehörte zu ihnen —, und ihr damit zu
dem alten, bereits von dem großen Adalbert erstrebten Ziele ge-

6) Annal. Palid.
7) Hauck, KGD. IV, 631.
8) Quellen für den Kreuzzug sind Helmold I, 62 ff.; Saxo ©ramm., MGScr. XIV,.

675 f.; MÜB. 43. 44. 45. 46; Ann. Palid., Magdeb., Stad. zu 1147; Ann. Flod.
zu 1146.

9) Über Hartwig: G. Dehio, Hartwig von Stade (Brem. Iahrbb. VI [1872],
35—150), u. derselbe, Gesch. des Erzbistums Hamburg-Bremen II, 48—92 (1877).
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Holsen, das ganze Gebiet ihres Sprengels unter ihrer Hoheit zu
vereinigen. Aber der junge Heinrich, schon als Knabe von jener
rücksichtslosen Gewaltnatur, die über fremdes Recht skrupellos hin-
weggeht, hatte unter dem Vorgeben eines ihm gegebenen Verfpre-

chens die gesamte Stader Erbschaft gewalttätig in Besitz genommen
und trotz eines königlichen Rechtsspruches festgehalten, ja, auf einem
weiteren Rechtstage den Erzbischos selbst durch seine Gewasfneten ge-
fangen nehmen lassen und so lange in Hast behalten, bis er sichfügte
und dem Herzog die Erbschaft überließ. So war auch Hartwig,
der den Händen des Herzogs entkommen war, schließlich genötigt
sich zu fügen, ja, beide hatten, — sicherlich zähneknirschend —, an
dem Heereszuge teilnehmen müssen, durch den sich der Herzog die
Dithmarschen unterwarf.

Das alles war vorausgegangen. Unter diesen Umständen be-
deutete die Wahl Hartwigs zum Erzbischof die Kampfansage gegen
den Herzog und sein Machtstreben, durch das sich nicht nur Bremen,
sondern alle sächsischen Fürsten und Bischöfe bedroht fühlten, und
dieser Kamps geht durch das ganze Leben dieser beiden einander ent-
gegengesetzten und rivalisierenden Männer. Der Erzbischof unter-
liegt zwar der Übermacht des gewaltigen Löwen, aber wofür er ge-
kämpft, die Konsolidierung des Bremer Erzbistums als Reichsfürsten-
tum und die Reichsunmittelbarkeit seiner Suffragane, das wird
schließlich doch erreicht, während die bis zu seinem Tode siegreiche
Gewalt des Herzogs schließlichzerbricht und das von ihm gegründete
und vom Reiche fast unabhängige Herrschaftsgebiet in Stücke zer-
schlagen wird; was Hartwig erstrebte, das lag im Zuge der Zeit,
was der gewaltige Herzog erzwingen wollte, stand ihm entgegen,
war ein Anachronismus.

Kaum auf den Erzstuhl gelangt, nahm Hartwig sofort die alten
Ansprüche Hamburg-Bremens auf den Primat des gesamten Nor-
dens wieder auf, zugleich aber auch die Wiederaufrichtung der alten
wendischen Missionsbistümer, für die er jetzt die Zeit gekommen sah,
nachdem Wagrien mit deutschen Kolonisten besetzt wurde, Polabien
zu einer deutschen Grafschaft gemacht war, und auch die Abotriten
die Oberhoheit des Herzogs anerkannten. Schon Anfang 1147 ging
er selbst nach Rom, einerseits um aus den Händen des Papstes das
Pallium zu empfangen, andererseits um diese Ansprüche seines
Stuhles dort zu betreiben. Es ist hier nicht der Ort, diesen Dingen
weiter nachzugehen; es genügt zu sagen, daß die Kurie auf seine
Wünsche nicht einging: in ihrem Interesse lag die Verselbständigung
der nordischen Kirchen gegenüber der deutschen. Anders lag es bei
dem wendischen Missionsgebiet der Hamburg-bremischen Kirche.
Hier scheint Eugen III. ihm bereitwillig entgegengekommen zu sein.
Der päpstliche Kardinaldiakon Guido, der im Sommer 1149 als
Legat in Polen und Deutschland weilte, erhielt den Auftrag, über die
Errichtung von Bistümern in Leutizien") zu verhandeln. Freilich

1°) Brief 184 Guidos an Wibald v. Stadls, MUB. 47. Da im eigentlichen
Leutizien keine Bistümer mehr zu errichten waren — es war bereits unter Havelberg
und Brandenburg aufgeteilt —> so kann es sich nur um das mecklenburgische Wenden-
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hatte er auch einen Auftrag zu geheimen Verhandlungen mit dem
Herzog, und es liegt der Verdacht nahe, daß es sich dabei bereits
um dessen Ansprüche auf das Jnvestiturrecht im Wendenlande
handelte.")

Leider erfahren wir nichts über die Ausführung dieser Aufträge.
Jedenfalls aber war es zu keiner Verständigung zwischen dem Erz-
bischof und dem Herzog über die in dem von ihm beherrschten
Wendenlande zu errichtenden Bistümer gekommen, und doch war
man auf seine Zustimmung und Gebewilligkeit angewiesen, ohne die
eine Dotierung derselben nickt zustande kommen konnte. Trotzdem
unternahm Hartwig die Wiederherstellung der ehemaligen Wenden-
bistümer seines Sprengels, indem er kurz nach seiner Rückkehr aus
Italien am 25. September im Kloster Harsefeld den Vizelin als
Bischof für Oldenburg und einen gewissen Emmehard, über den wir
sonst nichts wissen, für Mecklenburg weihte und, wie Helmold es
formuliert, in das Land des Mangels und des Hungers abordnete,
wo der Sitz Satans und die Wohnung aller bösen Geister war.
Daß er davon absah, auch sür Ratzeburg einen Bischof zu weihen,
wird weniger daran gelegen haben, daß ihm keine geeignete Person-
lichkeit zur Verfügung stand, als an den Ansprüchen, welche der
Bischof von Verden auf dieses machte und mit gefälschten Urkunden
verfocht.") Die Ratzeburg, wohl schon seit längerer Zeit in deutschem
Besitz und jetzt seit 1143 Mittelpunkt der neuen sächsischenGrenzgraf-
schaft, bedurfte natürlich kirchlicher Versorgung. Offenbar hatte der
Bischof von Verden diese bereits in die Hand genommen, ja, vielleicht
sogar bereits südwestlich der Burg in der Sadelbande eine oder zwei
Dorfkirchen errichtet.")

Daß Hartwig zu diesem Schritte berechtigt war, unterliegt kei-
nem Zweifel: er tat ihn „autorisiert vom apostolischen Stuhl, dessen
Legation er verwaltete".") Diese ermächtigte ihn zur Gründung
von Bistümern, aber klug war es nicht, daß er ihn tat. Unmöglich
konnten ihm die Schwierigkeiten und Widerstände, die er durch ihn
hervorrief, verborgen sein. Fürchtete er, daß ihm der Herzog zuvor-
kommen und das Recht über den Kopf wegnehmen könne, und trieb
ihn der kirchliche Stolz, der ihn erfüllte, ohne nach den Folgen zu
fragen, dem Herzog zuvorzukommen und so das kirchlicheRecht zu
wahren? Diese Folgen ließen denn auch nicht auf sichwarten. Der
Herzog erklärte, ihm stehe es zu, die Bischöfe des dem Herzogtum b e -
nachbarten Wendenlandes, das seine Vorfahren mit dem

gebiet handeln, zu dem ja auch das der leutizischen Kessiner und Circipaner gehörte.
Daß der Ausdruck nicht ganz genau ist, wird an der mangelhaften geographischen
Kenntnis des Legaten bzw. ber Kurie liegen. Darin wird Dehio (Harw. S. 63) und
v. Schubert (S. 147) gegen Hauck (IV2, 641) recht haben.

") So Dehio (Hartwig S. 69) und v. Schubert (Schlesw.-Holst. Kirchengesch.
S. 151) gegen Hauck (IV2, 641). Wenn dieser fragt: Seit wann hatte die Kurie
über die Regalien zu verfügen? so ist daraus zu antworten: es handelt sich hier nicht
um Regalien, sondern um die Investitur in einem Gebiet, welches der Herzog als außer-
halb des Reiches liegend ansah.

i2) 3RU33. 1, 13) Vgl. MUB. 65 und Schmaltz, MA>b. 72, 115. 118 ff.
") MUB. 70.

^
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Schwert erobert hätten und er nach Erbrecht besitze,") zu investieren.
Gewalttätig wie immer ließ er durch den Grafen Adolf von Holstein

dem Vizelin alle Zehnten sperren, obwohl diese eine rein kirchliche

Abgabe waren. Und als Vizelin den Herzog selbst aufsuchte, ließ er

ihn wissen, daß er ihn nur dann anerkennen werde, wenn er sich

bereit finde, die Investitur von ihm zu empfangen. Zu dieser un-
erhörten Forderung konnte sich Vizelin jedoch nicht verstehen, war

doch das Recht, die erwählten Bischöfe mit dem Stabe zu investieren,
innerhalb der Reichsgrenzen ein ausschließlich königliches, und
Heinrich der Löwe besaß die Wendenlande nicht als Eigentum außer-
halb des Reiches, sondern als Markgraf desselben. So waren denn
auch die Bemühungen des dem Vizelin freundlich gesinnten herzog-
lichen Ministerialen Heinrich von Micha ohne Erfolg, der ihm drin-
gend zuredete, dem Herzog nachzugeben und die geringfügige Zere-
monie, ein Stäbchen aus seiner Hand zu empfangen, auf sich zu
nehmen. Gott habe dem Herzog nun einmal das ganze Land ge-
geben, und weder Kaiser noch Erzbischof könne ihm helfen, wenn der
Herzog nicht wolle. Seine ganze Arbeit werde umsonst sein, aber
wenn er sich füge, werde die ganze Autorität des Herzogs hinter ihm
stehen, der Bau von Kirchen vorangehen und die Pflege des Hauses
Gottes unter seinen Händen gedeihen/") Vizelin erbat sich Bedenk-
zeit und ging. Aber diese Mißhelligkeiten hatten den alten Mann,
dessen Kraft verbraucht war, so sehr erregt, daß er auf der Heimreise
einen Schlaganfall erlitt. In Neumünster erholte er sichzwar wieder
und ging dann nach Bremen, um mit dem Erzbischof über die For-
derung des Herzogs zu verhandeln. Daß diese hier in schärfster
Weise abgelehnt wurde, ist selbstverständlich. Hartwig war keines-
falls gewillt, nachzugeben und den Rechten der Kirche etwas zu ver-
geben. Hier nachgeben, wurde dem Vizelin bedeutet, heiße nichts
anderes als die Kirche den Fürsten ausliefern; die Entziehung der
Zehnten, ja eine Ausweisung aus seinem Sprengel sei das weit
kleinere Übel: im Notfalle habe er ja Neumünster als Zufluchtsort,
an dem er bessere Zeiten abwarten könne. So blieb denn Vizelin,
obgleich seufzend, fest, aber das Ergebnis war, daß der Herzog für
seine Bitten völlig unzugänglich blieb und dem Bischof jegliche Hilfe
versagte, wie ihm denn die kirchlichen und religiösen Interessen über-
Haupt fernlagen. Helmold klagt bei aller Bewunderung des großen
Herzogs wiederholt darüber, daß bei seinen verschiedenen Unter-
nehmungen im Wendenlande nie vom Christentum sondern nur von
Geld die Rede gewesen sei.")

So blieb Vizelins ganze Tätigkeit darauf beschränkt, die wenigen
Kirchen seines Sprengels zu visitieren und ihren Gemeinden — es
waren ausschließlich die der deutschen Einwanderung — zu predigen.
Immerhin konnte er doch ein paar neue Kirchen weihen — in Högers¬
dorf, Bornhöved und dem neu erstehenden Lübeck/") Ja, er ver-
suchteunter den Wenden in dem ihnen gebliebenen Winkel um Olden-

») Helmold I, 69: MtlB. 65. ") Helmold I, 69.
") Helmold 1, 68. 83. ") Helmold I, 69.

50



bürg zu missionieren, wo die alten Zustände noch fortdauerten. Der
Fürst des Landes, Rochel, ein Krutone, war ein arger Heide, der
wie herkömmlich mit seinen Mannen als Wiking aus Seeraub ging.
Die Verehrung des Gottes Prove war wie einst im Schwange.
Vizelins Erfolge waren gering. Immerhin wurde neben dem Burg-
wall von Oldenburg ein Holzkirchlein errichtet.

Indes litt Vizelin, der mehr ein demütiger Prediger des Evan-
geliums als ein Kirchenfürst war, so sehr unter diesen Hemmungen,
daß sein Widerstand zusammenbrach. Da Hartwig trotz aller Be-
mühungen, die Bischöfe Sachsens zur Wahrung ihrer Rechte gegen
den Herzog zu vereinigen, schließlich allein blieb19) und ihm nicht
helfen konnte, und Rom, an das er sich ebenfalls gewandt Ijattc,20)
weit war, gab er den Widerstand auf. Ende des Jahres 1150 erschien
er in Lüneburg bei dem Herzog und nahm aus seinen Händen den
Stab. Aber der Herzog war mit anderen Dingen beschäftigt, er
rüstete, um sein Herzogtum Bayern wiederzugewinnen. So wurden
dem Vizelin einstweilen nur die beiden alten bischöflichenBesitzungen
Bosau und Dulzaniza überwiesen. Graf Adolf fügte den halben
Zehnt hinzu, aber auch diesen, obgleich er eine kirchlicheAbgabe war,
„nur aus Freundlichkeit, nicht aus Recht". Im übrigen wurde er
auf gelegenere Zeit vertröstet.") Vizelin nahm nun in Bosau seinen
Wohnsitz, freilich unter höchst ärmlichen Zuständen, aber doch zum
erstenmal auf eigenem Grund und Boden und innerhalb seiner
Diözese.^) Er baute hier eine Kirche. Aber von dem Grafen erfuhr
er auch jetzt wenig Freundlichkeit. Immerhin konnte er in den von
den deutschen Ansiedlern besetzten Gegenden noch einige Kirchen
weihen.^)

Emmehard, der für Mecklenburg geweihte Bischof, fügte sich,
anders als Vizelin, den unrechtmäßigen Ansprüchen des Herzogs
nicht; seine Wirksamkeit blieb daher dauernd lahmgelegt. Wir wissen
nicht, ob er sein Arbeitsgebiet überhaupt betreten hat. Dort lagen
die Verhältnisse zudem noch weit ungünstiger, stand es doch noch
nicht einmal unter unmittelbarer deutscher Verwaltung sondern unter
der Herrschaft des nur tributären Wendenfürsten Niklot, der, wenn
auch wahrscheinlich getaufter Christ, nichts tat, um das Christen-
tum zu fördern. Immerhin duldete er es, daß die Holsteiner,
die ihm bei der Niederwerfung der aufständigen Kessiner und
Circipaner Hilfe leisteten, dabei das berühmte Heiligtum der¬
selben — vermutlich den Tempel des Goderak bei Kessin —
zerstörten. Zwischen ihm und dem Grafen Adolf von Hol-
stein herrschte dauernd das beste Einvernehmen. Aber der Mission
kam es nicht zugut, und Hartwig war nicht imstande, seinen
neuen Suffraganen den Weg frei zu machen: er war dem Herzog
gegenüber machtlos. Eine Fürstenkonspiration gegen Heinrichs
immer drückender werdende Übermacht, an deren Spitze sich König
Konrad stellte, scheiterte kläglich an der Entschlossenheit des un¬

10) Wibald Ep. 259. 20) Wibald. Ep, 346. 349. 21) Helmold I, 70.

--) Helmold I, 71. --) Schmaltz, 2R3bb. 72, 99 ff.
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erwartet aus Bayern zurückgekehrten Herzogs, und der nach Konrads

Tode (1152) zum König gewählte Friedrich von Schwaben war von
vornherein darauf eingestellt, seinem Vetter, dessen Hilfe er für seine

Pläne bedurfte, in Norddeutschland, soweit irgend möglich, freie

Hand zu lassen. So fand Hartwig auf dem ersten Reichstage des
neuen Königs zu Pfingsten in Merseburg, zu dem er sich mit Vizelin
und Emmehard") eingestellt hatte, um sein Recht gegen den Herzog zu
suchen, kein Entgegenkommen. Vizelin wartete, trotzdem er sich ge-
demütigt hatte, immer noch vergebens auf eine Dotation und Ord-
nung seiner Angelegenheit durch den Herzog, und Hartwig mochte
gehofft haben, diese hier vom Könige zu erlangen. Aber die Stim-
mung war so ungünstig, daß Vizelin aus Scheu vor dem Zorn des
Herzogs es überhaupt nicht wagte, feine Investitur, wie Hartwig
es wollte, vom König zu begehren. So kehrte man unverrichteter
Sache heim. Vizelin aber erlitt, kaum nach Neumünster zurück-
gekehrt, einen neuen Schlagansall, von dem er sich nicht wieder er-
holte; halbseitig gelähmt und auch des Gebrauches der Zunge be-
raubt, quälte er sich noch 21/» Jahre aus seinem Lager hin, bis der
Tod am 12. Dezember 1154 den treuen und durch alles Mißgeschick
nicht entmutigten Diener seines Herrn erlöste.'")

Inzwischen aber hatte sich die Lage des Erzbischofs noch weiter
verschlechtert. Durch die seinen Wünschen nicht günstige Haltung
des Königs hatte er sich in eine antikaiserliche Stimmung hinein-
treiben lassen; er mied den Hof Friedrichs, er konspirierte mit den
unzufriedenen sächsischenFürsten und Bischöfen, aber er war obn-
mächtiger als je. Heinrich beherrschte die Lage und ging ohne Rück-
ficht auf den Erzbischos auch in den kirchlichen Angelegenheiten vor.
So kam es zur Wiederaufrichtung des Ratzeburger Bistums, ohne
daß, wie es scheint, Hartwig überhaupt gehört worden wäre, ja in
vollem Gegensatz zu ihm.

Es liegt ein eigentümliches Dunkel über dieser Wiederaufrichtung,
das nur teilweife aufgehellt werden kann. Helmold berichtet über
sie vor dem Römerzuge Friedrichs und dem Tode Vizelins, d. h. er
setzt sie in das Jahr 1163/54, aber er sagt weder, von wem sie aus-
ging, noch wer den neuen Bischof ernannt oder geweiht hat.*") Es
ist schwer denkbar, daß er von diesen Vorgängen, die sich in seiner
nächsten Nähe abspielten, nichts Näheres gewußt hat, vielmehr
scheint es, als habe er eine heikle und peinliche Sache durch eine
möglichst farblose Darstellung annehmbar zu machen gesucht, ohne
mit ihr geradezu die Unwahrheit zu sagen. Und peinlich war sie in
der Tat.

Ratzeburg wurde, wie gesagt, von Hermann von Verden für sein
Bistum auf Grund einer gefälschten Urkunde Karls des Großen^)
beansprucht. Es bestanden hier bereits die ersten eben von Verden
ausgegangenen Anfänge kirchlicher Versorgung. Wir dürfen an-
nehmen, daß außer der Kirche auf dem St. Georgsberge vor Ratze-

") Emmehards Anwesenheit geht aus MUB. 54 hervor.

") Helmold I, 75. 78. -«) Helmold I, 77. «) MUB. 1.
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bürg auch die von Nüsse im Ratzeburgischen und die von Lütau und
Siebeneichen in der Sadelbande bereits bestanden.^) Verden aber
unterstand nicht dem hamburg-bremischen sondern dem Mainzer Erz-
bistum. Diese Lage machte sich der Herzog zunutze, um, ohne mit
Hartwig Fühlung zu nehmen, das Ratzeburger Bistum zu erneuern.
Er ernannte auf Empfehlung Wichmanns von Magdeburg") den
Propst Evermod des dortigen Prämonftratenferklosters Unserer
lieben Frauen zum Bischof. Am 13. Juli 1153 wurde er — wahr¬
scheinlichvon Arnold von Mainz — geweiht.30) Das weitere scheint
jedoch erst 1154 erfolgt zu fein, nachdem der Herzog von feinem könig-
lichen Vetter neue Zugeständnisse errungen hatte. Auf dem Reichs-
tage zu Goslar im April 1154 übertrug ihm Friedrich in der Tat
das von ihm beanspruchte Recht der Investitur für die drei wendischen
Bistümer, freilich nicht, wie Heinrich behauptet hatte, als etwas, das
ihm aus eigenem Rechte zustand, sondern er erteilte ihm den Auf-
trag, in der jenseits der Elbe gelegenen Provinz des Reiches, die er
von ihm zu Lehen habe, Bistümer und Kirchen zu errichten und aus
den Reichsgütern zu dotieren, und verlieh, um seinen Eifer dazu an-
zuspornen, ihm und feinen Nachfolgern die Investitur der drei Wen-
denbistümer Oldenburg, Mecklenburg und Ratzeburg und etwaiger
noch weiter dort zu gründender. Die hierüber ausgestellte Urkunde")
ist zwar nicht vollzogen und ausgehändigt — die Rücksichtauf Hart-
wig mag es verhindert haben —, aber tatsächlich wurde nach
ihr verfahren. Der Herzog hatte wiederum seinen Willen durch-
gesetzt; das einzige, was gerettet war, war die Lehnshoheit des
Reiches über das Wendenland, die er nicht hatte zugestehen wollen.

Nun nahm der Herzog die Ausstattung des Bistums in die Hand.
Graf Heinrich von Ratzeburg resignierte ihm für dieselbe 300 Hufen
und schenkte die Insel neben der Burg als künftige Wohnstätte für
Bischof und Kapitel. Er erhielt vom Bischof die eine Hälfte des
Zehnten in seiner Grasschaft zu Lehen, während die andere dem
Bischof verbleiben sollte. Möglicherweise wurde auch der Bischof
von Verden schon mit der Zuweisung der beiden Elbwerder Georgs-
werder und Reinerswerder abgefunden.^) Bei dieser Gelegenheit
gelang es auch dem Propste Luoolf von Segeberg, den Grafen Adolf

28) Schmaltz MIbb, 72, 118 {{. 20) Arnold IV, 7.

3°) So die lista episcoporum Raceburgensium, cf. Masch, Das Jahr der Slif-

tung des Bistums Ratzeburg 1834. Wenn Dehio (Hartwig, S. 81, Gesch. des Erz¬

bistum Hamburg-Bremen II, 68), Wagner (Wendenzeit, S. 157) ihn von Hartwig;

Wigger (M!?bb. 28, 77) von Wichmann, und Hellwig (MIbb. 71, 294) bereits 1149

von dem päpstlichen Legaten Guido geweiht sein lasten, so ergibt sich die UnWahrschein¬

lichkeit dieser Vermutungen aus dem oben Gesagten. Wichmann war überhaupt nicht

zuständig, und daß die Weihe bereits 1149 stattgefunden habe, ist ohne jeden Anhalt

in den Quellen. Wenn aber Hartwig ihn im Gegensatz zum Herzog ernannt hätte,

würde dieser wie vorher bei Vizelin und Emmehard die Ausstattung des Bistums ver¬

jagt haben. Vgl. Hauck, KG. Deutschlds. IV-, S. 642. Arnold v. Lübeck II, 7 und

IV 7 sagt ausdrücklich, Evermod sei vom Herzog berufen worden. — Da die Urkunde

MÜB. 56 voraussetzt, datz die drei wendischen Bistümer zur Zeit besetzt sind, muß

die Ernennung Evermods jedenfalls vor April 1154 erfolgt fein.

») MUB. 56. 32) MUB. 65.
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zu dem Versprechen zu bewegen, daß er für die Ausstattung des
Oldenburger Bistums ebenfalls 300 Hufen abtreten werde.")

Die Ausführung dieser Abmachungen ließ jedoch, wie es scheint,
noch längere Zeit auf sich warten, da der Herzog bald darauf den
König auf feiner Romfahrt begleitete und erst im Herbst des nächsten
Jahres zurückkehrte.

Hartwig protestierte nicht nur gegen die völlige Beiseiteschiebung
seiner Metropolitanrechte, sondern, wie es scheint, auch gegen die
Art der Besetzung des erneuerten Bistums mit einem Domkonvent
aus dem Prämonstratenserorden: er erklärte es für unzulässig, daß
ein Bistum und sein Kapitel mit Religiösen, d.h. Mönchen, besetzt

werde.") Er beteiligte sichan den gegen den Herzog gerichteten Ver-
Handlungen der durch ihn bedrängten sächsischenFürsten, an deren
Spitze Albrecht der Bär und Konrad von Meißen standen. Er entzog
sich wie sie dem Römerzuge und plante mit ihnen die Abwesenheit
des Herzogs in Italien zu einem Schlage gegen ihn auszunutzen,
aber er hatte sichauch diesmal verrechnet. Als er im Herbst 1154 von
einer Zusammenkunft mit bayerischen Fürsten zurückkehrte, fand er
den Heimweg durch die Mannen des Herzogs verlegt. Ausgesperrt
aus seiner Diözese, hat er sich fast ein Jahr hindurch bei seinen
Freunden in Ostsachsen als Verbannter aufhalten müssen.'") In
dieser Lage traf ihn ein zweiter Schlag. Am 12. Dezember 1154
war der alte Vizelin nach langem Siechtum in Neumünster ge-
storben.88) Das Bistum Oldenburg mußte neu besetzt werden.
Wiederum geschah es ohne jede Berücksichtigung Hartwigs. Die Her-
zogin Clementia, welche in Abwesenheit ihres Gemahls die Re-
gierung führte, ernannte kurzer Hand den Hofkaplan desselben,
Gerold — er war zugleich Kanoniker und Domscholastiker in Braun-
schweig — zum Bischof. Sie ließ den einzigen Prälaten des Bis-

Helmold I, 77.
") Die stulta quorundam imprudentium obloquia gegen die Besetzung des

Bistums mit Religiösen, von denen MUB. 65 spricht, können nur von Hartwig aus-
gegangen sein, da eine andere Quelle solchen Widerspruches unersindlich ist. Ihm
aber mochte die Besetzung des Bistums mit einem Konvent des straff zentralistisch
organisierten Prämonstratenserordens in der Tat unzulässig und seinen Metropolitan-
rechten zuwider erscheinen, da ein Prämonftratensertapitel seine Direktiven vom
Generalkapitel des Ordens, also einer völlig außerhalb der bischöflichen Organisation
liegenden Größe erhielt. Hellwig (MIbb. 71, 311) streicht freilich den ganzen Paffus
der Urkunde, welcher polemisch für die Berechtigung der Religiösen zur Gründung von
Bistümern eintritt, als späteren Zusatz, dessen Veranlassung unerfindlich sei. Aber
gerade darum wird er echt sein, weil er in der Tat später gegenstandslos war, im
Jahre 1154 bzw. 1158 aber wohl erklärlich ist, wo Domkapitel aus dem Prämonstra-
tenserorden noch eine Neuerung waren. — Wieweit die von Havelberg und Branden-
bürg bereits bestanden, ist nicht ganz klar. Die Stiftungsurkunde des letzteren (3MB.

85) datiert erst von 1166.
Im allgemeinen stimme ich fönst dem Versuche Hellwigs zu, aus der Urkunde G.j, die

zweifellos (vgl. v. Buchwald: Bischofs- und Fürstenurkunden § 48) eine echte Inno-
vation aus der Zeit nach dem Sturze Heinrichs des Löwen ist, in der die ursprüngliche
Urkunde durch allerlei Zusätze aus späteren aufgefüllt ist, die ursprüngliche Urkunde
von 1158 herauszuschälen. Indes schießen seine Ausscheidungen wie in dem oben
besprochenen Falle verschiedentlich über das Ziel hinaus.

") Helmold I, 79. -») Helmvlb I, 78.
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tums, den Propst Ludolf von Segeberg, zu sich kommen und sandte
ihn mit dem Gewählten in seinen Sprengel. Helmold berichtet zwar,
er sei dort von Volk und Klerus einstimmig gewählt worden, allein
es bestand am Bischofssitz noch weder Volk noch Klerus; es gab nur
ein paar vereinzelte Landpfarrer.") Gerold, ein Mann ernsten und
kirchlichen Sinnes, suchte freilich sobald als möglich den aus seiner
Diözese ausgeschlossenen Erzbischos auf, um von ihm die Weihe zu
erbitten — er traf ihn in Merseburg —-, aber dieser erklärte seine
Ernennung für ungültig und verweigerte ihm die Weihe. Nun berief
der Herzog den Abgewiesenen zu sichin die Lombardei und nahm ihn
mit nach Rom, um ihn vom Papste selbst weihen zu lassen. Da Hart-
wig brieflich protestiert hatte, verweigerte jedoch auch dieser zunächst
die Weihe, ließ sich jedoch, als Heinrich in den kritischen Tagen der
Kaiserkrönung die aufständischen Römer niedergeschlagen hatte, be-
wegen, seinem Wunsch zu willfahren, jedoch nicht ohne Hartwig zu
versichern, daß damit seinen Metropolitanrechten kein Abbruch ge-
schehen sollet) So wurde Gerold am 19. Juni 1155 in Rom ge¬
weiht. Hartwig hatte wiederum dem Herzog gegenüber den kür-
zeren gezogen. Aber um sein Unglück erst voll zu machen, war noch
ein anderes und schlimmeres dazugekommen. Auf der Reichsver-
sammlung zu Roncaglia im Dezember 1154 war er, weil er sich der
Heeresfolge entzogen hatte — und auch hier mag die Hand seines
Gegners im Spiel gewesen sein —, wegen Felonie seiner Lehen ver-
lustig erklärt worden. Triumphierend erschien der aus Italien
zurückgekehrte Herzog am 1. November 1155 in Bremen, nahm die
erzbischöflichen Güter in Besitz und ließ sich von der Bürgerschaft
huldigen.

Hartwig war auf der tiefsten Stufe seines Unglücks angelangt;
verlassen und entmächtigt hielt er sich in Stade, wohin er hatte
zurückkehren dürfen, auf. Hier suchte ihn der aus Rom in sein Bis-
tum zurückgekehrte Gerold auf. Zwischen beiden kam jetzt eine Aus-
söhnung zustande, da Hartwig genötigt war, sichder päpstlichen Ent-
scheidung zu fügen. Gerolds Verhältnisse waren trotz seiner engen
Beziehungen zum Herzog immer noch die mißlichsten. Die Dotation
des Bistums war noch nicht angewiesen, Neumünster, das dem
Vizelin als Stützpunkt gedient hatte, stand ihm nicht mehr zur Ver-
fügung; Bosau allein sollte seinen Unterhalt aufbringen. Trotzdem
verzagte er nicht. Das Epiphaniasfest 1156 beging er in Oldenburg
selbst, freilich unter den dürftigsten Umständen. Das Hochamt hielt
er unter Eis und Schnee in der kleinen von Vizelin errichteten Holz-
kapelle vor dem Burgwall. Nur der Fürst Pribislav mit wenigen
Begleitern war dazu erschienen. Er bewirtete ihn dann gastlich. Am
folgenden Tage folgte Gerold der Einladung eines anderen Großen,
des Teffemar, und zerstörte auf dem Wege dorthin die Einfriedigung
des heiligen Hains des Prove. Aber im Haufe des Teffemar fand
er aus Dänemark verschleppte christliche Priester im niedrigsten

") Helmold I, 79. Richtiger sagen die Annal. Stadenses: quasi per ducem et

ducissam electus.
Helmold I, 82.
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Sklavendienst, ohne ihnen helfen zu können; Tessemar dachte nicht
daran, seine Wikinaerbeute fahren zu lassen, und Mittel, sie loszu-
kaufen, besah der Bischof nicht.

Am nächsten Sonntage sprach er, wie einst Otto von Bamberg,
auf dem Markte von Lübeck zu dem versammelten Volk und ermahnte
es, den Götzendienst aufzugeben und den einen Gott, der im Himmel
ist, zu verehren. Als Antwort klagte Pribislav über die unmensch-
liehe Bedrückung seines Volkes durch die Geldforderungen des Her-
zogs und des Grafen. Es würde am liebsten auswandern und eine
andere Heimat suchen, aber jenseits der Trave sei es auch nicht besser
und an der Peene auch nicht. So bleibe ihnen nur das Meer und
der Seeraub. Sie seien außerstande, für den neuen Glauben auch
noch etwas zu leisten. Wenn man aber den Wenden dieselben Rechte
geben wollte wie den Sachsen, dann würden sie gern christlich werden,
Kirchen bauen und den Zehnten zahlen. Das war realpolitisch ge-
redet, aber nicht ohne Berechtigung: der Druck, der auf dem Volke
lag, war in der Tat, wie Helmold selbst gesteht, fast unleidlich, aber
ihn zu erleichtern, war weder der Herzog noch der Graf bereit. So
kam die Sache auch auf der nächsten Landesversammlung in Artlen-
bürg (1156) nicht vorwärts. Zwar waren die wendischen Fürsten
erschienen, und der Herzog forderte sie auf das Drängen des Bischofs
zur Annahme der christlichen Religion auf, aber Niklot, der Obotriten-
fürst, gab ihm die zugleich bittere und schmeichlerischeAntwort: „Sei
der Gott im Himmel dein Gott, uns wird es genügen, wenn du
unser Gott bist: verehre du jenen, wir werden dich verehren." Aber
die Taschen des allmächtigen Herzogs waren von der Romfahrt her
leer; sie muhten wieder gefüllt werden. So blieb alles beim alten.
Selbst die versprochenen 300 Husen waren immer noch nicht ange-
wiesen, und es bedurfte noch eines Jahres unablässigen Drängens
von Seiten des Bischofs, der dem Herzog nach Braunschweig gefolgt
war, bis er erreichte, daß ihm Eutin und einige Dörfer und in Olden-
bürg ein Platz zum Bauen überwiesen wurde. Aber diese Zuweisung
betrug kaum hundert Hufen, und das Fehlende zu erlangen, scheiterte
immer wieder an der Jntereffenlosigkeit des Herzogs und der fehlen-
den Bereitwilligkeit des Grafen.38)

Immerhin war eine bescheidene Grundlage gelegt, und Gerold
ging nun unverzagt ans Werk. Er gründete in Eutin einen Markt
und nahm dort seinen Wohnsitz. Aus Anweisung des Erzbischofs
wurde er auch von Neumünster aus wieder unterstützt. Er konnte
von dort den Priester Bruno nach Oldenburg entsenden, der dort
zwar mit großem Eifer die heiligen Haine niederlegte und den Götzen-
dienst auszurotten suchte, aber da er des Wendischen nicht mächtig
war, beim Volke keinen Eingang fand. Erst als auf Bitten des
Bischofs dort eine sächsischeSiedlung angelegt wurde, erhielt er eine
Gemeinde und wurde dort eine stattliche Kirche gebaut, die Gerold
weihen konnte. Die Wendenprediat aber blieb das Stiefkind, ob-
gleich die wendische Bevölkerung aus Befehl des Grafen an den Fest-

-«) Helmold I, 83.
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tagen zum Gottesdienst erschien. Bruno brachte es nicht weiter, als
daß er ihnen in wendischer Sprache geschriebene Predigten vorlas.
Bei ihren heiligen Bäumen, Steinen und Quellen zu schwören, wurde
den Wenden untersagt; an die Stelle trat das Gottesurteil mit dem
glühenden Eisen, ein Aberglaube an die Stelle des andern. Es ist
ein kümmerliches Bild, das Helmold gibt, und es wird der Wirklich-
keit entsprochen haben.

Eine weitere Wendenpfarre konnte mit Hilfe des Grafen in
Süsel errichtet und ebenfalls mit einem Priester aus Neumünster
besetzt werden, der es freilich dort „in der Räuberhöhle" noch weit
schwerer hatte als Bruno in Oldenburg. Auch in Lütjenburg und
Ratekau ging man an den Bau von Kirchen, und die Burg Plön
wurde vom Grafen wiederhergestellt und ein Markt in ihrem Schutz
errichtet. Nun kamen deutsche Siedler auch in diese Gegend, und
die Wenden zogen sich vor ihnen zurück, in den letzten Winkel am
Meer zusammengedrängt, wurden sie immer mehr zu Seeräubern.")

Auch in Polabien, im Sprengel des Ratzeburger Bischofs, wurden
jetzt die ersten Kirchen errichtet. Es wird hier nicht anders aus-
gesehen haben wie in Wagrien, war doch die politische und wirt-
schaftliche Lage die gleiche, ja vielleicht noch um eine Stufe un-
entwickelter.")

Wir hatten den Erzbifchof Hartwig im Augenblick seiner tiefsten
Demütigung und Ohnmacht verlassen; der Herzog behandelte ihn
wie einen Kaplan.") Aber er gab den Kampf nicht auf, und es
gelang ihm, wieder Boden zu gewinnen. Zwar erreichten es der
Herzog und fein Bischof noch, daß Hadrian IV., ohne den Erzbifchof
und sein Metropolitanrecht überhaupt zu erwähnen, das Bistum
Ratzeburg in den ihm vom Herzog bestimmten Grenzen — Sadel-
bande, Mölln und Polabien — bestätigte und in seinen Schutz nahm,
auch dem Kapitel seine von Hartwig nicht gewollte Prämonstratenfer-
regel für immer gewährte und ihm die freie Bischofswahl verlieh,
aber während der Herzog so in Rom erfolgreich war, hatte sich Hart-
wig dem Kaiser wieder genähert, und es war dem klugen und energi-
schen Manne gelungen, ihn zu gewinnen. Wir treffen ihn wieder
in seiner Begleitung. Der Kaiser bestätigt seinem „vielgeliebten und
vor den anderen Fürsten vertrauten" Hartwig alle Rechte seiner
Hamburg - bremischen Kirche von den Privilegien Ludwigs des
Frommen ab; er vermehrt sie; er vermittelt einen Ausgleich mit
Heinrich dem Löwen: er selbst will den Schiedsrichter abgeben; der
Streit zwischen Bremen und Verden — um Ratzeburg — soll unter
Zuziehung von Sachverständigen geschlichtet werden; sein Erbe, so-
weit es in die Hände des Magdeburger Erzbischofs gekommen ist,
will ihm der Kaiser wiederoerschaffen, ja, er entbindet ihn von
Heeresfolge und Reichsdiensten und verspricht ihm, die Hamburger
Rechte in Rom zu vertreten.") Darauf kam im August 1158 in
Augsburg in der Tat ein wenigstens äußerlicher Ausgleich zwischen

40) Helmold I, 83. 41) ebenda. ") Alb. Stab. a. 1155.

«) Hamb. Urk.buch 208—213. MUB. 63.
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den beiden Gegnern zustande. Hartwig mußte sich freilich dahinein
fügen, daß der Herzog das Jnvestiturrecht für die wendischen Bis-
tümer erhielt,") dagegen wurden seine Metropolitanrechte auch über
das Bistum Ratzeburg anerkannt, und wahrscheinlich ist es der Ver-
Mittelung des Kaisers zu danken, daß auch Papst Hadrian IV. im
folgenden Jahre dem Hamburger Erzbistum seine alten Grenzen
bis an die Peene und ihre Mündung bestätigte.")

Auf dieser Grundlage hat dann auch der Herzog auf einer Ver¬
sammlung in Lüneburg (1158) von sich aus die Verhältnisse des
Bistums

'Ratzeburg
geordnet und dem Bischof darüber eine Urkunde

ausgestellt.") Wie die Stimmung bei ihm war, ersieht man daraus,
daß Hartwig in ihr überhaupt nicht erwähnt wird, obgleich die
Privilegien der Hamburger Kirche anerkannt werden müssen. Die
Errichtung des Bistums wird lediglich als Werk des Herzogs hin-
gestellt, Hartwigs Einwendungen gegen die Prämonstratenserregel
des Kapitels als „törichte Einrede" abgetan. Der Herzog verleiht
dem Bischof das Recht, feine Diözese zu regieren, Archidiakonate und
Archipresbyterate zu errichten. Er dotiert das Bistum mit 300
Hufen, und aller Wahrscheinlichkeit nach sind ihm diese jetzt auch in
dem zu 250 Hufen gerechneten Lande Boitin und den vier Ratze-
burger Dörfern Rodemoyzle, Ziethens, Berchowe und Kolatza tat-
sächlich übereignet worden. Weiter setzt der Herzog den Wenden-
zehnt auf drei wendische Scheffel und einen Schilling auf den Haken-
pflüg fest und bestimmt, daß der Zehnt, wenn das Land nach Aus-
Weisung der Wenden deutsch geworden sei, dem Bischof zustehen
solle und dieser über die Errichtung von Pfarrkirchen mit den
Grundherren zu verhandeln habe mit dem Ziel, daß sie mit je vier
zins- und zehntfreien Hufen ausgestattet würden. Bischöflichen Pa-
tronats bleiben die Kirchen in der Sadelbande, deren Zehnt eben-
falls dem Bischof gehört, während das Patronat der übrigen Kirchen
den Grundherren zufallen soll.

Damit waren für das junge Bistum die Verhältnisse im wesent-
lichen geordnet und eine gedeihliche Arbeit ermöglicht. Hartwig hatte
an dieser Versammlung in Lüneburg und ihren Abmachungen nicht
teilgenommen — es mochte ihm doch zu schwer gewesen sein —; er
ließ sich durch den Hamburger Propst vertreten. Unter den an-
wesenden Zeugen aber erscheinen auch der Propst Theobald von
Ratzeburg und drei seiner Canonici. Das beschöfliche Kapitel ist
also — anders als in Oldenburg — bereits vorhanden — es war
wie sein Bischof aus dem Kloster Unserer lieben Frauen in Magde-

") Helmold I. 87. «) MUB. 67.
46) MUB. 65. Die Urkunde ist, wie gesagt, bei der Erneuerung aufgefüllt worden

und die Grenzbeschreibung des Landes Boitin gehört sicher dahin: aber an der Über-
Weisung selbst wird man kaum zweifeln können. Auch die curiae episcopales ent¬
flammen einer jüngeren Urkunde, ebenso die folgenden Rechtsbestimmungen (vgl.
MUB. 113). Dagegen dürften die Zehntbestimmungen im wesentlichen ursprünglich
sein. Ausfüllung ist wieder die Nennung der Kirchen in Boitin, Russe, St. Georg,
aus der Ratzeburger Insel und der Gamme: sie fehlt noch in MUB. 113 —, ebenso
die folgenden einzelnen Verleihungen, die Grenzbestimmung und diejenige für das Ab-
leben eines Bischofs. Vgl. Hellwig MIbb. 71, 307—316.
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bürg abgeordnet —, und wenn es in der Urkunde heißt, daß Evermod
klug und streng dem Bistum vorstehe und mit seinen Mönchsbrüdern
(religiosi) nach der Regel des heiligen Augustin mit glühendem Eifer
Tag und Nacht Christo diene, und Evermod selbst als ein Mann be-
zeichnet wird, der in allen Stücken Gott und den Menschen angenehm
sei und Vater vieler Söhne in Christo, so entsprach dieses geflissent¬
liche Lob seines gegen Hartwig ernannten Bischofs aus dem Munde
des Herzogs doch der Wirklichkeit.

Evermod war, wie gesagt, Propst des Mutterklosters der sächsi-
schen Prämonstratenserklöfter gewesen. Er gehörte zu den ältesten
Jüngern des heiligen Norbert und war einer seiner drei Ver-
trautesten gewesen, die nicht von seiner Seite wichen. Bereits in
Frankreich war er in seine Nachfolge eingetreten.") So hatte er
auch dem ersten Konvent von St. Marien in Magdeburg angehört,
als dieses in ein Prämonstratenserklöfter umgewandelt worden war.
Norbert selbst hatte ihn noch kurz vor seinem Tode an der Spitze
einer Brüderschar zur Gründung des neuen Klosters Gottesgnaden
dorthin entsandt. Er war ein Mann von glühendem asketischen
Eifer. Sein ganzes Streben ging dahin, fein Kloster zu einer Muster-
anstatt strengster Observanz zu machen. Aber er war auf Wider-
stand gestoßen: als er in der Advents- und Fastenzeit für jeden
zweiten Tag seinen Mönchen nur Wasser und Brot gestatten wollte,
war es zu fast offener Rebellion gekommen, und es war für ihn eine
erwünschte Lösung gewesen, daß ihn in diesem Augenblick das
Mutterkloster, dessen bisheriger Propst Wigger als Bischof nach
Brandenburg berufen war, zu seinem Nachfolger gewählt hatte

(1138).") Lange Jahre hatte er seitdem diesem vorgestanden und
war die Seele des Ordens gewesen; manchen Konvent hatte er von
dort aus in neugestiftete Klöster entsandt, so nach Havelberg, Je-
richow, Quedlinburg und Pöhlde. Als er jetzt selbst zum Bischof von
Ratzeburg berufen wurde, war er etwa fünfzigjährig. Er stand im
Rufe höchster Heiligkeit, und es dauerte nicht lange, da pries man
ihn bereits als Wundertäter. Arnold von Lübeck weiß von ihm zu
berichten, daß er in der ersten Zeit seiner Amtstätigkeit in Ratzeburg

sich bei dem Grafen vergebens für zwei gefangene Friesen verwendet
habe, als er aber bei der Osterfeier sie mit dem geweihten Wasser
unter den Worten: „Der Herr löst die Gefangenen" (Psalm 146, 7)
besprengt habe, seien ihre eisernen Halsringe zersprungen und sie so
gelöst worden. Ein andermal habe er einen rachgierigen Bornehmen,
der auf seine Worte nicht hören wollte, durch eine gewaltige Ohr-
feige von dem Teufel der Rachsucht befreit und zur Vergebung willig

gemacht.")
Da auch das neue Domkapitel aus einer von ihm selbst getroffenen

Auswahl aus den Brüdern des Mutterklosters bestand, in denen der-
selbe Eifer brannte wie in ihm, darf auch das Lob, daß sie Tag und
Nacht Christo dienten, das ihnen in der Urkunde gespendet wird, als

47) Vita Norberti MG. H, 14, 679.
Chronicon gratiae dei bei v. Heinemann, Albrecht der Bär, S. 336 f.

49) Arnold 2ub. Thron. Slav. II, 7.
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der Wirklichkeit entsprechend angenommen werden. Ihren Sitz

nahmen sie zunächst bei der schon bestehenden St. Georgskirche auf

dem Berge vor Ratzeburg, wo ihnen eine klösterliche Wohnung her-
gerichtet wurde.

Inzwischen war in Anagni Papst Hadrian IV. gestorben (1. Sep-
tember 1159). Sein Verhältnis zum Kaiser war schon seit längerer
Zeit immer gespannter geworden: als er starb, stand es vor dem
Bruche. Die Wahl seines Nachfolgers war tumultarisch und zwie-

spältig: die kaiserliche Partei hatte den Kardinal Octavian gewählt,
der sich als Papst Bictor IV. nannte, die Gegenpartei den Kardinal
Roland, der sich den Namen Alexander III. gab. Eine kaiserliche
Synode zu Paoia, an der sowohl Erzbischof Hartwig wie der Herzog
teilnahmen, bestätigte (Mitte Februar 1160) die Wahl des ersteren.
Hartwig unterschrieb den Beschluß der Synode wie die Erzbischöfe
von Mainz, Trier, Köln und Magdeburg zugleich im Namen seiner
Suffragane, und der neue Papst bestätigte ihm bereitwillig die alten
Rechte seines Erzstiftes, den Primat über die drei Wendenbistümer
Oldenburg, Mecklenburg und Ratzeburg.°°) Beide, der Herzog und
der Erzbischof, kehrten nach Abschluß der Synode in die Heimat
zurück, und Hartwig bestätigte nun auch seinerseits der hamburgischen
Kirche ihr Metropolitanrecht über die drei Bistümer, die hier zum
erstenmal mit ihren neuen Namen, Lübeck, Ratzeburg und Schwerin,
erscheinen. Auch er schreibt ihre Gründung sich selbst zu und be-
stimmt, daß altem Herkommen gemäß jährlich in der Hamburger
Kirche eine Provinzialsynode mit den drei rechtselbischen Bistümern,
in Bremen aber die Generalsynode jedoch nur mit den linkselbischen
Prälaten stattfinden solle.") Im übrigen aber tritt Hartwig in der
nächsten Zeit völlig hinter dem Herzog zurück; es bleibt ihm nur,
was dieser bestimmt, auch seinerseits anzuerkennen.

Inzwischen aber hatten die Dinge im Wendenlande abermals eine
Wendung genommen, welche die Lage auch für die Kirche und ihre
Arbeit erheblich veränderte.

Kapitel 3

Die Anfänge des Bistums Schwerin und die Ent-
wicklung der Kirche im Wendenlande bis zum Tode

Heinrichs des Löwen

Das Land der Abotriten hatte bisher noch immer außerhalb der
kirchlichen Missionstätigkeit gestanden. Der verfehlte Kreuzzug von
1147 hatte zwar mit einer Massentaufe geendet, aber die eigentliche

°«) MUB. 68. 69.
") MUB. 70. v. Buchwald a. a. O. S. 12g ff. vermutet in dieser Bestimmung

eine den wendischen Bischöfen feindselige Maßregel Hartwigs; doch wohl mit Unrecht:
sie entspricht dem alten Verhältnis, nach dem Hamburg der Sitz des Erzstistes ist und
die drei Bistümer seine Suffragane sind. Auch ist ein Grund zu einer Feindseligkeit
nicht erfindlich (vgl. Hauck IV, 643).
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Arbeit, welche ihr hätte folgen sollen, war nicht erfolgt. Die Er-
nennung Emmehards zum Bischof von Mecklenburg durch den Bre-
mer Metropoliten Hartwig (1149) war ein völliger Fehlschlag ge-
wesen. Es ist wahrscheinlich, daß er niemals das ihm zugewiesene
Arbeitsgebiet betreten hat. Da er sich nicht wie Vizelin dazu hergeben
wollte, die Investitur aus den Händen des Herzogs zu nehmen, war
er von diesem ausgesperrt worden: 1152 finden wir ihn mit Hartwig
auf dem Hoftage des Kaisers in Merseburg: 1154 begegnet er als
Zeuge in einer in Naumburg ausgestellten Urkunde des dortigen
Bischofs Wichmann, und zu 1155 berichten die Würzburger Annalen
seinen Tod.') Das ist alles, was wir von ihm wissen. Er ist ofsen-
bar fern von seiner Diözese in oder bei Würzburg gestorben. Die
gewaltige Hand des Herzogs, dem es, wie Helmold klagt, nur um
Geld und Macht, aber nicht um Kirche und Christentum zu tun war,
hatte jeglicher Tätigkeit einen Riegel vorgeschoben, den er nicht zu
beseitigen vermocht hatte.

Dennoch war die Lage nicht so aussichtslos, wie es den Anschein
haben mochte. Einerseits waren die Abotritenfürsten, Niklot und
seine beiden Söhne, Pribislav und Wartislav, wahrscheinlich, wie
oben gezeigt, wenn auch male, doch immerhin christiani. Ihr Wider¬
stand galt jedenfalls nicht dem Christentum, sondern der immer
näherrückenden Gefahr der völligen Vernichtung der wendischen
Freiheit durch die rücksichtslos um sich greifende Übermacht Heinrichs
des Löwen, und andererseits war doch auch, wie bereits ausgeführt,
das wendische Heidentum des Volkes nicht mehr von der alten
Widerstandskraft. Niklot, der letzte heldenmütige Vorkämpfer seines
Volkes, in dem sich die ganze Verschlagenheit und Leidenschaft, die
Kühnheit und der Freiheitsdrang des wendischen Volkstums noch
einmal in einer lebendigen Gestalt zusammenfaßt, war, soweit es
in seiner Hand lag, ernstlich bestrebt, das äußerste zu vermeiden und
zu retten, was noch zu retten war. Wir wissen, wie sehr er auf Er-
Haltung des Friedens bedacht war, welchen Wert er auf ein dauerndes
und gutes Einvernehmen mit dem Grafen Adolf von Holstein legte:
Helmold schildert es auf das anschaulichstes) Aber die Verhältnisse
waren stärker als er, und sie entwickelten sich immer ungünstiger.

Wir sahen bereits, daß die rücksichtslose Gewalt- und Tribut-
Politik des Herzogs den Wenden, schon um die geforderten Tribute
aufzubringen, als einzigen Lebensraum nur die See und ihre Mög-
lichkeiten gelassen hatte. Waren es früher norwegische und dänische
Wikinger gewesen, die im Wendenlande geheert und geraubt hatten,

so plünderten nun wendische Langschiffe die Küsten des zerrütteten
Dänenreiches. Aber seit 1157 wandte sich das Blatt von neuem.
Nachdem der eine der drei dänischen Kronprätendenten durch
Meuchelmord gefallen war, und der dem Morde entronnene zweite,

der junge Waldemar, leinen Gegner Swen auf der Grateheide bei

Wiborg vernichtend geschlagen hatte — Swen war dabei erschlagen

worden —, war ihm das Reich zugefallen. Unter seiner und des

') MUB. 54. 55. 60. -) Helmold I, 62. 71. 86.
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kühnen und umsichtigen Bischofs Absalom von Roeskilde Führung
erstarkte die dänische Macht zusehends. Zunächst noch auf deutsche
Hilfe angewiesen — im Jahre 1158 hatte Waldemar dem Kaiser ge-
huldigt und sein Land von ihm als Lehen genommen —, wurde er
von Jahr zu Jahr selbständiger und bald der gefährliche Konkurrent
des Sachsenherzogs. Nun wurden die Dänen, geführt von Absalom,
der ebensogut als Seekönig in der Seeschlacht gebot, wie er in
Pontificalibus als Bischof fungierte, wieder die Angreifenden, die an
den wendischen Küsten Heerte» und auf Eroberung ausgingen.
Zwischen diesen beiden Mühlsteinen, dem sächsischen und dem däni-
schen, wurde die wendische Freiheit rettungslos zerrieben.

Aber noch hatte diese Wandelung kaum begonnen, noch be-
herrschten die wendischen Flotten die See und war zwischen Sachsen
und Wenden Friede. In diesen Friedensjahren, 1134—58, muß es
gewesen sein, daß der Mann auf dem Schauplatz unserer Geschichte
erschien, welcher der Apostel Mecklenburgs werden sollte, der
Zisterziensermönch Berno aus dem Kloster Amelungsborn im Weser-
landet)

Wie die freilich weit spätere Reimchronik von Kirchbergs sagt,
stammte Berno aus edlem Geschlecht; sehr glaublich, da auch der
Zisterzienserorden noch zu den aristokratischen Orden gehört, die sich
fast ausschließlich aus den höheren Ständen rekrutierten.

Es ist noch die erste Zeit der Zisterzienser in Deutschland, der die
Gründung seines Mutterklosters Amelungsborn angehört, und es ist
nicht ausgeschlossen, daß Berno bereits seinem ersten begründenden
Konvent angehört hat. Noch stand der Orden ganz unter dem Ein-
fluß seines großen und glühenden Führers Bernhard von Clairvaux,
noch brannte in ihm das Feuer der ersten Liebe. Das alte Ideal des
Mönchtums sollte erneuert werden: arm wollten sie dem armen
Christus nachfolgen, in äußerster Einfachheit, Demut und in harter
Handarbeit. Das leuchtende Bild der jerusalemischen Urgemeinde,
wie es die Apostelgeschichte malt (Kap. 4), sollte in ihrer Gemeinschaft
von neuem verwirklicht werden, und dieses Ziel wollten sie durch
straffe Organisation und Zentralisation sichern: In einer Liebe,
nach einer Regel, nach den gleichen Sitten, wie die Charta
caritatis, ihr Gründgesetz, sagt (2. § 10). Zum erstenmal entstand
so gegenüber der völligen Selbständigkeit der alten Benediktiner-
klöster ein straff organisierter Orden, in dem jedes Kloster regelmäßig

3) Grundlegend für die Geschichte Bernos ist die Arbeit von Wigger (MIbb. 28,
1—278). Weiter nenne ich meine Untersuchungen (MIbb. 72, 148—195), sowie die
Darstellungen von Rudlvfs, Gesch. Mecklbgs. vom Tode Niklots bis zur Schlacht bei
Bornhöved, 28—47, 54—64 und Witte, Mecklb. Geschichte I, 78 f., 88 ff. Leiber hat
Berno nicht das Glück gehabt, wie Vizelin einen Biographen zu finden. So sind wir
außer auf eine Reihe von Urkunden aus die gelegentlichen Notizen bei Helmold (I, 87;
II, 3. 7. 12) und Arnold von Lübeck (IV, 24) angewiesen. Bon den betreffenden Ur¬
kunden sind zwar die wichtigsten (MUB. 91. 124. 141. 149) von F. Salis, Die
Schweriner Fälschungen (Archiv f. Urk.forschg. I [1908], 273 ss., 306 ff.), als Fälschungen
in Anspruch genommen worden, und Hauck (KGD. IV2, 647) hat ihm zugestimmt.
Ich kann mich von der Unechtheit nicht überzeugen. Eine Untersuchung über diese Ur¬
kunden wird in MIbb. erscheinen.
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von dem Abte seines Mutterklosters visitiert wurde und ein jährliches
Generalkapitel die gesamte Leitung in der Hand hatte. Die Folge
war, daß die Herkunft der einzelnen Klöster, ihre Filiation, eine aus-
schlaggebende Rolle spielte und ganze eng zusammengehörige Fami-
lien von Klöstern entstanden. Fast alle deutschen Klöster des Ordens
stammten von dem in der Diözese Langres gelegenen Kloster Mori-
mond ab, dessen erster Abt ein Deutscher gewesen war. Von ihm
aus war 1123 Altenkamp in der Diözese Köln gegründet worden.
Von diesem gingen in den nächsten Jahrzehnten der großen Ausbrei-
tung des Ordens die Klöster Walkenried, Volksrode, Hardehausen,
Michaelstein und unser Amelungsborn aus. Bis zum Schluß des
Jahrhunderts hatte Altenkamp nicht weniger als 23 Tochter- und
Enkelklöster.

Amelungsborn^) war eine Stiftung des Grafen Siegfried von
Bomeneburg, des Erbauers der Homburg über Stadtoldendorf, nach
der er sich fortan nannte. Wohl 1129 hatte er die ersten Zisterzienser-
mönche gerufen und ihnen den Hof Amelungsborn auf dem Auers-
berge östlich von Holzminden angewiesen. Bernhard von Clairvaux
selbst hatte sie und ihre Arbeit in einem warmen Schreiben begrüßt.
Zu der wirklichen Errichtung eines Klosters und seiner Besetzung mit
einem vollen Konvent aus Altenkamp kam es jedoch wohl erst 1135.°)
Die im Schiff noch heute stehende Kirche«) erbauten der Sohn des
Stifters Graf Berthold und feine Gattin Sophie zwischen 1141 und
1153. Berno hat ihren Bau und ihre Vollendung noch im Kloster
erlebt. Es war nur ein bescheidenes Kloster gegenüber den großen
und reichen Abteien der Benediktinerregel: die ganze Ausstattung be-
tand außer dem Hofe Amelungsborn selbst in fünf kleineren Ort-
chasten, von denen die eine weit entfernt in der Lüneburger

Heide lag.
Es war wie gesagt ein neues, — und letztes — Aufleuchten des

alten mönchischen Ideals der Weltflucht, dem der Orden feine Ent-
stehung und Ausbreitung verdankte. Man suchte die Einsamkeit der
Einöde fern von der Welt und den Menschen, man mied die Be-
schäftigung mit der aufblühenden Wissenschaft der Zeit; nur durch
besondere Erlaubnis des Generalkapitels konnte es einem Mönche
erlaubt werden, Bücher zu schreiben; man untersagte ihm Predigt
und Seelsorge: noch das Generalkapitel von 1171 erneuerte dieses
Verbot, der Mönch habe keinen Beruf zu lehren, er habe in der Ein-
famkeit und in harter Handarbeit Gott zu dienen. Aber dieses alte
Ideal des Mönchstums war trotz der Glut, mit der es neu erfaßt
wurde, im Grunde bereits überlebt, und die bedeutendsten Glieder
des Ordens hat es über dasselbe hinausgetrieben. Wie es seinen
großen Führer, den heiligen Bernhard, aus der beata solitudo wie-

«) H, Dürre, Beiträge zur Geschichte der Zisterzienserabtei Amelungsborn
(Ztschr. des histor. Vereins für Niedersachsen1876. S. 179—212).

5) Klösterverzeichnisvon Ebrach und Waldsaflen (Winter, Die Zisterzienser eti.
I, 315 f., 325).

«) Schlie, Kunst- u. GeschichtsdenkmälerMecklbgs.V, 601 ff.
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der hinaus und zu den Menschen getrieben hat, wie er der größte
Prediger des Jahrhunderts geworden ist, der die Tausende mit sei-
nen flammenden Worten begeisterte, wie er darüber hinaus zu einem
der einflußreichsten Politiker seiner Zeit wurde, so fand auch Berno
im Kloster und seiner Einsamkeit kein Genüge. Die ihm 1178 von
Alexander III. verliehene Bulle') sagt, daß das Wort des Pau-
lus: „Christus ist für uns gestorben, auf daß, wer da lebt, nicht
mehr sich selbst lebe, sondern ihm, der für uns gestorben ist," ihm
keine Ruhe gelassen habe. Es trieb ihn aus der klösterlichen Selbst-
genugsamkeit zu den Menschen. Wir wissen nicht, durch welche Ver-
Mittelung der Gedanke, den Wenden in Mecklenburg zu predigen, in
ihm geweckt worden ist. War es die Wiederaufrichtung der wen-
dischen Missionsbistümer Oldenburg und Ratzeburg, oder bereits der
Wendenkreuzzug von 1147, zu dem sein großer Ordensbruder ge-
rufen hatte? Genug, er fühlte sich zu dieser Arbeit für Christus be-
rufen. Da er jedoch als Mönch das Kloster nicht ohne weiteres ver-
lassen durfte, muß er die Autorifation des Papstes in Rom für fein
Vorhaben nachgesucht haben. Sie wurde ihm gewährt; die Kaiser-
Urkunde von 1170 sagt von ihm, daß er mit der „Autorisation und
dem Segen" Hadrians IV. „das Heidenvolk jenseits der Elbe, das
unter dem Fürsten der Finsternis in der Finsternis des Unglaubens
und Götzendienstes beschlossen war", aufgesucht habe, um ihm als
erster Prediger „unserer Zeit" „das Licht des Glaubens" zu bringen.
Das kann, da der Pontifikat Hadrians IV. vom 4. Dezember 1154 bis
zum 1. September 1137 reichte, nur zwischen diesen beiden Daten
gewesen sein, wie der Zusammenhang der Urkunde ergibt, wahr-
scheinlicher in der ersten als in der letzten Zeit Hadrians. Berno kam
als ,.im Geiste armer Mönch, nur mit seinem Glauben gerüstet",
also nicht, wie man gemeint hat,") bereits als vom Herzog ernannter
und vom Papst geweihter Bischof. Weder die weltliche Macht des
Löwen noch die geistige Autorität des Erzbischofs stand hinter ihm;
keine Weihe und Würde gab ihm ein Ansehen. Es war eine Tat
lediglich eigenen persönlichen Entschlusses und auf eigene Gefahr.
Zum Ausgangspunkt feiner Arbeit machte er Schwerin, eine der
Hauptburgen Niklots. Sie mochte ihm als günstig erscheinen, da sie
nicht weit von der Grenze der nunmehr deutschen Grafschaft Ratze-
bürg und ihres Bistums entfernt lag, und somit eine gewisse Ver-
bindung nach rückwärts bot. Zudem scheint dort schon eine kleine
Niederlassung von deutschen Kaufleuten bestanden zu haben, die ihm
einen Rückhalt gewährte und durch den sich hier entwickelnden Han-
delsverkehr die Möglichkeit bot, an die Wenden heranzukommend)
Die wendischen Fürsten ließen ihn gewähren, ja, er muß bald ihr
Vertrauen gewonnen haben. So muß es ihm gelungen sein, hier
eine kleine Christengemeinde zu gründen und ein erstes bescheidenes
Holzkirchlein zu errichten. Angeschlossen wurde sie, da man noch

') MUB. 124.
8) So Wigger a. a. O, S. 93 f. Rudloff a. a. O. S, 6
9) K. Hoffmann, Die Stadtgründungen Mecil.-Schwerins (MIbb. 94, S. 12—22).
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nicht an die Gründung eines Abotritenbistums dachte, an das Bis-
tum Ratzeburg/°)

Aber Bernos Wirksamkeit beschränkte sich nicht auf Schwerin
selbst. Von hier aus drang er weiter in das Land vor. „Taufend,
die Götzenbilder vermindernd und Kirchen gründend," berichtet die
Kaiserurkunde weiter, „brachte er dem Volke das Licht des Glaubens."
Wir sind leider nicht imstande, näheres über diese Misfionstätigkeit
Bernos zu sagen. Klar dürfte nur sein, daß eine „Verminderung"
der Götzenbilder einfach nicht denkbar ist ohne den Schutz und Bei-
stand der einheimischen Fürsten. Auch das bestärkt in der Annahme,
daß diese bereits wenigstens dem Namen nach Christen waren. Wo
jedoch die Kirchen zu suchen sind, welche Berno in diesen ersten Jahren
seiner Wirksamkeit errichtet hat, ist lediglich Vermutung. Man
könnte an Goderak-Kessin, den Hauptort der Kessiner denken, wo
1132 mit Hilfe der Holsten der Tempel des Goderak zerstört worden
war"), und wo Berno in der Tat, wenn auch das Jahr nicht feststeht,
eine Kirche des heiligen Godehard errichtet hat,12) und weiter an
Lübow, die zu der Hauptburg Mecklenburg gehörige Wohnnieder-
lassung, wo ebenfalls eine der ältesten Kirchen des Landes steht. Daß
es dabei nicht ohne Anfeindungen und Lebensgefahr abging, ist
selbstverständlich. Arnold von Lübeck erzählt, daß er oft Schläge
und Mißhandlungen habe ertragen müssen, und daß man ihn unter
Hohnworten gezwungen habe, den Götzenopfern der Wenden bei-
zuwohnen.") Aber der mutige Mann ließ sich durch diese Gefahren
nicht abschrecken und durch die Mißhandlungen nicht entmutigen.
Er harrte aus, und doch wohl nicht ohne Erfolg.

Inzwischen aber trieben die politischen Verhältnisse unaufhaltsam
der Katastrophe zu. Der junge Dänenkönig Waldemar hatte dem
Kaiser gehuldigt und mit dem Herzog ein Abkommen getroffen, nach
welchem ihm dieser gegen eine erhebliche Geldzahlung Schutz vor
den wendischen Seeräubereien zugesagt hatte. Die wendischen Fürsten
hatten ihre Schiffe abliefern müssen, — was freilich nur sehr un-
vollkommen ausgeführt worden war —, und versprochen, bis zur
Rückkehr des Herzogs von der beabsichtigten Romfahrt des Kaisers
Ruhe zu halten. Aber wenn Niklot auch ernstlich darauf bedacht
war, mit dem gewaltigen Sachsenherzog Frieden zu halten, seine
wikingernden Leute von der dänischen Seefahrt abzuhalten, war
er kaum in der Lage und vielleicht auch gar nicht ernstlich gewillt.
So brach denn das Verhängnis herein. Als Heinrich aus Italien
zurückgekehrt war, beklagte sich Waldemar über den Vertragsbruch,
und als die auf den Landtag zu Barförde (Anfang 1160) geladenen
wendischen Fürsten nicht zu erscheinen wagten, wurde der gemein-
same Krieg gegen sie beschlossen.

Niklot suchte zwar wiederum dem drohenden Einbruch zuvorzu-
kommen, aber der gegen Lübeckunternommene Handstreich mißglückte

1°) MUB. 88. ") Helmold I, 71.
") Arnold IV, 24. MUB. 100. Lischin MMb, 21, 1—56.
13) Arnold a. a. O. Auch die Kaiser- u. die Papsturkunde sprechendavon (MUB.

91, 124).
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infolge der Wachsamkeit des dortigen Priesters Athelo. Vor dem her-

annahenden Heere des Herzogs zog sich Niklot zurück, indem er seine

westliche Burgenreihe Schwerin, Dobin, Mecklenburg, Jlow in

Brand steckte und das östlich der Warnow gelegene Werle zum

Mittelpunkt seines Widerstandes machte. Aber das Unglück wollte,

daß er selbst bei einem Streifzuge erschlagen wurde.
Während Heinrich langsam ostwärts vorrückte, landete die dä-

nische Flotte auf Poel. Bei ihr befand sich ein dritter Sohn Niklots,

Prislav, der auf einer Piratenfahrt in die Hände der Dänen ge-
fallen, dort geblieben war und die Schwester Waldemars geheiratet

hatte. Er war ganz zum Dänen geworden und mit dem Vater

verfeindet.") Auch die dänische Flotte ging nun weiter vor; sie

erzwang unter heftigen Kämpfen die Einfahrt in die Warnow, ver-

brannte Rostock, verheerte die Umgegend und vernichtete dabei ein

berühmtes Götzenbild, zog sich aber auf die Nachricht, daß eine
rügen-pommersche Flotte herannahe, schleunigst wieder zurück. Je-

doch auch so waren die beiden Söhne Niklots, Pribislav und Wartis-

lav, die den Kampf des Vaters um die wendische Freiheit fortsetzten,

dem Löwen nicht gewachsen. Sie mußten auch Werle aufgeben und

sich in die Wälder des Ostens zurückziehen, wo sie an den ver-

bündeten Pommern Rückhalt hatten. Schließlich sahen sie sich doch

genötigt, Frieden zu suchen und sich dem Herzog zu unterwerfen.

Sie verloren mehr als die Hälfte ihres Landes; das ganze Gebiet

der Abotriten von Jlow bis Malchow fügte Heinrich seinem un-
mittelbaren Herrschaftsgebiet hinzu. Seine Ministerialen wurden

mit ihren Mannen in die Burgen Jlow, Mecklenburg, Schwerin,
Quetzin und Malchow gelegt; eine neue deutsche Grenzmark entstand,
mit dem Mittelpunkt in Schwerin, an deren Spitze der kriegs-
erfahrene Gunzelin von Hagen gestellt wurde. Vor das westliche
Mecklenburg, dessen kirchliche Organisation von Ratzeburg aus be-
reits in Angriff genommen war, schob sich so ein breiter Schutzwall.
Den Söhnen Niklots blieb, wie es scheint, nur das Gebiet der Kes-

siner.^) Auch die Pommernfürsten Kasimar und Bogislav müssen
spätestens damals die Oberhoheit des Herzogs für ihre westlichen
Landschaften anerkannt haben.

Und nun nahm dieser auch die kirchliche Organisation des neu-
gewonnenen Gebietes in die Hand. Auf Grund der vom Kaiser er-
haltenen Vollmacht richtete er das seit 1066 nicht mehr bestehende
Bistum Mecklenburg wieder auf, verlegte aber seinen Sitz aus dem
gefährdeten Mecklenburg in das größere Sicherheit bietende

14) Saxo (759) sagt freilich, er sei um seines christlichenGlaubens willen vom
Vater vertrieben worden, und legt ihm bei der Nachricht vom Tode desselben das
Wort in den Mund, so habe ein Gottesverächter umkommen müssen. Allein ein
wenig später (760) bezeichneter selbst als den ersten Grund der Feindschaftzwischen
Bater und Sohn die Verbindung mit Waldemars Schwester und seine dänische Ge-
sinnung, so daß auch hieraus kaum ein Schluß auf das Heidentum Niklots gestattet
ist. Für den dänischenSchriftsteller waren die Wenden eben Heiden.

") Helmold (I, 92) läßt ihnen freilich auch Circipanien; allein da dieses 1170
(MUB. 91) und später zur pommerschenHerrschaft Demmin gehört, ist das wahr¬
scheinlichein Irrtum.
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Schwerin, das ja nun auch Mittelpunkt der sächsischenLandesver-
waltung geworden war und darum jetzt wieder aus dem kirchlichen
Verbände mit Ratzeburg gelöst wurde. Dieses erhielt dafür als
Ersatz das abotritische Land Breesen, d. h. die Gegend von Greves-
mühlen, Dassow und Klütz. Die Sprengelgrenze des neuen Bistums
fiel mit der des ducatus Saxoniae zusammen, d. h. sie reichte so weit,
wie die Herrschaft des Löwen ging, und umfaßte somit von Ansang
an auch die westlichen pommerschen Landschaften, zum mindesten
Circipanien, wahrscheinlich aber auch das zu Demmin gehörige Bor-
pommern.

Zugleich wurde auf Bitten des Bischofs Gerold das Oldenburger
Bistum in das neuerstehende und aufblühende Lübeck verlegt. Der
Herzog selbst bestimmte den Platz für den Dombau und das Kloster
der Domherren. Ein Domkapitel, wie üblich mit der des Propstes
von 13 Stellen, wurde errichtet, vom Bischof mit Zehnten und vom
Herzog mit in der Nähe der Stadt gelegenen Dörfern ausgestattet,")
die mecklenburgische Insel Poel dem Lübecker Sprengel überwiesen.

Für alle drei Wendenbistümer setzte der Herzog den Wenden-
zehnt nach Maßgabe des in Pommern und Polen üblichen fest, d. h.
auf drei Himten Korn und einen Schilling von jedem Pfluge.")

Wie für Oldenburg und Ratzeburg setzte er auch für das
Schweriner Bistum die ihm anzuweisende Landdotation auf
300 Hufen fest. Freilich, bis es zur Ausführung dieser Bestimmung
kam, sollten noch Jahre ins Land gehen. Sie vollzog sich, durch
mancherlei Umstände gehemmt, ebenso langsam wie die des Olden-
burger Bistums.

Zum Bischof des neuen Bistums aber ernannte der Herzog im
Einverständnis mit den wendischen Fürsten, Pribislav, Kasimar und
Bogislav, — electione ipsorum, sagt die Kaiserurkunde und wahrt
damit das alte Recht, daß der Bischof vom Klerus") und den Führern
des Volkes gewählt sein muß —, den mehrjährigen Missionar des
Landes, Berno, der, wie es scheint, bei den Verhandlungen derselben
mit dem Herzog auch den Mittelsmann abgegeben hatte, — er war
nach der Kaiserurkunde selbst nach Demmin gekommen —, und der
als der Vertrauensmann der wendischen Fürsten die gegebene Per-
sönlichkeit war.

So fand sich Berno, der bisherige einfache Mönch und Missionar,
als Bischof wieder und ganz veränderten, scheinbar günstigeren Ver-
Hältnissen gegenüber. Der größte Teil des ihm zugewiesenen Spren-
gels stand unter deutscher Verwaltung, die Wendenfürsten hatten
ihn anerkannt, und die bischöfliche Würde mußte wie einst bei Otto
von Bamberg seiner missionarischen Arbeit eine wesentlich größere
Autorität verleihen. Aber einer harten Bedingung mußte er sich
unterwerfen, wenn er nicht seine ganze Tätigkeit lahmlegen wollte,
er mußte sich wie Gerold und Evermod der Forderung des Herzogs
fügen und von ihm die Investitur nehmen. Er tat es, wenn auch

i«) Helmold I, 89. 17) Helmold I, 87, vgl. MUB, 65.
1S) Einen Klerus gab es natürlich noch nicht.
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schweren Herzens, wie Helmold berichtet, „um deswillen, der sich

für uns gedemütigt hat, und damit die junge Kirche nicht darunter

leiden möchte".

Dem Erzbischos Hartwig aber blieb, so schwer es ihm werden

mochte, nichts anderes übrig, als zu alledem ja zu sagen, handelte der

Herzog doch auf Grund kaiserlicher Vollmacht. Er wird demnach

auch Berno für sein neues Amt geweiht haben. Das einzige, was

er von sich aus tun konnte, war, daß er in Hamburg, wohl auf einer

Synode, mit seinen drei Sussraganen das Verhältnis ihrer Bistümer

zum Hamburg-bremischen Stuhle ordnete. Er knüpft dabei an die

große Adalbertische Tradition an/°) stellt die Errichtung der drei

Wendenbistümer als sein Werk dar und läßt dem Herzog nur das

Verdienst, daß mit seiner Hilfe der betreffende Teil Slaviens unter-

warfen fei. Kraft seines Rechtes als Legat des apostolischen Stuhles

unterstellt er sie der hamburgischen Kirche, an welcher ja die erz-

bischöfliche Würde haftete, verpflichtet sie auf die alten Rechte und

Gewohnheiten der bremischen und hamburgischen Kirche und setzt

fest, daß sie nur verpflichtet sind, mit ihren Prälaten, Klerikern,

Edlen und Freien zu der jährlichen Provinzialsynode in Hamburg

zu erscheinen, nicht aber zu der bremischen Generalsynode.^)

Die nächsten beiden Jahre verliefen friedlich, und in sie mag be-

reits die missionarische Tätigkeit Vernas in Vorpommern fallen,

welche in der Kaiserurkunde mit den Worten hervorgehoben wird:

„und so hat er endlich mit Hilfe des frommen Fürsten Kafimar, der

ihm treulich in dem Werke Christi beigestanden hat, alle unter dessen

Herrschaft stehenden Länder zur Erkenntnis der Wahrheit und Ab-

legung des Irrtums ihrer Verkehrtheit bekehrt."^) In der Tat war

das Christentum bis dahin noch nicht in die hier in Betracht kommen-

den Landschaften gekommen. Otto von Bamberg hatte zwar auf

seiner zweiten Reife Demmin berührt, aber von Predigt oder gar

Bekehrung der Demminer wird nichts berichtet. Nur in Gützkow

hatte er getauft und eine Kirche errichtet. Nach ihm hatte der erste

pommersche Bischof, Adalbert, 1153 die erste Kirche in Groswin

geweiht;^) aber Gützkow wie Groswin lagen außerhalb des herzog-

lichen Hoheitsbereiches und damit auch des für das Bistum Schwerin
beanspruchten Gebietes. So säte Berno hier in der Tat nicht auf
fremdem Acker. Seine Tätigkeit werden wir uns analog der Ottos
von Bamberg vorzustellen haben. Ähnliche oder gleiche Vorschriften
wie dieser wird auch er den Neugetauften zur Einbürgerung christ-
licher Sitte gegeben habend)

Aber diese Friedenszeit war bald wieder zu Ende. Die Söhne
Niklots, Pribislav und Wartislav, waren noch nicht bereit, den Kampf
um das Erbe ihrer Väter aufzugeben: „nicht zufrieden mit dem

">) MUB. 70.
20) S, S. 60 Anmerkung 51.
-') MUB. 91. --) Pomm. ÜB. 43.
23) Vgl. oben S. 36 f.
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Lande der Kessiner und Circipaner, trachteten sie das Land der
Abotriten, welches ihnen der Herzog nach Kriegsrecht genommen
hatte, wieder zu erlangen". Doch dieser kam ihnen zuvor; zu Anfang
des Jahres 1163 brach er mit einem Heere in ihr Gebiet ein; wieder
konzentrierte sich der Kampf um die Burg Werle. Schließlich mußte
sie sich ergeben. Wartislao kam dabei in sächsischeGefangenschaft
und wurde nach Braunschweig abgeführt, das Kessiner Land dem
Lubimar, einem Bruder Niklots, der dem Herzog zuverlässiger war
als seine Neffen, übergeben. Pribislav, nun feines Landes ganz
beraubt, verhandelte, — vermutlich von Demmin aus —, vergebens
um Frieden. Heinrich aber war bis Rügen vorgedrungen und hatte
auch Wolgast in seine Botmäßigkeit genommen. Im Juli erkannten
die Rügener ihn als ihren Lehnsherrn an. Auf beides aber machte auch
Waldemar Ansprüche. Damit war der Konflikt zwischen beiden da")
Der Herzog drohte dem König mit Krieg. Da brach der Aufstand im
Wendenlande von neuem los. Am 16. Februar 1164, dem Tage der
großen Sturmflut, welche die Nordseeküste verheerte und Tausenden
von Menschen das Leben kostete, erschien Pribislav vor Mecklenburg,
wo eben flämische Ansiedler im Begriff waren, sich niederzulassen.
Die Burg fiel in seine Hände, sie wurde niedergebrannt, die Männer
erschlagen, die Frauen und Kinder mit fortgeschleppt. Dann wandte
er sich gegen Jlow, aber dieses widerstand.

Auf die Nachricht vom Falle der Mecklenburg und der Nieder-
metzelung ihrer Besatzung machte sich Berno mit seinen Klerikern
von Schwerin aus dorthin auf, um den Gefallenen die Totenmesse
zu halten. Während er an einem dort schnell errichteten Altar in-
mitten der Toten die heilige Handlung vollzog, brachen die Wenden
wiederum aus einem Hinterhalte hervor, und der Bischof hätte seine
mutige Tat mit dem Tode besiegelt, wenn er nicht im letzten Augen-
blick durch den zum Ersatz von Jlow mit seinen Kriegsmannen vor¬
überkommenden Heinrich von Salzwedel gerettet worden wäre.^')

Pribislav aber hatte sich inzwischen südwärts gegen Quetzin und
Malchow gewandt und beide Burgen in seinen Besitz gebracht.

Durch diese Vorgänge sah sich Heinrich genötigt, sich mit Wal-
demar von neuem zu verständigen. Ein gemeinsamer Kriegszug sollte
die Aufständischen wieder niederwerfen. Während die dänische Flotte
unter Waldemar und Absalom über Rügen und Usedom in die Peene
eindrang, rückte der Herzog zu Lande vor; er brachte Quetzin und
Malchow wieder in seine Hand, wobei er den gefangenen Wartislao
vor den Toren von Malchow aufhängen ließ, und drang dann weiter
nordostwärts vor. Sein Ziel war Demmin; denn wiederum standen
die Pommernfürsten im Bunde mit Pribislav. Bei Verchen am
Nordostende des Kummerower Sees kam es zur Schlacht, die zuerst
unglücklich verlief — die Grafen Adolf von Holstein und Reinhold
von Dithmarschen fielen im Kampf, die Wenden drangen in das
sächsischeLager ein —, schließlich jedoch rafften sich die Deutschen zu-
sammen, und der schon gewonnene Sieg schlug in eine vernichtende

2I) Knytlmgasaga c. 120. 25) Helmold II, 3.
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Niederlage der Wenden um. Nun gaben sie auch Demmin auf, das

sie in Flammen aufgehen ließen und Heinrich vollends zerstörte.

Bei Stolpe trafen sich die beiden siegreichen Heerführer, Heinrich und
Waldemar. Damit war der Feldzug beendet; Heinrich kehrte nach
Braunschweig zurück, wohl mehr grollend als befriedigt: Wolgast

hatte er seinem Verbündeten überlassen müssen, der das Land teils
seinem Vasallen Tetislav von Rügen, teils seinem Schwager, dem
Niklotsohne Prislav, teils Kasimar von Demmin zu Lehen gab. Die
Grenzen des ducatus Saxoniae, in deren Bereich Heinrich auch das
Recht der kirchlichenOrganisation beanspruchte, hatten für den Augen-
blick wieder zurückgestecktwerden müssen. Immerhin blieben ihm die
Demminer Länder. Die fortwährenden Kriege, deren Haupttätig-
keit im Verheeren des Landes bestand, hatten, wie Helmold berichtet,
das ganze Gebiet, über welches die Abotritenfürsten geherrscht hatten,
völlig zur Einöde gemacht/") und der letzte von ihnen, Pribislav, aß
wiederum bei den Pommernfürsten das Brot der Verbannung. Den-
noch kamen die Verhältnisse auch jetzt nicht zur Ruhe. Waldemar
Heerte wiederholt aus Rügen, Absalom verwüstete im Frühjahr 1166
das Land Tribsees, und Waldemar zog gegen das von neuem ab-
trünnige Wolgast, aus dem Prislav durch sächsischeMachenschaften
wieder vertrieben war. Bei einer Zusammenkunft, die der Herzog
mit dem König an der Krempine hatte, kam es darüber zum Bruch
zwischen beiden. Als Waldemar auf die Vorwürfe Heinrichs, daß
er seinen Lehnsmann Bogislaw angegriffen habe, erwidert hatte,
er werde sich durch kein Herrenrecht die Freiheit nehmen lassen, Ge-
walt mit Gewalt zu vergelten, war der Bruch da. Nun ließ Heinrich
die wendischen Wikinger gegen Dänemark los, und Waldemar hetzte
die Pommern gegen die Sachsen auf. Der Krieg begann von neuem.
In Pribislav flammte jetzt noch einmal die Hoffnung auf, das Land
seiner Väter zurückzugewinnen. Mit Hilfe seiner pommerschen
Freunde nahm er den Kamps auf. Das aber führte wieder
eine Verständigung zwischen Herzog und König herbei. Der
König zahlte dem Herzog eine beträchtliche Summe. Dafür versprach
dieser das Aufhören der wendischen Raubeinfälle in Dänemark, und
beide einigten sich dahin, daß die Tribute aller von ihnen zu unter-
werfenden Völkerschaften geteilt werden sollten. Darauf zog Heinrich
gegen Demmin, Waldemar gegen Wolgast. Die Pommern baten um
Frieden und zahlten Tribut, und Pribislav mußte wohl oder übel
Ruhe halten, wenn er nicht auch seine letzte Zuflucht verlieren

wollte.^)
Inzwischen hatten sich die kirchlichen Verhältnisse in dem be-

friedeten westlichen Teil des Landes weiter entwickelt. Bereits 1160
hatte Heinrich in Lübeck einen Platz für den zu errichtenden Dom an-
gewiesen; im Juli 1163 konnte er, ein Holzbau, in seiner Gegenwart
von Erzbischos Hartwig der Gottesmutter und dem heiligen Nikolaus
geweiht werden. Zugleich wurde das Domkapitel begründet.^) Eine

2e) Helmold II, 5.
27) Saxo 815 ff. Helmold II, 6. 28) Annal. Palid.
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glänzende Versammlung von Prälaten, weltlichen und geistlichen
Herren war dazu erschienen, unter ihnen auch Evermod von Ratze-
bürg und Berno von Schwerin. Bischof Gerold bewidmete bei dieser
Gelegenheit die Propstei des Doms mit dem Zehnt der Stadt Lübeck,
der Herzog schenkte für sie einen Bauplatz und fügte außer anderem
für das Kapitel den Zehnt der Insel Poel, ein dortiges Dorf und zwei
in Dassow hinzu. In starkem Selbstgefühl sprach er von der Schrift
seines Schwertes, mit der er die Stiftung der drei Bistümer bekräf¬
tigt habe/") Darauf ging er nach Bayern. Während seiner Abwesenheit
starb der schon lange kränkelnde Bischof Gerold auf einer Vifitations-
reise in Lütjenburg, und das Kapitel wagte nicht, in Abwesenheit des
Herzogs eine Neuwahl zu treffen. Erst im Februar des nächsten Iah-
res ernannte dieser den Bruder des Verstorbenen, den Zisterzienser-
abt Konrad von Riddagshausen, an seiner Stelle, und zwar gegen
den Wunsch sowohl des Erzbischofs wie der Lübecker; aber niemand
wagte gegen diesen neuen Ubergriff zu protestieren, Erzbifchof Hart-
wig erteilte ihm die Weihe. Der „Wille des Herzogs, dem zu wider-
streben gefährlich war", wie Helmold sagt,30) galt mehr als das
Recht. Der Neuernannte, ein, wie ihn Helmold schildert, gelehrter
und beredter aber scharfer und unzuverlässiger Charakter, stand bald
mit seinem Klerus in offenem Zwist, und auch dem Herzog gegen-
über zeigte er sich nicht ohne weiteres gefügig: er war nicht geneigt,
ihm die Investitur zuzugestehen und wußte sie zunächst hinauszu-
schieben.

Friedlicher verliefen die Dinge im Bistum Ratzeburg, dessen
Sprengel seit 1160 durch die vorgelagerte abotritische Grenzmark ge-
schütztwar. Nach dem Vorgange Adolfs von Holstein zog jetzt auch
Graf Heinrich von Ratzeburg deutsche Ansiedler ins Land, und zwar
aus Westfalen. „Er teilte ihnen das Land aus mit der Meßschnur,"
sagt Helmold/*) „und sie bauten Kirchen und leisteten den Zehnt von
ihren Früchten zum Dienst des Hauses Gottes, und gepflanzt wurde
das Werk Gottes im Lande der Polaben zu den Zeiten Heinrichs

1164), aber völliger vollendet zu den Zeiten seines Sohnes Bern-
hard." Die ersten deutschen Dorfgemeinden in den Ländern Ratze-
bürg, Gadebufch und Wittenburg werden also bereits damals ent-
standen sein, sind uns doch flämische Ansiedler 1164 im Frühjahr
bereits in der Umgegend der Burg Mecklenburg begegnet, und Ever-

mod hatte zu tun, diese neuen Gemeinden seines Sprengels rechtlich

zu ordnen, die Patronatsverhältniffe, die Dotierung der Pfarren mit

Acker in den nunmehr in deutsche Hufen gelegten Dörfern zu regeln.

Der Herzog aber förderte das Werk seines Bischofs. Auf einem wohl

im Frühsommer 1162 gehaltenen Tage beschenkte er das aus zwölf

Brüdern und ihrem Propst bestehende Ratzeburger Kapitel mit He-

bungen aus dem Zolle in Lübeck, bestimmte Elbe und Bille als west-
liehe Grenze des Bistums, wodurch ihm das bereits ältere Berge-

dorfer Kirchspiel zufiel. Dem Erzbifchof aber, der mit seinen

Sussraganen an dieser Versammlung teilnahm, blieb wiederum nur

2») Helmold I, 93. MllB. 77. 78. 30) Helmold II, 1. 31) Helmold I, 91.
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übrig, diese herzoglichen Bestimmungen zu bestätigen und die ent-

sprechenden Weisungen zu erteilen.^) Das große, damals alle Welt

aufregende politische Ereignis der Zerstörung Mailands aber wirft

insofern in diese Dinge seinen Schein, als die betreffenden Urkunden

„nach der Feier des über alles Maß hinausgehenden Sieges des
allerunbesiegtesten Kaisers über die hochberühmte Stadt" datiert
werden. Nach dieser Versammlung begaben sich die meisten ihrer
Teilnehmer, unter ihnen der Erzbischof und Gerold von Lübeck, zu
der von dem siegreichen Kaiser nach St. Jean de Losne an der Saone
berufenen Versammlung, auf der über das feit 1157 bestehende
Schisma der beiden Päpste Alexander III. und Victor IV. entschie-
den werden sollte. Auch Waldemar von Dänemark erschien mit sei-
nem Genossen Absalom, um dort persönlich dem Kaiser zu huldigen.
Die Versammlung wiederholte die Beschlüsse der Synode von Pavia
vom Februar 1160, die auch Hartwig im Namen seiner Suffragane
unterschrieben hatte;^) Alexander ward von neuem für abgesetzt er-
klärt und Victor anerkannt. Evermod und Gerold mochten wie
die meisten deutschen Bischöfe diesem Beschlüsse beistimmen; sie stan-
den mit dem Herzog zum Kaiser und dem von ihm anerkannten
Papst. Nicht so Berno, der dieser Versammlung ferngeblieben war;
vermochte er auch in seiner abhängigen Lage nicht offen für Alex-
ander Partei zu nehmen, seiner Gesinnung nach stand er wie sein
ganzer Orden, der darum den kaiserlichen Zorn aus sich zog und vor
die Alternative gestellt wurde, entweder sichfür den kaiserlichen Papst
zu erklären oder aus Deutschland ausgewiesen zu werden, auf der
Seite des von der Cluniacensischen Partei erhobenen antikaiserlichen
Papstes. Der größte Teil der Zisterzienser flüchtete infolgedessen
aus Deutschland in die französischen Mutterklöster: Berno hielt sich
stille und blieb unbehelligt. Wie er im Juli 1163 an der Lübecker
Domweihe teilnahm, so finden wir ihn im Oktober des Jahres in
Artlenburg, im November in Goslar in der Umgebung des Her-

zogs.^) Aus den nächstfolgenden unruhigen Jahren, in denen
Pribislav um die Wiedergewinnung seiner väterlichen Herrschaft die
letzten erfolglosen Kämpfe führte, alles verlor und schließlich als
landloser Flüchtling bei Kasimar von Demmin Zuflucht fand, ver-
lautet über ihn nichts, außer daß er im Oktober 1163 mit dem Kaiser
und Herzog an der Weihe Reinalds von Dassel in Köln teilnahm.^)

Da trat für Pribislav und damit auch für Bernos Tätigkeit eine
unerwartete Wendung ein. Schon lange hatte die immer rücksichts-
loser um sich greifende Übermacht des Herzogs die geistlichen und
weltlichen Fürsten ganz Niederdeutschlands in wachsende Erbitterung
und zu gemeinsamen Konspirationen gegen ihn getrieben. An der
Spitze dieser Fürstenverschwörung standen Reinald von Köln, Al-
brecht der Bär und Wichmann von Magdeburg. Als der Kaiser
im Herbst 1166 zu seiner vierten Romfahrt Deutschland verlassen

32) MUB, 74. 75. 76.
33) MUB. 68. MUB. 77. 79. 80. 81.
:,S) Böhmer, Acta imperii selecta Nr. 122.
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hatte, glaubten sie den Zeitpunkt gekommen und schlugen los. Hein-
rich aber, von allen Seiten umstellt, suchte sichzunächst den Rücken zu
decken, indem er eine dauernde Befriedung des neugewonnenen
Wendenlandes herbeizuführen unternahm. Er rief den vertriebenen
Pribislav zurück und verlieh ihm fast das ganze Erbe seiner Väter,
das Land der Abotriten und Kessiner bis in die Gegenden der Müritz
von neuem. Nur Circipanien blieb in pommerschem Besitz, und die
Gegend um den Schweriner See wurde als Grafschaft Schwerin dem
Gunzelin von Hagen verliehen. Pribislav aber gelobte dem Herzog
Treue, und er hat sie von da ab redlich gehalten.

So im Rücken gesichert, drang dieser nun zunächst verheerend
durch Ostsachsen bis Magdeburg vor und wandte sich sodann gegen
das abgefallene Bremen, das schwer büßen mußte. Hartwig, der
Crzbischos, hatte, so tief sein Gegensatz zum Herzog auch war, dennoch

sich bisher seinen Gegnern nicht angeschlossen. Noch im Jahre 1167
traf er gemeinsam mit ihm aus einem Tage in Lüneburg Anordnun-
gen über die Grenzen des Ratzeburger Bistums, die nun allseitig
genau festgelegt wurden. Aber während er so öffentlich noch mit
dem Herzog Hand in Hand ging, drängte ihn der mit Heinrich ver-
feindete Bischof Konrad von Lübeck heimlich unablässig zum Bruche
mit ihm. Auf einer Zusammenkunft in Stade, zu der auch Hartwig
und Berno erschienen waren, forderte Heinrich von Konrad zum Be-
weise seiner Loyalität, daß dieser ihm endlich die Lehnshuldigung
leiste. Aber der stolze und hochkirchlicheMann weigerte sich,für einen

so geringen Preis wie die Einkünfte seines Bistums werde er nie-
mals seine Freiheit verkaufen. Nun ließ ihm der Herzog sofort den
Weg in sein Bistum und alle Einkünfte sperren. Auf Hartwigs Rat
ging er jetzt offen zu den Feinden des Herzogs über und begab sich
zu Wichmann nach Magdeburg. Dahin folgte ihm schließlich auch
Hartwig. So war der Bruch mit dem Herzog wieder einmal voll-
zogen. Der Kampf zwischen diesem und seinen Gegnern aber ging
durch Sachsen hin und her, bis es endlich dem Kaiser auf dem Hoftage
in Würzburg (29. Juni 1168) gelang, einen Waffenstillstand und auf
dem Reichstage zu Bamberg im Juni 1169 den Frieden wieder her-
zustellen. Da der Kaiser durchaus zugunsten seines Vetters eintrat,
war das Resultat auch dieser ganzen Kämpfe, daß, wie Helmold
sagt, „alles nach den Wünschen des Herzogs ging; er wurde von der
Umzingelung durch die Fürsten befreit, ohne selbst das Geringste ein-

zubüßen"/°) Erzbifchof Hartwig war wiederum mit seinen Plänen
gescheitert. In seinen Sprengel zurückgekehrt, ist er dort am 11. Ok-

tober 1168 gestorben. Die Wahl seines Nachfolgers durch das Ka-

pitel war zwiespältig; Hartwigs Anhänger wählten den Magde-

burger Kanoniker Siegfried, den dritten Sohn Albrechts des Bären,

die herzoglich Gesinnten den Bremer Dekan Otbert. Der Herzog aber

vertrieb kurzerhand den erfteren durch die gewaffnete Hand Gun-

zelins von Schwerin, und der Kaiser kassierte in Bamberg beide

Wahlen. Nun wurde des Herzogs Kaplan Baldewin gewählt und

36) Helmold II, 11.
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vom Kaiser bestätigt. Damit war der letzte Widerstand gegen den
allmächtigen Löwen beseitigt. Auch Bischof Konrad von Lübeck, der

sich zuletzt in Frankreich in Klöstern seines Ordens aufgehalten hatte,
mußte zu Kreuz kriechen und sichvom Herzog investieren lassen. Nun
erst durfte er zurückkehren; „er hatte gelernt, williger in der Pflicht
der Demut zu sein".^) Der Herzog hatte auch hier seinen Willen
durchgesetzt, er war mächtiger denn je. Und nun nahm er seine
wendisch-dänische Politik wieder auf.

Wiederum hatten die Rügener Wenden dem Dänenkönig auf-
gesagt, und dieser bereitete einen letzten und endgültigen Schlag
gegen sie vor. Heinrich, selbst durch die Kämpfe in Sachsen fest-
gehalten, beauftragte seine wendischen Vasallen, Pribislav und die
Pommernfürsten, an dem Unternehmen teilzunehmen und seine Ver-
tragsrechte zu wahren. Auch Bischof Berno war mit von der Sache,
vermutlich ebenfalls in gleichem Auftrage des Herzogs. Die Kaiser-
Urkunde schreibt ihm sogar die Initiative zu, er habe die wendischen
Fürsten und ihr Volk zu dem Unternehmen aufgerufen. Er mag
auch hier der Mittelsmann des Herzogs gewesen sein oder die Ver-
nichtung des rügenschen Heidentums seinerseits mit Eifer betrieben
haben; und diese war das Ziel der Aktion. Am Pfingsttage 1168
landeten Waldemar und Absalom auf Rügen, auch Berno und die
wendischen Fürsten stellten sich ein. Man belagerte die Tempelburg
Arkona; am 12. Juni wurde sie erstürmt. Am folgenden Tage fiel
das weitberühmte riesige Götzenbild des Swantewit. Man schleppte
es ins Lager und verbrannte es in den Lagerfeuern, während Ab*
falom und Berno den Besiegten den christlichen Glauben ver-
kündigten: 1300 Wenden wurden an diesem Tage getauft. Aus dem
für die Belagerungsmaschinen herbeigeschafften Holz erbaute man
eine Kirche. Am folgenden Tage übergaben die Fürsten Tetislav
und Iaromar auch ihre Burg Garz, in der drei Tempel und ihre
Götzenbilder zerstört und wiederum 900 Wenden getauft wurden.
Zwölf Kirchen wurden in den verschiedenen Teilen der Insel gebaut.
Aber da die Dänen in der Überhand waren, fiel ihnen das Ganze zu.
Berno und die Wendenfürsten mußten ohne den erhofften Gewinn
abziehen. Absalom beschlagnahmte die Insel für fein Roeskilder
Bistum. Aber der Herzog war durchaus nicht gesonnen, seine An-
spräche gegenüber Waldemar aufzugeben. Sobald er infolge des
durch den Kaiser vermittelten Waffenstillstandes seinen sächsischen
Gegnern gegenüber wieder freie Hand hatte, forderte er von ihm die
Hälfte der Geiseln und des den Rügenern auferlegten Tributes.
Waldemar verweigerte beides. Nun ließ Heinrich die wendischen
Piraten wieder gegen Dänemark los, und mit solchem Erfolge, daß an
einem einzigen Markttage in Mecklenburg nicht weniger als 700 ge-
fangene Dänen zum Kauf angeboten wurden. Waldemar suchte sich
zwar durch wiederholte Kriegsfahrten gegen die Wenden — 1170
gegen Wollin und Kammin, 1171 nach Wagrien und Circipanien, wo-
bei die Burg des Kotimar im Teterower See erobert ward — Luft

«) Helmold II, 11.
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zu schaffen, schließlich sah er sichdoch genötigt, dem Herzog gegenüber
nachzugeben. An der Eider kamen sie am Johannistage 1171 zu-
sammen; Waldemar mußte ihm die Hälfte der Geiseln, des Tempel-
schatzes von Arkona und des rügenschen Tributes zugestehen. Die
Beamten des Herzogs trieben ihn nun dort zusammen mit denen
des Königs ein. Dafür erlangte er Frieden vor den wendischen
Piraten. Auch hier hatte der Herzog alles durchgesetzt; die Ansprüche
der Dänen auf das vorpommersche Festland waren zunächst wieder
vereitelt. Auch Wolgast war wieder von ihnen frei. Die Macht des
Herzogs reichte bis an die Mündung der Peene. Für Mecklen-
bürg und Vorpommern bedeutete das für eine Reihe von Jahren,
abgesehen von einem schwachen und vergeblichen Versuche Walde-
mars, Wolgast wiederzugewinnen (1173), Frieden. Erst 1177 kam
es in Vorpommern zu neuen Kämpfen.

In dieser ganzen, für Mecklenburg fast zehnjährigen Friedens-
zeit konnte sich Berno dem Aufbau seiner Kirche widmen. Mit dem
Falle von Arkona war das letzte und stärkste Bollwerk des wendischen
Heidentums vernichtet und sein Widerstand gebrochen, die Frage der
Christianisierung des Volkes zu einer Frage der kirchlichen Organi-
sierung und der Zeit geworden. Auf der anderen Seite aber war
für den größten Teil seines Sprengels die Aussicht auf eine schnelle
Christianisierung mit Hilfe und im Gefolge deutscher Bauernsiedlung,
wie sie im Bistum Ratzeburg bereits vor sich ging und auch in der
Grafschaft Schwerin bereits Fuß gefaßt hatte, wiederum abge-
schnitten, seitdem das Abotritenland der deutschen Verwaltung wieder
entnommen und an den einheimischen Fürsten zurückgegeben war.
Während Helmold seine Slavenchronik mit den Worten schließt:
„das ganze Gebiet der Slaven, welches an der Eider beginnt und

sich durch weite Länderstrecken bis Schwerin ausdehnt, dieses Gebiet,
einst durch räuberische Anfälle unsicher und verödet, ist jetzt durch
Gottes Gnade gleichsam eine große Ansiedlung der Sachsen ge-
worden, in der Städte und Dörfer erbaut werden, und die Zahl der
Kirchen und Diener Christi zunimmt" — muß er von Pribislav
hinzufügen, daß dieser in seinem wiedergewonnenen Bereich die
Burgen Mecklenburg, Ilow und Rostock wiederherstellt, in ihren
Gebieten die wendische Bevölkerung wieder sammelt und seßhaft
macht, aber durch strenge Maßregeln vom gewohnten Stehlen und
Rauben abhält.^) Bei dieser Sachlage konnte die wirkliche Christi-
anisierung dieser Gebiete seines Sprengels nur erst sehr anfangs-
weise und sporadisch vor sich gehen. An eine Errichtung zahlreicher
Pfarrgemeinden war noch nicht zu denken. Berno mußte zufrieden
sein, wenn es ihm gelang, einzelne Zentren der Einkirchlichung zu
schaffen und mit geeigneten Kräften zu besetzen. Aber vorerst
mußten noch die rechtlichen Verhältnisse des Bistums geordnet, seine
Grenze fest bestimmt werden, ja, auch die Dotation desselben stand
bisher erst auf dem Papier. Die unruhigen Jahre bis 1168 hatten
alles noch verhindert. Nun aber ging man auch hieran.

38) Helmold II, 14.
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Auf einem Landtage in Artlenburg (7. November 1169) traf der

Herzog die nötigen Bestimmungen für seine drei Wendenbistümer,

indem er festsetzte, daß die 300 Hufen, welche für ihre Ausstattung
ausgeworfen waren, von aller Bede und vom Herzogszins frei sein

sollten. Zwei Drittel der Einkünfte aus der Blut-Gerichtsbarkeit

sollten dem Bischof zustehen, das dritte dem Vogte, die der übrigen
Gerichtsbarkeit ganz dem Bischof oder seinem Beauftragten. Die

Bauern dieser Gebiete haben das Markding zu besuchen, herzogliche
Heeresfolge und Burgwerk zu leisten. Frei davon sollen jedoch die

zehn Vorwerke jedes Bischofs fein. Der von der wendischen Be-
völkerung der Kirche zu leistende Zins wird von neuem auf drei
Kuriz (Scheffel) und einen Schilling vom Hakenpflug festgesetzt, das
Spolienrecht der herzoglichen Vögte beim Tode eines Bischofs auf-
gehoben und bestimmt, daß dem kanonischen Recht entsprechend ein
Drittel des Nachlasses den Armen, das zweite der Kirche und das
dritte dem Nachfolger zufallen solle. Damit war die rechtliche
Stellung der drei Bistümer in allen wesentlichen Punkten geordnet,
wie man sieht in strenger Abhängigkeit von der herzoglichen Gewalt.

Alle drei Bischöfe, der Propst und eine Reihe von Ratzeburger Dom-
Herren, der Dekan und einige Lübecker Domherren — ein Schweriner
Kapitel bestand noch nicht — hatten an den Verhandlungen teil-

genommen/")
Der nächste Schritt war die Festlegung der Sprengelgrenze. Sie

erfolgte im nächsten Jahre, als Herzog Heinrich gemeinsam mit
Bischof Berno an dem Reichstage zu Frankfurt (Januar 1170) teil-

nahm,") durch eine kaiserliche Bestätigung.") Selbstverständlich
wurde der Umfang des Schweriner Sprengels ganz den Ansprüchen
des immer noch vom Kaiser begünstigten Herzogs festgesetzt, d. h. so-
weit das Machtgebiet des dux Saxoniae damals reichte. Demnach
wurde bestimmt, daß zu ihm die abotritischen Länder Mecklenburg,
Schwerin, Cuthin (— Jlow), Kessin mit Ausnahme des an Ratzeburg
gefallenen Landes Breesen (Grevesmühlen-Klütz) und der zum Bis-
tum Lübeck geschlagenen Insel Poel, und weiter die südlichen beider-
seits der Elde gelegenen Länder Parchim, Quetzin (Plau) und Mal-
chow gehören sollten, ebenso aber auch das pommersche Demmin mit
den zugehörigen Ländern Tollense, Plote, Üoitz, Tribsees und Circi-
panien, endlich auch — wir erinnern uns der Ansprüche Heinrichs,
und wieweit er sie gegen Waldemar hatte durchsetzen können — das
Land der Rügener, „soweit es der Macht des Herzogs untersteht".
Damit ist in der Tat der äueatus Saxonias, soweit er um 1170 in die
wendischen Lande hineinreichte, genau umschrieben. Seine und des
neuen Bistums Grenzen sollten nach dem Wunsche des Herzogs zu-
sammenfallen.

Und wieder ein Jahr weiter erfolgte endlich auch der dritte
Schritt, die Ausstattung des Schweriner Bistums. Am 9. September
1171 war in Schwerin zur Weihe seines ersten Domes eine glänzende
Versammlung zusammengekommen. Neben dem Herzog sah man

2RU23. 90. ") MUB. 92. «) MUB. 91.
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die Grafen von Ravensberg, von Bentheim, von Schwerin, Ratze-
bürg, Regenstein, Lüchow, Roden, Ricklingen und Marxburg mit
ihren Ministerialen, die wendischen Fürsten Kasimar von Demmin
und Pribislav von Kessin, neben Berno den Ratzeburger Bischof
Evermod, den Propst Anselm von Braunschweig und eine Reihe von
herzoglichen Hofgeistlichen. Der Dom, natürlich zunächst nur eine
schlichte Holzkirche, wurde der Gottesmutter und dem Evangelisten
Johannes geweiht. Bei dieser Gelegenheit bewidmete der Herzog
das junge Bistum mit den 300 versprochenen Hufen. Für diese 300
Hufen wurden ihm zugewiesen das Land Bützow und 10 Dörfer im
Lande Jlow. Beides hatte Pribislav aus seinem Besitz hergeben
müssen. Dazu kamen aus dem herzoglichen Allod das Dorf Borist
in der Sadelbande, Berchau und Tatendorf im Lüneburgischen, wei-
ter, offenbar als bischöfliche Vorwerke oder Tafelgüter, das Dorf des
heiligen Godehard, d. h. Kessin bei Rostock, Wotenik bei Demmin und
vier andere noch nicht benannte Dörfer in den Demminer Landen,
desgleichen ein Dorf im Lande Müritz und eines im Lande Warnow;
endlich bei Schwerin die Dörfer Rampe und Hundorf, der Schelf-
werder und die Insel Lips im Schweriner See. Für den Unterhalt
des Domkapitels wurden davon ausgesondert die beiden Dörfer bei
Schwerin und vier von den 10 in Jlow, und hinzugefügt 30 Hufen
im Lande Breesen, der Schiffszoll in Schwerin, die dortige Nfarre
und endlich vorläufig der halbe Zehnt aus Sillefen, d. h. dem östlich
des Sees gelegenen Teil der Grafschaft, und ein Drittel der Zehnten
aus Mecklenburg, Jlow, Warnow, Müritz und Zareze diesseits des
Wassers, d. h. der westlich vor Güstrow gelegenen Gegend. Später,
wenn aus den schmalen Wendenzehnten die größeren deutschen ge-
worden sein würden, sollte der Bischof mit Beirat der Grafen von
Schwerin und Ratzeburg über dieselben den Bedürfnissen entspre-
chend neue Bestimmungen treffen. Schließlich wurde bestimmt, daß

die Einkünfte aus den obengenannten drei Allodialdörfern des Her-
zogs zu einer jährlichen Feier seines Todestages dienen sollten.^)

Damit war die materielle Grundlage für die Aufgaben des Bis-
tums beschafft. Sie ist in den nächsten Iahren noch zweimal er-
weitert worden. Als Berno sich 1178 den Besitz seines Bistums von
Alexander III. bestätigen ließ, konnten als GeschenkPribislavs Warin
mit"neun umliegenden Dörfern und das auf dem rechten Ufer der

Nebel liegende Wolken hinzugefügt werden und als Gabe des „aller-
christlichsten Fürsten Kasimar" das Ländchen Pütte, d. h. die Um-

gebung der späteren Stadt Stralsund. Die kaiserliche Besitzbestäti-

gung von 1181 führt noch weiter als Geschenk des ehemaligen Her-

zogs mit Beistimmung Pribislavs „Dörfer in Kessin, die nach Werle

gehörten," auf: vermutlich den südlich der Warnow gelegenen Teil

des Stiftslandes und den später zum Stiftslande gehörigen Teil des
Neukirchener Kirchspiels, wohl eine letzte Zuwendung des Herzogs

vor seinem Sturze.^)

«-) MllB. 300 A., vgl. dazu Wigger MSbb. 28, 197—222.

«) MUB. 124. 134. 141.
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Nun galt es auf dieser neuen und erweiterten Grundlage die be-
gonnene Arbeit weiter zu führen, über eine Wirksamkeit Bernos

in dem ihm überwiesenen Stiftslande Bützow erfahren wir zwar bis

zu seinem Tode nichts, als daß Fürst Borwin 1179 den Heinrich von
Bützow mit der halben Burg Marlow belehnt.**) Berno hatte also
offenbar einen Deutschen als ritterlichen Vogt in das Castrum Bützow
gesetzt und mit der Verwaltung des Stiftslandes betraut. Er ge-
hörte einem Adelsgeschlechte vom Nordrande des Harzes an, das
auch die Vogtei in Gadebusch hatte und später im Lande Tribsees
zu einer Machtstellung gelangte.*") Weiter hören wir, daß Berno
im Stiftslande einem an die Fürsten gegebenen Versprechen gemäß
ein Nonnenkloster zu errichten begonnen, aber infolge von Unruhen
nicht habe vollenden können, was freilich wohl erst um 1179 oder
später gewesen sein wird.*") Da demnach in Bützow ein deutscher
Stiftsvogt saß, wird man annehmen dürfen, daß dort auch eine erste
Kirche errichtet und ein Priester stationiert war. Weiter ist es zu
Bernos Zeit sicherlich nicht gekommen.

Dagegen ist jetzt das Schweriner Domkapitel wirklich errichtet
und besetzt worden. Um das Jahr 1178 begegnen uns zuerst vier
Mitglieder desselben, unter ihnen bereits Brunward, der spätere
Nachfolger Bernos, wie er ein Zisterzienser aus Amelungsborn.")
Da unter ihnen auch ein Magister Heribert erscheint, darf man
schließen, daß Berno sofort an die Errichtung einer Domschule ge-
gangen ist, um die Ausbildung von Klerikern für fein an solchen
noch völlig Mangel leidendes Bistums zu ermöglichen. Es war
sicher schwierig, für den Pfarrdienst unter den Wenden deutsche
Priester zu gewinnen, — man denke an die Schwierigkeiten, mit
denen Vizelin zu kämpfen gehabt hatte —, und junge Wenden dazu
auszubilden mochte nicht weniger schwierig sein.

Leichter war es natürlich für die der deutschen Einwanderung ge-
öffnete Grafschaft Schwerin, soweit dort bereits Ansiedler sich nieder-
ließen, Priester zu beschaffen und Kirchen zu errichten, und so nennt
uns denn auch jene um 1178 anzusetzende Urkunde neben den vier
Domherren auch bereits die Pfarrer von Wiecheln, Eramon und
Stück. Vielleicht kommt neben ihnen für das westlich des Sees ge-
legene Gebiet der Grafschaft noch die Pfarre von Groß-Brütz als be-
reits damals von Berno errichtet in Betracht.*^) Von ihnen erscheinen
Stück und Vrütz auch später noch als wendische, Eramon dagegen
und Wiecheln als deutsche Besetzungsdörfer.

Im Gebiete der Wendenfürsten aber fehlte es an Mitarbeitern
fast ganz. Urkundlich lassen sich bis etwa zum Tode Bernos nur die
Pfarrer von Wiecheln, Lübow und Alt-Bukow, alle drei im Lande

") MUB. 127.
45) Mülverstedt, ein meckl.-rüg. Herrengeschlecht im Harzgebiete (Ztschr, des Harz-

Vereins f. Gesch. u. Altertumskunde, 1901. S. 473—98). Die Sache liegt jedoch um-
gekehrt, wie M. vermutet: es handelt sich um ein Harzgeschlecht, das nach Mecklenburg
ausgewandert ist.

4e) MUB. 420. ") MUB. 125.
«) vgl. MIbb. 72, 164 ff.
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Mecklenburg, sowie die von Rostock und der Villa Scti Godehardt,
Kessin, nachweisen/") Jedenfalls war ihre Zahl gering, und Berno
mußte sich nach weiterer Hilfe umsehen. Er fand sie in seinem
eigenen Mutterkloster Amelungsborn. Nicht nur, dah ihm als
Ordensbischof gestattet war, zwei seiner Ordensbrüder als seine ver-
trauten Begleiter bei sich zu haben, — zu ihnen wird Brunward,
sein späterer Nachfolger, gehört haben —, sondern es gelang ihm, den
Fürsten Pribislav und seine Gemahlin Woislawa zur Stiftung eines
umfangreichen Landgebietes für ein im eigenen Lande zu gründen-
des Zisterzienserkloster zu bewegen. So entstand als erstes im Lande
das Kloster Doberan. Am 1. März 1171 konnte der aus 12 Brüdern
bestehende erste Konvent unter seinem Abte Everhelm, aus Ame-
lungsborn abgeordnet, die neue Klostersiedelung beziehen.^) Im
folgenden Jahre gelang ihm im pommerfchen Osten seines Spren-
gels eine zweite Klosterstiftung seines Ordens. Hier sind es einige
wendische Edle, Difico, Miregrav und seine Brüder Monic und
Kotimar, welche für die neue Gründung ein ebenfalls umfangreiches
Gebiet um das alte oa.strum Dargun stiften. Am 25. Juni 1172 zog
hier der aus dem feeländifchen Kloster Esrom entsandte Konvent ein.
Im folgenden Jahre konnte Berno die neuerrichtete Klosterkirche, —
„die erste in ganz Eircipanien" — wie alle Klosterkirchen feines
Ordens, durch den die Marienverehrung einen gewaltigen Auf¬
schwung erhielt, der Mutter Gottes weihen. Fürst Kasimar, der an
der Feier teilnahm, bestätigte seinerseits die Schenkung und fügte
Hebungen in Lüchow, Kolberg und Tollenfe hinzu. Auch der Vater-
abt von Esrom und die pommerfchen Pröpste von Grobe und Stolp
waren zu der Feier erschienen. Laienpredigt und Missionstätigkeit
lag zwar, wie wir sahen, von Hause aus so sehr außerhalb der Zister-
zienferblickweite, daß sie den Mönchen sogar untersagt war, aber die
drängenden Aufgaben der Zeit führten auch hier, wie später in
Preußen,") darüber hinaus. Daß der Missionar Berno seine
Ordensbrüder als Helfer seiner Missionsarbeit rief, dürfte zweifellos
ein, und sie haben seinen Hoffnungen entsprochen. Noch 1217 rühmt
ein Nachfolger Brunward die Brüder aus Amelungsborn als Be-

gründer des Glaubens und Vernichter der Götzenbilder im Wenden-
lande. Ein Zeugnis dieser Wirksamkeit ist, daß bereits um 1180 auf
dem Darguner Klostergebiete in dem benachbarten Röcknitz eine
Pfarrkirche besteht.^) Ebenso werden die Pfarren von Kröpelin
und Parkentin im Doberaner Klostergebiet schon auf diese erste
Tätigkeit der Mönche zurückgehen.^) So gab es an manchen Orten
verheißungsvolle Ansätze kirchlicher Arbeit.

*») MUB. 125. 147. 152. Die Echtheit der beiden letzteren ist freilich fraglich, doch

liegen echte Urkunden zugrunde und sind die Zeugen unverdächtig.

®°) MUB. 98.

51) Dort strömten der Mission Christians von Oliva so viele Mitarbeiter aus den

Zisterzienserklöstern zu, daß die Ordensoberen schließlich Maßregeln gegen das überhand-

nehmende Verlasien der Klöster ergriffen. (Hauck IV-, 671.)

°-) MUB. 125. 63) MIbb. 72, 176 f.
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Auf der deutschen Kirche hatte während dieser ganzen Zeit der

Druck des päpstlichen Schismas gelegen. Frankreich, England und

Dänemark hatten schon längst auf der Seite des antikaiserlichen

Papstes Alexander III. gestanden. Auch in Deutschland waren

manche Bischöfe von seinem Rechte überzeugt. Zu ihnen gehörte, wie

chon gesagt, Berno, der 1174 auf seiner Reise zum Generalkapitel

eines scharf antikaiserlichen Ordens in Metz die Klosterkirche auf

)em Justusberge weihte.54) Aber das Verlangen nach Frieden war

auf beiden Seiten im Wachsen, und jetzt, nach dem Treubruch Hein-

richs des Löwen und der Niederlage bei Legnano, wollte ihn auch

der Kaiser. Am 24. Juni 1177 kam der Friede in Venedig zustande.

Der kaiserliche Papst Ealixt entsagte und trat wieder in seine frühere

Stellung zurück, Alexander war der überall anerkannte und recht-

mäßige Papst. In Deutschland atmete alles auf; es war, wie Arnold

von Lübeck berichtet, „ein Tag der Freude und des Jubels in der

Kirche Gottes; es war wieder eine Herde und ein Hirt."°°)
Unter den ersten Bischöfen, die sichbei dem nunmehr anerkannten

Papste einstellten, um ihm ihre Devotion zu bezeugen, war Berno.

Im März 1178 finden wir ihn in Rom, wo ihm der Papst unter

rühmender Anerkennung seiner Arbeit und seiner Erfolge in der

Bekehrung zahlreicher heidnischer Volksstämme sein Schweriner Bis-

tum bestätigte, dessen Grenzen sich im Osten mit der wachsenden

Provincia des Herzogs Heinrich wiederum nicht unbeträchtlich er-

weitert hatten. Es umfaßte danach jetzt ganz Vorpommern bis zur
Peenemündung und südlich dieses Flusses die Landschaft Groswin,

dazu „die halbe Insel Rügen".°°) Es liegt auf der Hand, daß man

in Rom geneigt war, dem Bischof, der, wie es scheint, als erster aus
Norddeutschland dem Papste huldigte, in der Gewährung seiner

Wünsche weitest entgegenzukommen. Berno scheint sich ein volles

Jahr in Rom aufgehalten zu haben; er nahm als einziger Bischof der

bremischen Diözese neben den zur Magdeburger gehörenden Bi-

schöfen von Zeitz, Brandenburg und Meißen im nächsten Jahre noch

an dem großen Laterankonzil teil, das vom 5.—17. März stattfand.

Auf dem Rückwege weihte er am 1. Juni den Chor des Domes von

Ehur, am 14. Juni die Klosterkirche von Salem bei Überlingen und

am 17. Juni einen Altar in dem württembergischen Kloster Zwie-

falten.")
Zurückgekehrt aber fand Berno eine völlig veränderte Situation

vor. In Ratzeburg war Bischof Evermod am 16. Febr. 1178 ge-
starben. Das Kapitel war gespalten, die dem Herzog feindliche
Partei wurde von dem Dompropst Otto geführt. Erst 1179 kam es
zur Neubesetzung, wahrscheinlich durch Eingreifen des Herzogs.^)

«) MUB, 118. °°) Arnold II, 3.

56) MUB, 124. Salis a. a. O. begründet mit dieser Erweiterung seine Be-

hauptung der Unechtheit der Urkunde. Allein sie entspricht den Ansprüchen des Herzogs

und der tatsächlichen Lage, nachdem die Dänen ganz aus Vorpommern verdrängt waren.

<") MUB. 2654. 7151. ZG. Oberrhein XXXI, 53. Über das Jahr dieser Weihe-

akte vgl. Salis a. a. O. S. 283.
58) MUB. 123.
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Der neue Bischof Jsfried, wie das Kapitel Prämonstratenser, war
Propst von Ierichow gewesen und ein Mann von strengster mönchi-
scher Askese und vorbildlicher Demut. Zum Herzog stand er in eng-
stem Vertrauensverhältnis, er war ihm völlig ergeben.^) In Vre-
men war zur selben Zeit der schwacheErzbischof Baldewin gestorben,
der zum Nachfolger gewählte kölnische Domherr Bertold aber auf
dem Laterankonzil nicht bestätigt worden. So war der bremische
Erzstuhl unbesetzt/") In Mecklenburg war Fürst Pribislav, der im
Jahre 1172 die Pilgerfahrt des Herzogs nach Jerusalem mitgemacht
hatte, am 30. Dezember 1178 an den Folgen eines Sturzes bei einem
Turnier in Lüneburg um das Leben gekommen und im dortigen
Michaeliskloster beigesetzt worden.^) Ihm war sein Sohn Heinrich
Burwy, Heinrichs des Löwen Schwiegersohn gefolgt. Aber es war
noch ein Vetter vorhanden, Nikolaus, Wartislavs Sohn, ein tüch-
tiger und energischer Mann, der Ansprüche auf die Erbschaft erhob
und sich in den Besitz des Landes Rostock (= Kessin) setzte. In den
Wirren und Kämpfen, die sich mit dieser Besitzergreifung verban-
den, wurde das Kloster Doberan am 10. November 1179 von einer
Wendenschar überfallen und zerstört, alle Insassen, im ganzen 78
Personen, kamen dabei um. Berno stand vor dem rauchenden Schutt-
Haufen seiner Lieblingsschöpfung und den Leichen feiner treusten
Mitarbeiter. Aber entscheidender war, daß die Macht des Herzogs,
der er so vieles verdankte, im Zusammenbrechen war. Gelegentlich
des Römerzuges von 1176 war es zum Bruch zwischen ihm und dem
Kaiser gekommen. Der Kaiser hatte gegen ihn, der noch vor kurzem
sein geliebter und begünstigter Vetter gewesen war, das Verfahren
wegen Felonie eingeleitet. Die gesamte alte niederdeutsche Gegner-
schaft des Herzogs war wieder gegen ihn auf den Beinen, der Kampf
entbrannte. Im Januar 1180, auf dem Hoftage in Würzburg, wurde
die Reichsacht über ihn verhängt. Die alten Parteigänger und Va-
fallen fielen einer nach dem andern von ihm ab, Adolf von Holstein,
Bernhard von Ratzeburg, Bogislav von Pommern, Nikolaus von
Rostock. Nur Gunzelin von Schwerin und Heinrich Burwy, der
Schwiegersohn, blieben dem Geächteten treu. Dennoch behielt er
wenigstens nördlich der Elbe die Oberhand, bis 1181 der Kaiser selbst
dort mit einem Heere erschien und nach längerer Belagerung Lübeck

'einnahm. Nun mußte der stolze Herzog den Nacken beugen: im
November unterwarf er sich in Erfurt dem Kaiser. Sein mächtiges
Herzogtum wurde zerschlagen; die Pommernfürsten wurden reichs-
unmittelbar; er selbst mußte auf drei Jahre nach England in die Ver-
bannung gehen. Für Nordelbien begann eine Zeit der Unsicherheit
und Unruhe. „Zu der Zeit war kein König in Israel, ein Jeglicher
tat, was ihm recht däuchte," sagt Arnold, denn der neue Sachsen-
herzog, Bernhard von Anhalt, Albrechts des Bären Sohn, war nicht
imstande, sich durchzusetzen^) gegenüber den nordelbischen Fürsten,
die ihm dem Rechte nach unterstehen sollten.

°s) Arnold II, 7. °°) Arnold II, 8 f. «) MUB. 131.
Arnold III, 1.

Q Schmaltz, Kirchengeschichte Mecklenburgs. I. Bd.



Auch die Lage der drei wendischen Bistümer war durch diese
große Wandelung eine andere geworden. Sofort tauchte die Frage
der Investitur wieder auf. Man weiß, wie schwer es den Wenden-
bischösen geworden war, sie von dem Herzog zu nehmen, obgleich der
Kaiser sie diesem übertragen hatte; wie sehr sie das als eine De-
mütigung empfanden, die allem Rechte zuwiderlief. Sollte nun auch
dem neuen Sachsenherzog dieses ungewöhnliche Recht zustehen? Sie
waren keineswegs gesonnen, das zuzugeben. Berno ließ sich sofort,
— schon auf dem Hoftage zu Erfurt, auf dem Heinrich sich unter-
warf —, vom Kaiser, nicht von dem neuen Herzog, alle Schenkungen
des nunmehr abgesetzten an seine Kirche bestätigen. Darin liegt, daß
er sie hinfort als Reichslehn angesehen wissen wollte, und der Kaiser
gewährte die erbetene Bestätigung.^) Jsfried von Ratzeburg, der
auch jetzt dem Löwen ergeben blieb und deshalb sowohl von seinem
eigenen Domkapitel wie von dem Grafen Bernhard von Ratzeburg
viele Anfeindungen zu ertragen hatte, kam sofort in Konflikt mit dem
neuen Herzog, als dieser von ihm die Lehnshuldigung forderte.
Jsfried weigerte sich mit der Begründung, es fei nicht Sitte, daß ein
Bischof zweimal huldige, auch habe er dem Herzog Heinrich nicht
als Herrscher sondern als dem Förderer und Schützer seiner Kirche
gehuldigt. Darauf sperrte ihm Herzog Bernhard die Zehnten aus
der Sadelbande, aber Jsfried war unbeugsam, er duldete lieber die
Repressalien, als daß er dem Rechte der Kirche etwas vergab.^)

Bischof Konrad von Lübeck war bereits am 17. Juli 1172 auf der
Pilgerfahrt des Herzogs, den er begleitet hatte, in Tyrus gestorben.
Ihm war Abt Heinrich von St. Aegidien in Braunfchweig, ebenfalls
ein Begleiter des Herzogs auf seiner Pilgerfahrt und fein Vertrauter,
gefolgt. Geweiht hatte ihn nicht der Erzbischof — so sehr trat dieser
jetzt in den Hintergrund —, sondern die Bischöfe Evermod, Berno
und Walo von Havelberg. Während seiner Amtszeit hatte Herzog
Heinrich 1173 den Grundstein zum Neubau eines steinernen Domes
in Lübeck gelegt und den Bau durch eine jährliche Beihilfe von
100 Mark gefördert — auch für den Bau eines Domes in Ratzeburg
tat er übrigens dasselbe.°°) Als nun Bischof Heinrich nach dem
Sturze des Herzogs am 29. November 1182 gestorben war, erbat sich
das Kapitel ebenfalls mit Umgehung des neuen Herzogs vom Kaiser
einen Nachfolger. Als solcher wurde darauf im Mai 1183 der kai er-'
liche Hofkaplan Konrad in Eger investiert und erschien alsbald in sei-
nem Bistum, gab es aber wieder auf, als er gegenüber den Ubergriffen
des Grafen Adolf keine Unterstützung fand."") Die Neubesetzung ver-
zögerte sich, weil der Kaiser in Italien war. Endlich kam es nach
mancherlei Mißhelligkeiten auf Drängen des Erzbischofs zur Neu¬
wahl. Sie traf den Propst Dietrich von Zeven und Segeberg. Auch
dieser aber wartete bis zur Rückkehr des Kaisers. Dann begab er
sich zu ihm nach Gelnhausen, um die Investitur zu erbitten. Er er-
hielt sie, wurde darauf vom Erzbischof in Bremen geweiht und trat

«-) MUB. 134.
m) ArnoldH, 7. °°) EbendaI, 13.
66) Ebenda in, 6. Er amtierte noch am 3. Jan. 1185. Lüb. UrkB. 12.
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zu Weihnachten 1186 sein Amt in Lübeck cm") Auch hier war es
also gelungen, den Herzog auszuschalten. Die drei Wendenbistümer
erscheinen als den älteren gleichgestellt und als reichsunmittelbar.

Das war ein nicht unwesentlicher Erfolg. Schwieriger, weil un-
geklärter, und ungünstiger, weil sich die politischen Verhältnisse än-
derten, lagen die Dinge im Osten und Süden der Schweriner Diözese
gegenüber Pommern und den Bistümern Kammin und Havelberg.
Wir hatten gesehen, wie sich hier die Grenzen des Schweriner Bis-
tums mit denen des mächtigen sächsischenHerzogtums immer weiter
hinausgeschoben hatten. Im Süden griffen sie über die Elde hin-
über, im Osten umfaßten sie noch die Länder Müritz, Tollense (west-
lich des Sees und Flusses), sodann ganz Vorpommern bis an die
Peene, ja, südlich dieser noch die Landschaften Plote und Mizerech.
Dagegen scheint Groswin (Umgegend von Anklam) dem Kamminer
Bischof verblieben zu sein.^) Dort weihte dieser 1176 eine Kapelle
in Stolpe und ebenso den Abt dieses Klosters.°°) Hier aber bestanden
Ansprüche nicht nur von Kammin, sondern auch von Havelberg. Im
Jahre 1140 hatte Innozenz II. das pommersche Bistum in seinen
Schutz genommen. Die dabei ausgestellte päpstliche Urkunde ist zwar
gefälscht;™) es liegt ihr jedoch zweifellos eine echte Urkunde zugrunde.
Auf Grund derselben machte Kammin Ansprüche auf die Länder Dem-
min, Tribsees, Gützkow und Wolgast, welche jetzt zu Schwerin ge-
hörten, und Havelberg ließ sich 1179 seine Grenzen auf Grund der
ottonifchen Privilegien vom Kaiser bestätigen, nach denen Elde und
Peene seine Grenze sein sollten und ihm die Länder Tollense, Plote,
Mizerech, Groswin, ja auch das jenseits der Peene gelegene Wostroze
zugewiesen waren.")

Vielleicht schon gegen diese Ansprüche suchte Berno 1186 in Rom
eine erneute Bestätigung seines Bistums und seiner Rechte auf die
strittigen Landschaften nach,") und für den Augenblick waren sie noch
unwirksam, da er mit den beiden pommerschen Herzogen in bestem
Einvernehmen stand und auch die kaiserliche Gunst besessenzu haben
scheint.^) Auch daß Kasimar bei Gelegenheit der Domweihe in
Havelberg dem dortigen Domstift den Ort Broda im Lande Tollense
zur Gründung eines neuen Prämonstratenferklosters geschenkt und
Bogislav nach seines Bruders Tode diese Schenkung bestätigt hat/')
besagt nichts gegen die Schweriner Diözesanzugehörigkeit. Zudem
kam die Gründung des beabsichtigten Klosters erst im nächsten Jahr-
hundert zustande. Bis über 1206 hinaus findet sich keine Spur da-
von, daß Havelberg den Versuch gemacht hätte, mit kirchlicher Tätig-
keit in diese strittigen Landschaften vorzustoßen; es war noch auf
lange hinaus mit der kirchlichen Organisation der nächstgelegenen

<") Arnold III, 14. 68) MUB. 124. 141. «->)Pomm. ÜB. 67. 71.
">) Pomm, 1193. 30. Vgl. Sali? in Balt. Stud. N. F. 13, S. 1 ff. und Saud,

KGD. IV3, S. 607 ff.
") MUB. 130, vgl. 14. ") MUB. 141.
73) MUB. 134. Auch 1183 weilte Berno wieder beim Kaiser, MUB. 136. In

diesen Iahren finden wir ihn auch bei Bogislaw, MUB. 138.
") MUB. 95. 135; 95 ist gefälscht.
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voll beschäftigt. So blieb Schwerin von Havelbergischen Ansprüchen

noch auf längere Zeit unbehelligt, jedoch sie bestanden, um zu ihrer

Zeit hervorgeholt zu werden.
Aber Kasimar von Demmin starb 1182, und sein Bruder Bogis-

law folgte ihm 1187, nachdem er 1185 die dänische Oberhoheit hatte

anerkennen müssen.
Kurz nach dem Sturze Heinrichs des Löwen war Waldemar von

Dänemark gestorben (12. Mai 1182). Sein Sohn Knut VI. hatte so-

fort dem Kaiser die Lehnshuldigung verweigert. Dieser hatte den
Pommernfürsten Bogislav gegen ihn aufgeboten, aber Knut war

siegreich geblieben. In wiederholten Kriegszllgen hatte er 1184 und

1185 die pommerschen Länder heimgesucht. Auf einem derselben

(1184) war er verheerend über das Trebelmoor in die Gegend von

Lübchin (Gnoien) und Dargun vorgedrungen. Wahrscheinlich sind

es diese Vorgänge gewesen, welche die Mönche von Dargun bewogen,

ihre Siedlung aufzugeben und sich in den Schutz des dänisch gesinnten

Fürsten Iaromar von Rügen zu begeben, dem es in eben diesen Ver-

Wickelungen gelang, auf dem Festlande Boden zu fassen und das

sog. Festland Rügen (Tribsees) zu gewinnen. Dieser wies den ver-

triebenen Mönchen in seinem neuen Gebiet einen Platz zur Nieder-

lassung an. So entstand um 1188 das bei dem späteren Greifswald ge-

legene Kloster Eldena.^) Auf diese Weise war auch die zweite Kloster-

gründung Bernos wieder zugrunde gegangen. Eben diese Kämpfe
aber, in die auch Heinrich Burwy von Mecklenburg und Nikolaus von
Rostock verwickelt wurden, hatten schließlichdahin geführt, daß Bogis-

lav dem Dänenkönige die Lehnshuldigung hatte leisten müssen und

die beiden in dänische Gefangenschaft geratenen mecklenburgischen
Fürsten nur unter der gleichen Bedingung die Freiheit erlangt

hatten (1186).
Bogislav starb, wie gesagt, 1187. Es folgte zunächst eine von

den Dänen eingesetzte vormundschaftliche Regierung für seine beiden
unmündigen Söhne. Am 2. März 1186 starb auch der pommersche
Bischof Konrad I. Bis zu diesem Zeitpunkt waren die Schweriner
Ansprüche auf die vorpommerfchen Gebiete ohne Widerspruch ge-
blieben, waren sie doch von den Landesherren anerkannt worden.
Bischof Konrad hatte sich in die Lage gefügt; sein hauptsächliches
Arbeitsgebiet scheint Hinterpommern gewesen zu sein, wohin er auch

76) Dieses Jahr geben die völlig unverdächtigen Annalen des Schwesterklosters

Kolbatz (MG. SS. XIX, 715). Dann ist die Notiz, daß die Darguner Mönche ihr

Kloster invalescente guerra verließen (MUB. 226), auf die Kriegswirren um

1182—85 und vielleicht speziell auf den dänischen Verwüstungszug von 1184 zu be¬

ziehen, der in der Tat, das Trebelmoor überquerend, die Gnoiener Gegend (urbs

Lubekinka) traf und sich von dort auf Demmin wandte, also Dargun unmittelbar be-

troffen haben mag, wogegen der Kriegszug von 1199, den man gewöhnlich heranzieht,

da er sich gegen Tribsees richtete, die Darguner Gegend wahrscheinlich gar nicht be-

rührt hat. Auch MUB. 168 spricht nicht gegen diese Ansehung. Die Urkunde ist nicht

datiert, und ihre Ansehung zwischen 1193 und 1200 geht von der Voraussetzung aus,

daß der in ihr genannte Darguner Konvent noch der erste vor der Auswanderung ist.

Aber diese Voraussetzung schwebt in der Luft. Es kann ebensogut der zweite, aus

Doberan eingezogene Konvent gemeint sein. Dann würde die Urkunde erst nach 1269

anzusetzen und für unsere Frage bedeutungslos sein.
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nach der Zerstörung von Wollin durch die Dänen (1174) seinen
Bischofssitzverlegt hatte, indem er ihn in Kammin nahm und dort ein
Domkapitel begründete (1176). Unter Konrads Nachfolger Sieg-
frted, dem bisherigen Propst des Kapitels, wurde es anders. Hatte
Konrad es dulden müssen, daß der kaiserliche Papst Viktor IV., den
Wünschen des Magdeburger Erzbischofs Wichmann entsprechend, das
pommersche Bistum diesem unterstellt hatte, so erreichte Siegfried es
jetzt von Clemens III., daß es aus dieser Abhängigkeit wieder gelöst
und für alle Zeiten als exempt dem päpstlichen Stuhle unmittelbar
unterstellt wurde, ebenso aber auch, daß ihm von neuem die Länder
Demmin, Tribsees, Gützkow, Wolgast, Groswin zugesprochen wur-
den.^) Damit war der Kampf gegen das Schweriner Bistum er-
öffnet. Bernos Gegenzug war, daß er sichdie beiden Bestätigungen
seines Sprengels durch Alexander HI. und Urban III. jetzt von Cle-
mens HI. noch einmal wiederholen ließ.") Aber die Wirkung war
gering, da die politischen Verhältnisse sichgeändert hatten, kein Hein-
rich der Löwe, kein Bogislav I. mehr seinen Ansprüchen Nachdruck
gab. Als zwischen 1171 und 1194 zwei wilzische Edle auf dem Ma-
rienberge bei Treptow a. d. Tollense ein Nonnenkloster (Verchen)
stifteten, suchten sie nicht mehr die Bestätigung des Schweriner, son¬
dern des Kamminer Bischofs nach, und ein wenig später wird das
Kloster Eldena als in der Kamminer Diözese gelegen bezeichnet. Nach
1200 finden wir den Kamminer Bischof auch im östlichen Circipanien
als zuständigen Bischof tätig. Die pommerschen Landschaften fingen
an, dem Schweriner Bistum verloren zu gehen.

So waren die letzten Jahre Bernos von Mißerfolgen gedrückt.
Eine Freude ward ihm jedoch noch zuteil. Am 25. Mai 1186 konnte
er einen zweiten Mönchskonvent aus Amelungsborn in das zerstörte
Doberan einführen. Heinrich Burwy und Nikolaus von Rostock
erneuerten und erweiterten die Stiftung ihres Vaters bzw. Oheims.
Hatte das alte Kloster an der Stelle des späteren Klosterhofes Althof
gelegen, so wurde das neue eine Stunde abwärts am Bache an der
heutigen Stelle errichtet.™) Damit war hier von neuem ein Aus-
gangspunkt für die Christianisierung gewonnen.

Wieweit es Berno in diesem letzten Jahrzehnt seines Lebens noch
gelungen ist, die Zahl dieser Stützpunkte durch Errichtung von Kirchen
und Anstellung von Priestern an ihnen zu vermehren, entzieht sich
unserem Wissen. Immerhin darf man vermuten, daß er, wie das
vorher Otto von Bamberg in Pommern getan hat, im Anschluß an
die wendische Landeseinteilung in sog. Länder an ein und dem an-
deren Hauptort solcher Länder noch Kirchen hat errichten können.
Die wenigen urkundlich gesicherten Bernoskirchen sind schon genannt.
Vermutungsweise mögen neben ihnen noch Lübchin, Bukow, Parchim,
Quetzin, Malchow, Demmin, Loitz und Tribsees genannt werden.^)
Es ist keine große Zahl, auf die man die Kirchengründungen Bernos
schätzen kann, und im großen Ganzen wird trotz mancher Massen¬

™) Pomm. ÜB. 111 vom 25. Febr. 1188. 77) MUB. 149 vom 30. Sept. 1189.
«) MUB. 147. 148. Vgl, Wigger, MMb. 28, 273 ff,

™) MMb, 72, 162—195.
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taufen von der wendischen Bevölkerung seiner Diözese auch am Ende

seiner Wirksamkeit gelten müssen, was Saxo zum Jahre 1177 von
Vorpommern sagt: „Ihre Fürsten bekennen zumeist den christlichen
Glauben, aber das Volk will nichts von der Teilnahme an den hei-

ligen Dingen," d. h. der Messe und den Sakramenten, „wissen. Ob-
gleich sie Christen genannt werden, strafen sie ihren Namen durch
ihre Sitten Lügen und beflecken ihr Bekenntnis durch ihre Werke"/")
Noch 1217 spricht Bischof Brunward davon, daß er, wie seine Vor-
gänger, Götzenbilder zu beseitigen habe, und daß es notwendig sei,
daß das rohe Volk durch Zuzug von Christen zum Glauben gebracht

werde.") Unter den wenigen Priestern aus der Zeit Vernas, deren
Namen wir kennen, ist noch kein einziger wendischer Name; es sind
ausschließlich deutsche oder Heiligennamen. Aber es war immerhin
ein Anfang gemacht, der zu völliger Christianisierung führen mußte,
und man kann fragen, ob denn überhaupt mehr als das möglich war.
Die wirkliche Christianisierung eines Volkes vollzieht sich auch heute
nicht in einem oder zwei Menschenaltern.

Wesentlich weiter als im Schwerinschen war inzwischen die kirch-
liche Entwicklung im Bistum Ratzeburg gediehen. Helmold berichtet,
daß Graf Heinrich eine Menge westfälischer Ansiedler in das Polaben-
land gezogen habe, die dort Kirchen errichtet hätten und zur Pflege
des Hauses Gottes die Zehnten entrichteten. Zu den Zeiten Bern-
hards aber, der seinem Vater in der Grafschaft folgte, sei dieses
Gotteswerk noch reichlicher vollendet worden.^) Im Jahre 1194
konnte Bischof Jsfried mit seinem Kapitel ein endgültiges Abkommen
über die diesem zuzuweisenden Stiftsgüter und Zehnten treffen.^)
Bei dieser Gelegenheit werden nicht weniger als 20 Pfarren und
30 deutschnamige Dörfer aufgeführt, in denen das Kapitel Besitz er-
hielt. Das sind natürlich nicht alle bereits bestehenden Pfarren; es
läßt sichnoch für eine ganze Reihe weiterer die Existenz erweisen oder
erschließen. Im ganzen umfaßte die Ratzeburger Diözese gegen Ende
des Jahrhunderts etwa 30 Pfarren oder ein weniges mehr.^) Nach
der Dotationsurkunde sollten sie mit je vier Hufen ausgestattet wer-
den. Tatsächlich sind es jedoch häufig nur zwei geworden.^)

Mit wenigen Ausnahmen sind diese ältesten Pfarren landes-
herrlichen Patronats, also, wie es die Dotationsurkunde anordnet,°°)
in gemeinsamem Zusammenwirken von Bischof und Grafen errichtet.
Soweit die deutsche Einwanderung reichte, richtete man planmäßig
Kirchspiele von ziemlich gleicher Größe, 9—14 Ortschaften umfassend,
ein. Fast alle Kirchdörfer charakterisieren sich als deutsche Befetzungs-
dörfer. Man hatte zur Zeit der Begründung des Bistums die Aus-
Weisung der dünnen wendischen Bevölkerung ins Auge gefaßt,^) und
an manchen Orten ist sie fraglos auch erfolgt. Im ganzen wird man
jedoch selbst in dem Gebiete der deutschen Grafen von Ratzeburg von
einer solchen nicht reden dürfen. Das Zehntregister von 1230^)

8») Saxo S. 893. 81) MUB. 255.
«-) Helmold I, 91. 83) MUB. 154. ") MIbb, 72, 125—148.

°°) MIbb. 72, 146 f. -°) MUB, 65.
«) MUB. 65. -°) MUB. 375.
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weist freilich in diesem nur 21 Ortschaften auf, die als Slavicum oder
Slavi sunt charakterisiert werden. Aber die Untersuchungen Wittes
haben ergeben, daß sich in nicht weniger als 78 Ortschaften der Graf-
schaft noch in wesentlich späterer Zeit wendische Bevölkerungsanteile
nachweisen lassen, gelegentlich sogar in deutschnamigen Orten,und
selbst unter den Kirchorten finden sich fünf, nämlich Gadebusch,
Döbbersen, Vellahn, Körchow und Camin mit solchen wendischen
Resten, wie denn auch die Kirchen vorwiegend in Orten mit wen-
dischen Namen, also doch wohl ursprünglichen Wendendörfern er-
richtet sind.Es wird meist fo gewesen sein, daß der Wende als
Kossat neben dem deutschen Bauern im Dorfe sitzenblieb und so all-
mählich eingedeutscht und christianisiert wurde.") Wieweit an die-
sen Kirchgründungen der eingeborne wendische oder eingewanderte
deutsche grundbesitzende Adel aktiv beteiligt war, läßt sich leider nicht
mehr feststellen.

In der Sadelbande hatten Lütau und Siebeneichen bereits be-
standen. Dazu war Bergedorf gekommen.^) Im Lande Ratzeburg
waren wohl die beiden Kirchen von St. Georg und Nuffe bereits
vorhanden gewesen; ihre Kirchspiele übertreffen die anderen weit an
Größe. Run kamen zu ihnen hinzu Bredenfelde, Gudow, Sterley,
Mustin, Carlow und Schlagsdorf. Im Lande Wittenburg wurden
neben diesem selbst die Kirchspiele Döbbersen, Neuenkirchen und
Zarrentin errichtet. Weiter nach Osten, wo die deutsche Siedlung
noch spärlich war, begnügte man sich zunächst mit den beiden Riesen-
kirchspielen Hagenow und Vellahn. Ebenso scheinen im Lande Gade-

busch zunächst nur die beiden großen Kirchspiele Gadebusch und
Rehna errichtet zu sein und im Stiftslande Boitin das von Schön-

berg. Über das Land Boizenburg sind wir schlechtunterrichtet, aber

da uns 1167 ein Graf von Boizenburg im Gefolge des Herzogs be-

gegnet/°) so werden wir auch dort bereits eine Kirche annehmen

89) DeutscheErde 4 (1905); Forschungenzur deutschenLandes- und Volkskunde,
Bd. 16, 1 (1905).

so) Neben sechsdeutschnamigenstehen12 mit wendischenNamen.
91) Die Historiographieder Kolonisationbei D. N. Iegorov: Die Kolonisation

Mecklenburgsim 13. Iahrhdt., S. 169—225.— Der in diesemWerkemit umfassender
GelehrsamkeitgemachteVersuch,zu erweisen,daß es sichbei diesemVorgange nichtso
sehr um eine deutscheEinwanderung als eine wendischeInnensiedlunggehandelt hat,
muß, obgleicher in vielen Punkten weiterführt,dochim ganzen als verfehlt beurteilt
werden. Weder der Beweis, daß die siedelndenAdelsgeschlechter,noch der, daß ihr
Siedlermaterial wendischwar, ist gelungen. Es sprichtvielmehralles dafür, daß diese
Geschlechtermit wenigenAusnahmendeutscherHerkunftwaren; selbstfür das besonders
als wendischbeanspruchte„Dynasten"geschlechtvon Gadebuschist es trotz Mülverstedt
(Ein mecklb.-rügischesHerrengeschlechtim Harzgebiete;Ztschr.des Harzvereinsf. Gesch.
u. Altertumsk., 1901, S. 473—98)zum mindestenwahrscheinlich,daß es mit Heinrich
von Badewide ins Land kam, also deutscherHerkunftwar. Auf der anderen Seite
find die schnelleDurchführung der deutschenHusenverfassung— sie liegt im Zehnt-
registervon 1230 bereits vor, ja, war bereits1194weithin durchgeführt(MUB. 154)—,

sowiedie Häufigkeitdeutscheroder verdeutschterDorsnamen,die Übernahmedes nieder-
sächsischenHauses ohne eine starke niedersächsischeEinwanderung völlig unerklärbar.
Wir haben daher keinenGrund, die Angabendes zeitgenössischenHelmold,die über sie
berichten,anzuzweifeln,wenn er auchim Hochgefühldes Erfolges den Mund ein wenig
voll genommenhaben mag.

°-) MUB. 75. 76. 93)MUB. 88. 90.
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dürfen. Zu diesen 21 Kirchspielen kamen dann im weiteren Verlauf
der Siedlung in den letzten Jahrzehnten des Jahrhunderts noch die
kleineren Kirchspiele von Seedorf im Ratzeburgischen, Camin, Körchow,
Pritzier und Parum im Wittenburgischen, Vietlübbe im Lande Gade-
busch, Eixen in der Grafschaft Schwerin, vielleicht auch Zahrensdors
und Granzin im Lande Boizenburg. Dagegen waren die Heideland-
fchaften Jabel, Wehningen und Derzing wie von der Siedlung auch
von kirchlicher Organisation noch nicht berührt worden. Sie ge-
hörten zu der ebenfalls von Heinrich dem Löwen errichteten Graf-
fchaft Dannenberg. Hier lag das bischöfliche Tafelgut Malk.")
Zwischen 1190 und 1195 war es jedoch auch hier so weit, daß man
eine wenigstens teilweise Besiedlung ins Auge faßte. Graf Heinrich
von Dannenberg stellte an den Bischof das Ansinnen, ihm den ge-
samten Zehnt des kulturfähigen Bodens der Länder Jabel und
Wehningen zu überlassen. Darauf ging dieser natürlich nicht ein.
Nach längeren Verhandlungen einigte man sich schließlich dahin, daß
der Graf im Lande Wehningen den gesamten Zehnt mit Ausnahme
von Malk haben solle, sobald er deutsche Siedler ins Land gebracht
haben würde, dem Bischof aber bis dahin der Wendenzehnt zustehen
solle, über das Land Jabel wurde festgesetzt, daß der Graf es inner-
halb zehn Iahren besiedeln und dann den halben Zehnt haben sollet)
Doch kam es nicht dazu. Die deutschen Kolonisten mochten den
dürren Heideboden meiden; noch um 1230 ist die Jabelheide rein
wendisch, ja wahrscheinlich sogar noch ohne Priester und heidnisch.

Endlich reichte der Ratzeburger Sprengel im Norden mit den
Ländern Dassow, Breesen und Klütz in das Gebiet der mecklenburgi-
schen Wendenfürsten hinein. Hier war von Siedlung daher noch
keine Rede; zudem waren sie durch ausgedehnte Waldgebiete von
dem deutschen Siedlungsbereich in der Grafschaft geschieden und
selbst großenteils waldbedeckt. Hier lagen die bischöflichen Dörfer
Lubimarsdorf, Maliante (— Hohenkirchen) und Gressow."°) Aber
zur Errichtung von Kirchen kam es zunächst hier noch nicht. Um
1210 finden wir einen Pfarrer in Proseken, und auch Grevesmühlen
mag damals bereits einen gehabt haben, aber ob sie in das 12. Jahr-
hundert zurückreichen, ist wohl fraglich.^)

Immerhin darf man sagen, daß die Ratzeburger Diözese, soweit
ihr Kernland, die Grafschaft, reichte, am Ausgange des Jahrhunderts
kirchlich wohl geordnet, planmäßig in Kirchspiele aufgeteilt und mit
Kirchen und Pfarrern versorgt war. Die Arbeit ihrer ersten beiden
Bischöfe war nicht umsonst gewesen.

Am 14. Januar 1190 (oder 1191) starb Berno von Schwerin, der
Missionar und Begründer der christlichen Kirche im eigentlichen
Mecklenburg, nach einer Wirksamkeit von mehr als 30 Jahren.
„Die Gläubigen waren," wie Arnold berichtet,^) „voll Zuversicht,
daß er seinen Wettlauf wohl zum Ziele geführt habe." Im selben
Jahre ertrank der große Kaiser auf seinem Kreuzzuge im Kalykadnus.

->«)MUB. 101. o°) MUB. 150.
MUB. 101. 9') MIbb, 72, 142ff. --»)IV, 24.
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Wenige Jahre darauf, am 6. August 1195, schloß auch Heinrich der
Löwe, nachdem er noch einmal vergeblich versucht hatte, seine ver-
lorene Machtstellung wiederzugewinnen, für immer die Augen. An
seinem Sterbelager weilte, zu ihm gerufen, der treue Bischof Jsfried
von Ratzeburg. Er war es, der dem Sterbenden die letzte Beichte
abnahm und die Sterbesakramente reichte."") Neun Jahre darnach,
am 15. Juni 12V4, ist auch er zur Ruhe gegangen; „selig, und einen
Mann von großer Geduld, von höchster Enthaltsamkeit und völliger
Hingabe an sein Amt, die Religion zu pflegen", nennt ihn Arnold."")

Ein gewaltiges Zeitalter ging mit diesen Männern zu Ende. Aber-
indem es zu Ende ging, hatte es den Grund gelegt zu einem an-
deren, in dem weder die Reichsgewalt noch die des Herzogtums
Sachsen noch die kirchliche des Hamburg-bremischen Erzstuhls mehr
eine wesentliche Rolle spielen, und das dennoch kraftvoll aufsproßt,
freilich aus ganz anderen Kräften und von anderen Quellen genährt.

Kapitel 4

Die Kirchenpolitik der dänischen Periode

Mit dem Sturze Heinrichs des Löwen war die überragende
Macht zerbrochen, welche an der Nordgrenze des Reiches die deut-
schen Kräfte zusammengehalten und geleitet hatte; sie war durch
ihre eigene Hybris zu Fall gekommen. An ihre Stelle hätte die
kaiserliche Zentralgewalt treten müssen, allein diese war trotz alles
Glanzes, der sie gerade im Augenblick umgab, selbst bereits in der
Auflösung begriffen, und sie hatte, von der das Mittelalter beHerr-
schenden Idee des Imperium Romanum erfüllt und in Anspruch ge-
nommen von dem Kampf um „Rom, das Haupt der Welt, das die
Zügel des Erdkreises regiert", wie die Aufschrift der kaiserlichen Bul-
len lautete, nur ein Interesse zweiter Ordnung für die Verhältnisse
an der Nordgrenze des Reiches. So hatten hier jetzt die kleineren
Machthaber, die bisher durch die Gewalt des Herzogs niedergehalten
worden waren, das Feld frei. Für mehr als ein Jahrzehnt wurde
Norddeutschland durch ihre Machtkämpfe in einen fast chaotischen
Zustand gestürzt, der durch die zweimaligen Versuche des Herzogs,
die verlorene Machtstellung wiederzugewinnen, nur noch gesteigert
wurde. Erst als 1194 die Übermacht Heinrichs VI. den altwerdenden
Löwen zur Ruhe gebracht und eine zeitweilige Aussöhnung erreicht
hatte, trat für einige Jahre ein Zustand der Ruhe ein. „Da ging
das holde Licht des Friedens in Sachsen auf. überall zu Lande
und Meer nahmen Beutemachen, Diebstahl und Räuberei ein Ende^
Räuber und Beutemacher jammerten, weil ihre verfluchte Frucht
ihnen entging. Die lang geschlossenenTore der Städte und Burgen
taten sich auf, die Wachen verschwanden, ehemalige Feinde traten

9») Annal. Stederburg (MG. SS. XVI, 213). 10°) VII, 11.
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in Wechselverkehr, Kaufleute und Landbewohner zogen in Freiheit

ihre Straße/")
Der frühe Tod des jungen Kaisers aber machte diesem glücklichen

Zustande nur zu bald ein Ende. Seit 1197 war das Reich und im
besonderen unser Norden von neuem von Kamps erfüllt. Heinrichs
des Löwen jüngerer Sohn, Otto, Graf von Poitou, und der Staufe
Philipp von Schwaben rangen um die Krone. Es ist nicht unsere
Aufgabe, den verwirrten Zuständen, die sich für die sächsisch-wen¬
dischen Gebiete aus diesen Kämpfen ergaben, bis in die Einzelheiten
zu folgen. Es muß genügen zu sagen, daß sich in ihnen mit manchem
Wechsel im einzelnen drei Gruppen gegenüberstanden; auf der einen
Seite die welfische, deren Haupt Otto IV. war, zu der u. a. vom Vater
her treu die Grafen von Schwerin und Ratzeburg hielten; ihr gegen-
über die staufische Gruppe, zu der der neue Herzog von Sachsen,
der Askanier Bernhard, und weiter Graf Adolf von Holstein sowie
die Bürgerschaft von Bremen gehörten, während ihr Erzbischos Hart-
wig II. (1185—1207), ehemals Notar Heinrichs des Löwen, ein
leidenschaftlicher und habgieriger Charakter ohne jede Größe, ein
eifriger Parteigänger der Welsen war. Als dritter und immer mäch-
tiger werdender Mitspieler aber tritt dazu das unter seinem jungen
Könige Knut von Jahrzehnt zu Jahrzehnt weiter um sich greifende
Dänemark, das je nach seinen Interessen bald hinter der einen oder
der anderen Gruppe steht. Zu ihm gehörten seit 1183 die wendischen
Fürsten Pommerns wie Mecklenburgs. Die Zugehörigkeit der
letzteren zum sächsischenHerzogtum und zur Gefolgschaft des Löwen
war naturgemäß doch nicht so fest, daß sie sich nicht allzuleicht wieder
lösen und mit den Dänen eine Verbindung eingehen konnten. Hat-
ten die Ostseewenden doch seit Jahrhunderten in Freund- und Feind-
schast zu diesen ein näheres Verhältnis gehabt als zu den Deutschen;
war doch die Ostsee für diese seefahrenden Völker bei weitem keine so
scheidende Grenze gewesen wie im Süden gegenüber den Deutschen
die den größten Teil des Jahres hindurch fast unüberfchreitbaren
Sumpfgebiete der uneingedeichten Elbe und Havel. Erst jetzt begann
diese alte Völkergrenze durch Eindeichung und Marschensiedelung
ihre Bedeutung zu verlieren. Die mecklenburgischen Fürsten, Hein-
rich Burwy von Mecklenburg und sein Vetter Nikolaus von Rostock,
waren Wenden und keine Deutsche. Bis in das zweite Jahrzehnt des
nächsten Jahrhunderts ist ihre Umgebung so gut wie ausschließlichaus
wendischen Edlen und Kriegern zusammengesetzt.^) Daran änderte
auch wenig, daß Burwy eine natürliche Tochter Heinrichs des Löwen
zur Frau hatte, — auch Knut von Dänemark, sein Lehnsherr, war
ein Schwiegersohn des Löwen —; Nikolaus aber war ein Sohn
jenes Wartislav, den Heinrich einst vor Malchow hatte aufhängen
lassen, eine Tat, die selbst dem den Herzog bewundernden Helmold
als ein Frevel erschienen war. Wieviel mehr mußte sie in dem
Herzen des Sohnes brennen und ihn zum Feinde der Welfen

*) Arnold IV, 20.
2) MUB. 147. 152 usw.
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machen! So fest die deutschen Grafen von Schwerin und Ratzeburg
an der Partei ihres alten Herrn hielten, fo völlig lösten sich die
Wendenfürsten von ihr.

Von den drei Wendenbischöfen hielt Jsfried von Ratzeburg zur
wölfischen Partei; wir hörten bereits, daß er 1193 an das Sterbe-
lager des Löwen gerufen worden war. Er begegnet dementspre-
chend auch in der Umgebung ErzbischosHartwigs. Wir erzählten auch
schon, daß er darum unter den Feindseligkeiten Herzog Bernhards
schwer zu leiden hatte; er sperrte ihm seine Einkünfte aus der Sadel-
bände. Von Berno hatten wir gesehen, daß er seit dem Sturze des
Löwen Fühlung zum kaiserlichen Hose gesucht hatte. Da sein Spren-
gel bis auf das Gebiet der kleinen Schweriner Grafschaft ganz im
Bereich der jetzt dänischen Wendenfürsten lag, war seine Stellung
auch hierdurch gegeben. Der treffliche Bischof Dietrich von Lübeck
endlich war wie seine Stadt, die dem Kaiser ihre Privilegien ver-
dankte, offen staufisch-kaiserlich gesinnt, was ihn in Gegensatz und
Kampf mit seinem Erzbischos brachte. Dieser hatte, als sich Heinrich
der Löwe 1190 nach seinem zweiten Versuch, seine alte Macht wieder-
Zugewinnen, zum Frieden bequemen mußte, nach England fliehen
müssen. Im nächsten Jahre von dort zurückgekehrt und vom Herzog
aufgenommen, eröffnete er den Kampf für diesen von neuem, indem
er seinen staufisch gesinnten Neffen Dietrich von Lübeck durch einen
Prozeß aus seinem Bistum zu entfernen suchte. Er zitierte ihn nach
Lüneburg und exkommunizierte ihn, ohne die gesetzlicheFrist abzu-
warten, als dieser ausblieb, weil er Bedenken trug, sichin das Lager
seiner Feinde zu begeben. Dieser Urteilsspruch wurde freilich von
dem eben aus Dänemark zurückkehrenden päpstlichen Legaten
Eynthius kassiert. Aber kaum hatte der Legat den Rücken gewandt,
so brach der Erzbischos mit Herzog Heinrich dem Jüngeren in das
Stadische ein, plünderte und verwüstete die dortigen Güter Bischof
Dietrichs und die ihm gehörende Propstei Zeven. Schließlich er-
klärte die Bremer Geistlichkeit aus das Drängen der Bürger und
Eingesessenen des Stiftes Hartwig für abgesetzt und wählte den
Bischof Waldemar von Schleswig zum Erzbischos. Dieser, ein Sohn
des 1157 ermordeten dänischen Königs Knut, eine zügellose Kämpfer-
natur, war von dem einen leidenschaftlichen Streben erfüllt, seinem
verhaßten Vetter den Thron zu entreißen. Seine Wahl in Bremen
war offenbar ein Schachzug des Kaisers gegen Dänemark. Aber er
mißglückte: Waldemar fiel in die Hände seines Vetters (1193); drei-
zehn Jahre lang hat ihn dieser in Ketten im Kerker schmachten lassen.
Nun kehrte Hartwig, dem der Friedensschluß zwischen Staufen und
Welsen (1194) den Weg gebahnt hatte, zurück, freilich nur unter der
ihm von seiner Geistlichkeit auferlegten Bedingung, bei Verlust seines
Amtes nichts von dem Eigentum der Kirche ohne Zustimmung des
Kapitels zu veräußern oder zu verpfänden. Aber die kaiserlich ge-
sinnten Bürger von Bremen, unterstützt von Adolf von Holstein,
wollten ihn nicht länger als zwei Tage in ihren Mauern dulden.
Damit war der Zwist sofort wieder da. Hartwig ging mit der ge-
wohnten Leidenschaft gegen seine Gegner vor. Schließlich hatte er
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seine ganze Diözese unter Interdikt gelegt — in Bremen lagen die
Leichen unbeeidigt auf den Friedhöfen —, bis endlich (1195) der
Kaiser wieder Ordnung und Frieden schuf; 1197 ging Hartwig mit
dem Pfalzgrafen Heinrich, dem Sohne Heinrichs des Löwen, als
Kreuzfahrer nach Palästina.

In diesen Wirren war am 14. Januar 1190 oder 1191 Berno
von Schwerin gestorben. Sofort traten nun auch hier die genannten
Parteiungen zutage. Das in seiner Mehrheit welfisch gesinnte Dom-
kapitel wählte, offenbar unter dem Einfluß des Grafen Helmold von
Schwerin, dessen Bruder, den Hamburger Dompropst Hermann, zum
Bischof. Die unter dänischer Oberhoheit stehenden und keinesfalls
welfisch gesinnten Wendenfürsten dagegen — es waren Burwy von
Mecklenburg, Nikolaus von Rostock und Iaromar von Rügen —

wählten den bisherigen Dekan des Schweriner Kapitels, Brunward.
Ob die Pommernfürsten sich noch an seiner Wahl beteiligt haben,
muß dahingestellt bleiben; urkundliche Beziehungen Brunwards zu
ihnen fehlen ganz, und später finden wir sie als Gegner der An-
spräche des Schweriner Bischofs.

Brunward war ein Mann edler Herkunft und verwandt mit den
Herren von Gadebusch, deren einer, Heinrich, unter Berno Kastellan
von Bützow gewesen war. Seine Schwester war mit einem Mit-
gliede dieses Geschlechtes verheiratet.") Man hat ihn zu einem Wen-
den machen wollen/) sicherlich mit Unrecht. Nicht nur der deutsche,
für einen Wenden völlig ungewöhnliche Name spricht dagegen, son-
dern vor allem, daß Brunward die Mönche von Amelungsborn seine
Brüder nennt.°) Er war also wie Berno Mönch in Amelungsborn
gewesen und war ihm vermutlich als einer der beiden Ordensbrüder
gefolgt, die ein Bischof aus dem Orden der Zisterzienser in seiner
Begleitung haben durfte. Berno hatte ihn in sein neu errichtetes
Domkapitel berufen, und er war dort zur Würde des Dekans auf-
gestiegen, d. h. des geistlichen Hauptes des Kapitels, dem die Für-
sorge für die gottesdienstlichen Aufgaben oblag, während dem Propst
die äußere Verwaltung des Kapitelbesitzes zustand. Offenbar war
er der Vertraute des alternden Berno gewesen und hatte wie dieser
nach der Aussöhnung des Kaisers mit dem Papste und dem Sturze
des Löwen sichzu der kaiserlichen Partei gehalten. Zu den welfischen
Fürsten scheint er keine Beziehungen gehabt zu haben; wir finden
ihn niemals in deren Begleitung, wohl aber wie Dietrich von Lübeck
bei ihrem und des Erzbischofs Hartwig entschlossenem Gegner, Adolf
von Holsteins) Auch später hat er sich von dem welfischen Kaiser
Otto IV. ferngehalten, während sichdas welfisch gesinnte Kapitel zwei-
mal von diesem seinen und des Bistums Besitz und Rechte bestätigen
ließ/) Auf der anderen Seite suchte natürlich der Erwählte des
Kapitels seinen Rückhalt bei der welfischen Partei; wir finden ihn
verschiedentlich bei Erzbifchof Hartwig, der selbstverständlich bemüht

3) MllB. 421. 440. 158. Anm. 4) Usinger,Deutsch-dän.Gesch.S. 269. Lisch,
Mecklb.Urk.III, 51.

-) Fratres nostri. MUB, 257. °) MLlB. 161. 169. ') MUB. 189. 202.
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gewesen sein wird, ihn auf den Schweriner Stuhl zu bringend)
Allein die Dinge liefen anders. Zwar hatte sichdas Domkapitel nach
der zwiespältigen Wahl sofort seine Rechte von Coelestin III. bestätigen
lassen, allein, was es wie alle Domkapitel erstrebte, das ausschließ¬
liche Recht der Bischofswahl war ihm nicht zuteil geworden, das
päpstliche Privileg bestätigte ihm nur das Recht der freien Wahl zu
seinen eigenen Würden, und da die Schweriner Diözese bis auf die
tsrra, Schwerin ganz im Besitze der Wendenfürsten lag und auch das

Stiftsland Bützow von ihrem Gebiet umschlossen war, so war Brun-
ward faktisch sowohl im Besitz des letzteren wie fast der ganzen
Diözese, während Hermann sich mit dem zum Schweriner Sprengel
gehörigen Teil der Grafschaft begnügen mußte, wohin ihm seine
Brüder den Zugang offenhielten. Der Streit zog sich durch Jahre
hin und wurde schließlich nach Rom gespielt. Coelestin aber be-
auftragte, wie das in der Politik der Kurie lag, mit der Untersuchung
und Entscheidung nicht den zuständigen Erzbischof, sondern Jsfried
von Ratzeburg, den Abt Arnold von Lübeck und den Lübecker Dom-
Herrn Hermann. Unter ihrer Vermittlung kam, nachdem im Reiche
Friede geworden war und die Gemüter sich beruhigt hatten, am
18. Juni 1195 auf einem in Boizenburg gehaltenen Tage endlich ein
Ausgleich zustande.")

Das Kapitel ließ seinen Kandidaten fallen und erkannte Brunward
als rechtmäßigen Bischof an. Dafür aber erreichte es im übrigen
alles, was es erstrebte. Alle seine Privilegien wurden anerkannt
und zwar nicht nur nach Maßgabe der Bestätigung Coelestins III.,
sondern darüber hinaus das Recht der freien Wahl des Bischofs, wie
es die vielleicht zu diesem Zwecke gefälschte Dotationsurkunde Hein-
richs des Löwen für Schwerin enthielt."") Nach Recht und Gewohn-
heiten sollte das Kapitel den unter der Augustinerregel stehenden
von Hamburg und Lübeck gleich sein. Die Einkünfte des Kapitels
und des Bischofs wurden völlig voneinander getrennt, letzterer mußte
sich verpflichten, ohne Zustimmung des Kapitels nichts von den
Stiftsgütern zu veräußern") und die Bücher Bernos an den Dom
auszuliefern. Die wendischen Fürsten erklärten sich mit diesen Be-
dingungen einverstanden, verzichteten auf ihre Teilnahme an der
Bischofswahl und versprachen bei drohenden kirchlichen Ver-
Wicklungen zwischen Wenden und Deutschen dem Stift und Kapitel
für seinen Besitz Frieden.

Damit hatte das Schweriner Kapitel durch einen lokalen Vertrag
bereits erreicht, was Otto IV. dem Papste Innozenz III. erst 1209 in
Speyer zugestand und was dieser 1215 auf der vierten Lateransynode
als allgemeines Kirchengesetz proklamierte, nämlich das ausschließ-
liche Recht der Domkapitel zur Wahl des Bischofs. Brunward aber
war in den vollen Besitz des Bistums gekommen. Dennoch hat es

8) MUB. 155. 156. 9) MUB, 158.
i») MUB. 100 B.
") MUB. 158. Nach Clandrian soll hierzu auch die Genehmigung der Wenden

erforderlich sein. Sie fehlt bei Hederich und ist nirgends als geschehen oder gefordert
nachweisbar.
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auch später zwischen ihm und dem Kapitel an Spannungen nicht
gefehlt, wie das ja bei der verschiedenen politischen Haltung beider
nur zu natürlich war.")

Sofort nahm nun Brunward den Kampf auf gegen das Vor-
dringen des Kamminer Bischofs in die bisher fchwerinfchen Gebiete
Vorpommerns und des östlichen Mecklenburg. Wir hatten gesehen,
daß Bischof Siegwin zwischen 1191 und 1194 bereits im Tollenser
Lande Fuß gefaßt hatte. Brunward machte die Sache nun in Rom
anhängig; 1197 erreichte er von Coelestin HI. eine Bestätigung seines
Sprengels in dem alten Umfange, nach welchem die Peene von ihrer
Mündung ab die Grenze bilden, und weiter aufwärts auch die Länder
Mezerech, Plate und Tollense zu ihm gehören sollten/") Ja, Coelestin
forderte den Oberherrn der Pommernfürsten, den Dänenkönig Knut,
auf, den Schweriner Bischof in den Besitz des ihm entfremdeten Ge-
bietes zu fetzen.") Allein der Erfolg blieb aus, da es zur selben Zeit
den beiden Pommernfürsten, Bogislav II. und Kasimir II., gelang,
die Dänenherrschaft abzuschütteln und sichunter den Schutz des Mark-
grafen Otto II. von Brandenburg zu stellen. Ein dänischer Heeres-
zug, an dem auch die Mecklenburger teilnahmen, suchte vergebens, die
Abgefallenen wieder zu unterwerfen, ja, im Winter 1198/99 drang
Markgraf Otto sogar bis an den rügenschen Sund vor und verheerte
das Land Iaromars von Rügen, der wie immer der dänischen Herr-
schast wie der Zugehörigkeit zum Bistum Schwerin treu geblieben
war. Faktisch blieb also Siegwin von Kammin im Besitz der unter
pommerscher Herrschaft stehenden Länder, und jetzt wird er auch in
den Besitz von Circipanien gekommen fein; er ist es daher auch, der
1209 dort das seit 1184/8 verlassene Dargun von neuem wieder mit
einem Konvent aus Doberan besetzte.")

Kehren wir zurück! Die von Arnold so lebhaft gepriesenen
Friedensjahre gingen, ehe man es gedacht, zu Ende. Im Frühjahr
1197 waren die beiden alten Gegner Hartwig von Bremen und Adolf
von Holstein gemeinsam zum Kreuzzuge in das Heilige Land auf-
gebrochen: als sie zurückkehrten, war Kaiser Heinrich VI. tot und

") MUB. 240.
13) MUB. 162. Die nur in Abschrift erhaltene Urkunde ist gefälscht, aber bis auf

die Einschöbe, welche die ganzen Länder Tribede, Wusterhausen und Loitz als zur Aus-
stattung des Schweriner Bistums gehörig nennen, sicher echt, da Coelestin in der Tat
eine Entscheidung zugunsten Schwerins getroffen hat.

") MUB. 532, ein Clandriansches Regest, das er an MUB. 492 b anschließt,
sagt: „Celestinus, Bapst, befelet dem Könige zu Dennemark die Exemtion." Am Rande
ist von derselben Hand nachgetragen: „Kanuto". Das Urkundenbuch vermutet darin
einen Irrtum Clandrians; es möchte an die Stelle von „Kanuto" Erich setzen und die
Urkunde Coelestin IV. zuschreiben. Allein Erich war gar nicht in der Lage, eine solche
Exekution zu übernehmen, da Dänemark um 1241 längst aus den deutschen Ostsee-
ländern verdrängt war. Zudem dauerte der Pontifikat Coelestin? IV. nur gerade zwei
Wochen (27. Oktober bis 10. November 1241), und es ist höchst unwahrscheinlich, daß
er in dieser kurzen Zeit eine Entscheidung in dieser entlegenen Sache getroffen hat.
König Knut dagegen war bis 1197 als Oberherr der Pommerfürsten für eine solche
Exekution die gegebene Instanz. Dann aber ist es nicht Coelestin IV., sondern
Coelestin III. (1191—1198), dem das Regest zugehört. Vgl. Wiesener, Gesch. d.
christl. Kirche i. Pomm. z. Wendenzeit, 331.

™) MUB. 186. 226.
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der alte Hader von neuem ausgebrochen. Die wölfische Partei
hatte den jüngeren Sohn Heinrichs des Löwen, den Grafen Otto
von Poitou, aus Frankreich geholt und zum König ausgerufen, die
staufische Partei den Schwabenherzog Philipp, einen jüngeren
Bruder Heinrichs VI. Wieder waren die Länder an der Elbe von
Kämpfen durchtobt. Dänemark stand jetzt scheinbar hinter den
Welsen, verfolgte aber in Wirklichkeit seine eigenen Ziele. Im Osten
hatte ihm, wie bereits erzählt, Otto von Brandenburg Pommern ent-
rissen. Im Westen nahmen Adolf von Holstein und der neue Graf
von Ratzeburg, Adolf von Dassel, der an die Stelle der ausgestorbenen
Badewider getreten war, den Welsen Lauenburg und Boizenburg.
Die gegen sie entsandten Wendenfürsten siegten zwar am 25. Mai
1201 bei Waschow, aber der treffliche Nikolaus von Rostock fiel in
der Schlacht, und die beiden Burgen blieben in der Hand Adolfs
von Holstein. Unmittelbar vor der Schlacht, am Pfingstfest, hatte
Brunward mit den beiden staufischen Parteigängern Adolf von Hol-
stein und dem Bischof Dietrich von Lübeck dort eine Zusammenkunft
gehabt/") während beide Bischöfe der im selben Jahre von Erzbischof
Hartwig in Hamburg gehaltenen Synode fernblieben. Nur der, wie
Hartwig selbst, welsisch gesinnte Jssried von Ratzeburg nahm als ein-
ziger Bischof an ihr teil.") Deutlich scheint aus diesem Verhalten
Brunwards hervorzugehen, daß er wie fein Vorgänger weder wölfisch
noch dänisch, sondern staufisch gesinnt war, wenngleich er sich den
kriegerischen Aktionen fernhielt; er war wie Berno noch mehr geist-
licher Leiter seiner Kirche als Fürst.

Im Herbst desselben Jahres brach Herzog Waldemar von Schles-
wig, Knuts jüngerer Bruder, in Holstein ein, eroberte Holstein und
die Grafschaft Ratzeburg bis auf ein paar feste Plätze. Nun schloß
sich auch Gunzelin von Schwerin, seiner wölfischen Tradition ent¬
sprechend, den Dänen an, zu deren Heer auch Burwy von Mecklen-
bürg stieß. Zu Weihnachten fiel auch Hamburg und geriet Graf
Adolf von Holstein in dänische Gefangenschaft, und als am 12. No-
vember 1202 König Knut gestorben war, folgte ihm sein siegreicher
Bruder Waldemar. Schon nannte er sich „König der Dänen und
Wenden, Herzog von Iütland und Herr von Nordalbingien".") Im
folgenden Jahre traten ihm die Welfen, um sich seine Hilfe gegen
die Staufen zu sichern, förmlich ganz Nordalbingien ab; im August
huldigte ihm auch das aufstrebende Lübeck, und endlich fiel auch
Lauenburg. Zum Statthalter über Holstein, Ratzeburg und Lauen-
bürg wurde Gras Albert von Orlamünde gesetzt, während Burwy
von Mecklenburg Gadebusch und Gunzelin von Schwerin Wittenburg
und Boizenburg als Lohn für ihre Dienste davontrugen.

Damit aber waren nicht nur die drei wendischen Suffragan-
bistümer Hamburg-Bremens, sondern auch der hamburgische Spren-
gel selbst unter die Herrschaft des Dänenkönigs gekommen. Kein
Wunder, daß er auch die kirchenpolitischen Konsequenzen aus dieser
Lage zu ziehen begann, mußte es doch auch sein wie aller größeren

») MllB. 169. ") MUB. 170. ») MUB. 173.
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Fürsten Bestreben sein, die kirchlicheOrganisation seinem Herrschafts-
gebiete anzugleichen und einzuordnen.")

Am 15. Juli 1204 starb Jsfried von Ratzeburg, der alte treue
Anhänger des wölfischen Hauses. Die Wahl des Nachfolgers war
zwiespältig; ein Teil des Kapitels wählte den bisherigen Dompropst
Heinrich, einen sowohl in der Verwaltung tüchtigen wie durch Fröm-
migkeit und Zucht ausgezeichneten Mann, der andere den Kaplan des
verstorbenen Jsfried, Philipp. Da man sich nicht einigen konnte,
traf Graf Albrecht von Orlamünde die Entscheidung: sie fiel auf
Philipp, und der Graf erteilte ihm als Stellvertreter des abwesenden
Königs die Investitur.^") Man sieht, Waldemar beanspruchte in dem
eroberten Gebiet mit Selbstverständlichkeit das Recht, das bisher dem
deutschen Könige zugekommen war, und man erkannte das anstands-
los an. Etwas anderes war freilich die kirchliche Weihe und Zu-
geHörigkeit. Noch als „berufener Bischof" ordnete Philipp eine An-
gelegenheit der Bergedorfer Kirche^) und begab sich dann nach
Bremen, um die Weihe von Erzbischos Hartwig zu empfangen. Nach-
dem er weiter einige Kirchen in seinem Sprengel geweiht und andere
Angelegenheiten geordnet hatte, verließ er Ratzeburg und hielt sich
ein Jahr lang bei den wie er selbst welfisch gesinnten Bischöfen von
Utrecht und Lüttich auf; im Jahre 1203 weihte er dort auf Wunsch
des Abtes die neuerbaute Klosterkirche von St. Jakob bei Lüttich")
Was er damit bezweckte, solange seiner Diözese fernzubleiben, ist
nicht ganz deutlich. Nach Arnold scheint er dem Könige aus dem
Wege gegangen zu sein, dessen Mißtrauen er denn auch erregte. Graf
Albrecht hatte Mühe, dem Zurückgekehrten die königliche Gnade
wieder zuzuwenden. Wir finden ihn denn auch später wohl bei dem
ihm befreundeten Grafen, nicht aber beim Könige, dagegen aber bei
Otto IV.; er hat den Welfenkaifer 1210 nach Italien begleitet.^) Wie
es scheint, hat er sich, obgleich er die Investitur von dem Dänen ge-
nommen hatte, noch als deutschen Reichsfürsten betrachtet, jedenfalls
hielt er wie fein Vorgänger innerlich am welfifchen Haufe. Sein
Domkapitel aber erwarb sichvom Dänenkönig eine Bestätigung seiner
alten von Hadrian IV. und Heinrich dem Löwen erteilte Privilegien
(1205).-')

Aber die Ziele des Königs waren weitere als das bloße In-
vestiturrecht über die drei wendischen Bistümer, fein Streben ging
dahin, Hamburg, die alte Metropole des Erzbistums mit ihren drei
Suffraganen, aus dem Verbände der deutschen Kirche zu lösen und
zu einem Gliede der dänischen Kirche zu machen. Eine günstige Ge-
legenheit dazu bot sichihm bald genug. Am 3. November 1207 starb
Erzbischof Hartwig II. von Bremen. Die Bremer, staufischund anti-
dänisch gesinnt, wählten unter Ausschluß des von Waldemar be-
herrschten Hamburger Kapitels zum zweitenmal seinen feindlichen
Vetter, den Bischof Waldemar von Schleswig, der, auf Verlangen

19) Zum folgenden llsinger, Deutsch-dänifche Geschichte S. 239 bis 49. G. Dehio,
Gesch. des Erzbist. Hamb.-Bremen, Bd. II, 116—159.

-->) Arnold VII, 11. 21) MllB. 175. 22) MllB. 176. MUB. 195

-«) MUB. 177.
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des allmächtigen Papstes Innozenz HI. aus seiner Gefangenschaft
entlassen, in Italien die päpstliche Entscheidung seiner Sache er-
wartete. Auf die Nachricht von seiner Wahl und den vom Hamburger
Kapitel wie von König Waldemar gegen sie eingelaufenen Pro-
testen^) entfloh er aus Rom, warf sich dem König Philipp in die
Arme, der für feine Wahl beim Papste eingetreten war/°) und wurde
in Bremen mit Freuden aufgenommen. Dem Bannstrahl des auf
das Höchste empörten Papstes,^) der ihm folgte, trotzte er; er war
einstweilen im Besitz. Vergebens ließ ihn der Papst durch den Bischof
von Würzburg noch einmal exkommunizieren, vergebens wandte er
sich an König Waldemar, vergebens zitierte er den Gebannten nach
Rom, vergebens forderte er Otto IV. auf, gegen ihn einzuschreiten,
vergebens mußten auf seinen Befehl die Bischöfe von Osnabrück und
Münster und die Bremer Suffragane die Orte, an denen Waldemar
und feine Komplizen sich aufhielten, unter Interdikt legen.^)

Inzwischen aber hatte das bei der Wahl übergangene Hamburger
Kapitel, fraglos unter dem Einflüsse König Waldemars, seinen
eigenen Dompropst Burchard zum Erzbischof gewählt, der König ihn
investiert und der neue „Erzbischof von Hamburg" seinen Kon-
kurrenten, den „Bischof von Bremen", ebenfalls gebannt.^) Damit
hatte Waldemar, was er erstrebte. Aber der augenblickliche Erfolg
zerfloß in nichts. Weder Otto IV. noch der Papst erkannten den Ge-
wählten an. Schließlich gab er selbst seine Sache auf; es kam (1210)
zu einer erneuten Wahl in Bremen, sie traf den Bischof Gerhard von
Osnabrück. Unter Vermittelung der Bischöfe von Lübeck und Liv-
land erbat und erhielt man für ihn die päpstliche Bestätigung.^) Der
gebannte Waldemar aber, der immer noch Bremen innehatte, gab
jetzt plötzlich allen Widerstand aus: in schnellem Entschlüsse begab er
sichnach Rom und „klopfte persönlich an die Pforten der apostolischen
Liebe, welche verschließt, ohne daß jemand wieder öffnen, und öffnet,
ohne daß jemand wieder verschließen kann", und siehe da, sie öffneten
sich ihm noch einmal. Freilich die Rückkehr nach Bremen ward ihm
nicht gestattet.")

' Noch einmal bot sich ihm die Möglichkeit, dennoch sein Ziel zu
erreichen. Als König von Papstes Gnaden hatte Otto IV. begonnen:
1209 war er in Rom zum Kaiser gekrönt worden: 1210 bannte ihn
der Papst: 1211 sandte er den jungen Staufen Friedrich II. als
Gegenkönig nach Deutschland. Jetzt war dieser mit Dänemark im
Bunde und Otto dessen Gegner. Da warf sichWaldemar, aus Italien
zurückgekehrt, Otto IV. in die Arme, richtete, nach Bremen zurück-
gekehrt und vom Bannfluch des Papstes verfolgt,^) noch einmal eine
Gewaltherrschaft auf, oie erst ihr Ende fand, als es mit Ottos IV.
Macht unaufhaltsam zu Ende ging und Bremen 1217 dem Erzbischof
Gerhard die Tore öffnen mußte. Damit war die Einheit des Erz-
bistums Hamburg-Bremen wiederhergestellt. Es blieb ein Erzbistum

2°) Hamb. Urkb. 364. -°) Ebenda 365. 27) Ebenda 366.
-») Hamb. Urkb. 367. 370. 373. 376. 377. --) Hamb. Urkb. 364.
3°) Ebenda 378. 379. 380. 382. ») Arnold VII, 21.

Hamb. ÜB. 386. 391.

7 Schmaltz, Kirchengefchichte Mecklenburgs. I. Bd. 07



des Reiches. Waldemars Pläne waren hier endgültig gescheitert.

Die wendischen Bischöfe leisteten nach wie vor einem deutschen und

nicht einem dänischen Erzbischos Obedienz.
Dem entsprach es auch, daß Bertold, der Nachfolger des am

23. August 1210 verstorbenen Bischofs Dietrich von Lübeck, sich nicht

von einem dänischen Bischof weihen ließ, sondern, da die Lage in
Bremen völlig verwirrt war, die Weihe von dem Bischof Jso von
Verden erhielt.^) Das hinderte natürlich nicht, daß er und sein Ka-
ntel ein gutes Verhältnis zu der dänischen Herrschaft suchten, stand
ie doch mit dem Staufenkönige Friedrich II. im Bunde. So ließen
ie sich, nachdem auch dieser 1214 die Länder nördlich der Elbe und
£lbc förmlich an Dänemark abgetreten hatte, Rechte und Besitz des

Bistums sowohl von König Waldemar selbst wie von seinem Statt-
Halter, dem Grafen Albert von Orlamüde, bestätigen,") und treffen
wir Bischof Bertold am dänischen Hose und häufig bei dem überaus
kirchlich gesinnten Grafen Albert/°)

Aber der Rangstreit der beiden Kapitel von Hamburg und
Bremen war mit der allseitigen Anerkennung des Erzbischofs Ger-
hard I. (1219) noch nicht entschieden; er flammte bei dessen Tode
sofort wieder auf, als das Bremer Kapitel abermals ohne Zuziehung
des hamburgischen die Neuwahl vornahm. Die Hamburger pro-
testierten und appellierten nach Rom. Der Prozeß zog sichwiederum
durch Jahre hin.°°) Auch der Kaiser griff ein, trotz jener Abtretung
der nordelbischen Länder an Dänemark betrachtete und behandelte
er ihre Bischöfe und Kapitel als zum Reiche gehörig. Er beauftragte
feine geliebten Fürsten, die Bischöfe von Lübeck und Ratzeburg, das
Hamburger Domkapitel anzuhalten, das Bremer nicht zu belästigen
und nichts zum Schaden des Reiches zu unternehmen,^) er bestätigte
dem Hamburger Kapitel auf dessen Wunsch alle seine alten Privilegien
und nennt es dabei „fast an den äußersten Grenzen des Reiches ge-
legen", ja, er verleiht ihm die freie Wahl des Erzbischofs.^) Dennoch
muhte es schließlichnachgeben. Am Weihnachtsabend 1223 kam end-
lich ein Vergleich zustande: Hamburg verzichtete auf den erzbischöf-
lichen Titel, der ganz auf Bremen überging; zugestanden wurde ihm
nur, daß seine drei Prälaten, Propst, Dekan und Scholastikus, an der
Wahl des Erzbischofs in Bremen teilzunehmen hatten, daß die Syn-
oden nach dem Herkommen teils in Bremen, teils in Hamburg
stattfinden und die überelbifchen Bischöfe nicht verpflichtet sein sollten,
auf denen in Bremen zu erscheinen, ausgenommen bei Appel-
lationen.^) Dieser Vergleich wurde im folgenden Jahre von Ho-
norius III. bestätigt/") Fortan ist Bremen allein der Vorort der
drei wendischen Bistümer.

Während diese Dinge im Westen Mecklenburgs nach langen
Kämpfen endlich zur Ruhe kamen, schwankte auch im Osten die Wage

33) Hamb. Annal. MG. H. 88. XVI, 382

M) Hasse, Schlesw.-Holst.-Lauenbg. Regesten 305. 311.

35) Ebenda 319. 367. 372. 373. 387. 3°) Hamb. Urkb. 436. 445 ff. 466 ff.
") Ebenda 456. 38) Hamb. Urkb. 462. 39) Ebenda 468—70.

40) Ebenda 478, vgl. Dehio a. a. O.
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hin und her. Das pommersche Bistum Kammin, das, wie bereits
erzählt, seit dem Ende des 12. Jahrhunderts auch große Teile Meck-
lenburgs in Besitz genommen hatte, war bisher noch nicht in die
kirchliche Organisation eingegliedert worden, da zwei Erzbischöfe,
der von Magdeburg und der von Gnesen, auf es Ansprüche erhoben.
Schließlich hatte es Clemens III. (1188) unmittelbar dem römischen
Stuhle unterstellt.") Aber der Erzbischof von Gnesen gab sichdamit
nicht zufrieden, er klagte von neuem in Rom und erreichte 1209 in
der Tat ein päpstliches Breve, das dem Kamminer Bischof befahl,
ihm Obedienz zu leisten. Um die Unterwerfung unter das polnische
Erzbistum zu vermeiden, warf sich nun Siegwin von Kammin dem
Magdeburger in die Arme und leistete ihm den Gehorsamseid (1210),
jedoch nur um ihn sofort wieder zu brechen, als Pommern 1211 aus
der Abhängigkeit von Brandenburg wieder unter die dänische ge-
kommen war. Vergeblich forderte 1216 Innozenz HI. ihn auf, Mag-
deburg den beschworenen Gehorsam zu leisten, und erneuerte Hono-
rius in. 1223 diese Aufforderung, beauftragte aber zugleich die Äbte
von Hillersleben und Sittichenbach und den Propst von Arendsee
mit der Untersuchung der Sache. So zog sichder Prozeß noch einige
Jahre hin, ohne zur Entscheidung zu kommen. Schließlich ist Kammin
immediat geblieben.^) Die päpstliche Politik, daraufhin gerichtet,
überall unmittelbar einzugreifen und möglichst alles an sichzu ziehen,
durchlöcherte selbst die kirchlicheOrganisation.

Aber während so der Bischof von Kammin sichmit Benutzung der
dänischen Herrschaft über Slaoien der Unterordnung unter ein deut-
ches Erzbistum entzog, brach diese selbst infolge eines kühnen Hand-
treiches eines kleinen deutschen Grafen plötzlich zusammen. Graf

Heinrich von Schwerin, ein tatkräftiger und viel gewandter, bei Kai-
fer und Papst angesehener Mann,") dem Dänenkönig nur wider-
willig Untertan, schon früher dem Hospitalorden St. Johannis in
Jerusalem befreundet, den er mit den Dörfern Goddin und Sülstorf
wie mit der Pfarre in Eixen beschenkthatte, war 1220 als Kreuz-
fahrer ins Morgenland gegangen und hatte dort mit dem Kreuzheer
um Damiette gekämpft. Rückkehrend hatte er als Geschenk des Le-
gaten Pelagius, welcher den Kreuzzug leitete, einen kostbaren Stein
mitgebracht, der einen Tropfen von dem hochheiligen Blute Christi
umschloß, und ihn in Schwerin im Dom niedergelegt.") Dort aber
hatte er den Grafen Albert von Orlamünde im Besitz der Burg ge-
troffen, der sie für den Enkel seines Bruders besetzt hielt. Zugleich
hatte König Waldemar das Erbgut seiner Schwiegermutter einge-
zogen. Um seine Rechte wahrzunehmen, war Graf Heinrich selbst zu
diesem gegangen. Als er jedoch dort nichts erreichte, griff er zur
Selbsthilfe. In einer Mainacht des Jahres 1223, als der König, der
auf der Insel Lyöe gejagt hatte, nach dem abendlichen Gelage mit
seiner Begleitung trunken in seinem Zelte schlief, bemächtigte er sichdesselben und seines Sohnes, schaffte beide auf ein Schiff und ent-

41) Pomm. llrkb. 111.
«) Pomm. Urkb. 168. 216. 217. 245 ff. 329. «) MUB. 202. 267.
4i) über die Kreuzfahrt Heinrichs siehe Wigger in MAbb. 40, 27—38.
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führte sie, da in Schwerin der Statthalter des Königs faß, auf seine

Burg Lenzen an der Elbe und weiter über den Strom nach Dannen-

berg in den Turm des ihm befreundeten Grafen.

Die verwegene Tat erregte in allen Ländern des europäischen

Westens ungeheures Aufsehen. Die Dänen waren wie gelähmt. Das

Reich meldete sich. Im Auftrage Kaiser Friedrichs verhandelten

der Reichsverweser, Erzbischos Engelbert von Köln, und die Bischöfe

von Hildesheim und Würzburg mit dem Grafen Heinrich auf Über-

lassung der Gefangenen an das Reich. Papst Honorius III. setzte

sich mit allen Mitteln für die Gefangenen ein; er befahl dem Grafen

bei Strafe des Bannes, sie sofort in Freiheit zu setzen; er forderte den

Kaiser auf, den treubrüchigen Grafen zu strafen; er schrieb an den

Erzbischos von Köln, an die Bischöfe von Lübeck und Verden und be-

fahl ihnen, den Grafen zu bannen, falls er nicht binnen Monats ge-

horche — eigentümlicherweise findet sich keine solche Aufforderung

an den Bischof von Schwerin —, ja, er wandte sich persönlich an die

Bürger von Lübeck mit der Mahnung, sich dem Gefangenen treu zu

beweisen.") Indes, die Gefangenen blieben in der Haft Heinrichs.

Im Juli des nächsten Jahres kam endlich ein erster Vertrag zustande,

nach welchem der König außer zu einem erheblichen Lösegeld zur

Kreuzfahrt in das Heilige Land verpflichtet wurde und Nordalbin-

gien und Slavien dem Reiche zurückgeben sollte. Nordalbingien sollte

dann freilich Graf Albert von Orlamünde als Reichslehen wieder

erhalten und der König selbst Slavien, für das er wie für fein ganzes

Reich Lehnsmann des Reiches werden sollte. Die Grafschaft Schwe-

rin und die drei slavischen Bistümer Lübeck, Ratzeburg und Schwerin

sollten reichsunmittelbar werden/") Dieser Vertrag kam indes nicht

zur Ausführung, da die Dänen im letzten Augenblick zurückzogen.

Die Könige blieben in Haft. Jetzt finden wir auch Bischof Brunward

von Schwerin offen auf Seite der deutschen Fürsten; er nahm an

der Versammlung in Bardowiek teil, aus der jener Vertrag vollzogen

werden sollte;") und nun traten auch die Obotritensürsten auf die

deutsche Seite über. Die Waffen mußten jetzt die Entscheidung brin-

gen. Graf Heinrich von Schwerin verband sich mit dem Erzbischos

Gerhard II. von Bremen und dem jungen Adolf IV. von Holstein, um

dem letzteren sein Land wiederzugewinnen, und Heinrich von Rostock

schloß sich ihnen an. Auf der anderen Seite zog Otto von Lüneburg

dem dänischen Statthalter Albert von Orlamünde zu. Bei Mölln

kam es zur Schlacht, die Verbündeten siegten und der Orlamünder

geriet in ihre Gefangenschaft. Damit waren die Dänen auch dieses
bedeutenden Führers beraubt, und nun kamen die Verhandlungen

von neuem in Gang. Am 17. November 1223 kam zwischenden Be-
teiligten ein Vertrag zustande. Der König verpflichtete sichzur Zah-
lung erheblicher Summen und zur Stellung von Geiseln, er trat dem
Reiche das gesamte Nordalbingien südlich der Eider und Levensau,

die Länder Burwys und Slaviens mit Ausnahme von Rügen ab.

4ä) MUB. 287 f. 290—297. «) MUB. 305.

4T) Böhmer-Ficker, Regest. 3942.
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Er leistete selbstUrfehde und verpflichtete sich,den Schweriner Grafen
mit seinen Gegnern, dem König von Böhmen, Otto von Lüneburg
und den Grafen von Orlamünde auszusöhnen.")

Waldemar leistete in der Tat die ersten Zahlungen, zu denen er
sich verpflichtet hatte; er felbft und sein Sohn wurden frei") Aber
er war entschlossen, sein Glück noch einmal aus die Spitze seines
immer siegreichen Schwertes zu stellen. Auf seine Bitte entband ihn
Honorius III. von dem geleisteten Eide. Wiederum setzte er sich in
zahlreichen Schreiben an den Grafen Heinrich, den Kaiser, seinen Le-
gaten in Deutschland, den Bischof von Verden, den Abt von Lüne für
seinen „teuersten Sohn in Christo", den König von Dänemark, ein.
Wiederum brach der Kampf aus, wiederum wurde der Dänenkönig
von dem Welfen Otto von Lüneburg unterstützt. Die Verbündeten
riefen dagegen den Herzog Albrecht von Sachsen zur Hilfe, indem sie
ihm die Grafschaft Ratzeburg überließen und die Oberherrschaft über
Nordalbingien, Schwerin eingeschlossen,zugestanden. Auch die jun-
gen mecklenburgischen Fürsten — der alte Burwy war 1227, seine
beiden Söhne bereits 1225 und 1226 gestorben — stießen zu den Ver-
bündeten. Die Entscheidung fiel am 22. Juli 1227 bei Bornhöved.
Waldemar wurde völlig ge chlagen, Otto von Lüneburg fiel in die
Hände der Sieger. Die Entscheidung war endgültig; Waldemar ver-
zichtete auf seine Eroberungen, Nordalbingien und Slavien blieben
deutsch, und an Stelle der verwaisten Grafschaft Ratzeburg entstand
aus dieser und der Sadelbande mit Lauenburg das Herzogtum
Sachsen-Lauenburg, dessen Oberhoheit sich auch über die mecklen-
burgischen Fürsten erstreckte. Die drei wendischen Bistümer Lübeck,
Ratzeburg und Schwerin blieben als reichsunmittelbare Stifte im
Verbände des bremischen Erzbistums, während das pommersche
Bistum Kammin sich dem Magdeburger entzog und immediat dem
päpstlichen Stuhle unterstand.

Kapitel 5

Die mecklenburgischeKirche im Zeitalter
der Kolonisation

1. Bis zum Tode Brunwards

Es wird immer merkwürdig sein zu beobachten, wie sich unter
den kriegerischen und politischen Verwickelungen, unter ihrem oft sehr
bewegten Auf und Ab, dennoch die großen kulturellen Unterströmun-
gen mit einer unbeirrbaren Selbstverständlichkeit vollziehen, gleich-
sam wie das Strömen eines mächtigen Flusses unbeirrt bleibt von
den Wellen, welche der Wind an seiner Oberfläche aufwühlt, mögen
sie auch noch so hoch gehen und der Richtung des Stromes konträr

") MUB. 317. 49) MUB. 325—29.
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sein. Genau so ging in der im vorigen Kapitel behandelten Periode

unter der wilobewegten Oberfläche der politischen Händel, dem Hin

und Her der deutsch-dänischen Machtverschiebungen, die große

deutsche Siedelungsbewegung unbeirrbar ihren Gang weiter und

verwandelte den bis dahin slavischen Osten in deutsches und christ¬

liches Land. Ihr und ihrer kirchlichen Auswirkung haben wir uns

nun zuzuwenden. Wir hatten gesehen, daß sie im Laufe des 12. Jahr-

Hunderts mit Wagrien beginnend und auf das Polabenland über-

greifend am Ende des Jahrhunderts am Westufer des Schweriner

Sees und am Westrande der Iabelheide stehengeblieben war. So

weit war ihr die kirchliche Organisation gefolgt, war das Land mit

einem großmaschigen Netz von Kirchspielen überzogen worden. Es

waren die unter deutschen Herren stehenden Grafschaften Ratzeburg

und Schwerin, die der deutschen Einwanderung geöffnet worden

waren. Das Gebiet der wendischen Fürsten Mecklenburgs war ihr

bisher im ganzen noch verschlosien. Sie bemühten sich zunächst, ihr

eigenes wendisches Volkstum wieder zu konsolidieren und durch die

Einführung des Christentums zu heben. Bis tief in das zweite Jahr-

zehnt des neuen Jahrhunderts finden wir so gut wie ausschließlich
wendische Edle in ihrem Gefolge und spielte das deutsche Element an
ihren Höfen kaum eine Rolle. Aber auch für ihr Gebiet schlug jetzt

die Stunde, in der sie sich der übermächtig andringenden deutschen
Kultur nicht mehr verschließen konnten und ihr Land ihr und der
deutschen Einwanderung öffneten.

Die ersten Spuren deutscher Siedelung in diesen Gebieten gehen
auf die Klostergründung in Doberan (1171 und 1186) zurück. Es war
nur natürlich, daß die deutschen, in einem „Lande des Schreckens und
der wüsten Einöde, unter einem rohen Volke," dessen Sprache ihnen
fremd war, siedelnden Mönche deutsche Volksgenossen nach sichzogen,
zunächst als unmittelbare Hilfskräfte ihrer Niederlassung. Man
weiß, was für einen Stab von solchen Helfern vom Laienbruder bis
zum Mietsknecht und zum Bauern auf dem Klostergrund diese
Mönchsgenossenschaften um sich scharten. Bogislav von Pommern
setzt es daher, um ein Beispiel zu nennen, 1182 in seiner Bestätigung
des in Broda am Tollensesee zu errichtenden Prämonstratenser-
stiftest als selbstverständlich voraus, daß es neben wendischen auch
deutsche Hörige haben wird. Ebenso gibt Kasimar von Demmin dem
von ihm gegründeten Zisterzienserkloster Dargun schon in der

Bewidmungsurkunde^) auch das Recht, Siedler aller Nationen,
Deutsche, Dänen und Wenden, auf seinem Boden anzusetzen. Für den
ersten Doberaner Konvent fehlt es freilich an einer solchen Urkunde,
aber schon sechs Jahre nach seinem Einzüge begegnen uns auf seinem
Gebiet zwei Dörfer eines deutschen Mannes namens Brun/) Dieser

i) MUB. 135. -) MUB. 114.

3) MUB. 122. Ich kann mich von der Unechtheit der ältesten Doberaner Ur-

künden (122. 147. 148. 152 f., vgl. Kunkel, die Stiftungsbriefe für das meckl.-pomm.

Zisterz.-Kloster Dargun fArchiv f. Urkundenforschung III, 23. 80]) auch trotz der

neusten Anfechtung durch Biereye (MIbb. 94, 231—66), nicht überzeugen. Den

Hauptanstoß bilden Kröpelin und die vier Dörfer in Kubanze (122. 152), die in den
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erste Konvent fiel zwar einem wendischen Aufstand zum Opfer, aber
1186 trat ein neuer, ebenfalls aus Amelungsborn entsandter an seine
Stelle, und nun hören wir, vielleicht schon 1189, jedenfalls aber vor
1200, von Deutschen in den Dörfern des Klosters, und 1209 gibt es
auf seinem Gebiet bereits drei aus wilder Wurzel gerodete Hagen-
dörfer/) Auch die beiden alten vom Kloster für seine Dörser er-
richteten Pfarren Kröpelin und Parkentin lassen sich mit einiger
Sicherheit in die Zeit vor 1209 zurückführen.")

Dann aber scheint Nikolaus von Rostock, ein auch nach Arnolds
von Lübeck Urteil außerordentlich tüchtiger Fürst, im letzten Jahr-
zehnt des Jahrhunderts — er starb 1200 — begonnen zu haben,
deutsche Ansiedler in sein Gebiet zu ziehen, begegnen uns doch um
1210 hier ganz im Osten des Landes bei Marlow, das westliche Gebiet
Burwys überspringend, die ersten deutschnamigen Dörfer,") und
ebenso ist es wahrscheinlich, daß das Kirchspiel der „schwarzen
Dörfer", Biestow bei Rostock, schon um oder vor 1200 errichtet
worden ist.")

Nun aber, d. h. im ersten Jahrzehnt des neuen Jahrhunderts,
öffnete auch Burwy, jetzt Herr auch der Kessiner, sein Land der Ein-
Wanderung. Wie einst Adolf von Holstein lud er „von nah und

zweifellos echten Urkunden 192 und 239 bei der Aufzählung des Klosterbesitzes nicht
wiederkehren. Indes wird dieser Besitz als ursprünglich nicht nur durch 141 gesichert,
sondern auch durch die Tatsache, daß Doberan um 1396 (3116) das Patronat und
1353 (7852. 7918) und noch 1471 (Registr. decimarum de clero archidiaconatus
Rostoc. im Staatsarchiv Schwerin) das Archidiakonatsrecht auch über Kröpelin befaß.
Wie ist das anders zu erklären, als daß das Kloster ursprünglich auch Kröpelin c. p.
selbst besessen, dort die Pfarre errichtet und dementsprechend (nach 122) auch über sie
den Bann hatte? Dieser sowie der kirchliche Zehnt blieb dem Kloster, auch als Krö¬
pelin c. p. seinem Besitz entfremdet wurde (389. 496), was schon vor 1299 (191) ge-
schehen sein muß, vielleicht im Zusammenhang mit der Erhebung des Ortes zur Stadt.
Das zweite Bedenken, daß in den Urkunden 147 und 152 dem Kloster die hohe und
niedere Gerichtsbarkeit zugesprochen, in 463 ihm aber nur die niedere zugestanden
wird, wiegt noch weniger, da in 463 gesagt wird, daß diese Regelung der Austrag
eines Streites zwischen Fürst und Abt um die Gerichtsbarkeit ist. Die Möglichkeit, daß
der Fürst eine Erweiterung seiner Rechte über die Abtei erstrebte und schließlich kraft
seiner Gewalt auch durchsetzte, liegt wahrhaftig ebenso nahe wie die von Kunkel
supponierte, daß das Kloster nach Erweiterung seiner Rechte strebte und zu diesem
BeHufe seine Urkunden fälschte. Ja, die Dinge liegen in Wirklichkeit umgekehrt. Es
war Grundsatz des Zisterzienserordens, daß seine Klöster von jeder weltlichen Herrschast
frei sein sollten. Er lehnte auch jede Vogtei ab und betrachtete allein den Kaiser als
seinen Vogt. (Vgl. H. Hirsch, Die Klosterimmunität seit dem Investiturstreit [1913],
S. 99—151.) Erst im Verlaus des 13. Jahrhunderts gelang es der erstarkenden landes-
herrlichen Gewalt, die meisten Zisterzienserklöster ihren Territorien einzugliedern.
(Vgl. Hauck, KG. Deutsch!., V, 1, S. 76, dort auch die Belege.) Jene inkriminierte
Bestimmung entsprach also nur den Ordensprinzipien und muß in den Stiftungs-
Urkunden eines Zisterzienserklosters erwartet werden. Pribislav mochte sie leichten
Herzens gewährt haben, während sein Urenkel ihre Beseitigung erstreben mußte. End-
lich die ungewöhnliche und 1192 (192) nicht mehr zutreffende Titulatur Burwys als
princeps Magnopolitanorum et Kyzzenorum erklärt sich sehr einfach daraus, daß
die Urkunde eine Handlung beglaubigt, die Burwy vollzogen hatte, als er noch princeps
Kyzzenorum war, und die er nur als solcher vollziehen konnte, da das Doberaner
Gebiet, abgesehen von dem Ländchen Kubanze, im Gebiete der Kessiner lag.

Im übrigen kommt auch Biereye zu dem Ergebnis, daß die betr. Urkunde in den
wesentlichen Bestimmungen auf älterem echten Material beruhe.

*) MUB. 148. 191 -) MIbb. 72, 176 f.' °) MUB. 192. ') MMb. 72, 176 f.
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fern christliche Siedler" ein, sich in dem „menschenarmen und dem

Dienst der Dämonen ergebenen Lande" anzubauend) In erster

Linie mögen es wirtschaftliche Gründe gewesen sein, welche ihn zu

diesem Schritt bewogen, die Hebung der Kultur des Landes durch

den tüchtigeren deutschen Bauern, für den bei der Spärlichkeit der
wendischen Bevölkerung ja Raum genug zur Verfügung stand, ohne
diese prinzipiell zu verdrängen. Aber neben dem wirtschaftlichen
Motiv steht auch für den Fürsten das religiöse, das Heidentum seines
eigenen Volkes durch das Christentum der Einwanderer zu über-
winden, sein Land zu einem christlichen zu machen.") So ist denn im
großen Ganzen die wendische Bevölkerung hier im Lande geblieben,
wenn sie auch in manchen Einzelfällen rücksichtslos von Haus und
Hof vertrieben worden ist, um durch deutsche Einwanderer ersetzt zu

werden.") So treffen wir denn um 1210 auch in dem alten Herr-
schaftsgebiete Burwys auf das erste Anzeichen der beginnenden

Siedlung: es ist der Vertrag über die Zehnten der deutschen Siedler
auf der Insel Poel, zu dem er den Bischof von Lübeck, dem die Insel
unterstand, nicht ohne Anwendung von fühlbarem Druck bewog. Der
Zehnt war ja von Hause aus eine rein kirchlicheAbgabe, aber überall
suchten die Landesfürsten an ihm Anteil zu gewinnen und scheuten
dabei nicht vor Gewaltmitteln zurück. So hatte auch Burwy dem
Bischof die Zehnten der Siedler einfach so lange gesperrt, bis er sich
auf Zureden Brunwards bereit fand, dem Fürsten den halben Zehnt
der Insel abzutreten, um nur die andere Hälfte zu erhalten.") Solche
Zehntverträge scheinen regelmäßig für ganze Landschaften abge-
schlössen worden zu sein. Ihr Abschluß wurde dringlich bei Ablauf
der den Siedlern gewährten Freijahre. Einzelne von ihnen sind uns
erhalten, so der, welchen Brunward 1221 mit dem Fürsten Wizlav
von Rügen für das Land Tribsees abschloß,") der 1222 zwischen
Burwy und seinen Söhnen einer- und dem Bischof von Ratzeburg
andererseits für die Länder Dassow, Breesen und Klütz vereinbarte/')
sowie der von den Fürsten Johann und Pribislav 1230 für die Länder
Warnow und Brenz mit Brunward getroffene Vertrag.") In Trib-
sees mußte der Bischof dem Fürsten den ganzen Zehnt einer Reihe
von Dörfern (120 Hufen) überlassen: im übrigen mußte er den halben
und auf den Waldrodungen zwei Drittel des Zehnten dem Fürsten
abtreten. Ebenso mußte der Ratzeburger Bischof den Fürsten in den
Ländern Dassow und Breesen den halben Zehnt, im Walde Klütz aber
zwei Drittel desselben abtreten. Im Lande Warnow erhielt der
Fürst den halben und von den Adelsgütern den ganzen Zehnt. Da-
für ward dann dem Bischof der ihm verbliebene Rest garantiert.")
Man sieht, es ging für die Kirche nicht ohne schmerzlicheKompromisse

<0 MUB. 319. 9) MUB. 197. 256. 319.

10) Wartus in Marmotse, MUB. 375, S. 373. Brunward in Bäbelin, MUB. 454.

") MUB. 197. 12) MUB, 278. ") MUB. 284. ") MUB. 376.

15) Zehntverträge für den östlich des Schweriner Sees gelegenen Teil der Graf-

Ichaft, für das Land Mecklenburg und das Land Rostock setzen die Urkunden MUB. 270.

347. 256. 421 voraus; in letzteren beiden ist dem Bischof der halbe Zehnt verblieben.

In ersterem hat das Schweriner Kapitel («k. MUB. 100 A) zwei, der Graf und der
Bischof je ein Viertel.
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und Opfer ab. Trotzdem war auch für sie der finanzielle Gewinn
nicht gering.

Wie bereits in der Ratzeburger Stiftsurkunde") vorgesehen war,
daß der Bischof mit den Grundherren über die zu errichtenden
Kirchen und Pfarren und ihre Dotierung verhandeln solle, so finden
wir auch in jenem Zehntvertrage für die Länder Dassow, Breesen und
Klütz derartige Bestimmungen; es wird ausgemacht, daß in Dassow
und Breesen der Bischof selbst dotieren, dafür aber auch das Patronat
haben soll. Ebenso soll er im Klützer Walde das Patronat haben,
die Dotation der Kirchen aber von ihm in Gemeinschaft mit den
Grundherren beschafft werden, d. h. wohl, der Grundherr soll den
Grund und Boden, der Bischof den Zehnt geben. Im allgemeinen
gilt überall der Grundsatz, daß, wer den Grund und Boden gibt, auch
das Patronat erhält. Dem entspricht es, daß die in der ersten Zeit
der Kolonisation, in welcher diese unter landesherrlicher Organisation
und Leitung erfolgte, errichteten Pfarren durchweg auch landes-
herrlichen Patronats, d. h. von den Landesherren in Verbindung
mit dem Bischof errichtet sind, und daß sich in ihrer Verteilung über
das Land eine gewisse Planmäßigkeit deutlich erkennen läßt. Seit
1222 aber erscheint wie mit einem Schlage der deutsche niedere Adel
an Stelle des wendischen,") der nun schnell zurücktritt, im Gefolge
der wendische Fürsten; und nun beginnt auch die Errichtung kleinerer
Pfarren privaten Patronats auf dem Grundbesitz dieses niederen
Adels, um in denjenigen Gegenden, welche nun erst von der Siedlung
erreicht werden, völlig das Übergewicht über die landesherrlichen
Gründungen zu gewinnen.")

Die Hauptmasse der nach Mecklenburg auswandernden Siedler —
vereinzelt kommen auch Holsteiner vor — stammte aus Westfalen.
Bei den alten Elbübergängen Artlenburg, Lauenburg, Boizenburg
den Strom überschreitend, schob sie sich zunächst nordostwärts durch
die nördliche Hälfte des Landes vor, d. h. durch die Striche schwereren
Bodens, die von der wendischen Bevölkerung eben wegen der
Schwierigkeit der Bodenbearbeitung spärlicher besetzt waren als die
südliche Landeshälfte mit ihrem leichteren Boden. Wir sahen schon,
daß sie auf diesem ihrem Wege bereits um 1121 das rügensche Land
Tribsees erreicht hatte. Dem entspricht es, daß die größeren landes-
herrlichen Kirchspiele — wir werden auch hier der bereits aus dem
Ratzeburgischen bekannten Größe von 9—IS Ortschaften begegnen —
sich hauptsächlich in dieser nördlichen Landeshälfte und vor allem im
Lande Rostock zeigen, dessen Besiedelung, wie wir sahen, wahrschein-
lich vor 1200 begonnen hat. Hier überziehen sie das Land mit einem
ziemlich gleichmaschigen Netz und sind daher innerhalb eines be-
schränkten Zeitraumes gewissermaßen in einem Zuge planmäßig er-
richtet worden, vermutlich nicht später als im ersten Jahrzehnt des
13. Jahrhunderts, da die Ansiedler nicht ohne kirchlicheVersorgung
bleiben konnten und vielfach wohl ihre Priester bereits mitbrachten.

"-) MUB. 65.
"> MUB. 280. 282. 284 usw. 18) Vgl. Biereye: Über die Besiedelung des Landes

Parchim durch die deutsche Ritterschaft. MIbb. 96, 151—88. 1932.
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Jedenfalls mußte in denjenigen Ortschaften, die für die Errichtung

einer Pfarre in Frage kamen oder bestimmt wurden, die Pfarrhufen

gleich bei ihrer Besetzung ausgesondert werden, wenn man nicht eben

angesetzte Siedler nach wenigen Jahren wieder abmeiern wollte.

Aus Mecklenburg ist uns freilich darüber Urkundliches nicht erhalten

wohl aber besitzen wir aus der Provinz Sachsen mehrere Verträge

zwischen dem Grundherrn und dem Siedlungsunternehmer für die

Besetzung einzelner Dörfer mit flämischen Kolonisten, in denen neben

den Schulzenhufen sofort auch die Äuswerfung der Pfarrhufe aus¬

bedungen wird.") Es wird in Mecklenburg nicht anders gewesen sein.

Suchen wir dem Gange der Pfarrgründungen im einzelnen zu

folgen.
Am frühesten scheinen sie, wie schon gesagt, im Lande Rostock

vorangegangen zu sein. Hier bestanden bereits die Kirchen zu Alt-

Rostock und Kessin (Goderak), vielleicht auch die von Schwaan von

Bernos Zeiten her. Seit dem Beginn des neuen Jahrhunderts blühte

hier Alt-Rostock gegenüber auf der Anhöhe am linken Warnowufer

der deutsche Markt Rostock mit erstaunlicher Schnelligkeit auf; 1218

verlieh ihm Burwy das lübifche Stadtrecht, dessen sich die Einwohner

schon seit längerem bedient hatten.2") Spätestens damals sind seine

beiden ältesten Kirchspiele, die von St. Petri und Nikolai, den beiden
Schifferheiligen, begründet worden; 14 Jahre später erscheint bereits

das dritte Kirchspiel, das von St. Marien in der Neustadt.")
Schon im ersten Jahrzehnt des 13. Jahrhunderts muß auch das

zwischen Rostock und Doberan gelegene Waldgebiet des Hägerortes

gerodet worden sein und in Lichtenhagen seine Kirche erhalten haben;
1233 begegnet uns bereits das zweite und kleinere Kirchspiel desselben,

Lambrechtshagen,^) und von dem benachbarten Biestower sahen wir
schon, daß es älter sein muß als die rein städtischen der deutschen
Stadt Rostock; 1233 begegnen uns in dem westlich der Warnow ge-
legenen Teil des Landes die Kirchspiele von Groß-Tessin, Alt-Karin,
Satow, Retschow und Neukirchen,^) alle, bis auf Satow, wo das
Mutterkloster von Doberan, Amelungsborn, Besitz erworben und
spätestens 1224 eine Pfarre begründet hatte,^) landesherrlichen Pa-
tronates und von dem bekannten Umfange, und da das kleine Sa-
tower Kirchspiel mit seinen sechs Ortschaften offenbar das jüngste von
ihnen ist, sicherlichschon vor 1220 errichtet.

Östlich der Warnow schließen sich an diesen Komplex in ge-
schlossener Reihe die großen landesherrlichen Pfarren von Lüssow,
Hohen-Sprentz, Recknitz, Laage, Cammin, Kavelstorf, Petfchow,
Bentwisch, Canitz, Kölzow, Marlow, Ribnitz an. Urkundlich sind
zwar nur Lüssow für 122625) und Ribnitz für 1234"°) bezeugt, aber
die mächtigen Granitbauten ihrer Kirchen, die durchweg vor 1230
anzusetzen sind, machen die Errichtung der Kirchspiele in derselben
Zeit sicher. Ja, wenn gleichzeitig mit der ersten Erwähnung des
Ribnitzer Kirchspiels (1233) auch bereits die Hagendörfer Blanken-

19) O. v. Heinemann, Albrecht der Bär. S. 468 ff., Nr. 39. 40. 41.

2°) MUB. 244. 21) MUB. 398. 22) MUB. 420. Vgl, MIbb. 72, 243 f.

23) MUB, 420. 2i) MUB, 300. -°) MUB, 323. 2°) MUB. 421.
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Hagen und Volkenshagen genannt werden, so mögen auch sie damals
schon ihre Kirchen gehabt haben, sind sie doch auch landesherrlichen
Patronats und größeren Umfangs.")

Und nun erreichte der Strom der Einwandernden auch bereits
das rügensche Festland. Schon Jaromar I. 1217) mag ihm die
Grenze geöffnet haben. Sein Sohn Wizlav setzte das begonnene
Werk fort. Da das Festland Rügen, d. h. die Länder Tribsees, Barth,
Grimmen und Pütte dem Schweriner Bistum niemals strittig ge-
wesen waren, so war es auch hier Brunward, welcher für die kirch¬
liche Organisation Sorge zu tragen hatte. Im Jahre 1221 schloß er
mit dem Fürsten Wizlav den schon erwähnten Zehntvertrag. Gleich-
zeitig wird auch hier die Errichtung von Pfarren in Angriff ge-
nommen fein; Tribsees, Eixen, Semlow, Tribohm, Prohn, Richten-
berg und Brandshagen erscheinen hier als die ältesten Kirchspiele.^)
Um 1232 war die kirchliche Entwicklung auch hier so weit vorge-
schritten, daß für dieses Gebiet ein eigener Archidiakonat mit dem
Sitz in Tribsees errichtet werden konnte. Als erster Archidiakon
verwaltete ihn Jerislav, ein Sohn des Fürsten Wizlav."") Jetzt war
auch hier bereits die Waldsiedlung in Angriff genommen und be-
stand schon die Pfarre Richtenberg auf gerodetem Lande. Auch hier
rief man die Zisterzienser zur Hilfe; 1231 gründete Wizlav I. das
Kloster Neuenkamp und dotierte es mit der Pfarre in Richtenberg,
drei weiteren deutschen Dörfern und 300 Waldhufen, für die es das
Siedlungsrecht erhielt. Brunward verlieh dem neuen Kloster seines
Ordens die Zehnten aus diesem ganzen Gebiete. Der erste Konvent
kam aus Altenkamp, der Mutter von Amelungsborn. Zur Gründung
waren neben dem Fürsten und dem Bischof der Abt des holsteinischen
Schwesterklosters Reinfeld, mehrere Schweriner Domherren und als
Empfänger zwei aus dem Mutterkloster entsandte Mönche erschienen.
Zwei Jahre darauf zog der neue Konvent ein.°°) Die Entwicklung
schritt auch hier schnell vorwärts, und die Zahl der Kirchen mehrte
sich: Barth, Ahrenshagen, Damgarten, Kirchdorf, Neuenkirchen,
Kirch-Baggendorf, Medrow, Reinberg, Stoltenhagen, Vorland und
Grimmen müssen bereits um die Mitte des Jahrhunderts Hinzuge-
kommen fein, wie ihre alten, noch dem Übergangsstil angehörigen
Kirchenbauten beweisen.")

Kehren wir an den Anfang des Jahrhunderts und nach Mecklen-
bürg zurück, und zwar in die Herrschaft Burwys. Obgleich westlicher
und damit der deutschen Einwanderung näher gelegen als das Land
Rostock, scheint sie doch später als dieses ihr geöffnet worden zu fein.
Im ersten Jahrzehnt war sie aber auch hier im Gange. Jetzt machte
auch die kirchliche Organisation weitere Fortschritte. Neben die alten
aus Bernos Zeit stammenden Pfarren Wiecheln, Lübow und wohl
auch Bukow treten jetzt die von Alt-Wismar, Neuburg, Alt-Gaarz,

2T) Vgl. MIbb, 72, 245—57. Reifferscheid, Der Kirchenbau i. Meckl. u. Neu-
Vorpommern z. Zt. d. deutschen Kolonisation (1910).

28) MIbb, 72, 257 ff. 29) MUB. 406.
30) MllB, 393. 394. Winter, Die Zisterzienser des nordöstl. Deutscht. II, 239 ff.

Ianauschek, Orig. Elftere. Tom. I, 236. 31) MIbb. 72, 258 f.
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Brüel und die der Burg Mecklenburg selbst, natürlich alle landes-

herrlichen Patronats und von großem Umfang, 1229 erhält Neuburg

bereits in Dreoeskirchen eine Tochterkirche.^) Und schon beginnt

auch die Gründung von Städten; 1218 erscheinen bereits der Bürger-

meister und die Ratsmänner der Stadt Bukow.^) Mitten hinein

in die große Bewegung führt uns die Gründung des Nonnenklosters

Sonnenkamp (Neukloster), an der vor anderen auch die zweite Ge-

mahlin Burwys, die Fürstin Adelheid, eine Tochter des branden-

burgischen Markgrafen Otto, beteiligt war, wie denn überhaupt diese

sürstlichen Frauen sich vielfach durch lebendige Religiosität und kirch-

liches Interesse auszeichnen. Sie waren an der Seite ihrer oft rohen

und ungezügelten Gatten die Hüterinnen der Sitte und Frömmigkeit.

Die Gründung dieses ersten mecklenburgischen Nonnenklosters er-

folgte 1219 an einem offenbar noch wendischen Orte. Die Schenk-

geber sind wendische Edle, Zurislav, die Ratiburssöhne Nakon und

Newoper. Brunward, der Bischof, schenktdem Kloster die ihm zustehen-

den Zehnten, um die Einwanderung von Christen und damit die
Christianisierung des heidnischen Volkes zu fördern.") Mit dem

Kloster entsteht natürlich zugleich auch eine Pfarre, welche die große,

östlich von Lübow bis zur Grenze klaffende Lücke füllt. Das Kloster

hat die auf es gesetzte Erwartung erfüllt. Als Brunward 16 Jahre

später ihm seine Zehntverleihung bestätigt,35) konnte er auf dem
Klosterbesitz eine Reihe neugegründeter deutschnamiger Dörfer auf-
führen.

Drei Jahre nach der Gründung von Neukloster machte der Fürst
— und wiederum erscheint seine Gemahlin als Mitstifterin — eine

weitere fromme Stiftung; er gründete auf dem im Lande Brüel ge-

legenen Hofe Tempzin ein Hospital des Antoniterordens zur Pflege

von Kranken, namentlich solcher, die von der Seuche des Antonius-
feuers ergriffen waren, und stattete es mit den nötigen Einkünften,

besonders mit der Weidegerechtigkeit für die dem Orden eigentümliche
Schweinezucht aus/°) Die Stiftung wurde in Neukloster in Gegen-

wart Brunwards, der auch hier der Anreger gewesen sein wird, voll-

zogen und dem Ordenshause zu Grünberg in Hessen übergeben. Von
dort kamen die Brüder, welche das Hospital einrichteten und seine
Arbeit übernahmen. Zum ersten Male begegnen jetzt in der Um-
gebung des Fürsten eine Reihe deutscher Adliger und auch in dieser
Gegend ein deutschnamiger Ort als Zeichen, daß auch hier sichdeutsche
Siedler anzubauen begonnen haben.

In demselben Jahre 1222 schloß endlich Burwy auch für den
letzten Teil der zur Herrschaft Mecklenburg im engeren Sinne ge-
hörigen Landschaften, die Länder Dassow, Breesen und Klütz, mit dem
Bischof Heinrich von Ratzeburg den schon erwähnten Zehntvertrag.
Diese zwischen Lübeck und der Wismarschen Bucht an der See ge-
legenen Landschaften scheinen, bis dahin abseits des großen Stromes
der Einwanderer gelegen, der letzte Teil der nördlichen Hälfte des

MUB. 363. 380. 254. 282. 299. Vgl. MIbb. 72, 238.
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Landes gewesen zu sein, in den sie eindrangen. Aber nun ist auch
hier das Siedlungswerk begonnen; die Dörfer werden in deutsche
Husen ausgelegt, zehntfreie Schulzenhusen ausgeworfen. Zugleich
wird die Errichtung von Pfarren in die Hand genommen. In Pro-
feken besteht schon seit längerer Zeit eine Kirche. In Hohenkirchen,
einem bischöflichen Tafelgut, wird jetzt als erstes der Friedhof vom
Bischof in Gegenwart der Fürsten geweiht. Aber die Abmachungen
über die weiter zu errichtenden Pfarren waren für den Bischof un-
günstig. Bis dahin war es durchweg der Landesherr gewesen, der
sie mit der nötigen Ackerkompetenz ausstattete, jetzt — und darin
kündet sich bereits die oben genannte Verschiebung an —, soll es dem
Bischof allein zur Last fallen, die Pfarren auszustatten bzw. sich
darüber mit den örtlichen Grundherren zu einigen. Dennoch ist in
wenigen Iahren ein vollständiges Pfarrsystem entstanden. Schon
1230 finden wir hier die Pfarren Daffow, Mummendorf, Proseken,
Hohenkirchen, Grefsow, Beidendorf, Grevesmühlen — vor 1237 ist
auch bereits die von Rüting (Diedrichshagen) hinzugekommen —,")
weiter Klütz, Damshagen, Elmenhorst und Kalkhorst, d. h. auch der
weitausgedehnte Klützer Wald ist bereits größtenteils gerodet und
mit Dörfern, die in den Endigungen ihrer Namen auf -Hagen und
-Horst ihre Herkunft anzeigen, besetztworden.^) Endlich muß damals
in dem schnell aufblühenden und um 1226 zur Stadt erhobenen
Hafenort Wismar zugleich auch wenigstens die erste Kirche er-
richtet sein.

Auch die Poeler Pfarre zu Kirchdorf muß damals schon bestanden
haben, da die Insel bereits um 1210 von deutschen Siedlern besetzt
wurde/") Sie gehörte als einzige in Mecklenburg zum Bistum
Lübeck.

Mitten im Lande lag das Dotationsgebiet des Schweriner Bis-
tums, das Land Bützow-Warin. Unter Berno war die kirchliche
Arbeit hier offenbar nicht weiter gediehen, als daß dort neben dem
Kastellan auf dem wendischen Burgwall von Bützow ein Priester
stand, der aus dem Wendenzehnt feine Besoldung erhielt. Erst unter
Brunward kam es, wiederum wohl im Zusammenhange mit der
deutschen Einwanderung, zur Errichtung einer Pfarre und Kirche,
wahrscheinlich bei der Gründung der Stadt Bützow, die wohl um
1224 erfolgt lst, da Brunward von da ab häufig seine Urkunden von
dort datiert: 1229 wird bereits die Stelle eines zweiten Priesters
dotiert.") Das Kirchspiel ist wie alle Anfangskirchspiele von großem
Umfang. Indes muß ihm in kurzer Zeit die Errichtung zahlreicher
kleinerer Kirchspiele gefolgt sein. Als Brunward, ein durch die Un-
gunst der Zeitumstände nicht erfülltes Versprechen seines Vorgängers
erfüllend, 1233 dort in dem Dorfe Rühn ein Nonnenkloster errichtete,
konnte er dem Propste desselben außer dem Rühner nicht weniger
als acht stiftsländische Kirchspiele unterstellen.") Es sind außer
Bützow die von Warin, Qualitz, Baumgarten, Boitin, Tornow,

^MÜB, 471. Vgl, MIbb. 72, 124 f. 38) MUB. 375, 6. 371 ff.
-->)MUB. 197. 831.
*°) MUB. 365. ") MUB. 420. Vgl. MIbb. 8, 1-8; 72, 244 f.
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Parum und Bernitt; mit ihren durchschnitllich fünf Ortschaften sind

sie bereits erheblich kleiner als die großen uns bekannten landes-

herrlichen Kirchspiele. Hier, wo der Bischof selbst Landesherr war

und die Errichtung der Pfarren ganz in seiner Hand lag, war er

von vornherein auf eine reichlichere kirchliche Versorgung bedacht.

Und nun eröffnete sich für Brunward die Aussicht, auch das an

das pommersche Bistum Kammin verlorene Circipanien wenigstens
teilweise wieder zu gewinnen. Kurz vor 1226 muß der westlichste

Teil desselben, das Land Bisdede, aus pommerscher wieder in die
Hände mecklenburgischer Fürsten gekommen sein; als Grenzgebiet

war es ein fast menschenleeres Waldland. Sofort griff Brunward

zu. Auf sein Betreiben gründete Fürst Heinrich von Rostock, Bur-
wys ältester Sohn, in Güstrow ein Kollegiatstift für zehn Kanoniker

nach Hildesheimer Ordnung. Angesichts des Todes, zwei Tage vor
seinem Ableben, wurde die Dotationsurkunde von dem sterbenden
Fürsten noch vollzogen. Vier Kanoniker des neuen Stiftes dienen
ihr bereits als Zeugen,^) ein Zeichen, mit welcher Energie Brun-
ward die Sache betrieb. Was er mit dieser neuen Gründung be-
zweckte, wird klar, wenn man sieht, daß schon in der Dotations-
Urkunde auf die Errichtung einer Stiftsschule Bedacht genommen
wird. Sie soll den Ausgangspunkt für die kirchliche Versorgung des
neu gewonnenen Gebietes werden. Aber Vrunward hatte die Rech-
nung ohne den Wirt gemacht. Im Januar 1227 starb auch der alte
Burwy, und sein Enkel Nikolaus, welcher nach kurzer Vormund-
schaft 1229 die Regierung im Lande Rostock und Werke erhielt, nahm
eine andere Haltung ein wie sein Vater. Um den Preis des Zehnten
in der ganzen Einöde Bisdede trat er den Ansprüchen Konrads von
Kammin bei. Ja, es gelang diesem sogar, das Güstrower Kapitel seinem
Gründer abspenstig zu machen, — wahrscheinlich auch durch Zehnt-
Versprechungen. Schon 1230 ließ es sich als Capitulum Caminensis
dioecesis von Gregor IX. seinen Besitz bestätigen. Brunward war
aus diesem Gebiete wiederum ausgeschlossen.

Inzwischen aber war unter pommerscher Herrschaft und unter
der Leitung des Kamminer Bischofs auch in Circipanien die kirchliche
Organisation, wenn auch langsam, doch im Voranschreiten: 1209
stellte Bischof Siegwin mit Hilfe des Fürsten Kasimar II. von Dem-
min das verlassene Zisterzienserkloster Dargun wieder her und berief
in dasselbe einen Konvent aus Doberan.^) Nun ersteht auch die
Klosterpfarre Röcknitz von neuem. Um dieselbe Zeit muß auch die
Kirche in Polchow gegründet sein, die 1216 vom Bischof dem Kloster
überwiesen wird;") 121S erscheint sodann die Kirche von Levin,
eine Stiftung des in der Gegend reichbegüterten und frommen
Kastellans Rochill von Demming) weiter die von Schorrentin,
ebenfalls von Rochill gestiftet,") und endlich als zweite vom Kloster
aus auf seinem Gebiet errichtete Pfarre die von Alt-Kalen.") Da-
neben müssen auch das vermutungsweise schon Berno zugeschriebene

*2) 2Rim 323. 368.
«) MUB. 186. 226. ") MUB. 223. 226. is) MAB, 219. 799.
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Lübchin im Lande Gnoien und doch wohl auch Malchin damals ihre
Kirchen schon gehabt haben. Um 1220 beabsichtigte auch das alt-
märkische Kloster Arendsee, dem Kasimar das Malchin benachbarte
Dorf Wargentin geschenkt hatte, dort eine Kirche zu errichten^) und
hat es, wie die noch erhaltenen Fundamente in dem untergegangenen
Dorfe beweisen, auch ausgeführt. Bei all diesen Kirchgründungen
findet sich noch keine Spur deutscher Einwanderung. Die erste be-
steht in dem 1223 auftauchenden deutschen Namen ßtlefeftorp.49)
Aber in eben diesem dritten Jahrzehnt scheint sie auch hier eingedrun-
gen zu sein. Ob die von Kammin ausgehende Errichtung von Pfarren
in den ersten drei Jahrzehnten des Jahrhunderts westwärts über die
genannten hinausgekommen ist, muß fraglich bleiben; vermutungs-
weise mag noch Teterow genannt werden.

Nun aber schien sich Brunward eine neue Möglichkeit zu bieten,
das ihm vorenchaltene Gebiet wiederzugewinnen. Das wesentlichste
Hindernis, das sie ihm verschloß, war nicht die kirchliche Gewalt
des Kamminer Bischofs, sondern die weltliche Macht der pommerschen
Landesfürsten, die zu ihrem Landesbischof hielten und dem fremden
Bischof den Zutritt verwehrten."") Solange Circipanien pommerfch
war, bestand für ihn wenig Aussicht, zu seinem Rechte zu kommen.
Jetzt aber geriet die pommersche Herrschast ins Wanken. Die tat-
kräftigen Markgrafen Johann I. und Otto HI. von Brandenburg
suchten ihre an die Dänen verlorene Oberhoheit über Pommern
wiederzugewinnen, und die jungen mecklenburgischen Fürsten, Bur-
wys Enkel, nutzten die Lage, um Circipanien in ihre Hände zu
bringen. Nun verband sich Brunward mit dem soeben zur Re-
gierung gelangten Fürsten Borwin von Rostock. Er sicherte ihm
den halben Zehnt in Circipanien zu und versprach ihm und seinem
Bruder Johann von Mecklenburg darüber hinaus die Zehnten von
Wolgast und Lassan, wenn sie ihm hülfen, diese durch mannigfache
päpstliche Briefe seinem Bistum zugesprochenen Gebiete zu gewin-
nen. Der Vertrag zwischen beiden wurde am 3. Februar 1236 ab¬
geschlossen. Auch Erzbischof Gerhard von Bremen, der hier noch
einmal die alten Ansprüche seines Erzstiftes auf alle wendischen
Länder bis zur Peenemündung vertrat, und die Nachbarbischöfe von
Lübeck und Ratzeburg waren mit von der Sache.") Allein der
Vertrag von Kremmen, der die Kämpfe beendete, veränderte die
Lage wiederum zuungunsten Brunwards. Wartislav von Pom-
mern erkannte die Lehnshoheit der Markgrafen an und trat ihnen
überdies die Länder Stargard, Beferitz und Wustrow — das heutige
Mecklenburg-Strelitz — ab.") Im Gefolge dieses Ausganges er-
hielt Niklot von Werle die circipanischen Länder Tribede, Kalen und
Malchin, Borwin das Land Gnoien. Elfterer aber hatte, wie wir
sahen, bereits lange seinen Frieden mit dem Bischof von Kammin ge-
macht, und letzterer fand sich jetzt ebenfalls mit ihm ab. Nun ver-
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band sich Brunward mit dem ältesten der Brüder, Johann von
Mecklenburg, indem er ihm noch größere Versprechungen machte.^)
Aber auch das war vergeblich, Circipanien blieb kamminisch. Der
Prozeß an der Kurie ging indes weiter; am 20. März 1236 beauf-
tragte Gregor IX. seinen Legaten Wilhelm von Modena mit der
Untersuchung der Sache,aber wir hören nichts weiter über ihren
Fortgang.

Kehren wir zu dem Ausbau der kirchlichen Versorgung des Lan-
des zurück. Die ganze nördliche Hälfte desselben war um 1233 im
Gefolge der Einwanderung mit einem wohlgeordneten System von
größeren und durchweg landesherrlichen Kirchspielen überzogen.
Es genügte vorab den Bedürfnissen.

Die südliche Landeshälfte war dagegen in Rückstand geblieben.
Auf ihrem leichteren Boden saß die wendische Bevölkerung, wenn
auch sparsam, doch immerhin in größerer Dichte als in der nörd-
lichen. Erst im dritten Jahrzehnt scheint hier die Kolonisation Fuß
gefaßt zu haben.

Südlich des Stiftslandes Bützow lag das Ländchen Goltz (Gold-
berg), größtenteils Wald und Heide. Hier hatte 1219 Burwy dem
Nonnenkloster Sonnenkamp bei seiner Gründung das Dorf Techen-
tin geschenkt.^) Vor 1225 errichtete er in dem benachbarten Dobber-
tin ein Mönchskloster des Benediktinerordens: die Gegend war offen-
bar noch rein wendisch, und die Klostergründung mochte die Herbei-
Ziehung von Ansiedlern und Urbarmachung des Landes bezwecken;
das Kloster muß bald bezogen sein; 1227 tritt uns bereits der
Propst der dort Gott dienenden Brüder entgegen.°°) Aber das
Mönchskloster war nur von kurzer Dauer; mit Einwilligung Brun-
wards wurde es von den Fürsten in ein Nonnenkloster gleichen
Ordens umgewandelt, und bereits 1234 konnte Brunward dem
Propste desselben das Archidiakonatsrecht über die Kirchen von
Goltz, Lohmen, Ruchow, Gehtz und Woserin zuweisen. Es sind also,
Dobbertin selbst und die wahrscheinlich auch schon errichtete Pfarre in
dem Klosterdorfe Techentin eingeschlossen, in dem kleinen Ländchen
in kurzer Zeit nicht weniger als sieben Pfarren entstanden, teils noch
landesherrlichen, teils klösterlichen, teils — Gehtz — aber auch schon
ritterlichen Patronates, und durchweg kleiner als die großen Kirch-
spiele des Nordens, obgleich hier die wendische Bevölkerung dauernd
einen beträchtlichen Anteil behielt und die Rodung der Wald- und
Heidegebiete in den Anfängen stecken blieb.

Westlich und südlich schließt sich an das Ländchen Goltz das Land
Parchim. Hier bestand an dem Haupt- und Burgorte wohl schon
seit längerer Zeit, vielleicht sogar von Berno her eine Kirche. Um
1225/26 verlieh ihm Heinrich von Rostock, Burwys Sohn, Stadtrecht
und zwar im Zusammenhange mit der von ihm organisierten Ein-
Wanderung, wobei die Gründung der deutschen Stadt Unternehmern,
— Lokatoren —, übergeben wurde, denen auch die Besiedelung des
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Landes übertragen wurde.") Vier Jahre später war diese bereits
so weit vorgeschritten, daß man auf Betreiben des Bischofs das über-
große Parchimer Kirchspiel aufteilte und von ihm die vier kleineren
von Lanken, Möderitz, Klockow und Damm abzweigte.^) Im nord-
eldischen Teile des Landes mögen weiter die durch ihre trefflichen
alten Kirchen des Übergangsstiles gesicherten Kirchspiele von Frauen-
mark, Benthen, Grebbin und Mestlin schon damals bestanden haben,
und vermutungsweise mögen noch die von Groß-Raden, Wamckow,
Demen und Gaegelow hinzukommen;^) ein wenig jünger ist die
prächtige Felsenkirche von Brüz.

Wohl in demselben Jahre 1225/26 wie das Land Parchim über-
gaben die Fürsten Burwy und sein Sohn Heinrich auch das östlich
an dieses angrenzende Land Plau zur Besiedelung und Anlegung
einer Stadt.°°) Vielleicht bestand bei dem alten Burgwall von
Quetzin, der dem Lande bis dahin den Namen gegeben hatte, schon
eine Kirche. Jedenfalls aber entstanden jetzt die Kirchspiele von
Plau und Kuppentin, — 1235 bestätigte Brunward das große
13 Dörfer umfassende und auch auf das südliche Eldeuser übergrei-
sende Kirchspiel") —, und vielleicht auch schon das von Karows)
Auch hier begegnen wir noch den großen landesherrlichen Kirch-
spielen, die uns schon bekannt sind.

Weiter ostwärts liegt das Land Malchow, in seiner nordeldischen
Hälfte größtenteils noch heute Wald und Heide. Die alte Landes-
bürg Malchow hatte schon in den Feldzügen Heinrichs des Löwen
eine hervorragende Rolle gespielt; Ludolf von Peine war als Burg-
vogt in sie gesetzt worden. Nikolaus von Werke, zu dessen Herrschaft
das Land seit 1227 gehörte, gründete hier 1235 die deutsche Stadt
Malchow. Mit ihr erstand die Stadtkirche.^) Zweifellos ist die
Kirche von Alt-Malchow, der Wiek der Landesburg, älter als die
Stadtgründung: ihr umfangreiches Kirchspiel erstreckte sich über
mehr als 10 Ortschaften nördlich und südlich der Elde, während
das der Stadtkirche rein städtisch war; beide blieben unter einem
Pfarrer.^) Derselben Zeit werden die beiden urkundlich zuerst 1256
genannten landesherrlichen Pfarren Kieth und Jabel angehören
und ebenso die ritterliche von Wangelin, deren Pfarrer schon 1244

erscheint.^) Südlich der Elde scheinen die beiden größeren landes-
herrlichen Kirchspiele Satow und Sietow, die sich auch durch ihre
alten Kirchbauten legitimieren, dieser ersten Zeit anzugehören.^)

Noch undeutlicher sehen wir in dem ostwärts an Malchow gren-
zenden Lande Schloen (Waren). Ein Pfarrer von Waren tritt zu-
erst 1243 auf.'") Wann der Ort Stadt geworden ist, ist völlig un-
sicher. Die Pfarre von Schloen, dem alten Hauptort des Landes, er¬
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scheint urkundlich 1265,6S) die von Falkenhagen 1258,«*) die von
Rittermannshagen 1260.") Außer ihnen erw-isen sich noch die lan-
desherrlichen Pfarren von Varchentin und Vielist durch ihre Kirchen-
bauten als in die erste Zeit der kirchlichen Organisation, d. h. hier
wohl erst den Beginn der dreißiger Jahre gehörig.

Und nun drang die von Mecklenburg ausgehende Siedelung und
mit ihr die kirchliche Aufbauarbeit auch bereits in die mit dem Bis-
tum Havelberg strittigen Gebiete südlich der Elde vor. Otto der
Große hatte einst Elde und Peene als Nordgrenze des Havelberger
Sprengels gefetzt,") und die Bestimmungen Konrads II. bei der
Wiederaufrichtung dieses Bistums hatten die alten Festsetzungen
wiederaufgenommen.") Dann aber hatte Friedrich I. seinen be-
günstigten Vetter, Heinrich den Löwen, bevollmächtigt, in den von
ihm eroberten Wendenlanden Bistümer zu errichten, und hatte die
kaiserliche Bestätigung des von diesem geschaffenen Bistums
Schwerin, ohne auf jene älteren Bestimmungen Rücksichtzu nehmen,
dementsprechend die Burgen Parchim, Cuthin und Malchow mit
ihren Dörfern auf beiden Seiten der Elde und ebenso das Land
Tollense dem Schweriner Bistumssprengel zugesprochen.") Ebenso
hatte die päpstliche Bestätigung Alexanders HL von Jahre 1178 fest¬
gesetzt, daß die Schweriner Sprengelgrenze mit derjenigen „der Pro-
vinz des Herzogs von Sachsen" zusammenfallen und dementsprechend
bis Vipperow, an der südlichen Müntz und von dort „durch" die
Länder Müntz und Tollense an die Peene führen solle.") Dem-
gegenüber hatte sich Bischof Hubert von Havelberg 1179 die alten
ottonischen Grenzbestimmungen von neuem vom Kaiser bestätigen
lassen/") wogegen die Bestätigung Schwerins durch Urban HL von
1186 die Grenzbestimmung Alexanders HI. wiederholt und genauer
dahin festlegt, daß die Schweriner Grenze die Länder Tollense und
Müntz mit Vipperow einschließend bis zum Besuntwalde und von
dort das Land Warnow beiderseits der Elde umfassend bis zur
Burg Grabow laufen solle.76) Das hatten dann die weiteren päpst-
lichen Bestätigungen wiederholt") und ebenso hatte die kaiserliche
Ottos IV. noch einmal festgesetzt,daß die Grenze des Bistums mit der
des Herzogtums Sachsen gegen die Mark Brandenburg und Pom-
mern zusammenfallen sollte.") Zunächst hatten freilich diese gegen-
teiligen Rechtsansprüche nur auf dem Papier gestanden; es handelte
sich um Missionsgebiet, das weder von der einen noch von der an-
deren Seite her in Angriff genommen worden war. Praktisch
wurden sie aber in dem Augenblick, wo die kirchlicheVersorgung
dieser Grenzgebiete ins Werk gesetzt werden mußte, d.h. bei dem
Eintritt der Siedelungsbewegung in dieselben. In dem südlich der
Elde gelegenen Teil des Landes Warnow (Parchim), zwischen
Grabow und dem Plauer See, scheint das um 1220 der Fall gewesen
zu sein. Ein erstes Anzeichen finden wir dafür in der Schenkung
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des Dorfes Cefemow (— Michaelsberg südl. Lübz) durch Burwy an
das St. Michaelskloster in Lüneburg, in dem sein Vater Pribislao
beigesetzt war, indem die Feldmark des Dorfes auf 24 deutscheHufen,
d. h. die Normalgröße eines deutschen Besetzungsdorfes, bestimmt
wird.") Die Siedler kamen von Norden bzw. Westen, d.h. von
Mecklenburg, und nicht von Süden aus der Mark.°°) Dagegen
scheint die von Magdeburg und Stendal aus vorschreitende Besiede-
lung der Mark die mecklenburgische Grenze erst etwa um ein Jahr-
zehnt später erreicht zu haben. Diese märkischen Grenzgebiete der
Prignitz standen im 13. Jahrhundert nur mittelbar unter der
Herrschaft der Markgrafen. Die alten Burgwarde von Wittstock und
Putlitz gehörten dem Bistum Havelberg, andere Teile standen unter
der Herrschaft mächtiger Familien, wie der Herren von Plote.")
Während die mecklenburgischen Städte Parchim, Plan und Malchow
bereits 1225—35 gegründet sind, erhalten die der Prignitz erst in
den 40er und 50er Jahren Stadtrecht.^)

Dem entspricht, daß die erste Inangriffnahme kirchlicher Ver>
sorgung in diesen Grenzstrichen südlich der Elde vom Schweriner
Bistum aus erfolgte. Brunward ist es, der 1219 jene Schenkung
des Dorfes Cesemow mit seinem Banne bekräftigt, er ist es, der 1229
die südlich der Elde gelegenen Kirchspiele Klockow und Damm von
dem alten Parchimer abtrennt, und der 1235 der Kirche zu Kuppentin
ein Kirchspiel gibt, das die heutigen, ebenfalls südlich des Flusses
gelegenen von Barkow, Brook und Lübz mit umfaßt. Ebenso
schließen die Fürsten Johann und Pribislav von Mecklenburg 1230
nicht mit dem Havelberger, sondern mit dem Schweriner Bischof
einen Zehntvertrag über diese Landstriche. Freilich, ob und welche
Pfarren damals außer den genannten hier von Schwerin aus be-
reits errichtet find, bleibt ungewiß, vermuten möchte man es etwa
für die von Brenz und Slate.

Ebenso wie die südeldischen Teile des Landes Warnow erschei-
nen auch die weiter östlich gelegenen Länder Röbel (Bipperow),
Müntz und Wustrow (Penzlin) zunächst noch als zum Bistum
Schwerin gehörig. Zu Beginn der 30er Jahre muß die Koloni-
sation auch in diese Gegenden vorgedrungen sein. 1232 schenkte
Nikolaus von Werte hier in den Gegenden des Besuntwaldes dem
Kloster Altenkamp den See Kotze und 50 Hufen Landes, im folgen¬

™) MUB. 260 von 1219.
80) Die Südgrenze des niedersächsischen Bauernhauses geht etwa von Wittenberge

an der Elbe auf Perleberg, Putlitz und Meyenburg; von dort auf Buchholz am Süd-
ende der Müritz. Dann bildet diese die Grenze, die von ihr weiter etwa über Speck
auf Penzlin und von dort nordwärts auf Demmin verläuft. Weiterhin ist die Peene
als Grenze anzusehen. Vgl. Fromm, Archiv für meckl. Landeskunde, 1866, S. 287 ff.;
W. Peßler, Das altsächsische Bauernhaus in seiner geographischen Verbreitung, S. 214
bis 229. —- In früheren Zeiten verlief sie jedoch noch weiter östlich, nämlich vom Süd-
ende der Müritz auf Neustrelitz, von dort durch den Tollensesee auf Neubrandenburg.
Hier bog sie nach Osten aus bis Pragsdorf und erreichte über Lübbersdorf und Sand-
Hägen bei Friedland die Landesgrenze. Vgl. „Deutsche Erde", Bd. 11, 1912, S. 12—18.

81) Riedel, die Mark Brdbg. im Jahre 1250. I, 303 s.
Ebenda S. 292 (Wittstock). 297 (Pritzwalk), Pritzwalk 12S6.
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den Jahre dem Kloster Amelungsborn angrenzende 60 Hufen mit

dem Dransefee und kurz darauf der Abtei Doberan 30 Hufen am

Zechlin. Auch das Nonnenkloster Dobbertin hatte hier vor 1237 die

Orte Lärz und Schwarz mit 70 Hufen erhalten. Bereits 1227 hatte
Burwy mit seinen Söhnen in und um Mirow dem Iohanniter-
orden eine große Schenkung gemacht. Endlich hatte um dieselbe
Zeit Dargun nördlich von Mirow um Kratzeburg einen ausgedehnten
Besitz erhalten.^) Alle diese Schenkungen an geistliche Genossen-
schaften zielten natürlich auf Urbarmachung und Besiedelung dieser
Wald- und Heidegegend, wie es in der Schenkungsurkunde für
Amelungsborn ausdrücklich ausgesprochen ist, und sie muß unmittel-
bar darauf in Angriff genommen worden fein, da bereits 1242 auf
dem Amelungsborner Besitz ein Klosterhof erscheint.") überall ist
auch hier zunächst noch Brunward der zuständige und handelnde
Bischof. Zwischen ihm und dem Fürsten war der Zehntvertrag für
diese Gegenden abgeschlossen worden; er schenkte die Zehnten den
neuen Besitzern,^) er sah in den Mönchen auch hier „Genossen seiner
Arbeit", Pioniere des Christentums; auf ihn werden daher auch die
ersten Anfänge kirchlicher Versorgung zurückgehen, wie uns oenn
auch bereits 1239 der Schweriner Scholastiker Nikolaus als Propst
oder Archidiakon dieser Gegend in Röbel begegnet.^) Damit aber
wird auch die Errichtung der Pfarre von Alt-Röbel für diese Zeit —

etwa 1230 — gesichert; auch für den alten Hauptort des Landes,
Bipperow, darf angenommen werden, daß er damals feine erste
Kirche erhalten hat. Im übrigen tappen wir im Dunkeln. Ebenso
dunkel sind die Verhältnisse im Lande Penzlin (Wustrow), an dessen
Grenze schon seit der Domweihe in Havelberg (1170) in Broda auf
Grund einer Schenkung Kasimars von Demmin ein Prämonstra-
tenserstist errichtet werden sollte, aber erst im Gefolge der Koloni-
fation, — wir wissen nicht wann; 1224 bestand es noch nicht1")—,
wirklich zustande kam.68) Möglicherweise sind hier die Kirchen von
Penzlin, das jedoch erst 1263 zur Stadt erhoben wurde,8") und Frei-
dorf bereits zu Brunwards Zeit errichtet worden."")

Da aber nun auch die märkische Siedlung sich der Mecklenburg!-
sehenGrenze näherte, — ihre erste Spur ist die Gründung des Nonnen-
klosters Marienfließ im Jahre 1231 —, fo wurde jetzt die Frage
der Grenzregulierung zwischen Schwerin und Havelberg brennend;
1227 hören wir zum erstenmal von einem in dieser Sache gefällten
Jnterlokutorurteil; leider wissen wir nicht, welchen Inhalts."") Jeden-
falls aber behauptete Brunward bis zu seinem Tode die Ansprüche
seines Bistums.

Während so in dem ganzen Bereich der von den wendischen
Fürsten beherrschten Landschaften zugleich mit der deutschen Ein-
Wanderung die kirchliche Organisation mächtige Fortschritte machte,

83) MUB, 410. 414. 415. 462. 342. 344. 777. 789. 81) MUB. 537.
»5) MUB. 418. 462. 777.
8«) MUB, 499. ") MUB. 309. 88) MUB. 95 (Fälschung). 135. 377. 1284.

°->) MIbb. 94, S. 136 ff. «») MIbb. 73, S. 90 ff.
") Hauck, KG. Deutsch!,, IV, 979. MUB. 341.
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ja erhebliche Landesteile überhaupt erst erreichte, ging doch auch in
den westlichen, weithin schon eingedeutschten Landschasten der Grafen
von Schwerin und Ratzeburg die Errichtung weiterer Kirchspiele
noch fort.

In der noch zum Schweriner Sprengel gehörigen Grafschaft
Schwerin scheint der östlichdes Sees gelegene Teil, das Land Sillesen,
im wesentlichen doch erst jetzt mit deutschen Siedlern besetzt worden
zu sein; 1241 errichtete hier die verwitwete Gräfin Audacia in Retgen-
dorf eine Kirche, welcher der Bischof ein Kirchspiel von fünf Dörfern
beilegte.^) Diese Gründung setzt das Bestehen älterer Pfarren
voraus: und da 1220 über diesen Landesteil ein Zehntvertrag bereits
bestand,^) so werden die Pfarren von Zittow, Pinnow und Crivitz
bereits in den ersten beiden Jahrzehnten des Jahrhunderts errichtet
worden fein.94)

In Schwerin selbst begegnet 1217 ein Priester der Kapelle des
heil. Nikolaus auf der Schelfe^) und wird im selben Jahre eine
Tochterkirche des Doms in Wittenförden errichtet.9") Auch das Per-
liner Kirchspiel ist 1222 bereits vorhanden.9")

Zurückgeblieben waren dagegen die Moor- und Heidestrecken der
südlichen Hälfte der Grafschaft. Hier hat die wendischeBevölkerung die
Kolonisationszeit überdauert. Aber auch sie erhielt in dieser Zeit ihre
kirchlicheVersorgung: die beiden landesherrlichen Kirchen von Mirow
und Uelitz müssen bereits bestanden haben, als 1218 das holstei-
NischeZisterzienserkloster Reinfeld hier Besitz erwarb.^) Die Existenz
dieser beiden Kirchen setzt aber auch die des großen ebenfalls landes-
herrlichen Kirchspiels von Plate voraus. Kurz darauf entstand auch
die Kirche von Gülstorf, eine Gründung des Iohanniterordens, dem
die Grafen Gunzelin und Heinrich 1217 dort nicht unbedeutenden
Grundbesitz schenkten. Der Orden errichtete dort eine Komturei,
deren Magister bereits 1227 erscheint.99) Im Jahre 1248 erscheint
endlich zum erstenmal urkundlich an der Südgrenze der Grafschaft
die Stadt Neustadt, als Stadt selbstverständlich nicht ohne Kirche;"9)
ihre Gründung liegt möglicherweise schon um eine Reihe von Iahren
zurück.

Während so im Schweriner Sprengel unter der langdauernden Lei-
tung Bischof Brunwards die Errichtung von Pfarren und Kirchen in
großem Maße vor sichging, nahm diese in dem bereits einigermaßen
versorgten Ratzeburger Sprengel schon ein langsameres Tempo an.
Hier hatten die Bischöfe ungleich schneller gewechselt. Bischos Philipp
(1204—1215), der bedeutendste unter ihnen und, wie es scheint, in
innerem Gegensatz zu der dänischen Herrschaft, war großenteils ab-
wesend gewesen. Er hatte Kaiser Otto auf seinen Romfahrten be-
gleitet und zu seinen vertrauten Ratgebern gehört. Als der Kaiser
dann dem päpstlichen Banne verfiel, war er nach Livland gegangen
(1211) und von dort nicht wieder in fein Bistum zurückgekehrt, er
starb in Verona auf der Reife zum Laterankonzil in Rom (1215).

92) MUB. 533. 93) MUB. 270. 94) MIbb. 73, 230 ff.
90) MUB. 235. ««) MUB. 237. »') MUB. 280.

98) MIbb. 725. 229. ") MUB. 230. 345. 10°) MUB. 612.
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Ihm war dann der bisherige Dompropst Heinrich gefolgt (1215—28),
wie es scheint ein tüchtiger Mann; wir wissen von ihm, daß er
Diözesensynoden gehalten hat, was in jener Zeit nicht alle Bischöfe

taten."*) Unter ihm wurde für die Ratzeburger Kirche das Dorf
Eixen in der Grafschaft Schwerin und Pütnitz im Festlande Rügen
erworben/"^) und er war es, der 1222 den Zehntvertrag über die
Länder Dassow, Breesen und Klütz mit den mecklenburgischen Fürsten
abschloß. Auf ihn geht daher auch die Errichtung der meisten Pfarren
in diesen Landschaften zurück.*"*) Als er am 29. April 1228 starb/"')
folgte ihm der Hamburger Domherr Lambert von Barmstedt, der
jedoch bereits am 6. November desselben Jahres starb/"°) Zu seinem
Nachfolger wählte das Kapitel wieder seinen bisherigen Propst Gott-
schal! (1228—35). Unter ihm wurde in dem dannenbergischen Eldena
das erste Nonnenkloster der Diözese gestiftet. Er bewidmete es mit
den Zehnten aus einer ganzen Anzahl von Dörfern und dem Archi-
diakonatsrecht über die Kirchen zwischen Sude und Elde/"°) Er war
auch an den unglücklichen „Kreuzzügen" gegen die Stedinger und
ihre bäuerliche Freiheit beteiligt.""") Auch er starb schon nach sechs-
jähriger Regierung Ende 1235 oder Anfang 1236 und fein Nachfolger
Peter noch vor Ablauf dieses seines ersten Jahres/"") Erst Ludolf

(1236—49) brachte es auf eine längere Regierungszeit/"")
Auch im Ratzeburger Sprengel sind in dieser Periode noch eine

Reihe von Kirchspielen errichtet worden, besonders in den Gebieten
der großen Grenzwaldungen, d. h. einerseits dem Limes Saxonicus,
der sich vom Sachenwalde an der Elbe westlich von Ratzeburg nord-
wärts hinzog, andererseits in dem Grenzgebiet zwischen Abotriten
und Polaben südlich von Grevesmühlen, und endlich beginnen jetzt
auch die südlichen Heidegebiete erfaßt zu werden.

Politisch hatte sich die alte Grafschaft Ratzeburg in den dänischen
Wirren aufgelöst; das Land Ratzeburg im engeren Sinne und die
Sadelbande bildeten jetzt den Hauptteil des neuen Herzogtums
Sachsen(-Lauenburg); das Land Gadebusch war an die mecklen-
burgischen Fürsten gekommen, die Länder Wittenburg und Boizen-
bürg an die Grasen von Schwerin. Wir sind hier in der glücklichen
Lage, daß das sog. Ratzeburger Zehntregister eine fast vollzählige
Aufzählung der um 1230 bestehenden Pfarren gibt."")

Im Lande Ratzeburg sind westlich des Sees die Pfarren Berken-
tin, Krummesse und Grönau, südlich desselben die von Schmilau ent-
standen und weiter südlich die städtische von Mölln und das kleine
Heidekirchspiel von Büchen; in der Sadelbande die von Kuddewörde
und Geesthacht. Auch Lauenburg wird seine Kirche bald darauf er¬
halten haben.

101) MUB. 228. 233. "-) MUB. 231. 312. 10s) MUB. 284.

i°4) MUB. 352. «*) MUB. 360.
MUB. 2118. ">*) MUB. 407. 413. 419.

10s) Er ist im März 1236 persönlich in Hagenow von Friedrich II. investiert wor°
den (MUB. 448). «"•>)Masch 140 ff. Hauch KG. Deutsch!., IV, 969 f.

"°) MUB. 375.
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In dem nun mecklenburgischen Lande Gadebusch sind von der
alten Hauptpfarre des Landes die beiden kleinen Kirchspiele Groß-
Salitz und Roggendorf abgezweigt; das Patronat ist dem Pfarrer
von Gadebusch verblieben. Daneben hat Detlev von Gadebusch für
seine wendischen Allodialdörfer die Pfarre von Pokrent errichtet;
hier begegnet uns auch zum ersten Male ein Priester wendischen
Namens, Rendag/") Endlich hat die alte Pfarre Rehna eine Filial-
kapelle in Wedendorf erhalten, die schon 1237 als selbständige Pfarre,
ebenfalls ritterlichen Patronats, erscheint."^) 1237 erstand in Rehna
mit Hilfe der mecklenburgischen Fürsten das zweite Nonnenkloster
der Diözese."^) Schon zur Grafschaft Schwerin gehört weiter die
an das Land Gadebusch grenzende neue Pfarre Eixen.

Das nunmehr ebenfalls schwerinsche Land Wittenburg hat da-
gegen keine neue Pfarre mehr erhalten; es sind nur ein paar unfelb-
ständige Filialkapellen in Lassahn, Neuenkirchen und Valluhn ent-
standen, über das Land Boizenburg läßt uns das Zehntregister im
unklaren. In Boizenburg selbst begegnet schon 1217 ein Priester,"')
und der Ort wurde bereits vor 1241 zur Stadt erhoben.'") Auch die
Kirchen von Zahrensdorf und vielleicht von Gresse werden um 1230
dagewesen sein. Für erstere zeugt der alte Felsenbau ihres
Schiffes. Dagegen scheint die Jabelheide immer noch keine Kirche zu
haben, während im angrenzenden Wehningen die von Malk und
Dömitz vorhanden sind. Der Derzing aber war ebenfalls noch ohne
jede kirchliche Versorgung. Nun aber, d. h. zwischen 1230 und 1233,
gründeten die Grafen von Dannenberg in der Nähe von Malk als
erstes der Ratzeburger Diözese das schon genannte Nonnenkloster
Eldena und muß auch hier und im Lande Jabel die Errichtung von
weiteren Pfarren in Gang gekommen sein."") Endlich mögen auch
im bischöflichenStiftslande Boitin neben der Hauptpfarre von Schön-
berg die von Herrnburg und Selmsdorf bereits dieser Zeit ange-
hören. Ihre deutschen Namen weisen auch hier auf deutscheSiedlung.
Doch kann hier vielleicht weniger noch als anderswo von Vertreibung
der wendischen Einwohner die Rede sein. Nicht weniger als 16 Dörfer
des kleinen Landes lagen auch später noch nicht in deutschen sondern
in wendischen Hufen oder hatten überhaupt noch keine Hufen-
einteilung, und in 20 weiteren Dörfern finden sichnoch im 13. Jahr-
hundert Reste wendischer Bevölkerung.

Fassen wir zusammen, so sind in den ersten 40 Iahren des
13. Jahrhunderts im Bereiche des Ratzeburger Bistums noch 30 bis
33 Kirchspiele neu errichtet worden, so daß nun im ganzen 60 bis 65
bestanden.

Weit größer war, wie wir sahen, die Zahl der in diesem Zeitraum
im Schweriner Bistum errichteten Kirchspiele. Sie läßt sich zwar
nicht mit derselben Genauigkeit feststellen wie im ratzeburgischen,
aber sie muß sich auf annähernd 100 bis 120 belaufen haben.

m) MUB. 471. 112) MUB. 471.
MUB. 471 114) MUB. 231. 236.

"») MUB. 529.
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Mit der Errichtung der Kirchspiele aber entstand zugleich auch die
in Alt-Deutschland schon seit langem herkömmliche Zusammenfassung
derselben in die größeren kirchlichen Verwaltungsbezirke der Archi-
diakonate, die um eben diese Zeit den Höhepunkt ihrer Entwicklung
erreichten. Die Aufgabe der Archidiakone war die Institutio der
Geistlichen, die Visitatio der Gemeinden und die Correctio beider im
Sendgericht/") Schon damals waren sie meist nicht mehr unmittel-
bar vom Bischof ernannte Beamte, sondern ihr Amt fest mit anderen
Prälaturen verbunden, deren Übertragung nicht in der Hand des
Bischofs lag. So finden wir auch in Ratzeburg wie Schwerin die
ersten Archidiakonate von Anfang an mit den Propsteien der beiden
Domkapitel verbunden. Für Schwerin ist es schon für 1171 urkund-
lich nachgewiesen, daß dem Dompropst der Bann über die Stadt und
die ganze provincia Suerinensis zusteht.118) Auch in Ratzeburg hat
der Dompropst offenbar zunächst im ganzen Sprengel das Archi-
diakonatsrecht ausgeübt, soweit er eben kirchlich bereits organisiert
war. Aber mit der weiter vorschreitenden Pfarrorganisation ent-
standen nun doch noch weitere Archidiakonate und wurden die Amts-
befugniffe der Dompröpste auf ein engeres Gebiet beschränkt. So
wurde im Ratzeburger Bistum zwischen 1230 und 1235 für das Gebiet
zwischen Sude und Elde, d. h. die Länder Jabel, Wehningen und
Derzing, ein zweiter Archidiakonat errichtet und mit der Propstei
des soeben dort begründeten Nonnenklosters Eldena verbunden11")
und kurz darauf (1237) ein dritter, welcher die Länder Klütz und
Breesen mit Wismar umfaßte und dem Propste des neuerrichteten
Nonnenklosters in Rehna übertragen wurde. Der Dompropst wurde
dabei für den Verlust von Rehna und seiner Tochterkirche Wedendorf
durch Zuweisung der Kirchen des Landes Daffow entschädigt."")
Wenn daneben 1247 der Archidiakonat über die Kirchen der Sadel-
bände und Gamme in den Händen des Domherrn Arnold von Berge-
dorf erscheint, so hat es sich dabei offenbar nur um eine vorüber-
gehende Maßnahme gehandelt, die wahrscheinlich mit dem bald wieder
aufgegebenen Unternehmen, die Bergedorfer Kirche zu einer Kolle-
giatkirche zu erheben, zusammenhing. Von 1247 ab gehörten sie
jedenfalls wieder zum Bezirk des Dompropstes.1")

Weit mannigfaltiger war die Entwicklung des Archidiakonats im
Bistum Schwerin. Neben dem des Dompropstes muß hier der des
Landes Rostock infolge seiner frühen Besiedlung bereits im zweiten
oder spätestens dritten Jahrzehnt des neuen Jahrhunderts errichtet
worden sein. Er war seit 1270 mit der Propstei des Bützower Kolle-
giatstiftes verbunden. Sodann erscheint bereits 1232 der von Trib-
sees über die Schweriner Landschaften in Vorpommern. Als erster
verwaltete ihn Iaroslav, ein Sohn des Fürsten Wizlav.1^) Darauf

117) MUB. 1009. 122. 439. 2156.
iis) D. h. hier doch wohl den ganzen Sprengel — doch vgl. MUB. 141, wo es nur

die Grafschaft bedeutet —; später umfaßte er außer der Grafschaft nur noch das Land
Mecklenburg im engeren Sinne, soweit beide zum Schweriner Sprengel gehörten.

MUB. 2118. "o) MUB. 471.
121) MUB. 593. 122) MUB. 406.
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folgt 1233 die Errichtung des Archidiakonats über die Pfarren des
Stiftslandes Bützow und die nordwärts angrenzenden der Vogtei
Schwaan; er wurde dem Rühner Klosterpropst übertragen.'^) Da
das Kloster die freie Wahl feines Propstes hatte, fo kam er in fehr
verschiedene Hände; neben dem Pfarrer von Plau begegnet uns ein
Schweriner Domvikar, ja fogar ein Ratzeburger Domherr als fein
Inhaber.'^) Nun folgt um 1234 der Archidiakonat des in ein Nonnen-
klofter umgewandelten Klosters Dobbertin über die Kirchen des
Landes Goldberg. Auch hier hatte das Kloster die freie Wahl feines
Propstes/^) Um dieselbe Zeit müssen aber auch die vier Archi-
diakonate von Parchim, Plau, Waren und Röbel errichtet sein, deren
letzter bereits 1239 urkundlich begegnet."") Dem Schweriner Dom-
propst aber blieb nach Vollendung dieses Ausbaues die Herrschaft
Mecklenburg und die Grafschaft Schwerin als Amtsbereich. Diese
nach Maßgabe der Landesteile getroffene Einteilung aber wurde an
zwei Stellen dadurch durchbrochen, daß Klöstern für die auf ihrem
Grundbesitz errichteten Kirchen auch das Archidiakonatsrecht über die-
selben zugestanden wurde. Einerseits besaß, den anerkannten Grund-
fätzen des Ordens entsprechend, die Zisterzienserabtei Doberan dieses
Recht für ihre Kirchgründungen schon von ihrer Stiftung an als
Geschenk Vernas;m) — sie hatte für dieselben einen eigenen Archi-
diakonat in Kröpelin geschaffen —; andererseits finden wir später,
daß auch Neukloster dieses Recht für feine Kirchen besaßt) Die
Größe dieser Archidiakonatsbezirke war verschieden. Während der
Rostocker nach völligem Ausbau des Parochial ystems 37 Pfarren
umfaßte, der Mecklenburger und der von Trib ees je 44, gehörten
zum Warenfchen 24, zum Plauer jedoch nur 8, zum Alt-Röbeler fo-
gar nur 6 Pfarren und umfaßten die beiden Klosterarchidiakonaie
von Doberan und Neukloster nur je 5 Kirchspiele.

Es ist eine ungemeine und ausgebreitete Tätigkeit, die in dem
ersten Drittel des 13. Jahrhunderts in den mecklenburgischen Bis-
tümern, vorab unter der Leitung Brunwards, ins Werk gesetzt wor-
den ist, und es ist ein enormer Umschwung der gesamten Zustände,
der durch sie herbeigeführt wurde. Als Brunward fein Amt über-
nahm, mochten im gesamten Schweriner Sprengel vielleicht an
20 Kirchen bestehen. Als er nach 45jähriger Amtsführung am
14. Januar 1238 die Augen schloß, hinterließ er eine Diözese, die bis
in die entlegensten Teile mit Kirchen und Priestern versorgt, wohl-
geordnet und in Archidiakonate geteilt war, und deren bis dahin fast
ganz heidnische Bevölkerung jetzt fast überall stark mit christlichen
Deutschen durchsetzt war. Nur in den Heidegebieten nördlich der
Eldeseen, der Iabelheide und den südlichen Grenzstrichen zur Prignitz
hin dauerte das hier mehr zusammengedrängte Element noch fast
unvermischt. Es sind, wie gesagt, unter Brunwards Leitung allein
nicht weniger als 100 bis 120 Kirchspiele errichtet worden. Freilich
sind ihre Kirchen durchweg in deutschen Besetzungsdörfern errichtet,

420.
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doch blieb auch in diesen meist ein Teil der wendischen Einwohner
in untergeordneter Stellung sitzen, und gelegentlich haben doch auch
Wendendörfer Kirchen erhalten, wie, um Beispiele zu nennen, im
Lande Goldberg Ruchow oder in der Grafschaft Schwerin Plate,
Mirow und Uelitz, Groß-Brütz und Zittow. Alle diese Dörfer zeigen
wendische Flurverfassung. Das Land als Ganzes war christlich, und
die noch vorhandenen Reste des Heidentums mußten im Laufe einiger
Generationen aufgesogen werden. Fragen wir endlich, woher Brun-
ward die Priester für diese vielen neugegründeten Kirchen nahm, so
ist zu antworten, daß ein erheblicher Teil derselben sicherlich un-
mittelbar mit den Siedlern gekommen ist. Sie brachten sich ihre
Priester bereits mit. Andere mögen auch schon der in Schwerin er-
richteten Domschule entstammen. Unter den Schweriner Kanonikern
begegnet bereits 1178 ein Magister Heribert"") und von 1217 ab
häufig der Domfcholastikus Apollonius."") Endlich aber werden
sowohl Berno wie Brunward Mitarbeiter aus den Klöstern ihres
eigenen Ordens gefunden haben. Wenn wir hören, daß den Bischöfen
Albert von Riga und Christian von Preußen aus den Zisterzienser-
klöstern so viele Mönche zuströmten, die sich der Heidenpredigt wid-
men wollten, daß sich die Ordensoberen veranlaßt sahen, Maßregeln
gegen diese überhand nehmende Klosterflucht zu ergreifen, so wird es
auch Brunward an solchen nicht gefehlt haben; von den Amelungs-
borner Mönchen wenigstens steht es fest, nennt er sie doch ausdrück-
lich „feine Brüder, die sich in Slavien zu Begründern des Glaubens
und Äusrottern der Götzenbilder gemacht haben".'")

Gegenüber den Sprengeln von Ratzeburg und Schwerin war der
mecklenburgische Teil des Kamminer Sprengels, wie wir sahen, in
seiner kirchlichen Versorgung noch zurückgeblieben; es waren nicht
mehr als etwa 8—10 Pfarren, die um 1233 hier bestanden. Aber
auch hier bestand schon eine Teilung in Archidiakonate. Der älteste
ist hier der von Demmin, welcher schon 1215 begegnet^) und wohl
ursprünglich ganz Circipanien umfaßte. Als indes das von Brun-
ward in Güstrow errichtete Kollegiatstift zur Kamminer Diözese über-
ging, wurde für dieses ein zweiter Archidiakonat begründet, der mit
der Güstrower Dompropstei verbunden wurde und die Länder
Bisdede und Tribede, d. h. die Bogteien Güstrow, Krakow, Teterow
und Malchin umfaßte/33) Endlich befaß auch hier die Zisterzienser-
abtei Dargun das Bannrecht über ihre Kirchen, d. h. später die von
Röcknitz, Altkalen, Polchow, Dukow, Brudersdorf, Gülzow und
Lemn.134)

Doch wir haben noch einmal zur Jahrhundertwende zurück-
zukehren.

Die große deutsche Ostwanderungsbewegung hatte längst über die
der Elbe zunächst liegenden wendischen Landschaften hinausgegriffen,
in kühnem Sprunge hatte sie die baltischen Ostseeländer erfaßt, und
wie dort mit der deutschen Einwanderung das Christentum erst wirk-

12s) MllB. 125. «°) MllB. 230. 235. 240. 241 usw. *«) MUB. 257.
"2) MUB. 219 A.
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lich begründet und bodenständig geworden war, so verband sich auch
hier der Gedanke der Mission mit dieser großen Bewegung, ja, er
steht hier führend an der Spitze und gibt ihr in Pilgerfahrt und
Kreuzzug ihren eigentümlichen Charakter.

Der Ausgangspunkt dieser Bewegung war das kaum dem
Christentum und dem deutschen Volkstum gewonnene Wendenland
an der Ostsee. Schon der große Adalbert von Bremen hatte nach
Errichtung der wendischen Bistümer seine Blicke auf die baltischen
Länder gerichtet und für sie einen gewissen Hiltin als Missionsbischof
geweiht. Sein Sturz hatte auch diesen Plan zunichte gemacht. Nun
waren es um 1170 lübische Kaufleute, die von Wisby, dem Vorhafen
der jungen aufblühenden Handelsstadt an der Ostsee, aus an der
Mündung der Düna landeten und mit den dortigen, noch heidnischen
Stämmen unmittelbare Handelsbeziehungen anknüpften. Die be-
nachbarte russische Kirche hatte sich — „eine unfruchtbare Mutter"
nennt sie der livländifche Chronist Heinrich, der für das folgende die
Hauptquelle bildet"°) — um diese vor ihrer Tür liegenden Völker-
schaften nicht gekümmert. Auch die Versuche des Erzbischoss Eskil
von Lund, dieses eifrigsten Jüngers des heiligen Bernhard von Clair-
vaux, durch einen französischen Mönch, Fulko von St. Moutier (bei
Troyes), die Mission unter den Esten aufzunehmen (1169—78),
waren gescheitert. Aber in dem Missionsgebiete Vizelins lebte noch
das, was ihn zu den Heiden getrieben hatte, und hier fand sich in
dem schon grauhaarigen Segeberger Kanonikus Meinhard der Mann,
der die Aufgabe glaubensmutig anfaßte. Er ging 1184 mit den die
Dünamündung ansegelnden Händlern dorthin, predigte den Heiden,
taufte die Gewonnenen und errichtete in Uexküll das erste Kirchlein.
Bald fand er in dem Zisterziensermönche Dietrich einen treuen Ge-
nossen seiner Arbeit. Und nun griff auch Erzbifchof Hartwig II., der
alten großen Tradition seiner Kirche folgend, die Sache auf: er
weihte 1186 Meinhard zum Bischof der Liven und bestimmte Uexküll
zu seinem Sitz; 1188 bestätigte Clemens III. das neue Bistum und
ordnete es der bremischen Kirche unter."°) Als jedoch in den nächsten
Jahren die eben Getauften wieder abfielen und Meinhards Lage
sich immer schwieriger gestaltete, war Hartwig, in die übelsten
Kämpfe verwickelt, nicht imstande, seinem Suffragan zu helfen. So
sandte dieser seinen Genossen Dietrich um Hilfe bittend nach Ron»,
aber das einzige, was dieser von dort zurückbrachte, waren Ablaß-
iriefe für diejenigen, die zu seiner Hilfe ihm zuziehen wollten, und
)ie Erlaubnis, Geistliche aus anderen Diözesen zu seiner Unter-
tützung heranzuziehen. So starb Meinhard 1196 in den bedrängte-
ten Verhältnissen. Indes hielten die getauften Häuptlinge am
Christentum fest; sie erbaten sichdurch Boten in Bremen einen Nach-
olger. Er fand sich wieder in einem Zisterzienser, dem Abte Bertold

von Lokkum, der schon unter Meinhard in Livland gepredigt hatte.
Da er jedoch bei seiner Ankunft in Livland das Land in vollem Auf-
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rühr fand, kehrte er nach Deutschland zurück; er sammelte — und da¬
mit beginnt die zweite Periode der Bekehrung Livlands, in der nicht
mehr der Missionar die Führung hat, sondern der Heerführer, und
die Annahme der Taufe die Bedingung des Friedens für die Besieg-
ten ist — ein Kreuzheer. Im Frühjahr 1198 segelte er mit ihm von
Lübeck ab; aber er fiel in der ersten Schlacht an der Dünamündung,
und nachdem im Herbst die Kreuzfahrer wieder abgezogen waren,
wurden alle christlichen Priester verjagt. Aber Hartwig von Bre-
men gab die Sache nicht auf, und er wußte in seinem Neffen, dem
bremischen Domherrn Albert, den rechten Mann zu finden; 1199
weihte er ihn, und Albert, Kirchenmann und Fürst in einem, griff
seine Aufgabe sofort von einer breiteren Basis aus an. Er verhan-
bette mit dem Dänenkönig, mit dem Erzbifchof von Lund, mit König
Philipp, mit der Kurie. Im Herbst 1199 erließ Innozenz III. einen
Aufruf an alle Christen Slaviens, den Christen in Livland im Na-
men des Herrn der Heerscharen männlich gegen die Heiden beizu-
stehen. Damit war auch Mecklenburg aufgerufen.^) Ein gleicher
Aufruf ging an die Sachsen und Nordalbinger. So konnte Albert
im Frühling 1200 von Lübeck, dem Sammelplatz der Kreuzfahrer,
aus mit 23 Schiffen in See gehen, und es gelang ihm, das Dünaland
und Thoreida zu erobern. Während er selbst im Herbst nach
Deutschland zurückging, um neue Scharen von Kämpfern, Siedlern,
Priestern und Mönchen zu werben, harrten seine Genossen an der
Düna aus. Als er im nächsten Frühling mit neuer Hilfe zurück-
kehrte, wurde die deutsche Stadt Riga gegründet und dort ein Dom-
stift errichtet, an dessen Spitze sein Bruder Engelbert, — er kam aus
Vizelins Stift Neumünster —, trat; 1205 folgte die Gründung des
Zisterzienserklosters Dünamünde, dessen erster Abt Meinhards
treuer Genosse Dietrich wurde. Im selben Jahre stiftete Albert, um
eine stehende militärische Kraft zu gewinnen, den Orden der Brü-
der der Ritterschaft Christi in Livland. Innozenz III. sah die Ge-
winnung der baltischen Länder als seine eigene Sache an; 1204 er-
ließ er eine Kreuzzugsbulle, in der die Fahrt nach Livland der in
das Heilige Land gleichgestellt und mit gleichen Ablässen begnadet
ward;"") 1213 verordnete er, daß jedes Kloster oder Stift Nieder-
sachsens einen oder zwei Mitglieder für die livländifche Mission
stellen solle.139)

Nicht weniger als 13 Kreuzfahrten hat Albert im Laufe der
Jahre nach Livland geführt, Livland, Lettland, Estland schrittweise
erobert, durch Burgen gesichert, ihre Bewohner getauft und Priester
zu ihrer christlichen Erziehung unter ihnen stationiert. Als Albert
1210 so wiederum in Deutschland war, gelang es ihm, neben den
Bischöfen von Verden und Paderborn auch Philipp von Ratzeburg
für die Pilgerfahrt zu gewinnen, 1211 zogen sie ihm mit ihrem
Gefolge von Geistlichen und Kriegsmannen zu. Da die Pilgerfahrt
gewöhnlich für ein Jahr gelobt wurde, kehrten die beiden anderen

137)MUB. 164.
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Bischöfe nach Ablauf desselben nach Deutschland zurück, Philipp von
Ratzeburg aber blieb. Er mied Deutschland, seitdem Kaiser Otto, zu
dessen vertrautesten Ratgebern er gehört hatte, gebannt war/")
So wurde er Alberts Stellvertreter in Livland, wenn dieser das
Land verließ. Er vermittelte zwischen ihm und dem nach Selbstän-
digkeit strebenden Schwertorden, er publizierte die Teilung des Lan¬
des zwischen diesem und dem Bischof/") Er führte für und mit ihm
Verhandlungen mit den Lettenfürsten, immer auf Frieden und Aus-
gleich bedacht/^) Auf feine Fürbitte wurden nach der Eroberung
von Thoreida die Besiegten geschont. Er erbaute zum Schutz des
Landes die Burg Fredeland. Unter seinen Schutz stellten sich die
Herren von Tolowa, als sie, von ihm bewogen, von der russischen
zur lateinischen Kirche übertraten, und er war es, der ihnen Priester
verschaffte/") So blieb er vier Jahre in Livland. Sein letztes war
die Vorbereitung eines Zuges gegen Estland/") Als jedoch 1215
das Meer offen war, trieb es ihn fort zu dem allgemeinen von
Innozenz III. berufenen Konzil. Ungünstiger Wind zwingt ihn, mit
einen neun Schiffen Schutz in einem Hafen der Insel Oesel zu
uchen; die Angriffe der heidnischen Bewohner bringen sie in die
zöchste Gefahr, Feuer droht die Schiffe zu ergreifen. Da holt man
den Bischof aus seiner Schiffskammer; wie ein anderer Moses
breitet er die Hände betend aus und ruft die Gottesmutter, deren
eigenes Land ja das ihr geweihte Livland ist, an: Zeige dich uns als
Mutter! Und, siehe da, der Wind schlägt um, er treibt das Feuer
hinweg, sie sind gerettet. Endlich erreichen sie halbverhungert, —
nur mit schwacher Stimme können sie noch die Responsorien sin-
gen —, Gotland, wo sie einen Dankgottesdienst für ihre Errettung
halten. Aber auf der Weiterreise, schon auf italischem Boden, er-
krankt Bischof Philipp tödlich, ohne Rom erreicht zu haben stirbt er in
Verona und wird im dortigen Augustinerkloster beigesetzt/") Hein-
rich gibt ihm das Zeugnis, daß er ein tief frommer und durch fein
unablässiges Gebet unbesiegbarer Mann gewesen sei, und daß er
durch Wort und Beispiel in der jungen livländischen Kirche als ein
leuchtendes Licht gewirkt habe/")

Die Verwirrung, welche durch die entgegenstehenden Tendenzen
der päpstlichen Politik, der Ansprüche des bremischen Stuhles und
der Ziele des eine selbständige baltische Kirche erstrebenden Albert
in die livländischen Dinge hineingetragen wurde, ist hier nicht zu
schildern. Genug, die Kämpfe gingen weiter; Albert wurde durch
russische Angriffe hart bedrängt; der Zuzug von Pilgern stockte,da
Erzbischof Gerhard von Bremen, um Alberts Obedienz zu erzwingen,
ihnen den Weg sperrte'") und König Waldemar, der ebenfalls die
Herrschaft über die baltischen Provinzen erstrebte, als Herr Slaviens
den Kreuzfahrern die Ausfahrt bei Travemünde verschloß. Von
allen Seiten ohne Hilfe gelassen, beugte sich Albert schließlich. Mit
Albert von Orlamünde, der ihm im vergangenen Jahre zugezogen
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war und nun zurückkehrte, erschien er hilfesuchend zu Johannis
1218 auf dem Hoftage Waldemars in Schleswig, und dieser stellte
ihm für das folgende Jahr eine Heerfahrt in Aussicht. Sofort aber
schloß sich ihm der auch auf dem Hoftage erschienene Burwy von
Mecklenburg an. Trotz seines Alters, — er muß damals bereits
über 60 Jahre alt gewesen sein —, nahm er das Kreuz und ging noch
in demselben Jahre mit einem Gefolge von streitbaren Pilgern nach
Livland. Bei Sakkala trat er im Verein mit dem Schwertorden
und den Rigaern den Russen entgegen. Es kam zum Kampf, in dem
sich schließlich die Deutschen, nachdem ihre lettischen und livischen
Hilfsvölker längst geflohen waren, vor der russischen Übermacht
zurückziehen mußten. Aber ein neuer Vorstoß unter Burwys und
des Ordensmeisters Volkwin Führung nötigte dann die Russen doch,
das Land zu verlassen, und ein Winterfeldzug bei grimmiger Kälte
in Estland hinein fand wenig Widerstand und brachte erhebliche
Beute. Im folgenden Jahre (1217) erschien in der Tat Waldemar
mit einem mächtigen Heere vor Reval, während Bischof Albert und
Herzog Albert von Sachsen neue Pilgerscharen aus Niedersachsen her-
beiführten. Die große Estenschlacht bei Reval, die zu einer Niederlage
der Dänen zu werden drohte, wandelte sich durch die ungestüme
Tapferkeit des jungen Wizlav von Rügen mit seinen wendischen
Kriegern in einen völligen Steg.148) Aber die dänische Herrschaft
war nur von kurzer Dauer. Schon 1222 verjagte ein Estenaufstand
die Eroberer, und die Gefangennahme Waldemars machte allen
seinen Plänen auf Jahre hinaus ein Ende. Riga wurde schließlich
doch ein selbständiges Erzbistum, dem die baltischen und preußischen
Bistümer unterstanden (1255).

Die Kreuzfahrt Burwys ging 1219 zu Ende, aber die mecklen-
burgischen Beziehungen zur baltischen Kirche blieben bestehen.
Heimgekehrt schenkte er dem Domkapitel in Riga den Hos Tatow
bei Jlow."°) Das Kloster Dünamünde besaß in Mecklenburg, wahr-
scheinlich ebenfalls als Schenkung Burwys, die Dörfer Siggelkow
im Lande Parchim, Bentwisch, Volkenshagen und Wustrow im
Lande Rostock und südlich der Müntz als Geschenk der Herren von
Plote die Dörfer Trampnitz, Rögelin und Zachow."") Den liv-
ländischen Schwertbrüdern gehörte Vorwerk bei Dassow/") Die
Bürger von Riga genossen Zollfreiheit im Lande Rostock und stell-
ten jährlich für das Seelenheil des Fürsten Burwy einen Gewaff-
neten zum Kampf gegen die Heiden.^) Die Bischöfe von Schwerin,
Ratzeburg und Lübeck hatten die Aufgabe, darüber zu wachen, daß
den Kreuzfahrern nach Livland der lübifche Ausgangshafen unge-
hindert zur Verfügung stand. Schon 1235, als Waldemar von
neuem seine Aspirationen auf die baltischen Länder geltend machte
und den Kreuzfahrern die Travemünder Ausfahrt sperrte, mußte
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aus ihren Antrag Gregor IX. gegen ihn einschreiten.'^) Die Teil-
nähme der Mecklenburger an der Pilgerfahrt nach Livland hörte
nicht auf; um 1248 war Abt Nikolaus von Dargun, der auf einer
solchen dorthin gekommen war, Vizelegat des Erzbischofs von
Riga und teilte als solcher das durch Schenkung des Königs Geres-
lav an das Stift Dorpat gekommene Reich Pleskow zwischen Stift
und Ritterorden.'^)

Inzwischen aber war die christliche Mission auch in das noch Heid-
nische Preußen vorgedrungen. Nachdem Gottfried von Lekno 1207
einen ersten Versuch gemacht hatte, hatte wiederum ein Zisterzienser,
Christian von Oliva, im Auftrage Innozenz III. dort die Missions-
predigt begonnen und zahlreiche Mönche seines Ordens in seine
Arbeit hineingezogen; 1215 war er zum Bischof der Preußen ge-
weiht worden. Als jedoch gegen anfängliche Erfolge eine heidnische
Reaktion eintrat, sollte auch hier die Kreuzfahrt helfen. Aber die
Erfolge waren gering; Christian mußte sogar aus Preußen weichen.
Das einzige, was ihm blieb, war die Erziehung von preußischen
Knaben und Mädchen, die er loskaufte, um in ihnen künftige Mit-
arbeiter zu erhalten. Auf Anordnung des Papstes wurde hierfür
auch in den mecklenburgischen Bistümern gesammelt."") Unter den
Christian in diesen Jahren des Mißgeschicks Zuziehenden war auch
Bischof Brunward von Schwerin. Seine Preußenfahrt fällt wahr-
fcheinlich in das Jahr 1220; 1219 traf er dazu feine Vorbereitun-
gen;'°°) näheres aber wissen wir über diese Fahrt nicht. Eine Wendung
kam erst, als Herzog Konrad von Masovien den deutschen Ritter-
orden ins Land rief. Neben diesem stiftete er selbst in Verein mit
Bischof Christian den Orden der Ritterbrüder Christi von Dobrzyn
(1225), unter dessen Mitgliedern wir auch Mecklenburger finden,
einen Konrad von Stuer, Friedrich von Lübow, drei Herren von
der Sülze. Auch Besitz hatte der Orden im Lande; 1240 verkaufte
er seinen Hof Sellin an das Kloster Neukloster.'") Der Orden hatte
übrigens keinen langen Bestand; er ging in dem großen der Deutsch-
ritter auf, und auch dieser faßte in Mecklenburg Fuß.

Kapitel 6

Die mecklenburgischeKirche im Zeitalter
der Kolonisation

2. Bis zum Jahre 1335

Das zweite und dritte Drittel des dreizehnten und das erste des
vierzehnten Jahrhunderts heben sich in verschiedener Hinsicht deutlich
von dem ersten ab. Die große Ostsiedlungsbewegung geht auch in
ihnen fort; sie füllt in Mecklenburg die noch übriggebliebenen Lücken
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aus, sie erfaßt jetzt auch die Länder Strelitz und Stargard. Aber
sie wird aus einem landesherrlichen Unternehmen zu einer An-
gelegenheit privater kleinerer Grundherren. Dem entspricht es, daß
die Errichtung landesherrlicher Patronatspfarren so gut wie ganz
aufhört und durch die kleiner und kleinster privaten, meist adeligen
Patronats abgelöst wird. Zugleich aber hat jetzt die Zeit der Städte-
gründungen begonnen, und wir treten in die erste Periode des Auf-
blühens städtischen Lebens mit seinen eigenartigen kirchlichen Bil-
düngen ein. Mit diesem Aufblühen aber geht wiederum ein drittes
Hand in Hand, nämlich die Ablösung der älteren auf dem Lande
siedelnden Mönchsorden durch die neuen Orden der Franziskaner
und Dominikaner, welche die Stadt und die Menschen aufsuchen und
mit ihrer neuen Frömmigkeit in die Pfarrorganisation zersetzend
eindringen.

Gleichzeitig aber vollzieht sich jetzt auch auf dem Kolonialboden
der in Altdeutschland längst beendete Wandel im Charakter des
bischöflichen Amtes. Berno und Brunward, Evermod, Jsfried und
Philipp waren noch in erster Linie Geistliche gewesen, Berno noch
so sehr, daß wir bei ihm von allem, was mit dem Charakter der
deutschen Bischöfe als Fürsten des Reiches zusammenhängt, so gut
wie nichts hören. In Brunwards letztem Jahrzehnt dagegen mehren
ich die Anzeichen des auch hier beginnenden Wandels; Bützow, der

Hauptort des Stiftslandes, wird bischöflicheResidenz, und der Bischof
chließt politische Bündnisse mit Fürsten des Landes. Seine Nach-
olger vollends sind ebensosehr Landesherren ihres Stiftsgebietes,
)ie ihre territoriale Politik treiben und in die politischen Händel
ihrer Zeit verflochten sind, wie Bischöfe ihrer Diözese im engeren
Sinne. Und dieser Entwicklung parallel geht wiederum das Selb-
ständigwerden der Domkapitel gegenüber ihrem Bischof, die Span-
nungen zwischen beiden und die Abgrenzung der beiderseitigen
Rechte. Dazu kommt der immer wieder von Seiten der Landes-
Herren auf Bischof und Kapitel ausgeübte Druck. Schon bei der
Wahl Brunwards und weiterhin hatte es an solchem Druck und
solchen Spannungen nicht gefehlt. Bei der Wahl seines Nachfolgers
(1238) kam es wiederum zu schärfsten Spannungen, indem Gras
Gunzelin III. von Schwerin mit Waffengewalt das Kapitel ein-
schüchterte und so die Wahl seines Oheims Friedrich, der bis dahin
in Hildesheim, der Heimat seines Geschlechts, Dompropst gewesen
war/) erzwang. Das vergewaltigte Kapitel rief darauf die Ver-
Mittelung des Erzbischoss Gerhard an, der denn auch einen Vergleich
zustande brachte, in dem wiederum, wie einst bei der Wahl Brun-
wards, der dem Kapitel Aufgezwungene anerkannt, dafür aber dem
Grafen nicht unerhebliche Zugeständnisse abgewonnen wurden. Er
verzichtete auf alle Hoheitsrechte an den in der Grafschaft gelegenen
Kapitelsgütern und behielt sichnur das der Landwehr und des Burg-
wertes vor; er verzichtete auf jede Einflußnahme auf künftige
Bischofswahlen, er trat dem Kapitel 14 Wohnstätten auf der Schelfe
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zur Errichtung von Kurien für die Domherren ab, er gewährte den
Geistlichen das freie Testierrecht und die Exemtion von der gräflichen
Jurisdiktion. Zugleich gab der Erzbischof dem Kapitel neue Sta-
tuten nach dem Vorbilde der bremischen und wurden die Einkünfte
des Kapitels endgültig von denen des Bischofs getrennt/) Damit
wurde die bisher im Anschluß an die Gewohnheiten des Lübecker
Kapitels geübte vita. communis aufgegeben. Fortan wohnten die.
Domherren getrennt, jeder in feiner Kurie, und die Folge war, daß
auch die Kapiteleinkünfte geteilt und mit den einzelnen Stellen ver-
bunden wurden. Das streng-klösterliche Leben hatte in Schwerin
aufgehört, während in Ratzeburg unter der Prämonstratenserregel
die strenge Zucht und das gemeinsame Leben noch durch längere Zeit
in Blüte standen/)

Das Pontifikat des schon greisen Bischofs Friedrich von Schwerin
dauerte kaum zwei Jahre; er starb bereits 1239, nachdem er soeben
den Kampf um die von Kammin entrissenen Gebiete wieder aufge-
nommen und in Rom ein den Schweriner Ansprüchen günstiges
Exemtoriale erreicht hatte/) Das Kapitel wählte nun, und diesmal
völlig unbeeinflußt, seinen Propst Dietrich zum Bischof (1240—47).
Da diesem jedoch als einem Sohne unfreier Eltern die Qualifikation
fehlte, sandte es zwei Kanoniker nach Rom, um den päpstlichen
Dispens zu erbitten, der denn auch gewährt wurde; seine Weihe
fand am 29. Juli 1240 in der Minoritenkirche zu Stade durch den
Erzbischof und die Bischöfe von Lübeck und Verden statt/) Dietrich
hatte als Kaplan Brunwards begonnen, war dann Domherr ge-
worden und zum Propst aufgestiegen; auch in Hamburg besaß er
ein Kanonikat. Da er als Magister bezeichnet wird, war er ein
Mann von theologischer Bildung und hatte möglicherweise in Paris
studiert/) Als Regent seines Stiftslandes scheint er ein tüchtiger
Mann gewesen zu sein; er erwarb für dasselbe von König Konrad
(1246) das Recht der Befestigung von Burgen und Städten sowie
das Münz- und Zollrecht und damit die letzten zur völligen Gleich-
stellung mit den Reichsfürsten noch fehlenden Hoheitsrechte/) We-
Niger glücklich war er in der Verfechtung der Schweriner Diözefan-
rechte gegen Kammin und Havelberg. Jener günstige Entscheid
Gregors IX. gegen Kammin, den sein Vorgänger erfochten hatte,
war nicht exekutierbar, da die werleschen Fürsten ihren Frieden mit
Kammin geschloffen hatten. So blieb ihm schließlich nichts anderes
übrig, als den Status quo anzuerkennen (1247)/) Seme Nachfolger
nahmen zwar den Prozeß wieder auf; er zog sich noch durch Jahr-
zehnte hin, aber das Ergebnis blieb dasselbe, Eircipanien und Vor-
pommern waren und blieben verloren/) Nur das Festland Rügen
blieb dank der Treue der rügenschen Fürsten bei Schwerin. Ebenso
sah sich Bischof Dietrich nach jahrelangem Prozeß mit Havelberg
genötigt, auch mit diesem einen Vergleich zu schließen, in welchem
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mit geringen Abweichungen in der Tat der Eldelauf als Grenze fest-

gesetzt und auch das Land Penzlin an Havelberg abgetreten wurde."")
Die alten ottonischen Grenzbestimmungen hatten schließlichdoch über

die jüngeren des erobernden Sachsenherzogs gesiegt.")
Dem Nachfolger Dietrichs, Wilhelm (1247—49), gelang es, den

Besitz des Stiftes auf dem Festlande Rügen zu erweitern. Fürst
Iaromar schenkte hier 1248 zu dem bereits im Besitz des Bistums
befindlichen Dorf Eixen 4l) Hufen in dem angrenzenden Walde, und
zwar mit allen Hoheitsrechten für den ganzen Besitz,") der — ver¬
mutlich als Ersatz für das einst von Kasimir I. geschenkte Ländchen
Pütte — noch einige weitere Ortschaften umfaßte und später eine
eigene Stiftsvogtei bildete.")

Ein weiteres Werk Bischof Wilhelms, mit dem er einen Plan
seines Vorgängers ausführte, war die Errichtung eines zweiten
Kanonikerstiftes neben dem Schweriner Domstift, indem er die Pfarr-
kirche seiner Residenz Bützow zu einer Kollegiatkirche erhob (1248).
Das Domkapitel wahrte sich jedoch seinen Vorrang vor dem neuen
Stift dadurch, daß seine eigene Observanz für dasselbe maßgebend
gemacht und bestimmt wurde, daß sein Propst immer aus der Zahl
der Mitglieder des Domkapitels zu nehmen sei.")

Während im Schweriner Stift das landesherrliche Regiment des
Bischofs Schritt vor Schritt ausgebaut wurde, war der Ratzeburger
Ludolf (1236—50) den schwersten Anfechtungen von Seiten des
Herzogs Albert von Sachsen-Lauenburg ausgesetzt, welcher das
herzogliche Hoheitsrecht über das Stiftsland Boitin und den bifchöf-
lichen Sitz Verchen beanspruchte.") Es kam so weit, daß der Herzog

sich der Person des Bischofs bemächtigte und ihn eine Zeitlang in
Haft hielt. Aus der Haft befreit, flüchtete der Bischof auf mecklen-
burgisches Gebiet unter den Schutz des Fürsten Johann. Von Wis-
mar aus schleuderte er den Bann gegen den Herzog und sein ganzes
Geschlecht bis in das vierte Glied. Er ist dort im nächsten Jahre

(1250) im Kloster der Minoriten gestorben; die Kirche hat ihn als
Märtyrer unter die Heiligen versetzt, und die Ratzeburger Tradition

10) MUB. 520. 549. 710.
") Die Grenze gegen Havelberg lief danach so, daß die schwerinschen Grenz-

kirchspiele Damm, Klockow, Parchim, Burow, Lübz, Brook, Barkow, Plan, Stuer.
Satow, Grüssow, Sielow und Alt-Röbel die Eldelinie überschritten. Jenseits der
Müntz waren Federow, Dratow, Schlön, Varchow und Luplow Schweriner Grenz-
kirchspiele gegen Havelberg. Hier stieß der Schweriner Sprengel an den von Kammin,

und von hier ab bildeten die Grenze gegen diesen die Schweriner Kirchspiele Barchen-

tin, Gievitz, Rittermannshagen, Vielist, Sommerstorf, Lütgendorf, Wangelin, Kieth,
Karow, Woosten, Goldberg, Lohmen, Karcheez, Parum, Lüssow, Alt-Güstrow, Recknitz,

Laage, Tessin, Sülze und in Vorpommern Tribsees, Dorow, Medrow, Glowitz, Kirch-
Baggendorf, Grimmen, Horst, Neukirchen und Wiek. (MIbb. 73, S. 93 ff. 31 f.:
72, S. 270.)

*2) MUB. 602.
13) Sie umfaßte die Dörfer Bischofsdorf, Borkenbek, Stormsdorf, Derschendorf,

Eixen, Spiekersdorf, Kurgure und Woofen („Registr. eccl. et vicar. archidiaconatus
Tribuses" um 1370 in Abschrift von 1585 im Schweriner Staatsarchiv.) Vgl.
MUB. 1469. ") MUB. 610.

Hierzu H. Stoppel, Die Entwicklung der Landesherrlichkeit der Bischöfe von
Ratzeburg. (Mecklb.-Strel. Geschichtsblätter 3, 109—176.)
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weiß von Wundern und einem himmlischen Gesicht zu berichten, das
ihm vor seinem Tode geschenkt wurde, in dem Evermod und Jssried
erschienen, ihm den Kelch des Heils darbietend.'") Der Herzog aber
nutzte seine Verwandtschaft mit dem jüngst zum König gewählten
Wilhelm von Holland — er war dessen Schwager — aus, um sich
von ihm die einst Heinrich dem Löwen gewährte Hoheit über die
drei wendischen Bistümer bestätigen zu lassen. Die drei Bischöfe —
es war Albert Suerbeer, Erzbischof von Riga, damals zugleich Ver-
walter des Bistums Lübeck, Rudolf von Schwerin und der neu-
erwählte Friedrich von Ratzeburg — wandten sich protestierend an
die in Frankfurt tagende Reichsversammlung und nach Rom.")
Über den Erfolg verlautet freilich nichts, aber bei der schon 1258
folgenden neuen Vakanz in Ratzeburg wurde der Erwählte, Ulrich
von Blücher, nicht vom Herzog, sondern vom König belehnt,") und
nach dem Tode Herzog Älbrechts gelang es Bischof Ulrich, mit der
Witwe desselben, der Herzogin Helene, zu einem Vergleich zu kom-
men (1261), in welchem diese gegen eine Zahlung von 1300 Mark
aus die Vogtei und alle Rechte über das Stiftsland Boitin verzichtete
unter der einzigen Bedingung, daß der Bischof in ihm keine Be-
festigungen anlege.") Als die jungen Herzoge Johann und Albert
mündig geworden waren (1271), mußte der Bischof sich freilich noch
einmal zu einer Zahlung von 1000 Mark bequemen. Aber in dem
so erneuerten Vertrage fiel auch das Befestigungsverbot und damit
die letzte Beschränkung der Landeshoheit. Nur der Zoll in Herrnburg
blieb herzoglich, aber die Zollbeamten unterstanden der bischöflichen
Jurisdiktion.^) Damit war die Reichsunmittelbarkeit des Ratze-
burger Stiftes auch von dieser Seite anerkannt. Dem entsprach es,
daß Bischof Ulrich nach der Königswahl Rudolfs von Habsburg auch
von diesem, — es war auf der Reichsversammlung in Hagenau
(1274) —, die Belehnung mit dem Zepter empfing.") Im Innern
ordnete er die Verwaltung seines Landes. Während die Gerichts-
barkeit desselben ehedem in den Händen der Ratzeburger Grafen als
bischöflicher Lehnsträger gelegen hatte, wurde sie jetzt durch einen be-
amteten bischöflichen Vogt ausgeübt. Auch die Rechtsverhältnisse
der Kapitelsgüter wurden dahin geordnet, daß dem Kapitel nur die
niedere Gerichtsbarkeit verblieb, aber auch diese durch den bischöf-
lichen Vogt ausgeübt wurde. Er baute Schönberg zum befestigten
Bischofssitz aus und bewährte sich auch sonst als ein umsichtiger
Landesherr. Die Legende rühmt ihn als mildtätig und erzählt, daß
sein in einer Hungersnot durch Spenden an das hungernde Volk
gänzlich geleertes Kornhaus sich auf wunderbare Weise wieder ge-
füllt habe, so daß er von neuem habe austeilen können.^)

Seine Nachfolger hatten zwar noch mancherlei Schwierigkeiten
mit der mächtigen Nachbarstadt Lübeck, die den weiteren Ausbau der
Befestigung von Schönberg nicht dulden wollte, aber sie wurden

Lista episcoporum bei Masch a. a. O. 145 f.
«) MUB. 694. 695. 696. 18) MUB. 824.

") MUB, 916 f. 926. ao) MUB. 1224. 21) MUB. 1323.

22) Krantz, Metropolis VIII, 29.
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durch Verhandlungen einigermaßen überwunden.^) Auch der Be-

sitz des Kapitels im Lande Ratzeburg mehrte sich,und es gelang nach

und nach, auch für ihn ein Hoheitsrecht nach dem anderen zu er-

werben, wenn auch die letzten Hoheitsrechte, Landwehr und Burg-

werk, den Herzogen verblieben. Immerhin bereitete sich so eine Er-

Weiterung des Stiftslandes langsam vor.")
Während so der territoriale Ausbau des Stiftsbesitzes im Bistum

Ratzeburg namentlich unter den beiden tüchtigen Bischöfen aus dem

Hause Blücher, Ulrich (1257—84) und Hermann (1291—1309), er¬

hebliche Fortschritte machte, hatte auch das Schweriner Bistum mit

mancherlei politischen Schwierigkeiten zu kämpfen.

Bischof Dietrich hatte, wie bereits erzählt, für sein Stiftsland das

Recht der Befestigung erworben. Den angrenzenden Fürsten, — es

waren die vier Enkel des alten Burwy, welche das Land unter sich

geteilt hatten —, aber war natürlich jede neue Befestigungsanlage in

benachbartem Gebiet ein Dorn im Auge und eine Bedrohung der

eigenen Sicherheit. Als nun Bischof Rudolf (1249—62) seine Stadt

Bützow in der Tat zu befestigen und in unmittelbarem Anschluß an

die Stadt eine neue bischöfliche Burg zu errichten begann, griff der

jüngste und unbesonnenste der mecklenburgischen Brüder, Pribislav

von Parchim, zu; er suchte den Bau der Befestigungen mit Gewalt zu

hindern. Bei einer günstigen Gelegenheit fing er sogar den Bischof

und schleppte ihn auf sein Schloß Richenberg. Er mußte ihn freilich

bald gegen ein Lösegeld wieder freigeben, aber der Streit ging fort.

Der Bischof exkommunizierte den Fürsten. Endlich (1255) kam unter

Bermittelung seiner Brüder und des Grasen Gunzelin von Schwerin

ein Vergleich zustande.^) Aber Pribislav hielt auch diesen nicht.

Nun gelang es dem Bischof, den Fürsten zu fangen und in Bützow

in Haft zu halten, bis er sich fügte und Schadenersatz leistete.*")Durch

diese und andere Verwickelungen war er jedoch so tief in Schulden

geraten, daß er sein Land seinen Verwandten überließ und außer

Landes ging. Der Bischof hatte gesiegt.
Neue, freilich recht unsichere Aussichten eröffneten sich diesem we-

nige Jahre später, als ihm (1261) die schon genannte Herzogin Helene

von Sachsen-Lauenburg in Erneuerung der alten herzoglichen An-

spräche auf die Oberhoheit im Wendenlande das zu Rügen gehörige

Land Tribfees, in welchem das Bistum ja bereits erheblichen Grund-

besitzhatte, verlieh, indem sie es dem Reiche zugunsten der Kirche auf-

ließ") Das Land war zwar im Besitz der rügenschen Fürsten, aber

diese erkannten, wenigstens später, die Lehnshoheit der Schweriner

Bischöfe an; wie sie denn immer zu diesen in freundschaftlichem Ver-

hältnis gestanden hatten.^)
Noch tiefer in die politischen Händel verwickelt wurde Bischof

Rudolfs Nachfolger, Hermann I., Graf von Schladen und Kanoni-

kus von Magdeburg (1263—91). Er geriet sofort im ersten Jahre

--) MUB. 4559. 4895 f. 5028. 5118.

") MUB. 2279 f. 2531. 2610.

-°) MUB. 750. -°) MUB. 782.

") MUB. 915. 930. --») MUB. 2207.
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semer Regierung im Verein mit dem Grafen Gunzelin von Schwerin
in eine Fehde mit den mecklenburgischen Brüdern, in Verlauf deren
Bützow von den Gegnern eingenommen wurde und Graf Gunzelin
und sein Sohn in Gefangenschaft gerieten, aber durch einen Vergleich
wieder frei kamen. Um sein Land zu sichern, baute Bischof Hermann
das neue bischöfliche Schloß in Bützow am Rande der Stadt und
einige Jahre später die Burg Warin aus.'") Auch mit der Fürstin
Anastasia geriet er in einen Konflikt, erreichte es aber, daß diese die
an der Grenze des Stiftslandes errichtete Burg Eickhof wieder dem
Erdboden gleich machen muhte/") Ebenso war er in die Händel ver¬
wickelt, welche in der langen Zeit der Gefangenschaft des mecklen-
burgischen Fürsten Heinrichs des Pilgers (1272—98) um die Vor¬
mundschaft über seine unmündigen Söhne gingen,") und in den
großen Kampf gegen die um sich greifende Macht der Brandenburger
Markgrafen, welcher zu einem Bündnis aller Fürsten und Städte
Slaviens gegen sie führte und 1284 unter Vermittlung Kaiser Ru-
dolfs durch den Friedensvertrag von Vierraden seinen Abschluß

fand.")
Es war eine unruhige und unsichere Zeit, in welcher das sich

langsam konsolidierende Landesfürstentum, die aufkommende junge
Macht der Städte, vor allem der Seestädte unter der Führung Lü-
becks, und die gewalttätige, machtlüsterne landsässige Ritterschaft um
die Vormacht oder doch den Ausgleich ihrer Kräfte miteinander ran-
gen und, je nach der Konstellation des Augenblickes, miteinander im
Bunde waren oder gegeneinander standen. Raub- und Gewalt-
taten des Adels gegen die Städte und ihren Handel rissen nicht ab
und machten auch vor den geweihten Stätten der Klöster oder den
Personen der geistlichen Würdenträger nicht halt. So ist Bischof
Ulrich von Ratzeburg dem Schicksal nicht entgangen, von dem meck¬
lenburgischen Fürsten Johann von Gadebusch und seinen adligen
Helfern überfallen und gefangen fortgeschleppt zu werden, so fiel das
Nonnenkloster Rühn 1297 Mordbrennern zum Opfer; es wurde
völlig ausgeraubt und niedergebrannt.") Kein Wunder, daß sichdie
drei wendischen Bischöfe Hermann von Schwerin, Ulrich von Ratze-
bürg und Burchard von Lübeck mit ihrem Erzbischof Giselbert von
Bremen zu gemeinsamem Vorgehen gegen solche Vergewaltigungen
verbanden. Johann von Gadebusch wurde exkommuniziert und sein
Land mit Interdikt belegt, bis er Genugtuung leistete.^) So war
Bischof Hermann denn auch 1287 an dem Abschluß des großen Land-
friedensbündnifses der Fürsten und Städte beteiligt, das diesen Zu-
ständen wehren sollte und in der Tat zu scharfem Vorgehen gegen die
Friedensstörer und ihre Raubburgen geführt hat.°°) Ja, sogar
außerhalb des Landes beteiligte er sich an kriegerischen Unterneh-
mungen. Noch in seinem Todesjahre (1291) finden wir ihn bei der

MUB. 999. 1759. Vgl. MIbb., 3. Iahresber., S. 186: 4, 88; 8, 224.

-°) MUB. 1794.

") MUB. 1268. 1382. 1848. --) MUB. 1749, S. 140.

38) Lüb. Thron, bei Gerdes, Nützl. Sammlung IX ad 1292.

m) MUB. 1646. 1647, vgl. auch 2156. --) MUB. 1705.
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Belagerung der Burg Herlingsberg in seiner braunschweigischen

Heimat. °°)
Die Folge dieser Verflechtung in die politischen Wirren war eine

tiefe Verschuldung des Stiftes, die unter seinem Nachfolger Gott-

sried, — dem ersten Bischof aus dem Haufe Bülow — (1292—1314),
dahin führte, daß schließlich Haus Bützow und ein großer Teil der

Stiftsgüter in Pfandbesitz der Verwandten des Bischofs geriet,

welche die immer wieder nötig werdenden Summen geliehen hatten,

und daß zuletzt das Domkapitel eingriff, um dem völligen Ruin zu

wehren. Es wählte aus seiner Mitte einen Viererausschuß, der mit

dem Bischof verhandelte (1300) und ihn unter Androhung der

Klage beim Erzbischof nötigte, auf die ihm gestellten Bedingungen

einzugehen. Diese banden ihn in allen wesentlichen Dingen an die
Zustimmung des Ausschusses,^) und nun begann eine Entschuldung^
aktion, die bis zum Tode des Bischofs (1314) währte und wenigstens

einen großen Teil der Schulden abstieß.^)

Unter dem Nachfolger Bischof Gottfrieds, Hermann II. von

Maltzan (1314—22), der mehr Kriegsmann als Bischof war, wuch-

sen diese freilich wieder ins Große. Eng befreundet mit dem jungen,
mächtig aufstrebenden mecklenburgischen Fürsten Heinrich, dem die
Nachwelt den Beinamen des Löwen gegeben hat, ward er sofort im
ersten Jahre seiner Regierung in dessen kriegerische Unternehmungen
verwickelt.

Heinrich hatte um 1300, wahrscheinlich im Zusammenhang mit
seiner Heirat mit Beatrix, der Tochter des Markgrafen Waldemar,
von diesem das Land Stargard erworben. Um dieselbe Zeit hatte
Nikolaus, der letzte Sproß der Rostocker Linie, sein Land dem
Dänenkönig Erich aufgetragen und dieser es mit bewaffneter Hand
in Besitz genommen, der deutsche König Albrecht in Erneuerung der
einstigen Verleihung Friedrichs II. ihm die Oberhoheit über alle
Länder nördlich der Elbe und Elde bestätigt. Die Seestädte, die sich
den unter ihm geeinigten Fürsten widersetzt hatten, waren, im Kampf
unterlegen, genötigt worden, 1312 Frieden zu machen. Nun aber hatte
sich Stralsund unter den Schutz des Markgrafen Waldemar gestellt.
Darüber brach ein neuer Krieg aus, an dem Bischof Hermann als
Verbündeter Heinrichs und des Dänenkönigs Erich teilnahm. Bei
der vergeblichen Belagerung von Stralsund erlitt auch er Verluste;
einige seiner Mannen gerieten in die Gefangenschaft der Sundischen.
Der Kamps ging mit dem Templiner Frieden (1317) ohne Gewinn
zu Ende. Über der Erstattung des in ihm erlittenen Schadens und
anderen Ansprüchen, die der Bischof im Lande Rostock hatte, kam
es zwischen ihm und seinen Verbündeten zum Zwist, der ihn vorüber-
gehend auf die Seite der Gegner brachte. Als Heinrich und Erich
jedoch seine Forderungen bewilligten, trat er von neuem auf ihre
Seite und verpflichtete sich, ihnen mit „Sloten, Mannen und Landen"

-«) MUB. 7231. «) MUB, 2573. 2588. 2601.

38) MUB. 2966 f. 3109. 3135. 3224. 3438. 3464. 3553.
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zu helfen/') So wurde er auch in die neuen Kämpfe um die nach
Markgraf Waldemars Tode (1319) herrenlos gewordene Mark hin-
eingezogen. Sie gingen freilich nach anfänglichen Erfolgen für
Heinrich von Mecklenburg ergebnislos aus, aber dieser war durch sie so
tief in Schulden hineingeraten, daß er zu dem oerzweifelten Mittel
griff, die Geistlichkeit seines Landes zu brandschatzen. Damit hatte
er jedoch in ein Wespennest gegriffen. Der Bischof von Ratzeburg,
die Äbte von Dargun und Reinfelden exkommunizierten ihn und ver-
hängten das Interdikt über sein Land. Bischof Hermann flüchtete
auf den Stiftsbesitz im Festlande Rügen und verband sich dort zum
Kampfe gegen Heinrich mit Wizlav von Rügen und den Pommer-
schen Herzögen/") 25 berittene Mannen versprach er zu diesem
Kamps gegen seinen ehemaligen Freund zu stellen. Um Pfingsten
1322 brachen die Verbündeten, zu denen sich auch die Werler gesellt
hatten, von allen Seiten in Heinrichs Land ein; die von ihm Warin
gegenüber erbaute Klockenburg wurde genommen, die Brüder des
Bischofs, Ulrich und Hermann von Maltzan, brandschatzten das Land
Bukow und die Abtei Doberan. Heinrich raffte sichzwar auf, und es
gelang ihm, mit Wizlav Frieden zu schließen und die werleschen
Vettern bei Fretzdors zu schlagen. Dennoch mußte er sich entschließen,
mit seinen geistlichen Gegnern Frieden zu machen. Bischof Hermann
war inmitten dieser Kämpfe gestorben (7. Juli 1322). Sein Nach-
folger Johann I. Gans, Domherr von Lübeck und Schwerin, Dom-
propst von Verden (1322—31), war zum Frieden geneigt; seine
Schadenersatzforderungen wurden durch eine päpstliche Kommission
ausgemacht. Dagegen verpflichtete er sich, aus seinen Schlössern
Bützow und Warin, wenn sie wieder eingelöst sein würden, dem Für-
sten keinen Schaden zu tun, und Hub auf seine Bitte das auf Rostock
wegen der Niederreißung des Petriturms und seiner Verwendung
zu Befestigungsbauten gelegte Interdikt wieder auf.") Dem Ratze-
burger Bifchof Markwardt überwies Heinrich als Sühne die beiden
Dörfer Falkenhagen und Rünz, die damit zum Stiftslande gelegt
wurden, und inkorporierte die St. Nikolaikirche zu Wismar seinem
Tafelgut.") Auch dem Kloster Reinfeld wurde Sühne geleistet.")
So wurde Heinrich vom Banne und sein Land vom Interdikt gelöst.
Wiederum hatte sich die geistliche Macht der Kirche stärker erwiesen
als die sich über das Recht hinwegsetzende des weltlichen Gewalt-
Habers. Für Heinrich aber waren jetzt seine Prätentionen auf Teile
der Mark vollends verloren. Ludwig der Bayer, der soeben durch
den Sieg von Mühldorf das Übergewicht im Reich gewonnen hatte,
verlieh die erledigte Mark an seinen Sohn Ludwig, und Papst Io-
Hann XXII. wagte es trotz seiner Gegnerschaft gegen Ludwig nicht,
der Bitte Heinrichs zu willfahren und ihn mit der Mark zu beleh-
nen.") Zum letztenmal spielt hier der große Kampf zwischen Papst-
tum und Kaisertum in die mecklenburgische Geschichte hinein, und

3») MUB. 3780. 3818. 3829. 3974. 4000. 4035. 4075. 4082 f.
") MUB. 4317 v. 31. 12. 1321.
«) MUB. 4378 f. 4399. 4419. 4519. 4639. ") MUB. 442«.

«) MUB. 4427. ") MUB. 4595.
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wieder sehen wir die mecklenburgischen Bischöfe zum Papste stehen.

Wiederum war der Kaiser gebannt und suchte der Papst alle Welt

gegen ihn in den Harnisch zu bringen. So forderte er auch die meck-
lenburgischen Fürsten, Heinrich und seine werleschen Vettern, zum

Kampf gegen Ludwig, den Sohn des „gebannten, abgesetzten und

der Häresie schuldigen" Kaisers Ludwig auf, der zu Unrecht und
gegen den Spruch des Papstes die Mark in Besitz genommen habe;")
1333 bezeugen die drei Bischöfe von Lübeck, Ratzeburg und Schwerin
dem Herzog Erich von Sachsen, daß er sichallezeit den Mandaten des
allerheiligsten Vaters gegen den Kaiser und seinen Sohn gehorsam
gezeigt habe.") Zu weiterem kam es indes nicht: sowohl Heinrich
wie die Werler hatten mit Ludwig von Brandenburg ihren Frieden
gemacht.

Dagegen brach ein neuer Kampf um das Festland Rügen aus,
welches nach dem Tode des letzten rügischen Fürsten Wizlav (f 1325)
frei geworden war. Heinrich und die Herzöge von Pommern-
Wolgast, die sich, der eine von König Christoph von Dänemark, der
andere von dem Kronprätendenten Waldemar mit demselben hatten
belehnen lassen, stritten um seinen Besitz, während Bischof Johann
behauptete, es fei nunmehr an das Bistum Schwerin heimgefallen,
und sein Recht durch einen Prozeß am päpstlichen Hofe in Avignon
zu wahren suchte. Es gelang ihm auch, eine päpstliche Entscheidung
zu erwirken, die der Stadt Stralsund befahl, dem Bischof zu hul-
digen. Aber die Stadt hielt zu den pommerschen Herzögen und fügte

sich nicht. Der Prozeß ging in verschiedenen Phasen noch bis zum
Jahre 1344 weiter. Schließlich belehnte Bischof Johanns zweiter
Nachfolger, Heinrich von Bülow, die Fürsten von Mecklenburg und
Werle mit dem umstrittenen Gebiet.") Aber auch diesen gelang es
nicht, sich in seinen Besitz zu setzen. Die Städte Tribsees, Barth,
Grimmen und Stralsund blieben politisch bei Pommern, wenn sie
auch nach wie vor kirchlich zur Schweriner Diözese gehörten; die
lang erhoffte territoriale Erweiterung des Stiftslandes mußte für
immer aufgegeben werden.

Wiederum aber war das Stift durch alle diese Händel tief ver-
schuldet, Häuser und Länder Bützow und Warin verpfändet; die
Regierung Bischof Hermanns hatte hierin geradezu katastrophal ge-
wirkt. Unter seinem Nachfolger Johann (1322—31) beginnt von
neuem eine langsame Entschuldung, freilich nicht ohne neue Ver-
Pfändungen.^) Erst dem zweiten Nachfolger, Ludolf I. von Bülow
(1331—39), gelang es, nachdem er seinen Vetter Johann, der sich
Bützow herauszugeben weigerte, mit dem Banne belegt hatte, auch
dieses wieder einzulösen (1333), freilich wiederum nur unter Ver-
Pfändung anderen Besitzes/") Immerhin wurde die Schuldenlast
Schritt für Schritt gemindert.
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Mit dem frühen Tode des Fürsten Heinrich (1329) trat eine
ruhigere Zeit ein, welche einen Wiederaufbau ermöglichte. Friedlich
war die Zeit der Vormundschaftsregierung für seinen jungen Sohn
Albrecht, und auch als derselbe 1336 die Herrschaft selbst ergriffen
hatte, folgte zunächst ein friedliches Jahrzwölft, ausgezeichnet nur
durch die energische Handhabung des Landfriedens seitens des jungen
Fürsten gegenüber dem räuberischen Adel. Wiederum einte ein in
Lübeck geschlossener Landfriedensbund aller Fürsten von Schleswig
bis Stettin (1338), an deren Spitze Bischof Ludolf von Schwerin
stand, und in den auch die Städte Lübeck, Hamburg, Rostock und
Wismar aufgenommen wurden, diese beiden sonst so uneinigen
Elemente des Landes. Zu seiner Aufrechthaltung stellte Bischof
Ludolf ein Kontingent von zehn behelmten Reitern und neun
Schützen/")

Das Ratzeburger Bistum war an allen diesen politischen Händeln
unbeteiligt geblieben, Bischof Markwardt (1309—35) hatte sich vor¬
sichtig zurückgehalten: dennoch hat auch er zum Schwerte greifen
müssen, freilich ohne Glück. Detlev von Parkentin zu Dasiow hatte
das bischöfliche Dorf Selmsdorf ausgeplündert. Daraus war eine
Fehde mit diesem mächtigen Geschlecht und seinen Helfern entstanden,
in der mehrere Glieder desselben erschlagen waren und der Bischof
sichschließlichzu einer Sühnezahlung von 1500 Mark hatte bequemen

müssen.") Aus der anderen Seite aber gelang es ihm, die unrecht-
mäßige Schätzung auch seines Klerus durch Heinrich von Mecklen-
bürg, wie schon erwähnt, zur Erweiterung des Stiftslandes auszu-
nutzen, und wurde dasselbe durch die planmäßigen Erwerbungen des
Domkapitels im Schlagsdorfer Kirchspiel aufs neue erweitert; 1334
wurden die Dörfer Sülsdorf, Thondorf und Groß-Mist ebenfalls zum
Stiftslande gelegt.^)

Während dieser ganzen 100jährigen Periode war die große
deutsche Siedlungsbewegung, wenn auch vielleicht in allmählich ver-
langsamtem Zeitmaß, aber doch ununterbrochen fortgegangen. Dem
entspricht es, daß noch fortdauernd neue Kirchspiele abgegrenzt und
neue Pfarren errichtet wurden, um die Lücken zu schließen. Aber
sie sind nur in den seltensten Fällen noch landesherrliche Gründun-
gen, sondern meist privater Herkunft, indem die siedelnden Adels-
geschlechter auf ihrem Lehnsbesitz Patronatskirchen errichteten. Dem-
entsprechend sind sie kleinen und kleinsten Umsanges. Für die Ratze-
burger Diözese sind wir wiederum durch ein um 1335 ausgestelltes
Register aller Pfarren und Lehen über diese Nachgründungen auf
das beste unterrichtet.^) Sie betrafen jetzt vor allem die westlichen
Waldgebiete des alten limes Saxonicus vom Sachsenwalde an der
Elbe bis hinauf an die lübische Grenze. Hier sind noch nicht weniger
als zehn neue Kirchspiele errichtet worden. Aber auch die übrigen
Länder haben noch erhebliche Ergänzungen erfahren. Im Lande
Ratzeburg ist die Pfarre Lassahn und die der um 1260/70 gegründeten

°°) MUB. 5844. «) Lista episcopor. MUB. 5327. °-) MUB. 5495.

<">)MUB. 5613.
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Stadt Ratzeburg^) neu erstanden, im Lande Boizenburg finden wir

jetzt neben diesem selbst die von Zahrensdorf, Gresse, Granzin und
Zweedorf; im Wittenburgischen sind Lützow und Gammelin
hinzugekommen, im Lande Gadebusch Demern und Dambeck.

Im Stiftslande Boitin find jetzt alle drei Pfarren, die von Schönberg,
Herrnburg und Selmsdorf, vorhanden, im Lande Dassow Börzow
und Roggenstorf, im Lande Breesen Diedrichshagen, Friedrichshagen,
Lübsee und Bösiow. In den Ländern Wehningen und Jabel be-
stehen jetzt die Pfarren von Grabow, Laasch, Eldena, Conow, Dömitz,
Jabel, Leussow und Picher, ein deutliches Zeichen, daß die Siedlung
jetzt auch in diesen Heidelandschaften wirkliche Fortschritte gemacht
hat. Endlich hat jetzt auch die Besiedlung des Derzing, des heutigen
hannöverischen Amtes Neuhaus, begonnen und ist dort die Pfarre
von Stapel errichtet worden; 1261 hatte die Herzogin Helena von
Sachsen sie in Angriff genommen und mit Bischof Ulrich einen Ver-
gleich über die dort zu errichtenden Pfarren getroffen; doch war die
Sache nur langsam in Gang gekommen und es schließlichbei der Er-
richtung der einen Pfarre Stapel geblieben.^) Endlich sind jetzt und
schon seit langem alle drei Pfarrkirchen von Wismar vorhanden.
Damit ist im Gebiete des Bistums Ratzeburg die Errichtung von
Pfarren so gut wie ganz abgeschlossen, dem Bedürfnis war auf Jahr-
hunderte hin Genüge getan.°°)

Weit weniger gut find wir über die Verhältnisse im Bistum
Schwerin unterrichtet, wo wir auf zufällig erhaltene Einzelnotizen
angewiesen sind. Immerhin lassen diese erkennen, daß auch hier
mit dem ersten Drittel des 14. Jahrhunderts die Errichtung von neuen
Pfarren abgeschlossen ist.

In der Grafschaft Schwerin sind um 1270 die Pfarren von Uelitz
und Kraak errichtet, Kirch-Iesar jedenfalls vor 1371.°') Über die
übrigen kleinen und jüngeren Pfarren, Groß-Trebbow, Gallentin,
Stralendorf, Goldenstedt und Sülte fehlt es an Nachrichten.

Im Lande Mecklenburg, dessen Besetzung mit Pfarren in der
vorigen Periode noch zurückgeblieben war, ist im Laufe dieser
Ivv Jahre eine zusammenhängende Reihe von solchen längs seiner
Ostgrenze entstanden, es sind Sülten und Eickelberg (vor 1287)/")
Bibow (vor 1282),°°) Jesendors und Zurow (wohl um 1320)/°)
Goldebee (1321),") Mulsow und Biendorf."') Dreveskirchen wird
1318 zu einer selbständigen Pfarre erhoben"') und um dieselbe Zeit
die alte Pfarre von Alt-Wismar nach Hornstorf verlegt.^) Auch

«) MIbb, 94, 25.
°°) MUB. 819. 916. 1224. 2118.
66) Auf dem ganzen mecklenburgischen Gebiet der Ratzeburger Diözese fehlen von

den heute bestehenden Pfarren 1335 nur noch die von Ziethen (1481 Kapelle, 1595
zur Pfarre erhoben, Masch a. a. O. 572), Blücher um 1450 vorhanden (MIbb. 72,
222), Redefin (16. Ihdt., Schlie, Kunst- u. Geschichtsdenkm. Mecklbgs. HI, 172), auch
Lübtheen (1683 errichtet, Schlie a. a. O. IH, 146). Die Gesamtzahl der Ratzeburger
Pfarren belief sich um 1335 auf 94.

«) MUB. 1187 f., Schlie a. a. O. II, 673: m, 18. -») MUB. 1910. °°) MUB. 1596.
00) Auf Grund ihrer Kirchbauten. 61) MUB. 4255. °2) Schlie a. a. O. IH, 534.

<") MUB. 4033. <>4)4789, 8. 9.
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die kleine Pfarre von Penzin bei Brüel ist schon vor 1344 ge-
gründet.°°) Neukloster hat auf feinem Gebiet vor 1271 bzw. 1306 die
Pfarren von Natendorf und Bäbelin errichtet.°°) Kurz, alle Pfarren
dieses Landes bis auf Mulsow, wo es fraglich ist, find um 1330 vor-
Händen.

Im Lande Rostock, westlich der Warnow, ist die Pfarre von
Warnemünde vor 1287 errichtet/') hat die Abtei Doberan ihre
Pfarren von Rabenhorst vor 1273, Rethwisch 1312 und Stäbelow
vor 1294 geschaffen/*) erscheinen urkundlich die ritterschaftlichen von
Hanstorf 1319,°') Passee 1317/°) Berendshagen um 1320,") Heiligen-
Hägen, eine Stiftung und im Besitz des Heiligengeistspitals in Riga,
1304/2) endlich Kambs bei Schwaan 126973); nur für Groß-Grenz
fehlt es an Daten. Rechts der Warnow find die Pfarren von Alt-
Güstrow und Kritzkow vor 1270 errichtet/^) die von Groß-Ridfenow
1304/5) von Dänschenburg 1256/°) Toitenwinkel vor 1262/') Kühl-
rade 1310;™) 1252 erwarb Rostock das weite Gebiet seiner Heide;
hier errichteten die Siedler aus eigenen Mitteln 1305 die Pfarre von
Rövershagen.™) Fraglich bleibt nur die Gründungszeit der Pfarren
in den beiden Wulfshagen und der von Wustrow.

Das Festland Rügen, fchwerinfchen Sprengels, wies um 1370
außer denen der Stadt Stralsund nicht weniger als 42 Pfarrkirchen
auf.«")

Auch das kirchlich schon recht gut versorgte Stiftsland Bützow
hat in Moifall 1264/*) Warnow vor 130082)und Zernin vor 1372*°)
noch drei weitere Pfarren erhalten. Über die einzige ritterschaftliche
Patronatspfarre des Stiftslandes, Laase, fehlt es an Nachrichten,
doch macht ein in der kleinen Kirche erhaltenes Madonnenbild des
13. Jahrhunderts auch ihre frühe Entstehung wahrscheinlich.

Nicht anders steht es im kamminischen Circipanien, wo die Auf-
teilung in Kirchspiele um 1235 noch nicht so weit vorgeschritten war
wie in den schwerinschen Landstrichen. Deutsche Einwanderung und
Errichtung von Kirchen hatten zwar schon unter pommerscher Herr-
schast begonnen, waren jedoch noch nicht weit vorgeschritten, als das
Land 1235 unter werlesche Herrschaft kam. Jetzt kam sie vollends
in Gang. Auch hier entstanden in Fortsetzung der neun älteren
Kirchspiele zunächst noch eine ganze Reihe größerer Kirchspiele, durch-
weg landesherrlichen Patronats und in deutschen Besetzungsdörfern:
Iördenstorf, Belitz, Gnoien, Basse, Schwinkendors, Hohen-Mistorf,
Grubenhagen, Bülow, Papenhagen;^) 1247 wird bereits Basedow
als Tochterpfarre von Malchin abgezweigt.^) Bald aber fetzt auch

°°) MUB. 6458.
««) MUB. 1215. 3079. 3595.
°7) MUB. 1892. °8) MUB. 1297. 3520. 2300. 69) MUB. 4069.

7°) MUB. 3866. ") Auf Grund des Kirchengebäudes. ") MUB. 2964.
™) MUB. 1153. ") MUB. 1178. ™) MUB. 2954. ™) MUB. 778. 5522.
") M3bb. 72, 267. 7S) MUB. 3378. 3390. 79) MUB. 2991.

8°) MIbb. 72, 270.
81) MUB. 1017. 82) Auf Grund des Kirchengebäudes. MUB. 10302.
«") MUB. 7339 f. MIbb. 73, 40 f. MUB. 1229. 622. 1989. 1292. Schlie

a. a. O. V, 69. 8S) MUB. 589.
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hier die Errichtung kleinerer Kirchspiele privaten Patronats ein, so

die von Methling (1250),°°) Vilz (1288)") und Thelkow^) im Lande

Gnoien, Boddin (1288),8°) Lewitzow (1304),°°) Schlakendorf (1305),°')
Brudersdorf (1309)°^) im Lande Kalen; nur Walkendorf (vor 1273)°")
ist hier noch landesherrlich. Im Lande Malchin und Hart ist das
Kirchspiel von Dukow, eine Gründung Darguns, wohl bald nach 1232

errichtet/*) das von Demzin a. d. Peene zwischen 1310 und 1344;°")
um 1320 ist auch die kleine Kirche von Dahmen gebaut.°°) Für die
übrigen kleinen Kirchspiele von Hohen-Demzin, Panstorf, Retzow
und Gorschendorf fehlt es an Nachrichten.

Undeutlicher liegen die Verhältnisse im Lande Tribede, das be-
reits um 1226 unter mecklenburgische Herrschaft gekommen war. Hier
mögen die Pfarren von Güstrow, Teterow und Krakow noch in die
vorige Periode gehören. Wohl erst um und nach der Mitte des
13. Jahrhunderts entstanden die vier großen landesherrlichen Hagen-
kirchspiele Lüdershagen, Warnkenhagen, Reinshagen und Watt-
mannshagen.^) Aber auch die kleineren und jüngeren sind hier noch
mit wenigen Ausnahmen landesherrlich. Die urkundlichen Nach-
richten sind dürftig, aber die Kirchen von Wokern, Zehna, Bellin,
Kirch-Rosin und Serrahn sind durch ihren Baubefund für das
13. Jahrhundert,°°) die von Klaber, Kirch-Kogel, Dobbin, Kieth und
Badendiek für das erste Drittel des 14.°°) gesichert. Nur für Thürkow
und Lübsee fehlt es an Daten, die kleinen Kirchen entstammen wohl
erst dem 15. Jahrhundert."")

Begann somit schon in den südlichen Strichen des Landes Tribede
ein ausgesprochenes überwiegen kleiner Kirchspiele, so ist das erst
1317 in Besitz der werleschen Fürsten gelangte Land Stavenhagen
vollends in solche allerkleinsten Umfanges ausgelöst. Um 1230 scheint
auch hier Siedlung und Pfarrgründung begonnen zu haben. Ver-
mutlich ist die untergegangene Pfarre von Tüzen hier die älteste:
sie ist die einzige landesherrliche und lag am ehemaligen Hauptort
des Landes. Weiter gehören offenbar in die Anfangszeit der deut-
schen Siedlung die Pfarren von Basepohl, Kittendorf und Kastorf,
erstere für 1252, letztere für 1280, die mittlere durch ihre Kirche be-

zeugt."") Um 1260 entstand bereits die rein städtische von Staven-

hagen.^) Seit 1235 begann die Abtei Dargun hier Erwerbungen

zu machen. Außer der schon genannten von Dukow errichtete sie
für diese die Pfarre von Gülzow, welche 1307 selbständig gemacht
wurde. Dazu kam die wohl schon von den Vorbesitzern gegründete
von Zettemin."") Weiterhin ist die von Zwiedorf für 1266/°*) die

86) MUB. 1167. «) MIbb. 72, 252.
88) Schlie a. a. O. I, 411 f. ««) MUB. 7221. »•) MUB. 2930. 2936. 3027.

MUB. 3007. MUB, 3298. 93) MUB. 1282.

9<) MUB. 401. 1578. MUB. 3383. 6401. »°) Schlie a. a. O. V, 139.

«) MUB. 1964. 1490 f. MIbb. 73, 47 f.
»*>)Schlie a. a. O. V, 46 f., IV, 273. 322. 270. 336.
8») Schlie V, 49; IV, 389. 339; V, 423; IV, 268. ">°) Schlie, IV, 333; V, 31.

i°i) MUB. 691. 1533. MIbb. 73, 51 f. "-) MUB. 861.

">») MUB. 2246. 3166. 4802. 5298. 104) MIbb. 73, 54.
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von Kleeth für 1273/°°) die von Chemnitz für 1305/°°) die von Geve-
zin für 1311/°') die von Gaedebehn für 1326/°*) die von Woggerfin
für 1346109)bezeugt. Auch die von Groß-Helle ist älter als 1363,"°)
und durch ihre Kirchenbauten find Röckwitz und Mölln für das erste
Drittel des 14. Jahrhunderts gesichert/") Um 1252 entstand zugleich
mit dem Nonnenkloster Ivenack, einer Stiftung des auf der Burg
Stavenhagen gesessenen Ritters Reimbern von Stove, auch Kirche
und Pfarre."^) Für die übrigen kleinen Pfarren Iürgenstorf,
Ritzerow, Grieschow, Krummsee, Fahrenholz, Wolde, Klein-Helle,
Briggow, Wrodow und Breesen fehlt es, obwohl sie alle dem Mittel-
alter angehören, völlig an Nachrichten."")

Wenden wir uns wieder zur Schweriner Diözese zurück und zwar
zu ihrer südlichen Hälfte. Die deutsche Besiedlung war hier erst im
dritten Jahrzehnt des 13. Jahrhunderts in Gang gekommen, der
wendische Bestandteil der Bevölkerung stärker als im Norden. Wie
in dem südlicheren Teil Circipaniens hat auch hier die Entwicklung
zu einer weitgehenden Zersplitterung in kleine und kleinste Pfarren
geführt. Im Ländchen Goldberg find in der hier in Frage stehen-
den Periode zu den sieben älteren Pfarren noch drei weitere hinzu-
gekommen, Woosten (vor 1269), Zidderich (vor 1307) und das durch
feine Kirche für das 13. Jahrhundert gesicherte Groß-Upahl/")
Weitere Pfarren sind hier nicht mehr errichtet worden.

Bon den 40 Pfarren des Landes Parchim, soweit es zum
Schweriner Sprengel gehörte, umfassen nicht weniger als neun nur
das Kirchdorf und auch die übrigen meist nur zwei bis drei Dörfer.
Zu den versuchsweise für die vorige Periode ausgeschiedenen 12
älteren Kirchspielen"°) kommen jetzt die von Granzin (1235—77),
Sternberg (ca. 1250), Hohen-Pritz (1256), Witzin und Gaegelow
(vor 1270), Garwitz (vor 1278),"°) sodann Burow; 1304 wird von
ihm bereits die Pfarre Gifchow abgezweigt/") Zwischen 1300 und
1335 erscheinen urkundlich zum erstenmal die von Bülow, Kladow,
Kobrow, Nepersmühlen und Presttn."8) Die von Kladrum ist durch
ihre Kirche für diese Zeit gesichert."9) Die von Dargelütz taucht 1379,
die von Wessin 1391 zum erstenmal urkundlich auf. Für die übrigen,
Venzkow, Müsselmow, Barnin, Raduhn, Domsühl, Greven, Power-
storf, Holzendorf, Klinken, Zapel, Vorbeck und Herzberg, fehlt es
an Nachrichten, doch wird Holzendorf bereits um 1235 mit der Be-
fetzung durch holsteinische Siedler"") auch feine Kirche erhalten haben.
Auch hier ist keine Pfarre nachweisbar, die nach 1335 errichtet wäre.
Mit wenigen Ausnahmen sind sie alle privaten Patronats.

10°) MUB. 1300. 10e) MUB. 3004. 10<) MUB. 3498. 3609. 3663.
») MUB. 4783. "s) MUB. 6708. "») MUB. 9190.
"i) Schlie V, 190. 276. "-) MUB, 691.

Vgl. MIbb, 73, 49 ff.
i")' MUB. 1153. 3188. Schlie IV, 278. "») Oben S. 112 f.
"°) MIbb. 73, 63. MUB. 770. 1178. 7200. "*) MUB. 2942. 8814.
"«) MUB. 2942. 3932. 5411. 3102. 5291. "») Schlie in, 358.
120) MUB. 440.
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Im Lande Plan sind zu den oben genannten vier alten Kirch-

spielen bis 1320 hinzugekommen die kleinen von Lübz, Barkow und

Brook/") im Lande Malchow zu den sieben älteren die von Grüssow,

1255 errichtet, Poppentin (vor 1284)/'°) Lütgendorf mit einer Kirche

des 13. Jahrhunderts/^) Alt-Schwerin, dessen Kirche um 1320 erbaut

sein mag,124) und Nossentin, das 1317 von Malchow abgezweigt

wurdet) Wie umständlich und schwierig um diese Zeit bereits die
Errichtung eines neuen Kirchspiels war, sieht man an dieser Grün-

dung, indem die Mutterkirche erhebliche Entschädigungen für den.
Ausfall der Einkünfte von den ausscheidenden Dörfern beanspruchte,

ja, dieselben sich zum Teil zu erhalten wußte. Uber die Gründungs-

zeit der beiden, nur das Kirchdorf selbst umfassenden Pfarren von
Klink und Hagenow fehlt es an jeder Nachricht. Die von Stuer ist
wohl erst zwischen 1344 und 1363 errichtet, nachdem die von Flotow

dort die Burg und umfangreichen Besitz erhalten hatten."") Sie ist
die einzige, die nachweisbar erst nach 1335 entstanden ist.

Undeutlich lagen endlich die Dinge im Lande Waren; vermutungs-

weise hatten wir aus seinen kleinen Kirchspielen sieben als noch der

vorigen Periode angehörig ausgeschieden, aber auch von den übrig-
bleibenden sind Groß-Dratow und Groß-Gievitz durch ihre Kirche
für das 13. Jahrhundert gesichert/2^) Groß-Barchow und Luplow
erscheinen 1326 urkundlich/'") und auch die Filialkapelle des unter-
gegangenen Falkenhagen in Alt-Schönau ist bereits um 1310 er-

baut."") Die Kirche von Deven wird urkundlich 1373 genannt,"")
über die von Lansen, Sommerstorf und dem untergegangenen
Panfchenhagen fehlt es an mittelalterlichen Nachrichten. Immerhin
ist auch hier keine nach 1335 vollzogene Pfarrgründung nachweisbar.
Wir dürfen sagen, daß im gesamten Schweriner Sprengel ebenso
wie im Ratzeburger die Errichtung von Pfarren um diese Zeit ab-
geschlossen war. Die vorhandenen genügten im ganzen, die Ab-
spaltung neuer Kirchspiele von den älteren machte nunmehr bereits
erhebliche Schwierigkeit. Wo ein Bedürfnis nach weiteren Kirchen
sich zeigte, behalf man sich mit der Erbauung von Tochterkirchen, die
im Verbände der Mutterkirche blieben. Schon das Ratzeburger
Zehntregister von 1230 kannte solche in Balluhn, Lassahn, Weden-
dorf und Grambow. Zur selben Zeit ist auch die von Schwerin in
Wittenförden schon da und wird die von Dreveskirchen errichtet;
immer häufiger wird die Gründung solcher Kapellen teils durch den
eingesessenen Adel, teils auch durch die Bauern des betreffenden
Dorfes. Bon den größeren Kirchspielen hat schließlich jedes feine
ein oder zwei Filialkapellen; aber auch diese Entwicklung scheint um
die Mitte des 14. Jahrhunderts im wesentlichen ihren Abschluß ge-
sunden zu haben/") das Bedürfnis war befriedigt.

121) MUB. 3818. 4221 (Pfarrer). Schlie IV, 542 (Kirche).
122) MUB. 747. 1758. "») Schlie Y, 431. 12*) Schlie V 418
125) MUB. 3895.
126) MUB. 6069. 6401. 9171, vgl. M3bb. 73, 71. 127) Schlie V, 363 365
12s) MUB. 4749. i2») Schlie V, 373 f. --«) MUB. 10501

*«) M3bb. 73, 130-142.

142



Im südeldischen Teile des Havelberger Sprengels waren die ersten
Anfänge kirchlicher Ordnung noch auf die Tätigkeit des Schweriner
Bischofs Brunward zurückgegangen. Wir hatten ihr vermutungs-
weife die Errichtung der Pfarren von Brenz, Slate und Vipperow
zugeschrieben. Möglicherweise gehört auch die ursprünglich das
ganze Ländchen Warnitz umfassende dieses ihres Hauptortes in diese
frühste Zeit."^) Die weitere Entwicklung hat auch hier alles in
kleinste Pfarren zersplittert. Im südlichen Teile des Landes Parchim
tauchen die Pfarren von Siggelkow 1256 — sie ist eine Gründung
des Klosters Dünamünde, das hier Besitz hatte —, Steinbeck 1293,
Suckow 1328, Bakentin 1339, Herzfeld 1343, Spornitz und Zierzow
1354, Balow 1370 urkundlich als schon bestehend auf."3) Aber
auch Brunow wird bereits zu den älteren Pfarren gehören, da feine
Filialkapelle in Drefahl noch dem 13. Jahrhundert zu entstammen

fcheint;134) ebenso Dambecf.135)Über die von Gorlosen, Werle, Reese,
Möllenbeck, Muchow und Groß-Pankow fehlt es an Nachrichten.
Bemerkenswert aber ist, daß in diesen Landstrichen, in denen sich
die wendische Bevölkerung enger als anderswo zusammendrängte,
die Pfarren von Pankow, Balow, Dambeck, Brunow und Herzfeld
in Dörfern errichtet sind, welche auch später nicht nur wendische Be-
völkerungsreste, sondern auch wendische Flurverfassung zeigen.

Im südlichen Teile des Landes Plau scheinen die beiden landes-
herrlichen Pfarren von Bietlübbe und dem später untergegangenen
Görgelin, sowie die von Michaelsberg die ältesten zu fein/3") Von
1271 ab erwarb das benachbarte märkische Nonnenkloster Mariafließ
in Stepenitz hier umfangreichen Besitz, auf dem uns 1320 die Pfarrer
von Kreien, Karbow, Stüwendorf und Barkow begegnen;137) alle
diese und ebenso die von Darze und dem 1346 erworbenen Ganzlin
werden Stiftungen des Klosters in diesem Zeiträume sein/3^) Endlich
gehört hierher noch die Pfarre von Wendifch-Priborn, welche bis in
das 16. Jahrhundert noch das 1317 schon vorhandene Städtchen
Meyenburg umfaßte und daher zu den ältesten gehören wird/3°)

Weiterhin im Havelbergischen Teil des Landes Röbel gehört
sicherlich das untergegangene Dambeck mit seiner alten Kirche noch in
die Zeit um die Mitte des 13. Jahrhunderts."") Sodann begegnen
die landesherrlichen Pfarren von Kambs 1270, Melz 1298, Kiews
1311/") Auch die von Wredenhagen muß mit der landesherrlichen
Burg und ihrem großen Dorfe zugleich um 1284 entstanden fein, ob-
gleich sie urkundlich erst 1354 erwähnt wird."^) Von den Pfarren
privaten Patronats erscheinen Leizen 1298 und Rätebow 1309/")
Auch die Kirche von Buchholz ist schwerlich später als im ersten
Drittel des 14. Jahrhunderts erbaut."") Ohne Daten sind Fincken,

*32) MIbb. 73, 84.

"3) MUB. 770. 2203. 4949. 5917. 5938. 7375. 7934; Schlie III, 213.

«*) Schlie III. 218. 135) Schlie III, 211. "») MIbb. 73, 85. 98.

-->?) MUB. 4221. 13S) MUB. 6653. "») MUB. 3943. Kirchen-Bisit. 1541/42.

"») Schlie V, 529 ff.
!") MUB, 1190. 2486. 3475. 142) MUB. 8015. cf. MIbb. 73, 99.

«3) MUB. 2486. 5218, vgl. MIbb. 73, 86. "«) Schlie V, 568.
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Dammwolde, Massow, Grabow und Karchow. Die letzt errichtete
Pfarre ist wahrscheinlich die von Ludorf; sie wurde 1346 gegrün¬

det."'') Alle diese Pfarren sind kleinsten Umfanges. Südlich des
Röbeler Landes lagen die ebenfalls noch unter werlescher Herrschaft
stehenden Heidegebiete, in denen die drei engverwandten Zister-
zienserklöster Altenkamp, Amelungsborn und Doberan seit 1232 um-
sangreichen Besitz hatten. Sie haben dort gerodet, Dörfer angelegt
und kirchlich versorgt; 1306 tritt uns dort die von Doberan gegrün-
dete Pfarre Zechlin entgegen/") 1311 die Altenkamper Dörfer Win-
terfeld, Wüsterade, Schönfeld, Groß-Berlin und Glowe, ebenfalls
mit ihren Kirchen/") Weiterhin hatte das Nonnenkloster Dobber-
tin vor 1237 um Lärz und Schwarz, der Iohanniterorden 1227 um
Mirow, Dargun nach 1236 um Kratzeburg Besitz erhalten. Von
Dobbertin sind hier zwischen 1263 und 1288 die Pfarren von Lärz
und Schwarz errichtet. Auf dem Besitz der Johanniter erstanden
neben der Komturei in Mirow und ihrer 1270 zuerst erscheinenden
Pfarre die von Leuffow und Zirtow um 1273 und die von Starsow
(vor 1287);"*) auf dem Darguner Besitz die von Granzin, Kratze-
bürg und Blankenförde, für die es freilich an mittelalterlichen Nach-
richten fehlt. Endlich ist um 1250 noch unter werlescher Herrschaft
hier die Stadt Wesenberg mit ihrem Kirchspiel gegründet worden.

Dagegen standen das ehemals pommersche Land Stargard sowie
die südlich an dieses grenzenden Länder Strelitz und Lychen seit 1236
unter brandenburgischer Herrschaft. Von Christentum verlautet vor
diesem Zeitpunkte noch nichts. Doch ist anzunehmen, daß auf der
Landesburg Stargard ein wenigstens nominell christlicher Kastellan
saß und wohl auch ein Priester stationiert war. Das Stargarder
Kirchspiel ist denn auch das einzige, das einen etwas größeren Um-
fang aufweist. Im übrigen kam die Errichtung von Pfarren und
Kirchen erst mit der brandenburgischen Herrschaft und der durch sie
eingeleiteten deutschen Besiedelung. Die wendische Urbevölkerung
scheint hier sehr gering gewesen zu sein. Ihre nachweisbaren Reste
sind wesentlich geringer als in den bisher behandelten Gebieten. Die
neuen Einwanderer aber kamen hier nicht mehr, wie dort, aus den
westlichen Gegenden, sondern aus dem ostfälischen Gebiet, von wo
aus die Mark bereits besiedelt war. Nur in dem nördlichen Teile des
Landes Stargard um Friedland scheinen sich die beiden Siedelungs-
ströme gemischt zu haben, da die letzten Ausläufer des Niedersachsen-
Hauses einst bis hierher reichten und auch einige Kirchenbauten die ty-
pisch westfälischen Merkmale zeigen. Im übrigen befinden wir uns
auf diesem jüngsten Siedlungsgebiet in dem Bereiche ausschließlich
kleinster Kirchspiele privaten Patronats. Die urkundlichen Nach-
richten sind besonders für die südlichen Heide- und Sandgebiete dürf-
tig. Immerhin läßt sich auch hier erkennen, daß die Errichtung von
Pfarren um 1335 im wesentlichen abgeschlossen gewesen sein muß.
Urkundlich begegnen uns bis dahin die Pfarren Stargard, Blanken¬

"5) MllB, 6649. ««) MUB, 3091. "7) MUB, 3475.
"8) MUB, 1285. 2726. MIbb, 73, 103.
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see, Zachow, Ballwitz, Warbende, Prillwitz, Usadel, Rollenhagen und
Rödlin südlich und östlich der Tollense."") Dazu kommt das 1290 ge-
gründete Nonnenkloster Wanzka. Sie umfaßten alle nur 1—2 Dörfer.
Weiter nordwärts find für diese Zeit bezeugt die drei Stadtpfarren
von Neubrandenburg, Friedland und Woldegk, sowie die Dorf-
pfarren Lübbersdorf, Krummbeck, Heinrichshagen, Ballin, Leppin,
Schönbeck, Liepen, Marlin, Trollenhagen, Brunn, Satow, Schwan-
beck, Helpt, Schönhausen, Neddemin und Ganzkow,"") alle mit Aus-
nähme von Trollenhagen wiederum nur 1—2 Dörfer umfassend.
Landesherrlichen Patronats ist nur Lübbersdorf. Durch ihre Kir-
chenbauten für unsere Periode gesichert sind im eigentlichen Lande
Stargard weiter Eichhorst, Iatzke, Gentzkow, Roga, Roggenhagen,
Ramelow, Salow, Dahlen, Beseritz, Cammin, Teschendorf, Loitz,
Dewitz, Cölpin, Neuenkirchen, Ihlenfeld, Brunn, Weitin, Grauen-
Hägen, Alt-Käbelich, Neetzka, Kreckow, Badrefch, Kotelow, Klockow,
Voigtsdorf, Brohm, Schönbeck und Holm.'")

Dürftiger ist die Bezeugung, wie gesagt, in den südlichen Heide-
gebieten des Landes Strelitz; auch die Kirchenbauten lassen im Stich,
da sie meist nur jüngere Fachwerkbauten sind. Nicht anders steht es
im Lande Lychen, wo bereits im 15. Jahrhundert Heidepfarren
wieder eingegangen sind. Doch reicht hier die alte Felsenkirche von
Mechow in das 13. Jahrhundert hinauf und auch die von Tornow
und Blumenow mögen bereits der ersten Hälfte des 14. ange-
hören."^) Lychen mit den mecklenburgischen Pfarren Barsdorf,
Tornow, Blumenow, Dannenwalde, Buchholz, Fürstenberg, Dabe-
low, Gnewitz, Triepkendors, Mechow, Karwitz, Feldberg, Witten-
Hagen, Fürstenhagen und Konow gehörte übrigens bereits zum
Bistum Brandenburg.

Während die bäuerliche Siedelung Schritt vor Schritt das Land
besetzte und ihre Kirchen errichtete, hatte auch die städtische Siedelung
ihren Anfang genommen. Deutlich scheiden sich hier die jüngeren
mit ihren rein städtischen Kirchspielen von den älteren, bei denen ein
schon bestehender Kirchort zur Stadt erhoben wurde, aber sein altes,
aus den umliegenden Dörfern gebildetes Kirchspiel behielt.

Letzteres gilt für fast alle Städte des Ratzeburger Sprengels.
Nur Ratzeburg selbst, das erst zwischen 1230 und 1285 als Stadt be-
gründet wurde, und Wismar, dessen städtischen Anfang man um
1226 setzt, haben rein städtische Kirchspiele. Ebenso haben die beiden
Stiftsstädte des Schweriner Bistums Bützow (um 1230) und Warin
(1284—1306) große alte Landkirchspiele. Auch für die meisten Städte
und Städtchen in den übrigen Teilen des Sprengels, deren Stadt-
gründung im Laufe des 13. Jahrhunderts erfolgte, gilt dasselbe. Rein
städtisch sind nur Malchow (1235) und Sternberg (um 1250), im
Kamminer Sprengel Stavenhagen (vor 1264) und Neukalen (1281),

MUB. 1939. 2208. 2806. 3125. 3404. 3512.
i°°) MUB. 1232. 2354. 2058. 3587. 3494. 3127. 2208. 3125. 3686. 3243 4874

3953. 4817. 5902.
1B1) Kunst- und Geschichtsdenkmäler von Mecklb.-Strelitz I unter den Ortsnamen.
"2) Ebenda.
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im Havelberger Neu-Röbel (1261) und die drei im Lande Stargard

von den Markgrasen gegründeten Städte Friedland (1244), Neu-
brandenburg (1248) und Woldegk."°)

In den zahlreichen Städten und Städtchen des Landes entfaltete

sich ein reges städtisch gefärbtes Leben. Erstaunlich ist die Entwicklung

der beiden Seestädte Rostock und Wismar. Ersteres, 1218 zur Stadt
erhoben und mit kubischem Rechte bewidmet, wird damals nur das
altstädtische Kirchspiel von St. Petri umfaßt habend") Bereits 1232
aber besteht schon das dritte Kirchspiel der Stadt, das neustädtische
von St. Marien,"°) und 1260 ist auch das vierte, das von St. Ja-
kobi, in der abermaligen Stadterweiterung, vorhanden und be-
sitzt die Stadt zwei Hospitäler, das zum Heiligen Geist innerhalb
und das von St. Georg für die Aussätzigen außerhalb der

Mauern."") Beide werden früh aus dem Kirchspielsverbande ge-
löst und bilden mit ihren Kirchen und Plebanen eigene Spitalge-

meinden."^) Dazu kommen die Klöster der Franziskaner (1243) und
Dominikaner (vor 1276) zu St. Katharinen und St. Johannes und
das Nonnenkloster zum Heiligen Kreuz (ca. 1270) mit ihren Kirchen,
und endlich die beiden Klosterhöfe, der Doberaner und der Satower
Hof des Klosters Amelungsborn, ebenfalls mit ihren Kapellen."^)
Neben dieser rapiden und reichen Entwicklung der deutschen Stadt
aber kümmerte das alte wendische Rostock auf dem rechten Warnow-
ufer hin und verschwand schließlich ganz. Um 1293 ist seine alte,
einst von Berno errichtete und dem heiligen Clemens geweihte
Kirche schon seit längerer Zeit eingegangen."")

Ähnlich schnell und reich ist die kirchliche Entwickelung der um
etwa 10 Jahre jüngeren Schwesterstadt Wismar. Auch hier bestehen
bereits 1255 nicht nur die beiden altstädtischen Kirchspiele von St.
Nikolai und St. Marien, sondern auch schon das der Neustadt von
St. Georg, dazu das Franziskanerkloster, das HeiligegeMvital in
und das Aussätzigenspital St. Jakob vor der Stadt, auch sie bald als
eigene Spitalgemeinden konstituiert."") Dazu kam in allen Kirchen
eine wachsende Zahl von Nebenaltären und ihnen zugeordneten
Vikarien; so bestanden, um ein Beispiel zu nennen, im Jahre 1335
in Wismar in St. Marien und Georgen je fünf solche Vikarien, in
St. Nikolai vier."*) Ein wenig später (1353) hatte die Pfarrkirche
von Neubrandenburg bereits 16 Nebenaltäre."*)

Auch in den kleineren Landstädten waren um diese Zeit überall
bereits Nebenaltäre und Vikarien vorhanden, so in der Stadtkirche
von Ratzeburg drei, in Boizenburg vier, in Gadebusch und Dömitz
je drei, in Grabow zwei, in Wittenburg sieben."*) Doch haben es
nur drei von ihnen zu einem zweiten neustädtischen Kirchspiel ge-

15a) K. Hoffmann, Die Stadtgründungen Meckl.-Schwerins i. d. Kolonisationszeit.
(MMb. 94, 1—200.)

164) MUB. 244. 16°) MUB. 398.
«8) MUB. 865. 157)MUB, 1589. 15S)MUB, 977. 2012. "») MUB. 2236.
"») MUB. 744. 653. 906. 1158. ™i) MUB. 5613.
162) Kunst- und Geschichtsdenkmäler des Freistaates Meckl.-Strelitz I, 3, 2. Abtlg,

S. 9.
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bracht, nämlich Waren, Parchim, wo St. Marien auf der Neustadt

bereits 1249 erscheint, und Friedland, wo die dem heiligen Nikolaus
geweihte Kirche der Neustadt ebenfalls noch dem 13. Jahrhundert

angehört.""") In Güstrow ist es nicht ganz so weit gekommen. Hier

ist es der städtischen Pfarrkirche nicht gelungen, sich aus dem Ver-

bände mit der älteren Domkirche zu lösend) Auch die St. Nikolai-

kirche auf der Schelfe von Schwerin blieb dem Dom als der eigent-

lichen Pfarrkirche untergeordnet.^) Aber selbst die kleinste Stadt

besaß ihr Heiligengeist- und ihr Aussätzigenspital zu St. Georg oder

Nikolaus, und die Mehrzahl dieser kleinstädtischen Spitäler ist bereits

in unserer Periode urkundlich nachweisbar."")
Dieser außerordentlichen kirchlichen Entwicklung sowohl auf dem

Lande wie in der Stadt entsprach nun auch ein ebenso außerordent-

liches Aufblühen des Kirchenbaues/°°) Hatte man sich zunächst in

den noch unfertigen Verhältnissen der Siedlung mit hölzernen Not-

kirchen beholfen/^) so beginnt, nachdem diese sich konsolidiert haben

und ein gewisser Wohlstand eingekehrt ist, ein eifriges Erbauen
steinerner Kirchen, vor allem in der nördlichen Hälfte des Landes,

während die südliche mit ihrem leichteren Sandboden zurückbleibt.

Der Erstling dieser ganzen Entwicklung ist der um 1172 von Heinrich

dem Löwen zugleich mit den Domen von Braunschweig und Lübeck

und nach demselben Plan begonnene Dom von Ratzeburg. Es sind

die ersten großen Wölbbauten Niedersachsens und nächst dem ein

wenig älteren Segeberger Münster auch die ersten bedeutenden
Ziegelbauten, romanische Basiliken gebundenen Systems mit Quer-

schiff. Nach dem Sturze des Löwen scheint jedoch der Bau ins

Stocken gekommen zu sein. Bei den geringen Mitteln des Ratze-

burger Stiftes zog sichdie Vollendung des mächtigen Baues bis gegen

die Mitte des 13. Jahrhunderts hin. Um diese Zeit (1248) wurde

auch in Schwerin der erste steinerne Dom geweiht. Um 1200 er-
scheinen sodann die ersten Steinkirchen der neuen Einwanderung,

die Stadtkirche von Gadebusch und die nahegelegene Dorfkirche von
Vietlübbe, beide nicht mehr wie der Ratzeburger Dom Werke oft-
sächsischer von Braunschweig her geleiteter Baukunst, sondern der
neuen Einwanderer und daher westfälischen Charakters, die städtische
Hallenkirche und die kleine zierliche Kreuzkirche, beide nach west-

Mischer Art mit Hängekuppeln eingewölbt. Im Schwerinschen ge-

hört die stattliche Kirche von Lübow, die man wohl als die Hofkirche

der Wendenfürsten bezeichnen kann — sie ist die alte Pfarrkirche

im*) Ebenda I, 2, S. 353 f. 163) MUB. 3211. 3636. «<) MLlB. 235. 486.

"») Güstrow: Hl, Geist 1308 (MUB. 3211), St. Georg 1313 (3597): Parchim:

Hl. Geist 1265 (1048), St. Nikolaus 1298 (2521); Neubrandenburg: Hl. Geist 1305

(3016), St. Georg 1308; Friedland: Hl. Geist 1366 (9452), St. Georg (11929):
Stargard: Hl. Geist und St. Georg vor 1364 (9291): Röbel: Hl. Geist 1298 (2486):
Malchin: Hl. Geist 1338 (5847): Bützow: St. Georg 1286 (1842): Sternberg: St. Ge-

org und Hl. Geist 1288 (1952. 3468f.): Plau: St. Georg 1298 (2485): Ribnitz:

Hl. Geist 1290 (2311): Gnoien: St. Georg 1350 (7084); Grabow: Hl. Geist 1339

(5917 f.).
166) Hierzu: K, Schmaltz, Die Kirchenbauten Mecklenburgs.

167) Vor 1200 ist auch im Ratzeburgijchen keine steinerne Dorflirche erbaut.
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der Burg Mecklenburg — in dieselbe Zeit und ein wenig später die
von Neuburg. Etwa mit den zwanziger Jahren aber beginnt nun
em eifriges Bauen in Stadt und Land, im Westen, wo der Einfluß
von Lübeck und Wismar überwiegt, vielfach in Ziegeln, weiter oft-
wärts in dem natürlichen, auf den Feldern vorgefundenen Material
der Granitfindlinge, das roh quadermäßig gespalten einen zwar
ungefügen aber eindrucksvollen Baustoff ergab. Das Schema auf
dem Lande ist meist ein eingezogener quadratischer Chor und ein
breiteres oblonges Gemeindehaus. Ein Turm fehlt bis auf eine
kleine Gruppe noch überall. Gewölbt ist zum mindesten der Chor,
meist auch das Gemeindehaus, und zwar mit Hängekuppeln, der
Chor mit einer, das Gemeindehaus mit zweien. An den Wandungen
der Türen und der schmalen Schlitzfenster werden sehr bald auch
bei den Granitbauten Ziegel verwendet. Aus der Gruppe der
Ziegelbauten seien genannt St. Georg vor Ratzeburg, Schlagsdorf,
Lübbersen, Daffow, Mummendorf, Elmenhorst, Proseken; aus den
Granitbauten die von Mustin, Gudow, Sterley, Körchow, Zahrens-
dorf, Roggendorf im Ratzeburgischen, im Schwerinschen die von
Frauenmark, Grebbin, Benthen, Woserin, Mestlin, Gägelow, Ru-
chow, Lohmen, Neukirchen, Kessin, Petschow, Sanitz, Blankenhagen,
Kölzow; im Kamminschen Behren-Lübchin, Levin, Wokern, Gruben-
Hagen, Vielist, Zettemin, Kittendorf. Mächtige breite Türme über
der Westhälfte des Schiffes haben Lübbersen, Kavelstorf, Hohen-
Sprentz und Bellin, in der Anlage auch Lüssow und Bernitt. Eigen-
tümlich ist, daß diese Türme ursprünglich kein Westportal hatten;
sie dienten offenbar zugleich zur Verteidigung in diesen noch un-
sicheren Zeiten, wie denn manche dieser Kirchen mit ihren hoch-
gelegenen Kirchhöfen, wie z. B. Wokern und Grubenhagen, deutlich
zeigen, daß sie einst verteidigungsfähige Zufluchtsstätten — Bauern-
bürgen waren, wie das einmal — von dem Kirchhof zu Gallin bei
Plau — auch urkundlich bezeugt ist.**®) Ein wenig später sind die
kleineren, einfach rechteckigen Kirchen der jüngeren Privatpatronate
wie Dänschenburg, Zehna, Boitin, Witzin und Grüssow. Diese selbe
reiche Bautätigkeit erstreckte sich auch auf das zum schwerinschen
Sprengel gehörige Vorpommern. In den Städten aber herrschte
die westfälische Hallenkirche, zumeist dreijochig mit angeschlossenem
einschiffigen Chor, so außer in Gadebusch auch in Wittenburg, Greves-
mühlen, Neubukow, Parchim, Plau, Röbel, Waren, Krakow, Malchin,
Laage, Ribnitz; vier- bis fünfjochig in Wismar, Rostock, Sternberg
und Penzlin. Ja sogar eine Reihe von Dorfgemeinden errichtete
solche stattlichen mehrschiffigen Hallenkirchen, wie Kalkhorst, Klütz,
Alt-Gaarz, Parkentin, Lichtenhagen, Biestow, Steffenshagen und
Reinshagen. Basilikale Kirchen haben Marlow, Baffe, Belitz, Reth-
wisch und Toitenwinkel. Um 1300 ist mit den letzten dieser Kirchen
der gotische Stil zu voller Durchbildung gekommen.

Nun aber bricht mit dem um diese Zeit vollendeten Neubau der
Marienkirche in Lübeck und ihrer aus Flandern übertragenen Hoch¬

168) MUB. 7945.
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gotik eine ganz neue Epoche des mecklenburgischen Kirchenbaues an.
Die alte westfälische Hallenkirche wird völlig aufgegeben; an ihre
Stelle tritt die hochgotischeBasilika nach dem Vorbilde der Lübecker.
Man reißt in Rostock, in Wismar, in Stralsund die alten Kirchen
nieder, um sie in dem neuen himmelstürmenden Stil größer und
gewaltiger wieder aufzubauen. Der Abt von Doberan, dessen
Münster 1291 durch den Blitz zerstört war, ist der erste; ihm folgt
die Rostocker Bürgerschaft mit ihrer Hauptkirche zu St. Marien,
1311 Stralsund mit seiner Nikolaikirche, sodann um 1320 der Bischof
mit dem Dom zu Schwerin und kurz darauf auch Wismar mit seiner
Hauptkirche. Aber auch die weiteren Stadtkirchen von Rostock,
St. Petri und St. Jakobi, in Wismar St. Georg, in Stralsund
St. Jakobi, in Güstrow die Pfarrkirche erhielten jetzt Neubauten in
dem neuen Stil, wenn auch mit einfacherer Chorbildung, und auch
aus dem Lande entstanden eine Reihe hübscher gotischer Bauten mit
polygonal geschlossenem Chor, wie Bibow, Jesendorf, Zurow, Horn-
storf, Kirchdorf auf Poel, Groß-Tessin u. a.

Völlig anders verlief die Entwicklung in dem erst 1236 nach
seinem Ubergang unter brandenburgische Herrschaft der deutschen
Einwanderung geöffneten Lande Stargard. Hier waren es nicht
mehr Westfalen, die siedelten und Kirchen bauten, sondern die oft-
sächsischeEinwanderung, die ebenso wie sie ein anderes Haus und
eine andere Gehöftsanlage als die westfälifch-niedersächsischemit¬
brachte, auch im Kirchenbau ihre eigene Stammesart hatte. Auch
diese Siedler bauen mit dem vorgefundenen Material, rohgespaltenen

Granitquadern: sie kennen die Verwendung von Ziegeln überhaupt
nicht, auch nicht zur Gestaltung der Fensterschlitze und Portale. Auch
aus Wölbung sind sie im Gegensatz zu den Westfalen nicht bedacht,
aber weit mehr wie diese auf Anlage eines Turmes, und auch dieser
hat einen völlig anderen Charakter als dort, er hat nicht quadrati-
schen Grundriß sondern einen quergestellt oblongen und geht nicht
in einen vier- oder achtseitigen Helm aus, sondern ist mit einem
quergestellten Satteldache gedeckt. Auch hier dient dieser Turm zur
Verteidigung und ist in seinem ältesten Beispiel, Mechow, nur vom
Schiff der Kirche aus zugänglich. Bei der Kleinheit der Kirchspiele
sind auch die Kirchenbauten von bescheidener Größe, meist schlicht

rechteckig: nur ganz vereinzelt begegnet das breitere Gemeindehaus

und der eingezogene Chor. So sind diese Kirchenbauten ungleich
einförmiger als die im übrigen Mecklenburg. Wölbung und dann
ebenfalls mit Hängekuppeln findet sich nur in der Umgegend von
Friedland, wo sich westfälischer Einschlag in der Bevölkerung findet
— Lübberstorf, Badresch. Auch die Stadtkirchen sind ursprünglich
aus demselben Feldsteinmaterial erbaut, ungewölbt und mit jener
breiten queroblongen Turmanlage, dazu im Gegensatz zur west-
Mischen Hallenkirche basilikal. Erhalten ist von ihnen freilich nur
wenig, der Chor in Woldegk, die Turmanlagen in Neubrandenburg
und Friedland. Denn auch hier trat mit dem Eindringen der Hoch-
gotik um 1290 ein völliger Umschwung ein. Jetzt beginnt auch hier
der Ziegelbau, jedoch nicht wie im hanseatischen Gebiet unter Ab¬
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streifung aller Schmuckformen der Hausteingotik, sondern unter

reicher Nachbildung derselben in Ziegeln. Dazu wird jetzt, um-
gekehrt wie dort, das basilikale System verlassen, und an seine Stelle
tritt die neue, für Ostdeutschland typisch werdende Hallenkirche, welche
nicht wie die westfälische von Haus aus ein richtungsloser Saal ist,
sondern die Längsrichtung und ausgesprochene Dreiräumigkeit der
Basilika aufnimmt. Ihr erstes schönes Beispiel ist die 1298 geweihte
Marienkirche in Neubrandenburg, ihr zweites die von Friedland, wo
neben ihr in der Neustadt eine ausgesprochen westfälische Hallen-
kirche steht.™") Auf den Dorfkirchenbau aber hat dieser Umschwung
so gut wie gar keinen Einfluß gehabt, man baute dort auch im
14. Jahrhundert weiter, wie man im 13. gebaut hatte.

In dieses sich kräftig entwickelnde kirchliche Leben drang nun
das neue Mönchtum der Bettelorden mit seiner neuen Frömmig-
:eit ein. Hatte das alte Mönchtum die Welt und die Menschen ge-
lohen und die Einsamkeit gesucht, so drängte das neue aus der Ein-
amkeit zu missionarischer Arbeit unter die Menschen. Wir sahen
lereits, wie dieser neue Drang die Mönche des Zisterzienserordens

erfaßte und sie im Gegensatz zu ihrem eigenen Ideal so zahlreich aus
den Klöstern in die Welt trieb und zu Trägern der Heidenmission in
Mecklenburg, Pommern und Livland machte, daß die Ordensoberen

sich genötigt sahen, dagegen einzuschreiten, und in der Tat ist der
Orden zu seinem alten Ideal zurückgekehrt. Die eigentlichen Träger
der neuen Bewegung wurden die neugegründeten Orden der Fran-
ziskaner und Dominikaner, deren Gründung von vornherein auf
die Predigt unter den Laien abzielte, dieser, um zur Bekämpfung
der Ketzerei die Fackel der rechtgläubigen Wahrheit unter die Men-
schen zu tragen, jener, um ihnen das Evangelium der Liebe und des
Friedens und der seligen Armut, wie es der umbrische Heilige er-
faßt hatte, zu bringen. Nicht mehr im engen Kreise der Religiösen
soll das mittelalterliche Frömmigkeitsideal verwirklicht werden, son-
dem in die ganze Laienwelt soll es hineingetragen werden. Darum
suchen diese neuen Orden nicht die Einsamkeit des Landes sondern
die Orte, an denen sich die Menschen zusammenballen, die Städte,
und es ist eine eigene Fügung, daß die starke Bewegung in der
Frömmigkeit mit der großen städtegründenden Epoche Deutschlands
und besonders auch Mecklenburgs zusammentrifft.

Im Jahre 1221 hatte der heilige Franziskus 23 seiner Genossen
unter der Führung des Bruders Eäsarius von Speyer über die Alpen
nach Deutschland gesandt; zwei Jahre später erreichten die ersten
zehn Brüder die Gegenden nördlich des Harzes und verteilten sich
zu zweien auf die Städte Hildesheim, Braunschweig, Goslar, Halber-
stadt und Magdeburg: und wieder drei Jahre weiter, 1225, erscheinen
die ersten Brüder in Lübeck. Sie kommen als schlichteWanderer,
sie finden Aufnahme beim Bischof oder in einem Privathause, sie
mieten sicheine Kammer oder wohnen in einem leerstehenden Armen-

169) Die Kirche, 1646 Ruine, wurde 1726—54 als einschiffige Saalkirche erneuert.
Vgl. Kunst- u. Gesch.-Denkm. des Freistaates Mecklb.-Strelitz I, 2, S. 328. 330.

150



Haus; sie predigen in den Kirchen und Herbergen. Das Volk strömt

ihnen zu, einflußreiche Männer, die von ihrer Frömmigkeit erfaßt

sind, fördern sie; bald ist ein bescheidenes Kloster mit Predigtkirche

im Entstehen. Freilich nicht immer geht das glatt und ohne Wider-

stand vor sich. Es ist begreiflich, daß der Pfarrklerus diese neuen
Konkurrenten, die in seinen Amtsbereich eindrangen und mit päpst-

lichen Privilegien ausgestattet in seine Tätigkeit eingriffen, nicht

mit freundlichen Augen ansah, sondern sich gegen ihr Eindringen

wehrte. Aber die Gunst kirchlicher Oberen und mächtiger Laien,

die Kraft der päpstlichen Privilegien und des päpstlichen Schutzes

und nicht zuletzt die Stimmung der Laienschaft, vor allem des

niederen Volkes, das mit diesen volkstümlichen Predigern und armen

Brüdern Christi eine natürliche Zusammengehörigkeit fühlte, war

stärker. Sie setzten sich überall durch und wurden die bevorzugten
Seelsorger des gemeinen Volkes.

Bereits zu Anfang der dreißiger Jahre finden wir sie in

Schwerin. Die fromme Gräfin Audacia, die Gründerin des Nonnen-

klosters Zarrentin, hat ihnen das Kloster erbaut und erhält dafür

die Vergünstigung, dort die Sakramente zu empfangen und in ihrer

Kirche begraben zu werden'/'") 1271 entsagt sogar der Domherr

Ulrich von Schwerin seinen Würden und Pfründen, um als ein-

facher Mönch in das dortige Franziskanerkloster einzutretend")
Die Grafen stiften Seelenmessen in der Klosterkirche für ihre Vor-

fahren und erwerben die Teilnahme an allen guten Werken des

Ordens für ihr Seelenheil/") Der Bischof von Schwerin ist Kon-

servator des Ordens."^) In Rostock besteht ein Franziskanerkloster

bereits 1243, und sein Guardian ist zugleich Beichtvater des Bischofs

von Schwerin/") auch feine Kirche zu St. Katharinen wird bereits

1237 erwähnt/") Im Jahre 1251 werden sie in Wismar aufge-

nommen und erhalten dort die Kirche zum heiligen Kreuz für ihre
Predigten. Die Fürstin Anastasia, Heinrichs des Pilgers Gemahlin,

ist ihre besondere Gönnerin: sie legt 1271 den Grundstein zu der

neuen Klosterkirche. „Se hadde sunte Franciscus lef," sagt der lübi-

sche Chronist von ihr."°) So ist sie denn auch dort neben ihren
vorangegangenen Töchtern begraben, um der Gnaden des Ordens
teilhaftig zu fein. Auch Fürst Heinrich der Löwe war den Franzis-

kanern zugetan; wie er das von ihm gegründete Nonnenkloster zu

Ribnitz diesem Orden überwies, so ließ er auch seine Gemahlin Anna

und ihre früh verstorbenen Kinder in der wismarschen Franzis-
kanerkirche beisetzen/")

Unter den Landstädten waren Parchim und Neubrandenburg
diejenigen, die sich zu einiger Bedeutung emporschwangen. Sie sind

es denn auch, in denen weitere Franziskanerniederlassungen ent-

standen. In Parchim begegnen sie urkundlich zuerst 1312, in Neu-
brandenburg 1339."°) In Güstrow mochte die Macht des dortigen

"°) MUB. 450. Detmar ad 1287. «*) MUB. 1221. "-) MUB. 1672. 5338.

i") MUB. 573. "4) MUB, 550. 606. "») MUB. 843.

««) MUB. 669. 2126. Detmar ad 1285.

"') MUB. 4873. "8) MUB. 3524. 5983.
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Domkapitels, das sich erfolgreich jeder Beeinträchtigung seines Pfarr-
rechtes entgegenstellte, die Niederlassung verhindert haben. In
kleineren Städten wie Sternberg, Neubukow und Grevesmühlen
besaßen sie nur sog. Terminierhäuser, d. h. Unterkunftshäuser für
ihre Sammelfahrten."'') Diese waren ebenfalls testamentarische
Stiftungen des Fürsten Heinrich.

Etwas langsamer, überlegter und weniger auf eine große Zahl
ihrer Niederlassungen bedacht gestaltete sich die Ausbreitung und
das Eindringen der Dominikaner. Waren die Franziskaner, der
Art ihres liebenswürdigen und schlichten Heiligen entsprechend, die
einfacheren und volkstümlicheren, so waren die Dominikaner, deren
Mittelpunkt sehr bald Paris mit seiner Universität geworden war,
die gelehrteren und gebildeteren. Sie standen weit mehr in engen
Beziehungen zu den gehobenen Ständen. Man hat ihnen gelegent-
lich vorgeworfen, daß sie es verständen, sich an die reichen Leute
zu machen, und deren Sünden milder beurteilten als die der geringen.
Hatten die Minoriten das Evangelium und die Legende ihres sonni-
gen Heiligen, so überboten sich die Predigerbrüder im Marienkult
und in der Marienpredigt.

Im Jahre 1221 haben auch sie Deutschland in Angriff genommen,
1224 lassen sie sich in Magdeburg nieder, 1225 in Bremen; 1229
wird ihnen das Burgkloster in Lübeck überwiesen: 1251 erscheinen sie
in Stralsund: 1256 wird das erste Dominikanerkloster Mecklenburgs
in Rostock gegründet,"") ihre erste Kirche dem hl. Johannes geweiht.
Der zweite aufwendigere Kirchenbau wird 1329 vollendet."1) Deut-
lich zeigen sich auch hier ihre Beziehungen zu der städtischen Ober-
schicht. Angehörige der Rostocker Ratsfamilien, der Bomgarden,
Hasenkop, Koesfeld, Westphal, Sinneke, Mölernwold, Subitz, Nacht-
raven u. a. begegnen als Mitglieder des Konventes zu St. Johannis:
der Bürgermeister, Ioh. Töllner, ist ihr Gönner und „Vormund".'"')
Das letzte Glied des Rostocker Zweiges der mecklenburgischen Fürsten
findet bei ihnen seine Ruhestätte."")

Dreißig Jahre später, 1285, entsteht das Dominikanerkloster in
der kleinen schon zum Havelberger Bistum gehörigen Stadt Röbel.184)
Es hatte ursprünglich in dem schwerinschen Alt-Röbel bestanden,
wurde aber 1298 bei der Verlegung des Reuerinnenklosters aus der
Neustadt Röbel nach Malchow in diese verlegt und erhielt die von
den Reuerinnen verlassenen Gebäude."°) Der Konvent blieb ohne
größere Bedeutung.

Größere gewann der 1293 in Wismar gestiftete Konvent. Hier
ist der zwischen ihm und der Stadt 1294 geschlossene Zulaffungs-
vertrag erholten.186) Die Brüder verpflichten sich, nur eine be-
schränkte Zahl von Hofstätten für ihren Klosterbau zu erwerben,
die Stadtmauer im Bereiche desselben zu erhalten, Boten der Stadt
bei geistlichen Prozessen zu sein, sich keine Patrone anzunehmen, die

"9) MUB. 4688.
18°) MUB, 761. «i) MUB. 5080. 182)MUB. 8457. 8721. "-) MUB. 3720.
«*) MUB. 761.
18B)MUB. 2486. 2505. "«) MUB. 761. 2202. 2291.
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den Stadtkirchen oder den städtischen Spitalen zugehören, nicht in

der Stadt von Haus zu Haus Gaben zu heischen und endlich Sonn-

und Festtags in der Hauptkirche der Stadt, St. Marien, nach der
Frühmahlzeit zu predigen. Man sieht, die Stadt sichert sich gegen

unliebsames Umsichgreifen des Ordens, weiß aber auf der anderen

Seite feine Dienste als Prediger und Vermittler in geistlichen Sachen

wohl zu schätzen. Zugleich erkennt man, wie auch hier schon durch

den Aufnahmevertrag ein engeres Verhältnis zu den regierenden

Schichten angebahnt wird. Auch hier begegnen daher die Namen

der Ratsfamilien im Konvent des Klosters, und der Sieg der Wis-

morschen von 1358 über die dänische Flotte wurde im Kloster bis

zur Reformation mit einem Stübchen Rheinwein gefeiert, das der

Rat alljährlich zu diesem Zwecke spendete.^)
Wie gesagt, die Laienschaft begrüßte die Tätigkeit der Bettel-

orden, der Pfarrklerus sah in ihr eine Beeinträchtigung seiner Rechte.

Konflikte konnten daher nicht ausbleiben. Doch ist uns aus Mecklen-

bürg selbst nur ein solcher bekannt, nämlich aus Parchim, wo 1347

der Pfarrer der Neustadt seinen Kirchspielskindern die Beichte bei

den Minoriten unter Androhung der Exkommunikation verboten

hatte. Dagegen kam es in Lübeck zu heftigen Kämpfen, in die auch

die mecklenburgischen Bistümer hineingezogen wurden. Die dor-

tigen Minoriten hatten (1277), gestützt auf ihre päpstlichen Privi-

legten, einer vornehmen Dame ein Begräbnis in ihrer Kirche ge-

währt. Domkapitel und Pfarrklerus protestierten, aber Rat und

Bürgerschaft standen auf Seiten der Mönche. Nun legte Bischof

Burchard das Interdikt auf die Stadt. Aber dadurch wuchs die Er-

regung nur, Domkapitel und Klerus mußten aus der Stadt fliehen;

die beiden Bettelorden kehrten sich nicht an das Interdikt, und der

Rat stellte vagierende Kleriker an den Pfarrkirchen an, die ihm zu

Willen waren. Bischof Burchard reiste selbst nach Rom, um den

Prozeß zu betreiben. Jedoch der Schiedsspruch des Kardinals Jacob

von Colonna, dem der Papst die Entscheidung übertragen hatte, fiel

völlig zugunsten der Mönche aus. Bischof und Kapitel mußten sich

fügen (1281). Aber der Friede war nur von kurzer Dauer; 1298

brach zwischen Stadt und Bischof ein neuer Konflikt — es handelte

sich um Grundbesitz — aus. Wieder wurde das Interdikt auf die

Stadt gelegt, wieder wichen Kapitel und Pfarrklerus aus der Stadt,

und wieder achteten die beiden Bettelorden das Interdikt nicht. Nun

nahm sich Erzbifchof Giselbert von Bremen der Sache an; er be-

rief eine Synode und beschloß mit seinen Sussraganen die Aus-

Weisung der Lübecker Franziskaner und Dominikaner aus der gan-

zen Erzdiözese. So wurden sie auch aus den Diözesen Schwerin und

Ratzeburg ausgewiesen und diese Ausweisung überall bekanntge-

macht. Die Stadt aber stand zu ihren Mönchen und schützte sie

wenigstens innerhalb ihrer Mauern, bis endlich 1303 ein Vergleich

zustande kam, in dem diese wiederum ihr Recht behaupteten. Noch

einmal kam es freilich zu einem neuen Konflikt um das Opfer bei

*«) MIbb, 45, 26.
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Beerdigungen, aber dann hatten sich die Bettelorden auch in Lübeck
durchgesetzt und kehrte dauernder Friede ein."")

Langdauerndem Widerstande begegnete auch die Gründung des

dem Franziskanerorden angehörigen Klarissinnenklosters in Ribnitz.
Wir kennen bereits die engen Beziehungen des mecklenburgischen
Fürstenhauses zu diesem Orden. Als nun Fürst Heinrich der Löwe
von Mecklenburg sich gedrungen fühlte, seinen Frevel gegen die
Geistlichkeit seines Landes, an deren Einkünften er sich, wie erzählt,
vergriffen hatte, durch ein besonderes Werk der Frömmigkeit zu
sühnen, beschloß er (1323), in Ribnitz ein Klarissinnenkloster zu
gründen. Er stiftete dazu den fürstlichen Hof in der Stadt und
schenkte das Patronat der Pfarrkirche mit dem Wunsche, daß sie mit
dem Kloster vereint werde. Die Einrichtung des Klosters übergab er
seinem Beichtvater, dem Kustos der Ordenskustodie Lübeck, Dietrich
von Studitz. Ihm übergab er auch seine dreijährige, schon in der
Wiege für das Kloster bestimmte Tochter Beata; 1228 schenkte er da¬
zu die Insel Wustrow, die Dörfer Dierhagen und Müntz. Aber der
Ribnitzer Pfarrer Werner von Axekow, Bischof Johann von
Schwerin und das Domkapitel verweigerten die Zustimmung; es
ging ihnen offenbar darum, die Stadtpfarre nicht in die Hände des
Ordens gelangen und damit unselbständig werden zu lassen. Bischof
Johann beugte sich darin auch zunächst einem in Rom erwirkten
päpstlichen Befehl nicht und gab erst nach, als Johann XXII. den
Bischof von Lübeck mit der Weihe des Klosters beauftragte. Da
starb Fürst Heinrich (1229, 21. 1.); noch in seinem Testament hatte
er wieder das Kloster reich bedacht. Aber nun glaubte der Rat der
Stadt freie Hand zu haben. Als am Palmsonntag 1229 der
Ordensminister der Provinz Sachsen, Werner von Ribnitz, mit dem
Kustos Dietrich von Studitz und den ersten vier Nonnen — sie
kamen aus dem thüringischen Kloster Weißenfels — erschien, um
sie in das neue Kloster einzuführen, verschloß ihnen der Rat die
Tore und ließ sie nicht eher ein, als bis sie sich urkundlich ver-
pflichtet hatten, daß sie keine Aborte über die Stadtmauer bauen
würden, sich dem lübeckischen Recht unterwerfen, ihr Gesinde bei
Verletzungen dem städtischen Gericht unterstellen und endlich zu-
geben würden, daß Testate zu ihren Gunsten nur mit Bewilligung
des Rates und der Erben gültig sein sollten, und testamentarisch dem
Kloster vermachte Grundstücke dem Rat zum Ankauf freigestellt wür-
den. Nun erst wurde das Tor geöffnet und konnte die Prozession
einziehen. Auch die neugewählte Äbtissin und ebenso der Bischof,
als er im folgenden Jahre zur Weihe der Klosterkirche erschien,
mußten diesen Vertrag bestätigen. Doch hörte auch jetzt die femd-
selige Haltung des Rates nicht auf: er suchte den Bau steinerner
Klostergebäude zu hindern. Er beeinflußte unter Drohungen seine
Bürger, jeden Verkehr mit dem Kloster zu meiden, keine Testate
zu seinen Gunsten zu machen, sich nicht im Kloster beerdigen zu

188) Vgl. Detmar zu 1277 ff. und Anhang. Lüb. Llrkb. 259—266. 273 f. 277. 232.
359 f. 367. MUB. 1453. 1573. 2044. 2552. 2565—2567. 2569. 7243. 7260.
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lassen. Auch sonst suchte er es in jeder Weise zu schädigen. Erst
als im Jahre 1349 die nunmehr herangewachsene Fürstentochter
Beata Äbtissin geworden war, und ihr Bruder, Herzog Albrecht, ihr
zur Seite stand, hörte diese Feindschaft allmählich auf. Im Kloster
aber walteten Franziskanerpatres als Guardiane, Prediger und
Seelsorger nicht nur der Nonnen, und die Pfarrkirche wurde durch
vom Kloster eingesetzte Vikare verwaltet. Auch hier hatte der
Orden völlig gesiegt. Die enge Beziehung zum Fürstenhause aber
dauerte: bis zur Reformation haben mit einer Ausnahme nur meck-
lenburgische Fürstentöchter den Abtifsinnenstab geführt."")

189) Die Chroniken des Klosters Ribnitz, bearbeitet von F. Techen. Dazu MUB.
4497. 4556. 4666. 4960. 4964. 5001 f. 5019 ff. 5114 usw. H. Hacker, Das Kloster
Ribnitz und seine Klosterdörfer (Dijf.), Rostock 1926.

155



Teil III: Die mecklenburgischeSieche auf der
Hohe der mittelalterlichen Entwicklung
(i335—14°°)

Kapitel 1

Die Kirchenprovinz,

päpstliche und erzbischöfliche Gewalt

Mit dem ersten Drittel des 14. Jahrhunderts ist die Landnahme
der deutschen Einwanderung in Mecklenburg im wesentlichen be-
endet. Es sind nun die Elemente zusammen, aus deren Mischung
und Ausgleichung das mecklenburgische Volk in seiner Eigenart ent-
standen ist, die wendisch-slavische Grundlage, wohl schon gemischt
mit dänisch-nordischem Blute, das in den friedlichen und feindlichen
Beziehungen, welche zwischen beiden Ländern schon lange bestanden
hatten, — wir erinnern uns, daß in der Zeit vor König Waldemars
Aufkommen die mecklenburgischen Sklavenmärkte mit gefangenen
Dänen, vorab Weibern und Kindern, überfüllt gewesen waren —,

sodann die wesentlich westfälische Einwanderung, aus nordischem
und fälifchem Blute gemischt, die sich über diese schon eigenartig
modifizierte Grundlage legte und sie im Laufe des 14. und 15. Jahr-
Hunderts aufsog. So ist der Mecklenburger mit seiner breiten Be-
dächtigkeit und Beharrlichkeit, aber auch mit seiner eigentümlichen
Gefühligkeit und seinem goldenen Humor geworden, ein tüchtiger
Bestandteil des deutschen Volkes.

Mit dem ersten Drittel des 14. Jahrhunderts war auch die meck-
lenburgische Kirche auf der Höhe ihrer mittelalterlichen Entwicklung
angelangt; der Ausbau ihrer Organisation in Pfarren, Archi-
diakonaten und Bistümern war vollendet, die Stellung der Bischöfe
und ihrer Kapitel hatte sich in geistlicher wie weltlicher Hinsicht der-
jenigen der Bischöfe und Kapitel im Reich analog entwickelt und die-
selbe Stufe erreicht. Die Entwicklung des Klosterwesens hatte eben-
falls einen Abschluß erreicht, das kirchliche Leben in den Gemeinden,
vorab den städtischen, stand in voller Entfaltung. Wir sind daher
an einem Punkte angelangt, an dem es sich ermöglicht, indem wir
dem Gange der Dinge bis zum Ende des Jahrhunderts folgen, zu-
gleich einen Durchschnitt durch das gesamte kirchliche Leben zu geben.

Auch in politischer und wirtschaftlicher Hinsicht bedeutet diese
Zeit den Höhepunkt der mecklenburgischen Geschichte. Unter dem
mecklenburgischen Löwen Heinrich war das Land Stargard hinzu¬
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erworben worden, unter seinem Sohne Albrecht kam die Grafschaft
Schwerin hinzu; auf Vorpommern bestanden Aussichten. Die Hanse
stand in der ersten großen Blüte ihrer Macht. Das Ringen um die
Herrschaft in der Ostsee, vorab mit Dänemark, mit den nordischen
Ländern endete nach langem Kampfe 1370 mit dem vollen Siege
der stolzen Städte, zu denen auch Rostock und Wismar gehörten,
und in diesen Kämpfen hatten sich dem mecklenburgischen Fürsten-
hause große Aussichten aufgetan. Fürst Albrecht, inzwischen zum
Herzog erhoben, gewann für seinen gleichnamigen Sohn die Krone
von Schweden, ja, es eröffneten sich Aussichten auch auf die von
Dänemark und Norwegen. Einen Augenblick schien es, als ob das
mecklenburgische Haus zu einer Großmachtstellung aufsteigen wollte.
— Einen Augenblick! Dann brach trotz zähen Ringens um das
große Ziel Stück für Stück alles wieder zusammen. Der junge
mecklenburgische Schwedenkönig schmachtete sieben Jahre in dänischer
Gefangenschaft. Als er endlich, — 1396 —, wieder frei wurde, war
der Traum ausgeträumt. Mecklenburg, in drei Linien, Schwerin,
Stargard und Werle, geteilt, sank in die Kleinstaaterei zurück. Nur
die Städte behaupteten sich auf der siegreich errungenen Höhe.
Natürlich ist, daß diese langdauernden Kämpfe auch für die in-
neren Verhältnisse böse Folgen hatten, daß der Landfriede, der im
ersten Jahrzehnt der Regierung des Herzogs Albrecht von ihm mit
starker Hand geschützt worden war, immer mehr einem zügellosen
Raubwesen sowohl zu Lande wie besonders zur See wich, wo die
von mecklenburgischen Adligen geführten „Vitalienbrüder" durch
Jahrzehnte hindurch ein wildes Piratentum entfalteten. Immer
wieder mußten von den Fürsten im Verein mit den Städten, vorab
mit Lübeck, ihrem mächtigen Haupte, massenweise Raubburgen ge-
brachen und geschleift werden/) und doch war das Übel nicht aus-
zurotten, da die großen Herren selbst unaufhörlich untereinander
in Fehde lagen.

Das ist in kurzen Sätzen der äußere Rahmen, innerhalb dessen
nun das Bild der Kirche und ihrer Entwicklung zu zeichnen ist.

Wir beginnen mit ihrer Spitze, dem Hineinwirken der päpft-
lichen Zentralgewalt in das Leben der mecklenburgischen Kirche.

Seit Innozenz Hl. erhob die Kurie den Anspruch, überall un-
mittelbar in die Dinge eingreifen, entscheiden und regieren zu kön-
nen; alle Länder, ja jeder einzelne sollten unmittelbar zum obersten
Kirchenregiment sein. Wir sahen bereits, wie dieses Eingreifen in
die Verhältnisse des Bistums Kammin schließlich dazu geführt hatte,
daß es nicht wie alle anderen einem Erzbistum unterstellt sondern
exemt und unmittelbar unter die Kurie gestellt wurde. Das Mittel,
durch welches die Kurie dieses dauernde Eingreifen ausübte, waren
die päpstlichen Legaten, welche in immer neuen und besonderen
Aufträgen die Länder bereisten, ihre Anordnungen trafen und die
Bischöfe zu Synoden versammelten, auf denen sie die aktuellen
Fragen mit diesen verhandelten und ihre Entscheidungen in Sta-

J) Detmar zu 1383. 1385. 1392 bei Grautoff a. a. O. I, 323, 332, 357.
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tuten festlegten, die dann in den einzelnen Diözesen von den Kanzeln

zu verkündigen und zu befolgen waren. Es kann nicht geleugnet

werden, daß dieses Hineinwirken, so hinderlich und störend es viel-

fach empfunden werden mochte, doch in mancher Hinsicht fördernd

und segensreich war, indem es der vis inertiae immer wieder neue

Antriebe entgegensetzte. Auf der anderen Seite aber war die zu-

nehmende Verrechtlichung aller kirchlichen Dinge eine üble Folge;

immer mehr wurde alles in Rechtsformen gefaßt und aus allem eine

Rechtsfrage. Besonders wirksam war in beiden Hinsichten die Tatig-

feit des Kardinallegaten Guido, der 1265—67 Deutschland bereiste,

in Bremen, Magdeburg und Wien Synoden hielt und auf diesen

die synodale Gesetzgebung dieser Diözesen einleitete. Zu Beginn des

Jahres 1266 hielt er sich in Lübeck auf und erließ hier unter

mancherlei anderen Bestimmungen ein Verbot des Strandrechtes

für die gesamten Küsten der Ost- und Nordsee. Exkommunikation

sollte die Übertreter treffen, ihre Leichen ohne kirchlichen Segen in

das Meer geworfen werden. Der Bischof von Ratzeburg wurde

beauftragt, über der Jnnehaltung des Verbotes zu wachen. Im

März finden wir Guido in Dargun und Rostock, Privilegien er-

teilend, Anordnungen treffend, in Streitsachen eingreifend'/) im No-

vember versammelte er die Prälaten der Bremer Erzdiözese zu einer

Synode, an der auch die wendischen Bischöfe teilnahmen. Ihr Er-

gebnis war eine Reihe von Statuten, durch welche die kirchliche Zucht

und Ordnung gehoben werden sollte/) Der Klerus wird zu einer

bescheidenen, keuschen, mäßigen, seinem Wesen entsprechenden Lebens-

Haltung ermahnt, den Prälaten verboten, ihre Untergebenen zu be-

schweren, was namentlich bei den Visitationen häufig der Fall war

und zu Klagen führte. Scharfe Bestimmungen werden gegen das

Konkubinat der Geistlichen getroffen; wer seine Konkubine nicht

binnen Monats entfernt, soll ohne Gnade seine Stelle verlieren.

Die noch immer vorkommenden Ehen von Geistlichen ziehen eben-

falls Verlust aller geistlichen Rechte nach sich. Die Vereinigung von

mehreren mit Seelsorge verbundenen Pfründen in einer Hand wird

verboten, ebenso Simonie und Besetzung von Pfarren mit Laien.

Den Geistlichen wird das freie Recht zu testieren garantiert. Gegen

Schädiger des Kirchengutes und der Geistlichen, — es handelt sich
um Mißhandlung, Gefangennahme und Totschlag —, soll unnachsicht-

lich mit Exkommunikation und nötigenfalls mit Interdikt vorge-

gangen werden. Da die Bevölkerung schnell zu Gewalttat und Tot-

schlag ist, wird das Betreten der Friedhöfe mit Waffen untersagt

und für oerübten Totschlag Kirchenbuße nach Befinden des Bischofs
gefordert. Endlich wird, um die vielfach sehr mangelhafte Zucht in

den Nonnenklöstern zu heben, bestimmt, daß die Nonnen nur im
Notfalle und in ehrbarer Begleitung die Klausur verlassen dürfen,

und daß ihre Pröpste möglichst aus dem Mönchs- und Regulär-

klerus genommen werden sollen, aus dem Weltklerus jedoch nur bei
erprobter Keuschheit.

2) MUB. 1061—1066. 1068. 1072 ff. 1077. 1092 f. 1095. 3) MUB. 1097.
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Zwanzig Jahre später (1287) versammelte der Kardinallegat
Johann von Tuskulum die deutschen Bischöse in Würzburg und setzte
mit ihnen von neuem geistliches Recht. Auch die Statuten dieser
Synode sind in den mecklenburgischen Bistümern promulgiert und
innegehalten worden/) Sie beschäftigen sich wiederum zunächst mit
der Zucht der Geistlichkeit, fordern unter anderem für sie klerikale
geschlossene Kleidung, verbieten den Besuch von Wirtshäusern und
das Würfelspiel sowie den Besuch von Nonnenklöstern. Von neuem
wird festgesetzt, daß Konkubinat Amtsverlust nach sich zieht. Wie-
derum werden Bestimmungen gegen Pfründenhäufung getroffen,
den mit Seelsorge beauftragten Geistlichen die Residenzpflicht ein-
geschärft. Pfarren sollen weder an Ungeweihte noch an Kleriker
unter 25 Iahren verliehen werden. Für Trauungen und Begräbnisse
darf kein Geld gefordert werden, jeder Priester täglich nur eine
Messe lesen. Für Krankenversehgänge wird das Zeremoniell fest-
gesetzt. Wiederum befaßt man sich mit der Klosterzucht; die Äbte
sollen nicht weltliche Kleidung tragen, die Mönche in der Klausur
bleiben: ihre Pfarrkirchen sind nicht durch Mönche sondern durch
Vikare zu verwalten. Nonnen sollen mindestens 15 Jahre alt fein und
nach einem Probejahre den Schleier nehmen, widrigenfalls aber ihre
Präbende verlieren, nicht ohne dringenden Grund die Klaufur ver-
lassen. Weitere Bestimmungen richten sich wieder gegen Übergriffe
der Laienschaft, wie u. a. den, daß Kirchen zu Kastellen gemacht
werden, gegen das Zinsnehmen, aber auch gegen Übergriffe der
geistlichen Jurisdiktion. Witwen sollen nicht wegen Schulden ihrer
verstorbenen Männer exkommuniziert werden, außer wenn sie
Erben sind.

Man sieht, die kirchliche Zentralleitung war ernstlich bemüht, die
zum Teil unleidlichen Zustände zu bessern, und sie hatte zum min-
desten den Erfolg, daß auch die Tätigkeit der Erzbischöfe und Bischöfe
in dieser Richtung von neuem angeregt wurde; 1282 und 1292 fanden
unter Erzbischof Giselbert in Stade und Bremen Synoden der
Bremer Erzdiözese statt, welche diese Gesetzgebung fortsetzten/) Sie
befaßten sich vor allem mit dem Schutze der Geistlichkeit gegen die
gewalttätigen Übergriffe der Laien, gegen Mißhandlung und Ge-
fangennahme von Bischöfen und Prälaten, — der Fall war gerade
akut geworden, Fürst Johann von Mecklenburg hatte mit seinen Hel¬
fershelfern den Bischof von Ratzeburg überfallen, fortgeschleppt und
ein Lösegeld von ihm erpreßt —, gegen Plünderung und Zerstörung
von Häusern, Höfen und Dörfern, die kirchliches Eigentum waren,
sowie gegen die habsüchtigen Übergriffe der Großen, in deren Hän-
den die Schutzvogtei über Kirchen und Klöster war. Gegen alle
diese Schädiger sollte rücksichtslos mit Exkommunikation und Inter¬
dikt vorgegangen werden, und es geschah nicht ohne Erfolg. Da-
neben aber befaßte man sich wieder mit der mangelhaften Zucht der
Geistlichkeit: ungeistliche Kleriker sollen exkommuniziert und mit Ge-

*) MUB. 1894. Hamb, Urkb. I, S. 683—98.
°) MllB, 7209. 2156. Brem. Urkb. I, 406. 477.
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fängnis bestraft werden, vagabundierende Kleriker und Scholaren

dürfen nicht aufgenommen werden. Alljährlich sollten diese Statuten
auf den bischöflichen Synoden von Lübeck, Ratzeburg und Schwerin
verlesen werden.

War so das unmittelbare Eingreifen der Kurie durch Legaten
nicht ohne fördernde Wirkung, so zerstörte es doch andererseits in
wachsendem Maße die kirchliche Ordnung, indem es in alle mög-
lichen Rechtsfälle direkt eingriff und sie der eigentlich zuständigen
Instanz entzog oder gestattete, daß von dem ordentlichen Richter an
sie appelliert wurde. Teils mußten so die kirchlichen Prozesse an
der Kurie selbst geführt werden, und es kam schließlich dahin, daß
nicht nur die Bischöfe und Kapitel, sondern selbst Städte wie Rostock
bei der Kurie dauernd Sachwalter halten mußten. Teils aber wur-
den diese Rechtshändel an Ort und Stelle durch vom Papst als
Richter delegierte Prälaten erledigt, die sich häufig wiederum durch
Subdelegate vertreten ließen. Unaufhörlich begegnen so neben Prä-
laten, Bischöfen, Äbten der Nachbardiözesen auch solche der mecklen-
burgischen als päpstliche Delegate in allen möglichen Rechtssachen.
War das im 13. Jahrhundert noch verhältnismäßig selten, so nahm
es im folgenden, namentlich seit dem Pontifikat Johanns XXII., einen
immer größeren Umfang an. Es wurde schließlich alles an die
Kurie gebracht.

Daß der sich solange hinziehende Kampf zwischen den Bistümern
Schwerin, Kammin und Havelberg bis an die Kurie ging, lag in
der Natur der Sache, ebenso daß die drei wendischen Bischöfe, als
sie sich (1314) über Ubergriffe ihres Erzbifchofs zu beschweren hatten,
dorthin gingen, oder daß sie dort Schutz gegen die Erpressungen des
Jakobus von Rota, eines der vielen päpstlichen Delegaten zur Ein-
sammlung von Steuern, suchten.") Anders schon lag es bei dem
Kampf des Schweriner Bistums um die Landeshoheit über das
Festland Rügen und die Stadt Stralsund (1327—1357). Während
man im Lande mit den Waffen um dieselbe kämpfte, lief der Prozeß
um sie in Avignon, und verhandelten in Deutschland päpstliche
Delegate und Subdelegate/) beanspruchte doch der Papst schließlich
auch in weltlichen Dingen die letzte Entscheidung zu haben. So ging
denn auch der Prozeß, den der Bischof von Schwerin 1324 als
Landesherr von Bützow gegen die Stadt Rostock wegen Aufstauung
der Warnow führte, dorthin/) und ebenso der des Stiftes gegen die
von Bülow um Herausgabe der ihnen verpfändeten Stiftsschlösser
und Güter Bützow und Warin (1357);B) So war es auch der Papst,
welcher das Strandrecht an den Ostseeküsten, das für Mecklenburg
freilich bereits 122Vvon Burwy aufgehoben worden war, auf Klagen
der Lübecker durch den Legaten Guido von neuem verbieten ließ, den
Bischof von Ratzeburg mit der Überwachung des Verbotes betraute

(1266) und wiederum 1334 den Bischof von Lübeck, den Propst von
Ratzeburg und den Dekan von Schwerin beauftragte, scharf gegen

~~«TätträT 3678. 3699. 3706 ff. 3712; 4089. 4132.
*) MllB. 4815 f. 4947. 5005. 5027. 5116. 5493. 5914. 6296. 6377. 6616.

8) MUB, 4594. 4628. 4634. 9) MUB. 8343.
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Überschreitungen desselben vorzugehen. Auch Clemens IV. wieder-
holte 1337 das Verbot von neuem."") Alle diese Ansprüche wurden
prinzipiell von keiner Seite bestritten, bat doch 1323 Heinrich von
Mecklenburg den Papst sogar um Belehnung mit der Mark Bran¬
denburg.") Ebenso wandten sich die mecklenburgischen Herzoge in
ihrem Streite mit den Grafen von Tecklenburg um die Grafschaft
Schwerin 1362 an Innozenz VI. mit der Bitte um Entscheidung, und
der Papst beauftragte den Dompropst von Minden damit.12) Aber
auch Bagatellen wurden an die Kurie gebracht, wie der Prozeß des
Schweriner Domherrn Johann Sperling gegen das Lübecker Dom-
kapitel um eine Geldsumme (1295),") oder der des Pfarrers Ivan
von Klütz gegen den Schweriner Bischof um die Pfarre in Barch

(1326),") der eines Geistlichen gegen die Stadt Rostock wegen Ver-
Haftung und Verstümmelung (1327),") der des Laien Johann Wiese
von Wismar gegen den Pfarrer von Basse um eine Geldforderung

(1323),") der des Klosters Doberan gegen den Pfarrer von Neu-
bürg um einen Acker (1332).") Der Pfarrer von Ribnitz führt

(1357—60) seinen Prozeß gegen das dortige Heiligengeisthospital wie
viele andere persönlich in Avignon.") Der Bischof von Ratzeburg
prozessiert an der Kurie mit den Herzogen von Lauenburg um das
Patronat der Kirche in Bergedorf (1374),") das Kloster Dargun
gegen die von Hahn wegen der Beerdigung eines Exkommunizierten,
den es nicht wieder exhumieren tvill (1374),20) der Pfarrer von Neu-
brandenburg mit dem Kloster Broda um seine Pfarre, die dem Kloster
inkorporiert werden soll (1375—87),") der Pfarrer von Stralsund
gegen den Archidiakon von Tribsees wegen gewalttätiger Exzesse

(1379)") das Güstrower Domkapitel gegen seinen Bischof, weil es
Beiträge zur bischöflichen Tafel leisten soll (1399).23)

Waren diese bei der Kurie anhängigen Prozesse zunächst nur
vereinzelt gewesen, so vermehrten sie sich mit dem Pontifikat Io-
Hanns XXII. so, daß kaum ein Jahr hinging, in dem nicht neben
den großen durch Jahrzehnte sich hinziehenden mindestens noch ein
urkundlich beglaubigter Prozeß anhängig war. Ja, es gab Jahre,
in denen nicht weniger als fünf Prozesse aus unserem kleinen Gebiet
zugleich dort liefen. Dazu kamen die nicht abreißenden Fälle, in
denen bedrängte oder verschuldete Bischöfe, Prälaten, Stifter, Klöster
und Spitale auf ihre Bitte vom Papst Konservatoren, — gewöhnlich
je drei Prälaten —, erhielten, welche die verfahrenen Verhältnisse
wieder ordnen, entfremdetes Kirchengut wieder zurückbringen sollten.
Auch die Zahl dieser Ernennungen steigt dauernd. So erhielten

z. B. in dem einen Jahre 1397 das Kapitel von St. Marien in
Stettin, der Propst von Bützow, die Kirche zu Salzwedel, der Erz-
bischof von Bremen, das Kloster Oldenstadt bei Kolberg aus den

i°) MUB. 268. 1061. 1118. 5531. 5760. ") MUB. 4595.

-2) MUB. 5031. 9031. 13) MUB. 2359. «) MUB. 4789. ") MUB. 4830.

i°) MUB. 4438. ") MUB. 5315. 18) MUB. 8426.

19) MUB. 10539. -») MUB. 10666. 21) MUB. 10719. 11901 f.
--) MUB. 13462. 23) MUB. 13518.

^
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mecklenburgischen Prälaten entnommene päpstliche Konservatoren.")
Im folgenden Jahre sind es der Propst von Kammin, der Bischof
von Schwerin, das Kloster Oldenstadt und das Domkapitel von
Ratzeburg, welche Konservatoren erbitten.^) Dazu kamen zahl-
reiche von den einzelnen kirchlichen Stiftungen vom Papste erbetene
Schutzbriefe und Konfirmationen sowie an solche oder an Einzel-
personen erteilte päpstliche Privilegien und Dispensationen.

Besonders sind es die Minoriten und die Antoniter, welche sich
solcher Vergünstigungen erfreuen. Vor anderem handelt es sich
da um die Umgehung des so häufig über einzelne Orte wie ganze
Länder verhängten und geradezu zum Mißbrauch gewordenen In-
terdikts. Päpstliche Privilegien gestatten den Bettelorden, auch bei
währendem Interdikt in ihren Kirchen Gottesdienst zu halten,
Beichte und Absolution zu erteilen, Beerdigungen vorzunehmen, und
den Antoniusbrüdern wird ihr Privileg, einmal jährlich in allen
Pfarrkirchen zwecks ihrer Sammlung von Gaben Gottesdienst zu
halten, auch für den Fall des Interdikts bestätigt.^) Einzelnen Per-
sonen, wie dem ehemaligen Elektus von Kammin, Johann Brunonis,
oder der Herzogin Elisabeth von Mecklenburg, wird gestattet, für
sich auch an unter Interdikt liegenden Orten privatim Messe lesen
zu lassen;^) Städte wie Wismar und Rostock lassen sich (1399) das
Privileg erteilen, daß in ihnen auch dann öffentlich Gottesdienst
gehalten werden kann, wenn sich gebannte Personen innerhalb
ihrer Mauern aushalten.^) Vornehmen Personen wird auch bei
verbotenen Graden Ehedispens erteilt.^) Nonnen erhalten die Er-
laubnis, Habe anzunehmen; einer Mutter wird gestattet, zum Be-
such ihrer Tochter im Kloster die Klausur zu betreten, der Abtei
Doberan erlaubt, daß vornehme und ehrbare Frauen an bestimmten
Festtagen Eintritt in das Kloster haben solle».*") So wird die
kirchliche Ordnung von der souveränen Spitze her an hundert Orten
wieder durchlöchert.

Dazu kommen zahlreiche päpstliche Gnadenerweise, Beicht-
Privilegien, Ablässe und dergleichen, die Einzelpersonen") wie
Kirchen und Stiftungen verliehen werden. So gab es päpstliche
Ablässe für Gaben an das Heiligengeistfpital in Rostock, zum Bau
von Kirchen für die Antoniterkirche in Tempzin. So verlieh
Bonifaz IX. 1395 dem Schweriner Dom umfangreichen Ablaß für
bestimmte Tage und ermächtigte ihn, nicht weniger als sieben Priester
zum Beichthören der den Ablaß Begehrenden anzustellen. Ein ähn-
liches Privileg erhielt im folgenden Jahre der Ratzeburger Dom.^)
Die Katharinenkirche der Minoriten in Rostock wurde mit dem reichen

24) MUB. 10389. 13094. 13098. 13127. 13149.
MUB. 13248. 13311. 13317. 13405.

26) MUB. 7288. 1307. 12758. 12 771; 781. 7720 ff. 2433 f. 2453. 2466 f. 4192.
10992 13259 13491

2Y MUB! 13016".13074. 28) MUB. 13333. 13007. 13472.
MUB. 13401. MUB. 8458. 10696. 11712.

31) 8- B MUB. 9711. 9769. 10 240 ff. 12 606. 13129. 13482. ufw.
32) MUB. 12785 f. 12907.
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Ablaß der berühmten Portiunkulakirche des Ordens bei Assisi aus-
gestattet.^) Auch von Bischöfen am Hose in Avignon erwarb man
Ablaß, so 1337 für die Klosterkirche zu Dobbertin von zwölf, 1330
für das Georgsspital vor Gnoien wieder von zwölf, 1339 für Kloster
Broda von sechzehn Bischöfen, 1360 für Dobbertin von achtzehn und
1364 für die Pfarrkirche zu Gadebufch von zwölf Bischöfen; jeder
von ihnen pflegte für alle möglichen Leistungen 40 Tage Ablaß zu
gewähren.^)

Tiefer noch als alle diese Privilegierungen, Dispensationen und
Exemtionen griff die päpstliche Stellenverleihung in das kirchliche
Recht und die bestehende Ordnung ein. Auch hier behauptete das
Papsttum seit Innozenz HI. unangefochten das unbeschränkte Recht,
jede Stelle an sich zu ziehen und von sich aus besetzen zu können,
und es machte von diesem Recht in immer größerem Maße Gebrauch.
Es ist klar, daß dadurch das Präsentationsrecht der Patrone und
das Jnstitutionsrecht der ordentlichen kirchlichen Gewalt, der
Bischöfe, auf das empfindlichste durchlöchert wurde. Lag auch die
kirchliche Stellenbesetzung vielfach im argen, so wurde sie durch
diese willkürlichen und ohne Kenntnis der konkreten Bedürfnisse ge-
schehenen Eingriffe nicht besser. Vollends ein Unfug war es, wenn
geistliche Stellen, wie Schweriner und Güstrower Kanonikate, auf
Wunsch eines auswärtigen Fürsten wie Waldemars von Dänemark
oder der Königin Richardis von Schweden an deren Günstlinge ver-
liehen wurden/°) Anfangs suchten sich die Stifter dagegen durch
päpstliche Schutzbriefe zu wehren. So hat das Schweriner Dom-
kapitel sowohl 1249 wie 1232 von Innozenz IV. einen Schutz gegen
übermäßige päpstliche Provisionen erlangt, und die erste urkundlich
erhaltene Provision mit einem Schweriner Kanonikat, und zwar zu-
gunsten des Grafen Johann von Schwerin, datiert erst von 1267/°)
Aber dieser Schutz war nur zu bald wirkungslos, da das päpstliche
Recht prinzipiell anerkannt wurde; 1298 finden wir noch einmal
einen Versuch, die Vergebung eines Kanonikates durch einen Appell
nach Rom abzuwenden. Dann verlautet nichts mehr von einem
Widerstand, und die Verleihung von Schweriner Kanonikaten durch
päpstliche Provision wird immer häufiger. Anders lag es bei dem
Ratzeburger Kapitel, da dieses dem Prämonstratenser-Orden an-
gehörte und die Kurie Eingriffe in die inneren Angelegenheiten der
Orden vermied. Hier begegnet bis zum Ende des 14. Jahrhunderts
nur eine einzige päpstliche Provision, und auch in ihr handelt es sich
nur um das Aufrücken eines Ratzeburger Kanonikus in die Prä-
positur des Kapitels.^) Von der Mitte des 14. Jahrhunderts ab,
besonders unter Urban V. und Gregor XI., häufen sich diese päpst-
liehen Provisionen und Stellenverleihungen in unserem Gebiete bis
zu 13 in einem Jahre. Nach der Rückkehr Gregors nach Rom und
während des nun (1378) beginnenden Schismas hören sie zunächst

33) MllB. 13439.
-«) MUB. 5833. 7084. 8575. 8730. 9313.
-°) MUB. 8974. 9247 von 1361 u. 1364; 10406 von 1373.
-°) MUB. 627. 700. 1114. 37) MUB. 12810.

11* 163



ganz auf: weder Urban VI. noch sein avignonesischer Gegenpapst
Clemens haben mehr als einen kurzen Versuch gemacht, die Praxis

ihrer Vorgänger fortzusetzen. Erst unter Bonifaz IX., welcher der

deutschen Obedienz sicher war (1389—1404), beginnen sie wieder

und erreichen von neuem die Höhe von elf in einem Jahre. Und
diese Provisionen erstrecken sich nicht nur auf Prälaturen, sondern
auch auf niedere geistliche Stellen aller Art, auf Pfarren, Vikarien
und Eleemosynen, auf Kalands-, Kloster- und Spitallehen. Es
war ein wahrer Schacher, der mit geistlichen Stellen am päpstlichen
Hofe getrieben wurde. Bis zu sechs und sieben Pfründen, noch dazu
häufig in verschiedenen Diözesen gelegen, häuften sich oft in einer

Hand.^) Ähnlich entwickelte sich die Besetzung der Bistümer.
Immer mehr wurde das Wahlrecht der Domkapitel beiseitegeschoben.
Von 1310 bis zum Iahrhundertende sind von den sechs Bremer Erz-
bischösen nur noch zwei durch Wahl in ihr Amt gekommen. Die
Schweriner Bischöfe sind bis zur Jahrhundertmitte noch alle gewählt
worden; aber von 1356 bis zum Ende des Jahrhunderts haben alle
sechs folgenden ihr Amt durch päpstliche Provision erlangt. Günstig
stehen wieder die beiden prämonstratensischen Bistümer Ratzeburg
und Havelberg da; in ersterem sind alle Bischöfe gewählt, und in
letzterem hat auch nur eine Provision, die des Markgrafen Hermann
von Brandenburg, 1290 stattgefunden. Im exemten Bistum Kam-
min wechseln Provisionen und Wahlen, bis von 1386 ab die letzten
drei Bischöfe des Jahrhunderts durch Provision in ihr Amt kommen
und damit diese auch hier das Wahlrecht des Kapitels, wenn auch
nicht rechtlich, so doch faktisch illusorisch macht.")

Dem entspricht es, daß sich die Bischöfe seit Mitte des Jahr-
Hunderts „dei et apostolice sedis gratia" zu nennen beginnen. Vor-
her tritt diese Benennung nur gelegentlich und vereinzelt auf, so
1334 bei Markward von Ratzeburg; 1336 nennt sich Erzbischos Burk-
hard von Bremen in einem Schreiben an den Papst so, während
er es sonst vermeidet.^) Auch Ludolf und Heinrich von Schwerin

(1331—47) haben sich noch nicht so genannt, wohl aber Andreas von
Schwerin (1348—56) und Wiepert von Ratzeburg (1356—67).") Von
da ab wird es stehend, bis es am Schluß des Jahrhunderts in den
niederdeutschen Urkunden des Bischofs Rudolf von Schwerin wieder
verschwindet.")

Mit dem wachsenden Umfang der an die Kurie gezogenen An-
gelegenheiten stiegen natürlich auch die Kosten der päpstlichen Ver-
waltung, namentlich seitdem nach der Übersiedelung nach Avignon
die römischen Einkünfte mehr und mehr abnahmen. Der Versuch
Clemens' V., auf der Synode von Vienne (1311) eine allgemeine
und dauernde Besteuerung des Klerus zu erreichen, war gescheitert.
Die Folge war, daß das Gebührenwesen in steigendem Maße zur
Deckung der Bedürfnisse ausgebaut werden mußte. Es kamen hier

3S)MllB. passim.
39) Hauch KG. Deutschlds. V, 1172—75. 1183 f.
*°) MllB. 5520. 5638. «) MUB, 6891. 6881. 7081. 8393 et-.
42) 8354 usw. 9605 f. 9627 usw. 10 971. 12893. 13062. 13372. 13 375. 13 531.
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neben den Kanzleigebühren für verliehene Pfründen, Privilegien,
Konfirmationen, sowie den Kosten der zahlreichen an der Kurie ge-
führten Prozesse zunächst die Servitien in Betracht, welche üblicher-
weise bei der Verleihung höherer Dignitäten an die Kurie gegeben
wurden. Da im Laufe des 14. Jahrhunderts die Besetzung der Bis-
tümer durch den Papst die Regel wurde, und auch die Bestätigung
der gewählten Bischöfe, die bis in den Beginn desselben den Erz-
bischöfen zugestanden hatte, an die Kurie kam, so waren schließlich
alle Bistümer servitienpslichtig. Die Höhe der geforderten Zahlun-
gen belief sich auf ein Drittel des bischöflichen Jahreseinkommens,
für das sich jedoch feste Sätze gebildet hatten, die je nach dem Ver-
mögen zwischen 50 Gulden und 6000 Gulden schwankten. Für das
Schweriner Bistum belief sich das Servitium, welches Bischof
Friedrich 1367 zu zahlen hatte, auf 333 Gulden.") Ob seine beiden
Nachfolger gezahlt haben, ist unbekannt, aber Bischof Rudolf zahlte
wiederum sein Servitium.") Bon den beiden prämonstratensischen
Bistümern Ratzeburg und Havelberg scheinen dagegen bis zum
Jahrhundertende keine Servitien gezahlt zu sein; sie befanden sich
auch hier im Vorteil.")

Auch von einem Teil der deutschen Äbte wurden Servitien er-
hoben, aber die beiden mecklenburgischen scheinen nicht darunter ge-
wesen zu sein.")

Zu den Servitien kamen die Annaten, d. h. das halbe erste Jahres-
einkommen aller von der Kurie aus besetzten niederen Pfründen,
Klöster, Kanonikate, Pfarren und Vikarien. Mit der zunehmenden
Vergebung dieser wuchs natürlich auch diese Einnahme in unserem
Gebiet dauernd. Zu ihr kamen die Jnterkalarfrüchte erledigter
Benefizien oder solcher, die zu Unrecht besessenwurden, und der nicht
testierte Nachlaß der Kleriker. Die Einziehung aller dieser „Früchte
der päpstlichen Kammer" machte jedoch große Schwierigkeit, und
nachdem die drei wendischen Bischöfe sich 1319 über die angeblichen
Erpressungen des päpstlichen Kollektors Jakobus von Rota beim
Papste beklagt hatten, der freilich im wesentlichen zugunsten seines
Abgesandten entschied, sah man für längere Zeit von dieser Art der
Einziehung ab und forderte direkte Einsendung, was natürlich das
Anwachsen der rückständigen Zahlungen zur Folge hatte. Erst 1371
hören wir wieder von päpstlichen Kollektoren.") Gregor XI. be-
vollmächtige als solchen auch für die Bremer Provinz den Bischof
von Worms, 1375 einen Kölner Kanonikus; 1387 wird Bi chof
Gerhard von Ratzeburg zum Generalkollektor für die Bremer Pro-
vinz und das Kamminer Bistum ernannt; 1397 zahlt Bischof Rudolf
von Schwerin dem päpstlichen Kollektor Michael de Paganis aus

«) MUB. 9618. ") MllB. 12718. «) Hauck, Kirchengesch. Deutschlds. V, 609.

ils) Eubel in Stud. u. Mitteilungen a.b. Benediktiner-Orden XVI, 84ff. 297.

") Nach 3. °P> Kirsch, die päpstl. Annaten während des 14. Iahrhdts., Bd. I,
143f. (Quellen u. Forsch, d. Görresgesellsch. Bd. IX) sind z.B. von Ott. 1357 bis
Sept. 1358, also innerhalb von nur 11 Monaten in der Schweriner Diözese 19 päpst-
liche Stellenverleihungen erfolgt, von denen 138/4 Gulden Annaten vereinnahmt
werden sollten, jedoch 64 Gulden, also fast die Hälfte, rückständig geblieben waren.
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diesen Gefällen 200 Dukaten für die beiden Jahre 1396 und 1397.")
Es handelt sich also um nicht unbeträchtliche Summen.

Da jedoch auch diese Einnahmen den Bedarf nicht deckten, sah

sich die Kurie genötigt, aus besonderen Anlässen außerordentliche
Beiträge vom Klerus zu erheben. Ein solcher war zunächst die Not-
läge des Heiligen Landes. Nach dem Falle von Antiochia schrieb
Gregor X. auf dem Konzil von Lyon 1274 zu seiner Hilfe einen
sechsjährigen Zehnt aus. Wie schwer und langsam er jedoch ein-
kam, ergibt sich daraus, daß die Diözese Ratzeburg erst 1290 über
ihn abrechnete, ja, daß noch 1304 die Kamminer Diözese als Ab-
findungsfumme für denselben 325 Mark zahlte.49) Später dienten
diese Zehnten anderen Zwecken. So ließ Urban V. 1366 im ganzen
Reich einen Zehnt zur Unterstützung der Romfahrt Karls IV. er-
heben, aus dem letzterer aus der Schweriner Diözese 400 Gulden

erhielt/") und 1387 erhielt König Wenzel für den ihm von Urban VI.
bewilligten zweijährigen Zehnt aus der Ratzeburger Diözese 189 Gul-
den, aus der Schweriner 277 Gulden.^)

Neben diesen Zehnten stehen die von der Geistlichkeit für be-
sondere Zwecke geforderten Subfidien. Auch ihre Höhe wurde seit
Innozenz VI. fest bestimmt; er forderte 1357 zwei Prokurationen
zweier Jahre. Hierfür war 1362 der Schweriner Propst als Kollektor

tätig;52) 1369 forderte Urban V. abermals ein Subsidium in der Höhe
der zweijährigen Zehrungskosten der bischöflichenVisitation, und zwar
zur Wiedererlangung von Kirchengütern in Italien, wo der Kirchen-
staat sich aufzulösen drohte, und 1374 wurden an Gregor XI. an Sub-
sidiengeldern aus den Diözesen Ratzeburg 385 Gulden, Schwerin
578 Gulden, Kammin 964 Gulden gezahlt, 1376 von den Klöstern
Dargun, Rehna und Zarrentin 30, 12 und 5 Mark.^)

Natürlich begegneten alle diese Forderungen, wenn man auch ihre
Rechtmäßigkeit nicht bestritt, steigendem Widerwillen, und die Ein-
ziehung ließ sehr zu wünschen übrig. Bei jener Subsidiensorderung
Innozenz' VI. von 1357 mußten z. B. die Bischöfe von Kammin und
Brandenburg mit dem Banne bedroht werden, weil sie nicht

zahlten/4) Gegen den Karl IV. bewilligten Zehnt wehrte sich fast
der ganze deutsche Klerus; man mußte sich schließlich mit Abschlags-
Zahlungen begnügen. Ebenso hartnäckig war der Widerstand gegen
den 1372 von Gregor XI. zur Bekämpfung der römischen Visconti
ausgeschriebenen Zehnt. Auch diesmal mußte er sich mit Abschlags-
Zahlungen zufrieden geben, wobei Ratzeburg 400 Gulden, Schwerin
600 Gulden und Kammin 1000 Gulden, also immerhin noch beträcht-
liche Summen zahlten.°°)

«) MUB. 10175. 10807. 11851 f. 12230. 13045. 13073.
<">)MUB, 1341. 2063. 2952. Detmar zu 1273, bei Grautoff S. 151.

°°) MUB. 9773.
") MUB. 11829. Eine Taxe der geistl. Lehen der Ratzeburger Diözese von

1335 für diese päpstliche Besteuerung MUB. 5613.
MUB. 9071. °») MUB. 9946. 10818. 10886. 10891. 10898.

") Hauck, KG. Deutschlds. V, 641. °°) Ebenda S. 644.
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Es ist nur zu verständlich, daß diese Finanzpolitik der Kurie, so
unvermeidlich sie auch war/ allmählich sür ihr Verhältnis zu den
einzelnen Kirchenprovinzen und ihrem Klerus verhängnisvoll wurde.

Dazu kam seit 1378 das päpstliche Schisma. Gregor XI. war
1376 nach Rom zurückgekehrt, aber schon 1378 dort gestorben. Von
seinem Nachfolger, Urban VI., fielen ein halbes Jahr, nachdem sie
ihn gewählt hatten, die französischen Kardinäle ab und wählten gegen
ihn Clemens VII., der 1379 nach Avignon zurückkehrte. Frankreich,
Spanien, Neapel und Schottland traten auf seine Seite, während
Deutschland, England und die nordischen Länder zu Urban hielten.
In diesem Augenblick starb Karl IV., und sein Nachfolger, Wenzel,
konnte nicht verhindern, daß einzelne deutsche Bischöfe und Fürsten,
namentlich des Westens und Südwestens, zu Clemens VII. über-
gingen. Von den mecklenburgischen Bischöfen hielt Gerhard von
Ratzeburg von Anfang an treu zu Urban, ja, er konnte als dessen
Vertrauensmann in diesen Gegenden bezeichnet werden; Urban er-
nannte ihn 1387 zum Generalkollektor der päpstlichen Gefälle für die
ganze bremische Provinz und das Bistum Kammin und bestellte ihn
1388 neben dem Bischof von Havelberg und dem von Dorpat zu Kon-
servatoren des Erzbistums Riga.°°) Für Lübeck ernannte Cle-
mens VII. 1379 den Ratzeburger Priester Johann Wittenborch zum
Bischof. Aber es gelang ihm nicht, in den Besitz des Bistum zu kom¬

men.") Auch von Havelberg steht fest, daß es zur römischen Obedienz

gehörte.^) Zweifelhaft war es für einen Augenblick von Schwerin.
Hier war 1381 Bischof Melchior gestorben. Urban hatte auf König
Wenzels Wunsch den böhmischen Prälaten Potho von Pothenstein mit
dem erledigten Bistum providiert. Pocho war vorher auf Karls IV.
Empfehlung zum Bischof von Münster ernannt worden. Da er je-
doch dort auf heftigen Widerstand des Kapitels gestoßen war, hatte
er resigniert und wurde nun nach Schwerin transferiert. Aber auch
hier begegnete ihm Widerstand. Das Domkapitel wählte gegen ihn
einen gewissen Gerhard, und dieser wandte sich nun, wie es nahe-
lag, nach Avignon an Clemens VII. Hier wurde er natürlich bereit-
willigst aufgenommen und bevollmächtigt, alle Anhänger Urbans
und selbstverständlich auch Pathos in seiner Diözese ihrer Amter zu
entsetzen und zu exkommunizieren.^) Indes dieser Gerhard muß
kurz darauf gestorben sein oder die Sache aufgegeben haben. Das
Kapitel wählte an seiner Stelle nun seinen Dekan, Johann Junge,
einen Lübecker Patrizier, und dieser schließt bereits im Juni 1382
als Schweriner Elektus einen Landfrieden mit dem Markgrafen von
Brandenburg sowie den mecklenburgischen und pommerschen Her-
zögen ab.°°) Da von einer weiteren Verbindung mit Clemens VII.
nichts verlautet und das Kapitel 138S zur Obedienz Urbans gehört,
wird es sich trotz des fortdauernden Protestes gegen den ihm auf-
gedrängten Böhmen mit der Wahl Junges wieder zu der römischen
Obedienz zurückgewendet haben, der ja der ganze Norden ange¬

°°) MUB. 11263. 11431. 11437. 11494. 11579. 11851.

S7)K. Eubel, Hierarchia cathol. I. 5S)MUB. 11439.
-») MUB, 11409 f. °°) MUB. 11444.
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hörte.") Sie hat denn auch fortan festgestanden. Urban und sein
Nachfolger, Bonifaz IX., waren für Mecklenburg die rechtmäßigen
Päpste.

Schwieriger war die Lage für die großen, unter einheitlicher
Leitung stehenden Mönchsorden, deren Klöster sich über die Gebiete
beider Päpste verteilten. Die Spitze des Zisterzienserordens, der
Abt von Citeaux, gehörte selbstverständlich zur avignonesischen Obe-
dienz. Urban entsetzte ihn und ernannte seinerseits einen General-
vikar für den Orden. Der Orden spaltete sich. Die deutschen Klöster
hielten im allgemeinen zu Urban, aber es konnte nicht verhindert
werden, daß einzelne in Clemens den rechtmäßigen Papst sahen.
Das scheint auch für die Abtei Doberan zu gelten, da sie sich1385 ein
Privileg von dem Abt von Clairvaux als Kommissar Clemens' VII.
erteilen ließ.62) Das größte und angesehenste mecklenburgische
Kloster stand also hier im Gegensatz zu der Haltung des Episkopates.
Es muß doch auch sonst nicht an Anhängern des avignonesischen
Papstes in Mecklenburg gefehlt haben, da Bonifaz IX. sichnoch 1390
genötigt sah, den Erzbischof von Bremen und ebenso den Bischof von
Ratzeburg aufzufordern, gegen die Versammlungen von gegnerischen
Klerikern in ihren Diözesen einzuschreiten.^) Auch in den Bettel-
orden trat eine Spaltung ein, doch scheinen sichihre mecklenburgischen
Klöster wie der Episkopat zur röm schen Obedienz gehalten zu haben.

Je häufiger und stärker die Eingriffe der kirchlichen Zentral-
gewalt in die konkreten Einzelfragen der bischöflichen Diözesen
wurden, desto mehr sank die Bedeutung des erzbischöflichen Amtes
von der Höhe, die sie einst gehabt hatte. Die wesentlichen Befugnisse,
die dem Erzbischof geblieben waren, waren Bestätigung und Weihe
seiner Sufsragane, ihre Beaufsichtigung, wozu das Recht die Tochter-
diözesen zu visitieren und das Richteramt höherer Instanz gehörten,
und endlich die Aufgabe, die Suffragane und ihre Prälaten zu Pro-
vinzialsynoden zusammenzurufen.

Was das erstere betrifft, so scheint das Recht der Konfirmation
und Weihe der wendischen Bischöfe bis ins 14. Jahrhundert regel-
mäßig ausgeübt worden zu sein; 1315 bannte Erzbischof Johann
von Bremen, der mit seinen Susfraganen im Konflikt um Bisitations-
gebühren stand, den neugewählten Elektus von Schwerin, Hermann
von Maltzan, weil er die für die Konfirmation geforderten 1000 Mark
nicht zahlen wollte. Doch kam es unter Bermittelung des Fürsten
Heinrich von Mecklenburg zu einem Ausgleich. Der Erzbischof be-
stätigte ihn, obwohl er noch nicht die höheren Weihen besaß;64) er
wird ihn auch gewecht habend) Aber der Papst konnte auch dieses
Recht durchkreuzen und tat es; 1366 gestattete Urban VI. dem von
ihm mit Schwerin providierten Friedrich von Bülow, sichvon jedem
beliebigen Bischof weihen zu lassen;°°) 1375 wurden die Nachbar-
bischöfe von Lübeck und Ratzeburg beauftragt, dem von Gregor XI.

») MUB. 11708. S. 380.
»-) MUB. 11 712. MUB. 12 240 f.
64) MUB. 3746 ff. °°) Zwischen Okt. 1316 und Febr. 1317. MUB. 3846. 3878.
«°) MUB. 9445. 9526.
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mit dem Schweriner Bistum providierten Herzog Melchior von
Braunschweig den Treueid abzunehmen.") Das Kapitel hatte aussei-
ner Mitte den Kanonikus Markwardt Bermann zum Bischof gewählt
und der Erzbischof ihn konfirmiert.^) Aber er vermochte sichgegen den
vom Papst ernannten nicht zu halten. Ebenso ließ Bonisazius IX. 1391
dem von ihm zum Bischof ernannten Herzog Rudolf von Mecklen-
bürg den Treueid durch die beiden Bischöfe von Lübeck und Ratze-
bürg abnehmen.^) Man überging geflissentlich den Erzbischof.
Ebenso ist Bischof Detlev von Ratzeburg 1396 nicht von seinem Erz-
bischof, sondern in Wilsnack von dem Havelberger Bischof und zwei
Weihbischöfen konfirmiert worden.™)

Auch in die Berufung von Provinzialfynoden durch den Erz-
bifchof griff, wie schon erwähnt, die päpstliche Zentralgewalt ge-
legentlich ein, wie denn 1266 der Kardinallegat Guido eine solche in
Bremen hielt. Aber das blieb doch Ausnahme, und es hat anregend
gewirkt. Die Provinzialsynoden wurden wieder häufiger und
nahmen sich besonders der Disziplinargesetzgebung an. Urkundlich
sind freilich nur wenige bekannt, so die von Bremen von 1271, 1282
und 1292; 1312 protestierten die drei wendischen Suffraganbischöfe,
als sie wiederum dorthin berufen werden sollten, auf Grund ihres
alten Privilegs, das ihnen zusicherte, daß sie nicht gehalten sein
sollten, überelbische Synoden zu besuchen; 1328 fand indes wieder
eine Provinzialfynode in Bremen statt und wurde von den Bischöfen,
freilich unter Protest, besucht;") 1336 kam es endlich zu einer Ber-
einbarung, nach der diese Synoden alle zwei Jahre in Stade statt-
finden sollten, sie werden also auch vorher ziemlich regelmäßig ge-
halten worden sein. Bekannt ist noch eine solchevon 1345.") Schließ-
lich aber sind sie doch wieder eingeschlafen, da sie immer bedeutungs-
loser wurden. Die letzte fand 1406 in Hamburg statt.")

Ebenso ist das erzbischöfliche Visitationsrecht über die Suffragan-
bistümer wenigstens in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts noch
ausgeübt worden; 1312 fand eine solche Visitation im Bistum
Schwerin statt, und 1314 verbündeten sich die drei Bischöfe gegen
die übermäßige Visitationsgebührenforderung des Erzbifchofs Io-
Hann. Es kam zu einem Prozeß bei der Kurie, im Verlauf dessen
der Erzbischof seine drei Susfragane exkommunizierte und über ihre
Diözesen das Interdikt aussprach.") Das Volk nannte ihn nicht um-
sonst „Feuersaat". Auf seinen Antrag zitierte Johann XXII. die drei
bremischen Suffragane nach Avignon. Während Bischof Hermann
von Schwerin sichdurch seinen Sachwalt vertreten ließ, erschien Hein-
rich von Lübeck in der Tat persönlich an der Kurie und betrieb dort
die gemeinsame Sache durch dreieinhalb Jahre.")

<") MUB. 10 784. f*) MUB. 10 826. «-) MUB. 12 257 f.
?°) Masch, Gesch. des Bist. Ratzeburg, S. 301.
") MUB 1453. 7209. 2156. 3534. 3536. 7314.
") Hasse, Schlesw.-Holst. llrk. u. Reg. III, 663. 932 f. MUB. 5681. 6577.
73) H. Corner chron. bei Mansi XXVI, 1018.
") MUB. 3580. 3595 f. 3678. 3699. 3703. 3706 f. 3735. 3739. 4172. 4193. 4177.

4228.
») Detmar zu 1321 (Grautosf I, 213): MUB. 4258 f. 4272.
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Unter dem Nachfolger des Erzbischofs trat wieder Frieden ein.
Wie Erzbischof und Suffragane in dem Streit mit Lübeck um die
Ubergriffe der Bettelorden einmütig zusammengestanden hatten
<1278—98), so standen sie 1295 gegen gewalttätige Eingriffe mäch-
tiger Laien zusammen, so nötigte 1300 das Schweriner Kapitel seinen
Bischof, sich vor dem Erzbischof zu verpflichten, die mit ihm ge-
troffenen Vereinbarungen zu halten, und bemühte sich 1362 der Erz-
bischof Gottfried um die Wiedererlangung der an die von Vülow
verpfändeten Schweriner Stiftsgüter.'") Für gemeinsame Zwecke
bestand eine feste Vereinbarung, nach der die Kosten umgelegt wur-
den: Bremen und Hamburg zahlten je eine Einheit, Ratzeburg und
Lübeck je ein Drittel, Schwerin zwei Drittel derselben/')

Kapitel 2

Die Diözese: Bischof, Domkapitel, Archidiakonat,
Kollegiatftift

Von den kirchlichen Obergewalten, von Papst und Erzbischof,
steigen wir hinunter zu den mittleren kirchlichen Gewalten, zu denen
des Landes, zu Bischof und Archidiakon, Domkapitel und Kollegiat-
stiften.

Während die erzbischöfliche Gewalt dauernd an Einfluß und Be-
deutung verloren hatte, hatte sich die bischöfliche trotz aller unmittel-
baren Eingriffe der Kurie im wesentlichen gehalten. Sie zerfiel aber
in zwei nebeneinander herlaufende, wesentlich verschiedene Macht-
befugnifse. Die Bischöfe waren einerseits die Landesherren ihrer
Stiftsländer, als solche Reichsfürsten und in ihrer Regierungsgewalt
nur durch die Ansprüche ihrer Kapitel mehr oder weniger einge-
schränkt, andererseits hatten sie als die obersten Geistlichen die kirch-
liehe Regierung ihrer Diözese, wiederum eingeschränkt durch die den
Obergewalten, Erzbischof und Papst, reservierten Befugnisse und die
der nächst niedrigeren Instanz, der Archidiakone.

Wir wenden uns zunächst der ersteren Seite zu. Die Bischöfevon
Schwerin und Ratzeburg waren Landesherren, dieser des Stifts-
landes Boitin, das die Kirchspiele Schönberg, Herrnburg und Selms-
dorf umfaßte, wozu noch eine Reihe von Kapiteldörfern kamen/)
jener des Landes Bützow-Warin mit den gleichnamigen festen
Häusern, wozu noch die in Vorpommern gelegene Vogtei Bisdorf
mit neun Dörfern gehörte. Das Land Bützow-Warin umfaßte die
Kirchspiele Bützow, Parum, Tarnow, Boitin, Zernin, Warnow,
Rühn, Baumgarten, Laase, Qualitz, Warin, Moisall, Bernitt und

7«) MllB, 1453. 2565 f. 2602. 2613. 2567. 2356. 2601. 9080.
") MllB. 11 829 von 1387.

Hierzu Bertheau, Die geschichtliche Entwicklung der ländlichen Verhältnisse im
Fürstentum Ratzeburg (MIbb. 79, 71—170).
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halb Neukirchen. Hierzu kamen die Stiftsdörser am Schweriner
See. Für beide Bistümer war die Reichsunmittelbarkeit nicht
mehr bestritten, wenn auch nur für Ratzeburg kaiserliche Be¬
lehnungen vorliegend) Dennoch war die Entwicklung der Ver-
Hältnisse in beiden durchaus verschieden. Während die Bischöfe von
Ratzeburg, wie das sowohl in dem prämonstratensischen Ordens-
charakter des Bistums als auch in seinem geringen Umfange be-
gründet war, in erster Linie die geistlichen Hirten ihrer Diözese

blieben und auf den Ehrgeiz, in den politischen Händeln der Zeit

eine Rolle zu spielen, verzichteten, waren die Schweriner Bischöfe

schon in der vorigen Periode tief in dieselben verwickelt worden.
Dementsprechend verlief die territoriale Entwicklung im Ratzeburgi-

schen ruhig und in stetiger planmäßiger Ausweitung, während sie

im Schwerinschen eben durch die politischen Verwicklungen in Kata-
strophen hineingerissen wurde und ein lebhaftes Auf und Ab zeigt.

In Ratzeburg war Bischof Markwardt 1335 gestorben, der Sül-

storf, Thondorf und Gr.-Mist erworben hatte. Sein Nachfolger Vol-

rad, aus dem holsteinischen Geschlecht von Dorne (1333—55), setzte

die Erwerbungen mit Schmilau und Manderow fort, während das

Kapitel Mechow erwarbt) Der folgende Bischof, Otto von Grönau,
regierte nur ein Jahr (1355—55), und sein Nachfolger, Wiepert

von Blücher (1356—67), wurde in eine böse und langwierige Fehde
verwickelt, indem die von Parkentin mit ihren zahlreichen Helfers-

Helfern ihm aufsagten (1358—60). Der Bischof erkaufte sich mit

600 Mark den Schutz Herzog Albrechts von Mecklenburg. Trotzdem

wurden die Seinen bei Selmsdorf geschlagen. Endlich gewann er

doch die Übermacht, nachdem er im Verein mit seinen Nachbar-
bischösen seine Gegner mit dem Banne belegt hatte/) Durch die Ver-
Wüstungen, welche diese Fehde und die 1359 im ganzen Bereich der
wendischen Lande wütende Pest angerichtet hatten, war jedoch die
wirtschaftliche Lage des Bistums so übel geworden, daß der Bischof
sie auf dem unerfreulichen Wege der Inkorporation zu verbessern
suchte, indem er 1363 die Nikolaikirche in Wismar der bischöflichen
Tafel, die Marienkirche dort und die von Grevesmühlen der des
Kapitels einverleibte/) Trotzdem konnte das Kapitel Schlagbrügge,
Restorf und Goldenfee erwerben.") Auch soll der Bischof am Schön-
berger Schloß gebaut und seine Residenz dorthin verlegt haben/)
Unter dem folgenden Bischof, dem bisherigen Propst Heinrich von
Wittorp (1367—88), aber beginnen die planmäßigen Erwerbungen
von neuem; 1375 werden Groß- und Klein-Molzahn, 1376 Roden-
berg, Menzendorf, Lübfee, Grieben und Blüffen mit der Landes-
Hoheit erworben und zum Stiftslande gelegt; 1377 werden Burg und
Dorf Stove, Eronskamp und Neschow ebenfalls mit der Landes-
Hoheit gegen Jarchau, Damker und Pötrau eingetauscht und ebenso

2) MUB. 10 781. 11321. 3) MUB. 5673. 5741. 7400.

*) MUB. 8473. 8668. 8670. Masch S. 263 nach Lista episc.

®)MUB. 9130. e) MUB, 9076. ') Masch S. 267 nach Lista episc.
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Groß-Rünz erworben.") Unter seinem Nachfolger Gerhard Holtorp
(1388—95) — auch er war bisher Propst gewesen — erwarb das
Kapitel Rieps und Mendorf.^) Unter Bischof Detlev von Parkentin
(1393—1418) aber nahmen die Käufe einen solchen Umfang an, daß
das Stift schließlich durch sie in ungeheure Schulden gestürzt wurde.
Jetzt wurden (1397) Carlow, Klocksdorf, Kuhlrade, Dependorf,
Schaddingsdorf, Papenhufen, Samkow, Pogez und Mortmühle
zum Stiftslande erworben. Schmachthagen kaufte das Kapitel
1378. Röggelin und Pötrau kamen 1399 hinzu; 1400 wurde Walks-
felde gegen Stintenburg und Campenwerder eingetauscht. Für die
Neuerwerbungen zum Stiftslande wurde neben der alten Vogtei
in Schönberg jetzt eine zweite in Stove errichtet; 1397 begegnet sie
zum erstenmal urkundlich.^)

Aber nun hatte sich der Bischof so überkauft, daß er das Schloß
Stove 1401 mit seiner ganzen, 14 Ortschaften umfassenden Vogtei an
das Kapitel verpfänden mußte, ebenso dem Propste Nikolaus Rambow
nicht weniger als acht stiftsländische Dörfer, weitere dem Kloster
Rehna, dem Rate von Lübeck und verschiedenen Edelleuten, endlich
sogar das Schloß Schönberg an einen lübischen Ratsherrn (1403)10)
und selbst seinen Hof in Ratzeburg an den Propst.") Schließlich
mußte er dem Kapitel, dem er schon 1398 die ganze höchste Gerichts-
barkeit in den Kapitelgütern überlassen hatte, und das sich im
folgenden Jahre vom Papste Konservatoren zum Schutze seiner
Interessen hatte setzen lassen, die gesamte Verwaltung übergeben
und einen Altenteil auf seinem Schlosse Schönberg beziehen, wo ihm
eine bescheidene Rente ausgesetzt war.") Dort starb er am 11. Ja¬
nuar 1419. Das Stift hatte noch durch Jahrzehnte an der Ab-
tragung der Schulden zu arbeiten. Aber schließlichwurden sie doch
abgetragen, und das Ergebnis war, daß das Stiftsland um die
Kirchspiele Schlagsdorf, Carlow, Demern und Halb-Mummendorf
gewachsen war und damit an Umfang sich fast verdoppelt hatte.

Im Schweriner Bistum hatte man unter Bischof Ludolf
von Bülow (1332—39) begonnen, die große Verschuldung, in die
das Stiftsland geraten war, zu vermindern. Unter seinem Bruder
und Nachfolger Heinrich (1339—47) wuchsen die Schulden von
neuem. Die Versuche, die Oberhoheit über das Festland Rügen zu
behaupten, mußten schließlich, wie schon erzählt, aufgegeben werden.
Behauptet wurde nur die freilich unbestrittene geistliche Juris-
diktion und der bischöfliche Zehnt des Landes, der auf 55 Last
Roggen, 134 Last Hafer und 63 Last Gerste geschätztwurde, und für
dessen Einziehung neun Zehntscheunen über das Land verteilt
waren.") Dazu kam die Vogtei Bisdorf mit ihren neun Dörfern.

<>)MUB. 10 699. 10 906. 10 913. 10 915. 10 929. 10 973. 11007 f. 11014. 11023.
11062. sa) MUB. 12 641.

») MUB. 13 133. 13 236. 13 253. 13 356. 13 449 f. 13 129. 13446. 13 398. 13 454.
Masch a. a. O. S. 310.

10) Schroeder, Pap. Meckl. 1804. Masch S. 323 nach Lista episc.
") Masch S. 772. MUB. 13 363 f. 13403. Masch S. 317 f.
») Hederich S. 433 ff.
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Bützow, Warin und Bisdorf blieben nach wie vor in Vülowschem
Pfandbesitz. Auch das auf der Grenze des Stiftslandes gelegene
Schloß Eickhof, das in den Besitz der werleschen Herren gekommen
war, zurückzuerwerben, gelang nicht. Herzog Albrecht von Mecklen¬
burg kaufte es von diesen zurück, aber Bischof Heinrich mußte ihm
die bischöfliche Hälfte als Lehen überlassen.")

Unter seinem Nachfolger trat jedoch der Umschwung ein. Zum
erstenmal griff jetzt die päpstliche Stellenbesetzung ein. Clemens VI.
transferierte den Bischof Andreas von Posen, — er gehörte zu den
vertrauten Ratgebern des Kaisers Karl IV. —, nach Schwerin

(1348—56).1B) Im September 1348 finden wir ihn in Rostock; er
versichert der Stadt Stralsund, daß er ohne vorhergegangene Ver-
Handlungen nichts gegen sie unternehmen werde. Er forderte von
den Gebrüdern Reimer, Heinrich und Dankward von Bülow die
Zurückgabe der Vogtei Bisdorf und verhängte, als sie sich dessen
weigerten, den Bann über sie;") 1351 traf er mit dem Ritter
Reimer und dem Schweriner Domherrn Vicke von Bülow die Ab-
rede, daß sie ihm die Zehnten von Rostock und Bukow und die
Dörfer Petersdorf und Körkwitz so lange abtraten, bis sie ihm die
Vogtei Bisdorf wiederverschafft hatten.") Die Gegner appellierten
teils an den Erzbischos von Bremen, teils an die Kurie. Die päpst-
liche Entscheidung erfolgte 1333 zugunsten des Bischofs; der Bischof
von Kammin, der Abt von Neuenkamp und der Sakristan von
Avignon wurden beauftragt, ihn in den Besitz aller verpfändeten
Schlösser und Güter zu setzen/") Bischof Andreas starb 1761, und
nun verlieh der Papst aus den Wunsch des Kaisers das erledigte
Bistum dem Domdekan von Olmütz, Albrecht von Sternberg.") Als
dieser 1337 unter Herzog Albrechts Geleit in Mecklenburg er-
schien, verhängte er, da sie renitent blieben, den Bann über alle
fünf Bülows, den Domherrn und Archidiakon von Tribsees Heinrich,
den Domherrn Vicke, den Ritter Reimer und die Knappen Heinrich
und Dankward/°) Der erstere fügte sich nun, gab den Schelfwerder
und die Bischofsmühle bei Schwerin heraus und wurde vom Bann
gelöst, aber gegenüber den anderen blieben auch weitere päpstliche
Verfügungen wirkungslos.^) Der Bischof weilte wieder fern von
seiner Diözese am kaiserlichen Hofe und ließ sichdurch Generalvikare
vertreten. Endlich beauftragte Papst Innozenz VI. den Erzbischos
von Bremen und den Herzog Albrecht von Braunschweig, der Bischof
den Erzbischos Fromholt von Riga mit gütlichen Verhandlungen,
und nun kam es, namentlich durch die Vermittlung des letzteren,
1363 zu einem Vergleich: Reimer und Vicke von Bülow behielten
die Vogteien Bützow und Warin, jedoch nur auf Lebenszeit, und ver-
pflichteten sich,dem Bischof aus ihnen jährlich 300 Gulden zu zahlen.^)
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Im folgenden Jahre (1364) wurde Bischof Andreas nach Leitomifchl
transferiert, und nun tat das Domkapitel den klügsten Schritt, den
es tun konnte, es wählte fein Mitglied, eben jenen Pfandinhaber
Vicke von Bülow, obgleich er nur die niederen Weihen befaß, zum
Bischof und schickteihn nach Avignon, um die päpstliche Bestätigung
zu gewinnen. Der Papst aber hatte bereits den Magdeburger Dom-
Herrn Rudolf, Grafen von Anhalt, mit Schwerin providiert. Zum
Glück starb dieser bereits wenige Wochen darauf (3. September
1365), und nun willfahrte der Papst der Bitte des Erwählten.^)
Jetzt verzichteten die von Bülow auf ihren Besitz und lieferten dem
Bischof aus ihrem eigenen Hause die Stiftsschlösser und Vogteien
Blltzow, Warin und Bisdorf aus. Letzteres wurde entfestigt.")
Und nun beginnt auch hier unter dem neuen Bischof Friedrich
(1366—75) ein schneller Aufstieg. Herzog Albrecht von Mecklen-
bürg, in die nordischen Unternehmungen verwickelt, bedurfte des
Geldes. Bischof Friedrich wurde sein Geldgeber: 1367 erhielt er
vom Herzog das Amt Schwaan in Pfandbesitz, 1369 Eickhof, das er
für 10 000 Mark dem Domkapitel weiter verpfändete und diese
Summe zur bischöflichen Tafel legte; wahrscheinlich hat er mit ihr
u. a. Prüzen gekauft;^) 1368 schenkte er der Kirche das Stammgut
seiner Familie, Bülow bei Rehna; 1371 gewann er die Vogteien
Sülze und Marlow mit 24 Dörfern als Pfandbesitz; im folgenden
Jahre kaufte er das Gericht in Sülze und schenkte zum Schweriner
Dombau 900 Mark. Er verstärkte die Befestigung von Eickhof und
fetzte den Albert van der Wik als Burgmann in die Feste. Schließ-
lich erwarb er noch Brüel mit den umliegenden Dörfern als Pfand
(1374) und kaufte Iürgenshagen für das Stift (1375).*°) Am
11. September 1375 ist er gestorben und im Dom zu Schwerin bei-
gesetzt.^) Seine Regierung bezeichnet eine Glanzzeit des Bistums;
aus tiefem Verfall war es zu einer Blüte emporgestiegen, die es
nicht wieder erreicht hat. Mit seinem Tode beginnt wiederum der
Abstieg.

Schon am 36. Tage nach Friedrichs Tode ernannte Gregor XI.
den Melchior von Braunschweig, Bischof von Osnabrück, gegen den
das dortige Kapitel in heftigem Protest stand, zum Bischof von
Schwerin, transferierte ihn dorthin und beauftragte die Bischöfe von
Ratzeburg und Lübeck, ihm den Treueid abzunehmen.^) Das
Schweriner Kapitel aber wählte fein Mitglied Markward Vermann
zum Bischof, und der Erzbischof von Bremen bestätigte ihn; am
1. Januar 1376 leistete er dem Kapitel den Treueid.^) Melchior
wurde in dem vorpommerschen Teil der Schweriner Diözese auf-
genommen und suchte von hier aus gegen seinen Konkurrenten vor-
zudringen, der seinerseits dafür Stralsund mit Interdikt belegte/")
Im Verlauf des Jahres 1377 gelang es Melchior, die Stadt Rostock

23) 3RU33. 9441. 9445 f. 24) MUB. 9508 f.
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zu gewinnen und unter Vermittlung Karls IV. die Anerkennung Her¬
zog Albrechts von Mecklenburg zu erhalten, indem er diesem die in
bischöflichem Pfandbesitz befindlichen Vogteien Sülze, Brüel und den
Eickhof aus drei Jahre überließ, und zwar unter der Bedingung, daß
er sie dann unter abermaliger Erlegung der Pfandsumme wieder-
erwerben dürfe. Das war ein hoher und für das Bistum böser
Kaufpreis. Aber damit war die Sache gewonnen. Nun gab auch
das Kapitel nach und versprach, seinen Elektus zur Übergabe der
Stiftshäuser Bützow und Warin zu bewegen. Bald darauf konnte
Melchior in Bützow einziehen.") Bermann starb bereits 1379/*)
Das Kapitel suchte zwar durch einen Prozeß den von Melchior so
leicht hingegebenen Pfandbesitz, dazu das von Herzog Albrechts
Söhnen Heinrich und Magnus unrechtmäßig besetzte Iürgenshagen,
wiederzugewinnen. Wiederum spielte Kaiser Karl den Vermittler.
Das Kapitel erreichte auch, daß der vom Papst zu seinem Schutz er-
nannte Konservator unter Androhung des Bannes die Herzoge zur
Herausgabe der umstrittenen Besitzungen aufforderte, doch waren
alle diese Bemühungen erfolglos; Sülze, Brüel, Eickhof und Jürgens-
Hägen blieben verloren.^) Bischof Melchior aber sah sich genötigt,
dem Kapitel die ganze Jurisdiktion in seinen Dörfern zu überlassen.
Am 6. Juni 1381 ist er gestorben und in Bützow beigesetzt. Nach
Hederichs Erzählung war sein Tod die Folge davon, daß er in der
Trunkenheit übermäßig Erdbeeren genossen hatte/*)

Inzwischen aber hatte (1378) das päpstliche Schisma begonnen,
Urban VI., der römische Papst, transferierte auf Wunsch Karls IV.
den Bischof von Münster, einen böhmischen Adligen, Potho
von Pothenstein, nach Schwerin.^) Das Kapitel scheint einen ge-
wissen Gerhard gewählt zu haben, der sich nun von dem avignonesi-
schen Papst Clemens VII. bestätigen liefe.36) Dieser Gerhard muß
jedoch, wie schon erzählt, bald gestorben sein oder resigniert haben;
kurz, das Kapitel wählte nun seinen Dekan Ioh. Junge, der als Elektus
von Schwerin schon am 26. Juni 1382 an dem Landfriedensbündnis
beteiligt war, das zwischen dem Markgrafen von Brandenburg und
den mecklenburgischen und pommerschen Herzogen abgeschlossen
wurde; er verpflichtete sich, zu seiner Aufrechterhaltung zehn Be¬
rittene zu stellen. Während Potho wiederum wie sein Vorgänger
in Stralsund Aufnahme fand, hatte Junge das Stiftsland inne und
schloß mit der Stadt Rostock ein Bündnis, wie ihn denn auch die
mecklenburgischen Herzoge anerkannt zu haben scheinen.^) Dennoch
bröckelte seine Obedienz allmählich ab. Schon 1385 wandte man sich
von Rostock aus in geistlichen Sachen an Potho, und 1387 erklärten
sogar die Schweriner Domvikare ihm vor dem Erzbischof von Prag
ihre Obedienz.^) Junges Bruder, der Domherr Friedrich, wurde
von seinen Gegnern überfallen, fortgeschleppt und starb elendiglich
im Turm der Quitzowschen Feste Lenzen.^) Junge selbst behauptete

31) MUB. 10 971. 11 011 f. 11017. 11122. 3-) MUB. 11139.
MUB. 11197 ff. 34) Hederich S. 443. 36) M-Zbb. 21, 176.
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sich zwar bis 1388 im Besitz des Stiftslandes, und Hederich erzählt,
wie er einst seinen Konkurrenten aus Bützow hinauskomplimentiert
und ihm nachgerufen habe: „Wer da hat Bützow und Warin, der
bleibt wohl Bischof von Schwerin." Aber noch in demselben Jahre
gelangte Potho in den Besitz von Warin und im folgenden wurde
Junge von seinem Hauptmann Tideke Zegelke ermordet/") Jetzt
war Potho Alleinherr, aber auch er starb bereits im nächsten Jahre
(1390).

Nun transferierte (11. Januar 1391) Bonifaz IX. auf Bitte des
Kapitels den Bischof Rudolf von Skara nach Schwerin.") Rudolf
war ein Sohn Herzog Johanns I. von Mecklenburg-Stargard; er
war mit seinem Vetter Albrecht nach Schweden gegangen und dort
1386 Bischof von Skara geworden; 1389 war er in der unglücklichen
Schlacht von Axewall mit ihm in Gefangenschaft geraten.") Wieder
frei gekommen, verließ er nun das für Mecklenburg verlorene
Schweden und kehrte als Bischof von Schwerin in die Heimat zurück.
Das Kapitel aber glaubte mit diesem Mitglied des einheimischen
Fürstenhauses gegenüber den ihm aufgezwungenen fremden Prä-
taten eine gute Wahl getroffen zu haben. Es stellte sich bald heraus,
daß das ein Irrtum war. Bischof Rudolf beteiligte sich an allen
Unternehmungen seiner fürstlichen Verwandten zur Befreiung des
gefangenen Königs Albrecht") In kurzem geriet er dadurch tief in
Schulden: schon 1391 muhte er bischöflicheZehnten in Vorpommern
verkaufen, 1394 verpfändete er Bede und Gericht in den von Bülow-
schen Stiftsdörfern an diese, und 1396 waren sogar die Häuser und
Ämter Bützow und Warin für 3000 Mark an den Domherrn Ioh.
Berchteheil verpfändet. Nun wurde das Kapitel aufsässig, und der
Bischof mußte sich ihm gegenüber verpflichten, ohne dessen Willen
keinen Krieg zu beginnen, seine Brüder nicht aus die Stiftsschlösser
zu lassen und dieselben von Berchteheil nicht wieder einzulösen.")
Im nächsten Jahr verkaufte er auch die Bischofsmühle vor Schwerin
an diesen, der sie dem Kapitel schenkte. Endlich, im Herbst 1397, kam
es zum völligen Bruch, das Kapitel entsetzte den Bischof der Re-
gierung des Stiftslandes, und nun begann der offene Kampf; die
beiden Brüder des Bischofs, Johann II. und Ulrich von Stargard,
Herzog Erich von Lauenburg und Albert von Holstein fielen mit ge-
waffneter Hand in das Stiftsland ein, raubten die Kapiteldörfer aus
und brannten sie nieder. Das Kapitel aber verbündete sich mit den
Schweriner Herzogen Albrecht und Johann sowie mit Balthasar und
Johann von Werle und hielt ihnen Widerpart. Bischof Rudolf
mußte sich wie sein Vorgänger nach Stralsund zurückziehen und
schließlich klein beigeben; er mußte (1399) in die Bündnisse des Ka-
pitels eintreten, versprechen, die verpfändeten Schlösser auszulösen,
die gesamte Verwaltung des Stiftslandes zwei Domherren zu über-
geben, denen die Amtsleute, die Mannschaft und die Städte wie ihm
selbst huldigen sollten, und die zu bestimmen hatten, was er für seinen
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und seiner Diener Unterhalt haben solle. Bützow wurde in der Tat
noch in demselben Jahre mit 600 Mark eingelöst, die aus der
Struktura des Domes geliehen wurden. Damit war der Friede
wiederhergestellt, die Regierungsgewalt aber in die Hände des Ka-
pitels gelangt.

Was die geistliche Seite der bischöflichen Gewalt betrifft, so war
der Bischof der eigentliche Inhaber der gesamten Seelsorge, der Ver-
waltung der Sakramente, des Lehramtes und der Disziplinargewalt.
Jedoch, je größer sein Sprengel, je zahlreicher die Pfarren in ihm
waren und je mehr er selbst von den politischen Bewegungen und der
Regierung seines Stiftslandes in Anspruch genommen wurde, desto
mehr wuchs für ihn das Bedürfnis, sich in seinen geistlichen Funk-
tionen durch Beauftragte vertreten zu lassen. Als solchedienten ihm
seit dem achten Jahrhundert die Archidiakone, die als Aussichts-
organe mit Disziplinargewalt (Bann) über den Klerus fungierten.
Sie treten uns denn auch in unserem Lande von Anfang an ent-
gegen, zunächst nur je einer für den ganzen Sprengel. Bald aber
wird der Sprengel in eine Reihe von Archidiakonaten aufgeteilt.
Da jedoch der im 13. Jahrhundert herrschenden Gewohnheit gemäß
diese Archidiakonate fest mit Dignitäten der Domkapitel und
Kollegiatstifte oder den Propsteien von Klöstern verbunden wurden,
für welche diese Korporationen das freie Wahlrecht besaßen, so ent-
glitt mit der Ernennung der Beamten dieses Amt dem Bischof fast
ganz und wurde eine ihm gegenüber fast selbständige Größe.")

So hatte der Dompropst von Ratzeburg, wie schon erzählt, zu-
nächst den Archidiakonat über die gesamte Diözese. Erst als die lange
vernachlässigte Heidegegend von Jabel und Wehningen eine wenn
auch noch spärliche deutsche Einwanderung erfuhr, waren auch hier
eine Reihe von Pfarren entstanden und für diese ein zweiter Archi-
diakonat zwischen 1230 und 1233 errichtet und dem Propst des hier
neugegründeten Nonnenklosters Eldena übertragen worden.") Eben-
so waren 1237 die mecklenburgischen Länder Klütz und Breesen
dem Banne des Rehnaer Klosterpropstes unterstellt worden.") Ein
vierter Archidiakonat bestand für die Kirchen der Sadelbande,
wurde aber 1247 mit dem des Ratzeburger Propstes vereinigt.")

Ebenso war auch im Schweriner Bistum der Archidiakonat über
die ganze provincia zunächst dem Dompropst zugesprochen worden.")
Faktisch hatte er sich bald auf die Grafschaft Schwerin und die meck-
lenburgischen Bogteien Mecklenburg, Bukow und Brüel beschränkt.
Zwei weitere waren bis 1232 für das Land Rostock und das Festland
Rügen mit den Sitzen in Rostockund Tribfees entstanden. Ersterer
wurde 1270 mit der Propstei des Bützower Kollegiatstiftes ver-
einigt/") letzterer regelmäßig von einem Schweriner Domherrn ver-
waltet. Ein vierter Archidiakonat war 1233 für die Pfarren des
Stiftslandes errichtet und dem Propst des Nonnenklosters Rühn
überwiesen,") ein fünfter für die Pfarren des Landes Goldberg,

45) Vgl. zu diesem Abschnitt MIbb. 73, 146—64.
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der dem Propst des Nonnenklosters Dobbertin zustand.") Weitere
vier Archidiakonate waren zwischen 1230 und 124V für die Länder
Parchim, Plau, Waren und Röbel errichtet, von denen jedoch der
durch die Verluste an Havelberg allzu klein gewordene von Plau
bald mit dem von Waren verbunden worden war. Die von Parchim
und Waren waren mit Schweriner Domherrenstellen verbunden, den
kleinen Röbeler hatte der Pfarrer von Alt-Röbel. Schließlich wurde
noch 1270 für den Dekan der Bützower Kollegiatkirche aus einigen
Pfarren der Vogtei Schwaan und der Umgegend von Sternberg ein
eigener Archidiakonat gebildet.^) Neben diesen neun Landes-
archidiakonaten gab es noch zwei rein klösterliche. Die Abtei Do-
beran hatte, den Ordensprinzipien entsprechend, schon bald nach
ihrer Gründung den Bann über ihre Pfarrkirchen erhalten, und
dasselbe wurde auch dem Nonnenkloster Neukloster für die seinigen
gewährt. Ersterer umfaßte später die fünf Kirchen von Kröpelin,
Steffenshagen, Rethwisch, Parkentin und Stäbelow, letzterer die von
Neukloster, Nakenstors, Bäbelin, Brunshaupten, Techentin und

Kessin.")
Im Kamminer Sprengel begegnete uns schon 1215 der Archi-

diakon von Demmin, zu dessen Bezirk Circipanien gehörte, von dem
jedoch die Länder Bisdede und Tribede, d. h. die Amter Güstrow,
Krakow, Teterow und Malchin 1235 abgetrennt und dem Güstrower
Propst unterstellt wurden.°°) Daneben bestand auch hier der klöster-
liche Archidiakonat der Abtei Dargun mit den Pfarren Röcknitz,
Leoin, Brudersdorf, Alt-Kalen, Polchow, Dukow und Gülzow.°°)
Am undeutlichsten liegen die Verhältnisse in den mecklenburgischen
Teilen des Havelberger Sprengels. Hier begegnet bereits 1249 ein
Propst in der Neustadt Röbel, dem später 33 Kirchen unterstehen,
1295 der Friedländer Pfarrer als Propst über die Kirchen des
Landes Stargard; sie beliefen sich später auf 80. Endlich finden
wir, daß das Prämonstratenserkloster Broda den Bann über die
sieben Kirchen des Landes Penzlin hat. Die der Länder Strelitz
und Ahrensberg unterstanden vermutlich dem Propst von Wittstock,
die südlich der Elde gelegenen der Länder Parchim und Plau dem
von Perleberg.°^)

Als die Aufgabe des Archidiakonates werden allgemein insti-
tmio, visitatio und correctio, d. h. die Weihe und Einsetzung der
Priester, die Abhaltung des Sendgerichtes und die mit ihm zu-
sammenhängende Ausübung der Disziplinargewalt bezeichnet;^)
doch ist die Entwicklung verschieden. Im Ratzeburgischen, wo das
Bistum in den Händen des Prämonstratenferordens war und der
Bischof seine kirchlichenFunktionen mehr selbst in der Hand behalten
hatte, unterstanden den Archidiakonen nur die vor dem Sendgericht
vorgebrachten Disziplinarsälle; alle übrigen vor das kirchlicheGericht
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gehörigen Fälle erledigte der Bischof selbst oder durch seinen Offizial,
und ein Versuch des Dompropstes Gerhard von Holtorp, die Ge-
richtsbarkeit der Archidiakone entsprechend dem, was anderswo
Rechtens war, zu erweitern, scheint mißlungen zu sein.°°) In den
ersten Zeiten scheint sogar der Bischof selbst auch das Sendgericht
gehalten zu haben.°°) Anders im Schwerinschen: hier werden die
Befugnisse des Archidiakons mit Bann und Synodalrecht, Cura,
Ordinatio und Eollatio der Kirchen, Ein- und Absetzung und In-
vestiwr der Kleriker und kirchlicheJurisdiktion umschrieben und dem
Bischof nur die Visitation und das Subsidium caritativum reserviert.
Außerdem blieb natürlich das Recht der Appellation vom Urteil des
Archidiakons an den Bischof. Ein Versuch des Bischofs Andreas,
die Gerichtsbarkeit der Archidiakone wieder einzuschränken (1352),
scheiterte ebenso wie der des Ratzeburger Propstes, sie zu erweitern,
und auch der Abt von Doberan behauptete siegreich fein Bannrecht
über die Kirche von Kröpelin gegen die Anfechtung des Bischofs
(1333). Auch 1378 kam es noch einmal zu einem Konflikt zwischen
dem Bischof und seinen Archidiakonen um die Gerichtsbarkeit, über
den jedoch nichts Näheres bekannt ist.")

Je mehr sich der Archidiakonat dem Bischof gegenüber ver-
felbständigt hatte, desto mehr wuchs für diesen das Bedürfnis, seine
Rechte durch persönlich von ihm abhängige Beauftragte vertreten
zu lassen. Es sind dies die bischöflichen Offiziale. Einen solchen
des Bischofs von Ratzeburg finden wir feit 1343 ständig in Wismar.
Ein Schweriner Offizial, wie es scheint noch ohne festen Sitz, erscheint
zuerst 1284; seit ca. 1351 scheint auch in Rostock ein bischöflicher
Offizial seinen ständigen Wohnsitz gehabt zu haben/') Aber auch
die Archidiakone liehen sich vielfach durch eigene Offiziale vertreten.

Geblieben war dem Bischof, abgesehen davon, daß er die höhere
Instanz für die Jurisdiktion der Archidiakone bildete, die Bestäti-
gung aller kirchlichen Stifwngen, die Abhaltung der Visitation und
der Diözesensynoden, das Recht, auf ihnen Statuten und Verord-
nungen zu erlassen, die Weihe der Kirchen und des Chrismas, sowie
die Firmelung und ein beschränktes Recht der Ablaßerteilung, end-
lich die Besteuerung der Diözesanen. Um mit letzterem zu beginnen,
so bestand die kirchliche Besteuerung der Laienschaft im Zehnt, der
freilich infolge der Zehntverträge mit den Landesherren sowie von
Einzeloerleihungen nur noch zum Teil im Besitz der Bischöfe tvar.63)
Die Besteuerung des Klerus bestand einerseits im Kathedraticum,
der Synodalgebühr, andererseits in dem bei besonderen Gelegen-
heiten, wie der Leistung von Servitien an die Kurie, beschlossenen
subsidium caritativum, von dessen Leistung freilich die großen Zister-
zienferabteien befreit waren.^)

Bischöfliche Diözefansynoden scheinen ziemlich regelmäßig ge-
halten zu sein, wenngleich nur zufällig von ihnen Nachricht erhalten
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ist, wo es sich um wichtige Synodalverordnungen handelt."") Sie
werden überall als ständige Einrichtung vorausgesetzt, über die
Ausübung der bischöflichen Visitation ist uns nur eine Nachricht er-
halten: 1382 visitierte Bischof Heinrich die Kirchen und das Dom-
kapitel in Ratzeburg. Doch wird es auch in den mecklenburgischen
Bistümern gehalten worden fein wie im benachbarten von Lübeck,
wo der Bischof alle Schaltjahre visitierte und dabei die Firmelung
vornahm."") Auch die Weihe neuerrichteter Kirchen nahm der Bi-
schof durchweg in eigener Person vor. Schließlich trat aber auch
auf diesem eigensten Gebiet des bischöflichen Handelns das Bedürfnis
nach Entlastung ein. Auch hier treten Beauftragte an feine Stelle,
die sog. Weihbischöfe, die den Titel irgendeiner Diözese in partibus
infidelium trugen. Seit dem 13. Jahrhundert hatte sich diese Ein-
richtung allmählich, zuerst in Süddeutschland, eingebürgert. In der
bremischen Kirchenprovinz taucht ein Weihbischof zuerst 1319 in Vre-
men selbst auf, in der Kamminer Diözese 1280. Die beiden prämon-
stratensischen Bistümer Ratzeburg und Havelberg sind bis zum Ende
unserer Periode ohne solche ausgekommen; ihre Bischöfe waren noch
iriesterlich genug, um ihre geistlichen Funktionen selbst äuszu-
üllen.") Dagegen mußten sich die meist am Hofe des Kaisers wei-
enden Bischöfe Andreas und Albrecht von Schwerin (1348—64)

durch Generalvikare in pontificalibus vertreten lassen. Als solche
begegnen u. a. der Abt von Doberan und der Propst von Schwerins)
Doch das waren immerhin nur unständige Vertreter; den ersten
ständigen Weihbischof hatte der herzogliche Bischof Rudolf (1388 bis
1415), dem es wohl überhaupt an geistlichen Qualitäten gebrach.

Neben dem Bischof stand das Domkapitel, d. h. die Priesterkorpo-
ration der bischöflichen Haupt- und Domkirche. Die Domkapitel
waren, als die mittelalterliche Kirche in Mecklenburg ihre Organi-
fation schuf, eben daran, das alleinige Wahlrecht für die Besetzung
des bischöflichen Stuhles zu erringen. Für das Ratzeburger Kapitel
ergab sich das, sobald die überragende Macht Heinrichs des Löwen
weggefallen war, aus seinem Ordenscharakter von selbst; es war ein
zum Prämonstratenferorden gehöriger Konvent, der zur Magde-
burger Kongregation gehörte. In Schwerin errang das Kapitel das
alleinige Wahlrecht in den Kämpfen um die Nachfolge Bemos 1195,
nachdem ihm schon vorher Cölestin III. die freie Wahl seiner Mit-
glieder und Würdenträger bestätigt hatte (1171). Zugleich wurde
Grundbesitz und Einkommen des Kapitels von dem des Bischofs ge-
trennt und festgesetzt, daß der Bischof dem Stifte gehörige Güter
nur mit Einwilligung des Kapitels veräußern dürfe."") Damit hatte
dieses eine rechtliche Handhabe gewonnen, unter Umständen auch in
die bischöfliche Regierung des Stiftslandes einzugreifen; und es hat

°°) Ratzeburger Synoden von 1313. 1319. 1330 MAB. 3624. 4132. 5129:
Schweriner von 1328. 1341. 1357. 1366. 1397: MUB. 4795°. 6136. 8386. 9606.
13 218 (3). Synodale Verordnungen MUB. 7273. 7310. 3930. 6136.

6e) ÜB. des Bist. Lüb. I, 288, S. 310. °7) Eubel: Hierarchia catholica medii
aevi, Bd. I (1713), S. 552 ff. 555. 68) MllB. 7397. 7983. 8339. 8373. 8740.

°°) MUB. 151. 158.
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diese Handhabe mehr als einmal benutzt. So griff es gegen Ende
des 13. Jahrhunderts, als Bischof Gottsried das Stift in Schulden
gestürzt hatte, ein; es setzte einen Aktionsausschuß ein, es zwang den
Bischof, die Regierung mit zwei Deputierten des Kapitels zu teilen,
und leitete so die allmähliche Entschuldung ein. Ebenso prozessierte
es 1379 gegen die mecklenburgischen Herzöge um das von diesen be-
setzte Stiftsschloh Eickhof, sowie den Pfandbesitz des Stiftes in Brüel
und Sülze. Es schloß 1384 ein Schutz- und Trutzbündnis mit Rostock,
um seinen Elektus Ioh. Junge gegen den vom Papst ernannten
Potho von Pothenstein zu behaupten, und es zwang in hartem
Kampfe 1397 abermals seinen Bischof, der das Stift von neuem
übermäßig verschuldet hatte, fast die ganze Regierung desselben in
die Hände zweier Deputierten aus seiner Mitte zu legen, denen sogar
Stiftsstädte und Mannschaft zu huldigen hatten.

Ebenso griff das Ratzeburger Domkapitel ein, als Bischof Detlef
(1385—1418) durch seine allzu umfangreichen Erwerbungen für das
Stift dasselbe überschuldet hatte. Auch hier nötigte es den Bischof,
ihm das Regiment abzutreten, und leitete es die notwendige Ent-
schuldung ein.

So wachten diese mächtigen Körperschaften eifersüchtig über dem
Wohl und Wehe ihrer Bistümer, ebenso sehr aber auch über ihren
eigenen Rechten. Schon gegen Ende des 12. Jahrhunderts hatten
sie erreicht, daß ihr Grundbesitz und Einkommen von dem der Bi-
schüfe getrennt wurde; 1194 waren dem Ratzeburger Kapitel außer
Zehnten in 58 Ortschaften zwölf Dörfer im Stiftslande Boitin und
fünf im Lande Ratzeburg überwiesen worden.'") Dem Schweriner
Kapitel war schon bei seiner Errichtung 1171 ein nicht unbedeuten-
der Grundbesitz am Schweriner See und in der Vogtei Bukow, da-
zu allerlei Zehnte, zugesichert und 1395 eine neue Regelung getrof-
fen worden. Wie bei dem Ratzeburger kamen im Laufe der Zeit
noch weitere Erwerbungen hinzu. Im 14. Jahrhundert besaß es die
am Westufer des Schweriner Sees gelegenen Dörfer von Lankow
im Süden bis Kleinen im Norden, dazu auf dem Ostufer Rampe,
Brahlstorf und Rubow, in der Vogtei Bukow Lifchow, Bantow,
Moitin, Zarfzow, Biendorf und Wischuer, endlich die Schelfe und
den Schelfwerder, Dalberg, Wendelstors und Pingelshagen bei
Schwerin.") Beiden Kapiteln gelang es im Laufe der Zeit, auch die
gesamte Gerichtsbarkeit in ihren Dörfern in ihre Hände zu bringen.")

Während das Ratzeburger Kapitel als mönchisch regulierte Kor-
poration an der vita communis festhielt, wurde sie vom Schweriner,
als weltlichem Kapitel, das den Gewohnheiten des Lübecker und
Bremer Kapitels folgte, schon früh aufgegeben. Schon 1239 sollten
die Domherren getrennte Wohnungen erhalten, doch kam es erst 1267
zu ihrer Anweisung. Seitdem wohnten die Domherren auf ihren
eigenen Höfen rings um den Dom und auf der Schelfe.") über die

7°) MllB. 154.
«) MllB, 948 f. 958. 964. 1213. 1862. 4537. 6609 usw.
") MllB. 6445. 11205. 1633. ™) MllB. 487. 1131.

181



inneren Verhältnisse gibt uns die Aufzeichnung der Gewohnheiten
des Schweriner Kapitels von 1370 ein anschauliches Bild.") Das
Kapitel bestand aus den Inhabern der zehn größeren und einer
Reihe kleinerer Probenden. Zur Residenz waren nur die ersteren
verpflichtet: geringeren Urlaub konnte ihnen der Dekan, größeren
nur das Kapitel gewähren. Jeder Kanonikus hatte seinen Vikar,
der ihn bei den vorgeschriebenen Gottesdiensten vertreten konnte.
Jeder hat seinen bestimmten Platz im Chor des Doms und im Ka-
pitel, doch darf am Kapitel nur teilnehmen, wer die höheren Weihen
hat. Kein Geistlicher des Doms darf nach dem Läuten zur Früh-
messe ohne religio, d. h. ohne geistliches Gewand, sich auf dem Fried-
Hof oder im Dom sehen lassen. Genau wird bestimmt, wer sich vor
dem anderen beim Erscheinen oder Weggang aus dem Chor zu er-
heben hat, wer anzustimmen, wer zu lesen hat, wann gekniet wird,
wann man sich neigt. Für die Fastenzeit und Bußtage werden
schwarze Kappen vorgeschrieben, bunte Kleidung, geschlitzteSchuhe,
nasse Haare, nackte Füße werden verboten usw. An der Spitze des
Kapitels steht der Propst, er hat in seiner Kurie zu residieren, übt
die geistliche Gerichtsbarkeit in seiner Propste!, von der jedoch die
Schweriner Chorgeistlichkeit ausgenommen ist, die unter dem Dekan
steht; er hat mit drei anderen Domherren jährlich die Kapitelsdörfer
zu bereisen. Der Dekan hat die Oberaufsicht über die Domgeistlichkeit
und die Gottesdienste; der Scholastikus hat das Siegel des Kapitels,
läßt die Briese des Kapitels schreiben und führt die Aufsicht über die
Schule; der Kantor hat die Leitung des Gesanges, bestimmt die
Lektionen, führt die Aufsicht über die Orgel und sorgt dafür, daß sie
keine überflüssigen Floskeln macht; der Thesaurar hat die Aufsicht
über den Ornat der Kirche, die Bibliothek, die Fahnen, Lichter und
ewigen Lampen, den Bedarf an Oblaten und Messewein; der Kellerar
verabfolgt durch seine Angestellten den residierenden Domherren ihre
wöchentlichen Präbendenbrote. Die übrigen Inhaber der Major-
präbenden verwalten ihre Archidiakonate; der Pfarrer hat die Früh-
messe zu lesen, zu predigen, Beichte zu hören, die Kranken zu be-
richten, zu taufen, einzusegnen und zu beerdigen. Er ist von der
Pflicht, im Chor zu erscheinen, entbunden. Auch hier findet sich die
eigentümliche Sitte, daß die Schüler der Domschule jährlich am
29. November einen Schülerabt und -Bischof wählen. Bis zum
29. Dezember hat der zuletzt aufgenommene Kanonikus beide aus-
zukleiden und an den Sonn- und Festtagen mit den Schülern zu
speisen.

Für das Ratzeburger Kapitel und die in ihm bestehende vita
communis sind Speise-, Brot- und Bierordnungen von 1301 erhalten,
nach denen es bei den gemeinsamen Mahlzeiten im Refektorium
dreimal in der Woche morgens und abends Fleisch gab. An Brot
erhielt jeder Kanonikus täglich ein Weizenbrot, an Bier r/2 Stüb-
chen.'°)

") MUB. 10 128. 75) MUB. 2758f.
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Neben den Domkapiteln stehen die Kapitel der Kollegiatkirchen,
d. h. von größeren Kirchen, deren Priesterschaft ebenfalls unter einer
Regel zu einer Körperschaft zusammengeschlossenwar. Es gab deren
in unserem Gebiete drei, die von Bützow im Schweriner, die von
Güstrow im Kamminer und die von Strelitz im Havelberger Spren-
gel. Das Güstrower Domstift war bereits 1226 von BischofBrun-
ward begründet worden, aber schon 1230 unter die Kamminer
Obedienz gekommen.") Die Zahl der Kanonikate stieg hier durch
Stiftungen bis 1358 von sieben auf 13 größere stimmberechtigteund
12 kleinere. Auch hier hielten sichdie Domherren Vikare. Mit ihrer
Residenz aber stand es schlecht. Die Einzelhöfe um den Dom ver-
fielen sogar zeitweilig, weil die Inhaber sich auswärts aufhielten,
und die Residenzpflicht mußte wiederholt von neuem eingeschärft
werden. Das Stift litt eben wie die meisten daran, daß die Inhaber
seiner Präbenden vielfach auch noch an anderen Orten bepfründet
waren. Auch hier gab es Propst, Dekan, Scholastikus und Thesau-
rar. Mit dem Amt des Propstes war der Archidiakonat über die
Länder Bisdede und Tribede verbunden. Erhalten sind Statuten
von 1358.")

Ein wenig jünger ist das Kollegiatstift in Bützow; 1248 erhob
Bischof Wilhelm die dortige Pfarrkirche zu einem solchen. Er schrieb
ihm die Observanz des Schweriner Domkapitels vor, behielt sichund
seinen Nachfolgern die Übertragung der Dignitäten desselben und
bestimmte, daß der Propst immer aus der Zahl der Schweriner Dom-
Herren zu nehmen fei. Dem Propste des Bützower Kollegiums wurde
1270 der Archidiakonat über das Land Rostockübertragen und für
den Dekan ein weiterer aus der Bützower und einer Reihe benach-
barter Kirchen gebildet. Im übrigen ist das Stift ohne größere Be-
deutung geblieben.^)

Dasselbe gilt auch für das Strelitzer Stift, das 1366 und 1417
mit seinem Dekan, Scholastikus, Thesaurar und weiteren Kanonicis
auftaucht, von dem jedoch fönst nichts erhalten ist.") Es befaß das
Kompatronat in Grünow.

Kapitel 3

Das Kirchspiel, Pfarrer und Pfarrkirche, Vikare
und Bruderschaften, Spitale und Bettelklöster

Den engsten Kreis der kirchlichenOrganisation bildete das Kirch-
spiel mit seinem Mittelpunkt in Pfarrkirche und Pfarrer.') Hier
wurden die Segnungen der Kirche, ihre Gnaden und ihre Gebote

7a) Schmaltz u. Gehrig: Der Dom zu Güstrow, 1926.

«) MUB. 584. 999. 6695. 7140. 8428. 8518. 11990.

") MUB, 583. 610. 685. 994. 1034. 1178. 1244. 1288. 2029. 2183. 5744. 6051.
6323. 8525. 9727. 79) MUB. 7086°. 9476.

J) Künstle, Die deutsche Pfarrei usw. (Kirchenrechtl. Abhdlgen. herausg. v. Stutz,

H. 20, 1905). Alfr. Schultze, Stadtgemeinde und Kirche im MA. (Festgabe für
R. Sohm, 1904), S. 105—42.
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dem einzelnen Christen nahegebracht und gespendet. Wir sahen
bereits, wie sich das Netz dieser Kirchspiele im Laufe des 12. und
13. Jahrhunderts immer engmaschiger über das Land gelegt hatte.
Es gab am Ende dieser Entwicklung in ihm keinen Ort, mochte er
auch noch so klein sein, der nicht mit seinen Bewohnern zu einem be-
stimmten Kirchspiel gehörte und mit seinen kirchlichenBedürfnissen
an seine Kirche und ihren Pfarrer gebunden war. Die Errichtung
von Kirchen und Kirchspielen hatte sich an die politische Einteilung
des Landes, die sog. „Länder" angeschlossen. Bis in die Jetztzeit
lassen sichdie ehemaligen Grenzen dieser Länder aus denen der Kirch-
spiele wiederherstellen. Zu Anfang, etwa bis in die zwanziger Jahre
des 13. Jahrhunderts, waren, wie bereits erzählt, in planmäßiger
Zusammenarbeit von Bischof und Landesherrn größere, etwa 7—15
Ortschaften umfassende Kirchspiele gegründet worden. Sie füllen
den ganzen Westen, Norden und Nordosten des Landes. Je mehr
sich aber im Verlaufe der großen Kolonisationsbewegung der ein-
wandernde niedere deutsche Adel als Siedlungsunternehmer an ihr
beteiligte, desto mehr war die Gründung von Kirchen in feine Hände
übergegangen, und es hatten damit kleinere und schließlichkleinste
Kirchspielsgründungen die älteren und größeren abgelöst. Sie füllen
mit ihrem engstmaschigen Netz den Süden und Südosten des Landes.
Eine Zusammenfassung in Dekanien wie in Altdeutschland und noch
in Holstein gab es in Mecklenburg nicht; es genügte die in den zahl-
reichen Archidiakonaten hergestellte. Am Schlüsse der Siedlungs-
Periode, d. h. etwa um 1330, umfaßte das Bistum Ratzeburg auf
mecklenburgischemBoden 66 Pfarren, zu denen noch 19 im Herzog-
tum Sachsen-Lauenburg kamen, das Bistum Schwerin 197 Pfarren,
zu denen 46 vorpommerfche kamen, das Bistum Kammin 77, das
Havelberger 178 durchweg sehr kleine Pfarren. Endlich gehörten
no'ch 16 Pfarren an der Südostgrenze von Mecklenburg-Strelitz, in
den Ländern Feldberg und Fürstenberg, zum Bistum Brandenburg.

Fragen wir nach dem Rechte, unter dem diese Pfarren gegründet
sind, so ist zu sagen, daß ihre Gründung in die Zeit fällt, in der das
altchristlicheRecht sichmit dem germanischen Eigenkirchenrecht gegen-
seitig durchdrungen hatte und aus dieser Verbindung das mittel-
alterliche kanonische Patronatsrecht entstanden war,^) nach welchem
dem Begründer einer Kirche nicht mehr das Eigentum über sie, —
sie bildete ein selbständiges kirchliches Korpus —, sondern nur ge¬
wisse Vorrechte verblieben, vor allem das Recht der Verleihung, die
freilich an die bischöflicheBestätigung gebunden war, sowie eines
gewissen Rechtes auf Hilfe aus dem Kirchengut, wozu auch zunächst
noch das Spolienrecht gehörte, d. h. das Recht auf den Nachlaß des
Pfarrinhabers, ein Recht, das indes im Laufe des 13. Jahrhunderts
überall beseitigt und durch das freie Testierrecht der Geistlichenüber
ihre Habe, sowie durch das Recht auf das „Gnadenjahr" ersetzt
wurde; nach letzterem sollten die Einkünfte des auf den Tod des
Stelleninhabers folgenden Jahres zur Abdeckungetwaiger Schulden

2) Stutz, Patronat in Haucks Realenzykl. 3XV; F. X. Künstle, a. a. O.
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dienen. Motiviert wurde es damit, daß der Pfarrer durch sein Amt
zu einer oft über feine Mittel hinausgehenden Gastfreiheit genötigt
fei/) Den Rechten des Patrons standen jedochauch Pflichten gegen-
über, welche sich namentlich auf die Erhaltung der Kirche bezogen.
So hatte jede Kirche ihren Patron, zum großen Teile in dem Landes-
Herrn, in einzelnen Fällen, wie im Lande Breesen, im Bischof,in der
überwiegenden Masse der kleineren Kirchspiele aber in dem grund-
gesessenenAdel, wozu noch eine Reihe klösterlicherPatronatskirchen
kamen. Ohne Patronat waren nur die Dom- und Kollegiatkirchen,
in denen die Patronatsrechte und -pflichten dem Kapitel selbst zu-
standen. Ein eigentliches, freilich auch schon eingeschränktes Eigen-
kirchenrecht bestand nur bei denjenigen Kirchen, die Stiftern oder
Klöstern inkorporiert waren, um deren wirtschaftliche Verhältnisse
aufzubessern, was freilich ein sehr unerfreuliches Hilfsmittel war. So
waren dem Kloster Neuenkamp seine Patronatskirchen inkorporiert,
dem Kloster Broda die von Neubrandenburg, Penzlin, Ankers-
Hägen und Groß-Lukow, dem Ratzeburger Domkapitel die Marien-
kirchein Wismar und die zu Grevesmühlen und Mustin, der bischöf¬
lichen Tafel die wismarsche Nikolaikirche,dem Kloster Zarrentin die
zu Wittenburg, dem Kloster Eldena die zu Grabow, dem Kloster
Dobbertin die zu Goldberg, dem Kloster Ribnitz die dortige Stadt-
kirche sowie die von Marlow, Schwann und Dassow, Jvenack die zu
Sophienhof und Kastorf, Malchow die von Grüssow, dem altmärki-
schen Kloster Arendsee die von Wargentin, der Komturei Mirow
die zu Freyenstein, dem Kollegiatstift Bützow die von Neukirchen,
dem Güstrower Kapitel die von Malchin, überall handelt es sich
darum, daß das Stift oder Kloster das Pfarreinkommen genießt und
die Pfarre durch einen Vikar verwalten läßt, den es mit einem an-
gemessenen Teil desselben besoldet/) Am wenigsten bedenklichwar
die Inkorporation vielleicht bei dem Kloster Broda, das als priester-
licher Prämonstratenserkonvent die Pfarren durch seine Mitglieder
verwalten ließ.

Aber nicht nur der Patron besaß Rechte an seine Pfarrkirche,
sondern auch die Kirchspielskinder hatten durch ihre Kirchgeschwo-
renen, Zuraten oder Erwählten solche. Sie wurden, wie schon der
Name besagt, mit Konsens des Pfarrers gewählt. Ihre Zahl belief
sich gewöhnlich auf zwei, gelegentlich kommen jedoch auch drei vor.
Auf dem Lande sind sie durchweg Bauern, in den Städten, vorab in
Rostockund Wismar, Mitglieder des Rates; hier führen sie den Titel
Provisores. Ihnen lag die Verwaltung des Kirchenvermögens ob;
sie verpachteten die Kirchenäckerund nahmen die Pacht ein, führten
die Heberegister, liehen Geld aus und nahmen solchesauf, verwalteten
die Stiftungen, zahlten den Vikaren ihr Gehalt, besorgten Oblaten
und Wein für die Messe, gingen fünfmal im Jahre nach dem Offer-

3) MUB. 1097. 1411 f. 1437 f. 2183. W. v. Brünneck, Zur Gesch. und Dogmatil der
Gnadenzeit (Kirchenrechtl. Abhdlgen. herausg. v. Stutz, H. 21, 1905).

") MUB. 526. 7982. 9118. 2945. 4232. 8394 f. 9130. 3197. 4989. 6487. 8783 f.
9143. 5332. 4556. 4666. 5114. 5948. 2961. 7660. 5589. 9028. 9612. 9627. 8428.
12 377.
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torium, mit dem Belt die Opfergaben einzusammeln, ja. bei Stif-
tungen wurde ihnen oft sogar ein gewisses Aufsichtsrecht über den
Pfarrer gegeben, indem festgesetztwurde, daß sie ihm die Hebungen
derselben zu entziehen und etwa an Arme auszuteilen hätten, wenn
er die auf den Stiftungen liegenden Pflichten nicht ordnungsmäßig
erfülle. Bei größeren Kapitalaufnahmen begegnet es sogar, daß aus
jedem der Kirchspielsdörfer zwei Bauern als Bürgen an dem Ver¬
trage beteiligt sind. Auch bei den Rostocker Kirchgemeinden findet
es sich, daß Käufe und Verkäufe mit Zustimmung aller Parochialen
geschehen. So war auch die Gemeinde nicht ohne Rechte/) Dagegen
war sie verpflichtet, ihrem Pfarrer ein Pfarrhaus von sieben Fach,
mit einer Balkendeckeüber der Feuerstelle, zwei verschließbaren Kam-
mern und einem Fenster zu bauen und zu erhalten/) Es handelt
sichum das niedersächsischeBauernhaus mit seiner großen Diele und
dem Wohnende. Doch war die Forderung nach zwei gesonderten
Kammern nicht immer erfüllt. Noch 1591 begegnet in Vietlübbe bei
Plau ein Pfarrhaus, das nur eine Stube, aber keine Schlafkammer
hat. In diesem Hause wohnte der Pfarrer mit Wirtschafterin, Knecht
und Magd und bewirtschaftete seine Pfarrhufen, wenn er es nicht,was
auch vorkam, vorzog, sie zu verpachten. Sein Einkommen bestand
wesentlich aus ihrem Ertrage. Dazu kamen noch das von den Bauer-
Hufen zu liefernde Meßkorn, kleinere Leistungen wie Rauchhühner,
Brot, Wurst und Käse, der Vierzeitenpfennig und das Opfer, welches
die Gemeindeglieder an den großen Festen bei dem feierlichenUmgang
um den Altar auf diesem niederlegten/) endlich noch im Laufe der
Zeit sich mehrende Stiftungen von Seelenmessen und Fürbitten für
Verstorbene. So hatte z. B. der Pfarrer von Alt-Gaarz 1364 elf
verschiedene derartige Gedächtnisse zu halten, die ihm jährlich zehn
Scheffel Roggen, sieben Scheffel Gerste, den Ertrag einer Wiese und
einer Tenne, ein Hähnchen und 61 ß eintrugen/)

Über die Ausbildung der Pfarrer bestanden keine Vorschriften;
im allgemeinen wird sie an den Schulen der Dom- und Kollegiat-
oder der größeren Stadtkirchen erfolgt sein, doch mag auch mancher
nur als Scholar und Sakristan eines Pfarrers seine Vorbildung ge-
wonnen haben. Jedenfalls ließ sie weithin viel zu wünschen übrig.

Zu den Pflichten des Pfarrers gehört das Lesen der täglichen
Messe, Predigt, Beichte, Krankenbericht, Taufe, Einsegnung und Be¬
erdigung/) Eingehende Vorschriften sind für die Havelberger
Pfarrer erhalten; sie sollen das Volk im Wort und Evangelium
unterrichten, ihm das Glaubensbekenntnis erklären, die kanonischen
Hören halten, die Sakramente mit Ehrfurcht behandeln und das
Volk über sie unterrichten, sich in ihren Amtshandlungen auf ihre

°) MAB. 2839. 2897 f. 3668. 4289. 4604. 4954. 5009. 5046. 5291. 5629. 5881 usw.
2801. 4818. 5140.

") Brem, llrkb. Bd. Hl Nr. 6. Synodalstatut von 1351. Vgl. für Havelbg.
MUB. 1939.

7) Ratzeburger Pfarrtaxen von 1319 MUB. 4093—4113. 4115—22; von 1335
MUB. 5613. 8) MUB. 9300.

o) MUB. 10 128.
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Kirchspielsleute beschränken,bei der Taufe nicht mehr als drei Paten
zulassen, keine heimlichen Ehen dulden, keine Trauungen in der ge-
schlossenenZeit vornehmen, in entweihten Kirchen oder Friedhöfen
nicht fungieren, unehrenhafte Geschäftemeiden, ohne bischöflicheEr-
laubnis ihre Pfarren nicht verpachten, nicht zulassen, daß sich die
Kirchenpatrone das Eigentum der Priester aneignen, vor allem aber
ein geistliches Leben führen, sich maßvoll kleiden, Wirtshausbesuch,
Würfelspiel, öffentliche Schauspiele, lärmende Jagden fliehen, ein
keusches Leben führen und verdächtige Frauenzimmer entlassen.")
Immer wieder mußte besonders auf diesen letzteren Punkt gedrückt
werden, da der Pfarrklerus sich immer noch nur schwer an den
Zölibat gewöhnte. Die Bremer Synodalstatuten des Kardinals
Guido von 1266 drohten jedem Priester mit Absetzung, der seine
Konkubine nicht binnen Monats entließ: die von 1328 begnügten sich
bereits damit, öffentliche Konkubinate so zu bedrohen, und später gab
man sich mit einer Geldstrafe zufrieden. Man wird diese Konku-
binate nicht allzu hart beurteilen dürfen; sie waren immerhin besser
als das Leben mancher Geistlicher, denen auch diese Bindung fehlte.

Wie weit die Verpflichtung der Pfarrer zur Predigt erfüllt wurde,
entzieht sich wenigstens auf dem Lande der Beurteilung, doch fetzt
eine Bannverkündigung von 1368 voraus, daß durch die ganze
Schweriner Diözese hin Sonn- und Festtagspredigten stattfinden,")
und man wird annehmen dürfen, daß in Mecklenburg wie in Alt-
deutfchland auch in Dorfkirchen wenigstens an den solennen Fest-
tagen gepredigt wurde.") In zwei Fällen ist auch für 1361 in Dorf-
kirchen — Wattmannshagen und Barchentin — ein Predikstol be¬
zeugt.") Sicher ist dagegen, daß in den Städten, auch in den kleinen,
sonn- und festtäglich gepredigt wurde. Ebenso wurde in den Ka-
pellen der Heiligengeistspitale gepredigt.") Vor allem aber übten
die Predigermönche und die Minoriten in ihren Kirchen eine eifrige
und geschätztePredigttätigkeit aus. In Wismar bedingte sich der
Rat bei ihrer Aufnahme (1294) die Sonn- und Festtagspredigt in
der Hauptkirche der Stadt zu St. Marien durch die Dominikaner
aus.") Auch die Zisterzienser von Doberan scheinennochim 14. Jahr-
hundert auch außerhalb ihres Klostergebietes eine öffentlichePredigt-
tätigkeit ausgeübt zu haben. Ebenso predigten die Antoniusbrüder
von Tempzin jährlich einmal in allen Kirchen, die sie für ihre Samm-
lungen besuchten.")

Spärlich sind die aus Testamenten stammenden Nachrichten über
literarische Hilfsmittel für die Predigt; dochgab es in St. Marien zu
Wismar ein Homiliarium, befaß der Pfarrer von Goldberg des
Iacobus de Voragine Schrift äs tempore, der von Barth die Ser¬

MUB. 7273. Bezeichnend ist, daß in den Statuten des Priesterkalands zu
Parchim (1345) festgesetzt wird, daß ein Mitglied, das öffentlich eine Konkubine hat,
bei der Geburt des ersten Kindes 20 Pfund Wachs zahlt, bei der des zweiten 40 Pfund
und bei der Geburt des dritten ausgeschlossenwird. MUB. 6500.

") MUB. 9820. 12) Linsenmayer, Gesch. d, Predigt i. Deutschl. 1886, S. 131.
") MUB. 8955. 8777. ") 1765. 8426. 10 082. 15) MUB, 2291.
i«) MllB. 2797. 3342. 4192.
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mone des Johannes von Abtsdorf, zwei weitere Predigtbände und
ein Passionale, ein Schweriner Domherr die Homilien Gregors des
Großen.") Aber wiederum sind es nur städtische Geistliche, von
denen diese Nachrichten stammen.

Ein übelstand war es, daß Prälaten, welche Inhaber einer
Pfarre waren, diese durch Mietpriester verwalten ließen, und daß
gelegentlich Pfarrer, die für längere Zeit frei sein wollten, für diese
ihre Pfarre an andere Priester verpachteten, was freilich nur mit
Bewilligung des Bischofs geschehen sollte. So verpachtet 1349 der
Pfarrer von Poel seine Pfarre meistbietend für drei Jahre und 1388
der von Hohenkirchen die seine für die Zeit, in der er sich in Rom
aufhalten wird — er starb dort 1396. Die Pfarre war also durch
acht Jahre verpachtet.")

Dem Pfarrer zur Seite stand sein Küster, Sakristan oder Scholar
als Ministrant bei der Messe, der beim Krankenbericht mit Glocke
und Leuchte voranzugehen hatte; er wurde von den Kirchgeschworenen
mit Einwilligung des Pfarrers und Kaplans angestellt.")

Wir hatten das Kirchspiel als den engsten Kreis der kirchlichen
Organisation bezeichnet, dennoch blieb auch er nicht ungegliedert,
sondern besonderten sichauch in ihm wieder noch engere Kreise, ohne
sich jedoch aus seinem Verbände zu lösen. Es handelt sichhier um
die Kapellen, Vikarien und Hospitalgemeinden. Wir hatten bereits
gesehen, daß in den großen Kirchspielen der ersten Siedelungszeit
die Pfarrkirche dem wachsenden Bedürfnis nicht mehr genügte und
daß in ihnen neben derselben Filialkapellen in eingepsarrten Dör-
fern entstanden waren. Sie wurden mit wenigen Ausnahmen vom
Pfarrer selbst oder durch seinen Kaplan verwaltet, der zu den meist
vier jährlichen Gottesdiensten von der Dorfschaft standesgemäß in
einem zweispännigen Wagen angeholt werden mußte und dafür
Kornlieferungen erhielt. Die Dorfschaft hatte dafür außer dem Got-
tesdienst ihren eigenen Friedhof in ihrer Mitte, der ihr in diesen un-
ruhigen Zeiten auch zur Verteidigung diente.^) Dagegen blieben
Taufe und Beichte bei der Pfarrkirche und ebenso natürlich auch
das Sendgericht. Andererseits hatte die Dorfschaft den Küster zu
stellen, für Lichter, Wein und Oblaten zu sorgen.")

Neben diese Tochterkapellen treten nun weiter die Vikarien, d. h.
Nebenaltäre in den Pfarrkirchen mit einer Dotierung für ihren
Unterhalt und die Besoldung des Vikars, der die vorgeschriebenen
Gottesdienste, — meist Seelenmessen —, an ihnen verrichtete. Sie
wurden von Einzelpersonen, Familien und Genossenschaften,geist-
liehen wie bürgerlichen gestiftet, und diese gewannen so für ihre
kleinere Gemeinschaft ihre besonderen Stätten und Gottesdienste.
Der Patronat blieb vielfach in den Händen der stiftenden Familie
oder Genossenschaft,ging aber sehr häufig auch in die des Rates der

17) MUB. 2429. 5291. 13 306 (S. 436). 7787. Im übrigen sind die im Besitz von
Geistlichen nachweisbaren Bücher meist kirchenrechtlicherNatur.

la) MUB. 6908. 11951. 12 589.
") MUB. 10128. 9837. 5921. 6252. 6874. -°) MUB. 3895. 5046. 7945. 11975.
21) MUB. 6252.
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Stadt über. Das 14. Jahrhundert hat eine starke Vermehrung dieser
Vikarien und Altäre gesehen. Um 1335 gab es in den Stadtkirchen
der Ratzeburger Diözese nur je zwei bis vier solcher Vikarien, und
selbst die drei großen wismarschen Kirchen besaßen nur je fünf. Bis
zum Ende des Jahrhunderts sind allein in Wismar ca. 70 neue
Vikarien hinzugekommen. Im Schweriner Dom sind in dieser Zeit
14 neue Vikarien begründet, in Güstrow 20; die Neubrandenburger
Pfarrkirche hatte 1333 16 Nebenaltäre, und bis 1400 find noch vier
dazugekommen. Parchim zählte um diese Zeit 24 Vikarien in seinen
beiden Kirchen, und selbst kleinere Städte wie Sternberg brachten es
auf ein Dutzend. Vollzog sich nun diese Entwicklung auch in der
Hauptsache in den größeren Stadtkirchen, so blieb doch auch das
Land nicht ganz zurück. Während es um 1335 in Ratzeburger Dorf-
kirchen erst im ganzen zehn Vikarien gab und ihre Zahl im übrigen
Mecklenburg verhältnismäßig nicht größer gewesen sein wird, zähle
ich von 1335—1400 rund 40 in mecklenburgischen Dorfkirchen neu
errichtete Vikarien.22)

Während sich die Errichtung dieser Vikarien wie die der länd-
lichen Tochterkapellen ohne Reibungen vollzog, ist es bei der Ent-
stehung der Hospitalgemeinden nicht ohne solche abgegangen, da das
Pfarramt in ihnen eine Schmälerung seiner Rechte sah. Als in
Güstrow 1313 das Heiligengeistspital entstand, erlaubte ihm das
Domkapitel als Inhaber der Pfarre nicht, einen Betsaal zu erbauen,
und als es endlich dem dortigen Vikar die Messe für die Kranken zu-
gestand, sollte doch diese nur an einem Tragaltar und ohne Solenni-
tät gehalten werden. Erst 1347 wurde dem Spital ein steinerner
Altar bewilligt.2') Eifersüchtig wahrt sich der Pfarrer seine Rechte:
der Vikar des Spitals bleibt ihm unterstellt, hat ihm gewisse Meß-
dienste zu leisten, darf nur für die Insassen Messe lesen; die Oblationen,
die Einführung und Beerdigung der Kranken verbleiben dem Pfar-
rer. So in Gadebusch und Laage; ähnlich in Grabow und Par-
chim.") In Ribnitz, wo Bischof Gottfried 1295 das Spital von der
Pfarre getrennt hatte, gelang es doch 1360 dem Pfarrer durch einen
bei der Kurie geführten Prozeß zu erreichen, daß der Rektor des
Spitals nur für die Insassen predigen, nur sie beerdigen und wäh-
rend des Gottesdienstes in der Hauptkirche nicht alta voce Messe sin¬
gen durste.25) Ähnlich waren die Äussätzigenspitale vor den Toren
der Städte gestellt. In Wismar und Rostockscheinen sie selbständige
Parochien gebildet zu haben, in den kleineren Städten wahrt sich
auch ihnen gegenüber der Pfarrer sein Parochialrecht.2")

So nahm die Zahl der Geistlichen und die Fülle der Gottesdienste
von Jahrzehnt zu Jahrzehnt zu. In den größeren Stadtkirchen er-
klangen nicht nur am Sonntag, an dem Hochamt und Predigt statt-
fand, sondern auch an den Werktagen unablässig an einem der vie-
len Altäre die Worte der Messe. Die ganze Solennität mit Fahnen
und Lichtern, Prozessionen, Glocken und Weihrauch und den far¬

22) MUB. Register unter Vikarie und Altar.
-->) MUB. 3597. 6242. 8782. 10 082. -«) MUB, 5129. 5938. 2521.
-5) MUB. 2311. 8426. 2f>)MUB. 1446. 2143. 10 082.
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bigen Gewändern der zahlreichen Priesterschaft aber entfaltete sich
an den Festtagen der Kirche. Wir besitzen ein Havelberger Statut
von 1343, welches die cum sollemnitate zu feiernden Feste für diese
Diözese festsetzt. Da die Reihe derselben mit zwei Ausnahmen dem
im übrigen Deutschland üblichen entspricht, wird sie auch für die
Sprengel von Ratzeburg, Schwerin und Kammin gültig gewesen sein.
Es find die drei großen Feste, Weihnachten, Ostern und Pfingsten
mit den drei auf sie folgenden Tagen, sodann die kleineren Christus-
tage, Beschneidung, Epiphanias und Himmelfahrt, die Aposteltage,
die vier Marientage der Reinigung, Verkündigung, Himmelfahrt
und Geburt, zu denen 1390 als fünfter noch Mariae Heimsuchung
kam, weiter die Feste der Kirche und ihrer Heiligen, Kreuzfindung,
Fronleichnam, Johannis Baptistae, Magdalenen, Laurentius,
Michaelis, Allerheiligen, Martinus und Nikolaus. Dazu kam 1354
noch das Fest der heiligen Lanze und Nägel vom Kreuze Christi.
Endlich wurde auch der Tag der Kirchweihe und des Lokalheiligen
cum sollemnitate begangen.27) Das ergibt zu den 52 Sonntagen des
Jahres noch weitere 30 Festtage.

Für diese sich immer mehr steigernde Menge der Gottesdienste
und Kulthandlungen reichten die Kirchen bald nicht mehr aus. In
den größeren Städten erwachte das Verlangen nach größeren Kir-
chen und erweiterten Räumen, um diesem wachsenden Bedürfnis zu
genügen und den sich immer mehr steigernden Drang der Devotion
und zugleich des bürgerlichen Stolzes zu befriedigen.

Wir sahen bereits, wie der von dem epochemachenden Neubau der
Marienkirche in Lübeck ausgehende Impuls auch in Mecklenburg
einen gewaltigen Aufschwung des Kirchenbaues hervorgerufen
hatte, wie in Doberan, Rostock, Schwerin und Wismar die riesigen
gotischen Basiliken mit ihren hohen kapellenumkränzten Chören
aufwuchsen, — 1353 wurde der Chor von St. Marien in Wismar
geweiht, 1368 die Abteikirche in Doberan. — Mochte auch das dritte
Viertel des Jahrhunderts mit seinen kriegerischen Verwickelungen im
Kamps mit den nordischen Mächten um die Herrschaft über die Ost-
fee ein Stocken der Bautätigkeit gebracht haben, so begann mit den
siebziger Iahren, nachdem der volle Sieg errungen war, von neuem
ein stürmischer Wetteifer in den stolzen und siegreichen Städten.
Waren die Maße, in denen man gebaut hat, vorher schongewaltig ge-
wesen, so wurden sie jetzt überall noch gesteigert. In Schwerin wuchs,
von dem tüchtigen Bischof Friedrich von Bülow gefördert, das mäch-
tige Querschiff und das Langhaus des Domes auf; alle Dome des
Nordens sollte der mecklenburgische an Größe übertreffen. In Wis-
mar riß man die Seitenwände der eben erst vollendeten Marien-
kirche wieder auf und legte ihnen jederseits eine Halle und eine
Reihe von Kapellen vor. Um Raum für die wachsende Menge der
Altäre zu schaffen, begann man 1381 die alte Nikolaikirche durch
einen Neubau zu ersetzen, der in gesteigerten Maßen die Marien¬

27) Linsenmayer, Gesch. b. Predigt i. Deutschld. (1886), 6. 131. MUB, 6568.
12189. 7897.
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kirche wiederholte. In Stralsund begann der Neubau der dortigen
Marienkirche 1382, in Rostock 1398, 1406 der der wismarschen
Georgenkirche. Daneben wurde in Rostock die Nikolaikirche nach
Westen erweitert und ihr ein neuer Chor und Turm angefügt. In
Schwerin war unter der Mißregierung des Bischofs Rudolf von
Stargard der Bau des Doms ins Stocken geraten. Ein Unglücksfall
führte schließlich 1416 doch die Vollendung herbei. In Stralsund
war der Oberpfarrer Kordt Bonow mit dem Rate in Streitigkeiten
um die von diesem verfügte Einschränkung der „Bigrasten" ge-
raten; unterstützt von adligen Schnapphähnen hatte er die Stadt
befehdet und einigen sundischen Hafenarbeitern die Hände abhauen
lassen. Die empörte Bürgerschaft hatte darauf 13 Priester ins Ge-
fängnis geworfen und drei von ihnen, den bischöflichenOffizial, den
Nikolaipfarrer und seinen Kaplan, aus dem Markte verbrannt. Dar-
auf war die Stadt dem Interdikt verfallen und löste sich schließlich
aus demselben, indem sie zur Sühne die Vollendung des Schweriner
Doms übernahm. So kam auch dieser gewaltige Vau zum Ab-
schluß.--)

Alle diese ins Große gewachsenen Kirchenräume füllten sich mit
Altären der Heiligen. Im Chor hatte der Hochaltar seinen Platz
und hinter ihm der Frühmeßaltar; zu beiden Seiten das Chor-
gestühl für die Priesterschaft. Zum Laienschiff hin wurde der Chor
durch die Lettnerwand abgeschlossen, die gelegentlich eine Empore
trug, von der aus gepredigt werden konnte. Vor ihr hatte der Laien-
oder Kreuzaltar seinen Platz, über dem sich oft überlebensgroß das
Schnitzbild des Gekreuzigten erhob, flankiert von den Bildern der
Maria und des Johannes.^) Die Altäre waren in dieser Periode
meist noch ohne Aufbauten. Den ältesten deutschen dreiflügligen
Altarschrein, von ca. 1320, bewahrt die Doberaner Abteikirche. Kan-
zeln sind nur ganz vereinzelt erwähnt/") Im Westen des Schiffes
hatte die steinerne Fünte oder der erzgegossene Taufkessel") seinen
Ort. Auch Orgeln sind für die Dom- und eine Reihe von Stadt-
kirchen bezeugt.^) Nebenschiffe, Chor- und Seitenkapellen dienten
dem Dienst der verschiedensten Heiligen und füllten sichmit den ihnen
geweihten Altären. In den Dorfkirchen war alles natürlich wefent-
lich einfacher. Es fehlte der Frühmeß- und der Laienaltar, nicht
aber der große im Eingang des Chores befindliche Kruzifixus. Aber
auch in ihnen erscheinen bereits Nebenaltäre.^)

Private Stifter, Zünfte und geistliche Genossenschaften wett-
eiferten in ihrer Errichtung: waren doch die Zünfte, wenngleich ihr

2S) Reimar Kock u. Rufus bei Grautoff, Lüb. Chroniken H, 613 f. 493 f.
2->)Besonders schöne Beispiele im Dom zu Güstrow sowie in St. Marien und

Georgen in Wismar. 30) Z. B. MUB. 8955.
31) Der älteste und schönste von 1399 in St. Marien in Rostock.

32) MUB. 1635 (Ratzeburg, Dom), 2221 (Güstrow, Dom), 2898 (Wismar, St. Ma¬
rien), 5924 (Wismar, St. Georgen), 6039 (Güstrow, Pfarrkirche), 10128 (Schwerin,
Dom), 12191 (Crivitz). Und schon meldet sich die Neigung der Organisten super-
fluis floribus zu exzellieren (12191). Übrigens diente die Orgel nicht zur Begleitung,
sondern erllang abwechselnd mit dem Chor (1635).

33) Z. B. in Nätebow drei Altäre (MUB. 5218).
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eigentlicher Zweck wirtschaftlicher Natur war, auch zugleich in ge-
wissem Sinne geistliche Vereinigungen, die auf das Seelenheil ihrer
Angehörigen bedacht waren, indem sie für die feierliche Beerdigung,
für Seelenmessen und Memorien ihrer Mitglieder sorgten. Diesem
Zwecke diente die Errichtung von Kapellen, Altären und Vikarien.
Nicht anders die in engerem Sinne geistlichen Genossenschaften, die
og. Kalande, die ihren Namen vom 1. des Monats trugen, an dem
ie sich zu oersammeln pflegten. Sie hatten meist zwei jährliche Zu-
ammenkünste mit Vigilien und Seelenmessen und nachfolgendem

Schmause. Von Hause aus waren sie Vereinigungen von Priestern
einer Stadt oder eines Bezirkes. An ihrer Spitze standen ein Dekan
und meist zwei Provisoren oder Kämmerer. So begegnen uns Ka-
lande der Propstei Rehna, der Länder Neu-Bukow, Wittenburg,
Gadebusch, Sternberg, Penzlin, Plau, Breesen, Gnoien, wie einzelner
Städte, Neubrandenburg, Parchim, Schwerin, Röbel, Warm, Bützow,
Grabow, Ribnitz; in Rostock und Wismar sogar mehrere.^)

Sie waren größtenteils rein priesterliche Vereinigungen, nahmen
aber zum Teil auch Laien auf, so die großen Kalande von Wismar
und Rostock, zu deren Mitgliedern Bürgermeister und Ratsmänner,
ja, sogar die Landesherren gehörten/") Auch der mindere Kaland
in Wismar war eigentlich eine Vereinigung von 30 Priestern; er
nahm jedoch auch Laien auf und zwar bis zu 8 Männer und 14
Witwen oder Jungfrauen: aber nur die Priester hatten in Sachen
die Vereinigung Stimmrecht."") Ebenso nahm der der Maria, dem
Johannes und allen Heiligen geweihte Kaland, welcher seinen Altar
in der Dominikanerkirche zu Rostock hatte, neben Priestern auch
Laienbrüder und Schwestern auf. Zweimal jährlich kam er dort zu-
fammen, um mit Vigilien und Messen der verstorbenen Mitglieder
zu gedenken, wobei ihre Namen verlesen wurden. Der Dominikaner-
konvent verpflichtete sich, diese Feiern zu veranstalten und außerdem
nach dem Tode jedes Mitgliedes 30 Seelenmessen für dasselbe zu
lesen, zweimal im Jahre der Verstorbenen des Kalands in der Für-
bitte mit Namennennung und bei jeder Predigt ohne sie zu ge-
denken.^)

Neben die Kalande treten andere geistliche Bruderschaften mit
ähnlicher Organisation und dem gleichen Zweck der Sorge für das
Seelenheil, in denen sich die Vorliebe für diesen oder jenen Heiligen,
diesen oder jenen Modekult auslebt oder sich eine irgendwie be-
grenzte Zahl von Menschen zusammenschloß. So hatten die Schuster
und Bäcker in Sternberg ihre Heiligengeistesbruderschaft, bestand
in Neubrandenburg die Bruderschaft der Genossen und Scholaren,
in Wismar die der zwölf Brüder, welche aus sieben Ratsmitgliedern
und fünf Bürgern bestand, sowie die der heiligen Marie und Ger-
trud, welche die dortigen Vikare vereinigte, in Rostock die Bruder-
schaft der 30 Priester, in Parchim die des heiligen Grabes, ebendort
und in Woldegk solche des Leichnams Christi, der heiligen Elisabeth

34) MllB. 2555. 10 084. 3050. 5613. 3398. 11 634. 3687. 6203. 9148. 9047. 5911.
6144. 8350. 6500. 6109. 8628. 10102. 12914. 10 965. 11931.

MllB. 9656. 4827. -°) MllB. 8227. «) MllB. 6890.
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in Bützow, der heiligen Katharina in Güstrow usw. In Parchim
schlössen sich 1379 die dort bestehenden sechs Bruderschaften der
Jungfrau Maria, des Heiligen Geistes, des heiligen Jakobus, Bar-
tholomäus, der drei Könige und des Leichnams Christi zu gemein-
samer Verwaltung ihres Vermögens zusammen.^) In Rostock
aber, dessen unruhige Bevölkerung dem Ratsregiment allezeit
Sorge machte, sah dieses mit Mißtrauen auf diese zahlreichen Kon-
ventikel, in denen wer weiß was ausgeheckt werden konnte, und es
kam schließlich (1367) dahin, daß mit Ausnahme des großen Ka-
lands, an dem der Rat selbst beteiligt war, den Bürgern der Eintritt
in jegliche geistliche Brüderschaften, Gilden oder Kalande verboten
wurde.39) Eine besondere Stellung unter diesen Bruderschaften neh¬
men die Elendengilden ein, Vereinigungen frommer Laien, welche
sich die Pflege und Beerdigung heimatloser Wanderer, — und deren
gab es in jenen Zeiten nur zu viele —, zur Aufgabe gemacht hatten.
Bis zum Ende des Jahrhunderts treffen wir solche in Grabow,
Warnemünde und Friedland bezeugt.") Demselben Zwecke diente
auch die Errichtung von Kapellen der heiligen Gertrud mit Fried-
hos und Herberge vor den Toren, die im Spätmittelalter aufkam
und deren erste in Rostock 1394 erbaut wurde. Eine Bruderschaft
)er heiligen Gertrud wurde 1396 in Wismar gestiftet;") 1498 er-
cheint die neue St. Gertrud-Kapelle vor Friedland,") und 1496
tiftete die Königin Agnes das St. Gertrudenstift von Gadebusch.")

Alle diese Vereinigungen hatten ihre Kapelle oder wenigstens
ihren Altar und ihre Vikarie in der Pfarrkirche und dienten zur Er-
höhung ihres Glanzes.

Wie die Zahl der Altäre unablässig wuchs, so nahm auch die Aus-
stattung der Kirchen mit kostbarem Gerät dauernd zu. Wir besitzen
ein Inventar der wismarschen Marienkirche von 1349. Danach be-
saß diese Kirche vier Kelche, drei Ampullen, zwei kleine Glocken, zwei
Handfässer, ein Kaldarium, eine Pyxis, zwei Erzkandelaber, acht
Antependien, zwei Fasten-, drei Sonntags- und drei Fest-Para-
mente, vier Vela, ein Fastenlaken, drei Kissen, sieben Kaseln, acht
Purpur-Kappen, zehn purpurne Tuniken und dreizehn liturgische
Bücher.") Dazu kamen ferner die häufigen Lichterstiftungen und
die um die Mitte des Jahrhunderts beginnende von ewigen Lam-
pen, die vor dem Altarsakrament oder einem Heiligenbilde brennen.")

Zum Gottesdienst gehörten schließlich noch die Chorschüler,
welche in ihm zu ministrieren, zu singen und an den Leichenprozes-
sionen teilzunehmen hatten. Alle Stadtkirchen hatten daher auch ihre
Schule. In Wismar gab es eine solche an St. Marien und St. Ni-
kolai, in Rostock an allen vier Pfarrkirchen. Auf diese Schulen aber

38)MiT23. 3061. 5911. 6144. 13 105". 12 988. 8859°. 3308. 7671°. 11115.
8984. 8680. 11 210. °->)MllB. 9656. «>) MllB, 5632. 8324. 9159.

") MllB. 12 685. 12 709 ff. 12 964. 12 988.

42) Schröder, Pap. Meckl., II, 1745.
43) Schlie, Kunst- und Geschichtsdenkmäler Mecklenburgs, II, 460.
«) MUB. 6987.
») MllB, 5983. 6155. 6586. 6838. 7121. 8457. 9316. 9789. 11570. 11642.
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legte die Stadt noch kräftiger ihre Hand als auf die Verwaltung der
Kirchenfabriken selbst. In Rostock wie in Wismar ernannte der

Rat den Schulrektor und traf mit ihm Vereinbarungen über die

Höhe des Schulgeldes. Der Patronat der Schulen war mit dem der

Kirchen von Haufe aus landesherrlich. In Wismar gelang es je-

doch dem Rate, auch diesen in seine Hand zu bringen. Auch die

Kirchen der kleineren Städte, wie Neubrandenburg, Waren, Penz-

lin, Parchim, Gadebusch und Malchow haben ihre Schule und ihren
Schülerchor. In letzterem diente das Schulzimmer zugleich als
Sitzungszimmer des Rates.46)

Auch fönst streifte die oerordnende Tätigkeit der städtischen

Obrigkeiten das kirchliche Gebiet. Ein Bild davon geben die wis-

marschen Bürgersprachen. Sie sorgen für Sonntagsruhe von der
Sonnabendvesper bis zur Sonntagsvesper. Jeder Bürger muß vor

ihrem Beginn die Straße vor seinem Hause gereinigt haben. Sie

treffen einschränkende Bestimmungen für die Geburts-, Kirchgangs-,

Tauf-, Hochzeits- und Trauerfeiern: zur Taufe dürfen z.B. nicht

mehr als sechs Frauen den Täufling in die Kirche geleiten und nach-

her am Festessen teilnehmen; daß Frauen nach der Totenmesse mit

in das Trauerhaus zur Klage gehen, wird untersagt. Hochzeiten

sollen des Nachmittags stattfinden, und der bei ihnen gestattete Auf-

wand wird nach der Höhe der Mitgift gestaffelt. Abendtänze werden
verboten, anständige Zurückhaltung der Frauen gefordert. Bei dem
Eintritt junger Männer ins Kloster soll die Begleitung nicht mehr
als sechs Wagen ausmachen. Wallfahrten ins Ausland werden ver-
boten, da die Stadt nicht gewillt ist, ihre Wallfahrer auszulösen,
wenn sie irgendwo in Haft geraten find.")

Besonders aber war den städtischen Obrigkeiten daran gelegen,
die städtischen Spirale unter ihrem Regiment zu haben. An sich
waren dieselben geistliche Stiftungen mit einer regulierten Bruder-
und Schwesternschaft und die letzten kleinen Sonderbildungen inner-
halb der Kirchspiele mit eigenem Gotteshaus, Priestern und vielfach
auch eigenem Friedhof. Wie bei den städtischen Pfarrkirchen lag
auch hier die Vermögensverwaltung und Aussicht in den Händen
zweier aus dem Rate und von ihm bestellter Provisoren. Doch
gingen hier die Befugnisse des Rates, wenigstens in Wismar und
Rostock wie auch in anderen Städten, weiter: er stellte auch den
Priester an, bestimmte sein Gehalt und seine Pflichten. Ebenso
stellte er den leitenden Wirtschaftsbeamten, den Hofmeister, an.^)

Es handelt sich hier wesentlich um die Heiligengeist- und die
St.-Jürgen-Spitale. Erstere dienten der Übung der Gastfreundlich-

«) MUB. 2444. 6017. 4426. 2700. 2214. 6522. 7530. 6834°. 3071. 7017. 7200.
3306. 9467.

«) MUB. 6762. 6851. 7056. 7096. 9355. 10 443. 12 661. 12 780. 11689. 13124.

13 301 aus der Zeit von 1347—98.

48) MUB. 1765. 2312. 8366. In Röbel hatte der Archidiakon die Verwaltung

gemeinsam mit dem Rat: 2486. In Neubrandenburg hatte das Kloster Broda das
Patronat, aber der Rat war berechtigt einzuschreiten, wenn es seine Pflicht nicht erfüllte:
3016; ebenso in Grabow: 5938. Vgl. Schmidt, Geschichte der Sternberger Hospitalien

(MIbb. 55, 139 ff.).
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fett, der Krankenpflege und Altersversorgung, letztere der Fürsorge
für die Aussätzigen.

Heiligengeistspitale erscheinen schon frühzeitig, etwa 20 Jahre nach
ihrer Gründung in den Seestädten Rostockund Wismar, bald darauf
auch in Parchim, noch vor Ende des 13. Jahrhunderts in Ratzeburg,
Ribnitz, Schwerin und Röbel; zu Beginn des folgenden in Neu-
brandenburg und Güstrow. Es folgen Gadebusch, Grevesmühlen,
Malchin, Grabow, Sternberg, Stargard, Friedland, Plau und
Crivitz.") Schließlich hat fast jede Stadt ihr Spital. In den
kleineren Städten bleiben sie meist im Verbände des Kirchspiels, ihr
Priester ist ein unter dem Pfarrer stehender und ihm zu Diensten
verpflichteter Vikar. Die Altaroblationen stehen dem Pfarrer zu.°°)
In Rostock und Wismar aber und ebenso in Ribnitz wird die Spital-
gemeinde aus dem Kirchspielsverband gelöst und bildet somit eine
eigene, freilich streng auf die Insassen beschränkte Parochie, was
natürlich nicht ohne Widerstand des Pfarrers abging.") Damit war
dann aber auch verbunden, daß das Spital seinen eigenen Friedhof
erhielt und daß die Opfer dem Spital verblieben.^)

Als Zweck des Spitals wird in Rostock angegeben: „Kranke wer-
den aufgenommen, Reisende und Bedürftige erquickt, Personen, die
unter der Disziplin einer Regel stehen, dienen dort Gott und haben
ihren Unterhalt."^) Ähnlich ist es in Wismar.") Erhalten ist uns
die vom Schweriner Bischof bestätigte Regel des kleinstädtischen
Spitals von Barth.°°) Die Insassen, Brüder und Schwestern, bilden
einen Konvent; sie haben die sieben Hören zu beobachten und jedes-
mal sieben Vaterunser und Ave Maria zu beten, für Kranke genügen
30 Vaterunser täglich, für Schwerkranke der gute Wille. Besonders
haben sie die Betrachtung des bitteren Leidens Christi zu pflegen.
Für ein gestorbenes Mitglied hat jeder der Überlebenden drei Psalter
oder 300 Vaterunser und Ave Maria zu beten. Fleisch gibt es nur
Sonntags, Dienstags und Donnerstags, in der Fastenzeit an diesen
Tagen Milchspeisen. Die Insassen tragen ungefärbtes graues und
weißes Wollenzeug und schwarze Schuhe. Sie stehen unter einem
Meister und einer Meisterschen, denen sie Gehorsam zu leisten haben.
Verreisen ist nur mit Bewilligung der Provisoren gestattet. Dieberei
und Schwangerschaft ziehen Ausschluß nach sich, doch ist bei ein-
maligem Falle Wiederaufnahme möglich. Böse Schelte und Hand-
greiflichkeiten werden mit Ruten gestraft, bis das Blut fließt. Auch
Singen ist bei Strafe der Entziehung der Hebung verboten. Pilgrime
sollen eine Nacht aufgenommen werden, und jedes Mitglied hat zu
ihrer Verpflegung beizutragen.

Diese Regel wird im wesentlichen auch für die mecklenburgischen
Spitale gegolten haben.

«) MUB. 653. 865. 1048. 1672. 2045. 2311. 2486. 3016. 3211. 4869. 5613. 5237.
5938. 8366. 9291. 9452. 10 093. 11555.

50) MUB. 1048 (Parchim). 4869 (Gadebusch). 5938 (Grabow). 3211 (Güstrow)
") MUB. 8426. --) MUB. 1589. 1158. 1181. 2311. --) MUB. 1589.
") Sechen, Das Haus zum hl. Geist zu Wismar (MIbb. 91 [1927], S. 153—248).
°°) Fabricius, Urk. z. Gesch. des Fürstentums Rügen, Bd. IV, 61 ff.
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In den großen Spitalen von Rostock und Wismar war der Be-
trieb natürlich weit umfangreicher. Sie erwarben im Laufe der
Zeit ein nicht unbeträchtliches Vermögen in liegenden Gründen. Das
Rostocker Spital befaß die Dörfer Bramow, Groß-Schwaß, Blifekow
und Vogtshagen, das wismarfche die Dörfer Martensdorf, Metels-
)orf, Klüffendorf und Steffin und Streubesitz in sieben weiteren Ort-

chasten.°") Dementsprechend war auch das Personal und die Be-
etzung größer: zu den Provisoren kamen in Wismar der Hofmeister,
ler Pfarrer und fein Küster, 27 Pfründner, die Krankenmagd und

andere Mägde, Knechte und Erntearbeiter.^)
Ebenso zahlreich wie die Heiligengeistspitale waren diejenigen,

die der Pflege der Aussätzigen dienten. Diese furchtbare Krankheit
hatte sich im Gefolge der Kreuzzüge in erschreckendem Maße über
ganz West- und Mitteleuropa ausgebreitet. Das Testament des
heiligen Ludwig von Frankreich bedachte nicht weniger als 2000 Le¬
profenhäuser. In Deutschland werden es nicht weniger gewesen
sein. In Mecklenburg sind nicht weniger als 26 städtische und sechs
dörfliche Häuser nachgewiesen, deren Gründung sicher vor 1400 an-
zusetzen ist,°°) da um diese Zeit der Aussatz schon in der Abnahme
war. Um 1500 sind in den meisten Häusern keine Leprosen mehr,
sondern Alte, Arme oder Sieche. Auch diese Spitale sind natürlich
an Größe sehr verschieden, und die meisten waren wohl nur klein.
Erhalten ist einzig das Siechenhaus vor Dassow, ein niederes stroh¬
gedecktes Haus nach dem Schema des Niedersachsenhauses, dessen Ab-
feiten in Kämmerchen für die Siechen aufgeteilt sind. Im Hinter-
grund der Diele befinden sich die Herde für die Siechen und den Haus-
meister und die Kammer für den letzteren: einige Schritte abseits
steht die dazugehörige kleine Georgskapelle mit ihrem Friedhof. Wo
der Name des heiligen Georg, der der eigentliche Nothelfer der Le-
profen war, schon vergeben war, weihte man sie dem heiligen Ni-
kolaus, so in Parchim, Penzlin, Grabow und Crivitz, oder dem
heiligen Iakobus, so in Wismar/")

Alle diese Spitale lagen außerhalb der Stadtmauern, wie das
die biblischen Vorschriften über den Aussatz forderten. Auch sie
waren kirchlichorganisiert und reguliert; sie bildeten z. T., — wenig-
stens die größeren —, eigene Parochien, so die von Rostock, Wismar
und Güstrow/") während die kleineren meist nur einen Vikar hatten,
der dem Pfarrer unterstellt blieb."*) Die Verwaltung war auch hier

6°) MllB, 3054. 4999. 8862. 11332 f. 7796. ") MAB, 4302. Techen a. a. O.
°») 1260 Rostock (MllB. 865), Wismar (906); 1280—90 Schwerin (1672. 6952),

Grevesmühlen (1706), Dassow (1706), Bützow (1842), Klütz (1952), Sternberg (1952),
Dobbertin (1964), Ratzeburg (2045); 1298 Parchim (2521), Plau (2485); 1313 Güstrow

(3597); 1327 Gadebusch (4866); 1366 Sülze (5644); 1350 Gnoien (7084); 1370 Laage
(10 082); 1387 Friedland (11929); 1387 Kröpelin (11924); 1395 Weitendorf (12 776);
1400 Penzlin (7461); 1403 Teterow (Schröder, Papist. Meckl., II, 1712); 1404 Wesen-
berg (ebenda 1723); 1406 Bukow und Dambeck (ebenda 1733), Ribnitz, Grabow,
Crivitz, Röbel, Stavenhagen, Wittenburg, Rövershagen (Bisitationsprotokolle des
16. Jahrhunderts).

°°) MllB. 2521. 7461. 1446. «") MllB, 1446. 6571. 6592.
«) MllB. 5013. 10 082.
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städtisch und wurde meist wie in den Heiligengeisthäusern durch zwei
Ratsmitglieder als Provisoren ausgeübt. Die Insassen unterschieden
sich in einheimische Pfründner und Fremde (exules) ohne Pfründe.
Letztere saßen tagsüber bettelnd an der Strafte.62) Nach einer im
Rostocker Stadtarchiv befindlichen und aus Lübeck stammenden Le-
prosenordnung aus dem letzten Drittel des 13. Jahrhunderts6") hatten
die Kranken vorgeschriebene Kleidung zu tragen und tägliche religiöse
Übungen wie die Pfründner des Heiligen Geistes zu machen. Sie
wurden mit Haus- und Feldarbeit beschäftigt; ja, sie durften sogar
Handel treiben. Frauen durften ihre Männer im Spital besuchen.
Schwangere Frauen hatten sichzur Entbindung zu ihren Verwandten
zu begeben, bei denen auch das Kind blieb. Scheltworte und Hand-
greiflichkeiten wurden mit zeitweiliger Entziehung der Präbende be-
straft, unerlaubter geschlechtlicherUmgang mit Ausschluß. An der
Spitze der männlichen Insassen stand ein Prior, die weiblichen leitete
eine Priorin. Neben ihnen stand der Hofmeister. Das Vermögen
dieser Leprosenhäufer war meist gering und reichte bei weitem nicht
an das der Heiligengeistspitale heran. Ihr Grundbesitz belief sich
meist nur aus ein paar Äcker. Selbst der der beiden größesten, der
von St. Georg vor Rostock und St. Jakob vor Wismar, war bis zum
Ende des 14. Jahrhunderts unbedeutend.

Dieses Spitalwefen scheint in der ersten Hälfte des 14. Jahr¬
hunderts ganz allgemein eine Verfallszeit durchgemacht zu haben;
1350 jammerte auch das Heiligengeiftfpital in Rostocküber feinen Ver-
fall, feine Armut, die Mißgunst und Schädigungen, die es erleide, und
flehte um 5)tlfe.64) Schließlich griff die Kurie auch hier ein; Urban V.
erließ 1364 eine Bulle über die Verwaltung milder Stiftungen, die
auf Befehl des Erzbifchofs von Bremen auch in den mecklenburgischen
Kirchen öffentlich verkündet wurde. Zugleich wurde angeordnet, daß
die Synoden sich mit der Sache befassen sollten, Rektoren und Pro-
visoren der Stiftungen zur Rechenfchaftsablegung vorzuladen feien.°°)
Das scheint durchgegriffen zu haben; wenigstens begegnen später
keine Klagen mehr.

Schließlich ist im Zusammenhang des Kirchspiels noch der städti-
fchen Bettelklöster zu gedenken, welche, wie bereits im vorigen Ab-
schnitt erzählt ist, zersetzend in die städtischen Parochien eingedrungen
und der Pfarrgeistlichkeit ein Pfahl im Fleisch waren, den sie nur
widerwillig ertrug. Die Bulle Bonifazius' VIII. von 1300 hatte
ihnen ausdrücklich wiederum das Predigen, Messelesen, Beichthören
und Beerdigen gestattet, und zwar so unbeschränkt, daß sich jeder in
ihren Kirchen und Klöstern beerdigen lassen durste; nur mußte der
vierte Teil der Einnahmen aus den Beerdigungen an den Pfarrer
abgeliefert werden.66) Daraus entsprangen dauernde Konflikte, da
die Beerdigung in den Bettelklöstern mit den an ihr haftenden Gnaden
für die Laienfrömmigkeit überaus anziehend war, und sichum diese

MUB. 7501. 11 108.
63) Koppmann, Beitr. z. Gesch. d. Stadt Rostock, Bd. HI, S. IX.

°«) MUB. 7139. °°) MUB. 9404.

««) Urft», des Bist. Lübeck, 367.
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Klöster so eine Art von Personalgemeinden sammelte. Johann XXII.
mußte daher bereits 1332 die Bulle seines Vorgängers von neuem
einschärfen und neben dem Erzbischos den Propst von Schwerin und
den Dekan von Bützow beauftragen, darüber zu wachen. Aber schon
im nächsten Jahr verbanden sich der Erzbischos und seine drei wen-
dischen Susfragane wieder zu gemeinsamer Abwehr der Übergriffe
der Bettelmönche, und 1347 erklärt sie Bischof Heinrich von Schwerin
im Kirchspiel Bützow für überflüssig.^) In Parchim kam es 134?
von neuem zu einem Streit zwischen dem Pfarrer von St. Georg
und den Minoriten um das Beichthören derselben, der bis an die
Kurie ging.^) Dennoch behaupteten sie sich in ihren Rechten und in
ihrem Einfluß auf die Laienschaft. Von ihrer inneren Geschichte
verlautet so gut wie nichts. Doch scheint es mit der völligen Besitz-
losigkeit wenigstens in den Dominikanerklöstern nicht mehr so genau
genommen zu sein; es begegnen verschiedentlich Mönche derselben
als Besitzer von Renten.«") Ein Unterschied zwischen beiden Orden
bestand auch insofern, als die Dominikaner die Inquisition innehatten
und die Inquisitoren stellten, während die Franziskaner als die
volkstümlicheren die Pfleger und Beschützer der im Verdachte der
Ketzerei stehenden Beginengenossenschasten waren.

Ihre Klosterbauten entsprechen mit einer gewissen Vereinfachung
denen der älteren Orden. Für ihre Gottesdienste schufen sie, ihren
neuen und eigenartigen Bedürfnissen entsprechend, einen neuen
Kirchentypus, die dreischissige Hallenkirche mit einschiffigemLangchor,
ersterer für die Predigtgemeinde, letzterer für die Sonderübungen
des Mönchskonventes. Die der Rostocker Dominikaner konnte 1329
geweiht werden, die der dortigen Franziskaner muß schon um 1300
vollendet worden sein, die der wismarschen wurde 1355 geweiht, die
der dortigen Dominikaner 1397/°) Erhalten sind von allen diesen
Kirchen freilich nur Reste. Die noch bestehende der Neubranden-
burger Franziskaner ist nur zweischiffig.

Kapitel 4

Die Klöster, Prämonstratenser und Zisterzienser,
Kartäuser, Antoniter, Johanniter, Deutschherren,

Nonnenklöster

Waren die Bettelmönchsklöster mit ihrer der Welt und den Men-
fchen zugekehrten Richtung gleichsam Glieder der städtischen Ge-
meinden, so bildeten die der älteren Orden mit ihrer weltabgekehrten
Tendenz auf dem Lande zum Teil mächtige und wirtschaftlicheinfluß-
reiche, doch in kirchlicher und religiöser Bedeutung immer mehr

MUB. 5355. 5430. 6742. ««) MW, 6807.
69) MUB. 4733. 11381. 11561. Ein Franziskaner mit Leibrente, MUB. 5978.
70) MUB. 5080. 13 035. Schlie II, 168 f.
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zurücktretende Organisationen. Im übrigen kommen von ihnen für
unser Land nur mehr noch ihre jüngsten Triebe, Prämonstratenser,
Zisterzienser und Kartäuser in Betracht, in denen sich zum Teil
schon die neuen Tendenzen regen, die in den Bettelorden ihre eigent-
liche Ausgestaltung gefunden haben.

Das gilt zunächst von der Gründung des heiligen Norbert von
Magdeburg, dem Orden der Prämonstratenser,") welcher als erster
in Mecklenburg Fuß faßte, indem 1153 der Jugendgenosse Norberts,
Evermod, bisher Propst Unserer Lieben Frauen in Magdeburg, als
erster Bischof nach Ratzeburg berufen wurde und dem neuerstehenden
Domkapitel den Charakter eines Konventes seines Ordens gab, wie
das gleichzeitig mit dem Kapitel von Havelberg und ein wenig später
mit dem von Brandenburg geschah. Diese sächsischenKonvente bil-
deten innerhalb des Ordens eine eigene Zirkarie, die sich allmählich
gegenüber dem Generalkapitel in Prsmontrs eine weitgehende Selb-
ständigkeit erwarb. Sie umfaßte mit Unserer lieben Frau in Mag-
deburg, dem von Norbert selbst gegründeten Mutterkloster, in dem
er auch beigesetzt war, an der Spitze die Konvente von Gottesgnaden,
Leitzkau, Brandenburg, Havelberg, Ratzeburg, Ierichow, Kölbigk,
Quedlinburg, Pöhlde, Roda, Mildenfurt und Jhlefeld, zu denen fpä-
ter noch einige jüngere kamen. Seit 1239 entsandten sie nur alle
drei Jahre einen ihrer Pröpste als Vertreter der übrigen zum
Generalkapitel nach Premontrs, hielten aber selbst jährlich am
Todestage Norberts (6. Juni) ihr Sonderkapitel in Magdeburg;
später, seit dem Ende des 13. Jahrhunderts, fand auch dieses nur alle
drei Jahre statte) Dafür wurde jetzt ein Ordensrat gebildet, dem
außer dem Propst von Magdeburg als dem Ordensobersten diePröpste
von Brandenburg, Havelberg und Ratzeburg, also der drei Dom-
kapitel des Ordens, angehörten. Wie bei den Zisterziensern hatte
auch hier der Propst des Mutterkonvents die Pflicht, die Tochter-
konvente zu visitieren. Dem volksmissionarischen Drange ihres Stif-
ters entsprechend, waren die Prämonstratenser, die auch nach ihrer
Tracht, — weißes Gewand, blaue Regenkappe —, weiße Mönche
genannt wurden, kein eigentlicher Mönchsorden, sondern eine regu-
lierte Priesterkongregation, die ihre Aufgabe nicht nur in dem Rin-
gen nach dem eigenen Seelenheil, sondern auch in der Predigt und
Seelsorge sah. Es ist daher nicht selten, daß ihre Mitglieder Pfarr-
ämter bekleideten. Ihre Klöster wurden daher auch nicht von Äbten,
sondern Präpositen, Pröpsten, geleitet.

Im Jahre 1158 trafen wir bereits die ersten Mitglieder des neuen
Ratzeburger Domkonvents und sahen, wie in ihm noch das erste
Feuer der neuen Bewegung brannte, wie Evermod selbst bald im
Gerüche der Heiligkeit stand und als Wundertäter galt; fein Nach-
folger Jsfried stand ihm darin kaum nach. Ebenso trug der achte
Inhaber des Ratzeburger Stuhles, Ludolf, den Ruhm außerordent-
licher Ordensstrenge, ja, er errang die Krone des Märtyrers. Noch

i) Franz Winter, Die Prämonstratenser des 12. Jahrhunderts usw (1865).
-) MUB. 2343.
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im 18. Jahrhundert wurden diese drei bis nach Süddeutschland als
Ordensheilige verehrt/) So hielt der Eifer und die Regeltreue im
Ratzeburger Konvent bis in die Mitte des 13. Jahrhunderts durch.
Seinen Aufenthalt hatte er zunächst bei dem alten Klosterkirchlein
St. Georg vor Ratzeburg. Erst als der um 1172 begonnene Dom-
bau auf der Dominsel weit genug vorgeschritten war, um in ihm den
Gottesdienst aufnehmen zu können, siedelte er dorthin über und er-
hielt nach seiner Vollendung zwischen 1256 und 1261 die noch heute
stehenden prächtigen Konventsgebäude mit ihrem Kreuzgang/) Er
bestand damals aus neun Priestern und sechs Diakonen. Im Jahre
1194 wurden ihm aus dem Besitz und den Einkünften des Bistums
von denen des Bischofs gesonderte Einkünfte überwiesen/) auf
Grund deren sich später, namentlich im 14. Jahrhundert, eine plan-
mäßige Grunderwerbspolitik entwickelte, deren Ergebnis ein bedeu-
tender Grundbesitz war, — wir sprachen davon bereits/)

Allmählich aber ließ wie in anderen Konventen des Ordens auch
in Ratzeburg Eifer und Zucht nach. Die 1301 und 1308 getroffenen
Ordnungen über Brot- und Bierlieferungen sowie die Abhaltung
der Gedächtnisfeiern geben davon ein Zeugnis, daß die Strenge der
Askese Evermods vergessen war/) Um 1323 mußte sogar ein Propst
wegen Verschwendung abgesetzt werden/) Ja, man begann die
vita communis abzubauen; um die Mitte des Jahrhunderts fiel der
gemeinsame Tisch im Refektorium, und 1372, — es war die Folge
des großen Sterbens von 1359 und der unglücklichen Stiftsfehde,
durch welche das Kapitel verarmt war —, teilte man die sämtlichen
Einkünfte, so daß dem Propst ein, dem Dekan und Kapitel zwei Drit-
tel derselben zufielen, beide aber zu bestimmten Leistungen zur Ab-
tragung der Schulden verpflichtet wurden. Man hoffte dann in
einiger Zeit den gemeinsamen Tisch wieder aufnehmen zu können/)
Es ist nicht mehr dazu gekommen. Die alte Zucht und damit die
alte Blüte waren nicht wiederherzustellen; das Feuer war verglüht.

Ein zweiter Prämonstratenserkonvent bestand in Broda am User
des Tollense-Sees. Bereits 1170 bei der Weihe des Domes in Havel-
berg hatte Fürst Kasimar von Demmin dem Havelberger Kapitel
den Ort und einige weitere Dörfer zur Gründung eines Tochterkon-
vents geschenkt/") Aber der Plan kam bis in das folgende Jahr-
hundert hinein nicht zur Ausführung: noch 1239 fehlt Broda unter
den Konventen der Magdeburger Kongregation,") erst 1244 tritt
uns „die Kirche der heiligen Maria und des heiligen Petrus in

3) R, Hoffmann, Kloster Schäftlarn (1928), S. 27.
") Bauinschriften vgl. MUB. 832. 918. °) MUB. 154.
<9 cf. oben S. 181; eine Zusammenstellung des Besitzes bei Masch, Gesch. des Bis-

tums Ratzeburg, S. 752—75. 7) MUB. 2758 f. 3235.
s) Masch S, 233 nach lista episeoporum.
9) MUB. 10 293.

I0) Die Stiftungsurkunde (MUB. 95) ist eine Fälschung, aber die Tatsache wird
durch die Bestätigung Bogislavs von 1182 (MUB. 135) erhärtet; dort der wirkliche
Umfang der Dotation. Dagegen find die Werleschen Bestätigungen von 1230 und 1312
(MUB. 377. 3563) wieder Fälschungen, echt nur die von 1273 (MUB. 1284).

") Winter a. a. O. S. 243.
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Broda" urkundlich entgegen.12) Inzwischen aber war (1236) das
Land aus pommerschem in brandenburgischen Besitz übergegangen
und der deutschen Einwanderung geöffnet worden. Im Zusammen-
hange mit ihr kam es also endlich zur Errichtung des Konvents.
Sein Propst erhielt, wie schon erzählt, das Archidiakonatsrecht über
die Kirchen des näheren Umkreises.

Die Stiftung kam indes nicht recht zur Blüte. Die erste lebendige
Zeit des Ordens war vorüber, die Ansprüche waren gewachsen, und
der Konvent hatte in wirtschaftlichen Dingen keine glücklicheHand. Ein
Teil seines nicht großen Grundbesitzes glitt ihm durch Belehnung ein-
wandernden deutschen Adels aus den Händen.") Als 1248 in seiner
unmittelbaren Nähe die Stadt Neubrandenburg gegründet wurde,
mußte er das Dorf Wigun an diese abtreten, und die Dörfer Klein-
Nemerow, Küssow und Mechow, mit denen er entschädigt wurde,
mußte er 1290 an das neuentstehende Nonnenkloster Wanzka ver-
kaufen.1*) Er hat immer zu den ärmsten Konventen der Magde-
burger Kongregation gehört.") Dazu kamen dauernde Schädigun-
gen durch kriegerische Unruhen: 1281 und wieder 1295 heißt es, daß
Broda von gewalttätiger Hand ausgeplündert und durch die Fehden
der Fürsten ruiniert sei.1") Man suchte der Not auf allerlei Weise
abzuhelfen; man erwarb in Rom Ablässe für die Kirche des Kon-
vents, man verkaufte den entlegenen Grundbesitz; man suchte Kir-
chenpatronate zu erwerben, um aus ihnen Nutzen zu ziehen. So ge-
wann Man zu den älteren Patronatskirchen von Waren, Penzlin,
Ankershagen und Smort 1271 als Schenkung der Markgrafen Otto
und Albrecht den Patronat von Neubrandenburg, 1304 als Kriegs-
fchadenersatz von Nikolaus von Werle den von Groß-Lukow und
tauschte 1331 gegen den Patronat von Waren die von Falkenhagen
und Schönau, von Federow und Kargow und den von Schloen ein.
1339 überwies Bischof Dietrich von Havelberg dem Konvent, um die
allzu schmalen Einkünfte der Kanoniker aufzubessern, jährlich 16 Pfd.
Pfennige und 88 Jt aus den Kirchen von Neubrandenburg, Penzlin,
Ankershagen, Lukow und Wulkenzin.") Ein wenig früher, 1331,
gelang es, die drückende Abhängigkeit von dem Havelberger Mutter¬
kapitel, das bisher den Brodaer Propst aus feiner eigenen Mitte
gestellt hatte, zu lockern") Broda erhielt das Recht der freien
Propstwahl, mußte aber dafür dem Havelberger Kapitel eine jähr-
liche Abgabe von 4 Jl als Zeichen der Unterwerfung zahlen. Den-
noch kam es auf keinen grünen Zweig. Wegen der fortdauernden
Dürftigkeit inkorporierte 1354 Bischof Burchard dem Kloster die
Pfarrkirchen von Neubrandenburg und Penzlin mit der Erlaubnis,
sie durch Mitglieder des Konvents zu verwalten. Dieser Schritt rief
freilich einen langwierigen Prozeß hervor, der erst 1375 vom Papst
zugunsten des Klosters entschieden wurde, aber es kam doch schließ¬

") MllB. 563. 13) MllB. 4209. 4321. 5583.
«) MllB. 2058. 2853. 3104. ") MllB, 2343.
«) MUB. 1582. 2308. ") MllB, 1284. 1232. 2945. 5226. 5960.
") MllB. 5241.
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lich in den Genuß.") Dennoch blieb die alte Misere bestehen; schon
1374 mußte Papst Gregor dem Kloster auf dessen flehentliche Bitten
wegen enormer Schädigungen, die es durch Krieg, Brand, Gefangen-
nähme, Raub und Erpressungen erlitten hatte, Konservatoren be-
stellen, die sich seiner annehmen sollten.^)

Man hat dem Kloster die gesamte Christianisierung und Errich-
tung von Kirchen im Lande Penzlin zugeschrieben. In Wirklichkeit
reduziert sich dieser Verdienst auf ein sehr bescheidenes Maß; außer
den Kirchen von Freidorf und Ankershagen können höchstens noch die
von Weitin und Wulkenzin auf klösterliche Gründung zurückgehen.")
Doch haben die Mitglieder des Konvents vielfach umliegende Pfar-
ren verwaltet. So bestand er z.B. 1405 außer dem Propst und
Prior aus elf Geistlichen, von denen sechs zugleich Pfarrer von Neu-
brandenburg, Penzlin, Lukow, Weitin, Wulkenzin und Ankershagen
waren. Dazu kamen noch zwei Laienbrüder.^)

Von wesentlich größerer Bedeutung sind die beiden Zisterzienser-
klöster des Landes, Doberan und Dargun, beide Gründungen seines
ersten Bischofs Berno. Sie haben in der Tat einen nicht unerheb-
liehen Anteil an der Christianisierung und Befiedelung des Landes,
wenngleich derselbe früher vielfach überschätzt worden ist.

Doberan,^) das 1171 gegründet und von Amelungsborn aus be-
setzt, 1179 einem Wendenaufftande zum Opfer gefallen, aber bereits
1186 wieder besetzt war, hatte auf dem großen, meist aus Wald und
Sumpf bestehenden Landgebiet, das ihm überwiesen war, schon früh,
wie bereits erzählt, eine umfangreiche Siedelungstätigkeit entfaltet
und für feine Dörfer die beiden Pfarren von Kröpelin und Parken-
tin errichtet, ein wenig später dazu die weiteren von Steffenshagen
und Rabenhorft.^) Letztere wurde später (vor 1312) nach Rethwisch
verlegt.^) So umfaßte das Gebiet der Abtei die vier ganzen Kirch-
spiele mit Ausnahme des Ortes Kröpelin selbst. Durch weitere
Schenkungen der Fürsten kamen bis 1209 hinzu im Anschluß an
dieses Gebiet Wilsen und Stäbelow und bei Wismar ein größeres
Gebiet um Farpen und Redentin, auf dem bald ebenfalls weitere
deutsche Dörfer entstanden,^) und als das Kloster 1232 feine erste
steinerne Kirche weihen konnte, schenkte ihm Herzog Wartislav von
Pommern dort die drei Dörfer Bretwisch, Groß- und Klein-Ra-
kow,^) wo ebenfalls eine Pfarre errichtet wurde. Wieder fünf Jahre
darauf schenkte Fürst Nikolaus von Werle das Dorf Zechlin mit

") MUB. 7982. 10 759 f. 10 762. 10 770. 20) MUB. 10 530. 10 976.
21) Lisch, MIbb, 3, S. 32 ff. 208 ff., vgl. ebenda 72, S. 191 ff.
22) Boll, Chronik von Neubrandenburg, S. 318.
23) F. Compart, Gesch. des Klosters Doberan bis zum Jahre 1300. F. Malchow,

Gesch. des Klosters Doberan von 1300—1350. L. Dolberg in Stud. u. Mitteilungen
aus dem Benediktiner- u. Zisterzienserorden, X, 36—52, 219—235, 398—414, 553
bis 578; XII, 25—54, 287—300, 432—442, 594—600; XIII, 216—228, 360—367,
503—512; XV, 40-44, 244—249; XVI, 10—21, 243—250; XIX, 256—264,
430—440. Rudloff, MIbb. 61, 265—289. Biereye, MIbb. 94, 231—266. Vgl, zu
letzterem oben Teil II, Kap. V, S.

2i) MUB. 1297. 2°) MUB. 3520. 7852. 7963. 2<1)MUB. 191.
2?) MUB. 408 f. 1985.
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50 Hufen Waldland im Süden des Müritzsees; 1247 erwarb es
Dänschenburg im Lande Rostock; es baute dort sofort eine Kirche
und legte auch hier weitere Dörfer an.^) Weitere Erwerbungen
folgen, Dorf um Dorf wächst der Besitz der Abteil) Ja sogar in
Hinterpommern bei Kolberg erwarb sie die Dörfer Bork, Groß- und
Klein-Jestin."") Neben den zahlreichen deutschen Bauerndörfern, zum
größten Teil waldgerodeten Hagendörfern, lagen die alten wendischen,
noch immer von Wenden bewohnt und nach wendischem Recht ge-
richtet, wie Stülow und Hohenfelde.") Über den ganzen Besitz ver-
teilt stehen die Grangien, die Wirtschaftshöfe des Klosters, von
Klosterbrüdern als Hofmeistern bewirtschaftet, Mittelpunkte dieser
weitausgedehnten wirtschaftlichen Organisation, die curia antiqua
Althof, Rabenhorst, Rethwisch, Bollhagen I und II, Redentin.^) In
Rostock besitzt die Abtei einen Hos mit Kapelle, in der öffentlicher
Gottesdienst gehalten wird, ein Anwesen fast wie ein kleines Kloster,
Klein-Doberan genannt,^) ebenso in Wismar,") ja selbst in Lübeck
erwirbt sie einen solchen, der freilich unter dem Namen eines dortigen
Bürgers gehen mußte, da die Stadt den Besitz dieser mächtigen geist-
lichen Korporationen in ihren Mauern nicht gern sah.^) Und es
war nicht nur Landwirtschaft, womit sich das betriebsame Kloster
befaßte: von 1233 bis 1308 erwarb es in Lüneburg, der Hauptquelle
des nordischen Salzhandels, eine Salzpfanne nach der andern; auch
in Sülze hatte es Anteil an der Saline, und seit 1282 begann es
planmäßig sich dem einträglichen Mühlengewerbe zuzuwenden: nach
und nach erwarb es die Mühlen in Güstrow, Malchin, Kl.-Sprenz,
Parkentin, Gr.-Bölkow und Neuburg, vorübergehend auch die von
Parchim, Plau und Gnoien — letztere drei tauschte es schon 1296
gegen Salzhebungen in Lüneburg ein.°°) Immer mehr wuchs der
Reichtum des blühenden Klosters.

Ebenso günstig war seine rechtliche Lage. Bei seiner Gründung
war ihm für sichund seine Untertanen, den Forderungen des Ordens
entsprechend, die hohe und niedere Gerichtsbarkeit, die Freiheit von
allen landesherrlichen Lasten, Beden und Zöllen sowie von der
Bogtei zugesichert worden. Nur die Pflicht einer dreitägigen Land-
wehr war ihm auferlegt geblieben. Die Nachfahren des Gründers
waren freilich nicht so freigebig: sie suchten ihre Hoheitsrechte zurück-
Zugewinnen, und das Kloster mußte schließlichder Gewalt weichen
und das höchste Gericht den Landesherren wieder zurückgeben. Je-
doch behielt es das niedere und seine übrigen Immunitäten.")
Kirchenrechtlich war es mit seinem ganzen Gründungsbesitz zehnt-
frei und besaß das Archidiakonatsrecht über die Kirchen desselben.^)
Auch bei den weiteren Erwerbungen gelang es ihm meist nach und

2a) MUB, 462. 591. 603. 778.
-°) MUB. 546. 570. 640. 714. 792. 1141. 1192. 1464. 1583. 1668. 2295. 2377

2436. 2500. 2523. 2729. 3081 f. 3149. 3249. 3266. 4131.
-->)1260 u. 1290 MUB. 869. 2080. 31) MUB. 3759. --) MUB. 3520
*») MUB. 1541. 3743. 34) MUB. 3591. 4169. 4561. -°) MUB. 11601.
-°) Salzgüter: MUB. 416. 550. 970. 1032 f. 1961. 2078. 2402 f. 30V3. 3028 f.

3229. — Sülze: MUB. 2932. Mühlen: MUB. 1611. 1614. 1936. 2001. 2502 4055.
5929. 6546. 8432. «) Vgl. oben S, 102 f. 38) MUB. 122.

203



nach, Zehnt, Bede und Gericht in seine Hände zu bringen. Die weit-
liche Gerichtsbarkeit übte es durch einen eigenen Klostervogt aus,
die geistliche anfangs durch einen Pfarrer, später durch den Abt in
eigener Person.

So bedeutet das ganze 13. Jahrhundert einen ununterbrochenen
wirtschaftlichen Aufstieg. Dem entsprach es, daß man sich stattlicher
einzurichten begann; 1232 wurde in großer und glänzender Ver-
sammlung von Fürsten, Bischöfen und Äbten die erste steinerne, frei-
lich noch ungewölbte Kirche des Klosters geweiht.^) Bald darauf
muß man den steinernen Neubau der Klausur und des Kreuzganges
begonnen haben: in dem an den Chor der Kirche stoßenden Flügel
Kapitelsaal und Kaleksaktorium, der heizbare Raum; darüber der
große gemeinsame Schlafsaal mit unmittelbarem Zugang zur Kirche;
im Südflügel Küche und Refektorium, im Westflügel die Räume der
Laienbrüder; 1248 erscheint die Torkapelle, welche auch Frauen zu-
gänglich war, während sie weiter in das Kloster nicht eindringen
durften. Unter dem Abte Konrad von Lübeck (1283—93) entstanden
die stattlichen Gebäude des Abts-, Schuh- und Gasthauses, und die
mächtige Mauer, welche den ganzen weiten, stadtähnlichen Bezirk,
in dem auch die weiteren Wirtschaftsgebäude, wie Scheunen, Ställe,
Handwerkerhäuser, Mühle und Bäckerei, Krankenhaus, Garten und
Friedhof lagen, umschloß.") Sein Nachfolger, Johann von Dalen
(1294—99), aber brach die alte, 60 Jahre stehende Kirche nieder, um
nun den herrlichen hochgotischen Bau zu beginnen, welcher noch heute
steht.")

Um 1220 waren die Reste Pribislavs, des Klosterstifters, aus dem
Michaeliskloster in Lüneburg nach Doberan übergeführt worden.
Seine Kirche wurde für Jahrhunderte die Stätte, an welcher fast alle
mecklenburgischen Fürsten beigesetzt sind. Nicht weniger als 53 Mit-
glieder des fürstlichen Hauses ruhen hier.^)

Wie bereits 1209 von Doberan aus das verlassene Dargun wieder
mit Mönchen besetzt worden war, so konnte es 1261 einen weiteren
Konvent in das von dem Pommernfürsten Sambur in Westpreußen
begründete Pogutken entsenden, das den Namen Neu-Doberan oder
Marienberg erhielt.^) Es wurde später in die Ferse-Niederung nach
Pelplin verlegt (1267). So gewann die Abtei zwei stattliche Tochter-
klöster, die ihr Abt als Vaterabt jährlich zu visitieren hatte, wie sie
selbst von ihrem Vaterabt von Amelungsborn visitiert wurde. Neben
dem Abt begegnen uns als klösterliche Amtsträger Prior und Sub-
prior, Kellermeister und Unterkellermeister, Kämmerer, Kantor,
Werkmeister, Gastmeister, Krankenmeister, Backmeister, Schatz-
meister, Küster und Pförtner. Die Zahl der Mönche belief sich1337
auf 39,") zu denen noch eine Reihe von Konversen oder Laien-
brüdern sowie zahlreiche gemietete Knechte und Arbeiter kamen. Zu

39) MUB. 406. 40) Kirchberg, Kap. 133; bei Westphalen, Mon. inedit. IV, 778.
«) Kirchberg, Kap. 35 a. a. O. S. 731. 42) Wigger, MIbb. 50, S. 329.
43) MUB. 828 f. 925. Strehlke, Doberan u. Neu-Doberan (MIbb. 34, 20—54).

P. Westphal, Die Frühzeit des Klosterterritoriums Pelplin. Diss. Breslau 1905.
") MUB. 5768.
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den Laienbrüdern gehörte auch der Klostervogt, der die Gerichts-
barkeit über die Hintersassen der Abtei auszuüben hatte.

Indes, wie es sich in der Geschichtedes Mönchtums immer von
neuem wiederholt, daß wachsender Wohlstand zu innerem Absinken
führt, so geschah es auch hier. Das 14. Jahrhundert beginnt mit
einem bösen Niedergang, wie denn diese Zeit überhaupt für die
Klöster des Ordens eine Zeit der Verwilderung war. Das nur
gering dotierte Mutterkloster Amelungsborn war bei seiner eigenen
Dürftigkeit der Versuchung erlegen, seinen Einfluß auf das reiche
Tochterkloster dazu auszunutzen, Mönche seines eigenen Kreises dort
unter- und in die maßgebenden Ämter zu bringen;") 1309 wurde
der einheimische Abt Johann von Elbing gezwungen zu resignieren,
und nun folgten ihm nicht weniger als fünf „sächsische"Äbte. Be-
greiflich, daß die einheimisch mecklenburgischen sog. „wendischen"
Mönche sich benachteiligt fühlten und zwischen beiden „Nationen"
eine immer schärfere Spannung entstand, die schließlichdahin führte,
daß der Abt 1319 den Wortführer der Wenden in den Klosterkerker
werfen ließ und ihn dort gefangenhielt. Mit einer Unterbrechung
hat er sieben Jahre dort gelegen. Endlich wurde er auf den Wirt-
schaftshof Bastors geschicktund dort, wie seine Freunde behaupteten,
vergiftet. Die Verhältnisse wurden dadurch natürlich nicht besser,
sondern immer unleidlicher. So kam es 1336, als Abt Konrad
wiederum einen der „wendischen" Wortführer in Haft nahm, zum
offenen Ausbruch des Konflikts. Ein zweiter Laienbruder, der wohl
dem mecklenburgischen Adelsgeschlecht angehörige Johann Kruse,
entrann der auch über ihn oerhängten Hast und überfiel nun seiner-
seits mit seinen Helfern den Abt, als dieser auf dem Klosterhofe Boll-
Hägen weilte, und schleppte ihn auf die Burg der von Prefsentin, wo
es freilich dem Abt zu entfliehen gelang. Nun nahm sich der junge
Fürst Albrecht von Mecklenburg der Sache an und suchte zu ver-
Mitteln, — vergebens. Ein paar sächsische Laienbrüder dangen ein
in Zauberkünsten erfahrenes wendisches Weib, den Fürsten durch
einen Sympathiezauber zu beseitigen. Die Sache wurde verraten,
das Weib vor dem Tore von Kröpelin verbrannt; die Anstifter ent-
kamen, und der Abt zahlte eine Sühne von 500 Mark, wofür er das
Dorf Admannshagen verpfänden mußte. Inzwischen hatte jener
Johann Kruse seine Tat bereut, er war als Büßer nach Rom ge-
pilgert. Als er aber, von dort zurückkehrend, mit dem päpstlichen
Absolutionsbrief bittend an die Tür des Klosters klopfte, wurde er
abgewiesen und wurde nun von neuem Apostat. Mit 18 Bewaffneten
überfiel er in einer Novembernacht das Kloster, band die sächsischen
Mönche und schleppte sie fort. Er kam freilich nur bis Althof. Dort
wurde er von den inzwischen alarmierten Klosterknechten eingeholt
und die Gefangenen befreit. Aber die Lage war für die Sachsen nun
doch so unsicher geworden, daß der Abt mit den Kleinodien und Urkun-
den des Klosters nach Rostock flüchtete und von dort ins Mutterkloster

46) Das Register des MUB. führt von 1300—1350 75 Doberaner Mönche mit
Namen auf, von denen 27 einheimischerHerkunft sind, jedoch32 aus dem näheren oder
weiteren Umkreis von Amelungsborn stammen. Bei 16 Mönchen ist die Herkunft fraglich.
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Amelungsborn ging, um Hilfe zu holen. Als bald darauf Prior und
Kämmerer zwischen Rostock und dem Kloster ebenfalls überfallen
und schwer verwundet wurden, flüchteten alle sächsischenMönche nach
Rostock. Nun hatten die „Wenden" das Kloster allein in Besitz. Aber
die „Sachsen" gaben ihre Sache nicht auf. Im April des nächsten
Jahres (1337) erschien der Vaterabt von Amelungsborn mit vier
anderen Äbten, unter denen auch der berüchtigte Abt Hermann von
Lehnin war, der zwei Jahre später selbst durch eine päpstliche Kom-
Mission abgesetzt wurde. Sie zitierten die „Wenden" nach Güstrow,
— diese protestierten; sie zitierten sie nach Rostock,— sie protestierten;
sie kamen in Begleitung des Fürsten Albrecht mit 200 Bewaffneten
vor das Kloster. Die „Wenden" schlosien das Tor zu. Endlich über-
nahmen die Äbte von Dargun und Neuenkamp die Vermittlung und
brachten einen Vergleich zustande, nach welchem Abt Konrad re-
signierte und dem aus Rostock gebürtigen Bruder Martin Platz
machte. Damit hatten die „wendischen" Mönche gesiegt. Es hat
fortan keinen sächsischen Abt mehr in Doberan gegeben, aber das
Kloster war weithin zum Gespött des Volkes geworden, seine Mönche
durften sich kaum sehen lassen, ohne insultiert zu werden. Das Kloster
war in tiefe Schulden gestürzt, und die Unsicherheit dauerte noch
durch Jahre an, da nun jene wegen der Zauberei ausgewiesenen
sächsischen Laienbrüder das Kloster durch Brandstiftungen zu schä-
digen suchten, bis es sich durch eine Summe Geldes von ihnen los-
kaufte. Auch die Spannung mit dem Mutterkloster hielt noch lange
an; noch 1345 suchte Doberan vom Generalkapitel des Ordens zu er-
reichen, daß das Visitationsrecht über es dem Vaterabt von Ame-
lungsborn genommen und an einen anderen übertragen werde.")
Es ist ein trübes Bild klösterlicher Verwilderung, das sich uns ent-
rollt hat. Aber sie ist überwunden worden. Unter den tüchtigen
Äbten Jakob von Kolberg (1341—61) und Gottschalk Höppener
(1366—84) trat bald wieder Wohlstand ein, und begann das Kloster
von neuem, Erwerbungen zu machen, obgleich die reichen Einkünfte
aus den Lüneburger Salinen zeitweilig ganz aufhörten, da der mit
Herzog Albrecht verfeindete Herzog Magnus von Braunschweig-
Lüneburg sie beschlagnahmte (1369—74), und später die tief ver-
schuldete Stadt die Besitzer der Sülzgüter und vor allen die geist-
liehen Stifte unter ihnen zu harten Opfern für die Tilgung ihrer
Schulden nötigte.") Die Verhandlungen darüber dauern von 1375
bis zum Ende des Jahrhunderts.

Eine weitere schwere Last, welche manches Kloster in Schulden
stürzte, war das aus der großen traditionellen Gastfreiheit der
Klöster entstandene Ablagerrecht der Fürsten, das sie berechtigte, sich
nicht nur auf Tage, sondern auf Wochen mit ihrem ganzen Gefolge,
und das heißt mit 60—80 Pferden, in ein Kloster zu Gaste zu legen.
Herzog Albrecht, der zu Doberan in engem Verhältnis stand und
selbst dauernd in Geldverlegenheit war, hat dieses Recht denn auch

4«) MUB. 5768 ff. 6596.
«) MUB, 9991. 10 597. 10 687. 11059 f. 11722 f. 12 993. 13160. 13 203.
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so weidlich ausgenutzt, daß das Kloster sich 1361 von ihm das Ver-
sprechen geben lassen mußte, daß er es ein halbes Jahr lang damit
verschonen werdet) Dennoch konnte der um 1295 begonnene Bau
der Klosterkirche fortgeführt und vollendet werden; am 4. Juni 1368
wurde sie von Bischof Friedrich von Schwerin in Gegenwart der
Landesfürsten und vieler geistlicher Würdenträger geweiht. Es war
kein ärmlicher Bau, sondern übertraf der mächtigen Abtei ent-
sprechend an Umfang und Schönheit alle Klosterkirchen der Ost-
seeländer, — und die innere Ausstattung, Hochaltar und Kreuz-
altar, Sakramentshaus, Chorgestühl entsprach ihm an Reich-
tum und Schönheit. Ehre und Ansehen der Abtei standen wieder
auf der Höhe. Ihr Besitz umfaßte am Ende des Jahrhunderts
außer den hinterpommerschen Dörfern nicht weniger als 73 Ort-
schaften, obgleich sie den Heidebesitz um Zechlin bei Rheinsberg be-
reits 1306 abgestoßen hatte.49)

Schlichter als die Geschichte Doberans ist die des zweiten mecklen-
burgischen Zisterzienserklosters Dargun.°°) Ebenfalls von Berno ge-
gründet und von den drei edlen wendischen Brüdern Miregrav,
Monic und Cotimar mit reichem Grundbesitz ausgestattet, war es
1172 mit einer Bruderschaft aus dem dänischen Kloster Esrom be¬
setzt worden/') Die unaufhörlichen sächsisch-dänisch-pommerschen
Kriegswirren aber hatten dem Konvent schließlich den Aufenthalt
unleidlich gemacht. Um 1188 waren sie wieder ausgewandert. Sie
hatten sich in dem Gebiete des dänentreuen Fürsten Iaromar von
Rügen niedergelassen und dort das Kloster Eldena gegründet.^)
Zwanzig Jahre lag die Klosterstelle verlassen da, „ein Schlupfort für
wilde Tiere und Räuber" —; erst 1209 berief Bischof Siegwin von
Kammin, der jetzt hier das kirchlicheRegiment führte, auf Wunsch des
Pommernfürsten Kasimar einen neuen Konvent dahin, und zwar
nun nicht mehr aus dem ehemaligen dänischen Mutterkloster, — die
politischen Verhältnisse hatten sich gewandelt — sondern aus Do-
berank) Zu dem Gründungsbesitz des Klosters, welcher die Dörfer
der späteren vier von ihm errichteten Kirchspiele Röcknitz, Levin,
Brudersdorf und Alt-Kalen umfaßte, schenkte Fürst Kasimar jetzt
noch das Dorf Polchow mit seiner Kirche und der angrenzenden Ein-
öde.°4) Weitere Schenkungen und Erwerbungen folgten um (Sielow
bei Malchin: es errichtete hier eine Pfarre in Dukow.^) Wie
Doberan, fo befaß auch Dargun das Archidiakonatsrecht über seine
Kirchen. Es hat in seinem Gebiet eine ebenso eifrige Siedelungs-

«) MUB, 8116 f. 8389. 8844. 8893. 9090. 9174. 9506. 10 622. 10 629. Ein Bei-
spiel: Das Kloster Neukloster erhielt vom 16. 12. 1319 bis 24. 5. 1320 sechs fürstliche
Besuche, die es allein an Futter für die Gastpferde 588 Scheffel Hafer kosteten. Dar-
unter war der Graf von Holstein mit 70, der Bischof von Havelberg mit 18 Pferden
(MUB. 4139); sie verlebten hier das Pfingstfest, während zu Ostern Fürst Heinrich
von Mecklenburg mit Gemahlin zu Gast gewesen war.

4S>)MUB. 3091.
50) Wiese, Die Zisterzienser in Dargun von 1172—1300. Kunkel, Die Stiftungs-

briefe für ... Dargun. (Archiv f. Urkundenforschung, III, 23—80.) MUB 104
--) MUB. 2655. B3) MUB. 186. 226. ") MUB. 247.
6») MUB. 330. 355. 373.
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tätigkeit ausgeübt wie sein Mutterkloster.Schon 1223 konnte es
den Steinbau der Klosterkirche in Angriff nehmen; 1232 weihte sie
Bischof Konrad von Kammin. 1249 erscheint das Armengasthaus des
Klosters.") Inzwischen ist das Gebiet des Klosters aus pommerscher
unter mecklenburgische Hoheit gekommen. Wieder folgen neue Er-
Werbungen, 1256 das Heideland um Kratzeburg als Geschenk des
Nikolaus von Werle, 1269 Zettemin mit Rottmannshagen und
Rützenwerder:°°) 1273 wird Walkendorf gekauft; 1252 entsandte
Dargun einen Konvent in das von dem Fürsten Swantopolk von
Pommerellen geschenkte Bukow; 1288 erwarb es bei Köslin die
Ortschaften Bast und Streitz mit 240 großenteils noch öden Land-
Hufen. Es hat auch dort gesiedelt, sechs neue Dörfer angelegt und
sie kirchlich versorgt. °°) Auch das 14. Jahrhundert bringt noch wei-
teren Zuwachs. Auf seiner Höhe besaß das Kloster 54 Ortschaften,
stand also dem Mutterkloster nicht allzusehr nach. Den Heidebesitz
um Kratzeburg veräußerte es zwar 1359 an die angrenzende Io-
hanniterkomturei Mirow, legte aber die Kaufgelder doch wieder
wenigstens zum Teil in neuem Grunderwerb an.°°) So erhalten
wir ein Bild ruhiger und stetiger Entwicklung. An kleineren Rei-
bereien mit den Nachbarn, gelegentlich auch einmal einer Fehde")
fehlt es zwar auch hier nicht, aber sie irritieren kaum das gewonnene
Bild. Die Insassen des Klosters sind durchweg Einheimische.

Neben Prämonstratensern und Zisterziensern faßte schließlich
auch der dritte Resorm-Orden des 11. Jahrhunderts, der der Kar-
täuser, in Mecklenburg Fuß. Gegründet um 1084 von dem Kölner
Domherrn Brun, hatte er zunächst in Deutschland keinen Boden ge-
funden. Die religiöse Bewegung ging doch in anderer Richtung, als
auf die Erneuerung des ursprünglichen Ideals des Einsiedlerlebens,
für die Brun sich einsetzte. Die hierauf angelegten Klöster seines
Ordens enthielten, anders als die übrigen Klöster neben der Kirche,
keine gemeinsamen Wohn- und Schlafräume, sondern um den Fried-
Hof gereihte Einzelzellen, jede mit einem Kärtchen, in denen die
Brüder, jeder für sich, ein stilles und beschauliches Leben in Hand-
werk, Schreibarbeit oder Studium führten, aus dem sie nur der
Gottesdienst zu gemeinsamer Andacht rief. Erst gegen Ende des
14. Jahrhunderts kam der Orden auch in unsere Gegenden. Wie der
päpstliche Ablaßhändler Heinrici, der sie damals in seinen Geschäf-
ten bereiste und selbst Kartäuser war, 1397 die Anregung zu der
Gründung der im Bistum Lübeck gelegenen Kartause Ahrensbök ge-
geben hat, so wird er es auch gewesen sein, der im Jahre vorher den
um sein Seelenheil besorgten Rostocker Bürgermeister Winold
Baggel und seinen Schwiegervater Mathias von Borken veran-
laßte, den kurz zuvor von ihnen erworbenen Hof Mergenewe bei
Rostock zur Gründung einer Kartause zu schenken."') Die Bestätigung
des zu gründenden Klosters durch den Landesherrn und den Bischof

°°) MUB. 401. «) MUB. 311. 402. 622.
»s) MUB. 777. 1162.
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von Schwerin erfolgte alsbald;^) der Bau des Klosters begann, und
1397 begegnet uns bereits sein erster Rektor oder Prior, Joh.
Schelp.°") Das Kloster mit den schweigenden und fleißigen Brüdern
blühte bald auf und erwarb im Laufe des 13. Jahrhunderts in seiner
nächsten Umgebung außer allerlei Streubesitz nicht weniger als neun
Dörfer, dazu weitere zwei Dörfer und Streubesitz im Fürstentum
Rügen. Es hat sich allezeit des besten Rufes erfreut und bis zuletzt
den Ernst und die Wärme der vita religiosa bewahrt. Leider ist nicht
bekannt, woher sein erster Konvent gekommen ist. Es erhielt den
Namen caeli moenia oder in volksetymologischer Latinisierung von
Mergenewe lex Mariae, woraus der Name Marienehe wurde.

Weit früher, schon in der ersten Siedelungszeit, faßte ein weiterer
Orden, der aus einer südfranzösischen Hospitalbrüderschaft zur Pflege
der am Antoniusfeuer Erkrankten entstandene Orden der Antoniter
oder Tönniesherren, in Mecklenburg Fuß. Seine erste Nieder-
lassung in Deutschland wurde 1215 in Memmingen gegründet; 1218
folgte die zweite in Grünberg in Hessen. Von dort kamen die beiden
Brüder Richard und Wilhelm, denen Fürst Burwy und seine Ge-
mahlin auf Brunwards Veranlagung 1222 den Hof Tempzin bei
Brüel, eine Salzpfanne in dem benachbarten Sülten, 16 Hufen in
Goldbek bei Sternberg und die Weidegerechtigkeit für 300 Schweine
zur Errichtung eines Hospitals schenkte. Bonifatius VIII. eximierte
1297 den Hospitalorden von seinem Mutterkloster und von der bi-
schöslichenJurisdiktion. Er unterstellte ihn unmittelbar dem Heiligen
Stuhl; er gab ihm die Regel der Augustiner Chorherren und stattete
ihn reich mit Privilegien aus. Die Brüder des Ordens erhielten ein
weitgehendes Kollektierrecht für ihre Zwecke. Jährlich einmal durf-
ten sie in allen Parochien sammeln. Wenn sie dazu an dem ange-
sagten Tage erschienen, wurden sie von Pfarrer und Gemeinde in
festlicher Prozession eingeholt und in die Kirche geleitet, wo feier-
licher Predigtgottesdienst stattfand, reicher Ablaß erteilt und die
Gaben eingesammelt wurden. Selbst wenn Interdikt auf einem
Lande lag, durften diese Sammlungen und Gottesdienste statt-
finden.65) Eine besondere, ebenfalls privilegierte Eigentümlichkeit
war es, daß man von dem Wurf einer Sau ein Ferkel aussonderte
und mit dem Zeichen des heiligen Antonius, dem lateinischen T, be¬
zeichnete. Diese Tönniesschweinchen wurden dann später, wenn sie
groß geworden waren, von den Brüdern abgeholt. Ihre Samm-
lungen dehnten sich weit aus; die Brüder von Tempzin haben einer-
seits bis nach Lübeck und andererseits noch auf der Insel Rügen
gesammelt. Natürlich bedurften sie dazu, wie die Bettelorden,
sog. Terminierhäuser: so schenkte ihnen 1340 Herzog Barnim von
Pommern einen Hof vor der Burg von Demmin für diesen Zweck
mit dem Wunsche, daß sie dort eine Kapelle erbauen möchten. Ob-
gleich päpstliche Verordnungen es den Bischöfen strikte verboten,
einen Anteil der Sammlungen für sich zu beanspruchen, geschahdies
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trotzdem. So zahlten die Brüder von Tempzin im letzten Viertel
des 14. Jahrhunderts dem Kamminer Bischof für die Erlaubnis, in
seiner Diözese sammeln zu dürfen, nicht weniger als halbjährlich
90 Mk. — ein deutliches Zeichen für die Höhe der Beträge, die bei
diesen Sammlungen einkamen.°°) Dennoch kam das Tempziner
Haus nicht recht in die Höhe, da es alle Überschüsse an das Mutter-
haus in Grünberg abführen mußte und dieses ihm nicht das Recht
selbständiger Verwaltung und eigener Aufnahme von Brüdern zu-
gestand. Erst dem tüchtigen Präzeptor Petrus Barlonis (1390 bis

1417) gelang es, 1413 auf dem Konstanzer Konzil die Selbständigkeit
seines Hauses und das Privilegium creationis fratrum zu erringen.
Unter ihm blühte das Haus auf: Blankenberg, Werder, Jütchendorf,
Langen-Iarchow, Ventschau, und Zahrensdorf wurden erworben,
der Neubau der Kirche begonnen und ihr Chor vollendet, neue
Klostergebäude, ein neues Hospital errichtet. Die Präzoptorei war
in bestem Zustande.'")

Wie der bürgerliche Spitalorden der Antoniter, so faßten auch
die ritterlichen der Johanniter und der Deutschherren, bei denen
freilich der Spitaldienst bereits zurückgetreten war und der Kampf
gegen die Ungläubigen, dort im Heiligen Lande, hier im heidnischen
Preußen, im Vordergrunde stand, im Lande Fuß.

Bereits um 1200 schenkten die beiden Schweriner Grafen Gun-
zelin und Heinrich dem Johanniterorden zu Händen des ersten, 1160
gestifteten Ordenshauses in unseren Gegenden, des Hauses Werben
a. d. Elbe, das Dorf Goddin und die Pfarre zu Eixen; 1217 fügten
sie mit dem für deutsche Siedler bereits ausgelegten Dorfe Gülstorf
eine weitere Schenkung hinzu, und 1227 erwarb der Orden dazu das
benachbarte Moraas.^) So entstand an der Kirche zu Eixen eine
Ordenspriorei, an der später neben dem Prior eine Reihe von
Ordenspriestern stand, und in Gülstorf eine Komturei, deren
ersten Verwalter, Meister Heinrich, bereits 1227 begegnet.°°) Ihr
Besitz umfaßte außer Gülstorf und Moraas noch die beiden offen-
bar vom Orden angelegten Dörfer Kraak und Hoort. Nach 1300
wurde die Komturei von Gülstorf nach Kraak verlegt.^)

Weit bedeutender wurde die dritte Ordensgründung. Im Ver-
lauf ihres Giedelungsunternehmens in den südlich und östlich der
Müntz gelegenen Landstrichen bewidmeten Fürst Burwy und seine
Söhne dort die Klöster Altenkamp, Amelungsborn, Doberan und
Dargun mit weitausgedehnten Heidestrichen. Zu diesen zur Siede-
lung herangezogenen geistlichen Genossenschaften gehörten auch die
Johanniter; sie waren unter ihnen die ersten und erhielten bereits
um 1227 im Lande Turne um das Dorf Mirow ein Gebiet von 60
Hufen, frei von allen landesherrlichen Abgaben und Leistungen „zur
Hilfe für das Heilige Land"; 1242 erscheint der Hof des Ordens in

°°) 3511133.7875. 10 303. 11662.
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Mirow, 1252 sein Meister, 1270 Komtur und Ordensbrüder des-
selben; kurz darauf auch der Prior.") Zu dem ursprünglichen Be-
sitz der Komturei, welcher die Dörfer Mirow, Granzow und Peetsch
umfaßte, wurden Fleeth, Zirtow, Lenz, Leufsow, Starsow, Qual-
zow, Gaarz, Viezen, Repente und Zootzen bis zum Ende des Jahr-
Hunderts hinzu erworben, 1304 Schillersdorf und 1359 die Dar-
guner Heidedörfer um Kratzeburg, so daß ihr Besitz nun von diesem
im Norden bis zum Zootzen-See im Süden reichte und nicht weniger
als 18 Dörfer umfaßte.")

Ja, inzwischen war bereits eine weitere Komturei von Mirow
abgezweigt worden; 1285 hatte sie im benachbarten, damals noch
brandenburgischen, Lande Strelitz die Heidedörfer Wokuhl, Gnewitz,
Dabelow, Karzstavel erworben,") und hier entstand nun die Komturei
Gardow, als deren Komtur 1298 der „vielgeliebte" Rat des Mark-
grafen Hermann, Ulrich Schwabe, Komtur von Braunschweig, er-
scheint, der auch zu dem Fürsten Heinrich dem Löwen von Mecklen-
bürg, in dessen Hand diese ganzen Gebiete im nächsten Jahre über-
gehen sollten,") in vertrautem Verhältnis stand. Im selben Jahre
kaufte Schwabe für den Orden Dorf und Hof Klein-Nemerow am
Tollense-See, und nun entstand hier eine dritte Komturei, deren In-
haber ebenfalls Schwabe wurde, und mit der nach seinem Tode die
von Gardow vereinigt wurde.™) Auch sie hat noch weitere Er-
Werbungen gemacht. 1356 erwarb sie das angrenzende Rowa und
auf dem Friedländer Werder das Dorf Staven. Dazu kamen als
markgräfliche Schenkungen die Patronate von Lychen, Arnswalde
und Freyenstein."') Für eine kurze Weile kam die Komturei Rems-
row zu ungeahnter Bedeutung, indem ihr dritter Komtur, Hermann
von Warberg, 1337 zum Ordensstatthalter in Sachsen, Mark und
Slavien ernannt wurde und 1344 zum Herrenmeister oder „gemeinen
Gebieter" über diese Ordensprovinzen aufrückte.") Mit letzterem
gab er die Komturei Nemerow auf. Sein Nachfolger dort war ein
Graf von Schwabenberg.")

Endlich begegnet uns auch der Orden der Deutschritter in unserem
Lande. Schon 1230 im Ratzeburger Zehntregister findet sich im
Daffower Kirchspiel ein Allodium der Ritter Christi, wahrscheinlich
zum Lübecker Ordenshause gehörig. Dann aber taucht 1268, — wir
wissen nicht, wie sie entstanden ist —, die Ordenskomturei Krankow
als bereits feit längerer Zeit bestehend auf. Ihr gehören die benach-
barten Dörfer Quaal und Petersdorf, später auch Friedrichshagen,
Harmshagen, Siemersdorf und Jebendorf; 1330 gestattet ihr die
Stadt Wismar, in ihren Mauern einen Hof mit Kapelle zu haben,
und zwar zu demselben Rechte, wie es der Doberaner Hof befaß.

") Lisch, Komturei Mirow, MIbb. 2, 51 ff.
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Aber 20 Jahre darauf (1348—55) veräußert der Orden diesen ganzen

Besitz an den Ritter Markwart von Stove.") Die Rigaer Deutsch-

Herren besaßen einige Zeit hindurch den Patronat der Georgenkirche

in Wismar als Geschenk Heinrichs des Pilgers/")
Neben die Männerklöster treten endlich die Frauenklöster: sie

dienen wesentlich zur Versorgung der überzähligen Frauen der

oberen Stände. Sie treten daher ein wenig später auf als die
ersteren, nämlich erst im Gefolge der deutschen Kolonisation, wenn

diese Frage aktuell geworden ist. Nur die Gründung der beiden

ältesten Frauenklöster, Neukloster und Dobbertin, fällt noch so in
diese große Bewegung hinein, daß sie an ihr wesentlich beteiligt sind
und selbst zu Kolonisatoren werden. Ihre Gründung geht dem ge-
nannten Zweck entsprechend von den beteiligten Ständen, Fürsten

und Adel, aber auch den größeren Städten aus.

Wie die Nonnenklöster in Alt-Deutschland, so stehen auch die
mecklenburgischen, obgleich sie den Regeln verschiedener Orden folgen,

in keiner organisatorischen Verbindung mit diesen, sondern leben

jedes in völliger Selbständigkeit für sich.Nur das dem Franziskaner-

orden angehörige Klarissenkloster in Ribnitz steht in strenger Unter-
ordnung unter diesen, wird von ihm visitiert und erhält aus ihm
seine Geistlichen. Die ältere Benediktinerregel galt in den Klöstern
Dobbertin, Rühn und Eldena, die jüngere der Zisterzienser in Neu-
kloster, Zarrentin, Jvenack, Wanzka und Heil. Kreuz in Rostock.")
Rehna hatte die Regel der Prämonstratenser, die Malchower Nonnen
gehörten zum Orden der Büßerinnen der heiligen Maria Magda-

lena.^) An der Spitze der meisten dieser Klöster standen Priorissen;
nur die Zisterzienserkonvente von Zarrentin und Wanzka und das
Klarissenkloster Ribnitz hatten Äbtissinnen/") Die äußere Verwaltung
lag in den Händen von Geistlichen mit dem Titel Propst, die zumeist
auch die Klosterpfarre innehatten. Nur Ribnitz hatte für diesen Zweck
zwei „Vorsteher", ebenso Heil. Kreuz in Rostock, wo es Mitglieder
des Rates waren.^) Den Konventen von Dobbertin, Rühn, Rehna,
Eldena und Jvenack war die freie Wahl des Propstes ausdrücklich
zugesichert, aber auch die übrigen, abgesehen von Ribnitz, werden sie
gehabt haben/°) Die Gerichtsbarkeit über die Klosterdörfer wurde
wenigstens in Neukloster durch einen Klostervogt ausgeübt/")

Innerhalb der Konvente gab es überall mannigfaltige Amts-
trägerinnen. An der Spitze standen, wie gesagt, die Äbtissin und
Priorissa oder Priorissa und Subpriorissa; es folgten die Kelleraria,
Scholastika, Kantrix, Sakrifta, Kameraria und über dem Kranken-
Hause der Nonnen die Jnfirmaria.^) Die Zahl der Nonnen eines
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Klosters wird sich im Durchschnitt auf 40—50 belaufen haben; im
Heil. Kreuz in Rostock scheint sie einmal bis auf 100 gestiegen zu sein.
Dann wurde die Höchstzahl dort auf 60 gesetzt, in Wanzka sollten
nicht mehr als 30 aufgenommen werden. In Ribnitz belief sich die
Zahl der Nonnen 1373 auf hl.*8) Ihrer Herkunft nach find sie fast
überall, soweit es nachweisbar ist, meist bürgerlich. Im allgemeinen
herrschte wohl überall das gemeinsame Leben. Doch kam es vor, wie
1343 in Rehna, daß einzelnen Nonnen um besonderer Verdienste
willen Einzelwohnungen zugebilligt wurden.^) Es war durchaus
üblich, daß man seine für das Kloster bestimmte Tochter dort mit
einer Rente oder Hebungen einkaufte, die ihr, solange sie lebte, zugute
kamen, nach ihrem Tode aber meist dem Kloster zufielen.9") Daneben
gab es überall Stiftungen für die Kleidung der Nonnen, besonders
für Schuhzeug, und weitere zu regelmäßiger Verteilung von Geld
unter sie.91) Selbst die Ribnitzer Klarissinnen durften Eigentum an-
nehmen und waren an Vermögen ungleich, wie eine Stiftung für
die drei ärmsten dortigen Nonnen zeigt.^) Weitere, namentlich Ge-
dächtnisstiftungen, waren mit festlichen Mahlzeiten verbunden, bei
denen besonders auch Bier in reichlichem Maße gestiftet wurdet)
Die meisten Nonnenklöster nahmen weltliche junge Mädchen gegen
Pension zur Erziehung auf, Wanzka sogar auch Knaben, jedoch nur
auf ein Iahr.^) Auch ein gewisses Dienstpersonal findet sich; o hatte
z. B. Ribnitz 1373 zehn Diener und drei Mägde. Eine be andere
Rolle spielten die Fratres conversi, welche meist als Hofmeister die
Wirtschaftshöfe des Klosters leiteten. Einen guten Einblick in das
weitausgedehnte Wirtschaftsleben eines solchen Klosters geben die
Futter-, Speck- und Lohnregister sowie die Heberolle Neuklosters
von 1319, nach denen das Kloster u. a. aus seinen Bauerndörfern
7764 Scheffel Hart- und 3018 Scheffel Weichkorn, 363 JCXxüo.und
900 Hühner einnahm, in neun Monaten 397 Speckseiten ausgab,
allein für die Pferde seiner Gäste 612 Scheffel Hafer verbrauchte
und auf seinen fünf Wirtschaftshöfen zur Erntezeit 66 Arbeiter und
11 Mägde auszulohnen hattet) An Klerikern gab es an der Kloster-
kirche neben dem Propst noch vier bis sechs Kaplane, von denen einer
als Beichtvater der Nonnen fungierte. Sie hatten ihren Tisch im
Hause des Propstes. Gepredigt wurde in diesen Klöstern reichlich: in
Ribnitz wenigstens außer den Sonntagen noch jährlich an 47 Tagen,
dazu in der Fastenzeit an jedem Mittwoch und Freitag.'")

über das innere Leben und die Zucht in diesen Nonnenklöstern
wissen wir wenig genug. In Altdeutschland sah es damit weithin
schlecht aus. Der Kardinallegat Guido hatte sich bereits 1266 auf
der Bremer Provinzialfynode genötigt gesehen, einzuschärfen, daß
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Nonnen nur in unverdächtiger Begleitung die Klausur verlassen
dürsten, und daß zu ihren Pröpsten nur Regularkleriker oder doch,
wenn das nicht möglich sei, nur Weltgeistliche von erprobter Keusch-

heit zu nehmen seiend) Im allgemeinen werden wir annehmen
dürfen, daß die Zucht in den mecklenburgischen Klöstern den An-
forderungen der Umwelt entsprochen hat. Im Zusammenhange mit
der Gründung des Klosters Jvenack werden die Zisterzienser-Nonnen
als an strenger Observanz, Andacht und Liebestätigkeit die anderen
überragend gerühmt.*"') Und doch gehört das einzige Kloster, von
dem wir wissen, daß in ihm „verabscheuenswerte Zustände" einge-
rissen sind, dieser Observanz an, nämlich Wanzka. Dieses Kloster
mußte 1341 reformiert werden. Dabei wurde die Höchstzahl der
Nonnen auf 50 gesetzt, die Pforte der Klausur mit doppelter Kette
geschlossen,Männern der Zutritt verboten, für die Mahlzeiten strenge
Mäßigkeit gefordert und festgesetzt, daß nur bis zu zehn Knaben und
zwar unter zwölf Iahren und nur auf ein Jahr in Pension genommen
werden dürften. In allen diesen Punkten scheint es arg gemangelt

zu haben."") Demgegenüber stand das Klarissenkloster in Ribnitz das
ganze Jahrhundert hindurch in bestem Rufe: man nannte es vor den
anderen „das geistliche"/"")

Das älteste dieser mecklenburgischen Frauenklöster war Neukloster
oder, wie es eigentlich heißen sollte, Sonnenkamp. Nachdem es bereits
vorher in Parkow bei Kröpelin hatte errichtet werden sollen, wurde
es 1219 von seinem Stifter, dem Fürsten Burwy, und seiner Ge-
mahlin Adelheid, der Tochter Heinrichs des Löwen, an seine spätere
Stelle verlegt und mit einigen Wendendörfern der Umgegend, dem
deutschen Dorfe Brunshaupten und dem im Lande Plau gelegenen
Techentin unter denselben Freiheiten, wie sie Doberan erhalten hatte,

ausgestattet."") Bischof Brunward fügte, um „die Einwanderung
von Gläubigen" zu befördern, die Zehnten dieser Dörfer und die
Kirche in Kessin hinzu. Fünfzehn Jahre später begegnen uns auf
diesem Gebiete eine Reihe deutschnamiger neuer Dörfer. Das junge
Kloster hat Siedlungslustige in sein Gebiet gerufen."^) Schnell
mehren sich nun seine Mittel. Bald wird zu dem alten Besitz ein
Dorf um das andere hinzu erworben. Die Freiheit von der landes-
herrlichen Bogtei, vom Landding und niederen Gericht wird dem
Kloster 1271 erneut bestätigt. Nur das höhere Gericht behält sichder
Fürst vor. Aber auch dieses erwirbt das Kloster 1311."") Bis in
das 14. Jahrhundert gehen die Erwerbungen fort. Dann aber tritt
infolge der kriegerischen Wirren, unter denen auch das Kloster zu
leiden f)at,104)ein Stocken ein; es hält sich noch eine Weile auf seiner
Höhe; 1362 besitzt es nicht weniger als 37 Dörfer, zu denen noch
allerlei Streubesitz kommt, und fünf eigene Wirtschaftshöfe."") Aber
dann geht es bergab; wie bei Doberan bleiben auch hier die befchlag-
nahmten Einkünfte aus den Lüneburger Salzgütern aus; und 1371
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»») MUB. 6107. 10») Slaggert, S. 98. 104. 101) Lischi. MWb. 33, 1—10.
102) MUB. 254 f. 429. "-) MUB. 1215. 3500. 104) MUB. 4890.
««) MUB. 9104.

214



hat es nicht weniger als 3600 Mark Schulden, eine für die damalige
Zeit außerordentliche Summe, die das Jahreseinkommen um das
Vier- bis Fünffache übersteigen mochte. Es wurde eine päpstliche
Kommission zur Sanierung des Klosters eingesetzt, und es dauerte
längere Zeit, bis die Schulden wieder getilgt waren/"")

Das zweite mecklenburgische Nonnenkloster war Dobbertin, das
nächst Neukloster zu dem reichsten des Landes anwachsen sollte.
Fürst Burwy und seine Söhne hatten dort 1227 ein Benediktiner-
Mönchskloster gegründet, dessen Konvent aus dem Marienkloster in
Stade kam. Um 1234 wurde es in ein Nonnenkloster umgewandelt
und das Marienkloster in Stade abgefunden. Bischof Brunward
verlieh dem Kloster die freie Wahl des Propstes und der Priorissa
und dazu die Archidiakonatsrechte über die Kirchen zu Goldberg,
Lohmen, Ruchow, Karcheez und Woserin, während Fürst Nikolaus
von Rostock ihm als Besitz die Dörfer Dobbertin, Kläden, Wolframs-
Hagen, Lohmen, Gerdshagen und Upahl, im Lande Röbel das Dorf
Sietow und im Lande Turne Schwarz und Lärz bestätigte/'") Auch
hier wird bis um die Mitte des 14. Jahrhunderts Dorf um Dorf hinzu-
erworben, so daß es um 1350 24 Dörfer besaß/°°) Dann aber tritt
auch hier der wirtschaftliche Verfall ein: um 1365 wendet es sich
wiederholt um Hilfe an die reiche Stadt Lübeck; seine Güter seien
desolat, seine Einkünfte allzusehr geschrumpft, seine Gebäude ver-
fallen/"^) Aber auch Dobbertin arbeitete sich wieder herauf.

Wie in Neukloster überwiegen auch hier die bürgerlichen Nonnen,
aber während es dort häufig Wismaranerinnen waren, wiegen hier
die Rostockerinnen vor."")

Gleichzeitig mit Dobbertin errichtete Bischof Brunward 1233 in
Erfüllung eines Versprechens seines Vorgängers Berno im Stifts-
lande Bützow das Benediktiner-Nonnenklofter Rühn, stattete es mit
sieben Dörfern und dem Archidikonat über die 14 Kirchen des Stifts-
landes aus, aus denen bei der Umwandlung der Bützower in eine
Kollegiatkirche diese 1265 ausschied/") Die Kirche des Klosters
konnte 1270 geweiht werden und 1277 der Konvent einen Tochter-
konvent in das von Bischof Hermann von Kammin gegründete Kloster
der Altstadt Kolberg entsenden/") Weitere Erwerbungen hat das
Kloster nur in geringem Maße gemacht: 1284 erwarb es das später
untergegangene Benitz, 1290 Warnkenhagen/") Im Jahre 1295
ging es durch die Untat von Mordbrennern in Flammen auf/") Doch
hat es sich bald wieder erholt. Seine Insassinnen sind durchweg
bürgerlicher Herkunft und stammen in der großen Mehrzahl aus
Rostock, daneben auch aus Wismar, Lübeck,Schwerin und Bützow/")

Nun folgen die drei Frauenklöster der Ratzeburger Diözese,
Eldena, Rehna und Zarrentin.

"°) MUB. 10 165. 10 259.
MUB. 343. 344. 386. 425. 469.

-°») MUB. 680. 1046. 1368. 1440. 1513. 1600. 1808. 2184. 2327. 2984. 3311
4772. 5725. 5822. 6549 f.

«») MUB. 9429. »°) MUB. Registerbände.
1J1) MUB. 417. 420. 423. 431. 1034. 102) MUB. 2071. 11553.

MUB. 2333, nach Detmar. »<) MUB. Registerbände.
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Eldena, zwischen 1229 und 1235 von Bischof Gottschalk gegründet,
war mit den drei Dörfern Eldena, Malt und Brefegard, dazu dem
Zehnt von elf Dörfern in Breesen ausgestattet worden. Durch weitere
Schenkungen waren Glaifin, Grebs, Karenz, die beiden Woos,
Stuken und im Lande Turne Fleeth hinzugekommen. Bischof Ulrich

(1257—84) hatte die Kirche geweiht. Dann aber war das Kloster
einer Feuersbrunst zum Opfer gefallen. Bischof Konrad erneuerte
1291 dem wiederhergestellten Kloster seine Privilegien und bestätigte
ihm den Archidiakonat über die neun Kirchen der Länder Wehningen
und Jabels") 1305 erwarb es Grittel und Lipe, doch blieb es eins
der ärmeren Klöster. Seine Taxe belief sich nur auf 330 Mark, und
1326 wird über Verwüstung und Dürftigkeit geklagt."") Indes
brachte das 14. Jahrhundert noch einige Erwerbungen hinzu, näm-
lich Karrenzin (1334), Külitz und Nedum (1340), Platschow (1341),
Herzfeld (1343) und Bockup (1371).117) Aber die strenge Zucht
lockerte sich, Bischof Detlev erlaubte 1402 den Nonnen, von Jakobi
(25. Juli) bis zum Jahresende Fleisch zu effen."°) Es scheint fast
ausschließlich Adelskloster gewesen zu fem."")

Das Prämonstratenfer-Nonnenkloster Rehna war 1236 von einem
Ordensbruder Ernst, der dort wohl Pfarrer war, mit Hilfe des be-
nachbarten Adels begründet worden. Der Ritter Heinrich von Roxin
schenkte das gleichnamige Dorf, zwei Herren von Bülow und Kofahl
das Dorf Lübsee; Fürst Johann von Mecklenburg gab die Neukloster
gewährten Freiheiten, dazu die Patronate von Rehna selbst und
Wedendorf."") Bischof Ludolf schenkte dazu die Zehnten, die freie
Wahl des Propstes und den Archidiakonat über die Kirchen des
Landes Breesen und Klütz."") Durch fürstliche Schenkung kamen
Woitendorf und Schindelstädt (1246 und 1251), durch Kauf Brützkow

(1286) hinzu, weiterhin Wotenitz und Büttlingen (1307), Vitense
(1310), Benzin, Gletzow und Frauenmark (1310), Botelsdorf (1312);
1312 wurde auch das höchste Gericht für die Klosterdörfer erworben,
1333 Breesen, 1353 Sievershagen, 1354 Benzin, 1378 Törber und
Zehmen gekauft.^) So gehörte das Kloster bald zu den wohlhaben-
deren. Seine Taxe belief sich 1335 auf 500 Mark."") Das Kloster
gehörte zu den von den mecklenburgischen Landesherren bevorzug-
ten. Fürst Heinrich der Pilger hatte hierher ein von ihm persön-
lich in einer Schlacht auf livländischem Boden gerettetes Heiden-
mägdlein zur Erziehung und Einkleidung gegeben, und auch im 14.
Jahrhundert finden wir wieder eine mecklenburgische Herzogin unter
den Nonnen.^) Im übrigen waren es hauptsächlich Bürgertöchter
aus dem benachbarten Lübeck, die hier Aufnahme fanden und dem
Kloster mancherlei zubrachten. Auch Rehna hat unter einem rohen

"°) MUB. 2118. 523. 1770. "«) MUB. 2985. 4251. 5613. 4768.
*«) MUB. 5517. 6062. 6135. 7375. 10 204.
«») Schröder, Papist. Meckl. II, 1672. 1707. "») MUB. Register.
"») MUB. 453. 467. MUB. 471.
122) MUB. 575. 1870. 3150. 3153. 3381. 3398. 3542 f. 5420. 7793. 8058. 8736.

8746.
123) MUB. 5613. 124) MUB, 1193. 7804.
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Propst, der die Nonnen mißhandelte, eine böse Zeit gehabt (1310
bis 1318). Es kam darüber zu einer Klage, die bis an den päpstlichen
Hof ging."°) Nach der Mitte des Jahrhunderts aber war der außer-
ordentlich tüchtige Schweriner Domherr Markward Bermann, der
später zum Bischof gewählt wurde und als Rat und Geschäftsträger
Herzog Albrechts eine umfangreiche politische Tätigkeit ausübte,
Propst des Klosters. Unter ihm sind Sievershagen, Pieverstorf und
Benzin erworben worden und konnte das Kloster 1000 Mk. für seine
Gebäude aufwenden."«)

Zehn Jahre nach der Stiftung von Rehna, 1246, gründete die
fromme Gräfin Audacia von Schwerin das Kloster Zarrentin; es
ist das Nonnenkloster der Grafschaft. Die Gründung war ursprüng-
lich, wie es scheint, an einem Orte südlich von Schwerin beabsichtigt,
wurde dann aber um 1250 in Zarrentin, wo schon eine Kirche be-
stand, verwirklicht, erhielt das Patronat in Wittenburg und machte
Erwerbungen in den benachbarten Dörfern."^) Um 1279 besaß es
die Ortschaften Zarrentin, Kölzin, Kofahl, Bantin, Wokendorf, Tes-
sendors, Schonenloh, Badow und Zweedorf und belief sich seine
Taxe bereits auf 300 Mk."3) Weiter werden Püttelkow, Vietow,
Wozeten, Schaliß, Kl.-Welzin, dazu Bede und höchstes Gericht in
den Klosterdörfern erworben. Im 14. Jahrhundert folgt Lüttow
(1343).129) Dann aber tritt infolge von Kriegswirren, Raub, Plün-
derung und Brand durch gewalttätigen Adel ein jäher Abstieg ein.
Nachdem jedoch die beiden Wackerbart 1349 und 1357 geloben muß-
ten, das Kloster nicht mehr zu brennen und zu berauben, erholte
es sich wieder: 1370 ward Nieklitz dem bisherigen Besitz Hinzuge-
fügt.130) Die Nonnen entstammten durchweg dem Adel, zum Teil
sogar dem hohen; um 1300 war eine dänische Prinzessin Äbtissin
und bald darauf gehörten ihm drei Schweriner Gräfinnen an."')
Nachdem die Grafschaft in den Besitz der mecklenburgischen Herzöge
übergegangen war, verlor das Kloster an Bedeutung.

Bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts war der Osten des Landes
noch völlig ohne Nonnenkloster geblieben, ein deutliches Zeichen der
später als im Westen erfolgenden Durchführung der deutschen Be-
siedelung. Jetzt aber war es auch hier so weit: 1252 gründete der
Ritter Reimbern von Stove auf Stavenhagen das Nonnenkloster
Joenack, das er mit dem Dorfe, einigen Werdern und der benach-
barten Kirche von Basepohl bewidmete."") Auch hier erfolgen eine
Reihe von Erwerbungen, und 1280 besitzt das Kloster die Dörfer
Jvenack, Zolkendorf, Fahrenholz, Grischow, Wackerow, Klockow,
Wrodow, Glandelin und weitere Streuhufen. Kurz darauf erwirbt
es auch die Zehnten seiner Dörfer und die Patronate von Kastorf,
Rosenow und Galenbeck, endlich 1301 das Dorf Weitendorf."3) Seine

12°) MUB. 4193.
12«) MUB. 7793. 8058. 8736. 10 590.

"') MUB. 586. 612. 667. 703. 704. 727. 733. vgl. Lisch, MIbb. 34, 3—19.
128) MUB, 1492. 1512. "«) MUB. 1637. 1642. 1751. 2448. 3645. 4787. 6333.
i-°) MUB. 6487. 6612 f. 6659. 6930. 8364. 10 040.
i-i) MUB. 3911. 4065. MUB. 691. 762. 133) MUB. 1533. 1666. 2810.
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urkundlich bekannten Insassen entstammen zum Teil dem Adel der

Gegend, überwiegend aber dem Bürgertum von Rostock.

Zu Beginn der 70er Jahre taucht sodann ganz im Südosten, in

dem Städtchen Röbel, ein Kloster der Büßerinnen der heiligen Mag-

dalena auf. Um den armen Nonnen zu helfen, wurde es 1298 nach
Alt-Malchow verlegt und ihm die Kirchen von Malchow und Lexow

inkorporiert/") Es ist erst langsam zu größerem Besitz gekommen;

noch 1352 war es ein armes Kloster."") Doch erwarb es 1336 die

beiden Wangelin, 1340 Damerow, 1333 Neu-Drewitz, 1357 Poppen¬

tin, 1374 Lafchendorf, 1377 Kifferow und 1410 Hagenow und Ja¬

bel."") Erhalten ist uns die Norma vivendi dieser Nonnen. Sie

tragen weiße Kleider und Pelzmäntel, dürfen sich nur im Sprechsaal

mit besonderer Erlaubnis unterhalten, im Werksaal nur flüsternd

die nötigen Mitteilungen machen. Bei Tisch wird vorgelesen. Nachts

schlafen sie auf einer Streu mit Wolldecken. Müßiggang ist streng

verpönt."") Aas Kloster ist schon um 1350 wesentlich adliges
Fräuleinstift, doch finden sich auch Rostockerinnen unter den Nonnen.

Das zuletzt der deutschen Einwanderung geöffnete Land ist das

Land Stargard mit den südlich angrenzenden Ländern Strelitz,

Lychen und Fürstenberg. Hier ist denn auch das letzte Nonnen-Feld-
kloster entstanden, das Zisterzienserinnenkloster Wanzka, 1290 von
dem Markgrafen Albrecht von Brandenburg gegründet und mit den
Dörfern Wanzka, Ballwitz, Blankensee, Zachow, Krickow, Mechow
und dem Patronat von Lübberstorf bei Friedland ausgestattet/^)
Weitere Schenkungen folgten. Mit dem ganzen Lande ging auch
das junge Kloster 1299 aus den Händen der Markgrafen in die
Heinrichs von Mecklenburg über, der es auch seinerseits bestätigte."^
Bon Broda kaufte es 1306 Klein-Nemerow und Küssow; 1310 er-
warb es Rollenhagen, Krupstorf und Zechow, 1320 Rofenow, 1342

Grünow."°) In diese Zeit fällt der innere Verfall und die Refor-
mation des Klosters, die schon oben erwähnt sind. Für die Vor-
lesungen in dem nunmehr wiederhergestellten Konvent erwarb die
Äbtissin 1342 von dem Kloster Stolp eine Bibel in zwei Bänden/")
Im ganzen umfaßte der Besitz des Klosters jetzt 15 Ortschaften, zu
denen 1405 noch Holdorf kam/^) Um 1417 wurde hier Adelheid,
die Tochter Herzog Ulrichs von Mecklenburg-Stargard, Äbtissin/")

Städtische Nonnenklöster gab es nur zwei, Heilig-Kreuz in
Rostock und das Klarissenkloster in Ribnitz. über die Gründung des
letzteren durch Fürst Heinrich von Mecklenburg ist oben schon be-
richtet worden/") über seine weitere Entwicklung ist nur noch
wenig nachzuholen; 1328 erwarb es Wustrow und Dierhagen mit
der Heide und dem Gestüt, 1338 Dalwitz, 1339 Klockenhagen und

134) MUB. 1283. 2100. 2503. 2505. 2507. «») 7580.
«») MUB. 5675. 6040. 7840. 8359. 8459. 10 584. 10 750. 10 810. Schröder,

Papist. Meckl. II, 1757.
m) MUB, 2100. 138) MUB. 2058. 2510. "-) MUB. 2637.

««) MUB. 3104. 3422. 4204. *«) MUB. 6107. 6222.
«-) MUB. 2465. Schröder, Papist. Meckl. II, 1790.
"*) Oben n, Kap. VI, S. 154 f.
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Schmachthagen, dazu das Patronat in Marlow und Dafsow, 1375
die Ribnitzer Mühlen, seit 1384 schrittweise auch Kuhlrade."°) Einen
langwierigen Prozeß hatte das Kloster 1364—73 um sechs der
Pfarre gehörige Hufen in Petersdorf, die das Kloster in Besitz ge-
nommen hatte, da ihm die Pfarre inkorporiert war. Der Pfarrer
klagte in Avignon und erstritt auch ein ihm günstiges Urteil; aber
die letzte Entscheidung lautete dahin, daß er von diesen Hufen dem
Kloster jährlich 30 Gulden zu zahlen oder auf sie zu verzichten
habe."°) Der Bestand des Klosters belief sich 1373 auf 57 Nonnen,
sechs Minoritenbrüder als Kaplans, zehn Diener und drei Mägde.
Die Klausur wurde so strenge innegehalten, daß es selbst einer
Mutter nur auf Grund besonderer päpstlicher Vergünstigung ge-
stattet wurde, einmal im Jahr ihre Tochter im Kloster zu besuchen/")
Seit 1350 war Fürst Heinrichs Tochter Beatrix oder, wie man sie im
Kloster mit Vorliebe nannte, Beata, die Selige, Äbtissin."^) Sie
tand in dem Rufe so großer Demut, Liebe, Friedsamkeit und Geist-
ichkeit, daß man nach ihrem Tode (1399) erzählte, an ihrer Bahre
eien Wunder geschehen und ein Blinder, der sie berührt habe, wieder
ehend geworden.

War das Kloster der Franziskanerinnen den Gewohnheiten des
Ordens entsprechend von vornherein ein städtisches gewesen, so gilt
das von dem zweiten städtischen Kloster, dem Zisterzienserinnen-
kloster Heilig-Kreuz in Rostock, nicht. Es hatte ursprünglich wie die
anderen Nonnenklöster dieser Regel außerhalb, bei der Hundsburg,
angelegt werden sollen, wurde aber dann aus Bitten der Stadt in diese
verlegt. Die Gründungssage erzählt, die Königin Margarete von Däne-
mark, 1270 von einer Wallfahrt nach Rom zurückkehrend, sei von
Rostock aus in See gehend dreimal vom Swrm an die mecklenburgi-
sehe Küste zurückgeworfen. Sie habe den Sturm zwar mit einer
ihr vom Papste geschenkten Partikel des wahren Kreuzes Christi
gestillt, aber doch erkannt, daß sie das Kloster, welches sie mit dieser
Partikel stiften wollte, in Mecklenburg zu gründen habe. So sei es
mit Bewilligung des Fürsten Waldemar von Rostock zu der dortigen
Gründung gekommen."15) Sie wurde 1272 mit dem Dorfe Schmarl
bewidmet und erwarb 1274 Bandow, 1276 Damm und Gr.-Sprenz,
1284 Schwiesow, 1298 Dolgen, 1307 Säbel und Zeetz, 1319 Kankel und
1353 für diesen ganzen Besitz Bede und Gericht; 1370 kam endlich
noch Gr.-Klein hinzu."") Die Zahl der Nonnen, — sie waren fast
ausschließlich Rostockerinnen und meist mit Renten ausgestattet —,

stieg um 1350 auf ca. 100, wurde dann aber, da das Kloster eine
solche Zahl nicht erhalten konnte, auf 60 herabgesetzt."') Bonisaz IX.
gewährte ihm 1401 für den Sonntag Lätare und die drei darauf

i") MUB. 4556. 4964. 5001. 5002. 5007. 5020 f. 5888. 5935. 5948. 10 715.
11576. 11 607. 11 658.

i«) MUB. 9864. 10 411. 147) MUB. 10 411. 10 696.

14S) Slaggert b, Techen, S. 97. 104. 106.

«») MUB. 1198, vgl. Wigger, MIbb, 39, 20-^8.

i°°) MUB. 1251. 1324. 1429. 1466. 1729. 2484. 3142. 3190. 4054. 7710. 10039.

"i) MUB. 6983. 7971.
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folgenden Tage den Ablaß der Portiunkulakirche bei Assisi. Um den
Andrang der Beichtenden an diesen Tagen zu bewältigen, sollten

an ihnen vier Beichtpriester angestellt werden."")
Uberblickt man nun am Schlüsse die Verteilung dieser Klöster

über das Land, so erkennt man, daß sie eine ziemlich regelmäßige
war. Die Entfernung von einem Kloster zum nächsten betrug nir-
gends mehr als ca. 50 Kilometer, d. h. eine Tagereise. Damit war
dem vorhandenen Bedürfnis vollauf genügt.

Endlich hatte auch eine Reihe auswärtiger Klöster Grundbesitz
in Mecklenburg. Das holsteinsche Benediktinerkloster Cismar besaß
Malchow und Vorwerk auf Poel, dazu Hinter-Wendorf und Mark-

ftorf.153) Das ebenfalls holsteinische Zisterzienserkloster Reinfeld
hatte schon früh (1218) südlich von Schwerin die Dörfer Uelitz und
Lübbesse erworben, später kamen dazu die Grafenmühle in Schwerin,
Wittenförden, Lötz, Cordesrade, Siggelkow, Zachow und Cruzen in
der Grafschaft, Börzow, Questin, Bordenow, Warnow, Wichmers-
dorf, Boltenhagen, Tarnewitz, Beckerwitz und Tessekow im Mecklen-

burgifchen."") Das märkische Frauenkloster Marienfließ besaß
Stolpe, Suckow, Drenkow, Porep, Kreien, Karbow, Vietlübbe, Wil-
sen, Darß, Damerow, Wahlstorf und ©anzltn.155) Scharnebeck hatte
Besitz in Boizenburg/^) Reinbeck in Rosenow, jedoch nur bis 1297."")
Zeven besaß im 13. Jahrhundert Döbberfen."°) Dem Heiligengeist-
Hospital in Lübeck gehörten Seedorf, Weitendorf, Brandenhufen und
Wangern auf Poel, dazu Alt-Bukow, Rakow und Russow in der
Vogtei Bukow."")

Kapitel 5

Die Frömmigkeit

Versuchen wir am Schlüsse der Periode, die wir bisher behandelt
haben, ein Bild von ihrer Frömmigkeit zu zeichnen, so muß vorweg
gesagt werden, daß für das noch so gut wie ganz unliterarische Ko-
lonialland die reichen, mannigfaltigen und zum Teil gegensätzlichen
Züge, welche das Bild der Frömmigkeit des Mutterlandes mit seiner
älteren und vorgeschrittenen Kultur zeigt, größtenteils fehlen; es
ist alles noch unreflektierter, derber und einfacher.

Es muß zunächst zweifelhaft bleiben, wieweit die christlicheFröm¬
migkeit, wenn auch in ihrer mittelalterlichen Gestalt, wirklich in die
breite Masse des Volkes, das doch in der Hauptsache Bauernvolk war,
eingedrungen war. Altheidnische Vorstellungen und Gebräuche bil-
deten jedenfalls immer noch den breiten Untergrund, über dem die

»-) Schröder, Pap. Meckl. II, 1690 ff.
MUB. 4255. 4257. 6218. 6557. "«) MUB. 245 f. 252. 10200.

im) MUB. 5123. 2347. 2494. 1223. 1322. 6653. ««) MUB. 9001.

"') MIbb, 25, 195 f. 158) MSbb. 31, 3 ff. 159) MUB. 6857. 6060 f. 3237.
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christlichen vielfach nur wie eine dünne Schicht lagen/) Haben sich
doch Reste dieser Vorstellungen im Landvolke bis in die Jetztzeit er-
halten, und zwar handelt es sich dabei weniger um altwendische als
um die mit den einwandernden deutschen Bauern einziehenden alt-
deutschen Bräuche und Vorstellungen/) Ein bezeichnendes Bild da-
für: in der Rostocker Umgegend war es noch um 1300 altheiliges
Brauchtum, daß man in der Ernte das letzte Eckchendes Kornfeldes
ungemäht stehen ließ, und daß die Mäher es im Kreise mit dem
Gebet umstanden: „Wode, du goder, hal dienem Rosse nu Foder;
up dit Johr Distel un Dorn, up anner Iohr beter Korn." Noch
immer jagte der Wode mit seinem Heer in den zwölf Nächten, noch
immer war Fru Gode mächtig. Allerlei Zauber- und Kultgebräuche
der heidnischen Vorfahren zu Weihnacht, Ostern und Mittsommer,
bei Geburt und Tod, bei Hochzeit und Arbeit, Saat und Ernte bil-
deten die eigentliche Religion des Bauern, über der der christliche
Glaube, — Apostolikum, Vaterunser und Zehngebot, wie sie vom
Pfarrer gelehrt wurden, und auch diese vielfach als Zauberformel
verstanden —, dazu die kirchlichen Gebräuche nur wie ein dünner
Firnis lagen. Nur, daß die einstigen Götter zu unheimlichen spuk-
haften Mächten geworden waren. Wie stark der Zauberglaube war,
zeigt jenes oben erwähnte Vorkommnis, daß ein paar Doberaner
Mönche mit Hilfe einer wendischen Hexe den Fürsten Albrecht durch
einen Sympathiezauber zu beseitigen versuchten.

Immerhin, es war der Kirche gelungen, ihre Sitte und Brauch-
tum zu einem festen Bestände des Volkslebens von der Wiege bis
zum Grabe zu machen und mit ihm eine langsame Verchristlichung
einzuleiten. Deutlich spiegelt sich das in dem allmählichen Zunehmen
der christlichen Namen gegenüber den deutschen. Immer häufiger
werden besonders die Namen Johann, Nikolaus, Jakob, Peter, Mar-
tin, Lorenz, Elisabeth, Margarete, Kacharine, Christine. Man sieht,
es sind die Namen der beliebtesten Heiligen, unter denen freilich
Maria noch fast ganz fehlt; die Himmelskönigin stand dem Volke zu
sehr in der Nähe Gottes, als daß es gewagt hätte, ihren Namen sei-
nen Kindern zu geben. Nur in fürstlichen Familien begegnet er
gegen Ende der Periode ein paarmal. Für Anna ist die Zeit noch
nicht gekommen, ihr Kult beginnt erst im 13. Jahrhundert aufzu-
blühen. Eigentümlich ist, daß der Name Franz trotz der Beliebt-
heit der Franziskaner bei Mecklenburgern nicht vorkommt/)

Mit dem christlichen Kult war der ganze mittelalterliche Heiligen-
Himmel eingezogen. An seiner Spitze stand die Gottesmutter Maria,
die ihren Sohn fast verdrängte. Immer wieder begegnet in den
Testamenten die Formel „Gott und feine liebe Mutter". Unzählige
Kirchen, Kapellen und Altäre in Stadt und Land sind ihr geweiht,
vorab die Dome von Schwerin und Ratzeburg, die Münster von
Doberan und Dargun, die Ratskirchen von Rostock und Wismar.
Die höchsten Namen werden auf sie gehäuft; sie ist „aller Sünder

1) Beyer, Erinnerungen an die norb. Mythologie in ... Meckl., MIbb. 20, 140—207.
2) Siehe die Registerbände des MUB.
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Trösterin, der Engel Kaiserin, der Himmel Königin, der ganzen

Welt Herrin, der Keuschheit Spiegel, der Demut Exempel": sie sitzt

zur Rechten Gottes, und was sie erbittet, das geschieht.") Die älteste

Pfarrkirche der Seestadt Rostock ist dem heiligen Petrus als dem

Patron der Schiffer geweiht, aber er tritt dann völlig zurück hinter

seinem jüngeren Konkurrenten, dem heiligen Nikolaus, der einer der

beliebtesten Heiligen wird. Seinen Namen tragen nicht nur Kir-

chen der Seestädte Rostock und Wismar, sondern auch die von
Grevesmühlen, Sternberg, Röbel, Penzlin und Friedland, dazu

viele Altäre in anderen Kirchen. Nun folgen Johannes, der Apostel

und der Täufer. Weiter Georg, der Nothelfer gegen den Aussatz,

und Martin, der Patron der Armen, sodann Jakobus, der Pilger-
beschützer; ihm sind außer zahlreichen Altären Kirchen in Gadebusch

und Rostock geweiht. Auch Bartholomäus, der Apostel, begegnet

häufig als Patron eines Altars, seltener Laurentius, der Helfer in
Feuersgefahr, die heiligen drei Könige, Andreas und die übrigen

Apostel. Rostock hat in St. Marien einen Altar des heiligen Olav

für die Schwedenfahrer. Unter den weiblichen Heiligen steht mit der

Zahl ihrer Altäre nächst Maria obenan Katharina, es folgen Mag-

dalena, Elisabeth von Thüringen und Margareta, seltener Anna,
Agnes, Agathe und Barbara. Häufig sind auch die allen Heiligen
geweihten Altäre. Damit sind die volkstümlichsten Heiligen genannt,
deren Fürbitte man sich befahl, deren Schutz und Hilfe man anrief
und deren Bilder auf den Altären der Kirchen standen und ihre
Wandflächen füllten/)

Im übrigen ist die Frömmigkeit wesentlich eine solcheder Weihun-
gen und der guten Werke. Erstere dienen wesentlich der Abwehr der
bösen Gewalten und Mächte sowie der Herstellung einer Qualität der
Heiligkeit. Der geweihte Ort, die Kirche, der Friedhof, schütztnicht
nur vor den bösen Geistern sondern auch vor menschlicher Verfolgung

(Asylrecht). Die geweihte Glocke vertreibt, soweit ihr Klang reicht, die
verderblichen Gewalten, daher die häufige Glockeninschrift „pello
nociva". Das geweihte öl, das geweihte Wasser haben dieselbe be-
wahrende und heiligende Wirkung. Man weiht alle möglichen
Dinge, z. B. Kerzen; bei der feierlichen Bannverkündigung wird die
Kerze ausgelöscht und mit ihr das Lebenslicht des Betroffenen — es
ist noch fast ein Sympathiezauber/) Beim Eide legt man die Hand
auf das heilige Evangelium. Auch hier liegt eine ähnliche Vorstellung
zugrunde. Vor Weihnachten, und das heißt wohl vor den zwölf
Nächten, geht der Pfarrer in seinem ganzen Kirchspiel von Haus zu
Haus und besprengt es mit Weihwasser.") Wie im übrigen Deutsch-
land werden auch in Mecklenburg in der Himmelfahrtswoche die
Bittgänge durch die Felder stattgefunden haben, auf denen die
Saaten geweiht wurden. Weihen find alle kirchlichen Handlungen
bis zur letzten Ölung und zum Begräbnis.

--) MUB. 12189.
4) Vgl. die gut erhaltene Ausmalung der Dorfkirche in Petschow.

°) MUB. 3699. «) MUB. 4113.
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Diesem Glauben an die Kraft der Weihen und der geweihten
Dinge schließt sichder Reliquien- und Wunderglaube an. Das heilige
Blut im Schweriner Dom, ein Iaspisstein, der einen Tropfen vom
Blute des Erlösers einschloß, den einst (1218) Graf Heinrich von
Schwerin aus dem Heiligen Lande mitgebracht hatte, war ein weithin
hekanntes kräftiges Heiligtum, zu dem alljährlich solenne Wallfahrten
veranstaltet wurden/) Mit einer Partikel des wahren Kreuzes
Christi hatte die Königin Margarete von Dänemark das Heilig-
Kreuzkloster in Rostock gegründet. Eine zweite Partikel besaß der
Dom in Schwerin als Geschenk des Erzbischofs von Riga, eines
Grafen von Schwerin/) Heiliges Blut, d.h. blutende Hostien, be-
saßen das Kloster Doberan und der Dom in Güstrow. Auch zu letz-
terem wallsahrtete man/) Jede große Kirche legte Wert auf einen
Schatz an Reliquien. Um ein Beispiel zu nennen, das Nonnenkloster
Neukloster besaß unter anderem Partikeln vom Holz (-Kreuz), Ge-
wand und den Windeln des Herrn, von der Milch, den Haaren, dem
Kleide, dem Grabe der Jungfrau Maria, vom Haupt Johannis des
Täufers, vom Stabe Petri, von den meisten Aposteln, von St. Niko-
laus, Binzentius, Mauritius, Margareta, Cecilia, Katharina, Elisa-
beth usw/°) Aber es waren nicht nur Reliquien der Heiligen, deren
Kraft man traute, sondern es gab auch Bilder, deren Verehrung mit
Gnaden und Wundern verbunden war. In St. Marien in Rostock
befand sich ein Marienbild „der Lösung ihres Kindes Jesu Christi
vom Kreuze", d. h. der Mutter mit dem Leichnam Jesu in ihrem
Schöße, durch dessen Vermittelung Maria „täglich wunderbar Kranke
heilte". An ihren Festen drängte sich dort die Menge zur Predigt
und zur Beichte bei den eigens für diesen Zweck angestellten Beicht-
Priestern. So verdiente man den reichen Ablaß, den der Papst für
ihre Verehrung gewährt hatte.") Ein gleiches wundertätiges
Marienbild bewahrte die Kirche in Zurow.") Wunder geschehen
auch durch und an heiligen Männern und Frauen. Wir sahen be-
reits, wie dieser Glaube sichan die ersten in voller mönchischerHeilig-
keit stehenden Ratzeburger Bischöfe knüpfte, sowohl Evermod wie
Jsfried und Philippus galten als Wundertäter. Unter den späteren
ist es Wiepert von Blücher (1336—67), von dem man sich erzählte,
er sei um die päpstliche Bestätigung seiner Wahl bittend vom Papste
wegen seiner Jugendlichkeit zurückgewiesen, worauf er durch ein
Wunder in einen Greis verwandelt, am nächsten Tage wieder er-
chienen und nun vom Papst als von Gott selbst bestätigt anerkannt
ei.") Als 1283 Fürst Johann von Gadebufch seine jungen Neffen
ledrängte, sandte deren Mutter, die fromme Fürstin Anastasia, auf

einen Traum hin ihren Söhnen ein von ihr mit dem Bilde der Mut-
ter Gottes besticktes Banner; und dieses Banner brachte ihnen den

') MUB. 267. 280. Vgl. MIbb. 20, 234 ff. ») MUB. 2394. 12953.
») MUB, 11240. 5378. Kirchberg Kap. 179 f. bei Westph. IV, 833 ff. Dolberg

in Stud. u. Mitteil, des Zisterzienser-Ordens XH, 594 ff.
") MUB. 13 493.
") MUB. 13 514. Inschriften i. St. Marien-Rostock (Schlie, Kunstdenkm. I, 18 ff.)
12) Bisitations-Protokoll v. 1542. 13) Krantz, Metropolis IX, 47.
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Sieg. Und wiederum durch einen als göttliche Offenbarung ver-

standenen Traum, in dem er sich durch einen Engel aus den Händen

der ihn in die Hölle zerrenden Teufel gerettet sah, wurde Fürst

Heinrich der Löwe bewogen, den Frevel, den er an der Geistlichkeit

begangen hatte, indem er sie besteuerte, zu sühnen.") Seine Tochter,

Beata von Ribnitz, aber war so heiligmäßig, daß sie schon in der

Wiege durch ein Wunder im Nonnengewand lag und an ihrer Bahre

ein Blinder sehend wurde.") Aber auch sonst geschahen Wunder:
so berichtet Detmar, daß 1350 in Wittenburg ein als Mordbrenner
beschuldigter Bürger sich durch das Gottesurteil des glühenden

Eisens gereinigt habe; dieses auf die Erde geworfene Eisen sei in ihr
verschwunden und habe, nach zwei Iahren bei einer Straßenbesserung

wieder ans Licht gekommen, den wirklichen Täter, der es berührte,

gebrannt und überführt/")
Auf der anderen Seite war die Frömmigkeit, — und das tritt in

den Urkunden am stärksten hervor —, eine solche der guten Werke,

durch welche die Furcht vor dem jüngsten Gericht Errettung und

Seligkeit sich zu sichern suchte. Man weiß, wie sehr die Kirche diesem

Bestreben durch unzählige Ablässe, die sie gewährte, entgegenkam.

Der Ablaß erscheint zuerst in Südfrankreich im 11. Jahrhundert als

sog. Kirchenablaß, der denen gewährt wird, die zu dem Bau einer

Kirche beitragen. Es folgt der Plenarablaß für die Teilnahme an
einem Kreuzzuge. Schließlich wurde für alle möglichen Leistungen
ein mehr oder minder ausgedehnter Ablaß gewährt. Derjenige,
den ein Bischof gewähren konnte, belief sich jedoch nur auf eine
Earena, d. h. einen Zeitraum von 40 Tagen. Aber davon ist reich-
lich Gebrauch gemacht worden. Es ist in Mecklenburg kaum eine
Kirche, Kapelle oder Hospital gebaut worden, ohne daß dafür Ab-
laß gewährt wurde. Vielfach wußte man sich solchen von einer gan-
zen Reihe von Bischöfen zu verschaffen. So erhielt das Nonnen-
kloster Ribnitz 1331 für feinen Bau durch den Eifer des Provinzial-
Ministers Werner von Ribbenitz Ablaß von nicht weniger als elf
Bischöfen, das Rostocker Heiligen-Geist-Hospital sogar von dreizehn
Bischöfen, Dargun von zehn italienischen, die Kirche in Petschow
von zwölf, das Kloster Broda von sechzehn, Dobbertin von achtzehn
auswärtigen Bischöfen.") Es gab Ablaß für Kirchenbesuch, für
Wallfahrten, für das Beten des englischen Grußes, für das Anhören
von Predigten, für die Verehrung von Reliquien, den Umgang auf
Friedhöfen. Manche Kirchen, wie die Dome von Schwerin und
Ratzeburg, waren besonders reich mit Ablässen ausgestattet. Letz-
terer erhielt 1396 von Bonifaz IX. für seinen Besuch an Mariae
Himmelfahrt den Ablaß der Markuskirche zu Venedig und mußte
für den Andrang der Gläubigen zu dieser Gnade vier Beichtpriester
einstellen. Der Schweriner Dom mußte 1395 für den Andrang zu
einem ähnlichen Ablaß sieben Beichtpriester anstellen, die Katharinen-

") Slaggert zu 1322. ") Derselbe zu 1324 u. 1399.

16) Detmar zu 1350.
») MUB. 1361. 4050. 5208 f. 5212. 5215 ff. 5219. 5287. 5319. 5328. 5329. 8078.

8575. 8730.
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kirche der Rostocker Franziskaner für den ihr gewährten Portiunkula-
ablaß gar acht, denn der Portiunkulaablaß, d. h. der Ablaß der
kleinen Erstlingskirche des heiligen Franziskus bei Assisi, war voll-
kommen und auch den armen Seelen im Fegefeuer zuwendbar.")
Zu diesen Kirchen an den bestimmten Tagen zu wallfahrten brachte
großen Gewinn. Höher noch aber stand die Wallfahrt zu den be-
jonders heiligen und mit noch größerem Ablaß ausgestatteten Stätten
des Auslandes. An der Spitze stand noch immer die Kreuz- bzw.
Wallfahrt zum Heiligen Lande, zum Grabe des Erlösers: sie brachte
vollkommenen Ablaß.") Schon Pribislav und Graf Gunzelin von
Schwerin und weiter Heinrich von Schwerin waren in das Heilige
Land gezogen.^) Ihr gleich stand die Kreuzfahrt und Pilgerschaft
nach Livland zur Stärkung des dortigen Christentums gegenüber
dem Heidentum. Noch immer bestanden dorthin lebhafte Be-
Ziehungen.^) Wir hatten bereits gesehen, daß der alte Fürst Burwy
1218 die Kreuzfahrt nach Livland unternommen hatte: auch sein
Sohn Johann von Mecklenburg war mit zwei Söhnen als Kreuz-
fahrer dort gewesen. Den älteren dieser Söhne, Heinrich den Pilger,
trieb es 1267 zum zweitenmal zur Heerfahrt dorthin. Seine junge
Gemahlin Anastasia begleitete ihn und gebar ihm dort ihren ersten
Sohn, den zukünftigen Löwen von Mecklenburg. Auf dieser Heer-
fahrt war es, daß die schöne Menschlichkeit des Fürsten ein drei-
jähriges Heidenmädchen aus dem Kampfgetümmel rettete und als
Adoptivtochter mit in die Heimat brachte. Wenige Jahre darauf,
1271, trieb ihn die Bedrängnis der Christen im Heiligen Lande zur
Kreuzfahrt dorthin, über Marseille und Zypern gelangte er mit
dem Kreuzheere nach Akkon und versuchte, als dort die kriegerischen
Unternehmungen zum Stillstand kamen, als Pilger die heiligen
Stätten zu erreichen. Auf dem Wege wurde er jedoch überfallen
und als Gefangener nach Kairo geschleppt, wo er bis 1297 schmachtete.
Alle Bemühungen der Fürstin, ihren Gemahl auszulösen, waren
vergeblich; 1291 fiel die letzte Feste der Kreuzfahrer im Heiligen
Lande, Akkon, in die Hände der Ungläubigen, und alle Hoffnung auf
Befreiung fchwand, bis endlich Sultan Manfur in einer großherzigen
Aufwallung dem Gefangenen die Freiheit schenkte: 1298 kehrte der
Vielgeprüfte über Rom in die Heimat zurück.^)

Die kirchlichen Beziehungen nach Livland aber überdauerten die
Kreuzfahrten dorthin; 1293—1300 war der Schweriner Dom-
thesaurar, Johann, Graf von Schwerin, Erzbifchof von Riga, 1348
bis 1369 der Lübecker Fromholt von Fünfhausen, der als solcher auch
in mecklenburgischen Ange
den Vergleich zwischen Bi
Bülow über die Stistsschlö

egenheiten tätig war; er vermittelte 1363
chof Albrecht von Schwerin und den von
ser Bützow und Warin.^) Beide, Johann

wie Fromhold, lagen in ewigem Kampf mit dem deutschen Orden,

MUB. 12 947. 12 785 f. 13 439.

") MUB. 2766. 3279 f. 4026. 7168. 7175. 11 108. 13 029.

-°) Wigger, MWb, 40, 3—38. 21) MUB. 1105. 3382. 7168. 7175.
-2) Wigger, MIbb, 40, 39—86.

2-) Hauck, KG. Deutschlds. V, 1185. MUB. 9080. 9166.

jg Schmaltz, Kirchengeschichtc Mecklenburgs. I. Bd.
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und 1366 wurde Herzog Albrecht von Mecklenburg von Karl IV. zum
Tutor Fromholds ernannt mit der Ausgabe, den Orden zu bewegen,
das von ihm besetzte Riga wieder an den Erzbischof zurückzugeben.
Man verhandelte, aber der Übermacht des Ordens gegenüber re-
sultatlos; es gelang nicht, ihn zurückzudrängen.")

Eine weitere Verbindung ergab sich dadurch, daß 1396 der junge
Herzog Albrecht von Mecklenburg Koadjutor des Bischofs von Dorpat
wurde, was freilich wiederum zu erfolglosem Kampfe mit dem Orden

führte.^)
Nächst der Kreuz- bzw. Pilgerfahrt nach dem Heiligen Lande oder

nach Livland war die Wallfahrt nach Rom zu den Gräbern der
Apostel beliebt und verdienstlich, sodann die zum Grabe des Apostels
Jakobus in Spanien, zu den Windeln und dem Lendentuch Christi
nach Aachens) Auch zum heiligen Olav in Drontheim pilgerte man,
und auch die Heiligtümer im eigenen Lande, das heilige Blut in
Schwerin und das in Güstrow, hatten ihre Zugkraft. Auch die Wall-
fahrt zu dem seit 1383 aufgekommenen und freilich umstrittenen
heiligen Blut in Wilsnack begegnet bereits 1391; Fürst Heinrich der
Löwe pilgerte 1313 zu unserer lieben Frau nach Roccamadonna.")
1385 starb der Herzog Magnus von Mecklenburg auf der Wallfahrt
nach Aachen.^) Wer nicht selbst die Fahrt unternehmen konnte, aber
die Mittel besah, sandte wohl auf seine Kosten einen Ersatzmann zu
dem erwählten Heiligtum. In den Testamenten finden sich häufig
derartige Bestimmungen. So sollen z. B. für einen Lübecker Testator
Pilger nach Aachen, Güstrow, Schwerin und Ploen gesandt werden,
für einen anderen nach Golm, Güstrow und Aachen.^) Und diese
Fahrten nahmen schließlich einen solchen Umfang an, daß der Rat
von Wismar sich bei der Unsicherheit der Straßen 1394 und wieder
1397 genötigt sah, seinen Bürgern das Wallfahrten zu verbieten,- er
sei nicht in der Lage, sie wieder auszulösen, wenn sie auf der Fahrt
in Gefangenschaft gerieten.^)

Neben der Wallfahrt und dem Besuch von Kirchen an bestimmten,
besonders mit Gnaden versehenen Tagen steht die Spende zur Er-
Haltung, Ausstattung oder Bau von Kirchen als besonders verdienst-
liches Werk, und diese Spenden müssen in ganz enormem Maße
stattgefunden haben, wie die Fülle der Kirchenbauten zeigt. Nach-
dem die erste Hälfte des 14. Jahrhunderts in den Städten des wen-
difchen Viertels geradezu einen Rausch des Bauens nach dem ge-
waltigen Vorbilde der Lübecker Marienkirche erzeugt hatte, und in
diesen an Einwohnerzahl kleinen, noch nicht einmal das erste Zehn-
tausend erreichenden Städten die mit Lübeck wetteifernden Marien-
kirchen in Wismar, Rostock, Stralsund, St. Georgen in Wismar,
St. Iakobi und Petri in Rostock, St. Nikolai und Jakobi in Stral¬

«) MUB. 9475. 9478. -°) MUB. 12 938. 13 044.
-<-) MUB. 7143, 48. 12154. 12169. 12 187 f. (Rom); 3889.7558 (S.Iago); 6901.

7558. 10 133. 11499. 11674 (Aachen).
27) Diöz, Cahors i. Südfrankreich (MIbb. 8, 225 ff.).
2°) MUB. 11 108. 10133. 11499. 11674 12 268.
-») MUB. 10133. 11 499. -") MUB. 12 661. 13124.
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sund, im Lande den Neubau des Domes von Schwerin, des Münsters
von Doberan, der Stiftskirche von Bötzow, von Kleinstadtkirchen so
stattliche Bauten wie die von Sternberg, Penzlin oder die Georgen-
kirche in Parchim hervorgebracht hatte, gewann der Baueifer seit den
80er Iahren des Jahrhunderts erneut einen gewaltigen Antrieb.
Die Neubauten der Nikolaikirche in Wismar (1381), der Marien-
kirchen in Rostock (1398) und Stralsund (nach 1382) und der 1404
begonnene Neubau der Georgenkirche in Wismar sollten alles bis
dahin Dagewesene in Schatten stellen. Auch der Dombau in
Schwerin, der in den 70er Jahren steckengeblieben war, wurde jetzt
vollendet, freilich nicht aus eigenen oder gespendeten Mitteln. Die
Stadt Stralsund mußte, wie erzählt, Ober chiff und Gewölbe des
Lang- und Querhauses fertigstellen als Sühne für die in ihr an drei
Priestern begangene Lynchjustiz (1416).

Neben alle diese verdienstlichen Werke treten endlich die Werke
i)cr christlichen Caritas. Auch sie werden wesentlich unter dem Ge-

ichtspunkt der Sicherung der Seligkeit getan, wozu auch gehört,
!>aß von den Empfängern der Gaben und Stiftungen das Gebet für
)ie Geber erwartet wird, welches ebenfalls als verdienstliches Werk
ür sie gebucht wird. Es ist kaum eins der zahlreich erhaltenen Te-
tamente, das nicht auch Mittel zu Gaben der Caritas aussetzte. Man
ledenkt die Nonnen oft einer ganzen Reihe von Klöstern, die In-
äffen der Heiligengeist- und Georgsspitale oder die Armen im all-

gemeinen. Wer über größere Mittel verfügt, macht eine dauernde
Stiftung. Man stiftet ein Haus oder eine Badstube für die Armen.
Man fetzt eine Rente aus zur Verteilung an die Armen in bar oder
in Tuch, in Schuhen, in Brot, Semmeln und dergleichen. Aus der
Fülle des Materials feien nur einige Beispiele genannt. In Wismar
stiftet 1331 der Ratmann L. v. Mölln eine Rente von fünf Talenten
wend. Pfennige jährlich zu Schuhen für die Armen; 1351 ein anderer
drei Mark zur Verteilung; 1407 vermacht eine Witwe ihr Haus auf
der Neustadt den Armen zum Bewohnen, 1408 Hinrich Hogwarden
ebenfalls ein Haus zu demselben Zwecke; 1409 macht Nik. Gode eine
jährliche Tuchstiftung für Arme; 1411 gibt Ioh. Keding eine Keller-
wohnung, 1412 Albert Hagemeister sieben Buden an der Stadt-
mauer zu Wohnungen für Arme; 1414 setzt Hinr. Weseborn eine
Rente von vier Mark jährlich, 1416 der Stadtschreiber Ioh. Gode
eine solche von drei Mark für die Armen aus.^) Das sind innerhalb
von sechs Iahren nicht weniger als zehn Häuser bzw. Buden, die
allein zu Wismar für solche Zwecke gestiftet werden. In anderen
Städten war es verhältnismäßig ebenso.^) Auch auf dem Lande
begegnen gelegentlich derartige Stiftungen. So wurden stiftungs-
maßig jährlich am St. Martinstage an der Klosterpforte von Doberan
50 Paar Schuhe verteilt, in Alt-Bukow am Gründonnerstag Sem-
meln, in der Poeler Kirche an Mariä Verkündigung zwölf Schillinge.

MUB. 5647. 7514. Schröder, Papist. Meckl, II, 1737. 1747. 1752. 1758.
1760. 1769. 1782.

32) Armenhäuser z. B, in Malchin, Parchim, Friedland, Neubukow, MUB. 5847.
11219. 11929. Schlie, Meckl. Kunst-Denkm. III, 482.
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Ähnliche Stiftungen gab es in Kalkhorst, Mestlin, Weitendorf und

anderen Orten. Die Mitglieder von Bruderschaften, wie der Stern-
berger Bruderschaft der Schuster und Bäcker, sind verpflichtet, jähr-

liehe Almosen für die Armen zu gebend) Wie denn überhaupt alle
diese Bruderschaften, Kalande und Genossenschaften neben ihren an-
deren Zwecken zugleich durch den Anteil, den ihre Mitglieder an
ihren guten Werken, Gottesdiensten und Gebeten hatten, Versiche-
rungen auf die ewige Seligkeit waren. Jedermann suchte sich eine
solche Garantie zu sichern. Speziell dienten die Elendengilden, die
sich der Heimatlosen und ihrer Begräbnisse annahmen, diesem ver-
dienstlichen Werke.")

Ganz besonders wertvoll war es, wenn man in die Brüder- oder
Schwesternschaft einer größeren, mit reichen Gnaden versehenen geist-
lichen Genossenschaft, eines Ordens, eines Klosters aufgenommen
werden konnte und dadurch aller ihrer guten Werke und Gnaden
teilhaftig wurde. Es waren besonders die oberen Stände, welche
diese Möglichkeit, für ihre Seele zu sorgen, benutzten. So waren
die Grafen von Schwerin auf Grund einer Stiftung ein für allemal

in die Brüderschaft des Ratzeburger Domkapitels aufgenommen und
erhielten als Zeichen dieser Mitgliedschaft von dort jährlich 16 Ellen
Tuch und ein Paar Socken. So erwirbt Graf Heinrich von Schwerin
1329 die Bruderschaft des Klosters Scharnebeck und die des Franzis-
kanerordens, später auch die der Zisterzienser, Fürst Nikolaus von
Werke die des Kapitels in Güstrow, Herr Johann von Holstein die
von Neukloster, Lübecker Bürger die von Doberan, Güstrower die
von Kloster Malchow oder von Dobbertin; ja noch nach seinem Tode
wird der Knappe Markward von Westensee in die von Ratzeburg,
Heiligkreuz in Rostock, sowie der Franziskaner und Dominikaner in
Wismar aufgenommen. Auch ganze Konvente nahmen sich gegen-
seitig auf, so die von Wanzka und Broda, von Heilig-Kreuz und Rib-
nitz, von Wanzka und der Johanniter in Miror».35) Dahin gehört
auch, daß man sich in den Kirchen oder auf den Friedhöfen von
Klöstern, vornehmlich solchen der Franziskaner, begraben ließ."")

So ist, wie schon gesagt, die Klosterkirche von Doberan die Ruhe-
ftätte für fast alle mecklenburgischen Fürsten bis zur Reformation
geworden, während eine Reihe ihrer Gemahlinnen die der Franzis-
kaner in Wismar erwählten. Verschiedene Glieder des Werleschen
Hauses suchten im Tode den Gnadenschutz des Röbeler Dominikaner-
klofters, obgleich ihre angestammte Ruhestätte der Güstrower Dom
war. Auch der letzte Fürst von Rostock ist bei den dortigen Domini-
kanern beigesetzt. Im 13. Jahrhundert fanden die Herzöge von
Mecklenburg-Stargard ihre Ruhe in der Kirche des Nonnenklosters
Wanzka.3') Immer ist es die Fürbitte der frommen Bruder- oder
Schwesternschaft und die Teilnahme an den ihnen verliehenen Ena-
den und Ablässen, welche zu solcher Wahl treibt.

----)MUB. 3411. 6085. 3668. 11 306. 7583. 12 776. 3061.

«) MUB, 13 374. 5106. 5338. 6013. 2751. 3037. 3114. 5959. 7498. 7949. 7952 f.
7955. ->°)MUB. 12 524. 6342. 6791. 30) MUB. 3887. Detmar zu 1287.

«) MIbb. 50, 329—342.
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Immer zahlreicher werden auch, wovon wir schon gesprochen
haben, die Stiftungen von Vikarien und Altären. Dazu kommen
namentlich seit Mitte des 14. Jahrhunderts die Stifwngen von
ewigen Lampen, die vor dem Allerheiligsten brennen, und weiter
von Kerzen, von Wein und Oblaten für die Messe. So machte schon
1266 Fürst Heinrich der Pilger eine große Stiftung von Wein und
Brot für alle Kirchen von Wismar und der Länder Bukow, Brüel
und Mecklenburg. Immer wieder begegnen Stiftungen dieser Art
für einzelne Kirchen.^) Alle diese Stiftungen dienen demselben
Zweck. Ihm dienen schließlich auch die Anniversarien, Memorien
und Seelenmessen. Wer die Mittel besaß, stiftete für seine arme
Seele eine ständige Messe, die ein- oder zweimal im Jahre für ihn
zu lesen war, oder er erwarb seine namentliche Erwähnung in dem
Gebete pro defunetis an seinem Sterbetage. Die Klöster besaßen
Bücher, in denen ihre Wohltäter und Stifter mit den Tagen ver-
zeichnet waren, an denen ihrer mehr oder minder feierlich zu ge-
denken war/") Eine der wichtigsten Aufgaben aller Bruder- und
Genossenschaften, und fast jedermann gehörte einer solchen an, war
es, an den betreffenden Tagen für ihre verstorbenen Mitglieder zu
beten bzw. kirchliche Feiern zu halten. Um ein Beispiel zu nennen,
so hatten alle Brüder und Schwestern des Heiligen Geistes in Barth
für jedes verstorbene Mitglied je drei Psalter oder 300 Vaterunser
und 300 Ave Maria zu beten/") Bis über den Tod hinaus war man
bemüht, einander gegenseitig Hilfe zur Seligkeit zu garantieren und
durch Häufung guter und verdienstlicher Werke das erhoffte Ziel zu
erreichen.

Fragen wir nun nach Schilderung der allgemeinen Frömmig-
keit nach dem Hervortreten persönlicher Religiosität einzelner Per-
sonen, die sich durch sie von der Masse abheben, so ist zunächst wieder
darauf hinzuweisen, daß unser Land als junges Kolonialland noch
durchaus unliterarisch ist. Nicht einmal in den Klöstern kommt es
zu einer bescheidenen Schriftstellern. Die einzige mecklenburgische
Chronik dieser Zeit, die des Ernst von Kirchberg, hat einen Oberdeut-
schen zum Verfasser und ist nicht in „sassischer", sondern in hoch-
deutscher Sprache geschrieben. Dennoch fehlt es nicht ganz an An-
zeichen solcher persönlichen Frömmigkeit. Schon Fürst Heinrich der
Pilger mit seinem Drange, im baltischen Osten wie im Heiligen
Lande für das Christentum zu streiten, mit seiner großen Wein- und
Brotstiftung für die Messe in den Kirchen seines Landes und mit
dem feinen Zuge echter Menschlichkeit, der aus der Rettung und
Adoption jenes Heidenkindes spricht, darf als eine solche im mittel-
alterlichen Sinne christliche Persönlichkeit angesehen werden. Auch
daß zwei Söhne Johanns I. von Werle als Mönche in das Röbeler
Dominikanerkloster traten, ist ein Zeichen davon, daß die neue

--») Ewige Campen, MUB. 5923. 5983. 6155. 6586. 6838. 7787. 8457. 8926 usw.
Wein und Oblaten, MUB. 1059. 8084. 9113. 11237. 11 685 f. 11905.12 015 usw.

39) Fragment eines Totenbuches des Dominikanerklosters in Rostock, 2Jl3bb. 27,
113 ff.

*") Fabricius, Urk. z. Gesch. des Fürstentums Rügen, IV, 61 ff.
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Frömmigkeit persönlich erfaßt wurde, waren doch die Bettelklöster
keine Versorgungsinstitute.") Deutlicher noch wird das an einer Reihe
fürstlicher Frauen, welche die Trägerinnen lebendiger Frömmigkeit
in ihrem Kreise waren. Da ist zuerst Audacia, die ihrem Gemahl um
fast 50 Jahre überlebende Witwe jenes Grafen Heinrich von Schwe¬
rin, der, von seiner Kreuzfahrt heimkehrend, um 1222 das heilige
Blut nach Schwerin brachte und später in den dänischen Wirren den
König Waldemar fing (f 1228).**) Sie war eine Tochter des hinter-
pommerschen Fürstenhauses von Schlawe. Sie ist es, welche als
erste von der neuen franziskanischen Frömmigkeit, der liebenden
Nachfolge des armen Jesus erfaßt, den Jüngern des heiligen Franz
in Mecklenburg Aufnahme geschafft hat, indem sie ihnen in Schwerin
das erste Kloster baute, sie mit ihren Töchtern zu Beichtvätern
und Seelsorgern wählte, und auch ihr Grab bei ihnen suchte und
fand.") Sie ist auch die eigentliche Gründerin des Nonnenklosters
Zarrentin: verschiedene Schenkungen an geistliche Korporationen
gehen aus sie zurück. Ganz besonders aber zeigt sich das gesteigerte
Verlangen dieser erwachten persönlichen Frömmigkeit nach Ver-
sicherung des Heils der Seele darin, daß sie für sich selbst, den ver-
ftorbenen Gemahl und ihre Kinder die Aufnahme in die Fraternität
immer weiterer geistlicher Bruder- und Schwesternschaften suchte.
So erwarb sie nacheinander die Fraternität der Klöster Uetersen,
Neuenkamp, Rehna, Eldena bei Greifswald, Neumünster und Hei-
ligen Kreuz bei Braunschweig.") Sie starb über 70jährig nach
1270.'°)

Einer jüngeren Generation gehört die zweite dieser fürstlichen
Frauen an, Anastasia, die Tochter Herzog Barnims von Pommern
und Gemahlin Heinrichs des Pilgers, eine durch die 26jährige Ge-
fangenfchaft ihres Mannes im fernen Morgenland schwergeprüfte
Frau, die, immer hoffend, betend und für die Errettung des Gefan-
genen opfernd, 27 Jahre unter den widrigsten Umständen und
schweren Kämpfen die Regentschaft des Landes für den Abwesenden
und ihre jungen Kinder geführt hat. Auch diese Frau fand in fran-
ziskanischer Frömmigkeit den Halt und die Kraft ihres Lebens. Sie
hat den Franziskanern in Wismar, wo sie zu residieren pflegte, die
Kirche gebaut, in der sie auch ihre letzte Ruhestätte gefunden hat, als
sie hochbetagt 1317 ihr Leben beschloß, und zwar an der Seite ihres
Sohnes Johann, der als Jüngling in der Wismarschen Bucht er-
trunken war.") Bezeichnend sür die Frömmigkeit, in der sie lebte,
ist, was Detmar von ihr erzählt: als ihre Söhne während der Ab-
Wesenheit des Vaters von ihrem Oheim Johann von Gadebusch hart
bedrängt wurden, habe sie im Traum den heiligen Franziskus ge-
schaut, der ihr ein Bild der Mutter Gottes gezeigt habe. Dieses

«) MIbb. 50, 233.
«) Lisch, Audacia, MIbb. 27, 131—162.
«) MUB. 450.
") MUB. 451. 814. 884. 1005. 1099. 1204.
46) Detmar schwankt zwischen 1270 und 1287 (MIbb. 27, 148).
">) MUB. 1353. 1686. 1769. 1934. 2126. 3080. 3887.
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Bild habe sie auf ein Banner gesticktund es den Söhnen übersandt,
die dann unter diesem Banner den Sieg gewonnen hätten.

Als dritte ist endlich Anastasias Schwiegertochter Beatrix, die
erste, früh verstorbene Gemahlin ihres Sohnes Heinrichs des Löwen,
zu nennen. Auch sie lebte in franziskanischer Frömmigkeit. Der
Franziskaner Detmar nennt sie „eine Frau von seligem Leben", und
eine Tafel über ihrer Grabstätte, die sie ebenfalls bei den Franzis-
kanern in Wismar fand, rühmt ihre warme Güte und ihre Barm-
Herzigkeit gegen die Armen.")

Als letzte darf endlich hier noch einmal an Beatrix, die Tochter
Fürst Heinrichs und Enkelin der Anastasia, erinnert werden, die als
Äbtissin von Ribnitz, also ebenfalls in franziskanischer Frömmigkeit,
ein so heiliges Leben geführt hat, daß die Klosterlegende ihre Geburt
wie ihren Tod mit Wunderzeichen umgeben hat.

Aber es find nicht nur fürstliche Frauen, in denen solche persön-
liche Frömmigkeit Gestalt gewinnt, sie dringt auch in die bürger-
lichen Schichten ein und zwar in der Form des Beginentums, das
gegen Ende des 13. Jahrhunderts auch in Mecklenburg Boden findet.
Es sind jene kleinen, zuerst in den Niederlanden auftauchenden
Schwesternschaften frommer Frauen, die sich ohne Klostergelübde
unter einer Meisterin zusammentaten, um nach einer einfachen
Regel ein gemeinsames Leben in Gebet, Andacht und schlichterweib-
licher Arbeit, zu der auch die Krankenpflege gehörte, zu führen.^)

Sie erscheinen 1279 in Rostock in engem Zusammenhange mit
dem dortigen Franziskanerkloster, als dessen Konversen- oder
Laienschwestern sie gelten, und damit seiner geistlichen Leitung
unterstehen. Auch hier treffen wir also wieder auf den lebendigen
Einfluß franziskanischer Frömmigkeit. Sie tragen blaue Kleider
und haben ihr Haus neben dem Kloster.") Ein zweiter Konvent
erscheint bald darauf in der Grapengießerstraße, ein dritter mit
einem Hof zum Bleichen der von den Schwestern gewebten Laken
auf dem Beginenberge. Letzterer steht unter der wirtschaftlichen
Aufsicht zweier Tutoren aus der Bürgerschaft. Unter seinen Mit-
gliedern erscheinen auch Töchter aus Ratsfamilien, wenngleich die
meisten geringerer Herkunft zu fein scheinen. Neben diesen drei Kon-
venten findet sich 1368 ebenfalls auf dem Beginenberge auch ihr
männliches Gegenstück, ein Begardenkonvent.^")

Kaum später als in Rostock finden sie sich auch in Wismar. Hier
stiftet ihnen der Ratmann Rudolf Krukow 1283 mit Bewilligung
des Rates ein Wohnhaus, „solange sie der Stadt nützlich sind"; 1287
gibt es bereits einen zweiten, wohl den Plotenkonvent, und 1292
schenkt der Ratmann Hinrich Klumpsülver dem dritten, später seinen
Namen tragenden Konvent bei den Minderbrüdern ein Erbe neben
dem Hose der Fürstin Anastasia. Auch hier finden wir also die Ver-
bindung mit den Franziskanern und doch wohl auch mit der from-

47) Detmar zu 1292. Techen, Die Chroniken des Klosters Ribnitz, S. 12.

48) Wigger, Beginen u. Begarden t. Meckl. (MIbb. 47, 1—18).
«) MUB. 1479. 1800.
°°) MUB. 1800°. 2217. 3999. 7700. 9847.
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men Fürstin.") Der Plotenkonvent zählte 1345 vier Schwestern,
und viel größer werden auch die anderen nicht gewesen sein, wie denn
diese Genossenschaften meist nur aus einer kleinen Zahl von
Schwestern bestanden.^)

Weitere Beginenkonvente finden sich 1293 in Parchim-Neustadt,
1328 in Gadebusch, 1346 in Neubrandenburg, sodann in Laage, und
es wird sicherlich auch in anderen Städten noch solche gegeben
haben.B3)

Beide, Begarden wie Beginen, gerieten früh in den Verdacht der
Ketzerei, wie ja die Gefahr eigenwüchsiger und oft seltsamer An-
schauungen in derartigen religiösen Laienkonventikeln immer nahe-
liegt, und Sektierer naturgemäß zuerst in ihnen Eingang finden.
Schon Clemens V. ordnete daher 1311 auf dem Konzil zu Vienne
ihre Ausrottung an, während Johann XXII. 1318 in einer neuen
Verordnung zwischen ketzerischen und rechtgläubigen Beginen einen
Unterschied machte. Crzbischos Vurchard von Bremen verbot daher
aus dem 1328 in Stade mit seinen drei Susfraganen gehaltenen
Provinzialkonzil ihre Begünstigung: doch scheint es in Mecklenburg
zu keinem Einschreiten gegen sie gekommen zu sein.") Erst als der
Dominikaner Walter Kerlinger 1367 von Urban V. zum Inquisitor
ernannt, mit Vollmachten Karls IV. versehen, die Sache in die Hand
nahm, kam es zu einem allgemeinen Vorgehen, das z. B. aus Erfurt
nicht weniger als 200 Begarden und Beginen vertrieben haben soll.
Obgleich es dabei zu Ketzerverbrennungen kam, blieb dieses Ein-
schreiten doch ohne durchgreifenden Erfolg, da, wie Detmar bemerkt,
das Volk „mehr von ihnen hielt als von allem geistlichen Urteil".
In Rostock freilich ließ der Rat das kaiserliche Edikt in das Stadt-
buch eintragen, löste die Konvente auf und verkaufte ihre Häuser,
und es scheint späterhin weder Begarden noch Beginen dort gegeben
zu haben, aber in Wismar blieben sie unangefochten;^) alle drei dor-
tigen Konvente haben bis in die Reformationszeit hinein weiterbe-
standen, und auch sektiererische Gedanken hielten sichim Verborgenen
und wurden hier und da von der dominikanischen Inquisition auf-
gespürt und verurteilt. So wurde 1394 eine Frau namens Porst
in Rostock wegen Ketzerei verbrannt, 1402 in Lübeck ein „Baggert"
(Begarde), der in weißem Gewände als Johannes der Täufer auf-
getreten war, 1403 in Stralsund ein Priester, in Wismar ein Baggert,
in Rostock wiederum eine Frau, die noch auf dem Wege zum Scheiter-
Haufen standhaft die Bitten ihres Mönch gewordenen Sohnes, zum
Glauben der Kirche zurückzukehren, abwies.^) Man sieht, wie sich
in der Laienschaft eine eigenwüchsige, nicht mehr durch die Kirche
bestimmte Frömmigkeit hier und dort zu bilden beginnt und mit ihr
in Konflikt gerät. Es sind die ersten Anzeichen und Vorboten dessen.

") MUB. 1660. 1908. 2141.
62) MUB. 6554.
»») MUB, 2203. 4922. 4724. 6617; Beyer in MMb. 52, 263.
M) MUB. 7314.

Detmar zu 1368. MUB. 9959°. 9847. 10 258. 10 279. 10 467. 11689.
°°) MUB. 12 714. Chron. des Rufus zu 1402 u. 1403 bei Grautoff II, 463 ff.
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was im 16. Jahrhundert das ganze Volk erschüttern und eine Zeiten-
wende herbeiführen sollte.

Mit einem kurzen Wort ist endlich noch der Juden zu gedenken.
Die Constitutio Judaeorum Jnnocenz' III. (1177) bot ihnen zwar
einen gewissen kirchlichen Schutz, aber um dieselbe Zeit begann für
sie eine Jahrhunderte währende Verfolgungszeit. In Mecklenburg
sind sie in Rostock, Wismar, Güstrow, Parchim und Krakow nach-
weisbar. In Parchim hatten sie einen Friedhof, dessen Grabsteine
zum Teil erhalten sind. Hier scheinen sie noch bis in das 14. Jahr-
hundert im allgemeinen unangefochten geblieben zu sein. Erst um
1330 kam es in Krakow und Güstrow zu blutigen Verfolgungen. In
beiden Städten sollten sie eine geweihte Hostie gemartert haben. Fürst
Johann II. ließ die Krakower Juden aus Grund ihres in der Tortur
abgepreßten Geständnisses rädern, die Güstrower trotz standhaften
Leugnens brennen. An beiden Orten entstanden Kapellen, zu denen
das Volk lief, um das Heiligtum zu verehren und zu opfern. Den Er-
trag teilte der Fürst mit dem Güstrower Domkapitel.") Zwanzig
Jahre päter, als die Pest durch das Land ging und Taufende hin-
wegraffte, kam es, wie im übrigen Deutschland, zu einer größeren
Verfolgung. Der ruhige und besonnene Franziskaner Detmar sah
freilich die Veranlassung des furchtbaren Sterbens in der allgemeinen
Bosheit der Menschen, aber das erregte Volk wollte sein Opfer haben
und suchte die Schuldigen in den Juden, denen man vorwarf, die
Brunnen vergiftet zu haben. In Rostock wurden die Juden teils
verbrannt, teils lebendig begraben, teils ausgewiesen, und in Wismar
und Parchim wird es nicht anders hergegangen sein, wenigstens
brechen die Parchimschen Grabsteine mit dem Jahre 1345 ab. Aber
die Pest und die akute Verfolgung gingen vorüber, und das unver-
wüstliche Volk fand sich allmählich wieder ein und wurde geduldet.^)

5?) Kirchberg bei v. Westphalen, Monumenta inedita etc., IV, 833 f.
->»)MUB. 5753. 5762. 5932 ff. 7083. 7098. 7143. 7399. Detmar zu 1350.
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Teil IV: Mecklenburg vor der Reformation

Kapitel 1

Die Zeit der Reformkonzile

Indem das mittelalterliche kirchliche Leben in Mecklenburg seine
Höhe erreichte, hatte auch schon der Abstieg begonnen. Die allge-
meinen Verfallszeichen, die sich in der ganzen westlichen Christenheit
zeigten, treten auch hier hervor. Die mönchisch-klösterlicheFrömmig-
fett hatte längst ihre Höhe überschritten; die alten Orden, wenn auch
hier ein gewisses Maß der Zucht noch bewahrend, waren reiche,
wohllebende, vornehme Institute geworden, deren Mitglieder zu den
oberen Schichten der Gesellschaft gehörten. Auch in den Volkstum-
licheren Bettelklöstern herrschte nicht mehr die erste Liebe. Im Volke
war der kirchliche Eifer freilich nicht gesunken; im Gegenteil, er war
im Steigen, die Zahl der frommen Stiftungen und Legate mehrte
sich in wachsendem Maße. Aber damit wuchs die Zahl der gottes-
dienstlichen Handlungen immer mehr ins Ungemessene und verfiel
damit der Mechanisierung. Ebenso wuchs mit ihr die Zahl der Geist-
lichen ins Große; Ämterhäufung und damit große Einkommen auf
der einen Seite und auf der andern der Hungerlohn kleiner
Altaristenstellen standen einander gegenüber. Dabei war die Vil-
dung des Klerus meist gering und nahm er an der allgemeinen Ver-
rohüng der Zeit teil. Es läßt doch tief blicken, wenn der herzogliche
Bischof Rudolf von Schwerin die Dörfer seines eigenen Domkapitels
durch seine Brüder ausrauben und brennen läßt, wenn sein Gegen-
part, der Domherr Berchteheil, nachdem der Bischof sich mit dem
Kapitel ausgesöhnt hat, nun seinerseits mit raubender Hand in das
Stiftsland einfällt/) oder wenn der Pfarrherr der Stralsunder
Kirchen, Konrad Bonow, um einer Münzverschlechterung willen, die
dem geistlichen Einkommen abträglich ist, der Stadt Fehde ansagt,
Bürger greifen und verstümmeln läßt und schließlich wiederum bei
einer Fehde von einem pommerschen Edelmann, Degener Buggen-
Hägen, erschlagen wird (1417). Das war nun freilich selbst für da-
malige Begriffe zuviel; der Lübecker Chronist Hermann Korner, der
darüber berichtet, fügt hinzu: „So hat er sein ungeordnetes Leben
mit einem ganz schlechten Ende geschlossen/")

Diese kirchlichen Verfallserscheinungen aber treffen zusammen
mit einem allgemeinen Verfall auf allen Gebieten. Der gescheiterte
Kampf um die schwedischeKrone hatte die Kräfte des Landes er-

1) D. Frank, Altes und neues Meckl. VII, Kap. 10.

2) H. Korner, Chronika novella, herausg. v. 3. Schwalm, 1895. S. 405.
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schöpft und eine allgemeine Verwilderung verursacht. Das Land
versinkt, wiederum in drei Linien, — Mecklenburg, Wenden, Star-
gard —, geteilt, völlig in Kleinstaaterei und wird durch die ununter-
brachen fortdauernden Fehden der Fürsten und das Straßenraub-
wesen des immer mehr verwildernden Adels zerrüttet. Hatten
Fürsten und Städte schon das ganze 14. Jahrhundert hindurch Not
gehabt, das unausrottbare Raubrittertum einigermaßen in Schran¬
ken zu halten, so verloren sie jetzt immer mehr die Gewalt, seiner
Herr zu werden. Handel und Wandel ging darüber zurück, ja selbst
die bäuerliche Wirtschaft begann unter diesem Treiben wachsend zu
leiden, bestanden doch diese Fehden vielfach darin, daß man sich
gegenseitig die hörigen Bauern ausraubte oder niederbrannte. In
den größeren Städten, in Rostock und Wismar, kamen dazu wie
überall bürgerliche Unruhen und Kämpfe der Gemeinheit gegen das
Ratsregiment der bevorrechteten Familien. Es war unausbleiblich,
daß diese Zustände auch auf das kirchliche Leben und die Geistlich-
keit depravierend wirkten. Nur so erklären sich Exzesse wie die des
Konrad Bonow.

Aber was war das anderes, als was damals durch die ganze
abendländische Welt ging und auf kirchlichem Gebiet in dem großen
Schisma, im Kampf der römischen und Avignoner Päpste gegen-
einander die Kirche zerriß, alles aufzulösen drohte, überall das Ver-
langen nach einer Reform an Haupt und Gliedern hervorrief und
zu der großen konziliaren Bewegung führte, welche die erste Hälfte
des Jahrhunderts erfüllt, die ersten beiden großen Reformkonzile
von Konstanz (1414—18) und Bafel (1431—49) hervorrief und
schließlich erst mit dem Trienter Konzil für immer zur Ruhe kam.

Im Jahre 1414 war das Konstanzer Konzil eröffnet worden.
Nach schweren Kämpfen war es 1417 gelungen, die Spaltung zu
beseitigen und der Kirche in Martin V. ein einiges Haupt zu geben.
Freilich hören wir nicht, daß einer der mecklenburgischen Bischöfe
sich an ihm beteiligt habe. Der gänzlich ungeistliche Bischof Rudolf
von Schwerin hatte andere Interessen; er war noch kurz vor seinem
1415 erfolgten Tode in eine wilde Fehde seiner Stargarder Brüder
gegen die werleschen Vettern verwickelt, zu der er auch seine Stifts-
Mannschaft aufgeboten hatte, und der Ratzeburger Bischof Detlev
von Parkentin saß verschuldet, alt und gebrochen unter dem Kuratel
seines Domkapitels in seinem Schlosse zu Schönberg.

Dennoch fehlt es nicht ganz an mecklenburgischen Beziehungen
zum Konzil. Zunächst handelt es sichum einen theologischen Prozeß.
Ein Mecklenburger Dominikaner, Matthias Grabow, Mitglied des
Wismarer Konvents, hatte als Lektor in dem Groninger Konvent
seines Ordens gewirkt und war dort, wie mancher andere, zu einem
fanatischen Gegner der neuen Frömmigkeit geworden, die sich in
den Laienbruderschaften vom gemeinsamen Leben organisierte. Er
hatte seine Gegnerschaft in einer Reihe von Thesen formuliert, die er
auf die Autorität seines Ordensheiligen Thomas von Aquino grün-
dete und seinen Bekannten mitteilte. Er war der Überzeugung, daß
man die drei Gelübde des Gehorsams, der Armut und der Keusch¬
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heit verdienstlicherweise nur in einem der kirchlichapprobierten Orden
erfüllen könne, daß aber ein Laie, der, im Laienstande verharrend,
sein ganzes Gut weggebe, damit seiner Familie die Subsistenzmittel
entziehe und so an ihr des Mordes schuldig werde. Durch eine In-
diskretion kamen diese Thesen an die Öffentlichkeit, und der den
Brüdern vom gemeinsamen Leben freundlich gesinnte Bischof von
Utrecht machte ihm den Prozeß. Grabow legte Berufung an das
Konzil ein und begab sich selbst nach Konstanz, um dort seine Sache
zu betreiben. Aber sie kam nicht voran. Schließlich gingen ihm die
Mittel aus, und er sah sich genötigt, in seinen Heimatkonvent nach
Wismar zurückzukehren. Von hier aus richtete er an den neuge-
wählten Papst Martin V. die Bitte, seine Sache einem Kardinal zu
überweisen. Der Papst entsprach der Bitte und übertrug sie dem
Kardinal Angelus von Verona. Nun kam sie in Gang; Gutachten
von Ioh. Gerson und Peter d'Ailly wurden eingeholt, Termine fan-
den statt, aber ehe das Urteil gesprochen war, starb der Kardinal.
An seine Stelle trat dann der Kardinal Antonius von Aquileja, unter
dessen Vorsitz endlich am 26. Mai 1419 in Florenz, wohin sich auch
Grabow begeben hatte, das Urteil erfolgte; es fiel völlig gegen ihn
aus. Sein Traktat wurde als ketzerischverbrannt, er selbst bis zum
Widerruf zu Gefängnis und bei Hartnäckigkeit zu Degradation und
Auslieferung an den weltlichen Arm verurteilt. Aber der steifnackige
Niederdeutsche blieb bei seiner Überzeugung und verweigerte den
Widerruf. Die Folge war, daß er in eine Kiste eingeschlossennach
Rom überführt und in der Engelsburg inhaftiert wurde. Dort be-
fand er sich noch im Mai 1421. Das ist die letzte Nachricht über ihn.
Er ist der erste mecklenburgische Theologe, der, so wunderlich sie auck
waren, eigene Gedanken zu denken und für sie zu stehen gewagt hat/')

Auch das ist doch wohl nur ein vereinzeltes, mit der Verurteilung
des Johann Hus durch das Konzil zusammenhängendes Ereignis,
daß 1418 der Stralsunder Priester Johann Buchholz in Rostock als
Hussit verbrannt wurde/)

Wichtiger als diese Prozesse gegen einzelne Außenseiter ist für
Mecklenburg die auf dem Konzil erstrebte Klosterreform. Auch im
Zisterzienserorden, dem die beiden großen mecklenburgischen Feld-
klöster Doberan und Dargun und das vorpommersche, ebenfalls zur
Schweriner Diözese gehörige Neuenkamp angehörten, sah es nicht
besser aus wie in den älteren Orden. Das 14. Jahrhundert war
weithin auch bei äußerem Gedeihen eine Zeit inneren Verfalls ge-
wesen. Die Klöster waren vielfach zu industriellen Großunter-
nehmern geworden. Doberan z. B. hatte, wie bereits erzählt, eine
ganze Reihe von Mühlen hin und her im Lande aufgekauft und zog
aus ihnen seinen Gewinn. Noch vorteilhafter schien die Kapital-
anlage in den neuaufblühenden Salinenbetrieben. So erwarben
Doberan und Dargun Anteile der Sülzer Saline, Eldena an der bei
Greifswald, vor allem aber suchte man an dem größten norddeutschen

3) Keußen, M. Grabow (Mitteil. a. d. Köln. Stadtarchiv, f>. 13, 29 ff. 93 f.,
H. 19, 102 f.).

4) Kramer, Chron, eccl. Pomm. lib. II, c. 26. S. 109.
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Salinenbetrieb, dem von Lüneburg, zu gewinnen. Doberan kaufte
dort eine Salzpfanne nach der andern, und um 1400 fehen wir die
Zisterzienserklöster Amelungsborn, Doberan, Neuenkamp, Hiddensöe,
Reinfeld, Scharnebeck, Neukloster, Riddagshausen, Lokkum, Wal-
kenried und andere im Besitz der Hauptmasse der Anteile an
der dortigen Saline. Die Folge des wachsenden Reichtums war ein
Nachlassen der Zucht gewesen. Aus den strengen Asketen waren
wohllebende Mönche geworden, wozu nicht wenig die zahlreichen
Memorien- oder Seelenmeßftiftungen beitrugen, zu denen regel-
mäßig eine sog. Pitanz gehörte, d. h. ein festlicher Schmaus
des Konventes mit reichlich gestiftetem Biere. Diese Pitanzen
bildeten schließlich eine ziemlich dichte Kette, die sich über das
ganze Jahr erstreckte. In vielen Klöstern wird darüber geklagt,
daß Mönche sich ohne triftigen Grund tagelang im Krankenhaus des
Klosters aufhalten und sich an der besseren, u. a. auch Fleisch ge-
währenden Krankenkost gütlich tun. Auf den Generalkapiteln des
Ordens wird immer wieder moniert und verboten, daß Mönche
Privateigentum besitzen, das Fasten vernachlässigen, sich vom ge-
meinsamen Leben absondern, ja das Kloster verlassen, um in ein
anderes oder einen anderen Orden, in dem es ihnen bequemer scheint,
überzutreten. Vielfach vernachlässigen auch die Vateräbte die Pflicht-
mäßige Visitation ihrer Tochterklöster. °) Dieser zunehmende Verfall
aber rief im Zusammenhange mit dem allgemeinen Reformverlangen
auch im Zisterzienserorden Reformbestrebungen hervor. Schon das
Generalkapitel von 1409 verhandelte ernstlich über solche und er-
nannte den Abt von Morimond zum Reformator der deutschen
Klöster, die fast alle seiner Linie angehörten. Zum Konstanzer Konzil
deputierte der Orden nicht weniger als 16 für ihn bevollmächtigte

Abte,") und fast unmittelbar nach seiner Wahl erließ Martin V. auf
ihr Drängen eine Reihe von Reformdekreten für den Orden; er hob
alle während des Schismas geschehenen Exemtionen von der Iuris-
diktion des Generalkapitels auf, er verbot den übertritt zu anderen
Orden, ausgenommen zu den strengen Kartäusern, und den Wechsel
von Äbten von Kloster zu Kloster, er schärfte die von der Regel ge-
forderte Zucht von neuem ein, und der Abt Hermann von Doberan
besorgte sich sofort beglaubigte Abschriften dieser Bullen, offenbar
um die gebotenen Reformen in den von ihm abhängigen Klöstern
Dargun und Pelplin durchzuführen.") Am 6. April 1418 nahm der
Papst Doberan aufs neue in seinen besonderen Schutz und beaus-
tragte am IS. Juli von Konstanz aus den Bischof von Ratzeburg, den
Abt von Dargun und die Pröpste von Kammin, Lübeck und Eutin,
die Klöster Doberan und Neuenkamp gegen die Fürsten zu schützen,
— es handelt sich offenbar um die pommerfchen —, welche sie gegen

°) Archiv Schwerin, Doberan. Urk. Nr. 347. Frz. Winter, Die Zisterzienser des
nordöstl. Deutschlds. III, 31 f. 109 ff.

6) Winter a. a. O. S. 131. 336.

?) Archiv Schwerin, Doberan. Urk. Nr. 344—47 vom 9. Dez. 1417 u. 13. Jan.
1418.
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die kaiserlichen Privilegien Friedrichs II. und Karls IV. mit Steuern
zu beschweren suchten/)

Um es zu einer wirklichen Reform zu bringen, verließ man im
Orden sogar den in seiner Verfassung gegebenen Weg, auf dem die
ganze Organisation des Ordens aufgebaut war, das Prinzip der
filiatio, der Visitation des Tochterklosters durch den Abt des Vater-
klosters, da es sich in der gegebenen Lage als unzureichend erwies.
Auf dem Generalkapitel von 1422 übertrug man je einem erprobten
und tüchtigen Abt die Reformation aller Klöster im Bereiche einer
Kirchenprovinz. Wiederum finden wir unter der Zahl dieser Äbte den
Abt Hermann von Doberan; er wurde Reformator der Ordensklöster
der Bremer Kirchenprovinz,") d.h. für die Mönchsklöster Schola Dei
und Mariental in Ostfriesland, Reinfeld in Holstein, Dargun in Meck-
lenburg und Neuenkamp in Vorpommern, sowie die dem Orden ange-
schlossenen Nonnenklöster Meerhausen, Liliental, Frauental, Uetersen,
Reinbeck, Zarrentin, Neukloster und Rühn. Zugleich wurden die deut-
schen Klöster in eine Reihe von Ordensprovinzen aufgeteilt, wobei die
mecklenburgischen der „Provinz der Seelandschaften" zugewiesen
wurden, die sich von Holstein bis Westpreußen erstreckte. In jeder
dieser Provinzen sollten die drei Äbte der ersten Klöster ein gewisses
Aufsichtsrecht führen und die Äbte der übrigen nach Bedarf ver-
sammeln. Und wieder finden wir hier Doberan in führender Stel-
lung. Durch feine Hand gehen die Beiträge, welche die einzelnen
Klöster dem Gesamtorden zu leisten haben/") Diese neue Provinz
aber, an deren Spitze wir Doberan sehen, umfaßt die elf Mönchs-
klöster Reinfeld, Scharnebeck, Doberan, Dargun, Neuenkamp,
Hiddensöe, Eldena, Kolbatz, Stolp, Pelplin und Oliva.") Dieser
führenden Stellung in der Reformation des Ordens aber entsprach
es, daß der Papst 1423 dem Abt von Doberan zu den bischöflichen
Jnsignien, die er bereits trug, auch die Vollmacht verlieh, die
niederen Weihen zu erteilen.^) übrigens bemühte sich auch die Ober-
leitung des Ordens energisch um die Reformation der deutschen
Klöster; wiederholt weilte der Abt von Morimond zu diesem Zwecke
in Deutschland und auch in unseren Gegenden, so 1426 und wieder
1430, 1442 und 1447.")

In innerem Zusammenhange mit der großen Reformbewegung
stehen auch die Universitätsgründungen, die damals in rascher Folge
geschahen. Im Jahre 1388 war die Universität zu Köln ins Leben
getreten. Im nächsten Jahre kam die Erfurter zustande; 1409
wurde die Leipziger von den aus Prag auswandernden deutschen
Dozenten und Studenten gegründet. Zehn Jahre darauf wird in
Rostock die erste Universität des Nordens errichtet.") Es ist nicht

8) Archiv Schwerin, Doberan. Urk. Nr. 348 f. 9) Winter a. a. O. III, 337.
10) Winter a. a. O. III, 138 f. ") Archiv Schwerin, Doberan. Urk. Nr. 390. 407.
12) Ebenda Nr. 355.
13) Winter, S. 133. 135. Archiv Schwerin, Doberan. Urk. Nr. 386.

") O. Krabbe, Die Universität Rostock im 15. u. 16. Iahrdt. (1854); A. Hof-
meister, Gesch. u. Entwicklg. d. Landesuniversität (Festschr. des deutsch. Vereins f.
Gesundheitspflege. 1901. S. 303—17). Krüger in NGG1 V, 34 ff.
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völlig deutlich, wer von den drei die Gründung betreibenden Fak-
toren,— Bischof, Landesherren und der Rat von Rostock—, als die
eigentlichen Urheber des Planes anzusehen sind. Allein, wenn man
bedenkt, wie völlig die Fürsten in ihren wilden Fehden aufgingen,
und daß die Stadt Rostock die Kosten der Neugründung im wesent-
lichen allein trug, so wird hier wie vorher bereits in Erfurt die ftädti-
sche Initiative als das Entscheidende wahrscheinlich. Die Stadt war
eben nach längeren Wirren wieder zur Ruhe gelangt, das alte
aristokratische Regiment des Rates wiederhergestellt. Die führenden
Männer desselben mochten sich eine erhebliche Förderung des Ge-
deihens ihrer Stadt davon versprechen, wenn es gelang, sie zum
Mittelpunkt des geistigen Lebens der Länder um die Ostsee zu machen.
Diese weitblickenden königlichen Kaufleute hatten sicher mehr Ver-
tändnis für die Bedeutung einer Universität als ihre ewig im Sattel
itzenden Landesherren, wie wir denn auch finden, daß die nächste
Iniversitätsgründung, die des benachbarten Greifswald, ganz der

Initiative eines solchen weitblickenden und gebildeten Kaufmanns,
des Bürgermeisters Rubenow, entstammt. So betrieben denn auch
die Rostocker Bürgermeister die Sache mit allem Eifer, und als sie
dieselbe nachträglich der Bürgerschaft vortrugen, gaben sie den Plan,
„ein geistiges Studium von mancherhand Fakultäten" zu errichten,
als ihren eigenen aus und erwähnten nur nebenbei die Hilfe der
Landesherren. Da die mittelalterlichen Universitäten rein kirchliche
Institute waren, bedurfte es vor allem der päpstlichen Genehmigung
der Gründung. Alle drei, die Landesherren, der Bischof und der

Rat, wandten sich daher an Martin V., um die Erteilung des ge-
wünschten Privilegiums, wobei der Bischof besonders betonte, daß
Niederdeutschland an der See einer Universität dringend bedürfe,

da es aus Mangel an wissenschaftlichen Lehrern tief in der Finster-

nis der Unwissenheit, im Elend der Irrtümer und im Mangel der
Rechtspflege stecke.") Die Rostocker sollen sogar eine Gesandtschaft

nach Rom gesandt haben. Der Papst erteilte darauf am 8. Sep-
tember 1418 das erbetene Privileg unter der Bedingung, daß bin-

nen Jahresfrist die notwendige Dotation dem zuständigen Bischof
von Schwerin sichergestellt werde, jedoch mit der Einschränkung,
daß die Universität ohne cheologische Fakultät bleibe, und auch
wiederholten Bitten (1422) gelang es nicht, ihn umzustimmen. Er

hat auch dem dänischen König Erich nur eine Universität ohne theo-
logische Fakultät gestattet. Man hat diese eigentümliche Einschrän-
kung aus die Besorgnis des Papstes zurückgeführt, daß häretische
Bewegungen wie die hussitische in einer theologischen Fakultät eine
Stütze finden könnten. Weit wahrscheinlicher beruhte diese Abnei-

gung Martins V. darauf, daß die theologischen Fakultäten die Haupt-
träger der dem Papsttum so gefährlichen konziliaren Idee gewesen
waren, die, wenn auch durch den Schluß des Konzils zurückgedrängt,
doch noch keineswegs überwunden war. Erst sein Nachfolger Eugen IV.,

16) Krabbe a. a, O. S. 35, Anm. 3.
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der eine entgegengesetzte Politik befolgte, hat auf eine erneute Bitte

1432 auch die theologische Fakultät bewilligt.
Der Rat von Rostock übernahm die Erfüllung der gestellten Be-

dingung, er garantierte aus städtischen Einkünften jährlich 800 Gul-

den zur Besoldung der Dozenten; er stellte auch zwei Gebäude für

die Kollegien zur Verfügung, das eine neben dem Kreuzkloster mit

12 Einzel- und einem gemeinsamen Speisezimmer, das andere am

alten Markt mit acht Zimmern für je zwölf und acht Dozenten.

Der Bischof von Schwerin legte dem Klerus seiner Diözese einen
einmaligen zehnten Pfennig zur Unterstützung der Universität auf

und schuf damit den Grundstock zu einem eigenen Vermögen. So
konnte die neue Gründung am 12. November 1419 in Gegenwart

der Herzöge Johann und Albrecht durch den Bischof Heinrich IV.
von Schwerin feierlich eröffnet werden. Als ständiger Kanzler der
Universität wählte er zusammen mit dem Abte Hermann von Dobe-
ran, dem Archidiakon von Rostock, dem dortigen Marienpfarrer und
dem Bürgermeister Heinrich Katzow den ersten Rektor, den Ma-
gister Petrus Stenbeke. Die Dozenten kamen, z. T. durch Lübecker
Vermittlung, aus Erfurt und Leipzig; schon im ersten Semester
wurden 160 Studierende inskribiert. Ihre Zahl wuchs bald auf 500.

Die neue Hochschule besaß wie die älteren die volle Jurisdiktion
über alle ihre Angehörigen, sowie das Recht, sich selbst Statuten zu
setzen. Diese, die in dem nächsten Jahrzehnt ausgearbeitet wurden,
schlössen sich eng an die der Er urter Universität, aus der die meisten
Dozenten stammten, an. Nach ihnen gliederte sich die Rostocker
Hochschule nicht mehr wie die älteren nach Nationen, sondern nach
Fakultäten. An ihrer Spitze stand das aus den höchstbesoldeten
Dozenten bestehende Konzil und der aus seiner Mitte von drei
durch das Los bestimmten Wahlmännern erwählte Rektor. Letzterer
übte die Jurisdiktion aus, während die Exekution seiner Urteile je nach-
dem dem Bischof oder dem Rostocker Rate zustand. Zur Entlastung
und zur Aufrechterhaltung der Statuten war ihm ein Promotor
zur Seite gestellt, der auch die Aufsicht über die Regentien führte.
Das Konzil hatte die freie Berufung und Entlassung der Dozenten.
Nachdem 1432 auch die theologische Fakultät zustande gekommen
war, bestand der Lehrkörper aus vier Theologen, zwei säkularen und
zwei regulären, vier Juristen, zwei Medizinern und sechs Artisten.
Die Promotionen lagen in der Hand des bischöflichen Kanzlers. Zu
Konservatoren ernannte der Papst den Abt von Doberan und fünf
Dekane benachbarter Stifte. Die Universität war danach prinzipiell
eine völlig freie geistliche Korporation, über welche den Landes-
Herren keine Rechte zustanden und nur der geistliche Ordinarius,
d. h. der Bischof von Schwerin, solche in beschränktem Maße, — als
Kanzler —, besaß. Dennoch mußte man den tatsächlichen Verhält-
nissen Rechnung tragen, und zwar nicht den Landesherren, wohl
aber dem Rate der Stadt Rostock, welche die eigentliche Gründerin
war, und von der man finanziell abhing, gewisse Rechte einräumen.
So erhielten die Statuten eine Reihe von Zusätzen. Es wurde dem
Rate zugestanden, daß er drei Magister ernenne, denen im Verein
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mit zwei Bürgermeistern das Recht, Dozenten zu kündigen, über-
eben wurde; des weiteren sollten Statuten, welche die Interessen
es Rates berührten, nur gemeinsam mit diesem vereinbart werden

und endlich bei Streitigkeiten zwischen Rat und Konzil jede Seite
einen Bevollmächtigten ernennen, die mit dem Abt von Doberan
oder dem Prior von Marienehe als Obmann zusammen den Streit
entscheiden sollten.

Die Studierenden wohnten und arbeiteten zum größten Teil
unter Aufsicht jüngerer Dozenten in sogenannten Regentien, von
denen fünf in jene ältere Zeit der Universität zurückreichen, nämlich
der „rote Löwe", das „Einhorn", die „Himmelspforte", der „Adler
oder die „Aarensburg" und die „Olavsburse", letztere das Haus der
norwegischen Studenten; denn Rostock wurde nun in der Tat der
Mittelpunkt für das geistige Leben der Ostseeländer. Schon unter
den Immatrikulierten des ersten Semesters finden sich Dänen,
Schweden, Kurländer, Livländer neben Danzigern, Pommern, Hol-
steinern und Mecklenburgern.^)

Wir sahen den 2lbt Hermann von Doberan, der uns schon bei den
Bestrebungen um die Reform seines Ordens begegnet ist, an wichtiger
Stelle auch an der Universität Rostock beteiligt. Dennoch dauerte
es noch geraume Zeit, bis sich Brüder desselben dem Studium
auf ihr zuwandten. Zwar drängte die Oberleitung des ursprünglich
dem Studium abgewandten Ordens schon lange auf Aufnahme von
Studien. Schon 1301 hatte das Generalkapitel gefordert, daß in
jedem größeren Kloster ein Lektor angestellt werde. Der Orden be-
saß ein eigenes theologisches Kolleg an der Pariser Universität und
ein zweites artistisches in Metz, auch in Prag und Heidelberg wurden
bald nach Gründung der Hochschulen Ordenskollegien errichtet. Aber
der deutsche Teil des Ordens ging nur langsam auf diese Bestrebun-
gen ein. Noch auf dem Konstanzer Konzil klagt der Abt von
Citeaux, daß Deutschland wenig Ordens-Doktoren und -Magister be-
sitze, und legt die Förderung des Studiums den deutschen Äbten
dringend ans Herz.") Freilich war den Zisterziensern das Studium
der Rechte untersagt und nur das der Artes und Theologie gestattet.
Wir finden die ersten Studenten aus dem Orden in Rostock daher
erst nach Errichtung der theologischen Fakultät; 1444 aber wird auf
Beschluß des Generalkapitels auch in Rostock ein Ordensstudium er-
richtet und dem Abt von Doberan unterstellt, in das die Klöster der
Provinz der Seelandschaften ihre Scholaren schicken sollen, und die
Universitätsmatrikel weist denn auch von da ab bis zum Ausbruch
der Reformation eine Reihe von studierenden Zisterziensermönchen

auf.^)
Bon den beiden Orden, welche damals die Hauptträger der

Wissenschaft waren, den Franziskanern und Dominikanern, haben

1") Die Matrikel der Univ. Rostock, herausg. v. Ad. Hofmeister, Bd. I.

") Winter a. a. O. S. 45 ff. 60.

18) Ich zähle bis 1516 36. Doch scheint es, als ob nicht überall die Ordenszuge-
Hörigkeit notiert ist; so sind z.B. die beiden bekannten Franziskaner, Valentin Körte
und Reimer Kock, nicht als fratres bezeichnet. Die wirkliche Zahl wird also größer sein.

jg Schmaltz, KirchengeschichteMecklenburgs.I. Bd. 241



ich die letzteren lange zurückgehalten. Erst 1444 erscheinen die ersten
tudierenden Predigermönche, ein Dozent ihres Ordens sogar erst

: 458. Dagegen sind die Franziskaner sofort nach Eröffnung der
theologischen Fakultät auf die neue Möglichkeit, die sich ihnen bot,
eingegangen. Schon 1434 sind unter den vier theologischen Dozen-

ten zwei Franziskaner, beide professores der Heiligen Schrift, näm-

lich Mathias Döring, der Generalminister der sächsischen Ordens-
provinz, und Johann Bremer, der aus dem Erfurter Studium nach
Rostock berufen war.

Inzwischen war die in Konstanz unvollendet gebliebene Kirchen-
reform von neuem in Angriff genommen worden. Eugen IV. hatte
das Baseler Konzil eröffnet (1431, 23. Juli); eine Reihe von Reform-
dekreten war zustande gekommen, die Reservationen des Papstes
eingeschränkt, das Wahlrecht der Domkapitel wiederhergestellt tooi>
den. Aus unseren Gegenden hat jedoch nur der Bischof Johann
Scheele von Lübeck das Konzil besucht und auf ihm eine führende
Rolle gespielt.19) Er führte den Vorsitz der ersten Deputation des-
selben für allgemeine Zwecke, er arbeitete in zahlreichen Spezial-
deputationen mit, er fungierte als Vertreter des Kaisers, er wurde
vom Konzil zu Verhandlungen mit diesem entsandt, er gehörte zu
der Gesandtschaft des Konzils, welche die Griechen zu den Unions-
Verhandlungen aus Konstantinopel nach Avignon geleiten sollte. Er
ist schließlich 1439 auf einer Reise, die er als Gesandter des Konzils
zum Kaiser machte, gestorben.^) Die Bischöfe von Ratzeburg,
Schwerin, Kammin und Havelberg ließen sich auf dem Konzil durch
Prokuratoren vertreten, erstere beiden durch Johann von Sannam,
letztere durch den Kamminer Propst Nikolaus von Forlinium und
den Kolberger Thesaurar Andreas Borken sowie den Magister Jo-
Hann von Ehampenati. Der Parchimer Archidiakon Heinrich Bälden-
berg vertrat den Bischof von Reval auf dem Konzil.") Dieses sollte
bald genug Gelegenheit haben, in die mecklenburgischen Angelegen-
heiten einzugreifen.

Hier waren die Herzöge Johann IV. und Albrecht V. kurz hinter-
einander (1422 und 1423) gestorben. Das vormundschaftliche Regi-
ment für die beiden unmündigen Söhne des ersteren, Heinrich IV.
und Johann V., lag in den Händen seiner Witwe, der Herzogin
Katharina und ihrer Räte, unter denen der Ritter Matthias Axekow
als ihre rechte Hand hervorragte. Aber ihre schwache Kraft oer-
mochte, wenn sie auch nach außen den Frieden wahrte, weder des
immer mehr überhand nehmenden Raubritterunwesens noch der
selbstherrlichen Städte Rostock und Wismar Herr zu werden. Die
Seestädte lagen seit 1426 wiederum in einem langwierigen Kriege
mit Dänemark, und als dieser unglücklich verlief, brachen sowohl
in Rostock wie in Wismar von neuem Unruhen aus. In Wismar

19) Hans Ammon, Iohs. Scheie, Bischof v. Lübeck auf dem Basler Konzil (1931).
20) Concilium Basiiiense, herausg. v, 3. Haller, Bd. I, 80 f. 105. 151 f. 442 ff.

455 ff. 463; Bd, II 434. 440. 456. 463. 468. 470. 475 usw. Bd. III u. IV passim.
Sein Tod bei Reim. Kockzu 1439.

21) Ebenda Conc. Basil. Bd. II, 181, 458. 506; m, 285. 413.
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kam es sogar so weit, daß der Bürgermeister Johann Banzkow und
der Ratmann Heinrich von Haren auf offenem Marktplatz hinge-
richtet wurden (31. Okt. und 18. Nov. 1427). Auch in Rostock muß-
ten die vier Bürgermeister flüchtig werden und trat ein neuer Rat
und ein Ausschuß von Sechzigern an die Spitze, und die ohnmächtige
Herzogin mußte zu alledem ihre Billigung geben. Aber der jüngste
Sohn des hingerichteten wismarschen Bürgermeisters suchte sein
Recht beim Reich, er erwirkte vom Kaiser die Reichsacht über seine
Vaterstadt, er hetzte die westfälische Feme auf sie. Vor ihrer Dro-
hung verlor die Stadt den Mut; sie nahm den alten Rat wieder aus
und leistete Sühne für den begangenen Justizmord. Rostock aber
trotzte allem. Die vertriebenen Bürgermeister hatten sich an den
Kaiser gewandt und die Reichsacht gegen die Stadt erwirkt. Als die
Stadt auch jetzt nicht wich, gingen sie das Baseler Konzil um Hilfe
an. Dieses setzte den Abt des Michaelisklosters in Lüneburg, Balduin
von Wenden, zum Richter, der auf Rückführung der Vertriebenen
erkannte. Nun appellierte die Stadt an den Papst, das Konzil aber
legte das Interdikt auf sie (1435). Jetzt wurde in der Stadt „der
Sang gelegt", nur die beiden Bettelorden und die es mit der Stadt
haltende Universität lasen trotz des Interdikts bei geöffneten Türen
Messe, bis das Konzil auch der letzteren mit dem Banne drohte und
ihr befahl, die Stadt zu verlassen.^) Die Unversität fügte sich nun,
zumal das Fortbleiben der Studenten aus der gebannten Stadt sie
auch ohnedies mit der Auflösung bedrohte. Im März 1437 zogen
die Dozenten mit dem Rest der Studenten nach Greifswald aus, das
ihnen eine Zuflucht geboten hatte. Zunächst erhielten sie auch dort-
hin noch weiteren Zuzug an Studenten, fanden Inskriptionen und
Promotionen statt. Aber allmählich blieb der Zuzug aus, die Uni-
versität kümmerte ihrem völligen Ende entgegen, da die Stadt der
abtrünnigen natürlich keine Zahlungen nach Greifswald leistete, so
daß eine Rückkehr nach Rostock dringende Notwendigkeit wurde. In-
zwischen aber hatte die Stadt unter dem gemeinsamen Drucke der
Dänen und der Hansestädte nachgeben müssen; am 29. September
1439 war es zur Aussöhnung gekommen, die Vertriebenen wieder
in die Stadt und neben dem neuen Rat in den Ratsstuhl auf-
genommen worden. Nun beauftragte das Baseler Konzil den Bi-
schof von Schwerin mit der Aufhebung des Interdikts; am 3. Ja-
nuar 1440 wurde die Stadt des Bannes ledig. Jetzt aber weigerte
sie der abtrünnigen Universität, als diese zurückkehren wollte, die Er-
laubnis. Es bedurfte jahrelanger Verhandlungen und der Vermitt-
lung der Hansestädte sowie des Erzbischoss von Bremen und der
Domkapitel von Lübeck und Hamburg, bis die Stadt endlich am 17.
März 1443 die Rückkehr gestattete, freilich nur unter der harten Be-
dingung, daß die Universität für 200 Jahre auf die von der Stadt
zu leistenden 800 Gulden jährlicher Rente verzichtete. So hart diese
Bedingung war, der Universität blieb keine Wahl. Am 17. März
1443 besiegelte Bischof Hermann von Schwerin den Vertrag, und im

22) Urk. bei Schröder, Papist. Meckl. II, 1955.
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nächsten Monat zog die Universität wieder in Rostock und ihre alten

Räume ein. Einige wenige der Professoren aber, die sich dieser Be-
dingungen weigerten, blieben in Greifswald zurück; sie sind der An-

stoß dazu geworden, daß dort 1436 eine eigene Universität errichtet

wurde. Die Stadt Rostock aber überwies bereits Anfang des

nächsten Jahres (1444) der Universität von neuem 184 Mk. jährlicher

Renten aus privaten Stiftungen der ersten Zeit. Nun hob sie sich

schnell und erreichte bald wieder die alte Höhe. Bereits im ersten
Semester nach der Rückkehr wurden 277 Studenten inskribiert, im
nächsten Jahre das schon erwähnte Studium der Zisterzienser er-

richtet. Auch die Pestjahre von 1431 und 1464 hat sie schnell über¬
wunden.

Inzwischen hatte das Baseler Konzil noch einen anderen, und

zwar für die Zeitverhältnisse überaus charakteristischen Anlaß ge-

habt, in die mecklenburgischen Dinge einzugreifen. Der Ritter Mat-

thias Axekow, der vornehmste Rat der Herzogin, hatte, weil er ein

Recht an sie zu haben meinte, zwei Bauern des Lübecker Dom-

kapitels in Wendorf bei Wismar greifen lassen, die Herzogin aber

die Klage des Kapitels abgewiesen. Als nun Axekow im Jahre 1436

eine Wallfahrt nach St. Theobald in Thann und Mariae Einsiedeln

machte und der auf dem Konzil in Basel weilende Lübecker Bischof

Johann davon erfuhr, ließ er ihn in Rheinfelden verhaften und ent-

ließ ihn erst, nachdem er Sühne gelobt hatte. Aber die Sühnever-
Handlungen zerschlugen sich, und Axekow mußte seinem Versprechen

gemäß in Lüneburg zu ritterlicher Haft einreiten. Nun fingen seine
Freunde zur Vergeltung den Lübecker Dompropst Bartold, schlepp-

ten ihn nach Schwaan und setzten ihn dort in den Turm. Hier aber
starb der alte Mann nach wenigen Wochen. Jetzt griff auf Bischof
Johanns Verlangen das Konzil ein; es exkommunizierte den Mat-
thias Axekow und seine Helfer und legte das ganze Land Mecklen-
bürg bis zur Genugtuung unter Interdikt (1437). Die Herzogin
Katharina reinigte sich zwar von der Mitschuld. So wurde das
Interdikt aufgehoben. Aber der Ritter mußte jetzt doch klein bei-
geben. Das Resultat war der Bau einer Sühnekapelle am Dom zu

Lübeck.**)
Als nun in eben demselben Jahre (1437) das Konzil vollends

mit Eugen IV. zerfiel und seinen Prozeß gegen den Papst einleitete,
erklärte sich Erzbischof Balduin von Bremen mit seinen drei Suffra-
ganen von Lübeck, Ratzeburg und Schwerin diesem Zwist gegenüber
für neutral und verband sich mit ihnen zur Wahrung dieser Neu-
tralität gegenüber den Gesandten des Konzils.^) Sie folgten damit
der allgemeinen Stellungnahme in Deutschland. So schlössensie sich
auch der zwischen beiden vermittelnden Neutralitätserklärung der
Kurfürsten an, als Eugen das Konzil nach Ferrara verlegte und
dieses darauf mit der Suspension des Papstes antwortete (24. Ja-
nuar 1438). Ebenso ließ Erzbischof Balduin, nachdem die Vertreter

23) Krantz, Vandalia, lib. XI, Kap. 38.
2i) Staphhorst, Hamburg. Kirchengesch. I, 4 S. 39. Nr. 102. 832.
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des Reiches auf dem Mainzer Tage (26. März 1439) die Reform-
dekrete des Konzils angenommen hatten, auch für sich und seine
Suffragane die Annahme durch den Bischof von Lübeck erklären
(28. März 1439).*°) Desgleichen forderten sie auf einer Zusammen-
kunft in Lüneburg (13. März 1442), ihrer Neutralität in dem Kon-
flikte des Konzils mit dem Papste entsprechend, mit den Kurfürsten
die Berufung eines neuen allgemeinen Konzils, das den Zwist zu
entscheiden habe.^) Man weiß, daß weder das Konzil noch der Papst
auf diese Vermittlungsversuche eingingen, daß das Konzil darüber
allmählich zerfiel und der Papst durch Sonderverhandlungen und
Zugeständnisse an die einzelnen Länder und Fürsten den Sieg ge-
wann. Es war ein klägliches Ende der großen, von dem Verlangen
der Völker getragenen Reformbewegung gegenüber der überlegenen
Diplomatie der Kurie.

Inzwischen waren die jungen Herzöge Heinrich und Johann
mündig geworden (1436) und gleichzeitig der letzte Sproß des werle-
schen Hauses, Wilhelm, gestorben, sein Land damit an die Mecklen-
burger zurückgefallen, so daß neben diesen nur noch die Stargarder
Linie bestand. Johann starb bereits 1442, aber fein Bruder Hein-
rich, mit dem Zunamen der Dicke, regierte bis 1477. Sein Regiment,
wenn man überhaupt noch von einem solchen sprechen kann, bezeich-
net den tiefsten Tiefpunkt der mecklenburgischen Geschichte, indem
nun das wilde fürstliche Fehdewesen, das unter der Vormundschafts-
regierung seiner Mutter geruht hatte, von neuem begann und auf
das Niveau des adligen Raubrittertums hinabsank, das, nunmehr
aller Schranken ledig, sich hemmungslos austobte. Reine Raub-
züge mit 100—200 Pferden aus der Prignitz bis vor die Tore von
Wismar und umgekehrt von der mecklenburgischen Seite in die
Prignitz, bei denen den Bauern das Vieh zu vielen Hunderten weg-
getrieben wird, sind an der Tagesordnung. „Reiten und Rauben
ist keine Schande, das tun die besten im Lande," und der dickeHerzog
ist mit dabei. Darüber wird nicht nur das Land in immer tiefere
Schulden gestürzt, — bei Heinrichs des Dicken Tode sind fast alle
Ämter verpfändet —, sondern auch sein wirtschaftlicher Ruin herbei-
geführt. Jetzt beginnt erst das bäuerliche Elend unter dem Aus-
pochen und Sengen dieser verwilderten Fürsten und Junker. Manche
Dörfer sind darüber für immer verödet. Ihre Grundherren fanden
keinen Ersatz mehr, mit dem sie die leer gewordenen Bauernstellen
wieder besetzen konnten. Besonders an den Grenzen zur Mark hin
und im Strelitzer Lande gibt es ganze Reihen solcher damals ein-
gegangener Dörfer. Kirchenruinen wie die von Papenhagen, der
„roten" und „grauen" Kirche bei Feldberg, sind noch heute traurige
Denkzeichen dieser wüsten Zeit, die nur noch zerstören, aber nicht
mehr bauen konnte. „O Gott, wie hat man gekämpft und gerannt
um vier Bretter und ein Laken!" Dieser bitter verzweifelnde
Seufzer, mit dem der letzte Stargarder Herzog 1471 aus dem Leben

25) H. Amnion, Iohs. Scheie, Bischof von Lübeck, auf dem Baseler Konzil, S. 70.

26) Masch, Gesch. des Bist. Ratzeburg, S. 342.
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schied, bezeichnet die ganze Sinnlosigkeit dieser Zeit und ihres
Treibens.

Diese Herrschaft der wilden und zügellosen Gewalt ging natürlich
auch an dem Besitz der Kirche nicht mit heiliger Scheu vorüber.
Trotz des immer noch wirksamen geistlichen Rechtes mit seiner An-
drohung von Exkommunikation und Interdikt gegen die Gewalt-
täter blieb auch er nicht unbehelligt. Die Doberaner Urkunden, um
ein Beispiel zu nennen, berichten immer wieder von solchen Schä-
digungen. Bald ist es der herzogliche Landreiter, der mit dem
Klostervogt in tätlichen Konflikt gerät und dabei erschlagen wird,
wofür das Kloster schwer büßen muß (1415), bald sind es die Plessen
zu Lübz, die in den Bann getan werden, weil sie die Klosterbauern
in Gallin und Zarchlin vergewaltigt haben (1423), bald die von
Oldenburg (1423) oder die von Trebbow zu Granzin (1433). Dann
wieder überfallen die von Rantzau zu Lenz und von Minkftede zu
Mesekow die Klosterleute in Gallin und Zarchlin und müssen sich
aus dem deswegen über sie verhängten Bann lösen (1438). In
Vorpommern sind es die Däneholm zu Brandshagen, die (1441)
mit dem Verwalter der dortigen Klostergüter in Streit liegen, bei
dem ihr Bruder erschlagen wird, dann wieder ein von Passow und
ein Weltzin, die in dem Klosterhofe Farpen zwölf Pferde rauben,
aber von den Klosterleuten überwältigt und in den Stock geschlossen
werden und nun Urfehde schwören müssen (1448), oder die von Bü-
low auf Plüschow, die sich gewalttätig in den Besitz einer Kloster-
Hufe in Diedrichshagen setzen (1455)") Daneben begegnen auch
bürgerliche Schädiger des Klosters.^)

Ähnlich hatte auch die Abtei Dargun zu leiden; sie war dadurch
1454 in schweren Verfall geraten/") Auch bei den übrigen Klöstern
wird es nicht wesentlich anders gewesen sein.

Besser ging es ab, als 1425 der Edle Gans zu Putlitz aus der
Prignitz mit mehr als 100 Pferden ins Land gefallen war und auch
das Schweriner Stiftsland ausgeraubt hatte. Matthias von Axekow
überwältigte ihn bei Wismar und lieferte ihn dem Bischof aus, der
ihn in Bützow in den Turm setzte, bis er sich mit einem erheblichen
Lösegeld auslöste/") Aber die Katze läßt das Mausen nicht; wir

lich bei Raubzügen in
ich 1439 auf der Pro-
einen drei Suffraganen
e Schädiger der Geist-

begegnen der edlen Gans noch verschieden
das Mecklenburgische. Kein Wunder, daß
vinzialsynode zu Hamburg der Erzbischos mit
von neuem zu gegenseitiger Hilfe gegen die
lichkeit verband. Schließlich drang das geistliche'Recht mit seinen
Strafen zumeist doch durch und brachte es wenigstens zu einer
Sühne, während das weltliche häufig ganz versagte.")

So war es auch in dem endlosen Prozeß gegen die Stadt Lüne-
bürg, welche, durch die dauernden Fehden in Schulden geraten, die

") Archiv Schwerin, Doberan, llrk. Nr. 341. 353. 356. 371. 377. 383. 418 f.
2S) Ebenda Nr. 358. 362. 380. 392. 2!>)Ebenda Dargun Nr. 390.
80) Korner, Chron. novella S, 464.
31) Schröder, Papist. Meckl. II, 1989. Staphorst, Hamburg. Kirchengesch. I, 4.

S. 126.
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an ihren Sülzgütern beteiligten Prälaten, — es waren außer den
oben genannten Klöstern u. a. die Domkapitel zu Schwerin und
Lübeck —, zu außerordentlich hohen Schuldentilgungsbeiträgen
zwingen wollte. Der Prozeß wurde bis nach Rom getrieben, die
Stadt kam (1433) unter Interdikt, was eine städtische Revolution
zur Folge hatte, durch die ein neuer, den Prälaten willfährigerer
Rat ans Ruder kam (1454), der jedoch wieder gestürzt und ein-
gekerkert wurde (1456). Nun wurde die Freigabe der Eingekerkerten
die erste und unaufgebbare Bedingung der Prälaten vor jedem
Friedensschluß. Zwischendurch raubte der dicke Herzog Heinrich, —

eine willkommene Gelegenheit—, als Helfer der Prälaten die Lüne-
burger Stadtdörfer aus. Lübeck, Adolf von Holstein, König Erich von
Dänemark wurden zur Vermittlung in Bewegung gesetzt; endlich kam
1462 in Reinfeld ein Vergleich zustande. Die Gefangenen wurden
freigelassen, die Stadt zahlte alle fälligen und rückständigen Renten,
und die Prälaten bewilligten auf zehn Jahre die Hälfte ihres Sülz-
einkommens, jedoch nur unter der drückenden Bedingung, daß die
Stadt ohne ihre Bewilligung keine neuen Schulden eingehen durfte.^)

In Schwerin und Ratzeburg regierten während dieser Zeit eine
Reihe nicht untüchtiger Bischöfe, die dadurch, daß sie sich nicht in
diese üblen Händel hineinziehen ließen, und durch eine weise und
sparsame Verwaltung ihre hier durch den herzoglichen Bischof Rudolf,
dort durch Detlev von Parkentin tief verschuldeten Stifter allmählich
wieder entschuldeten. Sie sind wieder in erster Linie Bischöfe, und
das Institut des Weihbi chofs, das unter Bischof Rudolf von Schwe-
rin erscheint und die geistlichen Funktionen des Bischofs übernimmt,
verschwindet wieder. In Ratzeburg lebte noch immer etwas von

dem alten Prämonstratensergeist. Die Mitglieder seines Kapitels,
aus dem die Bischöfe gewählt wurden, waren jetzt in wachsendem
Maße bürgerlicher Herkunft, da der Adel die strengere Ordenszucht
dieser regulären Korporation scheute und die säkularen Stifter be-
vorzugte, deren geistliche Anforderungen meist sehr gering waren.
So sind denn die Ratzeburger Bischöfe dieser ganzen Periode mit
einer Ausnahme bürgerlich. Auf Johann Trempe (1417—31) folgt
Paridam von dem Knesebeck, vom Kapitel gegen den vom Papste
providierten, aus seinem Bistum vertriebenen Bischof Christian
Koband von Oesel gewählt und durchgesetzt (1431—40), sodann der
wismarsche Bürgersohn Johannes Proel (1440—54), dem es gelang,
Schloß und Vogtei Stove wiedereinzulösen, weiter der Wittenburger
Johannes Preen (1454—61), der Rupensdorf kaufte, Röggelin
zurückkaufte und sich um die geistige Förderung seines Kapitels be-
mühte, indem er für das Studium seiner Mitglieder in Rostock ein
Stipendium stiftete. Auf ihn folgt Ludolf Ratzeburg aus Mölln

(1461—66), in dem noch einmal das alte asketische Ideal der Prä-
montratenser auflebte, ein Mann von apostolischem Charakter,
tiefer Frömmigkeit, vorbildlicher Demut, Keuschheit, Sanftmut,

32) Reim. Kock, Chronik von Lübeck zu 1447. 1450. 1452 ff. 1457. 1459—62.
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Mäßigkeit, ein härenes Gewand auf bloßem Leibe tragend,^) der
aus dem Ersparten die Propstei aufbesserte, das Stift weiter ent-
schuldete und wiederum durch eine Stipendienstiftung das Studium
seines Kapitels zu fördern suchte. So arbeitete sich das Stift all-
mählich wieder aus seiner Verschuldung heraus.

Ähnlich war es in Schwerin, wo jetzt, — eine Wirkung der Re-
formkonzile —, die Besetzung durch päpstliche Provision wieder der
durch Kapitelwahl wich. Hier folgt auf Heinrich II. von Nauen
(1416—18), der vom Konstanzer Konzil bestätigt wurde und die
Gründung der Universität einleitete, Heinrich III. von Wangelin
(1419—29), der sie eröffnete und ihr erster Kanzler war. Dann be-
ginnen auch hier Männer bürgerlichen Standes auf den Bischofs-
stuhl zu kommen. Der erste von ihnen ist Hermann III. Köppen
(1429—44), wiederum ein guter Verwalter, unter dem die Ent-
schuldung des Stiftes erhebliche Fortschritte machte. Auf ihn folgt
Nikolaus I. Böddeker (1444—57), ein wismarscher Bürgersohn,
Pfarrer von St. Marien dort, Kanonikus in Lübeck, Hamburg und
Schwerin, ein trefflicher Mann, der mit allem Nachdruck die Reform-
befchlüsse des zu seiner Zeit tagenden Baseler Konzils in seinem
Sprengel durchzuführen suchte. Er ist seit langer Zeit der erste, von
dem bekannt ist, daß er wieder bischöfliche Synoden gehalten und
Synodalstatuten gegeben hat. Schon ein Vorgänger, Heinrich III.
von Wangelin, hatte einen ersten Schr tt zur Reform seines Klerus
gemacht, indem er 1421 alle Kalande aufhob, da sie so weit ausge-
artet waren, daß die Landgeistlichen, wenn sie an den Kalandstagen
in der Stadt zusammen waren, sich nicht mit einem Tage begnügten,
sondern die ganze Woche durch „kaländerten" und sich erst am Sonn-
abend wieder auf ihren Pfarren einfanden.^) Die Wirkung dieser
Maßregel war jedoch nur vorübergehend. Es dauerte nicht lange/
so waren die Kalande wieder da. Nun aber ging Bischof Nikolaus
zu weiteren Reformversuchen vor. Auf seiner ersten Diözesansynode
in Bützow (15. September 1444) wurde strengstes Einschreiten gegen
zuchtlose Geistliche beschlossen, die alten Statuten des Kardinals
Guido von 1266 erneuert, die neuen des Baseler Konzils eingeschärft.
Danach sollten Priester, die sich durch Konkubinat befleckt hatten,
ihre Konkubinen und überhaupt alle irgendwie verdächtigen Weiber
bei Verlust ihres Amtes binnen Monats entfernen, Trunkenheit bei
Geistlichen mit der hohen Strafe von fünf Mark belegt werden, wie,
ihnen der Besuch von Wirtshäusern außer auf Reisen überhaupt
untersagt wurde. Den Pfarrern wurde die Residenzpflicht aufs neue
eingeschärft, desgleichen die gewissenhafte Abhaltung der gottesdienst-
liehen Handlungen sowohl am Tage wie in der Nacht. Die Kleider-
Vorschriften des Konstanzer Konzils wurden zur Pflicht gemacht, und
zwar bei Androhung von drei Mark Strafe. Priester fremder
Sprengel ohne bischöfliche Erlaubnis zuzulassen, wurde verboten,
ebenso ein Benesizium ohne bischöfliche Bestätigung anzunehmen.

33) Krantz, Metropolis, lib. XI, Kap. 15.
34) Kühl, Gesch. d. Stadt u. des Klosters Ribnitz (1933), S. 296.
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Denjenigen, die solche angenommen hatten, ohne die nötigen Weihen
zu besitzen, wurde vorgeschrieben, dieselben binnen sechs Monaten
nachzuholen oder das Benefiz zurückzugeben. Die der bischöflichen
Absolution vorbehaltenen Fälle wurden eingeschärft, den Geistlichen
befohlen, in der Beichte gegen das zunehmende Saufen vorzugehen,
notorischen Trinkern das Sakrament zu verweigern. Weitere Be-
stimmungen betreffen gottesdienstliche Einzelheiten, die Zucht in den
Nonnenklöstern und anderes. Jedem Pfarrer wurde befohlen, diese
Bestimmungen in Abschrift am Versammlungsort seiner Geistlichen
zur Nachachtung anzuschlagen. Als 1431 der Kardinallegat Ni-
kolaus von Kues zur Durchführung der kirchlichen Reformen in
Deutschland weilte, ließ Bischof Nikolaus diese Statuten von ihm be-
stätigen, um ihnen größeren Nachdruck zu verleihen.^) Man sieht,
an ernstem Willen zur Reform fehlte es an der leitenden Stelle
nicht. Am 16. September 1443 hielt er eine zweite Synode in
Bützow, auf der besonders Bestimmungen gegen Wucher, Meineid
und Ehebruch getroffen wurden;36) am 10. März 1452 eine dritte,
ebenfalls zu Bützow. Jetzt wurde verordnet, daß diejenigen Geist-
lichen, welche Konkubinen hielten, außer den festgesetzten Strafen
auch mit Exkommunikation zu belegen seien. Auch mit den Ehe-
Verhältnissen der Laien beschäftigte sich die Synode. Die verbotenen
Ehegrade sollten publiziert und in der Predigt der Gemeinde erklärt
werden, Ehefrauen, die ihre Männer verlassen hätten, bei Strafe
der Exkommunikation binnen zehn Tagen zu ihnen zurückkehren,
diese aber ebenfalls bei Exkommunikationsstrafe ihre Kebsen ent-
lassen. Es wurde verboten, an Sonn- und Festtagen Handel zu
treiben und wegen Schulden die Exkommunikation zu verhängen.
Eines der Statute sucht auch den üppig wuchernden Aberglauben
im Heiligenkult einzudämmen, indem dort, wo die Menge zur Ver-
ehrung gewisser Heiligenbilder zusammenströme, den Prälaten an-
befohlen wurde, das Volk in der Predigt zu belehren, daß nicht die
Bilder sondern die Heiligen selbst zu verehren seien.")

Wieweit alle diese Verordnungen wirklich zur Durchführung ge-
kommen sind, entzieht sich freilich unserer Erkenntnis. Es wird wie
bei allen Reformversuchen vor der Reformation nur sehr unvoll-
kommen gewesen sein. Aber an einer Stelle sehen wir wenigstens
deutlich, daß Bischof Nikolaus ernstlich bemüht war, seine Verord-
nungen zur Durchführung zu bringen. Im März 1433 reformierte
er in eigener Person unter Zuziehung des Priors von Marienehe,
des Kellers von Doberan und dreier Schweriner Domherren das
Nonnenkloster zum Heiligen Kreuz in Rostock, in dem seit langer Zeit
die Regel nicht mehr innegehalten worden war und u. a. die Nonnen
Privateigentum besessen hatten. Die furchtbare Pest des Jahres
1451 hatte auch vor dem Klostertore nicht haltgemacht; als sie vor-
über war, war auch das Kloster fast ausgestorben. Der überlebende
Rest der Schwestern empfand bis auf einige wenige widerstrebende

35) v. Westphalen, Monumenta inedita IV, 1063 ff.
ae) Schröder, Papist. Meckl. II, 2031. ") v. Westphalen, a.a.O. 1070f.
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diese Heimsuchung als ein Gericht Gottes über ihr bisheriges Leben,
er war bereit, Buße zu tun und sich reformieren zu lassen. So fand
Bischof Nikolaus wenig Widerstand, und bei den meisten Schwestern,
vor allem der Priorissa, Dorothea Hagemeister, einen großen Eifer,
seine Anordnungen zu befolgen, die uns einen interessanten Einblick
in das Klosterleben gewähren. Die Klausur soll strengstens innege-
halten werden. Es wird nur Besuch weiblicher Angehöriger der
Schwestern gestattet, und auch dieser nur bis zum abendlichen Schluß
des Klostertores. Die Schwestern sollen ein heiliges Leben führen
und im besonderen nicht gegen ihre Prälaten rebellieren. Die Regel
soll regelmäßig vorgelesen werden, die Schwestern pflichtgemäß zum
Chore kommen, dort nur die in der Zisterzienserregel vorgeschriebenen
Gesänge singen, und zwar nicht zu laut, aber „mit runder und leben-
diger Stimme". Bei den gewöhnlichen Konventsmessen singen sie
allein, an Festtagen, wenn viele Priester anwesend sind, mit diesen
alternierend. Die Mahlzeiten finden gemeinsam im Refektorium
statt, und die Lektorin hat dabei aus einem erbaulichen Buche vor-
zulesen. Die Gelder der Schwestern fließen alle in die gemeinsame
von der Priorissa verwaltete Kasse. Diese hat die Aufsicht über die
Disziplin und ahndet Verstöße gegen dieselbe. Sie hat auch für die
erkrankten Schwestern zu sorgen, ernennt für diese Aufgabe eine
Krankenschwester und stellt eine Krankenmagd an. Einkleidungen
darf sie erst nach vollendetem Probejahr zulassen und hat darauf
zu achten, daß dabei die für das Kloster tragbare Zahl der Schwestern
nicht überschritten wird/")

Auch als Verwalter des Stiftslandes bewährte sich Bischof Ni-
kolaus in gleicher Weife durch sparsame Wirtschaft. So konnte er
das verpfändete Vischofsdorf bei Stralsund und das ebenfalls ver-
pfändete Pennewitt wieder einlösen, zahlreiche Rentenkäufe tätigen,
die bischöflichen Schlösser Bützow und Warin weiter ausbauen, die
Befestigung der Stadt Bützow vervollständigen. Auch die Iuris-
diktion in der letzteren erhielt durch ihn eine neue Ordnung.

Aber Bischof Nikolaus war über alledem alt und müde geworden.
Zunächst gedachte er sich auf die Nikolaipfarre in Rostock zurückzu-
ziehen, dann aber tauchte ein anderer Plan auf, der nach mancherlei
Verhandlungen mit dem Domkapitel, in Rom und Lübeck zur Aus-
führung kam. Im Frühjahr 1457 resignierte er auf fein Bischofs-
amt zugunsten des Schweriner Domherrn Gottfried Lange, der um
die päpstliche Genehmigung zu dem Tausch selbst nach Rom ging
und dort vom Papste konsekriert wurde. Dafür erhielt Böddeker
Langes Dompräbende und Kurie in Lübeck, wohin er sichnun zurück-
zog. Am 3. September 1439 ist er dort gestorben und beigesetzt/")

Sein Nachfolger, Gottfried II. Lange (1457—58), — er war ein
Lüneburger Bürgermeistersohn und Doctor decretorum —, starb
schon vor ihm am 8. Juli 1458. Auf ihn folgt Werner Wolmers
(1457—73), ein Hamburger Domherr, der sich lange an der päpst-

38) v. Westphalen a. a. O. IV, 1073 ff.
Über Nik. Böddeker vgl. MSbb. 24, 24—43; 21, 178; 40, 138—41.
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lichen Kurie aufgehalten hatte, wahrscheinlich durch päpstliche Pro-
Vision. Er setzte die sparsame Wirtschaft seiner Vorgänger fort.
Auch er war um die Zucht seiner Geistlichkeit bemüht, wie ein paar
aus seiner Zeit überlieferte Prozesse zeigen. So griff er energisch
durch gegen den Rostocker Priester Nikolaus Preen, der ein Rädels-
führer gegen die bischöflichen Reformkonstitutionen widerspenstiger
Geistlicher gewesen zu sein scheint, und setzte ihn in den Turm zu
Bützow, bis er bereit war, Urfehde zu schwören. Ebenso verfuhr er
gegen einige auswärtige Kleriker, die in Bützow nächtlicherweise
randaliert und einen Bürger, in dessen Haus sie eingebrochen waren,
mißhandelt hatten/") Beide Prozesse werfen übrigens ein sehr be-
zeichnendes Licht wenigstens auf einen Teil des Klerus und die in
ihm herrschenden Zustände, an denen alle Reformversuche immer
wieder scheiterten.

Auch von den im Osten des Landes regierenden Bischöfen von
Kammin hören wir gelegentlich, daß sie sich um die Reform ihres
Klerus bemühen. So hielt Bischof Heinrich 1434 eine Reformsynode,
die gegen die allbekannten Mißstände einschritt. Im übrigen treten
uns freilich nur Steuerforderungen zur Abtragung bischöflicher
Schulden entgegen.")

Kapitel 2

Die Anfänge landesherrlichen Kirchenregiments

Das Versagen der kirchlichen Reformbestrebungen mußte im Ver-
ein mit dem allgemeinen und dringenden Verlangen nach einer all-
fettigen Reform der Kirche für die Fürsten geradezu eine Aufforde-
rung sein, die Sache ihrerseits in die Hand zu nehmen, und zwar
um so mehr, als das in der allgemeinen Tendenz der werdenden
modernen Landeshoheit lag. Dabei lag freilich diesen Fürsten eine
innere Loslösung von der Kirche ihrer Zeit völlig fern; sie waren
durchweg treue Söhne derselben, voll aufrichtiger Devotion, voll
Eifer in der Bekämpfung der Feinde der Kirche und angelegentlich
darauf bedacht, ihr Seelenheil durch Wallfahrten und fromme Stif-
tungen an kirchliche Institute zu sichern. Aber eben als treue Söhne
der Kirche fühlten sie sich in ihrer Eigenschaft als Landesherren für
ihr Wohl und Wehe verantwortlich; und es gab in der Notrechtslehre
längst eine theoretische Begründung des Rechtes und der Pflicht zum
Eingreifen in die kirchlichen Dinge. Die großen Theologen der Re-
formbewegung, d'Ailly und Gerson, aber ebenso die Deutschen,
Dietrich von Riem und Ludolf von Sagan, hatten in ihren Schriften
auf ihr gefußt/) Dabei aber fügte es sich jetzt, daß diese landesfürst-

*») Schröder a. a. O. II, 2241 ff. 2252 ff.
«) Ebenda 1997. 2119. Frank, Altes und neues Mecklenburg, lib. VIII,

Kap. 9, 6. 84.
i) I. Hashagen, Staat und Kirche vor der Reformation (1931), S. 9—48; 431—439.
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lichen Bestrebungen in engem Einvernehmen mit der obersten
Kirchenleitung, mit dem Papsttum, gingen, das sich in seiner anti-
konziliaren Politik genötigt sah, sich auf die Fürsten zu stützen,
und daher zu Konzessionen an dieselben bereit war.

Die ersten Keime dieser landeskirchlichen Tendenzen liegen weit
zurück; sie liegen in dem Vogteirecht der Fürsten über von ihnen ge-
stiftete Klöster und Kollegiatkirchen. Zu ihm war im Laufe der Ent-
Wicklung die Schirmvogtei über weitere kirchliche Stiftungen gekom-
men. Wir haben bereits gesehen, wie selbst die reiche Abtei Doberan,
die als Zisterzienserkloster prinzipiell nur den Kaiser als Schirmvogt
anerkennen durfte, sich doch bereits 1237 genötigt sah, ihrem Landes-
Herrn, dem Fürsten von Rostock, die hohe Gerichtsbarkeit und damit
den wesentlichen Inhalt der Vogtei, die von ihm beansprucht wurde,
zu überlassend) Dazu kamen die zahlreichen landesherrlichen Pa-
tronate über Pfarrkirchen des Landes; es waren 1534 nicht weniger
als 143, zu denen noch der Patronat über eine Unzahl von Vikarien
und kleineren geistlichen Lehen kam/) Diese Patronate gewährten
den Landesherren nicht nur insofern Einfluß auf die kirchlichen
Dinge, als sie dieselben mit ihnen genehmen Personen besetzen konn-
ten, sondern auch sonst die Möglichkeit zu Eingriffen; es ist natür-
lich, daß bei ihnen die Tendenz auf Vermehrung der Patronate und
damit auf Erweiterung ihres Einflusses bestand. Gering war da-
gegen die Zahl der fürstlichen Kanonikate an den Domstiften, da sich
diese vornehmen Kollegien von Haufe aus selbst ergänzten; sie be-
liefen sich in Schwerin auf nicht mehr als zwei, in Güstrow auf drei.
Gerade auf die Besetzung dieser z.T. reich dotierten Stellen aber
hatten z. B. die brandenburgischen Kurfürsten durch ihr Konkordat
mit Nikolaus V. den entscheidenden Einfluß gewonnen; sie diente
ihnen zur Besoldung und Versorgung ihrer noch durchweg dem geist-
lichen Stande angehörigen Räte. Es ist natürlich, daß sich auch bei
den mecklenburgischen Fürsten ähnliche Wünsche regten.

Ein weiterer Ansatzpunkt für diese landeskirchlichen Tendenzen
war einerseits in dem Ablager- und Bederecht der Landesherren,
andererseits in der Landstandschaft der Prälaten gegeben.

Das Ablagerrecht der Fürsten, aus der prinzipiellen Pflicht der
Klöster zur Ausübung einer weitgehenden Gastfreiheit entstanden,
wurde von den Landesherren für den Besitz aller Klöster und Ka-
pitel des Landes in Anspruch genommen und war unbestritten. Aber
es war, wie schon oben gesagt, vielfach zu einer so schweren Last ge-
worden, daß die Wirtschaft dieser kirchlichen Institute sie kaum mehr
tragen konnte, namentlich da dieses Recht immer weiter ausgedehnt
worden war, und die Herzöge beanspruchten, daß, wenn sie selbst
zu kommen verhindert waren, doch ihre Iagdbediensteten mit Pfer-
den und Hunden aufgenommen und verpflegt wurden, oder alles
zum Ablager Nötige auf die fürstlichen Häuser geliefert wurde/)
Doberan klagt 1478, es habe in wenigen Jahren viele tausend Gold-

2) Siehe oben, S. 203. 8) Kirchenvisitationsprotokoll von 1534.

4) Frank, Altes und neues Mecklenburg IX, 34; Greverus, Zur Gesch. des meckl.
Iagdrechts (1906), 6. 55 ff.
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gülden für die Herzoge ausgeben müssen und müsse es noch/) Be-
greiflich, daß man bestrebt war, diese Lasten tragbarer zu gestalten;
1509 gelang es Doberan, durch Verhandlungen mit den Fürsten zu
einem Vergleich zu gelangen, nach dem das Jägerablager auf zwei
Tage und Nächte eingeschränkt wurde, und die Herzoge selbst für
drei Jahre auf ihre eigenen Ablager, — es waren zwei Wochen im
Herbst und sechs Wochen in den Fasten —, gegen eine Abfindung
von jährlich 500 Mk. verzichteten. Anfang der 20er Jahre ver-
mittelten Herzog Bogislav von Stettin und Bischof Martin von
Kammin dem Kloster einen weiteren Vertrag, nach dem die herzog-
lichen Ablager auf eine Woche im Herbst und drei in den Fasten
eingeschränkt wurden; 1535 hatte es für das Herbstablager außer
kleineren Posten 20 Schafe, 4 Schweine, 20 Sveckseiten, 72 Scheffel
Roggen, 72 Scheffel Gerste und 1152 Scheffel Hafer zu liefern. Kein
Wunder, daß diese Zahlungen des öfteren Schwierigkeiten machten
und gestundet werden mußten.«)

Was das landesherrliche Bederecht betrifft, so war der geistliche
Besitz von der ordentlichen oder alten Bede, einer feststehenden Ab-
gäbe, durchweg befreit, und auch für spätere Erwerbungen wurde
die Bedefreiheit zumeist sofort oder doch nachträglich erworben.
Anders stand es mit den außerordentlichen Beden, — den späteren
Landbeden —, die zuerst in seltenen Einzelfällen gefordert, dann aber
allmählich häufiger geworden waren, und für die die Stände ein Be-
willigungsrecht erlangt hatten. Von diesen war der geistliche Besitz
nicht befreit, und es lag daher im Interesse seiner Vertreter, für diese
ein Mitbewilligungsrecht zu erhalten, das sie ursprünglich nicht ge-
habt hatten. Zuerst, — gegen Ende des 13. Jahrhunderts —, hatten
der Adel und die Seestädte ein solches Bewilligungsrecht auf den
Landtagen der einzelnen Landesteile erlangt. Im Laufe des 14.
Jahrhunderts waren die Landstädte hinzugekommen. Seit den
ersten Jahrzehnten des 15. Jahrhundert sehen wir auch die Prälaten
als eigenen Stand auf den Landtagen.') Zu diesen landtagsberech-
tigten Prälaten zählten außer dem Schweriner Bischof für seine im
Lande gelegenen Güter die Dompröpste von Schwerin, Güstrow
und später auch des Rostocker Doms, weiter die Äbte von Doberan
und Dargun, der Prior von Marienehe, der Präzeptor von Temp-
zin, die Pröpste der Nonnen-Feldklöster und vielleicht auch die Kom-
ture der Iohanniterkomtureien Kraak, Mirow und Nemerow. Ab-
geschlossen wurde diese Entwicklung durch die Union der Stände vom
1. August 1523, in der sichdie drei Stände zur Aufrechterhaltung der
Einheit des Landes und zur Sicherung ihrer Privilegien zusammen-
schlössen. Für die Prälaten unterzeichneten der Administrator des
Bistums Ulrich Malchow, der Senior des Schweriner Kapitels
Nikolaus Franke, der Abt Nikolaus von Doberan, der Dekan des
Rostocker Doms Bartold Moller und der Propst von Dobbertin
Heinrich Möller.

5) Archiv Schwerin, Doberan. Llrk. Nr. 436.
e) Archiv Schwerin, Doberan. Akten.

?) K. Hegel, Gesch. d. meckl. Landstände bis z. Jahre 1555 (1856), S. 80 f.
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Mit dieser Eingliederung der Prälaten in die werdende land-
ständische Verfassung aber war von neuem ein Ansatzpunkt gegeben,
von dem aus die Entwicklung zur Landeskirche gefördert werden
mußte.

Alle diese Einzelrechte gegenüber kirchlichen Instituten aber
wuchsen jetzt allmählich unter dem Titel der Landespolizei zu einer
Einheit zusammen, die sich über das gesamte Kirchenwesen des Lan-
des zu erstrecken bestrebt war.

Den entscheidenden Augenblick in dieser Entwicklung bildet der
Ausgang des Baseler Reformkonzils und die päpstliche Konkordats-
Politik, die fein Ende herbeigeführt hatte. Wie Frankreich bereits
1438 in der pragmatischen Sanktion von Vourges sich die Haupt¬
ergebnisse des Konzils zu eigen gemacht hatte, so waren es in
Deutschland die Fürstenkonkordate vom 3. und 7. Februar 1547, in
denen der bereits auf seinem Sterbelager liegende Eugen IV. als
Gegenleistung für ihre Obedienzerklärung den Kurfürsten von
Mainz und Brandenburg, dem Herzog von Sachsen, dem Land-
grafen von Hessen, den Erzbischöfen von Salzburg, Magdeburg und
Bremen und einigen anderen Fürsten eine Reihe wichtiger Zuge-
ftändnifse machte, welche für die Entwicklung der landesherrlichen
Kirchenhoheit von ausschlaggebender Bedeutung werden sollten und
den Landeskirchen des 16. Jahrhunderts vorgearbeitet haben/) Für
die Mark wurden diese Zugeständnisse Eugens noch ergänzt durch
die Bulle seines Nachfolgers Nikolaus V. vom 10. September 1447,
durch welche er dem Kurfürsten die Umwandlung der beiden bereits
feit langem nicht mehr reichsunmittelbaren, sondern landsässigen
Stifter Havelberg und Brandenburg in weltliche Stifte gestattete
und ihm die Nomination der Bischöfe und Kanoniker in den so um-
gewandelten Stiften überließ. Damit war in der Mark der ent-
scheidende Schritt zur Begründung des landesherrlichen Kirchen-
regiments geschehen.

So weit waren nun freilich die Dinge in Mecklenburg noch nicht;
beide Stifte, das von Ratzeburg wie das von Schwerin, waren reichs-
unmittelbar und in ihrer Freiheit wenigstens im Augenblick noch
unangefochten. Dazu war bei der Auflösung aller Ordnung unter
dem Regiment Herzog Heinrichs des Dicken der günstige Augenblick,
den Brandenburg ausgenutzt hatte, ungenutzt vorübergegangen. Das
Reformkonzil war überwunden, die Obedienz Deutschlands für den
Papst gesichert, seine Notlage, die ihn zu Zugeständnissen willig ge-
macht hatte, gehoben. Dennoch regten sich auch in dem dickenHerzog
die gleichen Tendenzen wie in Brandenburg, aber sie wirkten sich
anders und in engerem Kreise aus. Bis über die Ohren verschuldet,
sah er für seinen jüngsten, zum Geistlichen bestimmten Sohn Baltha-
sar nach einer anständigen Versorgung aus. Naturgemäß fiel fein
Blick zunächst auf das Bistum Schwerin; er wußte, vermutlich durch

8) v. Hefele, Conciliengeschichte Bd. VII, 830 ff.: Hennig, Die Kirchenpolitik der
älteren Hohenzollern i. d. Mark Brandenburg (1906); Zieschang, Die Anfänge eines
landesherrlichen Kirchenregiments in Sachsen (Beitr. z. sächs.Kirchengesch.,f>.23 [1909]).
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einen sanften Druck, das Domkapitel dahin zu bestimmen, daß es den
noch nicht volljährigen Balthasar, — er war Student in Rostock —,
zum Administrator des Stiftes wählte (1470) und ihm damit die
Anwartschaft auf den Bischofsstuhl nach dem Tode des noch regieren-
den Bischofs Werner Wolmers sicherte. Als sich dann aber 1471 die
Möglichkeit auftat, für seinen Sohn das fettere Bistum Hildesheim
zu gewinnen, griff er auch hier in der ihm gemäßen Weise zu.") Dort
war nach dem Tode des Bischofs Ernst die Wahl zwiespältig ge-
wesen. Die Majorität des Kapitels hatte den Landgrafen Hermann
von Hessen, die Minorität den Domdekan Henning von Hausen ge-
wählt. Während letzterer nach Rom ging, und es ihm dort gelang,
die päpstliche Bestätigung zu erhalten, verzichtete ersterer aus seine
Anwartschaft zugunsten Balthasars von Mecklenburg, als sich ihm
die wiederum weit begehrenswertere Administratur des kölnischen
Erzstistes bot. Es war ein Handel übelster Art, aber die Kapitel-
Majorität ging unter Führung des Propstes Ekhard von Wenden
auf ihn ein. Herzog Heinrich und fein Sohn Magnus erschienen mit
Heeresaufgebot, um sich des Stiftes gegen die Gegner zu bemäch-
tigen. Aber das Kriegsglück war ihnen nicht günstig: zwei Jahre
lang hielten sie, von der Gegenpartei arg bedrängt, die ihnen über-
gebenen Schlösser Steuerwald und Peine, bis sie endlich das Spiel
aufgeben mußten. Inzwischen war Bischof Werner von Schwerin
gestorben (1473). Balthasar versuchte nun das ihm zugefallene
Schwerin gegen Hildesheim zu tauschen, mußte sich aber, als sein
Gegner auch hierauf nicht einging, mit Schwerin begnügen. Da ihm
jedoch bei seinem jugendlichen Alter die höheren Weihen fehlten,
konnte er auch hier nur als Administrator fungieren, und da er
ebenso wie einst Bischof Rudolf wenig Sinn für das geistliche Amt
hatte, blieb es auch dabei, bis er 1479 auf das Bistum resignierte,
um heiraten zu können in den Laienstand zurücktrat und nun
nominell mit seinem überlebenden Bruder Magnus zusammen re-
zierte, in Wirklichkeit aber diesem die Regierung überließ, um ein
ürstliches Privatleben in Geselligkeit, Jagden und auf Reisen zu

ühren.'°) Er ist zweimal in Jerusalem und einmal in S. Jago ge-

wesen,") wie er denn die Abfindungssumme von 600 Gulden sofort
zu einer Pilgerfahrt nach dem elfteren benutzte. Aber er hatte trotz
des subsidium caritativum, das er bei seinem Amtsantritt vom
Klerus seiner Diözese erhalten hatte, das Stift bereits wieder in er-
hebliche Schulden gestürzt, deren Abtragung er keineswegs zu über-
nehmen gesonnen war. Einen Teil derselben übernahm sein Bru-
der, Herzog Magnus, weitere 1400 Gulden gab das Domkapitel, und
sein Nachfolger wurde verpflichtet, die Schuldenabtragung mit jähr-
lich 50 Gulden aus seinem Einkommen fortzusetzen. So war das
Stift den herzoglichen Nutznießer, freilich unter beträchtlichen Opfern,
wieder losgeworden. Das Kapitel wählte nun an seiner Stelle aus sei-

9) A. Bertram, Die Bischöfe von Hildesheim (1896), S. 97 f.
10) Krantz, Metropolis, lib. XII, Kap. 8 f. Saxonia, lib. XII, Kap. 10. Schröder,

Papist. Meckl,, II, 1215—19. 2300.

") Votz, Die Pilgerreisen des Herzogs Balthasar (MIbb. 60, 136—168).
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ner eigenen Mitte den schon bejahrten, aber in der Fürsorge und Re-
formation der Klöster des Landes bewährten Domherrn Nikolaus II.
von Pentz (1479—83), und als dieser schon nach dreijähriger
Regierung starb, zum zweiten Male ein wismarsches Bürgerkind,
den Domherrn Konrad Loste, der sich nicht nur durch sein bedeuten-
des Vermögen, sondern auch durch seine Tüchtigkeit empfahl; er war
Doktor beider Rechte und als langjähriger Archidiakon von Trib-
sees in der kirchlichen Verwaltung und Jurisdiktion erfahren. Da
wir ihn in seiner zwanzigjährigen Regierung (1483—1504) Hand in
Hand mit den Landesherren sehen, war er offenbar eine auch ihnen
genehme Persönlichkeit.

Auch im Ratzeburgischen verliefen die 70er und 80er Jahre
des Jahrhunderts im allgemeinen ruhig. Ein erster Versuch des
Lauenburger Herzogs Johann, seine Landeshoheit auf einen
Teil des Stiftslandes auszudehnen, indem er 1470 die erst später
zu diesem erworbene Vogtei Stove besetzte und sich von den
Einwohnern huldigen ließ, wurde durch die von Bischof Johannes IV.
Stalkoper (1466—79) angerufene Vermittlung des mecklenbur-
gischen Herzogs glücklich abgewehrt. Mit Stalkoper war wieder ein
wismarscher Bürgersohn auf den Ratzeburger Stuhl gekommen. Er
war Doktor der Medizin gewesen und hatte als solcher ein Ver-
mögen erworben, ehe er Prämonstratenser wurde und in das Ka-
pitel eintrat, wo er zuletzt zum Propst aufgerückt war. Das Kapitel
hatte bei seiner Wahl auf sein Vermögen spekuliert, das er bei einem
Lübecker Bürger deponiert hatte, aber es ging ihm dort durch einen
Einbruch, der damals viel von sich reden machte, verloren. Dennoch
gelang es ihm, die verpfändeten Stiftsdörfer Ponten, Honhagen
und Walksfelde wieder einzulösen. Sein Nachfolger Johannes V.
von Parkentin (1479—1511) konnte sogar bereits wieder Neuerwer-
bungen machen, indem er 1482 Klein- und Groß-Redewisch, Wi-
gersfelde und Siersdorf von den lübifchen Vikarien erkaufte. Er
ist der zweite studierte Bischof auf dem Ratzeburger Stuhl; er hatte
in Perugia studiert, in Rostock die Magisterwürde erworben und
war in Rom konsekriert worden.

In Mecklenburg war inzwischen Herzog Heinrich der Dicke 1477
gestorben und hatte das Land in völliger Zerrüttung und Verschul-
dung zurückgelassen. Ihm folgte sein dritter Sohn Magnus, der,
nachdem der älteste, Albrecht, 1483, der zweite, Johann, bereits 1474
gestorben und 1471 auch die Stargarder Linie mit Ulrich II.
ausgestorben war, zum ersten Male seit fast drei Jahrhunderten das
ganze Land wieder unter sich vereinigte und in Wirklichkeit allein
regierte, da, wie gesagt, sein jüngster und letzter Bruder, der ehe-
malige Administrator von Schwerin, sich wenig um die Landes-
angelegenheiten kümmerte. Magnus war seinem Vater so unähn-
lich wie möglich, ein Mann ganz anderen Kalibers. An ihm hat
Mecklenburg einen seiner bedeutendsten Regenten gehabt,") den

12) Vgl. Steinmann, Die Politik der meckl. Herzoge im Übergang vom Mittelalter
zur Neuzeit (MIbb. 86, 91—132).
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ersten Fürsten neuen Formats, der Inhalt und Aufgabe seines Le-
bens nicht mehr in wildem und ruhelosem Fehdewesen, sondern in
friedlicher und auf Ordnung und Wohlstand des Landes bedachter
Regierung und Verwaltung sah. Er ist es gewesen, der seinem
Lande den Frieden gegeben und das Raubwesen eingedämmt hat.
Er hat es aus seiner tiefen Verschuldung wieder herausgebracht, und
zwar nicht durch neue Steuernauflagen, — er vermied es, sichdadurch
in Abhängigkeit von den Ständen zu bringen —, sondern durch
Sparsamkeit, indem er sofort die Hofhaltung vereinfachte, sodann
durch eine geniale Verwaltungs- und Wirtschaftspolitik, indem er
zum erstenmal an die Stelle der mittelalterlichen Dezentralisation
und Verzettelung der Verwaltung eine einheitliche Verwaltung in
der herzoglichen Kanzlei, sowie eine an diese angeschlosseneZentral-
kasseunter einem Landrentmeister stellte, die wichtigsten Ämter in die
Hände von ausgebildeten Berufsbeamten legte und endlich selbst
durch seinen Rentmeister eine weitausschauende Handelspolitik be-
trieb; sein Großhandel in Korn, Holz, Heringen und Speck ging
einerseits bis nach Holland, andererseits landeinwärts bis nach
Erfurt. „Vy düsses Fürsten Dage," sagt Reimar Kock, „is ein gül¬
den Tid in seinem Lande gewesen, sehr gude Münte, gud Frede,
nene Schattinge, und alle Dinge wollfeile."

Dieser Fürst ist es nun gewesen, der bewußt auch in Mecklenburg
ein landesherrliches Kirchenregiment angebahnt hat, indem er sich
der kirchlichen Dinge annahm.^) Auch er ist dabei ein treuer Sohn
seiner Kirche gewesen; sein Handeln ging zusammen mit dem der
Bischöfe seines Landes, und der Papst zeichnete ihn wegen seiner
kirchlichenVerdienste 1487 durch Übersendung der goldenen Rose aus.

Als das dringlichste erschien immer wieder die Reformation der
arg sinkenden Zucht der Klöster. Schon Bischof Nikolaus Böddeker
hatte sich um sie bemüht, ebenso Nikolaus II. von Pentz. Das Non-
nenkloster Ribnitz war schon 1467 durch den Provinzialminister der
Franziskaner für die Provinz Sachsen und den Kustos von Lübeck
visitiert worden, wobei die junge Schwester des Herzogs Magnus,
Elisabeth, als Äbtissin eingesetzt worden war.") Im folgenden Jahre

(1468) wurden die beiden Dominikanerklöster in Rostock und Wis-
mar auf Bitten des Rates und mit Genehmigung Herzog Heinrichs
in Gegenwart herzoglicher Räte und der Bischöfe von Schwerin und
Ratzeburg durch den Bevollmächtigten des Generalvikars der hollän-
difchen Ordenskongregation, den Professor der Theologie Albert
Petri, reformiert und damit in diese strengere Kongregation über-
geführt. In Wismar scheint diese Reformation ohne Schwierigkeiten
vor sich gegangen zu sein, in Rostock aber mußten einige wider-
fpenstige Brüder aus dem Kloster gewiesen werden. Noch nach
Jahren suchten diese ihre Wiederaufnahme zu erreichen, indem sie
sich an den Rat wandten und die Zünfte um Fürsprache baten; das

is) Weißbach, Staat und Kirche in Mecklenburg in den letzten Jahrzehnten vor der

Reformation. MIbb. 75, 29—130.

") Slaggert, Ribnitz. Chron. S. 47 ff.

17
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Kloster sei, behaupteten sie, einst von Fürst Nikolaus den Rostocker
Bürgerkindern, aber nicht den Holländern gegeben. Bischof Werner

von Schwerin forderte dagegen den Rat auf, die Wiederaufnahme
keineswegs zu gestatten. Die Ausgeschlossenen fanden schließlicheine
Unterkunft in dem nicht reformierten Hamburger Konvent.") „Alse
wi denne ein Christensurste sint unde uns dat wol tobehort van unser
surstliken Standes wegen, allerwegen Gadesdienste to vormehrende,"
heißt es in dem herzoglichen Schreiben an den Rostocker Rat, in dem
diese Reformation angeordnet wird. Wenige Jahre darauf (1477)
forderte ein mecklenburgischer Adliger, Vicke Dessin, der als Mönch

in der holsteinischen Kartause Ahrensbök lebte, den jungen, eben

nach seines Vaters Tode zur Herrschaft gelangten Herzog Magnus
in einem Schreiben auf, die Klöster seines Landes zu reformieren.
Der Fürst, schreibt er, könne viel Frucht schassen, wenn er die geist-
liche Freiheit schirme und die Klöster reformieren helfe; denn sie
ließen sich dünken, sie lebten in der Wahrheit und seien doch in großer
Gefahr. Aus der Schrift und der Wahrheit, die Gott selber ist, dürfe

sich niemand geben, der selig werden wolle. Ohne Arbeit, Recht-
fertigung, Demut und die Gebote könne niemand selig werden. Wer
hier das Kreuz nicht mit guten Werken trage und es nicht liebhabe,

dem werde es nach diesem Leben allzuschwer werden.")
Vicke Dessin wurde dann selbst Prior der Kartause Marienehe

bei Rostock (1481—85), und nun ging Herzog Magnus auf fein
Verlangen ein. Im Jahre 1485 gab er den Befehl, alle Mönchs- und
Nonnenklöster des Landes zu visitieren und, wo nötig, zu refor-
mieren. Im Gefolge dieser Visitation befahl er sodann, aus den
Klöstern Rehna und Zarrentin alle nicht landsässigen Jungfrauen
auszuweisen. Die Maßregel richtete sich vornehm ich gegen Lübeck,
dessen Patrizier diese beiden nahegelegenen Klöster für ihre Töchter
bevorzugten, sie dabei freilich auch mit milden Stiftungen bedachten.
Da jedoch der eingesessene Adel, welcher vielfach mit jenen lübischen
Familien verschwägert war, und ebenso die Seestädte interzedierten,
gab Magnus seine Forderung für diesmal auf, freilich nur um später

(1501) erneut den beiden Klöstern zu verbieten, lübische Bürger-
töchter zur Erziehung aufzunehmen, was dann dazu führte, daß die
Lübischen als Ersatz innerhalb ihrer eigenen Mauern das St. Annen-
kloster gründeten (1502).") Wie ernst es mit diesen Visitationen ge-
nommen wurde, erhellt deutlich daraus, daß (1493) bei derjenigen
des Klarissenklosters in Ribnitz durch den Provinzialminister der
Franziskaner auf Erfordern und in Gegenwart der Herzoge ihre
eigene Schwester Elisabeth wegen ihres ärgerlichen Lebenswandels
der Würde als Äbtissin entkleidet wurde. An ihrer Stelle übernahm
die Vikaria Wobbeke Bokholt die Leitung des Konvents. Alle Ron-
nen mußten ihre Kleinodien und Renten dem Kloster abliefern und
ihre Gelübde kniend dem Minister noch einmal ablegen. Als Guar¬

1B) Vorberg, Das Iohanniskloster in Rostock. (Quellen u. Forsch, z. Gesch. des
Dominikanerordens i. Deutschland. H. 5. 1 ff.)

18) MIbb. 16, 4.
") Schröder, Papist. Meckl. II, 2383. 2661: Frank, Altes u. neues Meckl. VHI, 210.
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dian wurde ihnen Bruder Nikolaus von dem Buge gesetzt, der sich
bereits als Visitator der reformierten Klöster deutscher Nation be-
währt hatte, und solange er dieses Amt in Ribnitz bekleidete, auf
strengste Zucht hielt/") Auch Johann Thun, der Schweriner Dekan,
ein eifriger Klosterreformator, war an dieser Reformation be-
teiligt.") Später freilich lieh doch die Zucht auch hier wieder nach.°°)

Auch Dobbertin wurde 1498 auf Anordnung des Papstes visitiert
und reformiert, wobei wir den Dekan Johann Thun ebenfalls be-
teiligt finden.^)

Ja, diese reformatorischen Bestrebungen des Herzogs griffen so-
gar in das Stiftsland Bützow über, indem seine Räte beteiligt waren,
als Bischof Konrad dort 1493 das Kloster zu Rühn visitierte und ihm
eine neue Ordnung gab, die von neuem festsetzte,daß die Nonnen,
deren Konvent damals aus 35 Schwestern bestand, keinen Privat-
besitz haben dürften, sondern alles gemeinsam sein solle, und genau
bestimmte, was der Propst als Verwalter des Klosters dem Konvent
zu liefern habe.22)

Sechs Jahre später (1501) wandte sich Herzog Magnus an die
Diffinitoren des Dominikanerordens in Rom um die Reform der
drei Predigerklöster seines Landes, Rostock, Wismar und Röbel,
nach den Statuten der holländischen Kongregation, welcher sie an-
gehörten, und wenigstens für Röbel ist die Ausführung dieser Re-
formation gesichert.^)

Auch in Doberan scheinen um diese Zeit Mißstände eingerissen zu
sein; im Jahre 1500 wandten sichdie beiden Herzoge an das General-
kapitel des Ordens in Citeaux mit der Bitte um Reformation der
Abtei. Dieses beauftragte auch die Äbte von Amelungsborn und
Walkenried, eine solche vorzunehmen. Jedoch der erstere protestierte,
er sei seiner Visitationspflicht immer nachgekommen, in Doberan
stehe es gut; wenn den Herzogen etwas mißfalle, so sei er bereit, es
abzustellen, und der letztere erklärte, offenbar nachdem er selbst dort
gewesen war,") er habe keine reformierten Mönche, mit denen er
Doberan, wie es nötig fei, besetzen könne, er bitte daher die Sache
dem ersteren als dem natürlichen Visitator zu überlassen.^) Aber
die Herzoge ließen nicht nach, sie gingen jetzt unmittelbar an den
Papst; am 9. Dezember 1504 erhielten sie von Julius II. die Erlaub-
nis, die Reformation trotz allen Widerstandes des Klosters durch die
Äbte von Adward und Marienfelde vornehmen zu lassen.26)

Schließlich bemühten sichdie Herzoge, — und nun war es schonnicht
mehr Magnus, sondern sein Sohn Heinrich —, auch um die Refor-
mation der beiden Franziskanerklöster in Rostock und Wismar; 1509
und 1510 verhandelte der Kaplan Hildebrand als Beauftragter des

i«) Slaggert, sä. Techen S. 51. 120 ff.
i») Ebenda S, 121. Krontz, Metropolis, Appendix. 2°) Slaggert, S. 121.

21) MIbb. 75, 128. 22) Schröder, Papist. Meckl. II, 2561.

23) Archiv Schwerin, Religio catholica. MIbb. 75, 126.

24) Am 13. September 1501 bittet er den Herzog um Geleit zur Reife nach Dobe-
ran. Archiv Schwerin, Religio catholica.

2°) Ebenda, Doberan. Akten. 2e) MIbb. 75, 126.
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Herzogs in Rom um dieselbe unter allerlei Schwierigkeiten, erhielt

aber schließlich doch (1511) die päpstliche Erlaubnis durch Vermitte-

lung des Kardinals von St. Marco in Venedig als Generalprotek-

tors der Observanten des Ordens.")
Endlich stand natürlich das erst in allerjüngster Zeit (1300) von

den Herzogen in Sternberg gegründete Augustinerkloster unter ihrer
besonderen Fürsorge. Schon 1503 wurde es unter Beihilfe derselben

durch die von Staupitz entsandten Doktoren Johann Vogt und Io-
Hann von Paltz visitiert und abermals 1520 durch den Ordensvikar
Wenzeslaus Linck, der bei dieser Gelegenheit die Herzoge bat, ihm
etwaige Mißstände, wenn sich solche sürderhin finden würden, anzu-

zeigen.28)
Einen weiteren Ansatzpunkt für das Streben der Herzoge nach

Erweiterung ihrer landesherrlichen Rechte über die Kirche bildete die
Rostocker Universität. Zugleich handelte es sich dabei um die Sta-
bilisierung der Landeshoheit über die fast unabhängig gewordene

Stadt.'°)
Die Universität war als geistliche Korporation von den Herzogen,

die zudem wenig oder nichts zu ihrem Unterhalt beigetragen hatten,
unabhängig. Dagegen hatte der Rat der Stadt als hauptsächlicher
Schenkgeber, wie schon erzählt, einen nicht unerheblichen Einfluß auf
dieselbe. Nun aber bot die finanziell unzureichende Lage, in der

sich die Universität seit ihrer Rückkehr aus Greifswald befand, den
willkommenen Anlaß, in ihre Verhältnisse einzugreifen. Da bei der
oben geschilderten Lage des Landes frei verfügbare Mittel felbstver-
ständlich nicht vorhanden waren, war der Vizekanzler der Universi-
tät, vr. Heinrich Bentzin, Pfarrer zu St. Iakobi und Archidiakon
von Rostock, auf den naheliegenden Gedanken gekommen, zu dem in
solchen Fällen üblichen Mittel der Inkorporation zu greifen, nach
dem Vorgange der Greifswalder Universität eine der städtischen
Pfarrkirchen, und zwar die seine, zu einer Kollegiatkirche zu er-
heben, ihr die drei anderen Pfarren und dann das Ganze der Univer-
sität zu inkorporien. Albrecht, der älteste der herzoglichen Brüder,
hatte den Plan abgelehnt, aber nach seinem Tode (1483) kamen die
Herzoge Magnus und Balthasar auf ihn zurück, obgleich von Seiten
der Universität selbst Bedenken geäußert wurden. Aber die Ver-
Handlungen mit der Stadt zerschlugen sich: weder der Rat noch die
Bürgerschaft waren geneigt, auf ihn einzugehen. Sehr begreiflich;
denn wenn auch der Patronat der städtischen Pfarrkirchen landes-
herrlich war, so lag es doch durchaus nicht im Interesse der städ-
tischen Pfarrgemeinden, daß ihre Pfarrhäuser und das reiche Ein-
kommen ihrer Pfarren ihnen entfremdet und der Universität zuge-
wandt, ihre Pfarren aber nur durch gering besoldete Kaplans ver-
waltet werden sollten. Zudem war das Ganze ein starker Eingriff
in ihre städtischen Freiheiten. Die Herzoge bestanden auf ihrem
Plan. Als die Stadt sich weigerte, klagten sie bei dem zuständigen

21) Archiv Schwerin, Religio catholica. 2S) MIbb. 12, IX, Anhang, S. 5 u. 9.

29) Krabbe a. a. O. S. 179—222; Koppmann, Gesch. d. Stadt Rostock, S. 40—73.
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Bischof von Schwerin. Der Bischof forderte die Stadt auf, ihre
Weigerung zu begründen oder fallen zu lassen-, die Stadt appellierte

an den Erzbischos, und als der Bischof gegen sie entschied, der Kom-
missar des Erzbischofs aber von den Herzogen zurückgewiesen war

und nun der Bischof (9. Mai 1484) die widerspenstige Stadt mit dem
Interdikt belegte, an den Papst. Da diese Appellation rechtzeitig
eingelegt war, setzte die Stadtgeistlichkeit die Gottesdienste in Kirchen

und Klöstern fort, ja, es gelang der Stadt, sich mit ihrer Geistlichkeit

und der Universität zu gemeinsamem Vorgehen zu verbinden: letztere

trat der Appellation bei. Nun suchten die wendischen Städte zu

vermitteln: es kam zu verschiedenen Tagfahrten, die jedoch erfolglos

blieben, da keine der beiden Parteien nachgab. Im Rom gelang

es den Rostockern zwar, von Sixtus IV. die Aufhebung des Interdikts

zu erreichen, aber fein Nachfolger, Innozenz VIII., willfahrte dem

Begehren der Herzoge; am 27. November 1484 erhob er die Rostocker

Iakobikirche zum Domstift, inkorporierte ihr die drei anderen Pfarr-

kirchen und beauftragte den Bischof Johann von Ratzeburg, den

Schweriner Dompropst Johann von Thun und den Dekan von

Kammin mit der Exekution. Am 13. März 1485 wurde die päpst-

liche Bulle in Marienehe vor dem dorthin geladenen Rat publiziert,

aber der Rat verweigerte die Annahme und appellierte von neuem

nach Rom. Der Bischof von Ratzeburg aber verhängte von neuem

das Interdikt über die Stadt, aber wiederum blieb das Interdikt

wirkungslos, da die Geistlichkeit zur Stadt stand.
Inzwischen hatte sich der Gegensatz zwischen der Stadt und den

Landesherren noch verschärft. Wider alles geistliche und weltliche

Recht hatten die herzoglichen Vögte von Bukow und Schwaan gegen

einen bei Bukow gestrandeten Rostocker Schiffer Standrecht geübt

und die Rostocker kurzerhand den Vogt von Schwaan gegriffen und

gerichtet. Die Herzoge aber waren trotz aller Erbitterung nicht in der

Lage gewesen, gegen die eigenmächtige Stadt mit den Waffen vor-

zugehen, da die Ritterschaft sich ihnen versagte.
Nun begab sich Herzog Magnus, von Bischof Johann von Ratze-

bürg begleitet, selbst nach Rom, wogegen die Rostocker den Professor

Berchmann dorthin schickten. Innozenz VIII. aber willfahrte aber-

mals dem Herzog, bestätigte die Errichtung des Domstiftes und ver-

urteilte die Rostocker zu ewigem Stillschweigen (31. März 1486).
Nun kam es erneut zu Verhandlungen. Als aber diese sichwiederum

hinzogen, sprach der Bischof von Ratzeburg zum drittenmal den

Bann über die Stadt aus, gegen den diese wieder in Rom appellierte.

Eine Tagfahrt in Wilsnack, auf der Markgraf Johann von Branden-

bürg und die Sendeboten der Städte zu vermitteln suchten (Ok-

tober 1486), blieb völlig resultatlos: aber weitere Verhandlungen

in Güstrow führten endlich dahin, daß die Stadt ihren Widerstand

aufgab und in die Errichtung des Domstiftes willigte.

Am 12. Januar 1487 fand nun die Errichtung desselben unter

großem Gepränge in Gegenwart der Herzoge und des Bischofs von

Schwerin durch Johann von Ratzeburg statt. Zwei Tage darauf

aber brach die Empörung der erbitterten Bürgerschaft in offener
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Revolte aus. Der Pöbel demolierte das Chorinnere der Jakobi-
kirche, erschlug den soeben zum Dompropst ernannten herzoglichen
Rat Thomas Rohde auf der Straße und warf den Dekan Heinrich
Bentzin in den Lagebuschturm. Die Herzoge mußten eiligst die Stadt
verlassen. Nun war der Kamps mit den Waffen unvermeidlich. Die
Herzoge rüsteten; sie verbündeten sich mit den Herzogen von Pom-
mern und Lauenburg und dem Grafen von Ruppin; im Juli er-
schienen sie mit Heeresmacht vor der Stadt und berannten sie, frei-
lich vergeblich. Am 17. August wurden sie von den ausfallenden
Rostockern entscheidend geschlagen, Herzog Magnus selbst verwundet,
seinem Bruder Balthasar das Pferd unter dem Leibe erstochen. Nun
kam es nach längeren Verhandlungen zum Waffenstillstand auf ein
Jahr und drei Monate (13. Dezember 1487). Er verlief, ohne daß
man in der entscheidenden Frage voran kam, vielmehr häufte sich
in der Stadt allmählich das Mißtrauen gegen den Rat und die von
ihm befürchtete Nachgiebigkeit. Am 10. Februar 1489 brach unter
der Führung zweier Bürger, des Hans Runge und Thideke Volde-
wan, von neuem ein Aufruhr los. Ein Sechziger-Ausschuß wurde
gewählt. Der Rat mußte der Bürgerschaft schriftlich geloben, ihr
in dem Kampf um die Freiheit der Stadt Beistand zu tun. So ging
der Sommer hin. Am 27. August trat endlich das in jenem Waffen-
stillstand vereinbarte Schiedsgericht in Wismar zusammen. Am
7. September fällten die Schiedsrichter, — es waren König Johann
von Dänemark und die Bevollmächtigten Räte des Markgrafen von
Brandenburg —, das Urteil. Die Stadt wurde verurteilt, das Dom-
stift zu dulden, den Herzogen 30 000 rheinische Gulden Strafe und
weiteren Schadenersatz zu zahlen, die Urheber der Ermordung des
Thomas Rohde auszuliefern, fußfällig Abbitte zu tun und den
Landesherren neu zu huldigen.

Dieses Urteil erregte natürlich in Rostock einen neuen Sturm.
Die meisten Mitglieder des Rates flohen aus der Stadt; er wurde
nach Runges Vorschlag aus der Bürgerschaft ergänzt. Nun rüsteten
die Herzoge von neuem. Vergeblich suchte der päpstliche Legat Rei-
mund durch Bevollmächtigte zu vermitteln. Endlich gelang es den
Städten, in langwierigen Verhandlungen in Lübeck (13.—17. De¬
zember 1490) einen Ausgleich zwischen dem alten, aus der Stadt
entwichenen, und dem neuen Rat herzustellen. Darauf begannen
sie von neuem mit den Herzogen zu verhandeln. Inzwischen aber
hatte sich auch in Rostock die Stimmung der Bürgerschaft gewandelt.
Runge fühlte seine Macht schwinden. Im April 1491 versuchte er
sie noch einmal durch einen Handstreich zu befestigen, aber er unter-
lag; die Sechziger dankten ab, er selbst wurde verhaftet und kurzer-
Hand im Gefängnis enthauptet (9. April). Nun kamen die VerHand-
lungen mit den Herzogen schnell zum Ende. Am 20. Mai wurde
unter Beteiligung pommerscher Bevollmächtigter, der Bischöfe von
Ratzeburg und Schwerin sowie der Sendeboten der Städte der Friede
geschlossen. Rostock mußte das Domstift anerkennen, den Herzogen
die beiden Dörfer Nienhüsen und Fahrenholz abtreten, 21000
rheinische Gulden zahlen, durch Rat und Bürgerschaft fußfällig Ab¬
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bitte tun und den Landesherren von neuem huldigen. Es war eine
schwere Demütigung für die stolze Stadt. Die Herzoge hatten ihren
Willen durchgesetzt und nicht nur ihr gegenüber, sondern auch auf
kirchlichem Gebiet eine neue Position gewonnen. Sie hatten mit
dem Domstift ihren Fuß in die Universität hineingesetzt.

Dieses kam nun endlich wirklich zustande; in der in eine Kollegiat-
kirche umgewandelten Iakobikirche wurde ein Kapitel von zwölf
Domherren errichtet. Den ersten vier Präbenden desselben wurden
die vier Pfarren der Stadt inkorporiert und zwar so, daß der Propst
die Marien-, der Dekan die Iakobi-, der Kantor die Petri- und der
Scholastikus die Nikolaipfarre erhielt; jeder von ihnen mußte je-
doch jährlich 20 Gulden abgeben, mit denen weitere vier Präbenden
dotiert wurden. Die letzten vier sollten nach der Stiftungsurkunde
die Herzoge dotieren. Allein sie wußten sichauch dieser Verpflichtung
zu entziehen. Sie der Stadt aufzulegen, war in den Friedensver-
Handlungen mißlungen. So mußte die Universität unter dem Vor-
wände herhalten, daß sie es mit der Stadt gehalten und den Pro-
fessor Berchmann nach Rom gesandt habe, um dort gegen die Her-
zöge zu arbeiten. So errichtete sie denn aus ihren eigenen Mitteln
diese vier letzten Präbenden und dotierte sie mit einem jährlichen
Einkommen von je 24 Mark, erhielt aber dafür das Nominations-
recht und nominierte — eben jenen Professor Berchmann und seinen
Genossen Liborius Meyer, der die Appellationsschriften der Stadt
abgefaßt hatte.

Den Patronat der Propstei behielt sich der Papst vor, den des
Dekanats, der Kantorei und der Scholasterei erhielt der Bischof von
Schwerin, den der übrigen acht Präbenden die Herzoge. Damit
war für diese die Grundlage gewonnen, von der aus sie im Laufe
der Zeit ihre Rechte über die Universität Schritt vor Schritt er-
weitern konnten. Besetzt wurden die Pfründen des neuen Stiftes
wesentlich mit herzoglichen Räten und Sekretären;^) die Herzoge

hatten eine neue Möglichkeit für ihre Besoldung und Versorgung

aus Mitteln der Kirche erhalten. Die Rostocker Pfarren aber wurden
fortan durch gering besoldete Kaplans der neuen Domherren ver-
waltet, die zum Teil nicht einmal Geistliche waren, wie denn um
1520 der Professor der Medizin Rembert Giltzheim Inhaber der
Petripfarre war.

Auch sonst suchten die Herzoge erfolgreich ihre Rechte über geist-

liche Stiftungen zu erweitern. So verlieh Herzog Magnus, einer
päpstlichen Provision ungeachtet, 1480 die Antoniterpräzeptorei
Tempzin eigenmächtig einem Deutschordensritter.") So führte er

und feine Nachfolger von 1496 ab einen 18jährigen Prozeß in Rom

gegen den Iohanniterorden um das Bede- und Ablagerrecht, um
Dienste und Besetzung der von Haus aus von solchen Auflagen freien
Komtureien Kraak, Nemerow und Mirow und der Priorei Eixen
schließlich doch erfolgreich durch. Die Fürsten standen auf dem
Standpunkt, die Komtureien seien gegründet, damit der Adel er-

3°) MIbb. 75, 87. 31) Ebenda S. 85.
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halten werde und die Fürsten sich ihrer Inhaber als landesherrlicher
Räte bedienen könnten, daher sei es alter Brauch, daß sie auf ihren
Vorschlag besetzt würden.^) Endlich verhandelten sie 1515 durch
ihren Geschäftsträger Mag. Nikolaus Franke in Rom um das
Präsentationsrecht für die Propsteien und Dekanate der Domkapitel
von Schwerin, Güstrow, Rostock und die Archidiakonate von Rostock
und Parchim, wie u. a. die Markgrafen von Brandenburg es für
ihre Stifter bereits besaßen.^)

Ein weiteres Zeichen der erwachenden Landeshoheit ist das Be-
streben der Herzoge, die geistliche Gerichtsbarkeit zugunsten der welt-
lichen zurückzudrängen und vor allem die Zitierung ihrer Unter-
tanen vor auswärtige geistliche Gerichte abzuschneiden. Dabei liefen
die Interessen auch der Laienschaft bei dem mangelhaften Stande des
weltlichen Gerichtswesens vielfach in der entgegengesetzten Richtung;
sie bevorzugte weithin die geistliche Gerichtsbarkeit. An sichgehörten
vor das geistliche Gericht alle Kriminal- und Zivilfälle der Geistlich-
keit, sodann alle rein kirchlichen Vergehen wie Ketzerei, Simonie,
Meineid, Ehebruch und dergleichen, endlich die Kirchengut, Patronats-
rechte, Testamente und Wucher betreffenden Fälle. Aber da die
Kompetenzen nicht reinlich geschieden und begrenzt waren, suchte
man auch in anderen Fällen, namentlich in Schuldsachen, das geist-
liche Gericht wegen seiner wirksameren Exekutive auf, und wer vor
dem weltlichen Gericht nicht zu seinem Rechte kam, versuchte es mit
dem geistlichen. In der Mark war es schon 1445 zu einer Art von
Regelung gekommen.^) In Mecklenburg begegnen uns dahin-
gehende Bestrebungen erst gegen Ende des Jahrhunderts. Das erste
ist, daß Bischof Konrad von Schwerin, — vermutlich auf Drängen
der Herzoge —, in seinen Synodalstatuten von 1492 seinen Geist-
lichen verbietet, sich von Laien Schuldforderungen abtreten zu lassen,
um sie vor dem geistlichen Gericht einzuklagen.^) Der nächste Schritt
erfolgte erst nach Herzog Magnus' Tode: 1509 konzedierte Papst
Julius II. nicht nur, daß weltliche Sachen nicht vor die geistlichen
Gerichte gezogen werden sollten, sondern auch, daß die Mecklenburg!-
schen Untertanen nicht vor auswärtige geistliche Gerichte geladen
werden dürften mit Ausnahme der dem Papste selbst reservierten
Fälle.*") Damit war gegeben, daß die außerhalb des Landes ge-
fessenen Bischöfe von Ratzeburg, Kammin und Havelberg genötigt
wurden, für die innerhalb desselben gelegenen Teile ihrer Diözesen
bevollmächtigte Ossiziale zu halten, die als ihre Stellvertreter die
den Bischöfen reservierten Fälle übernahmen. Der Bischof von Ratze-
bürg hatte einen solchen Ossizial in Wismar, der von Havelberg in
Friedland.

Diesen Konzessionen entsprechend verbietet denn auch die mecklen-
burgische Gerichtsordnung von 1513 den Untertanen, weltliche Sachen
vor geistliche Gerichte zu bringen.

°2) MIbb, 1, 17 ff. 50 f.; 9, 44 f. 97; 75, 84, 243.
33) Archiv Schwerin, Religio catholica. 34) Hennig a. a. O. S. 135 ff.
35) Schröder, Papist. Meckl. II, 2477. 3°) Archiv Schwerin, Religio catholica.
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Endlich kam es 1316 in der ersten mecklenburgischen Polizei-
Ordnung, in welcher zum erstenmal in Einvernehmen mit den Stän-
den eine umfassende Ordnung für das ganze Land geschaffen wurde,
auch zu einer gesetzlichen Regelung dieser Fragen. Schon länger
waren auf den Landtagen allerlei Klagen über Mißstände laut ge-
worden. Besonders drückend war das Schuldverhältnis des durch
seine wüsten Fehden verarmten Adels gegenüber der Geistlichkeit,
welche die ihr immer noch dauernd zufließenden Vermächtnisse und
Stiftungskapitalien in Rentenkäufen namentlich aus dem Grund-
besitz des Adels anzulegen pflegte. Aber der Adel wurde ein immer
schlechterer Zinszahler. Bereits 1456 hatte Herzog Heinrich der Dicke
zwischen den lübischen Vikaren und dem Adel der Vogteien Boizen-
bürg und Wittenburg vermitteln müssen. Am tiefsten verschuldet
aber war, und zwar ebenfalls der lübischen Geistlichkeit, der Adel
des Klützer Winkels, vorab die Plessen, die Negendank und Parkentin,
sodann die Pentz, Bülow, Quitzow, Schotze, Lützow und manche an-
dere. Das bei ihnen angelegte lübische geistliche Kapital belief sich
um 1503 auf mehr als 37 000 Mark, die rückständigen Zinsen aber
waren bis zur Höhe von 30 000 Mark aufgelaufen; d. h. es waren
seit rund 15 Iahren so gut wie keine Zinsen mehr gezahlt worden.
Die Geistlichkeit hatte in Rom geklagt, die Bischöfe von Lübeck und
Ratzeburg sowie die Herzoge zu vermitteln gesucht; 1503 kam es in
Wismar zu einem Vergleich: 30 000 Mark versessener Zinsen wurden
den Schuldnern nachgelösten, der Zinsfuß von sechs auf fünf Prozent
>erabgefetzt. Aber der Adel wurde trotz dieser weitgehenden Zuge-
tändnisse nicht zahlungswilliger und vielleicht auch nicht zahlungs-
ähiger. Um nur etwas zu retten, verzichtete schließlich in den Ver-
landlungen zu Grevesmühlen (1511) und Gadebufch (1512) die Geist-
lichkeit auf alle Zinsen unter der Bedingung, daß ihr wenigstens die
Kapitalien in zehn Jahren ausgezahlt würden. Aber auch das war
vergeblich: selbst die Drohungen der Herzoge mit Exekution fruchteten
nichts.^) Dann kam die große reformatorische Bewegung. Nun war
erst recht von Zins- oder Rückzahlung nicht mehr die Rede; unge¬
heure Kapitalien sind so der Kirche verlorengegangen.

Aber noch war es nicht so weit; der Vergleich von Gadebusch (1512)
war geschlossen, und eine allgemeine Regelung der Schuldverhältnisse
schien nicht ohne Aussicht zu sein.

Verhandlungen über diese Fragen fanden 1512 in Krakow statt.33)
In ihrem Gefolge forderten die Herzoge die Städte auf, eingehende
Angaben über die Verschuldung innerhalb ihres Bereiches zu machen.
Darauf gingen nun freilich die Städte nicht ein. Dafür liefen von
ihnen zahlreiche Beschwerden anderer Art ein, unter denen uns außer
den Klagen über übertriebenen Luxus bei Hochzeiten und Kindtaufen
besonders die beiden interessieren, daß die Geistlichkeit nicht willig
sei, das Kapital ihrer Schuldforderungen herabzusetzen, und daß die
Laienschaft mit weltlichen Sachen zum geistlichen Richter laufe. Er-

") Lisch, Die Verschuldung des Adels im Klützer Ort. (MIbb. 16, S. 9 ff.)
38) Groth, Die Entstehung der meckl. Polizeiordnung von 1516. (MIbb. 57,

151—321.)
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neute Verhandlungen auf dem Landtage zu Sternberg im nächsten
Jahre führten zur Formulierung einer Reihe von Forderungen,
u. a. es muffe verboten werden, ohne Genehmigung des Rates Geld
auf Rente zu nehmen und weltliche Sachen vor geistliche Gerichte
zu bringen, dagegen vorgeschrieben werden, daß die städtischen Ver-
waltungen und die Vorsteher der Gotteshäuser jährlich dem Rate
Rechenschaft zu legen hätten. Darauf entsandten die Herzöge ihren
Sekretär, den Güstrower Domherrn und Pfarrer von Stargard,
Joh. Monnik, um von Stadt zu Stadt genaue Erhebungen über die
dortigen Gewohnheiten und Verwaltungsgrundsätze zu machen.
Sein ausführlicher Bericht^) wurde sodann den weiteren VerHand-
lungen zugrunde gelegt, und so kam am 10. Februar 1516 auf dem
Landtage zu Wismar die erste mecklenburgische Polizeiordnung zu-

tande.") Sie fordert (§ 1) eine Herabsetzung der Zinsen und Renten,
etzt fest, daß ohne obrigkeitliche Bewilligung keine Renten auf Grund-
tücke verschrieben werden dürfen. Man hatte überlegt, darüber

noch hinauszugehen und, was eine wismarfche Bürgersprache schon
im vorigen Jahrhundert (1435) festgesetzt hatte,") zur allgemeinen
Bestimmung zu machen, nämlich daß Grundstücke, die Geistlichen oder
Gotteshäusern testamentarisch vermacht würden, zu Stadt- oder ge-
meinem Recht bleiben und binnen Jahresfrist wieder verkauft werden
müßten. Man stand schließlich doch, wohl infolge des Widerstandes
der Prälaten, wieder davon ab. Dagegen wurde die Bestimmung
der Gerichtsordnung wiederholt, daß weltliche Sachen nicht vor geist-
liches Gericht gebracht werden dürfen, jedoch zugestanden, daß Renten
aus liegenden Gründen, die zu geistlichen Lehen gehören, vor geist-
lichem Gericht eingeklagt werden dürfen (§ 10). Für die städtischen
Verwaltungen wurde jährliche Rechnungslegung in Gegenwart
herzoglicher Beamter festgesetzt; für die kirchlichen wagte man doch
nicht so weit zu gehen, sondern beließ es dabei, zu fordern, daß die
Provisoren der Gotteshäuser jährlich in den Städten denen Rech-
nung zu legen hätten, denen sie es seit alters zu tun gewohnt seien,
die Kirchgeschworenen auf den Dörfern aber dem Pfarrer und der
Herrschaft und zwar in Gegenwart von zwei Ältesten der Gemeinde

(§ 7). Immerhin liegt auch in dieser Bestimmung ein gewisser An-
spruch der Landesherren, auch in bezug auf rein kirchliche Dinge
Recht setzen zu können.^)

Endlich gehört hierher auch, daß die Herzoge als Landesherren
es für sich beanspruchten, daß auswärtige Ablässe in ihrem Lande
nicht ohne ihr Plazet vertrieben wurden. Städte wie Lübeckwaren
ihnen darin bereits vorangegangen. Schon 1455 war dort nach
längeren Verhandlungen der Verkauf des Ablasses für den König von
Zypern nur in der Herberge des Bevollmächtigten gestattet worden;

30) Ebenda S. 179—277. 40) Abgedruckt ebenda S. 279—302.

41) Schröder, Papist. Meckl. II, 1951.

i2) Die Bestimmungen des § 7 sind durchweg dahin mißverstanden worden, daß er

auch für die kirchlichen Verwaltungen Rechnungslegung vor herzoglichen Beamten

fordert. Diese Forderung bezieht sich jedoch nur auf die städtischen Verwaltungen.
Soweit ging die landesherrliche Kirchenhoheit damals noch nicht.
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1472 war sogar der vom Papst von der Geistlichkeit geforderte Zehnt
in Lübeck nicht zugelassen worden.") Die Kurie fügte sich in das
Unvermeidliche. Als 1314 der bekannte Ablaß für den Bau der
Peterskirche auch in Mecklenburg verkündigt werden sollte, bat
Leo X. selbst um seine Zulassung; 1317 erteilte Herzog Heinrich die
Erlaubnis für den Vertrieb eines Ablasses zugunsten des Heiligen-
Geist-Hospitals in Rom, jedoch unter der Bedingung, daß ein Drittel
des Ertrages den Franziskanerklöstern in Parchim und Güstrow
sowie der Abtei Dargun überwiesen werde. Ebenso wurde 1518
die herzogliche Erlaubnis für einen Ablaß zugunsten des Valentin-
Hospitals in Pufach erteilt.")

Je mehr die zielbewußte Politik des Herzogs Magnus auf ihrem
Wege der Stabilisierung der Landeshoheit voran kam, desto näher
rückte auch der Zeitpunkt, wo sie der Unabhängigkeit und Reichs-
unmittelbarkeit des Bistums Schwerin gefährlich wurde. Schon
während der bischöflichen Regierung Konrad Loftes sahen wir ein
enges Einvernehmen von Herzog und Bischof, bei dem der Herzog
offenbar der führende und der Bischof, man möchte fast sagen, der
gehorchende war. Zwar von einer Schirmvogtei über das Bistum
und einem an die Herzoge zu zahlenden Schutzgeld ist nirgends die
Rede. Wenn das Schweriner Domkapitel sich 1453 und wiederum
1505 von den Landesherren einen Schutzbrief erwarb, wobei übrigens
von einem Schutzgeld ebenfalls nicht die Rede ist, so ist das etwas
anderes.^) Bedenklicher ist, daß schon unter Bischof Konrad die
Reichssteuer aus dem Stiftslande gelegentlich, so 1489, über die Her-
zöge an das Reich ging. Immerhin lehnte derselbe Bischof Konrad
später (1494) eine dahingehende Forderung der Herzoge entschieden
ab.") Dagegen war der Herzog 1495 und 1501 wieder Mittelsmann
zwischen dem Bischof und dem Reich in Sachen der Beiträge zum
Reichskammergericht.") Auch die Nomination der Bischöfe war an-
ders als in der Mark nicht in den Händen der Landesherren, und
rechtlich war auch ihr Einfluß auf das Domkapitel gering: nur das
Thesaurariat wurde von ihnen besetzt. Faktisch war er dennoch nicht
ünerheblich, da die Domherren vielsach als Sekretäre und Räte
in ihrem Dienste standen; schon Konrad Loste war herzoglicher Rat
gewesen. Ebenso waren es Thomas Rohde, Johann Langjohann,
Heinrich Prohl, Johann Thun, Peter Wolkow, Zutfeld Wardenberg
und andere.

So gelang es den Herzogen auch 1504 (7. März), nach Bischof
Konrads Tode gegen den Domherrn Reimer Hahn, den ein Teil des
Kapitels wünschte, die Wahl ihres Rates Johann Thun durchzusetzen.
Die Wahl war nicht schlecht,denn der Gewählte war ein Mann von
kirchlichen Qualitäten, der schon als Domherr von Schwerin und
Propst von Güstrow mit Ernst und Energie an der Reformierung
der Klöster gearbeitet hatte, und das Kapitel sicherte sichund die Un-
abhängigkeit des Stiftes durch eine Wahlkapitulation, in der er

«) Kock a. o. O. zu 1455. 1472. «) Weiß dach in MR>b, 75, 49 f.
«) Schröder, Papist. Meckl. H, 2072.2706 ff. «) MIbb. 75, 60. «) Ebenda S. 66 f.
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schwören mußte, nicht nur das Kapitel bei seinen Privilegien zu er-
halten und keine neuen Beden zu fordern, sondern auch das Stift
nicht den Herzogen tributär zu machen, keine herzoglichen Ablager
zu dulden, Städte, Häuser und Dörfer des Stiftes bei ihrer Freiheit
zu bewahren und auf den Häusern Bützow und Warin je einen Dom-
Herrn als Kaplan residieren zu lassen, der in Abwesenheit des
Bischofs in ihnen die Befehlsgewalt haben sollte. Aber Bischof
Johann starb schon nach kaum zwei Jahren, und zwar in vollem
Konflikt mit seiner Geistlichkeit, die sich seinen Reformen widersetzte.
Die Folge war, daß sich das Kapitel über die Neuwahl nicht einigen
konnte und eine zweijährige Sedisvakanz eintrat, während deren der
Senior des Kapitels, Ulrich Malchow, die Administration des Bis-
tums führte.

Während dieser Administration aber gingen die Herzoge wieder-
um einen Schritt weiter vor. Kurz nach dem Tode des Herzogs
Magnus (1505) war über dem lübischen Fischereirecht in der Ste-
penitz zwischen Lübeck und den Herzogen eine heftige Fehde aus-
gebrochen, in Verlauf derer diese ein allgemeines Aufgebot erließen.
In diesem erscheinen hinter den Pferden der Ritterschaft auch die
bischöflichen Stiftspferde und 273 Mann zu Fuß aus Bützow und
Warin. Das Stift wurde einfach als landständig behandelt und ließ
es sich, wie es scheint, gefallen.^)

Im Februar 1508 kam es dann endlich zur Bischofswahl, und
wiederum gelang es den Herzogen, ihren Rat und langjährigen Ge-
fchäftsträger am päpstlichen Hofe, den Dompropst Peter Wolkow,
durchzubringen. Auch jetzt suchte das Kapitel die Freiheiten des
Bistums durch eine inhaltlich gleiche Wahlkapitulation zu sichern,^)
und als die Herzoge 1510 und 1511 von ihm für das Stiftsland
Kaiferbede und Fräuleinsteuer verlangten und dabei behaupteten,
das Stift habe von alters her bei jeder Ausschreibung einer Land-
bede 500 Mk. lüb. gezahlt, weigerte sich der Bischof und erklärte, von
einer solchen Verpflichtung nichts zu wissen. Dennoch ließ er sich
am 31. Dezember 1514 zu einem, freilich nur für seine Lebenszeit
gültigen, Vertrage mit den Herzogen breitschlagen, in dem er den
Fürsten gegen das Versprechen, das Stift zu schützenund in seinen
Freiheiten zu erhalten, sowie alle Forderungen des Reiches an das-
selbe zu übernehmen, sich verpflichtete, so oft die Stände eine Landes-
steuer bewilligten, den Herzogen für das Stiftsland 500 Mk. lüb.
als Schutzzoll zu zahlen, was auch auf die drei seit 1508 bereits be-
willigten Landessteuern ausgedehnt wurde/")

Als dann Bischof Peter am 27. Mai 1516 gestorben war, er-
reichte es Herzog Heinrich sogar, daß das Kapitel nach fünftägigen

48) MIbb. 75. 62. 69 f. Schon einmal, 1468. hatte Herzog Heinrich der Dicke vom
Schweriner Bischof Heeresfolge als Pflicht gefordert. Allein es geht aus der Urkunde
nicht hervor, ob diese Forderung sich auch auf das Stiftsland bezieht oder nur auf die im
Lande Mecklenburg gelegenen bischöflichen Güter, für die der Bischof fraglos zu „Mann-
dienst" verpflichtet war. (MIbb. 51, 106.)

49) Rudloff, Pragmat. Handbuch d. meckl. Gesch. II, 29.
°°) Schröder, Papist. Meckl. II, 2825 ff.
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Wahlverhandlungen seinen eben erst siebenjährigen Sohn Magnus
zum Bischof postulierte und ihm selbst die weltliche Administration
des Bistums als dem Vormund seines Sohnes übertrug. Der her-
zogliche Geschäftsträger in Rom, der Dekan von Schwerin und
Propst von Bützow, Zutfeld Wardenberg, besorgte die päpstliche
Konfirmation für diesen Unfug. Dafür übertrug ihm Leo X. die
geistliche und weltliche Administration des Stiftes. Zum Weihbischof
wurde Dietrich Hüls, Titularbischof von Sebaste, bestellt. Am 16.
Juni 1316 erhielt der siebenjährige Prinz zu Lübz die niederen
Weihen durch den Bischof von Havelberg. Zwar suchte auch jetzt das
Kapitel die Rechte des Stiftes durch einen Eid zu sichern, den es den
Herzog schwören ließ, der inhaltlich wiederum den Kapitulations-
eiden der vorangegangenen Bischöfe entsprach und die Verpflichtung
enthielt, die Freiheit des Stiftes zu bewahren, keine Ablager und
keinen Tribut zuzulassen bzw. zu fordern.") Schon vorher hatte es
(20. März 1515) für sich und das Stift einen Schutzbrief des Kaisers
Maximilian erworben, der es in all seinen Freiheiten bestätigte.^)
Wie denn das Reich allezeit an der Reichsunmittelbarkeit des Bis-
tums festgehalten hat; noch 1561 wurde sie durch ein Urteil des
Reichskammergerichtes von neuem bestätigt.^) Trotzdem wurde es
faktisch jetzt als landsässig behandelt, und der zum Bischof erwählte
Herzog Magnus vertrat, als er selbst zur Regierung des Stiftes ge-
langt war, mit aller Entschiedenheit die Behauptung, daß es ein dem
Herzogtum Mecklenburg inkorporierter Stand sei.

Während so das Schweriner Bistum ohne eigentlichen Kampf
Schritt vor Schritt in die Landsässigkeit hinabglitt, kam es im Ratze-
burger Bistum, das nicht der klugen und überlegenen Politik der
mecklenburgischen Herzoge, sondern der rohen Gewalttätigkeit der
Lauenburger gegenüberstand, zu den heftigsten Kämpfen, in denen
das Bistum schließlich doch seine Freiheit behauptete. Herzog Io-
Hann beanspruchte, von dem gleichen Bestreben wie die Mecklen-
burger beseelt, zu Beginn der neunziger Jahre im Ratzeburger
Stiftslande Dienste, Bede und Ablager. Das war ohne Zweifel
rechtswidrig. Als seine Forderungen abgelehnt wurden, griff er
ohne weiteres zur Gewalt; er erschien im Stiftslande, hielt in den
Stiftsdörfern Ablager, schätzte die Bauern, zwang sie zu Diensten,
beschlagnahmte Zehnten, die dem Kapitel gehörten: ja, es kam sogar
zu Tätlichkeiten, bei denen Domherren verwundet wurden. Bischof
Johann wandte sich um Hilfe an die mecklenburgischen Herzoge, zu
denen das Bistum feit langem in einem Schutzverhältnis stand, für
das Bischof und Kapitel ein jährliches Schutzgeld zahlten.^) Darauf
scheint der Lauenburger nachgegeben zu haben; wenigstens ist es,
solange er und Bischof Johann (f 1511) lebten, nicht wieder zu Kon-
flikten gekommen. Auch als Bischof Johann 1507 in der Lübecker
Fehde sein Schloß Schönberg den mecklenburgischen Herzogen ein-
geräumt hatte und nun diese es auch nach dem Friedensschluß zu
behalten suchten, gelang es, wenn auch erst nach zwei Iahren, das-

Ebenda 2850—57. 52) Ebenda S, 2827 ff. 63) Mvbb. 51, 111 f.
") Masch a. a. O. S. 393 ff. MIbb. 75, 58.
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selbe gegen Zusicherung des Öffnungsrechtes zurückzuerhalten und
schließlich sich auch dieser letzten Verpflichtung zu entledigen.^)

Als aber nach Bischof Johanns Tode auf Betreiben des jungen
Herzogs Magnus von Lauenburg sein Kanzler, der Domherr Hein-
rich Berkmeyer, zum Bischof (1511—24) gewählt worden war,
glaubte dieser freie Hand zu haben. Er betrachtete Berkmeyer als
feine Kreatur und erwartete, daß er sich ihm in allem fügen werde.
Berkmeyer war angeblich als junger Mensch seines Vaters Stuben^
Heizer gewesen. Durch des Herzogs Gunst zum Studium gelangt, —
1482 war er in Rostock immatrikuliert worden —, war er dann sein
Sekretär und Kanzler geworden und hatte durch ihn das mit einer
Domherrenstelle verbundene Archidiakonat von Lauenburg erhal-
ten. So war er in das Kapitel gekommen. Auch er mußte diesem
bei seiner Wahl einen Kapitulationseid schwören; 1515 erhielt er
gegen Zahlung von 500 Mk. die kaiserliche Belehnung und einen
kaiserlichen Schutzbrief. Er sollte seiner bald bedürfen. Der Her-'
zog, empört darüber, daß der Bischof die Belehnung vom Kaiser
genommen hatte, lauerte mit seinen Reisigen dem zurückkehrenden
Bischof auf. Dieser entkam ihm freilich, aber nun sagte, offenbar
im Einverständnis mit dem Herzog, sein Burglehnsmann Hans
Valdorf dem Bischof auf, überfiel und plünderte die Dörfer des-
selben und brachte den Raub zum Teil auf des Herzogs Haus, und
dieser schützte ihn. Als nun der Bischof beim Erzbischof von Bremen
geklagt und das Interdikt über Valdorf und feine Helfer ausgespro-
chen hatte, kam es freilich zu Verhandlungen. Als diese jedoch nicht
vorwärts kamen, erschien der Herzog am 27. März 1517 mit be-
wasfnetem Gefolge auf der Domfreiheit, besetzte das Haus des
Bischofs, zwang das Domkapitel unter Drohungen und Gewalt-
tätigkeiten zur Herausgabe der Bannbriefe und weiterer Schuld-
verfchreibungen über 1000 Gulden und 900 Mark und zu dem Zu-
geständnis, daß die Untertanen des Kapitels dem Herzog drei Mark
Bede für die Hufe zahlen sollten. Der zwei Tage lang in Haft ge-
haltene Bischof wurde genötigt, auf sein Lauenburger Archidiakonat
zu resignieren, dem Herzog das Bede- und Ablagerrecht im Stifts-
lande zuzugestehen, auf die dem Herzog entgegenstehenden kaiser-
lichen Privilegien zu verzichten und zu versprechen, den Herzog
niemals zu bannen. Am 29. März unterzeichnete der geängstigte
Bischof das Schriftstück. Der Herzog triumphierte; in seinem über-
mute rief er einem anwesenden Lübecker Dominikaner zu: „Vroder,
hebbet ji wat to warwen, da kämet to mi; ickbin nu Biscop."

Nach seinem Abzüge floh das Kapitel mit allen Kleinodien und
Urkunden nach Lübeck und entsandte eines seiner Mitglieder nach
Bremen zum Erzbischof und nach Köln zum Legaten Arcimbold, ein
zweites zum Kaiser, ein drittes nach Rom. Der Dom wurde ge-
schlössen, die Herzoge von Mecklenburg um Schutz angegangen.
Nun begannen wieder Verhandlungen von Seiten des Erzbischofs
und des Legaten. Am 6. Juli kassierte der Papst die erzwungenen

Masch a. a. O. 406—8.
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Eide des Bischofs und Kapitels, versprach ihnen Schutz und beauf-
tragte den Generalauditor Hieronymus de Ghenatiis mit der Sache;
päpstliche Schreiben, sich des Bischofs anzunehmen, ergingen an
alle umwohnenden Fürsten. Am 1. und 2. Oktober fand eine
Provinzialsynode in Buxtehude statt, zu der auch der Herzog mit 36
Pferden erschien, und an der Herzog Heinrich von Lüneburg als
kaiserlicher Kommissar teilnahm. Da auch ihre Bemühungen
resultatlos verliefen, und der Herzog eine weitere Zitation über-
Haupt nicht beachtete, legte der Erzbifchof (27. Nov.) das ganze
Herzogtum unter Interdikt. Zugleich begann der Prozeß vor dem
Reichskammergericht, forderte der Kaiser die Fürsten auf, den Herzog
nicht zu unterstützen, und verhandelten die mecklenburgischen Her-
zöge. Herzog Magnus aber trotzte: „Wer vom Drohen stirbt, den
soll man mit Furzen zu Grabe läuten." Er zwang die Kapitelsunter-
tanen zu Diensten, raubte die Güter des Kapitels aus, hinderte die
Stiftsuntertanen in Schönberg, dem Bischof Abgaben zu entrichten.
Schließlich drang er mit Gewalt in den geschlossenenDom und ließ
dort seine verstorbene Mutter beisetzen (1519). Endlich sah er sichdoch
zum Nachgeben genötigt. Am 26. November kam in Lenschow unter
Bermittelung des Bischofs von Lübeck ein Vergleich zustande; der
Herzog gab die Verschreibungen zurück, das Kapitel wurde in seinen
Besitz restituiert, die vom Herzog erhobenen Gelder zurückgezahlt
und 1500 Mf. zur Errichtung einer Memorie für ihn und feine
Eltern von ihm gestiftet. Die Rechtsfrage wegen Bede und Ablager
sollte vom Reichskammergericht entschieden, Interdikt und Prozeß
an der Kurie aufgehoben werden. Mit Handschlag schieden die
Gegner voneinander, wobei der Herzog bemerkte: „ich glaube, wir
haben uns beide kennengelernt," worauf der Bischof erwiderte:
„ich habe kein Vergnügen daran."

Als nun der Bischof einige Priester, die es trotz des Interdiktes
mit dem Herzoge gehalten hatten, disziplinierte, brach der Streit
sofort von neuem aus. Trotz kaiserlichen Verbotes hielt der Herzog
Ablager in Stiftsdörfern, trieb dort zwangsweise Bede ein, ver-
haftete Bauern, trieb ihnen Vieh weg, ließ Holz schlagen, setzte einen
herzoglichen Vogt über die Dörfer des Kapitels. So ging es fort
bis zum Tode Bischof Berkmeyers, — er starb am 2. Oktober 1524
in Lübeck —, und auch als ihm die Familie des bischöflichen Nach-
folgers Georg von Blumenthal (1524—50) mit 206 Verwandten mit
Absage drohte, wurde es nicht anders. Das Kapitel mußte zur
Prozeßführung fast seinen ganzen Schatz an Kleinodien verkaufen.
Erst als das Reichskammergericht gegen ihn entschieden hatte (1530)
und die Reichsacht über ihn verhängt war, gab der Herzog nach und
leistete Restitution; 1536 erfolgte endlich das Reichskammergerichts-
urteil, das ihm auch das Bede- und Ablagerrecht absprach. Aber
nach seinem Tode (1543) erneuerte sein Sohn, Herzog Franz I., so-
fort dem Kapitel gegenüber die alten Ansprüche, und noch 1545 er-
folgte wieder ein Urteil des Reichskammergerichtes, das sie zurück-
wies.°°)

50) Zum Ganzen Masch a. a. O. S. 421—48. 474—88.
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Kapitel 3

Kirchliche Zustände vor der Reformation

Die letzten hundert Jahre vor der Reformation bilden auch in
Mecklenburg trotz aller Reformbedürftigkeit der Kirche keine Zeit des
Nachlaffens der kirchlichen Frömmigkeit, sondern eher eine solche
gesteigerter kirchlicher Betriebsamkeit und zunehmender Frömmig-
feit im Sinne des Christentums.

Zwar in den Dorfgemeinden des Landes dokumentiert sich der
Niedergang der Wirtschaft im Gefolge der Rechtlosigkeit und des
wüsten Fehdewesens deutlich nicht nur in den schon erwähnten
Kirchenruinen untergegangener Dörfer, sondern auch in der Dürf-
tigkeit der kirchlichen Neubauten. Nur selten noch hat man es zur
Einwölbung gebracht. Das Mauerwerk, sei es aus Backstein oder
Feldstein, hat nicht mehr die Güte, die noch im 14. Jahrhundert
selbstverständlich war. Die Abmessungen sind bescheiden, einfach
rechteckig oder mit polygonalem Schluß. Die einzigen Neubauten,
die höheren Ansprüchen genügen und den Kirchen des 14. Jahr-
Hunderts ebenbürtig sind, sind die der beiden bischöflich ratzebur-
gischen Tafelgüter Hohenkirchen und Greffow und der Chor von
Kuppentin. Daneben stehen in den Küstenstrichen die mächtigen
Turmklötze von Diedrichshagen im Westen bis Levin im Osten, mit
ihren hohen achtseitigen Helmen immer noch Wahrzeichen trotzigen
westfälischen Bauerntums.

Während so auf dem Lande ein Niedergang deutlich spürbar ist,
kann in den Städten, vorab den Seestädten Rostock und Wismar,
trotz aller innerstädtischen Erschütterungen und Wirren von einem
solchen kaum die Rede sein, und das wirtschaftliche Aufblühen unter
der Regierung des trefflichen Herzogs Magnus ist auch sofort auf
kirchlichem Gebiet spürbar.

Dafür zeugt schon die Bautätigkeit. Die wismarschen Gemeinden
bauen unentwegt weiter an ihren beiden gewaltigen Neubauten
von St. Nikolai und St. .Georgen, mit denen sie ihre Hauptkirche
von St. Marien noch zu übertrumpfen gedenken. Das gigantische
Hochschiff von St. Nikolai wird 1460 eingewölbt, der Turm 1487
vollendet/) St. Georgen erhält vor 1497 sein Hochschiffsgewölbe.
Dann freilich stockt der Weiterbau; Turm und Chor bleiben unvoll-
endete) Ebenso hat Rostock den 1398 begonnenen Neubau seiner
Marienkirche erst im Laufe des 15. Jahrhunderts zu Ende gebracht;
1472 wird das Dach mit Kupfer gedeckt/) Dazu kommen dort die
drei mächtigen Türme von St. Petri, Nikolai und Iakobi, letzterer
nach Einsturz des alten Turmes (1465). Ebenso hat Stralsund den
Neubau seiner Marienkirche erst 1473 beendet.

Aber auch in den kleineren Städten ruhte die Bautätigkeit nicht.
Malchin begann den schönen Neubau seiner Kirche nach einem Brande
von 1397; Teterow hat sein basilikales Schiff, die Georgenkirche in

i) Schröder, Papist. Meckl. II, 2135. 2382. 2419. -) Ebenda S. 2238.
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Parchim ihren Chor mit Umgang im Lause des 15. Jahrhunderts
errichtet. In Woldegk begann der Neubau der Kirche 1443, in
Ribnitz der des Chores 1437. Bald darauf muß auch Gadebusch den
seinen begonnen haben. Endlich hat die Stadtkirche von Güstrow
nach dem großen Brande von 1508 einen durchgreifenden Durch-
bau erfahren. Das größte Unternehmen aber war der 1464 be-
gonnene Neubau der Darguner Klosterkirche, wiederum ein Werk
von ungewöhnlichen Maßen, das jedoch unvollendet geblieben ist;
nur Chor und Querschiff sind bis zum Beginn der Reformation
fertiggestellt worden, die dann dem Weiterbau ein Ende machte.
Auch die Nonnenklöster von Rehna (1430—56) und Zarrentin (1460)
errichteten an Stelle der alten stattlichere Neubauten, und endlich
das Antoniterkloster Tempzin seine dreischissige Hallenkirche (um
1500). Im übrigen ist das 15. Jahrhundert das zahlreicher Ka-
pellen/)

Alle diese Bauten sind wesentlich aus Mitteln errichtet, welche
die nicht ermüdende Frömmigkeit ununterbrochen stiftete, wie denn,
um ein Beispiel zu nennen, die Darguner Kirche noch heute eine
Gedenktafel enthält, welche alle Gaben verzeichnet, die von den
Herzogen und den „duchtigen Mannen" des Landes zum Neubau
gegeben worden sind/) oder Wismar, wo die Hochschiffswölbung
von St. Nikolai, die Glocken und das große Orgelwerk (1460) von
dem Bürger Gerd Sasse gestiftet wurden.

Vor allem aber warf sich in den letzten Jahrzehnten des Jahr-
Hunderts der fromme Stiftungseifer auf die Ausstattung der Kirchen
und Kapellen mit geschnitzten Altarschreinen, Kruzifixen, erzge-
goffenen Taufen, Monstranzen, Kelchen, Kußkreuzen und anderen
Gefäßen, kostbaren Altarbekleidungen, Heiligenbildern und deren
Schmuck. Es find in Mecklenburg noch heute nicht weniger als 170
mittelalterliche Altarschreine vorhanden, dazu zahlreiche Reste von
weiteren, die mit wenigen Ausnahmen alle aus dieser letzten Zeit
vor der Reformation stammen. Von den gewaltigen, geöffnet mehr
als zehn Meter breiten Schreinen der Georgenkirche in Wismar,
der Nikolaikirche in Rostock oder des Güstrower Doms mit ihrer
Masse von Heiligen bis zu den kleinen und auch künstlerisch be-
scheidenen in den Dorfkirchen, die nur wenige Heilige enthalten,
füllte eine immer noch wachsende Menge von goldschimmernden
Schreinen die Altäre des Landes. In Wismar und Rostock befanden
sich leistungsfähige Werkstätten dieser Kunst, welche in ihrer Eigen-
art deutlich erkennbar sind/) Bei höheren Ansprüchen hielt man
sich an die niederdeutsche Kunstmetropole Lübeck, aus der u. a. der
Hochaltar von Rehna, der Gadebuscher Annenaltar und vielleicht

3) Schmaltz, Die Kirchenbauten Mecklenburgs, S. 59—68.
4) Schlie a. a. O. I, 551 ff.
°) Aus Wismar stammt u. a. der Tempziner Altarschrein und der von St. Georgen

in Parchim, über den der 1421 mit dem wismarschen Meister geschlosseneVertrag noch
vorhanden ist. 1505 bestellten die Provisoren der Kirche in Sternberg bei dem Wismar-
schen Meister Kellermann eine Altartafel, die geöffnet zwölf Ellen weit sein sollte.
(Schröder, Papist. Meckl. II, 2750.) Über Rostock F. A. Martens, Der Dreikönigs-
altar der ehemal. Johannis-Kirche i. R. (Beitr. z. Gesch. d. Stadt Rost, Bd. 18 [1933].)

Schmaltz, Kirchengeschtchte Mecklenburgs. I. Bd. 273



auch der wismarsche Krämeraltar stammen. Der Hafenort Warne-

münde bezog 1475 seinen schönen Schrein aus Danzig, und als die

Stadt Güstrow ihre Pfarrkirche nach dem großen Stadtbrande von

1308 wiederherstellte, wandte sie sich an die berühmten flandrischen
Werkstätten; 1522 erhielt sie ihren Hochaltar, ein Werk von einer

in Mecklenburg unerhörten Pracht, aus Brüssel.
Neben die Altarschreine treten einzelne plastische Andachtsbilder,

wie die Gestalt des Schmerzensmannes oder des kreuztragenden

Christus, des heiligen Christophorus, vor allem aber der Mutter
Gottes. Besonderer Beliebtheit erfreute sich auch die schmerzensreiche
Mutter mit dem Leichnam des Sohnes auf dem Schöße, „Maria

tor Medelidinge" genannt; wundertätige Bilder dieser, zu denen

man wallfahrtete, beherbergten, wie schon gesagt, die Marienkirche

in Rostock und die Dorfkirche in Zurow. Auch die meisten Triumph-
kruzifixe bzw. Kreuzigungsgruppen entstammen dieser Zeit. Zu den

älteren gehört die wundervolle Gruppe von Malchin (um 1430), zu

den jüngeren die ehemalige, 1470 gestiftete der Nikolaikirche in Wis-

mar und ihr heutiger aus der Dominikanerkirche stammender Ersatz,

der zweite Doberaner Kruzifixus, die von Dreveskirchen, Mestlin

und andere mehr.
Dazu kommen die erzgegossenen Taufen von Schwerin (ca. 1430),

Gadebufch (1450), Bützow (1474), Kröpelin (1508) und St. Petri in
Rostock (1512) und weiter die große Mehrzahl der erhaltenen mittel-
alterlichen Kelche, Monstranzen, Kußkreuze usw. Zu welcher Masse

der Silberschatz einer Kirche anwachsen konnte, zeigt ein Inventar
der Nikolaikirche in Rostock von 1511. Sie besaß 34 Kelche, 3 Mon-
stranzen, 2 Marien-, 2 Nikolausbilder, 3 Kreuze, 1 Weihrauchfaß,
2 Meßkannen, 6 Pazifikale, 1 Krankenberichtbüchfe, 1 Agnus dei,

1 Ölgefäß, 1 Glocke, alles aus Silber, weiter 18 Ornate, Altarlaken,
Spangen, Korallenschnüre usw. Das silberne Marienbild in der
Kirche hatte 6 Mäntel, 3 Kränze, 8 Perlenschnüre, 2 Paternoster,
2 Korallenschnüre, 2 Monstranzen und eine Reihe Ringe/) Dabei
war die Nikolaikirche längst nicht die reichste der Rostocker Kirchen.
Oder ein anderes Beispiel: Rostock konnte 1535 allein seinen beiden
Klosterkirchen und der Gertrudkapelle 2000 Lot Kirchensilber ent-
nehmen und zur Führung des dänischen Krieges einschmelzen, Wis-
mar sogar 6400 Lot.

Ebenso zeigt sich an dem Wachsen des kirchlichen Vermögens,
daß die Gebefreudigkeit nicht erlahmt war, vielmehr, seitdem mit der
Regierung des Herzogs Magnus wieder Friede und geordnete Ver-
Hältnisse zurückzukehren begonnen hatten, einen neuen Auftrieb er-
lebte. Als Beispiel mag der mindere Kaland im Wismar dienen,
der zwischen 1420 und 1475 neunmal, zwischen 1475 und 1517 aber
nicht weniger als 47mal größere oder kleinere Kapitalien belegen

konnte/) Neben ihm haben auch der große Kaland, die St. Annen-
und Gertrudenbrüderschaft, die Priesterschaften und Fabriken der

«) Crull, Kleinodien b. St. Nikolaikirche in Rostock im Mittelalter. (Beitr. zur

Gesch. d. Stadt Rostock, 5, S. 382—400.)
7) Schröder, Papist. Meckl. II, passim.
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einzelnen Kirchen immer wieder Kapital auf Rente gegeben. Ebenso -

sammelten auch einzelne Vikarien, Marienzeitenstiftungen und der-
gleichen aus größeren und kleineren Gaben Vermögen an, das sie
vorzugsweise in ritterschaftlichen Grundstücken in weitem Umkreife
belegten. Eben hierdurch entstand die tiefe Verschuldung vornehm-
lich der Ritterschaft gegenüber der Kirche, die letztlich zum Verlust
fast des ganzen Kapitalvermögens der Kirchen und kirchlichen Stif-
tungen führte.

So mehrt sich denn auch dauernd die Masse der Memorien- und
Seelmessenstiftungen: so zähle ich von 1420 bis 1517 in Wismar
nicht weniger als 50 ständige Messen, die in dieser Zeit gestiftet sind.
Auch die Stiftung von Vikarien geht unentwegt fort; es sind in Wis-
mar von 1425 bis 1500 noch zehn solcheneue Priesterstellen begründet
worden.«) Auch in Dorfkirchen kommt es noch zu solchen Vikarien-
griindungen; so in Vietlübbe (1421), Hohenkirchen (1466), Rems-
Hägen (1500) und Müsselmow, wo Helmut von Plessen 1509 nicht
weniger als drei Vikarien stiftet, nachdem er bereits vorher in dem
Städtchen Brüel vier Vikarien gestiftet hatte.')

Nach wie vor werden in Testamenten Kirchen, Klöster, Hospitale,
Bruderschaften und Arme bedacht. So stiftet der uns schon bekannte
Matthias Axekow 1439 und 1445 reiche Seelenmessen für sich und
seine Familie in Doberan und in seinem Testament Renten für Licht
zum Versehgang und den armen Siechen zu Schuhen, Leinwand und

Tuch.") So stiftet 1431 Sievert von Oertzen zu Roggow ebenfalls
in Doberan fein Gedächtnis mit einer jährlichen Rente von 20 Mark,
mit denen Straßburger Tuch für die Kutten der Mönche, Bier für den
Konvent, Kleidung und Schuhe für die Armen am Tor beschafft
werden sollen.") So oermacht der Georgenpfarrer Jafpar Wilde
zu Wismar 1495 in seinem Testament je 50 Mark den Vikaren seiner
Kirche und der von St. Nikolai für sein Gedächtnis, 50 Mark dem
minderen Kaland, 100 Mark dem großen, 400 Mark zum Brautschatz
für vier arme Jungfrauen, — auch das war ein häufig wiederkehren-
des besonders verdienstliches Werk") —, ein Haus und zwei Buden
zu Seelbädern für Arme, drei Häuser zu Vikarien, je 50 Mark dem
Dom in Lübeck und in Schwerin,— er war in beiden Domherr —,

für sein Gedächtnis und eine weitere Rente den Siechen in St. Jakob
vor Wismar. Ein wismarscher Bürgermeister bedenkt 1500 in seinem
Testament neben seiner Gedächtnisstiftung in St. Marien und
St. Georg die Siechen zu St. Jakob, zu Dambeck, Weitendorf, Bukow,
Kröpelin und Grevesmühlen sowie die Dominikaner und Franzis-

kaner.") Und dergleichen Testamente sind keine Seltenheit, über-
all handelt es sich dabei um Fürbitten für die Seele des Testators,
und die Masse der für ihn eingelegten Bitten soll den Erfolg ver-
bürgen.

8) Ebenda.
») Schröder, Pap. Meckl. II, 2662. 2799.

10) Archiv Schwerin, Doberan. Urk. Nr. 378. 397 f. Schröder a. a. O. 2036.

") Archiv Schwerin, Doberan. Urk. Nr. 366.

") z. B. Schröder a. a. O. 2760. 2787. «) Schröder a. a. O. 2557. 2656.
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So blühten denn auch die geistlichen Bruderschaften, die ja wesent-
lich denselben Zweck, für die Errettung der Seelen ihrer Mitglieder
zu sorgen, verfolgten, mehr wie je. Wir hatten gesehen, wie 1367
der Bischof von Schwerin auf Verlangen des diesen Genossenschaften
gegenüber argwöhnischen Rostocker Rates alle solche Vereinigungen,
mit Ausnahme des großen Kalandes, aufgehoben und verboten
hatte. Das Verbot hatte nicht lange gewirkt, obgleich es noch 1421
wiederholt worden war;") im Laufe des IS. Jahrhunderts find sie
wieder da und zahlreicher als vorher; zu Ende desselben bestehen
dort an St. Marien der große oder Herrenkaland, zu dem alle
Pfarrer des Rostocker Archidiakonats sowie die Rostocker Bürger-
meister und Ratsherren gehörten und dessen Mitglieder auch die
Fürsten von alters waren, weiter der Priesterkaland unserer lieben
Frau, der Elendenkalend des heil. Leichnams, die Bruderschaft un-
serer lieben Frau der Rigafahrer, die Bruderschaft des heil. Olav
der Wikerfahrer und die der Marienzeitensänger; an St. Jakobi der
Kaland des heil. Leichnams und St. Jakobi und die Bruderschaft
des heil. Kreuzes; an St. Petri der Kaland und die Bruderschaft
St. Annen; an St. Nikolai der Kaland der heil. Jungfrau und die
Bruderschaft der Mariensänger; endlich an St. Johannis wiederum
ein Kaland und die beiden Bruderschaften der heil. Dreifaltigkeit
der Landfahrer-Krämer und die der heil, drei Könige.") — In
einer Stadt von etwa 12 000 Einwohnern neben den Zünften, die
ja ebenfalls auf das Seelenheil ihrer Mitglieder bedacht waren und
durchweg einen eigenen Altar, Kapelle oder doch eine Vikarie zu
diesem Zwecke besaßen, nicht weniger als 15 geistliche Bruderschaften,
deren eigentlicher Zweck hier lag. Nicht ganz so viele gab es in Wis-
mar, doch bestanden auch hier neben dem großen und dem minderen
Kaland noch die Bruderschaften St. Christophori und der 11000
Jungfrauen, St. Annen und Gertrudis, St. Marien und Gertrudis,
des Rosenkranzes und die der Schustergesellen, für deren Verstorbene
täglich am Laurentiusaltar in der Minoritenkirche Messe gelesen
wurde, und die ihre brennenden Lichter vor dem Chor der Kirche
hängen hatten. Auch die im wesentlichen der Geselligkeit der höheren
Schichten dienende Papageiengesellschaft hatte ihre eigene Vikarie
in St. Marien und ließ regelmäßig für ihre Verstorbenen Messe
lesen/") Wie stark die Inanspruchnahme der Bruderschaften durch
diese Gedächtnisfeiern werden konnte, zeigt eine Aufstellung des
minderen Kalands in Wismar von 1517; er hatte im Laufe des
Jahres nicht weniger als 182 solcher Feiern zu halten.

Auch die kleineren Städte hatten natürlich ihre geistlichenBruder-
schaften oder, wie man sie auch nannte, Gilden. So bestanden in
Güstrow die fünf der heil. Katharina, des heil. Bartholomäus, des
heil. Urban, des heil. Martin sowie die des heil. Gregorius und
Augustinus. In Teterow gab es die vier Gilden der Priester, d. h.

") Schröder, Papist. Meckl. II, 1849.
") Crull, Geistliche Bruderschaften in Rostock. (Beitr. z. Gesch. der Stadt Rostock

IX, 33 ff.)
«) Schröder, Papist. Meckl. II, 1875. 1914 f. 2040 ff. 2555. 2816. 2884 ff.
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wohl des eigentlichen Kalands, der heil. Katharina und der Elenden,
des heil. Iakobus und die des heil. Leichnams; in Schwerin die
beiden Bruderschaften St. Johannis und St. Ewalds, in Krakow
die unserer lieben Frauen und die St. Annens, in Parchim die des
heil. Leichnams, des heil. Kreuzes, unserer lieben Frauen, in Stern-
berg den Priesterkaland, den Ritterkaland und seit 1507 die Bruder-
schaft des heil. Blutes und St. Annen,") und so geht es weiter.
Selbst eine so kleine Ortschaft wie Lübz, die noch nicht einmal Stadt
war, hatte ihre vier Gilden, des heil. Leichnams, unserer lieben
Frau, St. Annen und St. Katharinen.^) Auch auf den Dörfern gab
es durchweg derartige Gilden.

Alle diese geistlichen Genossenschaften aber dienten nebenher auch
der Geselligkeit. Aus die Erfüllung ihrer geistlichen Pflichten in Ab-
Haltung von Vigilien, Seelmessen und Fürbittgebeten folgte ein fest-
licher Schmaus, und hier herrschte meist ein ungebundenes Genießen,
wie denn ein derber, vielfach maßloser materieller Lebensgenuß in
Essen und Trinken und anderem unmittelbar neben der Frömmig-
keit und Askese als Charakteristikum der Zeit steht.

Erhalten ist uns das kurz nach 1500 niedergeschriebene Buch der
Gregors- und Augustinusbruderschaft in Güstrow, das uns ein leben-
diges Bild des Lebens dieser Genossenschaften gibt.") Sie besteht
aus 20 Geistlichen und zwei Laiendienern. Wer in sie eintritt, hat
eine Mark und ein Pfund Wachs zu Lichtern zu zahlen und sich zu
30 Vigilien und Seelmessen für die verstorbenen Mitglieder zu ver-
pflichten. Zweimal im Jahre, an den Sonntagen nach Gregor und
Augustin, kommen alle Brüder in der Pfarrkirche zusammen und
halten Bigilie pro defunctis fratribus. Darauf begeben sie sich in das
Haus desjenigen Bruders, der an der Reihe ist, zu einer Mahlzeit,
bei der es gebratene Heringe mit Senf, Hecht mit Rosinen, Hecht mit
Pfeffer und Salz und als Nachtisch Äpfel und Nüsse gibt. Am
folgenden Tage halten sie in der Kirche eine missa pro defunctis, bei
der sie alle opfern, und sodann die Messe der Heiligen Gregor und
Augustin. Darauf waschen der Senior, ein Diakon und ein Sub-
diakon zwölf armen Schülern die Füße und geben jedem zwei Pfen-
nige. Dann wird das Ganze wieder mit einem festlichen Mahle be-
schloffen, bei dem es Heringe mit Senf, Stockfisch mit Mohnmilch,
Gallert, gekochte Feigen, trockenen Hecht mit Pfeffer, Weinmus, ge-
bratenen Hecht, Krapfen und schließlichwieder Äpfel und Nüsse gibt.
Das ist die Speisenfolge am Gregorstage. Am Augustinstage gibt
es abends nach der Bigilie gebratene Kücken, Käse und Butter,
Früchte; am folgenden Tage nach der Messe Schaffleisch mit Pfeffer,
Schmorbraten, Hühner mit Tunke von Mandeln und Rosinen, Wein-
mus, Käse und Butter und Früchte. Es folgt noch ein zweites Mahl
am Schluß mit Schaffleisch und Mohrrüben, Weinmus, gebratenen
Kücken, Käse und Butter. Natürlich wird dabei auch getrunken, aber
es ist verboten, sich mit gleichen Quanten zuzutrinken. Typisch aber

K. Schmidt, Das heilige Blut von Sternberg, S. 33.

») Bericht des B. Monnik von 1513. (MIbb. 57, 179—277.)
«) MIbb, 44, 3—32.
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ist, daß Beleidigungen mit einer Tonne Vier bestraft werden. Die
neu aufgenommenen Brüder haben den älteren im Hause des Pro-
kurators eine Mahlzeit zu veranstalten, die ihnen mit zwei Mark be-
rechnet wird. Verarmte Brüder sind zu unterstützen. Stirbt ein
Bruder, so tragen ihn die jüngeren zu Grabe; alle nehmen an seiner
Leichenfeier teil. Jeder Bruder hat in seinem Testament die Bruder-
schaft zu bedenken und täglich für die Verstorbenen zu beten. So
steht auch hier derber und reichlicher Genuß unmittelbar neben der
Übung der Frömmigkeit.^)

Ja, diese unmäßige materielle Genußsucht war so im Zunehmen,
daß die weltlichen Obrigkeiten sich dauernd genötigt sahen einzu-
schreiten, um sie einzudämmen. Die Einkleidung einer Nonne oder
Begine war nicht nur, wenn es sich um eine Fürstentochter handelte,
wie die Herzogin Ursula, die 1522 in Ribnitz gekleidet wurde, eine
Festlichkeit, die mit großem Pomp begangen wurde,") sondern auch,
wenn es nur um eine Bürgertochter ging. Schon früher hatte der
Rat von Wismar verboten, daß mehr als zwei Wagen voll Gästen
an solchem Aufzug und Fest teilnahmen: 1420 sah er sich erneut zu
Einschränkungen veranlaßt und bestimmte, daß bei der Aufnahme
einer Begine nur zwei Frauen zugegen sein dürften, bei ihrer Ein-
kleidung und dem darauf folgenden Schmaus nicht mehr als vier
Männer und 20 Frauen.^) Ähnliche Verordnungen gegen über-
mäßigen Luxus erließen auch andere Städte. Schließlich nahmen
sich auch die Landesherren der Sache an. Die mecklenburgische
Polizeiordnung von 1516 enthält eine ganze Reihe derartiger Be-
stimmungen: zu Hochzeiten sollen nicht mehr als 24 Personen einge¬
laden werden: es darf dabei nur zwei Mahlzeiten geben. Verboten
wird der Brauthahnen, ein Zuckergebäck, das Hahnenbier, und daß
Braut und Bräutigam die Verwandten beschenken. Auch die Ge-
schenke an das junge Paar werden beschränkt; die „Biddelkosten"
vor der Hochzeit werden verboten, desgleichen die Kindelbiere, die
Gildenfeste auf den Dörfern mit Ausnahme der Pfingstgilde; auch
die Gelage des Rates und der Zünfte in den Städten sollen einge-
schränkt werden. Alle diese Verordnungen, so gut sie gemeint waren,
waren doch undurchführbar; das zeigt schon ihre fortwährende Wie-
derholung im 16. Jahrhundert. Die Genußfreudigkeit des Volkes
ließ sich nicht eindämmen.

Auch bei dem immer noch blühenden, ja, zum Teil gesteigerten
Wallfahrtswesen kann man fragen, ob die eingeborene deutsche
Wanderlust, der germanische Drang in die Ferne, oder die Glut der
Frömmigkeit und die Sorge um das Heil der Seele das stärker trei-
bende Motiv war. Jedenfalls aber dokumentiert sich in ihm die
innere Unruhe der Frömmigkeit dieser letzten Zeit vor der Refor-
mation. Schon daß Jakobus, der Schutzpatron der Pilger, zu den
beliebtesten Heiligen gehört, daß es Iakobus- oder Ewalds-Bruder-

20) Auch die Rechnung des minderen Kaland in Wismar für eine Kollation im
Jahre 1517 läßt tief blicken. (Schröder, Papist. Meckl. II, 2883.)

21) Slaggert zu 1522 (hrsg. von Techen, S. 129).
22) Schröder, Papist. Meckl. H, 1844 f.
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schaften gab, deren Zweck die Förderung der Wallfahrt zu diesen
Heiligen war, daß fast jede Stadt ihr Gertrudenspital vor dem Tore
zur Aufnahme der Pilger und Elenden hatte, ist ein Zeichen dafür.
Die Nüchternheit der Hansestädte suchte diesen Drang einzudämmen;
1419 verbietet Wismar von neuem die Wallfahrt nach Aachen und
zu St. Ewald. Das Verbot wird auch jetzt geringe Wirkung gehabt
haben. Es ist noch mehrfach wiederholt worden; zuletzt 1480.

Dieser Trieb zur Pilgerfahrt ging durch alle Schichten der Be-
völkerung vom Landesherrn bis zum Bauern; 1470 wallfahrtet«
Herzog Ulrich von Stargard mit großem Gefolge nach Jerusalem;
die Fahrt ging über Venedig nach Jaffa. In Jerusalem blieb der
junge Herzog Magnus von Mecklenburg, der auch mit von der
Fahrt war, zurück, während Herzog Ulrich, um für sich als den letz-
ten seines Stammes einen Sohn zu erbitten, noch weiter durch die
Wüste zum Sinaiberge und dem berühmten Kloster der heiligen
Katharina pilgerte und endlich auch ihr Grab in Alexandrien auf-
suchte. In seiner Begleitung war auch Bertold Kerkhos, der Bürger-
meister von Rostock. Neun Jahre später wallfahrtete Herzog Bal-
thasar von Mecklenburg, nachdem er sein Bischofsamt niedergelegt
hatte, nach Jerusalem und ließ sich dort zum Ritter des Heiligen
Grabes schlagen, und abermals 1492, diesmal in Begleitung des
Neubrandenburger Bürgermeisters Moritz Gliencke. Und wieder
sechs Jahre darauf (1498) pilgerte er nach S. Jago in Spanien.23)
Auch unter dem landfässigen Adel war mancher, der seine Wallfahrt

unternahm, Matthias Axekow pilgerte zu St. Ewald und nach Mariae
Einsiedeln, und Siegfried von Oertzen starb 1447 auf seiner Pilger-

fahrt in Jerusalem und wurde auf dem Berge Zion begraben.") Bei

Bürgern und Bauern war die Wallfahrt nach Aachen und S. Jago

oder zum heiligen Ewald (Theobald) in Thann besonders beliebt.

Das Buch der Wunder des heiligen Theobald^) verzeichnet eine

ganze Reihe von mecklenburgischen Bürgern und Bauern, die zu ihm
gewallfahrtet sind, weil er sie wunderbar aus Gefangenschaft, aus
Feuersbrunst, aus Seenot, aus Krankheit, aus dem Wahnsinn ge-

rettet hat. Daneben erscheint Wilsnack, das ja lange Zeit einen

enormen Massenbesuch hatte. Häufig sind auch Pilgerfahrten als

Sühne für begangene Verbrechen. So muß 1430 zur Sühne für

den an dem Bürgermeister Banzkow begangenen Justizmord je ein
wismarscher Bürger nach Rom, S. Jago und zu St. Ewald pilgern,

oder 1308 ein anderer Wismaraner zur Sühne für einen begangenen

Totschlag nach Sternberg, Wilsnack und S. Jago wallfahrten,2°)
oder 1480 die Stadt Friedland zur Sühne für die Erschlagung zweier
Ihlenfeld in einer Fehde je einen Pilger nach Aachen, Wilsnack,
Golmberg und Boderftede senden") Wer im Lande bleibt, pilgert

zum heiligen Blut im Schweriner Dom oder in Güstrow oder zum

23) Boß, Die Pilgerreisen des Herzogs Balthasar von Mecklenburg. (MAbb. 6g,

136—68.) 24) Schröder, Papist. Meckl. II, 2058.

26) Techen, Der Nothelfer St. Theobald (Ewald). (MMb. 60, 169 ff.)

2°) Schröder, Papist. Meckl. II, 1901 f. 2788.

'") Frank, Altes und neues Mecklenburg, I. Vm, Kap. 20, S. 175 f.
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heiligen Antonius in Tempzin oder St. Johannes in Eixen. Diese
letzteren beiden scheinen besonders in Lübeck beliebt gewesen zu sein
und werden dort auch in Testamenten bedacht.^) Und nun sollte
auch Mecklenburg seinen Wallfahrtsort erhalten, der von weither
Pilgerscharen anzog. Im Jahre 1492 wurden in Sternberg einige
Juden beschuldigt, sich von dem dortigen Priester Peter Däne, einem
offenkundigen Konkubinarius, eine geweihte Hostie verschafft und
diese bei Gelegenheit einer Hochzeit mit Nadeln durchstochen zu
haben. Natürlich blutete der gemarterte Leib des Herrn. In ihrem
Schrecken über das schauerliche Wunder vergruben die Juden die
blutige Hostie im Boden des dortigen herzoglichen Hofes, aber sie
wurde gefunden, die Herzoge selbst nahmen sich der Sache an. Die
Juden gestanden auf der Folter alles, was sie sollten, und wurden,
20 an der Zahl, auf dem Iudenberge bei Sternberg verbrannt, der
pflichtvergessene Priester in Rostock zum Tode verurteilt und ge-

vierteilt.^) Die Folge war, daß alle Juden aus dem Lande ge-
wiesen wurden und Mecklenburg auf Jahrhunderte ohne Juden
war. Aber nun hatte das Land fein neues und zugkräftiges Wun-
der. Alsbald setzte ein Wallfahrten zu der blutigen Hostie ein; eine
eigene Kapelle mußte für ihre Verehrung errichtet, eine eigene Prie-
sterfchaft angestellt werden. Die Herzoge traten ihren Hof, in dem
die Hostie gefunden worden war, zur Gründung eines Klosters ab.
Der Zulauf war außerordentlich groß und kam z. T. von weither;
1497 wallfahrtet« z. B. der Graf Everwin von Bentheim mit seiner
Gemahlin Jngeborg dorthin, im selben Jahre die Gräfin von Lin-
dow, eine geborene Herzogin von Sachsen, 1506 die Königin Chri-
stine von Dänemark;^) 1521 der Landvogt der Niederlausitz mit nicht
weniger als 50 Pferden.") 1505 sendet gar ein Groninger Testator
einen Pilger nach Sternberg.^) 1497 stiftete die Stadt Kolberg aus
Anlaß eines überstandenen Sturmes ein silbernes Bild der Stadt

dorthin;^) 1514 sogar Papst Leo X. einen vergoldeten Kelch.")
Reimer Kock,der selbst in Sternberg war und dort die lebensgroßen
Wachsbilder des Königs Hans von Dänemark und des Markgrafen
von Brandenburg sah, spricht von Wallfahrern aus Dänemark, Nor-
wegen, Schweden, Finnland, Livland, Polen, Böhmen, Holland,
Brabant und Frankreich.^)

Dem entsprachen die Einnahmen; ein Drittel von ihnen stand
dem Pfarrer zu, wodurch die Pfarre zu einer vielbegehrten Pfründe
wurde, ein zweites Drittel der Blutskapelle und den in ihr amtieren-
den Priestern: das dritte wurde von den Landesherren als Patronen
für andere geistliche Zwecke verwendet, und zwar zunächst für den
Bau der Blutskapelle selbst, sodann für das Schweriner Domkapitel.
Als aber die jährlichen Einnahmen die Summe von 400 Gulden

*8) Schröder, Papist. Meckl., 1863. 1939. 2005. 2147. 2747. 2787.

-->) Schröder, Papist. Meckl. II, 2468 ff. 2518 ff. 2525 ff.
30) Frank, Altes und neues Mecklenburg, I. IX, Kap. 2, S. 19.
31) K. Schmidt, Das heilige Blut von Sternberg, S. 24.
---) MIbb. 21, 72. 75 ff. Schröder a. a. O. 2597. ") Ebenda 2825.

35) Chron. v. Lübeckzu 1491.
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überstiegen, erbat sich Herzog Heinrich 1515 vom Papste die Er-
mächtigung, das Opfergeld bis auf dem Pfarrer zuzuweisende 100
Gulden für arme Klöster und besonders für Iungfrauenklöster ver-
wenden zu dürfen.^)

Ernste und tiefer blickende Männer freilich, wie der schon ge-
nannte Kartäuser Vicke Dessin, standen diesem ganzen Wallfahrts-
wesen mit einer gewissen Skepsis gegenüber: „Wat helpet to Rome
geweset, to Iherusalem unde Gelosft gedahn, unde darbi nicht ge-
betert unde vullenbracht mit den Werken," schreibt er 1477 an
Herzog Magnus, der als Pilger an beiden Orten gewesen war, in
dem schon zitierten Briese.")

Was zu diesen Wallfahrtsorten trieb, das war vor allem der
Gewinn des durch ihren Besuch zu erwerbenden Ablasses. Aber sie
waren es nicht allein, die mit solchem Ablaß begabt waren; auch der
Besuch zahlreicher anderer Kirchen und Kapellen brachte solchen,
wenn auch meist in geringerem Maße. So enthält der schon ge-
nannte Schweriner Ordinarius von 1518 ein Verzeichnis aller durch
den Besuch des Domes zu gewinnenden Ablässe. Hier werden außer
den Sonn- und Freitagen noch 27 weitere Tage aufgeführt, an denen
je fünf bis 50 Jahre, im ganzen ca. 1300 Jahre Ablaß zu verdienen
sind, über besonders reiche Ablässe verfügte auch die Doberaner
Kirche und die Blutskapelle im Dom zu Güstrow.^) Dazu kamen
immer neue Arten der Frömmigkeitsübung auf, die auch wieder mit
Ablässen bedacht wurden. Zu ihnen gehören vor allem die Kreuzweg-
stationen und die Betrachtung des bitteren Leidens Christi. Erstere,
von Ierusalemspilgern von dorther in die Heimat übertragen, be-
gegnen uns zuerst in Doberan, das um 1500 solche Stationen er-
richtet hatte;'") 1517 werden sie auch in einem wismarschen Testament
erwähnt. Auch bei der Petrikirche in Rostock gab es Kreuzweg-
stationen, von deren einer das in Kalkstein gehauene Reliefbild noch
erhalten ist.40) Älter ist die Betrachtung des bitteren Leidens Christi,
doch kommt sie in Mecklenburg erst im 15. Jahrhundert auf. Ihre
Symbole sind vornehmlich der „Ölberg", d. h. die Gethsemaneszene,
der „Schmerzensmann", der kreuztragende Christus und die Mutter
mit dem Leichnam des Sohnes in ihrem Schöße, namentlich von der
letzteren sind noch eine ganze Reihe von Schnitzbildern erhalten,
durchweg aus der zweiten Hälfte des Jahrhunderts. Auch Stiftungen
für diese Andacht kommen vor. So stiftet 1424 Detlev Negendank
oen Siechen im Spital zu Weitendorf eine Rente, damit sie u. a. alle
Freitage in Betrachtung des Leidens Christi um den Friedhof gehen,
und 1500 stiftet der Marienpfarrer in Wismar einen Acker,von dessen
Ertrag die große Glocke aller drei Pfarrkirchen jeden Mittwoch zu

38) Archiv Schwerin, Religio eatholica; MIbb. 12, 265 ff. «) MIbb. 16, 7.

ss) Schröder, Papist. Meckl. H, 2269.

39) Die ältesten Kreuzwegstationen in Deutschland finden sich in Lübeckan der Ja-
kobikirche,sie stammen von 1468. (Dehio, Handbuch der deutschen Kunstdenkmäler II,

262.)
40) Archiv Schwerin, Doberan, llrk. Nr. 439; Schröder, Papist. Meckl. II, 2875;

Schlie I, 115.
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Ehren des Leidens Christi gezogen wird, wie das Freitags schon ge-

schah.") Wie denn überhaupt zu bemerken ist, daß der Kreuzestod
Christi immer mehr in den Mittelpunkt der Frömmigkeit zu rücken be-
ginnt. Seit alters hatte der Kruzifixus seinen Platz gehabt imTriumph-
bogen der Kirchen bzw. über dem Laienaltar; jetzt dringt er immer
häufiger auch in das Mittelfeld des Altarschreines, vorab des Hoch-
altares, ein, wo bis dahin Christus und seine Mutter auf dem
Himmelsthrone das Herkömmliche gewesen waren. Dahin weist
auch, daß jetzt das erste in mecklenburgischem Dialekt verfaßte Kar-
freitagslied erscheint.^) Es lehnt sich lose an das altchristliche „Crux
fidelis" des Venantius Fortunatus an, ist aber namentlich in der
Schilderung der Kreuzesqual original.

An dem Kruze seh den Heren
an sik driwende groten Storm,
hangende stumm an groten Sweren,
mißgehandelt so een Worm,

Dorgeslagen Hende unde Foete.
De maken uns unsen Kummer soete.

All to Lewe sinen Lewen
mit Dorne em sin Howet gekronet;
mißgerekent lijk den Dewen,
vor der Werwe ganz verhonet,

bloet gestrecket sine Veen:
armer Elend ne geseen.

O du werdige Kruze frone,
eddeler Vom is ne gehört.

Und im „Spegel der Samitticheit" heißt es: wenn der Priester
am Karfreitag das Kreuz aufhebt, dann „knie nedder unde fprek:
O Here, wi anbeden din Kruze unde lawen unde anbeden dine hilge
Marter, wente dorch dat Kruze is de Freude kamen in de Werft".

Neben Christus, und ihn immer wieder verdrängend, aber steht
ein gerade in dieser letzten Zeit vor der Reformation gesteigerter
Heiligenkult, in dem die Gottesmutter bei weitem den ersten Platz
einnimmt. Neben die althergebrachten Hören treten jetzt in fast allen
Stadtkirchen die Marienzeiten.Die Mutter überstrahlt in der
Volksfrömmigkeit sogar den Sohn, und die volkstümliche Predigt
konnte sich nicht genug tun, sie zu erhöhen. Als Beispiel mag das
Konzept einer an Visitatio Markte in der Dorfkirche von Zierzow
bei Grabow gehaltenen Predigt dienen, in der jene Geschichtevon
dem argen Sünder erzählt wird, dem der Priester auch das Sterbe-
sakrament versagt, der sich aber mit seinem letzten Seufzer an die

") Schröder a. a. O. 1875. 2656.
42) Freybe, Das älteste meckl.Karfreitagslied (1899).
43) z. B. in Wismar St. Marien (Schröder, Papist. Meckl. II, 2612 ff.), in St. Ge-

org (2814), Rikolai (2141), Friedland (1912 f.), Schwerin, Schloßkapelle (2830), Stern¬
berg (Frank, Altes und neues Mecklenburg, I. VIII, Kap. 17, S. 157).
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Mutter Gottes wendet. Als er dann vor die Himmelspforte kommt,
begegnen ihm dort Jesus und seine Mutter, die ein wenig spazieren-
gegangen sind. Auch Jesus will ihn nicht in den Himmel hineinlassen
und erklärt, daß er allein die Tür sei. Darauf behauptet Maria, sei
er die Tür, so sei sie das Fenster und werde den Sünder, der sie an-
gerufen habe, durchs Fenster hineinlassen. „Also zog sie den Sünder
durchs Fenster in den Himmel."^)

Ein neu aufkommender Kult ist wie im übrigen Deutschland auch
der der heiligen Anna, der Mutter der Maria, — auch er ein Schoß-
ling des gesteigerten Marienkultes. Wir sahen bereits, daß in ver-
schiedenen Städten St. Annenbruderschaften entstanden. Ständige
Messen werden ihr zu Ehren gestiftet. Kaum eine Heiligengestalt
begegnet in den Altarschreinen um 1300 in Einzelgruppen so häufig
wie die heilige Anna selbdritt, d. h. mit Maria und dem Jesuskinde,
ja, diese Gruppe weitet sich aus zur heiligen Familie, indem Joseph
und Joachim, endlich auch die beiden anderen Marien mit ihren
Kindern und Männern hinzugefügt werden, wie in dem schönen
Marienaltar Konrad Lostes in der Bützower Stiftskirche. Ebenso ent-
halten die Inschriften zahlreicher Glocken dieser Zeit eine Anrufung
der heiligen Anna. Man weiß, welche Bedeutung die Verehrung
dieser Heiligen auch im Leben des jungen Luther gehabt hat/°)

Neu ist auch die Verehrung der heiligen Kummernus oder Wik-
gefortis, jener bärtigen gekreuzigten Jungfrau, die vor Kummer und
Armut bewahrt, welche, im 15. Jahrhundert in den Niederlanden
entstanden, auch in unser Land eindringt. Die Nikolaikirche in
Rostock enthält ihr Bild; ja, es findet sich auch in abgelegenen
Dorfkirchen, wie Retfchow und Karrenzin. Älter und nicht mit ihr
zu verwechseln ist der Kult des Sanctus Salvator oder, wie er in
Deutschland meist heißt, Sante Hulpe, jenes dem berühmten Santo
volto in Lucca nachgebildeten, mit einem langen Gewände bekleide-

ten Kruzifixus, dessen ältester Repräsentant der Kruzifixus des
Immerward in Braunschweig ist. Auch für ihn bietet die Nikolai-
kirche in Rostock eine Schnitzfigur und ein Wandbild des 15. Jahr-
Hunderts. Auch Grevesmühlen hatte eine Sante-Hulpe-Kapelle.

Dagegen ist die in Süddeutschland weitverbreitete Verehrung
der 14 Nothelfer in Mecklenburg nicht nachweisbar, wenn auch die
meisten von ihnen auch hier zu den beliebtesten Heiligen gehören,

so vor allem in den Seestädten der heilige Ehristophorus, dessen
riesengroßes Bild in den wismarschen Kirchen ganze Wände füllt
oder in Warnemünde als überlebensgroße Holzfigur steht. Im
übrigen sind es im ganzen die alten Heiligen, St. Katharina, Bar-

bara, Agnes, Margaretha, St. Georg, Antonius, Erasmus, Mauri-

tius, Stephanus, Laurentius, Nikolaus, Martin und Vitus. Häufiger
erscheinen auch die heilige Dorothea, Apollonia und Elisabeth: alle

tragen ihre besonderen Abzeichen und werden in besonderen Nöten
angerufen, St. Veit wegen Epilepsie und Veitstanz, Erasmus wegen

44) Archiv Schwerin, Kirchenvisitation von 1541/42.
Schaumkell, Der Kultus der heiligen Anna am Ausgange des Mittelalters

(1893).
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Magenbeschwerden, Antonius wegen Fleckfieber, Laurentius gegen
Feuersgefahr, Georg gegen Aussatz, Nikolaus gegen Seenot; Martin
war der Patron der Armen und Bettler, Margareta half bei Frauen-
krankheiten, Apollonia gegen Zahnweh. Wie anschaulich das Volk
die Hilfe dieser lieben Heiligen erlebte, dafür ein Beispiel: als 1435
die Stadt Ribnitz bis auf das Kloster völlig aufbrannte, sah man,
während die Nonnen in ihrem Chor weinend und betend auf den
Knien lagen, über demselben schwebend die Gestalt der heiligen
Klara, die mit ihrem Mantel das Feuer von ihrem Kloster ab-
wehrte.")

Dem gesteigerten Kult der Heiligen entspricht die ebenfalls ge-
steigerte Verehrung ihrer Reliquien. So stiftete, um ein Beispiel zu
nennen, 1488 der wismarsche Priester Mag. Ioh. Prange der dor-
tigen Georgenkirche eine Partikel vom Gebein des heiligen Georg,
die er in Riga erworben hatte; 1490 erwarb dieselbe Kirche einen
von den Schädeln der 11000 Ritter aus Rom, der dann mit großer
Prozession empfangen und in die Kirche gebracht wurde.") Aus
dem Kloster zum Heiligen Kreuz in Rostock sind zwei dieser letzten
Zeit angehörige Reliquienschreine erhalten,") in denen ca. 100 Par-
titeln in seidene Päckchen gewickelt, mit Flicken und Perlen verziert
und mit Aufschriften „Von Sunte Ursula", „Tönen von Sunte
Barbara" usw. versehen, enthalten sind. Die Masse muß es auch
hier machen, genau wie bei dem freilich größeren Reliquienschatz
Friedrichs des Weifen.

Zu allem kamen nun schließlich die immer neuen Ablässe, die
durch Ablaßlegaten, Prediger und Sammler im Lande vertrieben
wurden. Wir sahen bereits, daß die Fürsten beanspruchten, daß
ihre Genehmigung zu dem Vertrieb eingeholt wurde, und daß
diese häufig nur erteilt wurde, wenn der Fürst einen Anteil an dem
Ertrage erhielt. Immer größer wurde im Osten die von den Türken
drohende Gefahr; 1433 war Konstantinopel in ihre Hände gefallen,
1454 ordnete Calixt III. an, daß überall an jedem Mittag die Bet-
glocke zum Gebet gegen die Türkengefahr gestoßen werde.") Im
folgenden Jahr erschien auch in unseren Gegenden ein päpstlicher
Legat, der einen Ablaß zugunsten des von den Türken bedrängten
Königs von Zypern vertrieb."°) Wieder fünf Jahre später (1460)
bereiste der Legat Marinus de Fregeno mehr als ein Jahrzehnt hin-
durch die gesamten nordischen Länder in Sachen eines päpstlichen
Türkenablasses. Es ging ihm freilich übel genug dabei, obgleich sein
Ablaß reißenden Absatz fand. Als er 1463 von Wismar nach Lübeck
fuhr, verlor er einen Beutel mit 4240 Gulden, die dann ein armes
Weib fand, aber Herzog Heinrich der Dicke als willkommene Beute
konfiszierte und nicht wieder herausgab. In Mecklenburg hatte der
Legat verkündet, daß der Papst selbst gegen die Türken ziehen werde,
und zur Teilnahme am Kreuzzug aufgefordert. Darauf machten sich

4a) Slaggert zu 1455 (ed Techen S. 112 f.).
") Schröder, Papist. Meckl. II, 2433. 2446. 48) Schwerin, Staatsmuseum.
4S) Schröder a. a. O. 2077.
50) R, Kock, Thron, von Lübeckzu 1455.
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in der Tat aus Lübeck, Wismar, Rostock und den Kleinstädten etliche
Tausend einfache Leute auf. Sie kamen auch bis Venedig, mußten
aber dort hören, daß der Kreuzzug aufgegeben sei. Erbittert kehrten
sie heim; viele waren auf der langen Wanderschaft zugrunde ge-
gangen. Marinus aber war inzwischen nach Polen weitergezogen,
wo es ihm indes noch schlechter erging. Der König von Polen ließ
ihn verhaften und nahm ihm all fein Geld ab. Auch was er dann
in Dänemark einsammelte, ging ihm größtenteils wieder verloren.
Er hatte es in Lübeck deponiert, die Lübecker aber lieferten es auf
Verlangen des Königs von Dänemark an diesen aus. Noch 1474
finden wir den Legaten wieder in der Nähe; die Nonnen von Wanzka
erwarben von ihm Ablaß. Endlich erhielt er vom Papst zum Lohn
das Bistum Kammin (1479), aber die Kamminer wollten ihn nicht,
und er konnte sich auch dort nicht halten.")

Währenddessen war (1469) schon wieder ein päpstlicher Legat,
namens Paulus, im Lande gewesen mit einem Ablaß gegen den
ketzerischen Böhmenkönig. Auch er brachte wenig davon. Als er
die Kiste im Lübecker Dom, in der er sein Geld deponiert hatte, öff-
nete, war sie bis auf zehn Mark und vier Schilling ausgeraubt.")

Darauf folgte 1472 ein Türkenzehnt, den der Papst der gesamten
Geistlichkeit zugunsten des Kaisers auferlegt hatte. Während Lübeck
ihn nicht zuließ, ist er in Mecklenburg gezahlt worden;6") 1480 erschien
der Iohanniterritter Graf Johannes von Cordana mit einem von
Sixtus IV. zur Hilfe für das von den Türken bedrängte Rhodos
ausgeschriebenen Ablaß; er trug viel Geld davon.")

Nun kam das „goldene" Jubeljahr 1500; schon 1499 hatte Kaiser
Maximilian zur Wallfahrt nach Rom aufgefordert, um den Jubel-
ablaß zu verdienen, und viele sind der Aufforderung gefolgt. Aber
es wurde einem noch bequemer gemacht; im Jahre 1502 erschien
der Kardinallegat Raimund Peraudi mit diesem Jubelablaß in un-
eren Gegenden und entsandte seine Bevollmächtigten in die See-
tädte Hamburg, Lübeck, Wismar und Rostock. In Wismar wurde
)as Jubelfest am Christabend 1502 gefeiert.66) Am Montag nach
Quasimodogeniti 1503 zog der Kardinal elbst in feierlicher Prozession
und mit großem Gepränge in Lübeck ein, ein Graf von Kirchbach
hielt die Predigt über den Jubelablaß. In Mecklenburg wurde das
durch ihn eingekommene Geld durch den Bischof gesammelt und zwei
Drittel desselben über den Herzog an den Kaiser abgeführt, dem der
Papst dieses Zugeständnis gemacht hatte.6")

Endlich kam auch der berühmte, von Leo X. für den Bau der
Peterskirche in Rom ausgeschriebene Ablaß, der die große Bewegung
der Reformation auslösen sollte, 1516 nach Mecklenburg. Hier und
in den nordischen Ländern vertrieb ihn der Legat Anginus Arcimbold;

ei) R. Kock a. a. O. zu 1463. 1464. 1465; Schröder, Papist. Meckl. II, 2132. 2163.
2269. 62) Kock zu 1469.

B3) Kock zu 1472; Archiv Schwerin, Registrum decimarum de archidiaconatu

Rostocc. 1472. 64) Kock zu 1480.

66) Schröder, Papist. Meckl. II, 3683.

°°) Kock zu 1500 u. 1502 f. Schröder, a. a. O. 2777.
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er war selbst unter großem Zulauf in Lübeck und Rostock und sam-
melte viel Geld. Von dort ging er in die nordischen Reiche. Hatte
aber hier ebensowenig Glück wie sein Vorgänger Marinus. König
Christian beschlagnahmte seine ganzen Erträge; ja, der Legat ent-
ging nur mit Not der Verhaftung: einer seiner Kommissare, den er
nach Gotland gesandt hatte, aber wurde von dem dortigen Vogt er-
griffen, kurzerhand ins Meer geworfen und fein Geld konfisziert.^)

Dieser völligen Profanisierung des Heiligen, bei der es sich, ab-
gesehen von dem gutgläubigen gemeinen Manne, im Grunde nur
um ein skrupelloses Geldgeschäft handelte, bei dem der den größten
Vorteil hatte, der am schamlosesten alle Mittel ausnutzte und auch
Gewalttat nicht scheute, steht nun aber doch auf der anderen Seite
eine wachsende Verinnerlichung und Verchristlichung der Frömmig-
keit gegenüber. Hatte es sich hier im Räume des 14. Jahrhunderts
noch um ein völlig unliterarisches Land und demzufolge nur um ein
paar vereinzelte handschriftliche Bruchstücke erbaulicher Literatur ge-
handelt, so ist jetzt nach der Erfindung des Buchdrucks eine einge-
borene, in der niedersassischen Sprache Mecklenburgs geschriebene
volkstümliche Erbauungsliteratur im Werden, die schon einen
tieferen Einblick in die Frömmigkeit der Zeit ermöglicht.

Da sind zunächst am volkstümlichsten, aber auch am wunder-
gläubigsten die Schriften über die beliebtesten Wallfahrtsstätten und
ihre Heiligtümer, über die Sternberger Hostiengeschichte,das heilige
Blut zu Wilsnack, das heilige Blut zu Techow, den 1512 aufge-
fundenen heiligen Rock Christi zu Trier; sodann einzelne Lieder-
blätter, wie das Mühlenlied, Marienlieder, eine Prophetie über
Karl V., weiter der Schavherdes Kalender mit seinen astrologischen
Angaben, spielte doch die Astrologie damals bei hochund niedrig keine
kleine Rolle, oder die „Historie von den veer ketters Predigerordens
to Berne verbrant 1510", jene Skandalgeschichte, die damals durch
ganz Deutschland ging und auch von Kock in seiner lübifchen Chronik
eingehend berichtet wird, nach der im Berner Dominikanerkloster in
schamlosester Weise durch einen fortgesetzten Betrug der Versuch
gemacht worden war, die franziskanische Lehre von der unbefleckten
Empfängnis Marias zu diskreditieren, und die schließlichden Herzog
Heinrich von Mecklenburg veranlaßte, sich unmittelbar an den Papst
zu wenden und ihn zu bitten, daß er diese auch die Gemüter an der
Wasserkante erregende Kontroverse entscheiden möge. Fast alle diese
Schriften druckte der junge, aus der Kartaufe Marienehe hervor-
gegangene Ludwig Dietz in Rostock.™)

Hierher gehören nun auch die geistlichen Schauspiele, welche in
der Fasten- und Osterzeit auch in Mecklenburg auf den Märkten auf-
geführt wurden. Von ihnen ist freilich nur eins, das sog. Redentiner
Osterspiel, erhalten, welches 1464 auf dem Doberaner Klosterhofe zu

") Kock zu 1516 u. 1519; Archiv Schwerin, Religio catholica: Herzog Heinrich

erhielt 1507 allein aus Rostock 1933 Mk. lüb. Iubelgeld, aus Güstrow, Parchim und

Plau 1056 Mk. lüb.
58) Wiechmann, Mecklenburgs alt-niedersächsische Literatur I, Nr. 11. 25. 26. 33;

m, 192, 193. 196. 197.
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Redentin vollendet mürbe59) und eine mecklenburgische Bearbeitung
eines älteren, wohl niederrheinischen Spiels ist. Es verlegt das
heilige Geschehen, welches es darstellt, nach Wismar und schildert,
wie die Wache am Grabe Christi bestellt wird, die Auferstehung des
Heilandes geschieht, wie die Altväter in der Vorhölle ihn hofsend,
die Teufel beunruhigt erwarten und Christus in ihr erscheint, ihre
Pforten zerbricht, die Väter befreit und in das Paradies führt; so-
dann, wie die Grabeswächter erwachen und mit Kaiphas und Pi-
latus verhandeln. Endlich folgt ein Teufelsspiel, in dem Luziser
seine Diener aussendet, um neue Beute für die Hölle zu fangen. Sie
bringen ihm Bäcker, Schuster, Schneider, Weber, Schlachter, Höker,
Räuber, deren Berufssünden kräftig gegeißelt werden. Endlich
bringt Satan einen Pfaffen, der in seinem Amte nachlässig ist, aber
eifrig beim vollen Leben im Kruge und Bier wie Wasser trinkt. Aber
der Pfaffe trotzt und höhnt dem Teufel, und dieser kann ihm letztlich
doch nichts anhaben, ja, der Pfaffe bannt den betrogenen Satan
schließlich in ein wildes Bruch, und der besiegte lahme Luzifer wird
von seinen Knechten hinweggetragen. Das Stück schließt mit einer
Bitte um Nachsicht und einer Mahnung an die Zuhörer. Wie aus
dem Charakter der von den Teufeln zur Hölle geschleppten Sünder
hervorgeht, ist es ausschließlich auf städtisch kleinbürgerliche Ver-
hältnifse zugeschnitten: es fehlt der Bauer, Junker und Fürst, aber
auch an das Stadtregiment wagt sich seine Kritik nicht.

Die Erbauungsliteratur im engeren Sinne scheint zunächst von
Lübeck ausgegangen zu sein, das die Erzeugnisse seiner Drucker weit-
hin ausführte und auch Wismar und Rostock mit Schriften versorgte,
unter denen zuerst die schöne mit prächtigen Holzschnitten gezierte
niederdeutsche Bibel von 1494 genannt sei, sodann volkstümlich er-
bauliche Schriften wie der „Spegel der Sachtmödicheit" (1487), der
„Spegel der Christenminfchen" (1301) und das Büchlein „Jesus"."")
Aber schon fast zur selben Zeit, — um 1475 —, errichteten die Micha-
elisbrüder die erste Druckerei in Rostock; es folgte, — um 1480 —,

die Barkhusenfche, um 1514 die Marschalksche und um 1515
die Lietzschs Druckerei, und nun erscheinen auch hier volks-
tümliche Erbauungsschriften: Die Michaelisbrüder drucken unter

dem Titel „Der Selen Trost" Erzählungen zu den zehn Ge-
boten, ein Passionale mit Heiligenlegenden, eine Auslegung der

zehn Gebote und der 18 „Rade" Christi und ein Gebetbuch;
Barkhusen 1507 den „Spegel der Samitticheit", Betrachtungen
zu den christlichen Festen enthaltend, und das unsterbliche Buch des
Thomas a Kempis „Van der Navolghinge Jesu Cristi", Dietz 1515

„Der Sele Rychtestygh", den Marienpsalter des Rostocker Domini-
kaners Alanus de Rupe, und 1519 „der Selen Trostspegel".

In „der Seele Richtestieg" tritt uns die ganze Innigkeit der
Christusfrömmigkeit, wie sie einst in den Predigten und Liedern des

°°) Mone, Schauspiele des Mittelalters, Bd. II: Freybe, Das mecklenburische Oster-

spiel (1874).
<">)Zeitschr. des Vereins f. lüb. Gesch. u. Altertumsk. HI, 118. 254 ff. 600 ff.

W. Walther, Deutsche Bibelübersetzung des Miittelalters (1889/92).
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heiligen Bernhard und der Mystiker aufgeblüht war, in nieder-
sassischer Sprache entgegen. Hier wird mit vielen und schönen Zi-
taten aus den Vätern von dem Werte der Betrachtung des Lebens
und Leidens Christi gesprochen und Anleitung zu solcher Betrachtung
gegeben. Hier gibt es „innige" Gebete zu dem „lieben Herren Jesus
Christ"; hier redet die Seele mit ihrem himmlischen Bräutigam, und
er mit ihr. Hier wird Geburt, Leben und Leiden Christi in leben-
digen und anschaulichen Betrachtungen vor die Seele gestellt und
jedesmal ein Gebet angeschlossen: „O du allersöteste lewe Here Jesu
Christ, gisf my," das in eine Bitte um Vervollkommnung des Chri-
stenlebens ausklingt. Christus steht ganz im Mittelpunkt dieser
Frömmigkeit, das bunte Spiel des Heiligenkultes klingt nicht einmal
von fern herein, und selbst die Gottesmutter tritt fast ganz zurück.
Auch die im Anhang gebrachte Anleitung zur Begehung der Marien-
zeiten, d. h. des Gedächtnisses der sieben Schmerzen der Gottes-
mutter an den sieben kanonischen Hören, ist im Grunde eine An-
leitung, mit ihr das Leiden Christi mitzuleiden. Als Beispiel mag
die erste dienen:

„To Metten Tid un to Middernacht
wart Marien de Bodeschop gebracht,
dat eer Kint, unse lewe Here,
mank de Ioeden gefangen were,
to Annas Hus getrecket drofniffen grot,
dar do de Here leet mennigerhande Noet."

Angeschlossen ist jedesmal ein Vaterunser und ein Ave. So wird
in sieben Abschnitten der Leidensweg Christi mitgegangen, bis der
letzte mit der Bitte endigt:

„Alse du dinem Sone bistundest in siner Noet,
do he vor uns leet den bitteren Dot,
alsus wes ok bi mi in miner lesten Drofniffe,
up dat ik der ewigen Freude jo nicht enmisse."

Im „Spegel der Samitticheit" wird jeglichem „Cristenminschen"
zur Betrachtung gegeben, „wat unse lewe Here Jesus in allen hoch-
werdigen Festen unde in etliken Sondagen den Minschen to Gude
unde Deenste gedan hefft en to vorlosen. Darumme wi armen Sun-
der unsem lewen Heren vor sulke Gude danken schalen mit innigem
Gebede." Auch hier erklingen häufig die Töne der Christusmystik,
„öffnet" die Seele ihre Tür dem himmlischen „Gaste", „spielt" sie
„an inwendiger Jnnicheit" mit dem göttlichen Kinde, betet es an als
Gott, kniet von Dank erfüllt vor seinem Kreuze, und bringt „ihren
liebsten Freund" mit zu Grabe.

Nüchterner und mehr im Sinne der vulgären kirchlichenFröm-
migkeit, obgleich auch hier der Heiligenkult zurücktritt, ist der „Spegel
des Cristenminschen", ein Katechismus, der in 46 kurzen Kapiteln
lehrt, wie man glauben, leben und sterben soll. Hier erscheint das
Apostolikum, die zehn Gebote in ausführlicher Auslegung, die fünf
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Gebote der Kirche, die sieben Todsünden, die neun sremden Sünden,
Anleitungen zu Reue, Beichte und Genugtuung, für den Gang zum
Sakrament, zum Morgen- und Abendgebet, werden die sechs Werke
der Barmherzigkeit, die sieben Gaben des Geistes, die acht Selig-
keiten der Seele, der Rosenkranz und endlich, wie man sterben soll,
dargestellt. Dieses letzte Kapitel schließt mit dem Verse:

„Dre Dinge weet ik vorwar,
de faken min Herte maken swar.
Dat erste besweret minen Moet,
wente ik jümmer sterwen moet.
Dat ander besweret min Herte mer,
dat ik nich weet, wennehr.
Dat drüdde besweret mi bawenall,
ik weet nich, wor ik saren schall."

In diesem Schlüsse zeigt sich die ganze innere Unsicherheit dieser
Frömmigkeit, wo es ihr nicht gelingt, sie in der Christusmystik zu
überwinden. Letztere aber ist sicherlichnur die Frömmigkeit kleinerer
Kreise gewesen, während erstere für die allgemeine und Durch-
schnittsfrömmigkeit charakteristisch ist.

Mit der Kunst des Buchdrucks entstand jetzt auch eine reichlichere,
gelehrte, lateinische Literatur als Hilfsmittel für den Klerus. Die
Michaelisbrüder druckten die Schriften des Lactanz, Predigten
Augustins (1476), des Vinzentius von Beauvais, kleinere Schriften
Anselms, Bonaventuras Traktat über die Messe, Bernhards Predig-

ten über das Hohelied, sodann liturgische Bücher, wie das Stral-

sunder Missale, das Lübecker Horenbuch, die Agende und das
Breviar von Schwerin (1529). Barkhusen veröffentlichte Traktate

des Gerhard von Zütphen, Marschalk eine Schrift des Athanasius

über die Psalmen und die Carmina des Aurelius Prudentius. Die

Schätze des christlichen Altertums und Mittelalters sollten den Men-

schen von heute zugänglich gemacht werden. Und nun kommen auch

diese selbst zu Wort. Der an der Universität lehrende Magister
Konrad Pegel, der dann Erzieher des jungen, zum Bischof postulierten
Herzogs Magnus wurde, veröffentlichte bei Marschalk seinen Traktat

über die Buße (1316). Derselbe druckte auch die Predigten des
ebenfalls an der Universität dozierenden Dominikanerpriors Cor-
nelius de Snekis über das Vaterunser, den englischen Gruß und den
Rosenkranz sowie Synodalpredigten desselben. Bei Barkhusen ließ

das Haupt der Rostocker theologischen Fakultät, Barthold Moller,

seinen Kommentar zum Donat erscheinen und Albert Krantz seinen
Traktat über die Messe sowie seine Grammatik.") Krantz, aus Ham-

bürg gebürtig, hatte 1463 in Rostock, dann in Köln studiert; 1482
war er Rektor der Rostocker Universität, wurde dort 1492 Doktor

der Theologie und wirkte als Dozent, bis er 1493 als Lektor am Dom
in seine Vaterstadt zurückkehrte. Als Syndikus derselben war er

61) Wiechmann in MIbb, 22, 225 ff.

Schmaltz, Kirchengeschichte Mecklenburgs. I. Bd.



viel in politischen Geschäften der Stadt tätig und als Dekan des Doms

(seit 1308) ein Vorgesetzter, der mit allem Ernst auf die Zucht des

ihm unterstellten Klerus bedacht war. Er hatte ein offenes Auge

für die Schäden der Kirche und litt unter der Erfolglosigkeit aller
Reformversuche. Auf seinem Sterbebette, — er starb am 7. Dezember

1517 —, soll er die 95 Thesen Luthers noch in die Hände bekommen

haben und in hoffnungsloser Sympathie mit dem kühnen Mönche

gesprochen haben: „Bruder, Bruder, geh in deine Zelle und sprich:

Gott sei mir gnädig." Seinen dauernden Ruhm haben seine histori-

schen Werke begründet, seine „Dania", „Vandalia", „Saxonia" sowie

seine „Metropolis", eine Kirchengeschichte der niedersächsischen, um

die Metropole Hamburg gelegenen Länder, in der er sich als einen

würdigen Fortsetzer der Arbeit seines großen Vorgängers Adam

von Bremen zeigt.^)
Von anderer Art war der oben genannte Rostocker Dominikaner-

prior Cornelius de Snekis. Aus dem Dorfe Hendyk bei Sneck in
Friesland gebürtig (1455), hatte er in Leeuwarden Profeß getan;

1483 trat er bereits als Prior und Doktor der Theologie in den Lehr-
körper der Rostocker Universität ein: 1505 wurde er zum General-
vikar der holländischen Kongregation seines Ordens gewählt, und
als sich 1514 die deutschen Klöster von den holländischen trennten,
wurde er deren Generalvikar, bis sie 1517 von Cajetan mit den
konvenwalen Klöstern wieder vereinigt wurden; 1521 begegnen wir
ihm als Definitor der Provinz Saxonia auf dem Provinzialkapitel
in Er urt. Im Lutherfchen Streite zeigte er sich als unentwegten
Kämpfer für die alte heilige Kirche. Dem dient feine apologetische
Schrift über die Messe (1534) und vor allem seine Defensio eccle-
siasticorum, quos spirituales appellamus etc., in der er Altbießers
1529 in Rostock plattdeutsch gedruckte Schrift „Godtliker u. pawest-
liker rechte gelikförmige rede u. beweringhe" Satz für Satz bekämpft.
Als 1533 in Rostock den Mönchen die öffentliche Tätigkeit verboten
wurde, ging er nach Wismar und zog sich dann in den Konvent,
in dem er Profeß getan hatte, nach Leeuwarden zurück, wo er bereits
1534 starb/')

Auch das Klosterwesen war doch trotz aller Verfallserscheinungen
und aller Reformbedürftigkeit noch keineswegs in gänzlichem Ver-
fall, sondern trieb noch ein paar junge Zweige.

Die beiden großen Zisterzienserfeldklöster Doberan und Dargun
hatten sich das ganze 15. Jahrhundert hindurch auf einer gewissen
Höhe erhalten, ja, von Doberan darf man sagen, daß es im Sinne
der Ordensreformation in den Ostseeländern eine führende Stellung
einnahm. Dem entsprach es, daß es sich trotz der bösen oben ge-
schilderten allgemeinen Verhältnisse und trotz mannigfacher Schä-
digungen auch wirtschaftlich hielt, ja, die 1478 dort versammelten
Äbte der Seegegenden priesen es als ein trotz allem reiches und glück-

62) Bertheau, Alb. Krantz (Allg. deutsche Biographie 17, 43 f.).
63) Nik. Paulus, Die deutschen Dominikaner im Kampfe gegen Luther (1903).

S. 67—77. Krause in Allg. d. Biogr. 34, 501.
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liches Kloster/") Es hatte nicht nur dem allezeit geldbedürftigen
dicken Herzog wiederholt größere und kleinere Summen vorstrecken
können,°°) sondern es konnte seinen Grundbesitz noch erweitern;
1433 erwarb es vom Kloster Michaelstein Hof-, Mühlen- und Kirch-
Rosin bei Güstrow, dazu die beiden Mühlen und ein Haus in der
Stadt; 1444 kaufte es Teile von Benckenhagen bei Ribnitz und ganz
Boiensdorf bei Wismar; 1451 und 1452 verkaufte es zwar seine
Mühlen in Malchin und Parchim an die Stadtverwaltungen, er-
warb aber dafür Klein-Grenz bei Schwaan und noch 1502 Güter in
Ke torf, Niendorf, Hagel und Gorftorf in Vorpommern,°°) Erst um
diese Zeit scheint die Zucht erschlafft zu sein, da die Herzoge eine
Reformation für nötig hielten, was freilich vom Vaterabt von
Amelungsborn bestritten wurde. Auch Dargun erholte sich wieder
aus seiner Notlage, in die es um die Mitte des Jahrhunderts ge-
raten war. Daß es 1464 den gewaltigen Neubau seiner Kirche unter-
nehmen konnte, ist ein deutliches Zeichen erneuten wirtschaftlichen
Aufschwunges.

Auch die beiden Dominikanerklöster in Rostock und Wismar
scheinen sichnach ihrer Reformation von 1468, bei der die widerstreben-
den Brüder ausgewiesen worden waren, gehalten zu haben. Sie
gehörten seitdem der strengen holländischen Observantenkongregation
an. Das Röbeler Kloster wurde 1501 ebenfalls reformiert und
dieser Kongregation angeschlossen, bis 1517 der Kardinal Cajetan
die Observanten und Konventualen wieder vereinigte und in vier
Nationen teilte, von denen die Ostnation die Klöster in Magdeburg,
Bremen, Rostock, Wismar, Röbel und Norden unter einem eigenen
Ordensvikar umfaßte. Das Rostocker Kloster stand damals auf
einer bemerkenswerten Höhe. Nicht nur, daß feit 1517 der eifrige
bisherige Generalvikar der Observanten, der Doktor der Theologie
und Professor an der Universität Cornelius de Snekis, sein Prior
war, sondern neben ihm stand ebenfalls als Dozent an der Uni-
oersität der neue Vikar der eben begründeten Ostnation, Johannes
Hoppe, ein geborener Teterower, und noch ein dritter Bruder, Mat-
thias Nicolai, dozierte an der Universität.^)

Dagegen mußten, wie wir oben bereits sahen, die beiden Franzis-
kanerklöster in Rostock und Wismar 1511 reformiert werden.

Völlig untadelig haben sich jedoch wieder die Kartäuser von
Marienehe gehalten; sie haben allezeit und bis zuletzt in großem
Ansehen und in dem Rufe strenger Zucht gestanden. Auch ihr letzter
Prior, Markwart Vehr, war ein Mann ohne Tadel, unbeugsamen
Charakters, voll Ernst und Eifer.°°)

«<) Archiv Schwerin, Doberan. Llrk. Nr. 436.

°°) Ebenda Nr. 385. 387. 411. 412. 414. 420.

°°) Ebenda Nr. 389. 393 f. 396. 413. 415. 433. 426. 406. 408 ff. 441. 444.

«') A. Vorberg, Das Iohanneskloster i. Rostock (Quell, u. Forsch, z. Gesch. des
Dominikanerordens i. Deutsch!., f>. 5 u. 9); R. Paulus, Die deutschen Dominikaner im

Kampf gegen Luther, 67—77.

68) Lisch, Markwart Vehr (MIbb. 27, 3—83).
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Von den Nonnenklöstern ist nicht viel mehr zu sagen, als daß

sie mehr oder minder strenge Versorgungsanstalten für die unbe-

gebenen Töchter des Adels und höheren Bürgertums waren und

immer mehr ausschließlich des Adels wurden. Bei sparsamer Wirt-

schast wie in Dobbertin konnten auch sie die nicht niedrigen Eintritts-

gelder ihrer Konventualinnen kapitalisieren und, wenn auch lang-

sctm, ihr Vermögen vermehrend) Zum Teil wuchsen sie so zu nicht

unerheblichem Reichtum heran, so besonders Neukloster, Malchow

und das schon genannte Dobbertin. Andere dagegen waren und

blieben in kümmerlichen Verhältnissen. So mußten der Propst und

einige Nonnen des Klosters Eldena, als dieses am Sonntag Esto-

mihi 1319 einer Feuersbrunst zum Opfer gefallen war, selbst durchs

Land ziehen, um milde Gaben zum Wiederaufbau zu erbitten/")

Auch in dieser letzten Zeit aber kam es noch zu neuen Grün-

düngen. Zunächst waren es jene Brüder vom gemeinsamen Leben,

auch Lollharden genannt, gegen welche einst Matthäus Grabow

seinen hartnäckigen Kampf geführt hatte, die sich in Rostock nieder-

ließen. Begründet von Geert Grote und Florentius Radewins in

Deventer, waren sie eine fromme Vereinigung von Laien und

Priestern, welche, ohne ein lebenslängliches Gelübde abzulegen, in

)er Armut, Keuschheit und im Gehorsam lebten und eine einfache,

nnige und tätige Nächstenliebe zu verbreiten bemüht waren. Wie

ie nach Rostock gekommen sind, entzieht sich unserer Kunde. Indes

tehen sie von Ansang an in einem engen Verhältnis zum Heilig-
!reuzkloster; 1462 stiften zwei Rostocker Priester in diesem zwei

Kommenden mit einem jährlichen Einkommen von 36 Mark für die
Priester der neuen Gemeinschaft des „grünen Gartens": das war

der Name ihrer Niederlassung. Ein Unterkommen erhielten sie zu-
nächst am Ende des Beginenberges beim Kuhtor. Dann schenkte

der Propst Lorenz Kulemann und die Priorin Dorothea Hagemeister

des Heiligkreuzklosters ihnen einen Bauplatz in der Schwaanschen
Straße, auf dem sich nun die kleine, aus sieben Personen bestehende
Brüderschaft in bescheidener Weise einrichtete: 1471 erlangten sie
die päpstliche, 1472 die bischöfliche Bestätigung. Zugleich wurden
sie aus St. Iakobi ausgepfarrt, jedoch ohne das Recht öffentlichen
Gottesdienstes und mit der Verpflichtung, für jede Beerdigung
zwölf Schilling an St. Iakobi zu zahlen. Erst 1499 erlangten sie
gegen eine Entschädigung von 100 Mark an die Mutterkirche die
Erlaubnis, siebenmal im Jahre öffentlich Gottesdienst zu halten.
Der 1480 begonnene Bau ihrer Kirche konnte 1488 vollendet werden.
Sie wurde dem heiligen Michael geweiht, und der Konvent erhielt
danach den Namen der Michaelisbrüder: er bestand damals aus
dem Rektor, sieben Priestern, zwei Diakonen, einem Akoluthen, zwei
Scholaren, drei Laienbrüdern und einem Novizen. Der Bau des

v. Meyenn, Ein Rechnungsbuch des Klosters Dobbertin (MIbb. 59, 177—219).
Danach hat das Kloster von 1491—1520 allmählich nicht weniger als 3100 Mark und

9580 Gulden zinstragend angelegt.

™) Schröder, Papist. Meckl. II, 2825.
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an die Kirche anstoßenden Fraterhauses wurde jedoch erst 1502 be-
endigt. Aber schon 1473 hatten sie ihre Buchdruckerei, die erste in
Mecklenburg, eingerichtet, aus der, wie schon oben berichtet, eine
ganze Reihe lateinischer und deutscher Drucke hervorgegangen sind.
Daneben trieben sie Schulunterricht und wirkten auch an der Uni-
versität als Dozenten. So erwarben sie sich bald die Achtung und
Liebe der Stadt.")

Die zweite Neugründung erfolgte in Sternberg im Zusammen-
hang mit der dort seit 1492 aufblühenden Verehrung der blutenden
Hostie. Der Frömmigkeit des Herzogs Magnus war es nicht genug,
daß das neue Heiligtum in der Pfarrkirche verehrt wurde; sie trieb
ihn, noch ein übriges zu tun; der Ort, wo es aufgefunden war, fein
eigener herzoglicher Hof in der Stadt, mußte in ein Gotteshaus, d. h.
in ein Kloster umgewandelt werden, in dem Tag und Nacht der
Gottesdienst nicht verstummte. Seine Wahl siel dabei auf den
Orden, der damals zu den angesehensten und durch seine Strenge

und eifrige Predigttätigkeit geachtetsten gehörte, den der Augustiner-
Observanten, die in der besonderen Gunst des Kurfürsten Friedrichs

des Weisen und Herzogs Johann von Sachsen, seines eigenen
Schwiegersohnes, standen, wie denn der erstere eben jetzt diesen

Orden bei Gründung seiner Universität Wittenberg besonders heran-

zog. Durch Herzog Johann erbat sich Magnus 1500 von dem Pro-
vinzialvikar Andreas Proles den Johann von Paltz, der als Visitator

in seinem Orden, als Prediger des Türkenablasses (1490) und als
Erbauungsschriftsteller einen angesehenen Namen hatte, zur Grün-

dung eines Klosters in Sternberg. Zugleich erwarb er durch seinen
Geschäftsträger Peter Wolkow in Rom die päpstliche Genehmigung

der Gründung. Nun begann der Bau; 1503 war das Schlafhaus
vollendet, und 1504 konnten die ersten Brüder einziehen. Aber in-

zwischen war Herzog Magnus (1503) gestorben und der Bischof von

Schwerin, — es war Johann von Thun —, der neuen Gründung ab-

geneigt: so geriet der Weiterbau ins Stocken, bis es dem General-

vikar Ioh. von Staupitz gelang, den jungen Herzog Heinrich durch

die beiden von ihm entsandten Brüder, die Doktoren der Heiligen

Schrift Ioh. Vogt und Ioh. Paltz, zu gewinnen (1505). Nun wurden

Mittel aus den Erträgen des Heiligen Blutes flüssig gemacht, zwei
Brüder sammelten in Dänemark für den Bau. So konnte er im
Jahre 1507 vollendet werden. Sein erster uns bekannter Prior war

Dietrich Kalkofen, der 1505, als Luther in das Erfurter Kloster ein-

trat, dort Schaffner gewesen war. Das junge Kloster hatte noch
mancherlei zu leiden unter der Feindschaft der Pfarrgeistlichkeit, die

einen Teil der Opfergaben dorthin abfließen sah, aber es stand nun

est, und als 1520 Luthers Freund Wenzeslaus Link, der nach Stau-
litzens Rücktritt zum Generalvikar gewählt worden war, das Klo-
ter visitierte, konnte er an Herzog Heinrich berichten, daß er dasselbe

") Lisch, Die Druckerei der Brüder vom gemeinsamen Leben zu Michael in Rostock.

(MIbb. 4, 1—62, die Urkunden 6. 211—81.)
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„mit 15 Personen besetzt, also gefunden, daß ich Gott meinem Herrn

billig Dank sage".")
Auch die in Güstrow seit dem 14. Jahrhundert verehrte blutige

Hostie führte wenige Jahre nach der Sternberger Klostergründung

noch zu einer solchen. Als in dem großen Stadtbrande von 1503

auch die Kapelle, in welcher sie ausgestellt war, zugrunde gegangen

war, hatte man sie in den Dom übergeführt und in einer dortigen
Kapelle ausgestellt. Der Devotion des jungen Herzogs Heinrich

aber genügte diese Unterbringung nicht; um dem Heiligtum eine
eigene und würdige Stätte und eine eigene Priesterschaft zu schaffen,
erwarb er 1509 von Papst Julius II. die Erlaubnis, in Güstrow ein
Franziskaner-Observantenkloster zu begründen. Natürlich wider-
setzte sich das Domkapitel, dem damit eine Einnahmequelle abgeleitet
wurde. Es weigerte sich, das Heiligtum herauszugeben, mußte sich
jedoch der päpstlichen Entscheidung schließlich fügen. Das Kloster
kam zustande. Aber es ist weiter nichts von ihm zu sagen. In den
ersten Jahrzehnten der Reformation hat es sich ganz in der Stille
wieder aufgelöst, ohne daß man etwas darüber erfährt. Seine Ge-
bäude dienten später zeitweilig dem Herzog Johann Albrecht als
Absteigequartier.")

Endlich findet sich auch noch ein neues Nonnenkloster. Von den
Brüdern vom gemeinsamen Leben waren auch Schwesternhäuser
ausgegangen, die sich der ebenfalls von ihnen ausgegangenen Win-
desheimer Kongregation der Augustiner Chorherren angeschlossen
hatten. Ein solches war das Segeberghaus bei der Aegidienkirche
in Lübeck, das bald nach 1459 von dem berühmten Klosterreforma-
tor der Kongregation, Johann Busch, reformiert worden war. Von
diesem aus wurde, wahrscheinlich im Jahre 1468, das Kloster Bech-
lehem vor dem Rostocker Tor der Stadt Bützow begründet. Die
Mutter des Segeberghauses erbat sich in diesem Jahre eine Schwe-
ster für das neue Haus von Johann Busch. Im folgenden Jahre
erhielt es durch Bischof Werner seine Bestätigung und Ordnung.
Weiteres ist über dasselbe nicht bekannt. Nach der Reformation
wurde es in ein Armenhaus umgewandelt.")

Die Folge der dauernden Vermehrung der heiligen Stätten, Ka-
pellen, Klöster, Altäre, Vikarien und Messen war ein ebenso dauern-
des Wachsen der Priesterschaft, vorab in den größeren Städten.

Ein Register des Klerikerzehnten für den Rostocker Archidiakonat
von 1471 und ein solches für den Ratzeburger Sprengel aus den
8ver Jahren geben uns für diese Bezirke einen vollständigen über-
blick.") Danach bestanden in St. Marien in Rostock nicht weniger
als 74 Vikarien, in St. Jakobi 33, in St. Nikolai 24, in St. Petri 23.

72) Schmidt, Das heilige Blut von Sternberg, S. 34—38; Kolbe, Die deutsche
Augustinertongregation und Ioh. v. Staupitz (1879), S. 149 ff. 437 f. 259 ff.

73) Schröder, Papist. Meckl. II, 2799 f.: Besser, Beiträge zur Gesch. d. Vorderstadt
Güstrow, S. 168. 298. 325.

7i) Ioh. Busch, de reform, monasterior. lib. II, Kap. 49. (Geschichtsquellen der
Prov. Sachsen XIX, 673.) Koppmann, Gesch. d. Stadt Rostock, 198 f. Schlie IV, 70.

7B) Archiv Schwerin, Registrum decimarum de archidiaconatu Rostocciensi
1471. Schröder, Papist. Meckl. I, 1156 ff.
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Dazu kamen 12 im Hl. Geist, IS in Hl. Kreuz, 7 in St. Gertrud, 3
in St. Georg. Verhältnismäßig noch größer war die Zahl der Vi-
karten in Wismar; hier bestanden in St. Marien 79, in St. Nikolai
62, in St. Georg 41. Dazu kamen 9 im Hl. Geist und eine in St.
Jakob. Der Dom in Schwerin hatte 34 Vikare. Selbst kleinere
Städte wie Ribnitz brachten es auf 25 Vikarien in der Pfarrkirche
und 7 weitere in den Kapellen in und vor der Stadt. Gadebufch
hatte 23, Boizenburg 14, Grevesmühlen 17 Vikarien; Städtlein wie
Laage, Sülze und Tefsin 9 bzw. 6 oder 1. Die Hälfte der Dorf-
kirchen war ohne Vikare, einzelne, wie die von Kölzow, Eammin
und Recknitz brachten es jedoch auf 4 bis 7 Vikarien. Nicht ganz so
groß war die Zahl der Inhaber dieser Stellen, da manche von ihnen
in einer Hand vereinigt waren. So zähle ich im Ratzeburger Spren-
gel 295 Vikare, von denen 239 nur eine Vikarie haben, die übrigen
36 je zwei und vier. In Rostock kamen auf 200 geistliche Stellen
143 Geistliche. Im Lande Stargard waren, wie sich aus den Bede-
registern von 1496 ergibt, die sehr kleinen Pfarren meist wie heute
zu zweien und dreien in einer Hand vereinigt/") Berechnet man
oanach die Gesamtzahl der Pfarrer und Vikare für das ganze Land,
so kommt man auf etwa 1700 bis 1800 Geistliche in einem Lande,
dessen Einwohnerzahl um 1300 auf rund 130 000 geschätzt wird.")
Zu ihnen mögen schätzungsweise noch etwa 300 Mönche kommen,
so daß die Gesamtzahl sich auf etwa 2300 Geistliche belaufen haben
wird.78) Es kam also auf rund 60 Einwohner ein Geistlicher.

Dieses mächtige Heer aber war nach Herkunft, Bildung und
Einkommen äußerst verschieden. Während die vornehmen Dom-
kapitel sich noch wesentlich aus dem Adel und der Oberschicht des
städtischen Bürgertums rekrutierten, ist die Masse derer, die es nicht
über das Bikariat hinausbrachten, meist niederer Herkunft. Immer-
hin konnte es, wie wir bereits sahen, ein Ofenheizer noch zum Bischof
bringen, und während im 13. und 14. Jahrhundert die Bischöfe fast
ausschließlich aus dem hohen oder niederen Adel hervorgegangen
und dementsprechend meist mehr Fürsten als Bischöfe gewesen
waren, bringt das 13. Jahrhundert vorwiegend bürgerliche Bischöfe,
und zwar durchweg tüchtige Männer voll ernsten Eifers und wirk-
lich geistlichen Charakters. Es ist auffallend, einen wie großen An-
teil an ihnen die Stadt Wismar hat; die Ratzeburger Johannes
Proel und Johannes Stalkoper und die Schweriner Nikolaus Böd-
deker und Konrad Loste waren dortige Bürgersöhne. Diese höhe-
ren Prälaten haben jetzt durchweg Universitätsbildung, sind jedoch
meist nicht Theologen im eigentlichen Sinne, sondern Kanonisten.
Magistri oder Doctores iuris utriusque, und ihre Laufbahn führt zu-
meist über eine Tätigkeit an der päpstlichen Kurie in Rom als Ge¬
schäftsträger der Fürsten oder des Bischofs, oder als päpstliche
Abbreviatoren oder dergleichen. Studiert haben jetzt auch zumeist

™) Stuhr in MIbb. 59, Ou.ber. S. 5 ff.
") Stuhr in MIbb. 58, 232—278.
*8) Die traditionelle auf Frank zurückgehende Zahl von 14 000 Klerikern schießt weit

über das Ziel hinaus.
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die Prediger an den größeren Stadtkirchen. Dagegen ging die Bil-

dung des einfachen Pfarrklerus auch jetzt noch nicht über das hinaus,

was man auf den städtischen Pfarrschulen lernen konnte, d. h. Latein

und den Betrieb des gottesdienstlichen Wesens. Hier war die Bil-

dung weithin durchaus unzureichend. Kam es doch vor, daß selbst

ein Stadtpfarrer wie der von Woldegk (1542) eine gedruckte Predigt

kaum vorlesen konnte. Dennoch ist kein Zweifel, daß auch in den

Pfarrkirchen auf dem Lande an den Festtagen und Sonntagen,

wenn auch nicht mit voller Regelmäßigkeit gepredigt wurde; Hilss-

mittel dazu gab es zur Genüge.
Außerordentlich verschieden war auch die Höhe des Einkommens,

und diese Unterschiede wurden noch größer durch die Häufung von

Pfründen in einer Hand. So war der spätere Bischof Peter Wol-

kow von Schwerin, der lange in Rom geweilt und als gewandter
Vermittler zahlreicher Geschäfte dort ein großes Vermögen er-

warben hatte, zugleich Domherr von Schwerin, Propst von Güstrow,
Archidiakon von Tribsees und Parchim, und er behielt diese Präla-

turen auch, als er Bischof geworden war.") Auch der Rostocker
Professor der Rechte Liborius Meyer war nebenher Domherr von
Güstrow, Pfarrer von Malchin und Teterow und besaß noch weitere

kleinere geistliche Lehen in Rostock.^) Der Magister Johann Pikard,

wie es scheint ebenfalls Professor in Rostock, besaß daneben nicht
weniger als neun Vikarien, aus denen er ein jährliches Einkommen

von 196 Mk. bezogt) Alle aber übertraf der Administrator des
Schweriner Bistums, Zutfeld Wardenberg, der zugleich Dekan von
Schwerin, Propst von Güstrow und Bützow, Archidiakon von
Rostock und Tribsees war und daneben noch drei Vikarien in der
Georgskirche zu Wismar, je eine in St. Marien und St. Nikolai dort
und eine im Hl. Geist zu Rostock befaß, päpstlicher Protonotar und
Kaplan war. Er bezog aus allen diesen Stellen ein enormes Ein-

kommen.^) Ähnlicherweise besaßen auch die meisten übrigen Dom-
Herren noch weitere Kanonikate, Pfarren und Vikarien, die sie durch
gering besoldete Vikare oder Offizianten verwalten ließen. Das war
freilich prinzipiell nur dort zulässig, wo eine Stelle nicht mit der
Seelsorge verbunden oder doch ohne Residenzpflicht war. So ge-
hörten z. B. zum Schweriner Domkapitel um 1500 außer dem Propst
4 Canonici non residentes, 6 Canonici residentes und capitu-
lares, 5 Canonici non capitnlares, 25 Vicarii residentes und 9
vicarii non residentes.83) Aber dieser Grundsatz wurde nicht inne-
gehalten. Schon daß eine Reihe von Pfarrkirchen Stiftern oder
Kanonikaten inkorporiert waren und infolgedessen nur durch
Mietpriester verwaltet wurden, durchbrach ihn. So waren die
Pfarren zu Malchin, Teterow, Lüssow und die Pfarrkirche in Gü-
strow dem dortigen Domkapitel, die vier Rostocker Stadtpfarren und
die Pfarren zu Belitz und Dölitz dem Domstift in Rostock, dem

79) Krantz, Metropolis, Appendix; Schröder, Papist. Meckl. II, 2725.

80) Frank, Altes und neues Mecklenburg, lid. VIII, Kap. 31, S. 271.

81) Archiv Schwerin, Registrum decimarum de clero archidiac. Rostocc. 1471.

82) MIbb, 75, 87. Anm. 254. 83) Ebenda S, 52.
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Prämonstratenserstift Broda die zu Neubrandenburg, Penzlin und
Ankershagen, dem Nonnenkloster Rühn die Pfarre zu Frauenmark,
dem zu Malchow die Stadtkirche von Malchow, die Pfarre von Alt-
Malchow sowie die von Jabel und Grüssow inkorporiert. Das
Nonnenkloster Ribnitz besaß in gleicher Weise die Pfarre der Stadt
Ribnitz sowie die von Marlow, Schwaan und Dassow, Jvenack die
von Cerberzin und Kastors, und auch die Zisterzienserabtei Neuen-
kamp hatte das Recht, die Pfarren ihres Patronates durch Vikare
verwalten zu lassen.

Weit unterhalb der mit Pfründen um und um behängten Prä-
laten stand der gewöhnliche Pfarrklerus, auch er in seinem Ein--
kommen vielfältig abgestuft. Während das Gehalt eines Professors
an der Rostocker Universität zwischen 30 und 100 Gulden schwankte,
belief sich das zehntpflichtige Einkommen der vier Stadtpfarren auf
30, 40, 70 und 100 Mark, das der Kleinstädte Marlow und Tefsin
auf 20 Mark, Sülze 24 Mark, Ribnitz 40 Mark und Laage 60 Mark.
Geringer war im Durchschnitt das der Landpfarren; es betrug im
Rostocker Archidiakonat etwa 17 Mark. Neben Hungerpfarren wie
Stäbelow, Kuhlrade, beiden Wulfshagen, Dänfchenburg und Heiligen-
Hägen mit einer Taxe von nur fünf Mark stehen einzelne wohl-
habende wie Kessin, Bentwisch, Kavelstors, Buchholz, Biestow und
Cammin mit 30 Mark, Sanitz und Recknitz mit 40 Mark. Mancher
Pfarrer, wie der von Dänfchenburg, war darauf angewiesen, sichals
Offiziant eines Prälaten noch etwas dazu zu verdienen, wenn es
ihm nicht gelang, nebenher noch eine Vikarie zu erhalten, wie die
beiden Pfarrer von Hanstorf und Wulfshagen. Aber einzelne, wie
der Pfarrer Hermann von Gievertz in Neuburg, hatten durch Vi-
karten in Rostock noch ein Nebeneinkommen von 43 Mark.

Das Durchschnittseinkommen der Vikarien betrug etwa 20 Mark,
geringer, etwa zwischen 4 und 20 Mark schwankend, war das der
sog. Elemosynen oder Almissen. Auch hier waren einzelne so glück-
lieh dadurch, daß sie mehrere solcher geistlichen Lehen erlangten, ein
auskömmliches Einkommen zu haben. Die große Mehrzahl aber
mußte sich mit einer Stelle begnügen, wenn sie nicht nebenher als
Offizianten einen abwesenden Stelleninhaber vertraten. Diese Offi-
zianten- oder Mietpriesterstellen aber brachten meist nur drei bis
sechs Mark ein, je nach dem größeren oder geringeren Entgegen-
kommen des Stelleninhabers.^) So war in der Tat ein großer,
wenn nicht der größte Teil der Geistlichen unzureichend besoldet,
arme Teufel, die am Hungertuche nagten und, was vielleicht das
schlimmste war, nicht genug zu tun hatten, vielfach, wenn sie ihre
Messe gelesen hatten, müßig herumlungerten, und — Müßiggang
ist aller Laster Anfang. Diese ohnehin nicht glänzende Lage des
niederen Klerus mußte sich aber dauernd noch verschlechtern, seitdem
die Zinsen der in der Ritterschaft belegten Stiftungskapitalien ihrer
Stellen säumig oder gar nicht einzugehen begannen, was feit den
70er Iahren immer mehr einzureißen begann, — wir sahen schon

84) Archiv Schwerin, Registrum deeimarum de clero archidiac. Rostocc.
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die vergeblichen Versuche der Landesherren, hier auch nur einiger-
maßen Remedur zu schaffen.

Ein besonderes Kapitel bildet die geschlechtliche Sittlichkeit des
Klerus und das Konkubinatswesen, gegen das die Kirche seit Jahr-
Hunderten einen vergeblichen Kampf führte. Erschwerend wirkte
dabei, daß gerade die kirchlichen Oberen häufig mit bösem Beispiel
vorangingen, wie denn z. B. der Propst des Schweriner Domkapitels,
Hinrich Banzkow, vier Söhne von seiner Magd hatte, die er 1538
in seinem Testament bedenkt.°°) Wieweit der Konkubinat unter den
Pfarrern verbreitet war, entzieht sich freilich größtenteils der Ve-
obachtung. Immerhin, wenn im Kirchenvisitationsprotokoll von
1542 unter den 58 noch als Papisten charakterisierten Pfarrern 18,
also ein Drittel, als concubinarii bezeichnet werden, zwei Drittel
aber von diesem Verdachte frei sind, so darf man vielleicht von hier
aus doch schließen, daß der bei weitem größere Teil der Pfarrer sich
in dieser Beziehung tadelfrei hielt.

Dennoch war das Übel weit genug eingerissen und machte wie
auch der sonstige Stand des Klerus den ernst gesinnten unter den
Bischöfen und Prälaten schwere Sorgen. Denn dieser Klerus war
hartköpfig und unter Umständen aufsässig und gerade in seinen
minderwertigen Teilen durchaus nicht gewillt, sich reformieren und
in strengere Zucht nehmen zu lassen. Schon Bischof Werner von
Schwerin hatte gegen derartige Konspirationen einschreiten müssen,
und auch jetzt gab es Priester, die sich Maßregelungen von Seiten
des Bischofs nicht gefallen lassen wollten und dabei sogar Unter-
stützung von Seiten der oberen Stellen fanden. So mußte Bischof
Johann 1506 gegen zwei Rostocker Priester, die sich geweigert hatten,
ihre Konkubinen zu entlassen, und denen es gelungen war, durch den
Erzbischof von Bremen die Aufhebung der deswegen über sie ver-
hängten Exkommunikation zu erreichen, bis an die römische Kurie
gehen, um seine disziplinarischen Maßregeln durchzusetzen. Aber
er tat es, denn es war diesen letzten wirklichen Bischöfen ernst mit
ihrem Willen zur Reform.

Bischof Konrad Loste hatte schon 1492 eine Reformsynode ver-
sammelt, auf der alle Dispensationen seiner Vorgänger von der
Residenzpflicht aufgehoben wurden, die Bestimmungen gegen den
Konkubinat erneuert und durch Geldstrafen verschärft, dem Klerus
weltliche, modisch geschlitzte Kleidung bei Strafe untersagt, Handel,
Advokatengeschäfte, Würfel und Wirtshausbesuch verboten und
Nüchternheit eingeschärft wurde. Die sonntägliche Predigt des
Pfarrers ist selbstverständliche Pflicht. Die Einheitlichkeit der gottes-
dienstlichen Formen soll nach dem Vorbilde des Schweriner Doms
innegehalten werden; alle Priester haben täglich die kanonischen
Hören innezuhalten, keine fremden Priester zuzulassen. Auch die
vielfach nachlässige und eigennützige Verwaltung des kirchlichenVer-
mögens suchte man zu bessern, indem bestimmt wurde, daß die
Kirchenprovisoren und Zuraten nur mit Konsens der Gemeinde und

85) Schröder, Ev. Meckl.I, 339,
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des Pfarrers zu wählen seien und die Gewählten sofort den Amts-
eid in die Hände des Pfarrers abzulegen hätten. Jährlich sollte
von ihnen vor dem Pfarrer und vier Senioren der Gemeinde Rechen-
fchaft gelegt werden. Zum Bau und zur Instandhaltung der Kirche
und der Pfarrgebäude sollte in erster Linie die Kirchenfabrik und
aushilfsweise die Eingepfarrten verpflichtet sein. Die Ausführung
steht den Provisoren zu, nachdem Deputierte festgestellt haben, was
gemacht werden muß. Interessant ist dabei, daß die Ansprüche an
die Wohnlichkeit des Pfarrhauses jetzt ein wenig gewachsen sind:
anstatt zweier Kammern, wie in den alten Stawten, wird jetzt eine
Schlafkammer und ein heizbares Zimmer für den Pfarrer gefordert.
Weitere Bestimmungen betreffen die Einfriedigung der Friedhöfe,
das Gnadenjahr des Pfarrers, einzelne Feste und ihren Rang,
Trauungen, Aufgebote, Beerdigungen und anderes. Den Prälaten
wird eingeschärft, die üblichen Synoden (Sendgerichte) zu halten und
sorgfältig über der Ausführung dieser Statuten zu wachen, aber auch
ihrerseits sich keine Übergriffe zu erlauben. Diejenigen Statuten,
welche auch oie Gemeinde angehen, sind sonntäglich von der Kanzel
zu verkündigen, bis sie allen bekannt sind/")

Einige Jahre darauf (1500) ordnete Bischof Konrad auch die
verfahrenen Verhältnisse im Schweriner Dom, wo wieder einmal
zwischen den Domherren und den Vikaren um Pflichten und Emo-
lumente Zwistigkeiten entstanden waren, wobei er u. a. die Anlegung
eines Urkundenbuches für das Kapitel anordnete und bestimmte, daß
die Schlüssel zu den Kisten mit den Urkunden und Geldern des Ka-
pitels je zwei Domherren und Vikaren anzuvertrauen seien, und
weitere Bestimmungen über das Einsammeln und die Verwaltung
der Einkünfte, über die Teilnahme am Chorsingen, über die Pflicht
der Domherren, Sonn- und Festtags Messe zu lesen, traf. Den
Canonicis non capitulares und den Vikaren wurde vorgeschrieben,

sich bei den Domherren, welche eigene Wirtschaft hatten, aufzuhalten
und von ihnen die Gewohnheiten zu erlernen. Die abwesenden Vi-
kare sollten sich Ossizianten bestellen, die sie mit zehn Mark zu be-
solden hatten: diese Summe erschien also, abgesehen von ihrem An-
teil an den Opfergaben, als eine auskömmliche Besoldung für die
niedersten Geistlichen.^)

Bischof Konrad starb am 24. Dezember 1503; die Administration
des Bistums übernahm zunächst der Senior des Kapitels, Ulrich
Malchow. Am 25. August 1504 beschwor der Nachfolger, Johann
von Thun, die Wahlkapitulation.^) Wie er sich schon als eifriger
Reformator von Mönchs- und Nonnenklöstern einen Namen gemacht
hatte, so nahm er nun als Bischof sofort die Reformarbeit seines
Vorgängers gegenüber dem Klerus seiner Diözese auf. Das brachte
ihn freilich in einen aussichtslosen Kampf hinein. Denn wie Krantz,
der diesen Kampf von Hamburg aus mitangesehen hat, sagt89): das

86) Schröder, Pap. Meckl. II, 2477—2513. Diese Statuten sind auch im Schweriner
Ordinarius von 1519 von neuem publiziert und gedruckt.

«) Schröder, Papist. Meckl. II, 2633—55. 88) Ebenda 2709. 2716 ff.
8S) Metropolis, Appendix.
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Übet war seit langem zur Gewohnheit geworden und so schwer aus-
zurotten wie Nesseln. „Die Scheu vor den kanonischen Gesetzen war
dahin, die Suspension wurde für nichts geachtet; denn die Pflicht-
Vergessenheit der Prälaten ließ es an der Durchführung fehlen. Und
was sind Gesetze ohne Exekutor?" „Auch die Furcht vor dem Ge-
richte Gottes rührt die Verblendeten nicht mehr. Man muß fragen,
ob ihr Glaube noch rein ist und sie noch recht über die Verkündigung
des Evangeliums denken."

Bischof Johann starb nach fast zweijährigem erfolglosen Kampfe
Anfang 1306, und nun war es mit den Versuchen, den Klerus zu
reformieren, vorbei. Wiederum übernahm der Senior Ulrich Mal-
chow, — übrigens wieder ein wismarscher Bürgersohn —, die Ad-
ministration, die diesmal, da das Kapitel sich nicht einigen konnte,
zwei Jahre dauerte. Endlich einigte man sich unter dem Drucke der
Herzoge am 20. Februar 1508 auf den aus Kolberg stammenden
Domherrn und herzoglichen Rat Peter Wolkow. Dieser war, wie
schon gesagt, ein gewandter und vielgesuchter Anwalt hoher Herren
und blieb es auch als Bischof, wie er auch als solcher seine vielen
Pfründen nicht ausgab."") Von Reform war nicht mehr die Rede.
Er regierte bis 1316 (f 27. Mai). Das einzige, was von ihm außer
der Nachgiebigkeit gegen die Herzoge bekannt ist, sind von ihm selbst
geprüfte Abrechnungen über die Hinterlassenschaft seiner Vorgänger
und eine neue Gerichtsordnung für Vützow, die Hauptstadt seines
Stiftslandes.")

In dieses immer Kraftloserwerden und Verweltlichen gehört
endlich auch die Umwandlung des Ratzeburger Domkapitels aus
einem Regularstift in ein säkulares. Wir hatten gesehen, daß trotz
allem Auf und Ab, das es auch hier gegeben hatte, doch das Ratzen
burger Kapitel im ganzen unter der Zucht seiner Prämonstratenser-
regel den geistlichen Charakter und die Disziplin besser gewahrt hatte
als das säkulare Schweriner Stift. Jetzt ist auch das vorbei. Das
Kapitel selbst drängt unter dem Vorwande, daß die strenge Prä-
monstratenserregel vornehme, mächtige und einflußreiche Leute, die
dem Stift zu Schutz und Nutz sein könnten, in das Kapitel einzutreten
hindere, zu einer Umwandlung: und es war in der Tat bereits seit
geraumer Zeit auf dem Wege dazu. Die gemeinsame Tafel war
schon lange aufgegeben, wie man behauptete, aus wirtschaftlichen
Gründen. Seit 30 und mehr Iahren wohnten die Domherren auch
nicht mehr im Domkloster, sondern wie die Domherren weltlicher
Stifter in ihren eigenen Kurien, ja, einige hatten sogar bereits auch
die Ordenstracht aufgegeben. So kamen denn Bischof Johann und
das Kapitel beim Papste um die Umwandlung ihres Stiftes in ein
Säkularstift ein, und Herzog Johann von Lauenburg, zu dem unter
Bischof Johann von Parkentin ein gutes Verhältnis bestand, be-
förderte eifrig die Sache, bot sie ihm doch die erwünschte Gelegenheit,
seinen Fuß in das Stift hineinzusetzen. Am 22. Mai 1304 erteilte

90) Schröder, Papist. Meckl. II, 2785 ff. Krantz, Metropolis, Appendix.
») Schröder a. a. O. 2831. 2819 ff. 27941
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Julius II. die erbetene Anordnung und beauftragte die Bischöfe von
Lübeck und Schleswig mit ihrer Ausführung. Am 4. Oktober er-
schienen Bischof Dietrich von Lübeck und sein Propst als Sub-
deputierter des Bischofs von Schleswig im Kapitel zu Ratzeburg und
nahmen die Umwandlung vor. Die Domherren wurden von ihrer
Regel entbunden: diejenigen, welche ihr treu bleiben wollten, er-
hielten die Erlaubnis, sich in ein anderes Stift ihres Ordens zu be-
geben. Es wurden drei Dignitäten, — des Propstes, Dekans und
Kantors —, und elf Kanonikate eingerichtet, und zwar so, daß der
Bischof zu zweien derselben seine Patronatspsarren von Herrnburg
und Nüsse gab, der Herzog zu sechsen die Pfarren von Lauenburg
und Stapel — beide mit dem Archidiakonatsrecht — und die von
Siebeneichen, Büchen, Seedorf und Berkenthin. Da er das Patronats-
recht über diese Pfarren behielt, hatte er nun mit einem Schlage das
Besetzungsrecht für sechs Kanonikate, der Bischof das für zwei, und
nur die drei übrigen und die drei Dignitäten wurden noch vom Ka-
pitel aus durch Wahl besetzt. Dem Propst wurden die Dörfer
Mechow, Ziethen, Schlagsdorf, Schlagbrügge, Restorf, Campow,
Sülstorf und Thondorf überwiesen, jedoch ohne die Gerichtsbarkeit,
welche durch einen Offizial im Austrage des gesamten Kapitels aus-
geübt wurde; er hatte an 31 Festtagen im Chor zu erscheinen, die
jährliche Synode zu halten, das Kapitel nach außen zu vertreten,
Küster, Schulmeister, Kalfaktor und Kalkanten zu besolden. Dem
Dekan stand die Jurisdiktion über das Kapitel und die Leitung seines
Chordienstes zu. Jeder neuaufgenommene Domherr sollte 100 Mark
Aufnahmegeld zahlen.^) Damit war die schon eingetretene Ver-
weltlichung auch dieses Stiftes besiegelt.

Kehren wir noch einmal nach Schwerin zurück: die nach Bischof
Peters Tode folgende Administration des Bistums für den un-
mündigen, am 25. Juni 1516 zum Bischof postulierten Herzog
Magnus durch den Dekan Zutfeld Wardenberg brachte keine ernst-
lichen Reformversuche mehr. Man begnügte sich mit liturgischen
Verordnungen, indem man die neue Kunst des Buchdrucks heranzog:
1519 erschien der neu durchgesehene Ordinarius der Schweriner
Kirche mit einer Verordnung Wardenbergs, daß sich alle Geistlichen
gleichmäßig nach ihm zu richten hätten: 1520 folgte eine Verordnung
über die Beichtpraxis und 1521 eine neue Agende/")

Die Kraft zu einer wirklichen Erneuerung der alt gewordenen
Kirche war dahin, so deutlich man auch ihre Notwendigkeit erkannte.
Der Augenblick war auch für Mecklenburg gekommen, wo nur eine
von anderer Seite und aus anderer Tiefe kommende Bewegung noch
helfen konnte, die mit dem Alten aufräumte und einen neuen Anfang
setzte.

92) Masch a. a. O. 385—93. Schröder a. a. O. 2726—41.
93) v, Westphalen, Monumenta inedita etc. Tom. IV, 1103 ff. 1112 ff. 1122 ff

1126 ff.
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Zahrensdorf (Brüel) 210.
Zahrensdorf (Boizenbg.) 88. 119. 138. 148.
Zarchlin 246.
Zareze 77.
Zarfzow 181.
Zarrentin 87. 151. 166. 185. 212. 215. 217.

230. 238. 258. 273.
Zechlin 116. 144. 202. 206.
Zechow 218.
Zeeh 219.
Zegelke, Tideke 176.
Zehmen 216.
Zehna 140. 148.
Zeitz 19 f.
Zernebock 13.
Zernin 139. 170.
Zettemin 140. 148. 208.
Zeven 91. 220.
Zidderich 141.
Zierzow 143. 282 f.
Ziethen 58. 138. 301.
Zion 279.
Zirtow 144. 211.
Zisterzienser 62 ff. 72. 79. 92. 102. 107. 122 s

127. 144. 150. 168. 179. 187. 212. 214.
218 ff. 228. 236 ff. 240. 252. 290 f.

Zittow 117. 122.
Zolkendorf 217.
Zootzen 211.
Zurislav, Wende 108.
Zurow 138. 149. 223. 274.
Zweedorf 138. 217.
Zwiedorf 140.
Zwiefalten 80.
Zypern 225. 266. 284.
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") Lisch,Die Druckerei der Brüder vom gemeinsamen Leben zu
(MIbb. 4, 1—62, die Urkunden S. 211—81.)
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an die Kirche anstoßenden Fraterhauses wurde jedoch erst 1502
endigt. Aber schon 1475 hatten sie ihre Buchdrucker- ^ |
Mecklenburg, eingerichtet, aus der, wie schon ober ß
ganze Reihe lateinischer und deutscher Drucke hervo
Daneben trieben sie Schulunterricht und wirkten ar
versität als Dozenten. So erwarben sie sich bald d
Liebe der Stadt")

Die zweite Neugründung erfolgte in Sternberg
hang mit der dort seit 1492 aufblühenden Berehrunl
Hostie. Der Frömmigkeit des Herzogs Magnus war
daß das neue Heiligtum in der Pfarrkirche verehrt >
ihn, noch ein übriges zu tun; der Ort, wo es aufgefi
eigener herzoglicher Hof in der Stadt, mußte in ein Q
in ein Kloster umgewandelt werden, in dem Tag
Gottesdienst nicht verstummte. Seine Wahl fiel
Orden, der damals zu den angesehensten und durck
und eifrige Predigttätigkeit geachtetsten gehörte, den
Obfervanten, die in der besonderen Gunst des Kurfü
des Weisen und Herzogs Johann von Sachsen,
Schwiegersohnes, standen, wie denn der erstere e'
Orden bei Gründung seiner Universität Wittenberg b
zog. Durch Herzog Johann erbat sich Magnus 1500
vinzialvikar Andreas Proles den Johann von Paltz, d
in seinem Orden, als Prediger des Türkenablasses
Erbauungsschriftsteller einen angesehenen Namen hc
dung eines Klosters in Sternberg. Zugleich erwarb
Geschäftsträger Peter Wolkow in Rom die päpstliche
der Gründung. Nun begann der Bau; 1503 war i
vollendet, und 1504 konnten die ersten Brüder einzie
zwischenwar Herzog Magnus (1503) gestorben und i
Schwerin, — es war Johann von Thun —, der neuen
geneigt: so geriet der Weiterbau ins Stocken, bis es
vikar Ioh. von Staupitz gelang, den jungen Herzog
die beiden von ihm entsandten Brüder, die Doktore
Schrift Ioh. Bogt und Ioh. Paltz, zu gewinnen (1505
Mittel aus den Erträgen des Heiligen Blutes flüssig
Brüder sammelten in Dänemark für den Bau. Sc
Jahre 1507 vollendet werden. Sein erster uns bekam
Dietrich Kalkofen, der 1505, als Luther in das Erfur
trat, dort Schaffner gewesen war. Das junge Klo
mancherlei zu leiden unter der Feindschaft der Pfarr
einen Teil der Opfergaben dorthin abfließen sah, abe
fest,und als 1520 Luthers Freund Wenzeslaus Link,
pitzens Rücktritt zum Generalvikar gewählt worden
ster visitierte, konnte er an Herzog Heinrich berichten,
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